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Kreisfchreiben, 4 Jan««
tSS5.

betreffend

die Wahlen der Amtsgerichtsweibel.

Der Regierungsrath des Kantons Bern
an

sämmtliche Regierungsstatthalter und GerichtsPröstoenten

über

Ausführung des Gesetzes vom 22. Juni 1864.

Da bezüglich der Ausführung des Gesetzes über die

Weibelwahlen vom 22. Juni 1864 bei den Bezirksbeamten

verschiedene Ansichten obzuwalten scheinen, die Beobachtung

eines gleichmäßigen Verfahrens aber sehr wünschbar ist,

so erachten wir es für angemessen, Ihnen dießfalls
folgende Weisungen zu ertheilen:

1. Da vom Zeitpunkte des Inkrafttretens des erwähnten

Gesetzes an die Amtsgerichtsweibel und diejenigen

Weibel, welche nach Mitgabe des Dekrets vom 3. April
1857 für einen ganzen Amtsbezirk aufgestellt werden, von
dem betreffenden Amtsgerichte gewählt werden und überdieß

die Bewerber für solche Stellen sich bei der betreffenden

Amtsgerichtsschreiberei zu melden haben, so liegt die

Ausschreibung diefer Stellen auch den Amtsgerichten ob.

Jahrgang 18KS. 1



4. Januar Sie werden daher angewiesen, in Zukunft allfällige De-
tsss. missionsbegehren solcher Weibel, im Falle dieselben bei

Ihnen eingereicht werden sollten, sofort dem Amtsgerichte

Ihres Bezirkes zu überweisen, damit dasselbe die nöthigen

Vorkehren zu Ausschreibung und Wiederbesetzung der Stelle
anordnen kann, was auch zu geschehen hat, wenn die Amtsdauer

des Beamten zu Ende geht.

2. Die Beeidigung eines neugewählten Amtsgerichtsweibels

oder Weibels für einen ganzen Amtsbezirk ist erst

dann Vorzunehmen, wenn der Gewählte seine Bürgschaft

vollständig in Ordnung haben wird, d. h. wenn dieselbe

von unserer Direktion der Finanzen genehmigt ist (Gesetz

vom 1. Juli 1835 und Dekret vom 24. Mai 1848). Von
der erfolgten Wahl eines folchen Weibels hat uns der

Regiernngsstatthalter jeweilen sofort Kenntniß zu geben.

Bern, den 4. Januar 1865.

Namens des Regierungsrathes:
Der Präsident,

Scherz.
der Rathsschreiber,

Dr Trächsel.

Obiges Kreisschreiben soll in die Gesetzessammlung

aufgenommen werden.

Bern, den 5. Januar 1865.

Der Rathsfchreiber,
Dr. Trächsel.



Reglement 6- Januar
4865.

übcr

die Mädchenarbeitsschulen.

Der Regierungsrath des Kantons Bern,
in Ausführung des Gesetzes über die Mädchenarbeitsschulen

vom 23. Juni 1864, und in Ergänzung des

Reglements über die Obliegenheiten der Volksschulbehörden

«Ml 26. März 1862,

beschließt:

§. 1. Die Frauenkomite's, welche nach Z. 9 des

Gesetzes ins Leben treten, übernehmen folgende Verpflichtungen

:

1) bei der Wahl von Lehrerinnen nehmen sie die An-

schreibungen entgegen und reichen dem Gemeinderath

einen doppelten Vorschlgg ein, welcher jedoch auch von
der Schulkommission einen solchen verlangen soll und "

an eine der beiden Eingaben gebunden ist;
2) sie überwachen, unter Mitwirkung der Schulkommission,

die Disciplin und den Unterricht nach Vorschrift der

obern Behörden. Sie haben namentlich dahin zu

wirken, daß die Schülerinnen sich mit den nöthigen

Geräthschaften versehen nnd daß den Kindern, welche

selbst oder deren Eltern notharm oder unterstützt sind,
der nöthige Arbeitsstoff verabreicht werde;

3) sie ordnen wenigstens alljährlich eine Prüfung an, bei

welcher die Verzeichnisse der seit der letzten Prüfung
angefertigten Arbeiten nnd wo möglich diese selbst

Vorliegen sollen.



6. Januar ß. 2. In den Rodel der Arbeitsschule sind sämmtliche
tSSS. Schülerinnen der entsprechenden Primarschule (Klasse) ein¬

zutragen, welche nicht vor Beginn des Halbjahrkurses von
der Schulkommission dispensirt worden sind. Die Schul-
kommifsion kann nur solche Kinder dispensiren, welche nach

dem Zengnisse der Lehrerin und des Frauenkomite's den

Bedingungen der „Anleitung" genügen.

§. 3. In jeder Woche des Schuljahres sind wenigstens

3 Stunden Arbeitsschule zu halten. Wenn in dem einen

der beiden Halbjahre bloß 3 Stunden wöchentlich gegeben

werden, fo beträgt die Stundenzahl in dem darauffolgenden

wenigstens fechs.

Der Unterricht darf nie länger als 3 Stunden währen.

§. 4. Die Lehrerin hat den obligatorischen Rodel

gewissenhaft zu führen und in den durch das Gesetz

vorgeschriebenen Terminen der Schulkommission zur Prüfung
vorzulegen.

Sie fendet den Winterrodel vor dem IS. April, den

Sommerrodel vor dem 15. Oktober an den Schulinspektor.

Unmittelbar hernach hat der Schulinspektor die Ergebnisse

der Erziehungsdirektion einzuberichten, welche sofort die

Zahlungsanweisungen an die Amtsschaffner zu Handen
der Lehrerinnen versendet.

ß. 5. Für Schulen, welche laut Rodel nicht nach dem

Gesetz abgehalten worden sind, oder deren Lehrerin bei

Einsendung des Rodels von der Gemeinde noch nicht

bezahlt war, fällt der Staatsbeitrag für das betreffende

Halbjahr dahin und ist von der Gemeinde zu ersetzen,

wenn nicht die Lehrerin die rechtzeitige Einsendung des

Rodels, oder die Einhaltung der gesetzlichen Schulzeit oder



die Sorge für allfällig nothwendige Stellvertretung ver- 6. Jan««

säumt hat.

ß. 6. Dieses Reglement tritt am 1. April 1865 in
Kraft und soll in die Sammlung der Gesetzes und Dekrete

aufgenommen werden.

Bern, den 6. Januar 1865.

Namens des Regierungsrathes:
Das präsidirende Mitglied,

Weber.
Der Rathsschreiber,

vr. Trächsel.

Verordnn« g
über

Abfassung der Reisekostennoten von Beamten und

Angestellten.

9. Januar
186S.

Der Regierungsrath des Kantons Bern,
in der Absicht,

für die Verrechnung der Reisekosten ein gleichmäßiges

Verfahren einzuführen und vorhandene Nebelstände zu

beseitigen;

auf den Antrag der Finanzdirektion,

verordnet:

1. Beamte und Angestellte, welche in Sachen ihres
Amtes reifen, haben für die bezüglichen Kosten befonders

Rechnungen nach den hienach aufgestellten Formen
auszustellen.



9. Janu« Diese Rechnungen sind der betreffenden Oberbehörde
g^^. ^ besondern Fällen der auftraggebenden Behörde zur
Anweisung einzureichen, sofern der Beamte nicht über einen

speziellen Reisekostenkredit zu verfügen hat.

2. Die Rechnungen sollen dem Betrage nach eingetheilt
sein in:

a. Fahrkosten (dahin gehören Eisenbahn, Post,
Fuhrwerke, Effektentransport zc.).

b. Unterhaltungskosten (dahin gehören Auslagen in Gast¬

höfen :c.).

o. Besondere Kosten (Expresse, Telegramme zc.).

Im Uebrigen bedürfen sie hingegen keiner einläßlichen

Spezifikation.

3. Die Rechnungen sollen enthalten:

s. Die Daten der Reisetage.

b. Die bereisten Orte oder bei andauernden Reisen (wie

Inspektionsreisen) die bereisten Gegenden.

o. Den Zweck der Reise, sofern sich derselbe nicht aus

der betreffenden Beamtung von selbst ergibt.

4. Die Kantonsbuchhalterei ist angewiesen, Reisekosten-

Noten, welche diesen Bestimmungen nicht entsprechen, weder

zn visiren, noch in Rechnungen, die ihrer Passation

unterliegen, zuzulassen.

5. Die Bestimmungen dieser Verordnung haben keinen

Bezug aus solche Beamte, weiche ihre Reisekosten selbst zu

bestreiten haben, eben so wenig auf solche, für deren Reisekosten

vom Regierungsrathe Aversalsummen festgesetzt worden

sind oder spezielle Tarife bestehen.

Eben so sinden dieselben keine Anwendung auf die

Mitglieder des Regierungsrathes und des Obergerichtes.



6. Gegenwärtige Verordnung soll in die Gesetzsammlung

aufgenommen und überdieß in besondern Abdrücken

den betreffenden Beamten zur Beachtung mitgetheilt werden.

Diefelbe tritt auf den 15. Januar 1865 in Kraft.

Bern, den 9. Januar 1865.

Namens des Regierungsrathes:
Der Präsident,

Scherz.

Der Rathsschreiber,
Dr. Trächsel.

9. Januar
1365.

Beschluß
über

Aufstellung von Aufsichtskommissionen für die Staats¬

armenanstalten und die Taubstummenanstalt in

Frienisberg.

25. Januar
1365.

Der Regierungsrath des Kantons Bern,
auf den Antrag der Direktionen des Armenwesens

und der Erziehung,
beschließt:

Z. 1. Die Direktionen des Armenwesens und der

Erziehung werden ermächtigt, jene für die Armenanstalten,

diese für die Taubstummenanstalt in Frienisberg
Aufsichtskommissionen von je drei bis fünf Mitgliedern zu

bestellen.



25. Januar
1865.

30. Januar
1865.

Z. 2. Jede diefer Kommissionen hat die Aufsicht
sowohl über die betreffende Anstalt im Allgemeinen, als
auch über die Amtsführung des Vorstehers und der übrigen

Beamten und Angestellten in allen Zweigen ihrer
Thätigkeit, nach Mitgabe einer von der betreffenden
Direktion zu erlassenden Instruktion.

Z. 3. Dieser Beschluß ist in die Gesetzessammlung

aufzunehmen.

Bern, den 25. Januar 1865.

Namens des Regierungsrathes:
Der Präsident,

Scherz.
Der Rathsfchreiber,

vr Trächsel.

reisschreiben.

Der Regierungsrath des Kantons Bern

sämmtliche Ntgierungsstatthalterömter,

betreffend

Verfchreibungen von Verträgen, welche Rechte an

Grundeigenthum zum Gegenstande haben, durch

den Amtsfchreiber und die in feinem Büreau

angestellten Notare.

Herr Regierungsstatthalter!
Wir sind wiederholt darauf aufmerksam gemacht worden,

daß, ungeachtet unseres Kreisschreibens vom 12. Februar
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1834, dem m Art. 9 des Gesetzes vom 18. Dezember 1832 30. Januar

ausgesprochenen Verbote der Verschreibung von Verträgen, ^t>s.

welche Rechte an Grundeigenthum zum Gegenstande haben,

durch den Amtsschreiber und die in seinem Büreau
angestellten Notarien, vielfach zuwidergehandelt wird. Namentlich

ist es uns zur Kenntniß gekommen, daß manche Amts-
schreiber in der Beglaubniß stehen, bei Liegenschaftssteigerungen

das Protokoll führen zu dürfen, daß ferner Notarien
das Amtsnotariat ausüben, während sie auf der

Amtsfchreiberei angestellt sind, und daß auch häufig Verträge
über Liegenschaften, im Einverständniß mit Amtsnotarien,
durch den Amtsschreiber oder seine Angestellten koncipirt
werden. Da durch dergleichen Mißbräuche der bei der

Trennung der Grundbuchführung von dem Amtsnotariate

verfolgte Zweck einer wirksamen Kontrole dieser letztern

vereitelt wird und häusig Streitigkeiten über die Gültigkeit

der betreffenden Verhandlungen entstehen, so sehen

wir uns veranlaßt, die angerufene Gesetzesbestimmung,

nebst dem auf dieselbe bezüglichen Kreisschreiben, neuerdings

ins Gedächtniß zu rufen, und in Ergänzung und

Erläuterung derselben zu verordnen:

1. Nnter den Verträgen, deren Verschreibung dem

Amtsschreiber und den bei ihm angestellten Notarien durch

den Art. 9 des Gesetzes vom 18. Dezember 1832 verboten

ist, sind auch die Steigerungen über Liegenschaften

begriffen.

2. Der Regierungsstatthalter hat darüber zu wachen,

daß kein Notar während seiner Anstellung auf der

Amtsfchreiberei ein Amtsnotariatspatent erhalte oder während
der Dauer eines solchen Anstellungsverhältnisses das

Amtsnotariat ausübe.



10

ZV. Januar Zu diesem Ende soll das Gesuch um die Ertheilung
4865. Amtsnotariatspatentes stets mit dem Zeugnisse des

Regierungsstatthalters begleitet sein, daß der Bewerber in
keinem Anstellungsverhältnisse zu dem Amtsschreiber stehe.

Uebernimmt ein Notar nach seiner Patentirung als Amtsnotar

eine Anstellnng ans der Amtsschreiberei, so ist der

Regierungsstatthalter angewiesen, demselben das

Amtsnotariatspatent sofort abzufordern.

3. In Betreff der Ahndung von Widerhandlungen
wird in Erinnerung gebracht:

s. daß die Verschreibung (d. h. der Abschluß des Aktes

durch Gelübdserstattung oder allseitige Unterzeichnung)

von Verträgen, welche Grundeigenthum betreffen,

durch den Amtsschreiber oder einen bei ihm
angestellten einfachen Notar, nach Art. 9 des angeführten

Gesetzes, in Verbindung mit Art. 6 des dritten Titels
des zweiten Theils des Emolumententarifs vom
14. Juni 1813 Ungültigkeit des Kontraktes und

überdieß Bestrafung der Schuldigen nach sich ziehen

würde;
b. daß dagegen, im Falle der Verschreibung des

betreffenden Aktes durch einen Amtsnotar, während
einer vorübergehenden Anstellung auf der

Amtsfchreiberei oder der bloßen Koncipirung des

Kontraktes durch den Amtsschreiber oder dessen Angestellte,

zwar keine Nichtigkeit, immerhin aber die in der

angeführten Vorschrift des Emolumententarifs
vorgesehenen Strafen eintreten müßten, nnd zwar in dem

letztern Falle nicht nur gegen den Amtsschreiber,

sondern auch gegen die Amtsnotarien, welche ihm zur
Umgehung des Gesetzes behülflich gewesen sind.
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4. Dieses Kreisschreiben soll gedruckt, in die Sammlung

der Gesetze und Dekrete eingerückt und den sämmtlichen

Amtsschreibern und Amtsnotarien zu ihrem Verhalte
zugestellt werden.

Bern, den 30. Januar 1865.

Namens des Regierungsrathes:
Der Präsident,

Scherz.
Der Rathsschreiber,

11r. Trächsel.

30. Januar
1365.

Österreichische Ministerialerklärung,
betreffend

Verpflegung Erkrankter und Beerdigung Verstorbener,

vom 31. Januar 1865.

Die kaiserlich königlich österreichische Regierung ist mit
dem schweizerischen Bundesrathe Namens des Kantons
Bern übereingekommen, in Bezug auf die Verpflegung
erkrankter, einschließlich geisteskranker (irrsinniger) und anf
die Beerdigung verstorbener Angehöriger des andern

kontrahirenden Theiles, die nachfolgenden Grundsätze in
Anwendung treten zu laffen:

§. 1. Jede der kontrahirenden Regiemngen verpflichtet
sich, dafür zu sorgen, daß in ihrem Gebiete denjenigen

hülfsbedürftigen Angehörigen des andern kontrahirenden

Theils, welche der Kur und Verpflegung benöthigt sind,

diese nach denselben Grundsätzen wie bei eigenen

Staatsangehörigen bis dahin zn Theil werde, wo ihre Rückkehr

31. Januar
15. Februar

1865.
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Zi. Januar in den Heimatstaat ohne Nachtheil für ihre oder Anderer

^lizss"" Gesundheit geschehen kann.

§. 2. Ein Ersatz der hiebei <H. 1) oder durch die

Beerdigung erwachsenden Kosten kann gegen die Staats-,
Gemeinde- oder andere öffentliche Kassen desjenigen Staates,

welchem der hülfsbedürftige angehört, nicht beansprucht

werden.

§. 3. Für den Fall, daß der Hülfsbedürftige oder

daß Andere privatrechtlich Verpflichtete zum Ersatz der

Kosten im Stande sind, bleiben die Ansprüche an letztere

vorbehalten.

Die kontrahirenden Regierungen sichern sich auch wechselseitig

zu, auf Antrag der betreffenden Behörde die nach

der Landesgefetzgebung zuläßige Hülfe zu leisten, damit

denjenigen, welche die Kosten bestritten haben, diese nach

billigen Ansätzen erstattet werden.

K. 4. Durch vorstehende Uebereinkunft werden alle

frühern, den nämlichen Gegenstand betreffenden

Vereinbarungen des Kantons Bern mit der kaiserlichen

Staatsregierung aufgehoben, foweit dieselben mit der jetzigen

Uebereinkunft im Widerspruche stehen.

Gegenwärtige Erklärung soll, nachdem sie gegen eine

übereinstimmende Erklärung des schweizerischen Bundesrathes,

à. à. Bern, 20. Januar 1865, ausgewechselt worden,

in allen Königreichen und Ländern des österreichischen

Kaiferstaates Gültigkeit haben, und daselbst öffentlich
bekannt gemacht werden.

Wien, am 31. Januar 1865.

V. k. k. Ministerium des kais. Hauses und

des Aeußern:

SiMö Aler. Graf Mensdorff-Pouilly, FML.
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Beschluß. 31. Januar
15. Februar

Der Regierungsrath des Kantons Bern
beschließt:

Vorstehende Erklärung, welche Namens des Kantons

Bern durch eine übereinstimmende Erklärung des

schweizerischen Bundesrathes vom 20. Januar 1865 ausgewechselt

worden ist, soll im ganzen Kantonsgebiete in Vollziehung

gesetzt und durch Aufnahme in die Gesetzessammlung

bekannt gemacht werden.

Bern, den 15. Februar 1865.

Namens des Regierungsrathes:
Der Präsident,

Scherz.
Der Rathsschreiber,

Dr Trächsel.

1365.

Kreisschreiben 3. Febru«
des 1862.

Regierungsrathes des Kantons Bern
an

alte Negierungsstatthalter,

betreffend

die Kosten der Beerdigung Unbemittelter.

Interpretation früherer Kreisschreiben.

Die Kreisschreiben vom 5. Januar 1855 und 20.

Juni 1859 bestimmen, daß die Kosten für Beerdigung von
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3. Februar Unbemittelten aus der Polizeikafse der Wohnortsgemeinde
186S. ^ bestreiten seien. Es haben sich nun Zweifel erhoben,

ob unter dem Ausdruck Wohnortsgemeinde diejenige
Gemeinde zu verstehe« sei, wo der Verstorbene nach dem

Niederlassungsgesetz Wohnsitz hatte, oder diejenige

Gemeinde, wo er sich aufgehalten hat, wenn auch nur
vorübergehend, wie z. B. mit Wohnsitzschein, und wo er starb.

Um diese Zweifel zu heben, verordnen wir: es feie«
die Kosten für Beerdigung von Unbemittelten, welche

nach §. 7 des Gemeindegesetzes und nach den erwähnten
beiden Kreisschreiben den Gemeinden auffallen als Orts-
volizeikosten, von derjenigen Gemeinde zu tragen, in welcher

der Unbemittelte verstorben ist.

Gegenwärtiges Kreisfchreiben ist in die Gesetzessammlung

aufzunehmen und sämmtlichen Gemeinden

mitzutheilen.

Bern, den 3. Februar 1865.

Namens des Regierungsrathes:
Der Präsident,

Scherz.

Der Rathsschreiber,

Dr. Trächsel.



IS

Verordnung Februar
186S.

über

die Einführung des Turnens in den Primarfchule«.

Der Regierungsrath des Kantons Bern,
in Vollziehung des Beschlusses des Großen Rathes

vom 23. November 1864, betreffend Einführung des

Turnens in den Primarschulen,

auf den Antrag der Erziehnngsdirektion,

verordnet:

§. 1. Die Direktion der Erziehung hat bei den Behörden

und Lehrern der öffentlichen Primarschulen auf die

Einführung des Schulturnens hinzuwirken nnd denselben die

nöthige Anweisung zn geben.

Was insbesondere die Heranbildung der Lehrer zu

Ertheilung dieses Unterrichts betrifft, so hat die Direktion
der Erziehung nicht allein, wie bisher, darauf zu achten,

daß in den Seminarien und Wiederholnngsknrfen diesem

Fache die nöthige Aufmerksamkeit geschenkt werde, sondern

es sind auch an sonstigen geeigneten Orten, wenn eine

hinlängliche Zahl von Lehrern sich dazu anmeldet, nach

Maßgabe der angewiesenen Hülfsmittel, besondere Turnkurse

zu unterstützen.

Z. 2. Jede Primarschulkommifsion, welche die Einführung

des Schulturnens in einer oder mehreren Schulklassen

beschließt, hat sofort dem Schulinspektor des Bezirks

hievon Anzeige zu machen nnd dabei Ort und Zeit, welche

für das Turnen bestimmt worden, anzugeben.
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17. Februar Sie hat dabei nachzuweisen, daß hiedurch die Zahl
1S6S. wöchentlichen Unterrichtsstunden nicht über das ge¬

setzliche Maximum hinaus vermehrt und andererseits auch

der übrige Primarfchulunterricht nicht unter das gesetzliche

Minimum reduzirt werde. Auch soll der einzelne

Schüler durch das Schulturnen nicht mehr als 2 Stunden

wöchentlich dem Primarunterricht entzogen werden.

Z. 3. Bei der Erstellung neuer oder der Erweiterung
schon vorhandener Räumlichkeiten für die Primarschule
follen die Turnlokale in dem Maße, als sie für die

Primarschulen bestimmt sind, am gesetzlichen Staatsbeitrag
für Schulhausbauten varticiviren.

§. 4. Die Erziehungsdirektion kann auch für das Turnen
besonders eifrige nnd dürftige Schulkreise bei Anschaffung

von für das Schulturnen geeigneten Turngerärhen nach

Maßgabe des ihr hiefür angewiesenen Kredits mit
Beiträgen unterstützen.

Z. 5. Ebenso kann sie auf den günstigen Bericht des

^ Schulinspektors oder eines von ihm Delegirten, solchen

Schulen, welche das Schulturnen besonders gepflegt haben,
eine einmalige Prämie ertheilen, welche zu einem Turnfest
oder Ausflug verwendet werden mag.

§. 6. Diese Verordnung tritt sofort in Kraft und ist

in die Gesetzessammlung aufzunehmen.

Bern, den 17. Februar 1865.

Namens des Regierungsrathes:
Der Präsident,

Scherz.
Der Rathsschreiber,

Dr Trächsel.



17

Erklärungen
tS/29. Jan.

Mischen 5gg4.

dem schweizerischen Bundesrathe und der herzoglich

nassauischen Regierung, betreffend gegenseitige

Freihaltung vom Militärdienste.

(Vom 15/29. Januar.)

Erklärung des Bundesrathes.

Der Bundksräth

dev

schweizerischen Eidgenossenschaft

gibt im Namen der Kantone

Zürich, Bern,
Luzern, Uri, Schwyz,
Unterwalden (beide Theile),

Glarus, Zug, Freiburg,
Solothurn, Basel (beide

Theile), Schaffhansen,
Appenzell (beideRhoden),

St. Gallen, Graubünden,

Aargau,Thurgau,
Tessin, Waadt, Wallis,
Neuenburg und Genf die

Erklärung ab, daß Angehörige

des Herzogthums Nassau,

sofern sie nicht im Besitze

des Schweizerbürgerrechtss

Jahrgang I8«s.

Ministerialerklärnng von

Nassau.

Das Herzoglich Nujfauifchr

Staats-Ministerium

gibt hiermit — nachdem

der hohe Bundesrath der

schweizerischen Eidgenossenschaft

Namens der Kantone

Zürich, Bern, Lnzern,
Uri, Schwyz, Unterwalden

(beide Theile), Glarus,

Zug, Freiburg,
Solothurn, Basel (beide

Theile), Schaffhausen,
A p p e nzell (beide Rhoden),

St. Gallen, Graubün-
den, Aargan, Thurgau,
Tessin, Waadt, Wallis,

Neuenbürg nnd Genf
die Zusicherung ertheilt hat,
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15/29. Jan. sind, in den genannten Kan-
1864. ^em weder zum Militär-

1. Mörz
1865. dienste, noch zu einem Geld¬

ersatze für Nichtleistung der

Militärpflicht angehalten werden

follen, so lange im
Herzogthum Nassau auf die

Bürger der erwähnten Kantone

die nämlichen Grundsätze

zur Anwendung kommen.

Gegeben in Bern, den

15. Januar 1864.

Ini Namen des schweiz.

Bundesrathes,
Der Bundespräsident:

»r. Jb. Dubs.

Der Kanzler der Eidgenos¬

senschaft:

Schieß.

daß Angehörige des Herzogthums

Nassau, sofern sie

nicht im Besitze des

Schweizerbürgerrechts sind, in diesen

Kantonen weder zum

Militärdienst, noch zu einem

Gelderfatze für Nichtleistung
der Militärpflicht angehalten
werden sollen, so lange im

Herzogthum Nassau auf die

Bürger der erwähnten Kantone

die nämlichen Grundsätze

zur Anwendung

kommen, — die Erklärung ab,

daß im Einklänge mit den

hiesigen Landesgesetzen nnd

in voller Anwendung des

Systems der Reciprocität kein

Schweizer aus den benannten

Kantonen, wenn er nicht

Unterthan des Herzogthums

Nassau geworden ist,

verpflichtet sei, in diesem

Herzogthum persönlich Militärdienste

zu leisten, oder statt

dieser Dienste eine Abgabe

an Geld zn entrichten.

Wiesbaden, den 29.

Januar 1864.

l> 8.) Wittgenstein.
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Vorstehende Uebereinkunft ist in die Gesetzessammlung is/2g. Jan.
aufzunehmen. 1664.

l. März
Bern, den 1. März 1865. 1865.

Namens des Negierungsrathes:
Der Präsideut,

Scherz.
Der Rathsschreiber,

Ii, Trächsel.

Verordnung l/17. März
1865.

über

den Viehtransport auf deu schweizerischen Eisen¬

bahnen.

(Vom 1. März 1865.)

Der schweizerische Bun des rath,
nach Einsicht eines Vorschlages von: eidg. Departement

des Innern;
in Ausführung des Artikels 59 der Bundesverfassung,

verordnet:

Z. 1. Thiere, welche an ansteckenden Krankheiten
leiden, wie Milzbrand (Anthrax), Wuth, Pferderoz und

Wurm, Rinderpest, Lnngenseuche, Maul- und Klauenseuche

und, Schafpocken, sind vom öffentlichen Verkehr
ausgeschlossen. Dieselben dürfen mit Ausnahme der im Z. 7

näher bezeichneten Fälle nicht vermittelst Eisenbahnen

transportirt werden.
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l/17. Mörz §- 2. Jedes Stück Rindvieh, welches auf eine Eisen-

18S5. bahn verladen werden soll, muß mit einem gesetzlichen

Gesundheitsschein begleitet sein, welcher konstatirt, daß

das Thier aus einer Ortschaft komme, wo eine ansteckende

Krankheit weder herrscht, noch kürzlich geherrscht hat.

§. 3. Kann ein solcher Gesundheitsschein nicht

beigebracht werden, fo muß das betreffende Stück Rindvieh am

Orte der Verladung oder, wenn dasselbe vom Ausland
kommt, auf der nächsten schweizerischen Station, sofern

nicht von der betreffenden Kantonalbehörde eine andere

Station angewiesen wird, durch einen patentirten Thierarzt

untersucht werden, und es darf die Verladung,
beziehungsweise der Weitertransport desselben nur dann

stattfinden, wenn der Thierarzt bezeugt hat, daß die

Untersnchung die Gesundheit des Thieres unzweifelhaft nachgewiesen

habe.

§. 4. Für Ziegen-, Schaf- und Schweineherden (Truppen

von mehr als 10 Stücken) sind gesetzliche Gesundheitsscheine

erforderlich, durch welche dargethan wird, daß die

betreffende Herde aus einer Ortschaft komme, wo eine

ansteckende Krankheit weder herrscht, noch kürzlich geherrscht

hat. Vom Ausland eingeführte Thiere diefer Gattung

find, ob sie einzeln oder herdenweise transportirt werden,

bei ihrem Uebergang auf hiesige Bahnen von einem

schweizerischen Thierarzt zu untersuchen. Wenn solches nicht

möglich sein sollte, muß die Untersuchung bei der

Ausladung stattfinden.

§. 5. Die Waggons, welche zur Aufnahme von Schweinen

und Schafen dienen, dürfen nicht gleichzeitig zum

Transport für Rindvieh verwendet werden.
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Z. «. Die zum Transport und Verladen von Vieh t/t7. März

dienenden Waggons und Rampen müssen fleißig gereinigt ^65.

werden. Bevor die Waggons von den Exkrementen früher
transportirter Thiere gereinigt sind, dürfen in denselben

keine neuen Viehtransporte eingeladen werden.

§. 7. Die Sanitätsbehörden können sich der

Eisenbahnen bedienen zum Transporte verseuchten Viehes,
insbesondere zur Schlachtbank. Es soll dieses jedoch unter
schützenden Anordnungen geschehen, die sich nach den

Verhältniffen des einzelnen Falles richten.

Z. 8. Wenn Eisenbahnmaterial durch Thiere
verunreinigt wurde, die an einer ansteckenden Krankheit leiden,
so muß eine sorgfältige Desinfektion desfelben, wo möglich

unter Aufsicht eines Thierarztes, stattfinden, ehe es wieder

zu seinem Zwecke verwendet werden darf.
Die Waggons und Rampen müssen mit kochendem

Wasser gut gewaschen, hernach mit heißer Lauge abgebrüht
und abgerieben werden. Sie dürfen erst nach vollständiger

Austrocknung wieder zum Viehtransport verwendet

werden.

§. 9. Für die Kosten dieser Desinfektionen haftet der

Eigenthümer der Thiere, durch welche die Infektion
stattgefunden hat.

Z. 10. Ju außerordentlichen Fälleu, namentlich bei

größerer Annäherung der Rinderpest, bei Ein- oder Durchfuhr

von Vieh aus den von diefer Krankheit heimgesuchten

Staaten wird der Bundesrath besondere Schutzmaßregeln

vorschreiben.

§. 11. Für die Vollziehung dieser Vorschriften sind

die Eisenbahnverwaltungen verantwortlich. Die Uebertretung

derselben wird mit Buße bis auf Fr. 100 bestraft.



22

l/l?. März Die Uebermachuug der Handhabung dieser Vorschriften
I8ös. und die Bestrafung ist Sache der Kantone.

H. 12. Diese Verordnung tritt sofort in Kraft nnd

soll in die eidg. Gesetzsammlung aufgenommen werden.

Bern, den 1. März 1865.

Im Namen des schweiz. Bundesrathes:

Der Bundespräsident,
Schenk.

Der Kanzler der Eidgenoffenschaft,

Schieß.

Der Regierungsrath des Kantons Bern

beschließt:

Vorstehende Verordnung soll in die Gesetzessammlung

aufgenommen werden.

Bern, den 17. März 18«5.

Rameus des Regierungsrathes:
Der Präsident,

Scherz
Der Nathsschreiber,

lir Trächsel.



Dekret 2. Mörz
1365.

über

Wiederzutheilung des Wydenbezirks zur Kirch¬

gemeinde Wahlern.

Der Große Rath des Kantons Bern,

in Betrachtung,

daß das kirchliche Verhältniß, in welchem der

sogenannte Wvdenbezirk in der Einwohnergemeinde Wahlern
gegenwärtig zu der Kirchgemeinde Rüschegg steht, zu
vielfachen Beschwerden und Streitigkeiten Anlaß gibt und es

daher zweckniäßig erscheint, dieses Verhältniß auf eine

den Umständen nnd Bedürfnissen angemessene Weise

abzuändern ;

auf den Antrag des Regierungsrathes,

beschließt:

Art. I. Der sogenannte Wvdenbezirk in der

Einwohnergemeinde Wahlern, umfassend die Ortschaften Winterkraut,

Ober- und Nieder-Rothen, Ober- und Unter-Wvden,

Fuhren, Matten, Stygmatt, Ahorn, Loch, Gauggenberg,

Hänseli, Wydenegg, Hinterfeld, Buchenmühle, Wengerli,
Einschlag, Waizacker, Nöthacker, Lunvern, Längacker und

Fuhrenweidli, bildet in kirchlicher Beziehung einen Bestandtheil

der Kirchgemeinde Wahlern.

Art. 3. Dieses Dekret, durch welches der Art. 2 der

Verordnung vom 17. September 1860, soweit derselbe die
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2. März ehemalige Helferei Rüfchegg betrifft, abgeändert wird,
18S5. fofort in Kraft und ist in die Sammlung der Gesetze

und Dekrete aufzunehmen.

Bern, 2. März 1865.

Namens des Großen Rathes:
Der Präsident,

Ed. Carlin.
Der Staatsschreiber,

M. v. Stürler.

9. März Beschluß
t86S.

über

Ergänzung der Staatsanleihen zu Eisenbahnzwecken.

Der Große Rath des Kantons Bern,
in Betrachtung,

daß der Bau der Staatsbahn auf Fr. 18,100,000 zu

stehen kommt und mithin an diefem Baukapital noch

Fr. 600,000 fehlen, in Ergänzung der Beschlüsse vom
29. August 1861 und 26. Mai 1864, auf den Antrag
des Regierungsrathes

beschließt:

H. I. Es wird ein weiteres Anleihen von
sechshunderttausend Franken aufgenommen.
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§. 2. Die Bestimmungen in K§. 3-7 des Beschlusses «. März

vom 26. Mai 1864 gelten in gleicher Weife auch sür das

vorliegende Anleihen.

§. 3. Dieser Beschlutz tritt sofort in Kraft.

Bern, den 9. März 1865.

Namens des Großen Rathes:
Der Präsident,

Ed. Carlin.
Der Staatsschreiber,

M. v. Stürler.

Der Regierungsrath des Kantons Beru

beschließt:

Vorstehender Beschluß soll in die Gesetzessammlung

aufgenommen werden.

Bern, den 9. März 1865.

Namens des Regierungsrathes:
Der Präsident,

Scherz.

Der Rathsschreiber,
II, Trächsel.



w. März
1365.
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Beschluß
über

Aufnahme eines Staatsanleihens für die allgemeine

Hypothekarkasse.

Der Große Rath des Kantons Bern,

in der Absicht, die Hypothekarkasse in den Stand zn

setzen, den dringendsten Darlehnsbegehren entsprechen zn

können,

auf den Antrag des Regierungsrathes,

beschließt:

1) Es wird zur Vermehrung des Staatseinschusses in
die Hypolhekarkässe ein Staatsanleihen von zwei

Millionen nennmalhnnderttansend Franken
aufgenommen ;

2) Die Bestimmungen der §§. 3—5 des Beschlusses vom
26. Mai 1864 gelten auch für das vorliegende
Anleihen ;

3) der Regieruugsrath ordnet Alles au, was auf die

Realisirung und Verwendung dieses Anleihens Bezug

hat; er hat dafür zu sorgen, daß durch Provisionen
bei Darleihen jeder Zinsverlust gedeckt werde.

4, Dieser Beschluß tritt sofort in Kraft.

Bern, den lO. März 1865.

Namens des Großen Rathes:
Der Präsident,

Ed. Carlin.
Der Staatsschreiber,

M. v. Stürler.
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Der Regierungsrath des Kantons Bern w. März
t3S5.

beschließt:

Vorstehender Beschluß soll in die Gesetzessammlung

aufgenommen werden.

Bern, den 10. März 1865.

Namens des Regierungsrathes:
Der Präsident,

Scherz.

Der Rathsschreiber,
i)r Trächsel.

Gesetz 14. März
186S.

über

die Ausübung der medizinischen Berufsarreu.

Der Große Rath des Kantons Bern,

in Betrachtung, daß die bestehenden Verordnungen über

die Klassifikation, die Pflichten und Rechte der Medizinal-
perfonen, so wie über die nnbesugte Ausübung der

medizinischen Berufsarten den gegenwärtigen Verhältniffen nicht

mehr angemessen sind, daß sowohl das Interesse des Staats
und des Publikums, als die Billigkeit gegenüber dm

Medizinalpersonen eine Reform derfelben gebieten,



14. März auf den Antrag der Direktion des Innern, Abtheilung
1865. Gesundheitswefen, und des Negierungsrathes,

beschließt:

I Allgemeine Bestimmungen.

§. 1. Die im Kanton Bern anerkannten Medizinalpersonen

sind:

I) die Aerzte,

Z) die Apotheker und ihre Gehülfen,
3) die Thierärzte,
4) die Zahnärzte,
5) die Hebammen.

Diese Medizinalpersonen, so wie Diejenigen, welchen

die Direktion des Innern besondere Bewilligungen nach

Z. 3 ertheilt, sind befugt, die verschiedenen Zweige der

Heilkunde nach Mitgabe dieses Gesetzes und ihrer Patente

auszuüben.

Die gegenwärtigen Medizinalpersonen bleiben im
Besitze der ihnen nach Mitgabe ihrer Patente zustehenden

Befugnisse.

Alle andern Perfonen, welche gewerbsmäßig und gegen

Belohnung in einen Zweig der Heilkunde einschlagende

Verrichtungen besorgen, desgleichen die Medizinalpersonen,
welche ihre Berechtigung überschreiten, machen sich der

unbefugten Ausübung der Heilkunde schuldig.

H. 2. Wer eine der im vorigen Paragraphen bezeich-

neten Berufsarten ausüben und sich zu diefem Zweck im
Kanton Bern niederlassen will, hat sich durch eine Prüfung
vor der hiefür aufgestellten Prüfungsbehörde über den

Besitz der nach den einschlagenden Reglementen erforderlichen

Kenntnisse und Eigenschaften auszuweisen. Die Prü-
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fung, in welcher diefer Ausweis geleistet wird, soll sich !4. MSrz

über alle Fächer des betreffenden Berufs erstrecken. ^t»-

Den patentirten Medizinalpersonen der Nachbarkantone

ist die Ausübung ihres Berufes in den bernischen

Grenzgemeinden ohne Niederlassung im Kanton gestattet; zu

gerichtlichen nnd polizeilichen Funktionen im Kanton Bern

find dieselben jedoch nicht befugt.

Patentirte, im Kanton nicht niedergelassene Medizinalpersonen

überhaupt sind berechtigt, einzelne Krankheitsfälle,

in welchen sie um Hülfe angefprochen werden, zu

behandeln.

Sowohl den mit als ohne Niederlassung zur Praxis
autorisirten, anderswo geprüften Medizinalpersonen kann

der Regiernngsrath die Erlaubniß zur Praxis entziehen,

sobald besondere, in der Art der Berufsausübung liegende

oder sonst erhebliche Gründe es gebieten.

Medizinalpersonen, welche, fei es als Lehrer der

Medizin oder der Thierarzneikunde im engern Sinne des

Worts, an der Hochschule, oder als Aerzte an öffentlichen

Krankenanstalten vom Staate angestellt werden, erhalten
durch die Anstellung das Recht zur Ausübung ihrer Kunst.

§. 3. Der Regierungsrath hat die Prüfungsreglemente

für die verschiedenen medizinischen Berufsarten zu erlassen

und die Prüfungs- und Patentgebühren zu bestimmen.

Dem Regierungsrathe steht auch die Ertheilung der

zur Ausübung des ärztlichen, des Apotheker- und des

thierärztlichen Berufes nothwendigen Bewilligungen zu;
dagegen werden diejenigen für die Apothekergehülfen, die

Zahnärzte und die Hebammen von der Direktion des

Innern ertheilt. Diefelbe ist ferner befugt, an Solche, welche

sich zur Ausübung gewisser Verrichtungen der sogenannten
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54, März niedern Chirurgie anmelden, nach bestandener Prüfung
1665. anf Vorlegung von Zeugnissen über den Besitz der

erforderlichen Kenntnisse und Fähigkeiten, besondere

Bewilligungen zu ertheilen.

Werden mit einzelnen oder mehrern Kantoneil
Konkordate abgeschlossen, welche hinsichtlich der Prüfung und

Berufsausübung der Medizinalpersonen abweichende

Bestimmungen enthalten, so machen die letztern Regel.

tz. 4. Alle Medizinalpersonen find verpflichtet, innerhalb

ihres Wirkungskreises soweit möglich jedem, der ihrer
Dienste bedarf und sie dafür anspricht, ihre berufsgemäße

Hülfe zu jeder Zeit nach besten Kräften zu leisten. Sie
sollen dieselbe besonders in Nothfällen nie ohne hinlängliche

Entfchuldigungsgründe verweigern.

Ueber die Hinlänglichkeit der Letztern hat in Beschwerdefällen

das Sanitätskollegium sein Gutachten abzugeben.

Z. S. Sie haben ferner auf Alles, was den

allgemeinen Gesundheitszustand erhalten, förderu oder demselben

schaden kann, zu achten, und hierauf bezügliche geeignete

Anzeigen nebst Anträgen dem Regierungsstatthalter zu

Handen der Direktion des Innern einzureichen; namentlich

soll dieses geschehen beim Ausbruch ansteckender und

epidemischer Krankheiten, welche sanitätspolizeiliche
Maßregeln nöthig machen.

Sie sind auch verpflichtet, Widerhandlungen gegen

gesnndheitspolizeiliche Gesetze und Verordnungen, welche

zu ihrer Kenntniß gelangen, beförderlich der Direktion des

Innern anzuzeigen. Diese letztere hat darauf hin das

weiter Nothwendige zur Herstellung des Thatbestandes und

zur gesetzlichen Ahndung anzuordnen. Dadurch sollen jedoch
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die Polizeibeamten in deiner Weise ihrer Pflichten eut- là. März,

hoben fein. ^^s.

Endlich ist es ihre Pflicht, dem Regierungsstatthalter
Anzeige zu machen, wenn sie bei Ausübung ihres Berufes
Umstände, insbesondere Todesfälle wahrnehmen, welche

auf ein Verbrechen schließen lassen.

§. 6. Sie sind verpflichtet, die von Seite der Direktion

des Innern, so wie der Polizei- nud Gerichtsbehörden

ihnen zukommenden, ans das Medizinalwesen, die

Gesundheitspolizei oder die gerichtliche Medizin Bezug habenden

Aufträge gewissenhaft zu erfüllen. Ohne hinreichende

Entschuldigungsgründe, worüber, soweit nicht besondere

Gesetze etwas Anderes vorschreiben, in Streitfällen das

Sanitätskollegium zu entscheiden hat, dürfen solche Aufträge
nicht abgelehnt werden.

Mit Ausnahme der statistischen Berichte und der

Anzeigen zu welchen sie nach Z. 5, zweites und drittes Lemma,

verpflichtet sind haben sie für ihre daherigen Verrichtungen

Anspruch auf Entschädigung.

Die bestehenden und noch zu bildendeil medizinischen

Vereine können im Einverständniß mit der Direktion des

Innern einzelne oder mehrere Personen aus ihrer Mitte
beauftragen, die Handhabung der auf das Gesundheitswesen

bezüglichen Gesetze und Verordnungen zu überwachen,

allfällige Widerhandlungen gegen dieselben anzuzeigen,

überhaupt in allen die Gesundheitspflege und Gesundheitspolizei

betreffenden Fragen den Behörden mit Rath und

That an die Hand zu gehen. In diesem Falle sind die

einzelnen Medizinalpersonen, welche Mitglieder des Vereins

sind, der ihnen nach ß. 5, zweites Lemma, obliegenden

Verpflichtung enthoben.
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14. März ß. 7. Soweit dieses Gesetz nicht besondere Beschrän-
1865. kungen enthält, dürfen die Medizinalverfonen ihren Beruf

ungehindert in allen Theilen des Staatsgebietes ausüben;
sie sind jedoch gehalten, jede Veränderung ihres Wohnortes

dem Regierungsstatthalter zu Handen der Direktion
des Innern anzuzeigen.

Z. 8. Ankündigungen von angeblichen Arzneimitteln,

zum Gebrauch ohne spezielle ärztliche Verordnung, sind

ohne Bewilligung der Direktion des Innern Jedermann,

auch den Medizinalpersonen verboten.

tz. 9. Die Vergütung für die Hülfeleistungen der

Medizinalpersonen ist dem ausdrücklichen oder stillschweigenden

Nebereinkommen zwischen ihnen und den Hulfe-
fuchenden überlassen. Der Regierungsrath wird jedoch

für streitige Fälle, so wie für Leistungen und Verrichtungen

der Medizinalpersonen im Auftrage von Staatsbehörden,

eine Taxe erlassen.

§. 10. Für die in Nothfällen au uotharme oder

unterstützte Personen geleistete nothwendige Hülfe haben

sie je nach Umständen Anspruch auf Entschädigung, sei es

durch die Armen-, die Kranken- oder die Gemeinds-Kasse
des Orts, wo die Hülfe gesetzlich geleistet werden mnßte,

jedoch nur dann, wenn innert den nächsten acht Tagen
dem Präsidenten der betreffenden Behörde oder

dessen'Beauftragten Anzeige gemacht worden ist.

Zur ferneren Besorgung auf Rechnung der bezeichneten

Kassen bedarf es eines besondern Auftrags.

§. l 1. Die Medizinalpersonen haben bei der Erhebung
des Patents die Erfüllung ihrer Pflichten dem Direktor
des Innern oder dessen Beauftragten durch ein Handgelübde

an Eidesstatt zu versprechen.
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Sie haften für jede Pflichtverletzung, die ihnen bei tä. Mrz.
Ausübung ihres Berufes zur Last füllt', und sind-dafür
strafbar.

II Spezielle Bestimmungen über die Aus¬
übung der einzelnen medizinischen

Berussarten.

L.. Bestimmungen über den arztlichen
Beruf im engern Sinne (Z. 1, Art. 1).

§. 12. Die Ausübung des ärztlichen Berufes
(umfassend die Medizin, Chirurgie und Geburtshülfe) besteht

in folgenden Verrichtungen:

ä. in Ertheilung von Rath und Hülfe in allen Fällen,
wo dieselbe znr Verhütung befürchteter oder zur
Heilung wirklicher Störung des Gesundheitszustandes von
Menschen verlangt wird;

b. in der Untersuchung und Begutachtung polizeilicher
und gerichtlich medizinischer Fälle, insoweit jene

gesetzlich vorgeschrieben sind und es dazu spezieller

ärztlicher Kenntnisse bedarf.

Z. 13. Wo die Hülfe durch Arzneien geleistet werden

soll, sind diese entweder ans einer öffentlichen Apotheke

zu verordnen oder aus der Privatapotheke des Arztes zu
verabreichen.

Z. 14. Der Regierungsrath hat die nähern
Bestimmungen über die Beschaffenheit, die Ausrüstung, die

Besorgung und die Beaufsichtigung der öffentlichen und der

Privatapotheken, so wie über die Ausdehnung der Befug-
Jahrgang 1865. Z
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14. März Nisse ihrer Inhaber zu erlassen. Er wird auch mit der
5865. Einführung einer?Kg,rms,e«i>Sg, beaustragt.

Z. 15. Aerzte, welche nur den einen oder andern

Zweig ihres Berufes auszuüben gedenken, oder ganz auf
die Ausübung desselben verzichten wollen, sollen ihr
Vorhaben dem Regierungsrathe anzeigen und zugleich ihr
Patent demselben zustellen. Erst nachdem ihre Erklärung
in's Patent eingetragen fein mird, sind dieselben von der

Pflicht zur Ausübung ihres Berufes theilweise oder ganz

enthoben.

Gegenüber dem Staate dauert jedoch ihre Verpflichtung

für alle Theile ihres Berufes nach Mitgabe der

ZZ. 5 und 6 dieses Gesetzes, fo wie des Militärgesetzes

fort, so lange sie nicht ausdrücklich auf jegliche Ausübung

ihres Berufes verzichtet haben.

ö. Bestimmungen über die Ausübung des
Apothekerberufes.

§. 16. Dieser Beruf wird nur in einer öffentlichen

Apotheke ausgeübt und besteht in der Zubereitung und

dem Verkaufe von Arzneistoffen nnd Arzneien an Kranke

und an Medizinalpersonen; an diefe Letztern jedoch nur
insoweit, als sie zur Anwendung derselben berechtigt sind,

an Jene nnr ans ärztliche Verordnung hin (Rezepte).

Eine vom Regierungsrath zn erlassende Verordnung
über den Verlans von Arzneistoffen im Großen und durch

den Handverkauf wird die Ausnahmen von dieser Regel

bestimmen.

ß. 17. Zur Errichtung einer öffentlichen Apotheke

bedarf es einer besondern Bewilligung dnrch den Regierungs-
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rath, welche nach Anhörung eines Gutachtens des Sani- 14. März

tätskollegiums entscheidet.

§. 18. Der Regierungsrath hat bei der Beurtheilung
von Gesuchen nm Errichtung von öffentlichen Apotheken

vorzüglich das Bedürfniß sowohl des Publikums, als der

Aerzte der betreffenden Gegend zu berücksichtigen. Für
das Bedürfniß ist die Bevölkerungszahl des mit dem Orte

im Verkehr stehenden Bezirks in erster Linie maßgebend.

Wo das Bedürfniß nicht vorhanden ist, soll keine neue

öffentliche Apotheke errichtet werden.

ß. 19. Die Bewilligung zur Errichtung einer öffentlichen

Apotheke wird entweder aus den Namen des Apothekers

selbst oder des Eigenthümers der Lokalität ausgestellt.

Letzteres jedoch nur unter dem Vorbehalt, daß der Apotheke

eine patentirte Person vorstehe. Die Bewilligung

gilt nur für diejenige Person, auf welche sie lautet. Im
Nebrigen gelten die Vorschriften des Gewerbegesetzes,

soweit das gegenwärtige Gesetz nicht davon abweicht.

Auch die bereits bestehenden Apotheken dürfen nur von
patentirten Apothekern betrieben werden.

Wird von einer ertheilten Konzession kein Gebrauch

gemacht, so kann der Regierungsrath dieselbe als erloschen

erklären.

<ü. Bestimmungen über die Ausübung des
thierärztlichen Berufes.

Z. 20. Die Ausübung des thierärztlichen Berufes

besteht:

a. in Ertheilnng von Rath und Hülfe in allen Fällen,
wo dieselbe zu Verhütung befürchteter oder zur Hei-
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14. März lung wirklicher Störung des Gesundheitszustandes
136S. Hausthieren verlangt wird;

b. in der Untersuchung und Begutachtung polizeilicher

und gerichtlicher Fälle, insoweit jene gesetzlich

vorgeschrieben sind und es dazu spezieller thierärztlicher

Kenntnisse bedarf.

ß. 21. In Betreff der Verordnung und Verabreichung

von Arzneien und alles desjenigen, was sich auf ihre
Apotheken bezieht, gelten für die Thierärzte diefelben

Bestimmungen, wie fiir die Aerzte.

v. Bestimmungen über die Ausübung des
zahnärztlichen Berufes.

Z. 22. Die Ausübung dieses Berufes besteht in
Behandlung der Krankheiten der Zähne durch mechanische

und örtliche pharmazeutische Mittel, so wie in der

Ersetzung verlorner Zähne.

Wenn aus irgend einem Grunde zugleich eine innerliche

Behandlnng nothwendig ist, sollen die Zahnärzte ihre
Mittel nur im Einverständniß mit einem patentirten Arzte

in Anwendung bringen.

ß. 23. Ju Betreff der Verordnung oder Verabreichung

von Arzneien, zu deren Anwendung die Zahnärzte berechtigt

sind, gelten für diese die Vorschriften des §.13 dieses

Gesetzes und der bezüglichen Vollziehungsbestimmungen

(§. 14).
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L. Bestimmungen über die Ausübung des l4. Mârz

Hebammenberufes.

§. 24. Die Ausübung dieses Berufes besteht:

ä. in Besorgung der Gebärenden;

d. in der gewöhnlichen ersten Besorgung der Wöchne¬

rinnen und dee Neugebornen;

«. in denjenigen Verrichtungen, welche die von der Di¬

rektion des Innern zu erlassende Instruktion für die

Hebammen des Nähern bezeichnen mird.

III. Straf- und Schlußbeftimmungen.

Z. 25. Wer einer der in den ZZ. 1, 4, 5, 6, 7, 8,

11, 13, 17, 21 und 23 enthaltenen Vorschriften oder den

auf diesem Gesetze beruhenden Vollziehungsbestimmungen

zuwider handelt, ist strafbar und soll dem Richter
überwiesen werden.

Bei Vergehen gegen Z. 8 werden auch der Drucker und

der Verleger zur Verantwortung gezogen.

§. 26. Jede erste Widerhandlung soll nnt einer Buße

bestraft werden, welche bis auf Fr. 200 ansteigen kann.

Jede Widerhandlung innert zwei Jahren nach der letzten

Bestrafung zieht als Rückfall eine Erhöhung der letzten

Buße um Vg nach sich, so wie nach dem dritten Rückfall

Verschärfung der Strafe durch Gefangenfchaft bis auf drei
Monate.

Bei besonders erschwerenden Umständen kann durch

richterliches Urtheil, welchem die Einholung eines

Gutachtens des Sanitätskollegiums vorauszugeheu hat, zeit-
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14. März weilige oder bleibende Entziehung des Patents ausge-
136S. forschen werden.

Eine solche Patententziehung durch richterliches Urtheil
kann auch erfolgen auf das Verlangen der Administrativ-
behörden, wenn dieselben dafür halten, daß eine

Medizinalperson unwürdig oder unfähig sei, ihren Beruf ferner

auszuüben.

Diese Bestimmungen sollen übrigens einer allfälligen
Berechtigung auf Schadensersatz, so wie weitern Strafen

für konkurrirende Vergehen keinen Abbruch thun.

Wo die Buße wegen Armuth nicht geleistet werden

kann, wird dieselbe nach §. 523 des Gesetzbuches über das

Verfahren in Strafsachen umgewandelt.

Die Buße fällt zu V3 dem Staate, zu '/g der Spendkaffe,

und wo keine solche, der Armenkasse des Orts zn.

Ein Drittel erhält der Verleider.

§. 27. Dieses Gesetz tritt auf 1. Januar 1866 in
Kraft.

Alle mit diesem Gesetze im Widerspruch stehenden

Gesetze und Verordnungen treten außer Kraft, namentlich:

1) das Mandat vom 11. März 1765, ansehend die

Marktschreyer, After- und Stümpelärzte;

2) die Verordnung vom 6. September 1785, ansehend

die Marktschreyer, After- und Stümpelärzte;

3) die Verordnung vom 8. Hornung 1788 für fämmtliche

Aerzte zu Stadt und Lanh;

4) die Verordnung vom nämlichen Datum für sämmt¬

liche Wundärzte zu Stadt und Land
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5) die Verordnung für die Apotheker zu Stadt und Land t4. März

vom 23. Januar und 25. Hornung 1789 von Schult- ^«B.

heiß, Klein und Großen Räthen der Stadt und

Republik Bern;

6) die Verordnung vom 18. November 1807 über die

Klassifikation und Patentirung der Medizinalpersonen
des Kantons Bern;

7) die Verordnung vom 10. Mai 1827 von Präsident
und Sanitätsrath über die Aufstellung patentirter
Thierärzte.

Bern, den 14. März 1865.

Namens des Großen Rathes:
Der Präsident,

Ed. Carlin.
Der Staatsschreiber,

M. v. Stürler.

Vorstehendes Gesetz soll in die Gesetzessammlung

aufgenommen werden.

Bern, den 14. März 1865.

Namens des Regierungsrathes:
Der Präsident,

Scherz.

Der Rathsschreiber,
vr. Trächsel.
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18. März
136S. Reglement

für

den Großen Rath des Kantons Bern.

I. Titel.
Versammlung des Großen Rathes und ri »leitende

Vorkehrungen.

Z. 1. Der ordentlicherweise alle vier Jahre in seiner

Gesammtheit erneuerte Große Rath wird jeweilen durch

den Regierungsrath auf den ersten Montag im Juni des

betreffenden Jahres einberufen.

Der Regierungsrath hat sämmtlichen Mitgliedern Zeit
und Ort der Versammlung mittelst Kreisfchreiben
anzuzeigen.

Ebenso foll ein nach Maßgabe des Z. 22 der Verfassung

außerordentlichermeise erneuerter Großer Rath
spätestens 8 Tage nach Vollendung der Erneüerungswahlen

durch den Regierungsrath einberufen werden.

Z. 2. Das älteste anwesende Mitglied oder ein

anderes von diesem oder der Versammlung dazu bezeichnetes

Mitglied führt fo lange den Vorsitz, bis die Versammlung

ihren Präsidenten gewählt hat.

Z. 3. Der Große Rath prüft die eingegangenen Wahlakten

und entscheidet über die Gültigkeit der Wahlen. Erst

nachdem die Wahlakten von wenigstens der absoluten Mehr-
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heit der Großrathsmitglieder als gültig anerkannt worden 58. März,

find, schreitet die Versammlung zur Wahl des Präsidenten ^t».
und des Büreau.

§. 4. Bis zur förmlichen Konstituirung des Großen

Rathes haben alle zn Mitgliedern desselben Gewählten,

gleichviel ob ihre Wahl bestritten ist oder nicht, Sitz und

Stimme. Dieselben haben jedoch, wenn ihre Wahl
ungültig erklärt wird, sich jeder weitern Theilnahme an den

Verhandlungen zu enthalten. (Gesetz über die öffentlichen

Wahlen vom 7. Oktober 1851, Z. 57.)

§. 5. Nachdem die Wahl des Präsidenten, der

Vicepräsidenten und der Stimmenzähler stattgefunden hat,
nimmt der Präsident der Versammlung den Eid ans die

Verfassung ab. Dieser Eid lautet (Verf. §. 99):

Ich gelobe und schwöre, die Rechte und Freiheiten des

Volkes uud der Bürger zu achten, die Verfassung und die

verfassungsmäßigen Gesetze streng zu befolgen und die

Pflichten nieines Amtes getreu und gewissenhaft zn
erfüllen.

So wahr mir Gott helfe ohne Gefährde!

Einer der beiden Vicepräsidenten nimmt hierauf dem

Präsidenten denselben Eid ab.

§. 6. Unmittelbar nach seiner Konstituirung nnd

Beeidigung erwählt der Große Rath den Regierungsrath und
dessen Präsidenten. (Verordnung vom 16. April 1850.)

Z. 7. Nach erfolgter Konstituirung des Großen Rathes
ist ein neugewähltes Mitglied zur Theilnahme an den

Verhandlungen erst berechtigt, nachdem seine Wahl vom
Großen Rathe als gültig anerkannt worden ist und nach-
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13. März dem es den verfassungsmäßigen Eid geleistet hat. (§. 99
^66. Verfassung und §. 8 des Gesetzes über die öffentlichen

Wahlen vom 7. Oktober 1851.)

§. 8. Ordentlicherweise versammelt sich der Große

Rath jährlich zweimal in Bern.

Der Tag des Zusammentritts wird, insofern der Große

Rath selbst denselben nicht festgesetzt hat, durch seinen

Präsidenten bestimmt.

Außerordentlicherweise versammelt sich der Große Rath,
wenn es von seinem Präsidenten oder dem Regierungsrath

für nöthig erachtet wird oder wenn 20 Mitglieder es

fchriftlich verlangen (§. 33 der Verfassung.) (Die
Einberufung zu der Sitzung erfolgt durch den Präsidenten.)

§. 9. Der einmal konstituirte Große Rath wird zu

jeder Versammlung durch Einladungsschreiben des

Präsidenten einberufen, welche die Angabe der bekannten

Verhandlungsgegenstände enthalten und Tag und Stunde der

ersten Sitzung anzeigen sollen.

Diese Einladungsschreiben sollen an den gewöhnlichen

Wohnort der Mitglieder des Großen Rathes zeitig erlassen

werden; auch sind demselben die dem Großen Rathe

vorzulegenden Gesetzesentwürfe jeweilen im Drucke beizulegen.

§. 10. Während der Versammlung des Großen Rathes

zeigt der Präsident am Ende einer jeden Sitzung den Tag
und die Stunde der nächstfolgenden Sitzung an.

Für den Fall, daß besonders geboten werden müßte,

foll ein jedes Mitglied der Kanzlei seine Wohnung oder

sein Absteigequartier schriftlich mittheilen.

§.11. Die Mitglieder sind verpflichtet, den Sitzungen

beizuwohnen. Wer hieran verhindert wird, hat die
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Gründe seines Ausbleibens dem Präsidenten schriftlich tS. März

mitzutheilen.
Die Sitzung wird durch den Namensanfmf, den einer

der Stimmenzähler vorzunehmen hat, eröffnet. Die
Anwesenden, so wie die mit oder ohne Entschuldigung

Abwesenden werden aufgezeichnet. Hierauf findet die

Verlesung des Protokolls statt.

Der Präsident kann zu jeder Zeit den Namensaufruf

wiederholen laffen und muß es thun, wenn es von 5

Mitgliedern verlangt wird. Diejenigen, welche bei diesem

wiederholten Namensaufrufe ohne vorherige Entschuldigung
beim Präsidenten abwesend sind, verlieren ihren Anspruch

auf das Taggeld.

ß. 13. Der Große Rath wird bei Eiden geboten,

wenn der Große Rath felbst sein Präsident oder der

Regierungsrath dies für nöthig erachtet.

Für Entscheidungen über die Verminderung des

Kapitalvermögens oder den Verbrauch eines Bestandtheiles

desselben in die laufende Verwaltung und für Anleihen
des Staates, welche nicht im gleichen Jahre aus den

laufenden Einnahmen zurückbezahlt werden, müssen die

Mitglieder des Großen Rathes bei Eiden einberufen werden.

(Verf. §. 27 III. 6. Gesetz über Verwaltung und

Gewährleistung des Staatsvermögens vom 8. August

1849, Z. 23.)

§. 13. Zur Gültigkeit von Beschlüssen und Verhandlungen

des Großen Rathes ist die Anwesenheit von
wenigstens achtzig Mitgliedern erforderlich. (Art. 29 der

Verfassung.)

§. 14. Der Regierungsrath wohnt den Sitzungen des

Großen Rathes bei und hat das Recht, Anträge auf Be-
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tS. Mörz rathung jedes Gegenstandes zn machen. Das gleiche Recht
^66. steht auch jedem einzelnen Mitgliede desselben zu. (Ver¬

fassung §. 44.)

§. 15. Ueber alle Gegenstände, die der Regierungsrath

beim Großen Rathe znr Berathung bringt oder die

ihm vom Großen Rathe zur Begutachtung überwiesen werden,

ist er zur schriftlichen Berichterstattung verpflichtet,
die jedoch mündlich ergänzt werden kann. Bei
Wahlverhandlungen und in andern Fällen, fo oft der Große Rath
es verlangt, treten die Mitglieder des Regierungsrathes

aus. (Z. 44 der Verfassung.)

§. 16. Die Mitglieder des Obergerichts wohnen den

Sitzungen des Großen Rathes bei, um an der Berathung

von Gesetzen Theil zn nehmen, fo oft dieser sie dazu
einladet (Art. 56 der Verfassung). Es steht ihnen indeß nur
eine berathende Stimme zu.

Z. 17. Der Große Rath vertagt sich und hebt seine

Sitzungen auf nach eigenem Gntfinden.

II. T i t c l,

Vou dem Aurea».

Z. 18. Das Büreau des Großen Rathes besteht aus
dem Präsidenten, zwei Vicepräsidenten und zwei Stimmenzählern.

Z. 19. Der Große Rath wählt alljährlich aus feiner

Mitte durch geheimes absolutes Stimmenmehr den

Präsidenten, zwei Vicepräsidenten und zwei Stimmenzähler,
deren Amtsdauer jeweilen mit dem 1. Juni beginnt. Bei

Gesammterneuerung des Großen Rathes beginnt die Amtsdauer

jeweilen mit der vollzogenen Wahl.
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Der Präsident ist nach Ablauf seiner Amtsdauer wäh- ls. März

rend des nächsten Jahres nicht wieder wählbar.

§. 20. Am Tage vor dem Beginn der Amtsdaner
des neu gewählten Präsidenten übergibt der abtretende

die in seinen Händen liegenden Akten und Briefschaften,

das Präsidialsiegel, so wie das Verzeichniß der unter ihm

anhängig gewesenen und noch nicht erledigten Geschäfte

seinem Amtsnachfolger.
Bei Gesammternenerung des Großen Rathes geschieht

dies unmittelbar nach erfolgter Wahl.

Z. 21. Der Präsident wacht über die verfassungsmäßige

Stellung und die Befugnisse des Großen Rathes,

so wie über die genaue Befolgung des Réglementes.

Er eröffnet die Sitzungen und leitet die Verhandlungen

des Großen Rathes.

Er bestimmt die Ordnung, nach welcher die Geschäfte

in die Berathung genommen werden sollen unter Vorbehalt

des Rechts der Versammlung, die Tagesordnung

abzuändern.

Er macht über die Ordnung nnd den Anstand in der

Versammlung, namentlich liegt ihm ob, diejenigen

Mitglieder, welche die Ordnung und den der Versammlung

schuldigen Anstand vergessen oder sich in der Diskussion

Persönlichkeiten gegen andere Mitglieder erlauben sollten,

zur Ordnung zu rufen. (§. 73.)
Am Schlüsse jeder einzelnen Sitzung zeigt er die

Tagesordnung der folgenden an und sorgt dafür, daß diefelbe

im Vorzimmer des Großen Rathes angeschlagen werde.

ß. 22. Er nimmt sämmtliche an den Großen Rath

gerichteten Schreiben entgegen, legt sie entweder dem
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18. März Großen Rath vor, oder sendet sie derjenigen Behörde zu,
^62. welcher die Vorberathung zukommt.

Neber alle an den Präsidenten eingelangten Akten,

mögen dieselben vom Regierungsrath, Kommissionen des

Großen Rathes, Korporationen oder Privaten ausgehen,

soll eine genaue Kontrole geführt werden, deren Einsicht

den Mitgliedern des Großen Rathes jederzeit zusteht.

Aus dieser Kontrole soll ersichtlich sein:

a. in Betreff derjenigen Akten, welche einlangten, wäh¬

rend der Große Rath nicht versammelt war:
ob und wann dieselben an diejenige Behörde
überwiesen worden sind, welcher die Vorberathung
zukommt, oder ob noch keine bezügliche Präsidial-
Verfügung stattgefunden habe;

b. in Betreff derjenigen Akten, die während der Ver¬

sammlung des Großen Rathes eingelangt sind:
welche vorläufige — oder endliche Verfügung der

Große Rath felbst getroffen habe.

Der Präsident sorgt dafür, daß die rückständigen, an
den Regierungsrath oder an Kommissionen gewiesenen

Geschäfte mit möglichster Beförderung vorgelegt werden.

Z. 23. Dem Präsidenten steht die Befugniß zu, von
den Verhandlungen des Regierungsrathes jederzeit Einsicht

zu nehmen.

§. 24. Er unterschreibt das Protokoll und alle vom
Großen Rathe ausgehenden Akten und hat die Oberaufsicht

über das Protokoll und das Archiv des Großen Rathes.

Z. 25. Die Vicepräsidenten üben in der Reihenfolge

ihrer Ernennung die Verrichtungen des Präsidenten ans,

wenn dieser daran verhindert ist.
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§. 26. Die Stimmenzähler erklären bei jeder Abstim- t8. März

mung, ob die Mehrheit unzweifelhaft sei. Wenn sie

hierüber im Zweifel sind, oder wenn es von dem Präsidenten
oder von einem Mitgliede verlangt wird, so sollen die

Stimmen gezählt werden.

Sie besorgen alles Nöthige für die geheimen

Abstimmungen und die Kugelung (Ballotage).
Sie vollziehen die Aufträge des Präsidenten hinsichtlich

der Handhabung von Rnhe und Ordnung.

Im Falle der Verhinderung eines Stimmenzählers
bezeichnet der Präsident sofort einen Stellvertreter nnd legt

diefe Wahl dem Großen Rathe zur Genehmigung vor.

§. 27. Das Büreau ernennt diejenigen Kommissionen,

deren Bezeichnung ihm der Große Rath überträgt.

III. Titel.
Von der Kan^lci.

§. 28. Die Staatskanzlei besorgt die Kanzleigeschäfte

des Großen Rathes. Der Staatsschreiber führt das

Protokoll. Im Verhinderungsfall desselben bezeichnet der

Präsident unter Vorbehalt der Bestätigung durch den Großen

Rath den Protokollführer.

Z. 29. Das Protokoll soll die Gegenstände der

Verhandlung sammt allen in die Abstimmung fallenden

Anträgen, die Verfügungen darüber und die Anzahl der

gefallenen Stimmen in den Fällen enthalten, wo bei der

Abstimmung die individuelle Stimmenzählung vorgenommen
oder ballotirt wurde.

§. 30. Für die Protokollführung gelten überdies

folgende Vorschriften:

1865.
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18. März «" Das Protokoll foll im Eingang anführen, wer den

1S6S. Vorsitz geführt hat und wie viele Mitglieder laut des

Namensverzeichnisses bei der betreffenden Sitzung anwesend

waren. Wenn während der Sitzung ein Wechsel ini
Präsidium stattfindet, soll davon ebenfalls Anzeige geschehen.

d. Bei Behandlung von Gesetzesentwürfen, Dekreten

und Verordnungen soll jeweilen der in Berathung gebrachte

Artikel in das Protokoll eingetragen und bei der Redaktion

des nachherigen Rathsschlages und des gefaßten

Beschlusses darauf verwiesen werden,

e. Im Laufe der Berathung gestellte Anträge und

Abänderungsaniräge sollen nur insofern zu Protokoll
genommen werden, als darüber abgestimmt worden ist.

Geäußerte Ansichten, die nicht als Anträge formulirt
worden sind, werden im Protokoll nicht erwähnt,

à. Bei Wahlen ist nur die Anzahl der Stimmen in
das Protokoll einzutragen, die auf die vier Personen

gefallen sind, welche die meisten Stimmen erhielten.

s. Das Protokoll ist erst nach geschehener Verlesung
und Genehmigung als gültig anzusehen nnd gehörig

einzuschreiben.

Erst dann sollen die Ausfertigungen abgehen und

Abschriften oder Auszüge gegeben werden dürfen.

§. 31. Der Staatsschreiber hat die Pflicht, die

korrekte Reinschreibung der genehmigten Protokolle anzuordnen,

die Beschlüsse in gehöriger Form auszufertigen, ihren

Inhalt den betreffenden Behörden und Perfonen nebst den

nöthigen Aufträgen bekannt zn machen.

Er darf keine dem Großen Rathe vorgelegten Akten

oder andere Gegenstände, die feiner Obhut anvertraut
sind, ohne Bewilligung des Präsidenten entfernen.



49

Ebenso darf er keinem Mitgliede des Großen Rathes is. März
die Einsicht in die Protokolle und die dem Großen Rathe ^tN.

vorgelegten Akten verweigern. Er unterzeichnet alle vom
Großen Rathe ausgehenden Urkunden.

Ihm liegt die Pflicht ob, dafür zu sorgen, daß in der

Staatskanzlei stets zwei Exemplare der flenographirten
Großrathsverhandlungen in deutscher Sprache und zwei

in französischer Sprache, gebunden, dem Großen Rathe

zur Verfügung stehen.

Z. 32. Das Protokoll über jede Sitzung wird in der

nächst darauf folgenden Sitzung unmittelbar nach dem

Namensaufruf abgelesen und entweder genehmigt oder

berichtigt.

Dasjenige der letzten Sitzung einer Versammlung kann

vom Präsidenten und einem der Vicepräsidenten genehmigt
werden.

Z. 33. Die Berichtigung kann nur in Betreff der

Redaktion oder von Irrthümern in der Darstellung
stattfinden. Niemals aber kann ein Beschluß bei Anlaß des

Protokolls abgeändert werden.

Z, 34. Ein Uebersetzer besorgt im Großen Rathe die

Uebersetzungen der Anträge und der vom Präsidenten
geleiteten Abstimmungen und, so oft es verlangt wird, auch

die Uebersetzung des wesentlichen Inhalts einer Rede.

Z. 35. Ein deutscher und ein französischer Stenograph
haben allen Sitzungen des Großen Rathes beizuwohnen

und die sämmtlichen Vorträge getren zu stenographiren.

Z. 36. Sämmtliche Akten, Vorschläge, Bittschriften
u. s. w., die nicht gedruckt ausgetheilt worden sind sollen,

Jahrgang 18«S. 4
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18. März insofern dies verlangt wird, verlesen werden. Ausnahmen
586S. hievon machen bloß die Gutachten der Kommissionen, die

von den Berichterstattern vorgetragen werden.

IV. Titel.
Von den Weibeln.

Z. 37. Zur Bedienung des Großen Rathes, seines

Büreau, seiner Kommissionen und seiner Kanzlei werden

die Weibel des Regierungsrathes und der Staatskanzlei
in Anspruch genommen.

V. Titel.
Von den Kommisstoncn.

Z. 38. Der Große Rath ernennt je nach feiner

Konstituirung und nach der Wahl des Regierungsrathes durch

geheimes absolutes Mehr aus seiner Mitte
a. eine Bittschriftenkommission und

b. eine Staatswirthschaftskommission,
deren Amtsdauer mit derjenigen des Großen Rathes

zusammenfällt.

Z. 39. Die Bittschriftenkommission besteht aus sieben

Mitgliedern. Es liegt ihr ob, alle die an den Großen

Rath gerichteten Bittschriften, welche ihr zur Prüfung und

zur Berichterstattung zugewiesen werden, vorzuberathen,

so wie alle Beschwerden gegen den Regierungsrath, nachdem

dessen Bericht vorerst eingeholt sein wird. Der
Präsident des Großen Rathes sendet die an ihn zu Handen

des Großen Rathes gelangten Beschwerden daher zuerst

dem Regierungsrathe zu Erstattung dieses Berichts zu und

legt sie dann der Bittschriftenkommission vor. Neber alle
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ihr überwiesenen Gegenstände wird eine besondere Kon- is.'MSrz
trole geführt, die während den Sitzungen des Großen ^li.
Rathes auf dem Kanzleitisch liegen soll.

§. 40. Die Staatswirthschaftskommission besteht aus

neun Mitgliedern.

Sie soll den Gang der Staatshaushaltung beobachten,

den jährlichen Voranschlag (Budget) prüfen und vorbe-

rathen, die Staatsrechnung unterfuchen und über ihre
Vollständigkeit und Richtigkeit, so wie namentlich über die

Frage, ob die bewilligten Summen richtig verwendet und

nicht überschritten worden seien, dem Großen Rathe
Bericht erstatten.

Allfällig eingeschlichene Mißbräuche oder Mängel in
der Staatshaushaltung soll sie aufdecken und Anträge zur
Abhülfe vorlegen.

§. 41. Der Voranschlag des künftigen Rechnungsjahres

foll vom Regierungsrathe spätestens im Laufe

Dezembers und wenigstens 14 Tage vor dem Zusammentritt

des Großen Rathes dem Präsidenten dieser Behörde

zu Handen der Staatswirthschaftskommission zugestellt

werden.

Z. 42. Die Staatsrechnung und der Verwaltungsbericht

jedes Rechnungsjahres sollen vom Regierungsrathe
so beförderlich als möglich abgeschlossen und ausgearbeitet

werden, daß sie in der ersten Hälfte des folgenden Jahres

dem Großen Rathe vorgelegt werden können. Wenigstens

vier Wochen vor ihrer Behandlung durch den Großen

Rath sind sie, mit den Beilagen begleitet, dem Präsidenten

des Großen Rathes zu Handen der Staatswirthschaftskommission

zuzustellen.
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tS. März §. 43. Gleich wie der Voranschlag sollen auch alle
^65. andern vom Regierungsrathe eingehenden Kreditbegehren

(Nachtragskredite) oder Vorschläge zu Anleihen u. s. w.
von der Staatswirthschaftskommission geprüft werden.

§. 44. Wenn im Großen Rathe bei der Berathung
über den Voranschlag, die Staatsrechnung und den

Verwaltungsbericht Wünsche und Bemerkungen über einzelne

Verwaltungszweige geäußert und diesfalls bestimmte

Anträge gestellt werden, so soll darüber abgestimmt werden;
diejenigen, welche die Zustimmung des Großen Rathes

erhalten, sind dem Regierungsrathe zur Würdigung oder

Nachachtung mitzutheilen.

Bei der folgenden Entwerfung des Voranschlags oder

bei der folgenden Rechnungsablage und Erstattung des

Verwaltungsberichtes hat der Regierungsrath nachzuweisen,

in wiefern er denselben entsprochen habe, oder die Griinde

anzugeben, warum dies nicht geschehen sei, worauf der

Große Rath das Weitere verfügen wird.

Z. 4S. Der Staatswirthschaftskommission steht das

Recht zu, fei es für Prüfung der Staatsverwaltung im
Allgemeinen, sei es für die Vorberathung einzelner

Vorschläge von sämmtlichen Protokollen und Akten des

Regierungsrathes und der einzelnen Direktionen, Einsicht

zu nehmen, auch kann sie, so oft sie es für wünschbar

erachtet, die Mitglieder des Regierungsrathes zur
Auskunftertheilung in ihre Mitte bescheiden.

Z. 46. Der Große Rath kann für die Untersuchung

nnd Vorberathung eines jeden Gegenstandes eine besondere

Kommission niedersetzen.

Der Präsident läßt zu diesem Ende je in der ersten
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Sitzung darüber entscheiden, welche der auf dem Traktan- t8. März

denverzeichniß erwähnten Gegenstände an eine Kommission

gewiesen, so wie ob die Mitglieder des Obergerichts

eingeladen werden sollen, an der Berathung Theil zu
nehmen. (Z. 56 der Verfassung.) Auch bei später einlangenden

Geschäften sind diese Fragen sofort zu entscheiden.

Im Falle die Niederfetzung einer Kommission beliebt

wird, entscheidet der Große Rath über die Zahl der

Mitglieder und nimmt die Wahl entweder selbst in geheimer

Abstimmung vor oder überträgt sie dem Büreau. Die

Mitglieder des Großen Rathes sind verpflichtet, auf sie

gefallene Wahlen in Kommissionen anzunehmen.

Das erst gewählte Mitglied jeder Kommission — und

bei dessen Abhaltung je das nachfolgende — führt den

Vorsitz.

Das Vorsitzende Mitglied (Präsident) hat die Kommission

einzuberufen und für rechtzeitige Behandlung und

Erledigung der ihr gestellten Aufgabe zu forgen.

VI Titel
GessrntlichKeit der Verhandlungen.

§. 47. Die Sitzungen des Großen Rathes sind in
der Regel öffentlich (Verfassung Z. 32).

Z. 48. Den Zuhörern wird ein abgesonderter Raum

(Gallerie, Tribüne) angewiesen. Sie haben sich jeder

Aeußerung von Beifall oder Mißbilligung zu enthalten.

Z. 49. Wer dieser Vorschrift zuwider handelt, kann

anf den Befehl des Präsidenten von der Tribüne der

Zuhörer entfernt werden.
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is. März Entsteht Unordnung oder Lärm auf der Tribüne, fo
186S. sHßt nach fruchtloser Mahnung der Präsident dieselbe räu¬

men und schließen, nnd die Sitzung wird unterbrochen,

bis der Befehl vollzogen ist.

§. 50. Jedes Mitglied des Großen Rathes oder des

Regierungsrathes kann, wenn das Staatswohl das

einstweilige Geheimniß zu gebieten scheint, ausnahmsweise für
einen oder mehrere Gegenstände eine geheime Berathung
verlangen.

Dieser Antrag wird indessen nur dann in Berathung
gezogen, wenn zehn Mitglieder des Großen Rathes ihn
unterstützen.

Wird der Antrag auf eine geheime Sitzung von dem

Regierungsrathe gestellt, so mnß er in Berathung genommen

werden.

§. 51. Während der Berathung über die Frage, ob

man eine geheime Sitzung halten wolle, müssen sich die

Zuhörer entfernen. Beschließt die Versammlung, der

Gegenstand solle öffentlich berathen werden, so wird'die
Tribüne wieder geöffnet.

ß. 52. Jeder Gesetzesentwurf soll vor seiner endlichen

Berathung zu rechter Zeit dem Volke bekannt gemacht

werden.

Die Verhandlungen des Großen Rathes, der Voranschlag

der Einnahmen und Ausgaben, der Vermögensetat

und die Staatsrechnung in möglichst spezisizirtem Auszug

sollen dem Volke bekannt gemacht werden (Verfassung §. 32).

Z. 53. Redaktoren öffentlicher Blätter uud ihren
Gehülfen sollen, nachdem sie dem Präsidenten ihre Namen

angegeben haben werden, bequeme Plätze zum Schreiben
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im Sitzungssaale angewiesen werden; sie sind gehalten, 13. März.

Berichtigungen von Irrthümern unentgeltlich in ihre Blätter ^t).
aufzunehmen.

VII Titel.
Gegenstände nnd Form der Berathung.

Z. 54. Der Große Rath behandelt die Gegenstände,

welche in seinen Geschäftskreis einschlagen, entweder in
Folge

1) eines Antrages, Gefetzesvorschlages oder Berichtes des

Regierungsrathes, oder

2) des Vortrages einer Kommission, oder

3) eines Antrags (Anzugs oder einer Mahnung),

4) einer Interpellation eines seiner Mitglieder,

5) einer Bittschrift oder Beschwerde (Z. 64).

Z. 55. In dem ersten, zweiten und fünften Falle wird
der Regierungsrath oder die Kommission, auf deren Vortrag

das Geschäft behandelt wird, einen Berichterstatter

bezeichnen.

Alle Gegenstände, welche vom Großen Rathe zu

behandeln sind, müssen, mit Ausnahme der Mahnungen
nnd Interpellationen, Tags vorher auf einer im Vorsaale
des Großen Rathes aufgehängten Tafel verzeichnet werden.

Dem Großen Rath steht jedoch frei, Geschäfte zu behandeln,

auch wenn dieselben nicht Tags zuvor zur Behandlung

angezeigt und nicht auf der Traktanden-Tafel
verzeichnet worden sind, insofern von keiner Seite Widerspruch

dagegen erhoben wird.

Z. 56. Die Form der Berathung ist eine verschiedene,

je nachdem es sich handelt:
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«8. Mërz g., um Vorschläge zu Gesetzen und allgemeinen Verord-
t86S. nungen und um das Büdget,

b. um andere Anträge des Regierungsrathes, einzelner

Direktionen, oder von Großrathskommissionen,

e. um Anzüge und Mahnungen einzelner Mitglieder des

Großen Rathes,
à. um Interpellationen und

e. um Bittschriften und Beschwerden.

Z. 57. Vorschläge zu Gesetzen und allgemeinen

Verordnungen, so wie Anträge über wichtige Gegenstände

sollen den Mitgliedern des Großen Rathes mit dem

Einberufungsschreiben zugesendet, oder ausnahmsweise spätestens

24 Stunden vor ihrer Behandlung gedruckt ausgetheilt

werden.

Der Voranschlag und die Staatsrechnung in möglichst

spezisizirtem Auszuge, so wie der Verwaltungsbericht sind

mindestens acht Tage vor der Behandlung den Mitgliedern
des Großen Rathes gedruckt mitzutheilen.

§. 58. Jeder Entwurf eines bleibenden Gesetzes soll

einer zweimaligen Berathnng unterworfen werden, und

zwar so, daß die letzte Berathung wenigstens drei Monate

nach der ersten stattfindet (Verfaffnng Z. 30). Vor seiner

endlichen Berathung soll der Entwurf zu rechter Zeit dem

Volke bekannt gemacht werden.

In dringenden Fällen kann ein seiner Natur nach

bleibendes Gesetz, insofern dasselbe dem Volk vor der ersten

Berathung rechtzeitig bekannt gemacht worden ist, auf eine

bestimmte Zeit provisorisch in Kraft gesetzt werden.

Z. 59. Jedes Mitglied des Großen Rathes hat das

Recht, schriftliche Anzüge oder Mahnungen zu stellen.
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A n z ü g e find Anträge zu irgend einer neuen Vor- 18. M«z
schrift oder Verfügung. Mahnungen hingegen sind ^-Z.
Begehren die sich bloß auf Handhabung und Vollziehung

wirklich bestehender Vorschriften oder Verfügungen beziehen.

Z. 60. Die Anzüge nnd Mahnungen müssen vor der

Sitzung, in welcher sie vorgebracht werden sollen, dem

Präsidenten schriftlich und unterschrieben übergeben werden.

Der Präsident soll den Anzug oder die Mahnung
entweder sofort oder in der nächsten Sitzung mittelst
Verlesung dem Großen Rath zur Kenntniß bringen.

Ein Anzug darf nicht fogleich behandelt werden,
sondern soll während 24 Stunden, nachdem er dem Großen

Rath eröffnet worden, zur Einsicht auf dem Kanzleitifche

liegen.

Eine Mahnung hingegen kann fogleich in Berathung
kommen.

In der ersten Berathung eines Anzuges und einer

Mahnung wird bloß die Erheblichkeitsfrage behandelt.

Nach Verlesung des Anzugs oder der Mahnung fordert
der Präsident den Anzüger oder Mahner, oder wenn
mehrere sind, einen derselben zu der Entwicklung seiner
Gründe auf; sodann erfolgt allgemeine Umfrage, und die

Versammlung entscheidet über die Frage der Erheblichkeit.

Wird Erheblichkeit ausgesprochen, so soll der Gegenstand

an den Regierungsrath oder eine Kommission zur
Vorberathung gewiesen werden.

§. 61. Ausnahmsmeise können bei der Berathung des

Voranschlags, der Staatsrechnung und des Verwaltungsberichts

Anbringen, welche die Natur von Anzügen unv
Mahnungen haben, mündlich angebracht und alsogleich be-
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tiZ. März handelt werden, wenn sie mit dem in Umfrage befindlichen
1865. Gegenstande in nahem Znsammenhange stehen. Die Ver¬

sammlung enscheidet indessen in erster Berathung nur über

die Erheblichkeit.

Z. 62. Jedes Mitglied des Großen Rathes hat femer
das Recht, in der Versammlung des Großen Rathes über

jeden Gegenstand der Staatsverwaltung Anfragen
(Interpellationen) zu stellen.

Z. 63. Die Anfrage ist dem Präsidenten schriftlich

einzureichen, welcher sie sofort derjenigen Behörde mittheilen

soll, die zu antworten hat. Der Zeitpunkt der

Behandlung wird durch den Großrathspräsidenten festgesetzt.

In dringenden Fällen kann er dem Interpellanten
gestatten, seine Anfrage mündlich zu stellen. Die Behörde,

an welche die Anfrage gerichtet ist, kann folche entweder

fogleich beantworten oder verlangen, daß zu diesem Zweck

eine Tagesordnung bestimmt werde. Mit der Auskunft-
ertheilung ist die Verhandlung geschlossen, und es findet
weder eine Diskussion, noch eine Abstimmung statt. Wird
der Interpellant durch dieselbe zu Anträgen veranlaßt, so

muß er dies in der Form eines Anzugs oder einer Mahnung

thun.

Z. 64. Bittschriften, welche während der Versammlung

des Großen Rathes einlangen, sollen durch den

Präsidenten ihrem Inhalte nach angezeigt und dabei die

Anfrage gestellt werden, an welche Behörde diefelben zu
überweisen seien.

Keine Bittschrift darf ohne Vorberathung durch den

Regierungsrath, die Bittschriften- oder eine Spezialkom-
mission im Großen Rath einläßlich behandelt werden.



59

§. 65. Allen Verhandlungsgegenftänden, mögen sie tS. Mmz

Gesetzesvorschläge, Anträge der Regierung, der Kommis-

sionen oder einzelner Mitglieder betreffen, ist die

nachfolgende Form der Behandlung gemein.

Allgemeine Form der DeHandlung.

Der Präsident eröffnet der Versammlung den Gegenstand

der Berathung und läßt die auf denselben bezüglichen

Berichte in der Regel in beiden Sprachen vortragen
oder vorlesen, und ebenso die Belege, so weit dies

nothwendig erscheint.

Die Mitglieder des Regiemngsrathes oder der

Kommission haben das Recht, den Bericht zu ergänzen oder

ihre abweichenden Ansichten zu entwickeln.

Sind zwei vorberathende Behörden (z. B. der

Regierungsrath und eine Kommission), so erstattet zuerst

diejenige Behörde Bericht, welche den betreffenden Gegenstand

eingebracht und dann die Kommission (oder Behörde),
welche denselben begutachtet hat.

Z. 66. Hierauf wird die Berathung eröffnet.

Tie Mitglieder des Großen Rathes sprechen stehend

von ihrem Platze aus.

Die Anrede an den Großen Rath geschieht mit den

Worten: „Herr Präsident, meine Herren!"

Kein Mitglied soll sprechen, es sei denn, daß es vorher

das Wort verlangt habe, und daß ihm dasselbe von
dem Präsidenten ertheilt worden sei.

Kein Mitglied soll über denselben Gegenstand mehr
als zwei Mal das Wort ergreifen.
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18. März Berichterstatter des Regierungsrathes oder von Kom-
18SS. Missionen sollen zu Anbringung von Berichtigungen in¬

dessen jederzeit das Wort erhalten.

§. 67. Es soll jedes redende Mitglied sich in seinen

Eröffnungen klar und kurz, ohne fremdartige Beimischungen

und mit dem gehörigen Anstände, so wie mit der

erforderlichen Achtung sowohl für die Versammlung, als

für die einzelnen Mitglieder derselben, daher auch ohne

Anzüglichkeiten fassen und ausdrücken.

H. 68. Der Präsident hat die Pflicht, diejenigen,

welche das Wort begehren, der Reihe nach zu verzeichnen

und jedem Mitglied das Wort in der Ordnung zu geben,

wie es verlangt worden ist. Die Einschreibung kann jedoch

erst nach Eröffnung der Berathung stattfinden.

Wenn Mitglieder, die über den in Berathung liegenden

Gegenstand fchon gesprochen, und solche, die noch

nicht gesprochen haben, das Wort begehren, fo soll es

den letztern vorzugsweise ertheilt werden.

Z. 69. Wünscht der Präsident felbst als Mitglied der

Versammlung zu sprechen, so hat er vom Vicepräsidenten

das Wort zu verlangen, welcher dies der Versammlung znr
Kenntniß bringt und Ersterem der Reihenfolge nach das

Wort ertheilt.

Während der Präsident spricht, nimmt der Vicepräsident

den Vorsitz ein.

Z. 70. Die Ablesung einer Rede ist untersagt.

Z. 71. Das Mitglied, welches einen Antrag stellt, ist

verpflichtet, denselben zu formuliren und dem Präsidenten,

falls er dies verlangt, fchriftlich einzureichen.
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§. 72. Entfernt sich ein Redner zu sehr von dem Ge- ts. März,

genstande der Erörternng, so soll ihn der Präsident er-

mahnen, auf denselben zurückzukehren.

Z. 73. Wenn ein Redner den parlamentarischen
Anstand verletzt, namentlich wenn er sich beleidigende Aeuße-

rungen gegen die Versammlung oder deren Mitglieder
erlaubt, so hat ihn der Präsident zur Ordnung zu rufen.

Erhebt das Mitglied Einsprache gegen den Ordnungsruf,
so entscheidet die Versammlung.

Z. 74. Wird mährend der Berathung eine Ordnungsmotion

gestellt, z. B. auf Verschiebung auf bestimmte oder

unbestimmte Zeit, Ueberweisung an eine Kommissionu.s.w.,
so wird die Berathung in der Hauptfache bis zur Erledigung

der Ordnungsmotion unterbrochen.

Z. 7S. Wenn der Schluß der Umfrage verlangt wird,
foll darüber ohne weitere Erörterung abgestimmt werden,

sofern kein Mitglied das Wort verlangt, welches noch

nicht gesprochen hat. Wird der Schluß verworfen, so

dauert die Umfrage fort.

Z. 76. Wenu Niemand mehr das Wort begehrt, so

erklärt der Präsident die Berathung für geschlossen. Nach

dem Schluffe der Berathung hat Niemand mehr das Recht,

das Wort zu verlangen.

VIII. Titel.
Von den Abstimmungen.

Z. 77. Vor der Abstimmung legt der Präsident die

Fragestellung der Versammlung vor.

Jedes Mitglied hat das Recht, Einwendungen gegen
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18. März die Abstimmungsart zu erheben, über welche die Versamm-
I86S. jung sogleich entscheidet.

Z. 78. Die Nnterabänderungsanträge sind vor den

Abänderungsanträgen und diese vor dem Hauptantrage
in's Mehr zu setzen.

Sind mehr als zwei coordinirte Hauptanträge vorhanden,

so werden alle neben einander in die Abstimmung

gebracht, und jedes Mitglied kann nur für einen dieser

Anträge stimmen. Wenn über alle Anträge abgestimmt

ist und keiner die Mehrheit erhalten hat, so wird
abgestimmt, welcher von denjenigen zwei Anträgen, die am

wenigsten Stimmen auf sich vereinigten, aus der Abstimmung

fallen solle. Sodann mird zwischen den übrigbleibenden

abgestimmt und auf gleiche Weise fortgefahren, bis
einer derselben die absolute Mehrheit erhält.

Z. 79. Wer einen Unterabänderungsantrag annimmt,
ist darum noch nicht gehalten, auch zum Abänderungsantrage

zn stimmen; eben so wenig setzt die Annahme
eines Abänderungsantrages die Genehmigung des

Hauptantrages voraus.

Z. 80. Kein Mitglied kann zum Stimmen angehalten
werden. Nehmen nicht alle anwesenden Mitglieder an
einer Abstimmung Theil, so entscheidet die Mehrheit der

Stimmenden; jedoch müssen zu einem rechtsgültigen
Beschlusse wenigstens 80 Mitglieder anwesend sein (§. 13).

ß. 81. Wenn eine Abstimmungsfrage theilbar ist, so

kann jedes Mitglied zum Behufe der Abstimmung die

Trennung verlangen. Bei Abstimmungen über zusammengesetzte

Anträge soll diese Trennung immer stattfinden.
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Z. 82. Wenn es sich nm Zahlen handelt, so wird t«. März
mit der höchsten oder der niedrigsten angefangen, je nach-

dem die eine oder die andere von der vorberathenden
Behörde beantragt oder dem Antrage derselben am nächsten

liegt.

Z. 83. Besteht ein Berathungsgegenstand aus mehrern

Artikeln, so ist es unmittelbar nach dem Schluffe der

artikelweisen Berathung — dem Präsidenten und jedem

Mitgliede gestattet, zu beantragen, daß auf einzelne
Artikel zurückgekommen werde. Die Verfammlnng entscheidet

über diesen Antrag ohne weitere Diskussion. Wird
derselbe angenommen, so sindet über die betreffenden Artikel
eine nochmalige freie Berathung statt. Um die beschlossenen

Abänderungen oder Zusätze mit dem Ganzen in
Uebereinstimmung zu bringen nnd die Redaktion festzustellen,

so kann, wenn es nöthig erscheint, der Gegenstand an

diejenige Behörde zurückgewiesen werden, welche denselben

zuletzt vorberathen hat.

Nach der festgestellten Redaktion sindet eine Abstimmung

über das Ganze statt. Dieses Verfahren gilt für
die erste und die zweite Berathung.

Bei der zweiten Berathung dient der Entwurf, wie er

aus der ersten hervorgegangen, als Grundlage.

Z. 84. Das Stimmgeben geschieht durch Aufstehen

und Sitzenbleiben.

Bei jeder Abstimmung ist das Gegenmehr aufzunehmen,

wenn es verlangt wird.

Abstimmung unter Namensaufruf findet statt, wenn

ein dahin zielender Antrag von wenigstens 20 Mitgliedern
unterstützt wird.
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Z8. März Die Namen der Stimmenden fallen alsdann in das
1865. Protokoll.

Ausnahmsweise foll hei Naturalifationsbegehren, in

Straffällen, wo entweder Todesstrafe gerichtlich erkennt

worden oder der Antrag auf Strafnachlaß oder Umwandlung

bestritten ist, der Entscheid über Strafnachlaß und

Strafumwandlung durch Ballotiren in geheimer Abstimmung

stattfinden. Ist durch diefelbe dem Gesuch im
Allgemeinen entsprochen worden, so findet über das Maß des

Nachlasses oder der Umänderung, wenn verschiedene

Anträge vorliegen, offene Abstimmung statt. (Gesetz vom
12. Mai 1848.)

Z. 85. Die Zählung der Stimmen geschieht durch die

Stimmenzähler, von denen der eine die Namen der

Stimmenden laut zählt, und der andere denselben kontrollirt.
Nach jeder Zählung erklären sie mit lauter Stimme

die gefundene Zahl. Bei einer entschiedenen Stimmenmehrheit

kann auch nur die Stimmenzahl für den Gegensatz

gezählt werden, oder es kann bloße Mehrheit und

Minderheit proklamirt werden. Sobald es aber ein

Mitglied verlangt, muß die Stimmenzahl für das Mehr und

das Gegenmehr gezählt werden.

Z. 86. Ist die Stimmenzahl ungleich, so ist die

Meinung der Mehrheit zum Beschluß erhoben.

Bei gleicher Stimmenzahl entscheidet der Präsident, der

sonst nicht stimmt.

In diesem Falle hat er das Recht, seine Meinung
vom Präsidentenstuhl aus zu begründen.

In Fällen, wo eine größere Anzahl von Stimmen als
die absolute Mehrheit verlangt wird, so wie bei Wahlen,
stimmt der Präsident mit.
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Bei Wahlen entscheidet bei gleicher Stimmenzahl das is. M«z
Loos.

§. 87. In einzelnen, dnrch Verfassung oder besondere

Gesetze bestimmten Fällen genügt die bloße Mehrheit der

Stimmenden nicht, um einen verbindlichen Beschluß zu

fassen:

a, Zur Gültigkeit einer Entscheidung über die Vermin¬

derung des Kapitalvermögens des Staates, wozu auch

der Verbrauch eines Bestandtheiles desselben in der

laufenden Verwaltung gehört, so wie über Anleihen
des Staates, welche nicht im gleichen Rechnungsjahr

aus den laufenden Einnahmen zurückbezahlt werden,

ist die Beistimmung der Mehrheit sämmtlicher

Mitglieder des Großen Rathes erforderlich. (Verfassung

§. 27, b., Gesetz über Verwaltung des

Staatsvermögens vom 8. August 1849.)

b. Für die Ertheilung der Naturalisation werden zwei

Dritttheile der Stimmen erfordert.

(Verordnung über den Aufenthalt der Fremden

vom 21. Dezember 1816, Z. 79.)

IX. Titel.
Von deu Wahlen und dem öallotiren.

Z. 88. Die dem Großen Rathe durch Verfassung

übertragenen Wahlen (Z. 27, iV.) nimmt er in geheimer

Abstimmung vor; diese geschieht entweder vermittelst
ausgetheilter Stimmzettel oder durch das Ballotiren.

Z. 89. Bei Wahlen, wo der Große Rath aus einem

Verbindlichen Vorschlag zu wählen hat, wie bei Wahlen
Jahrgang 18«S. 5

ISSS.
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18. März von Regierungsstatthaltern und Amtsgerichtspräsidenten,
tL6S. sindet gleich Anfangs das Ballotiren statt.

ß. 90. Bei Ernennungen von Centralbeamten steht

dem Regierungsrathe das Recht eines doppelten Vorschlages

zu, mit Ausnahme der Ernennung eines Obergerichtsschreibers

und eines Generalprokurators, rücksichtlich welcher

das Vorschlagsrecht dem Obergerichte zukömmt.

Das Recht zu einem einfachen Wahlvorschlage übt der

Regierungsrath bei den Militärernennungen aus.

Alle diese Vorschläge sind jedoch für den Großen Rath
nicht verbindlich, fondern können aus der Mitte der

Versammlung ergänzt werden.

Z. 91. Die geheime Abstimmung vermittelst der Stimmzettel

geschieht in folgender Weise:

Wenn ein Wahlvorschlag vorliegt, so wird derfelbe der

Versammlung schriftlich eröffnet.

Hierauf stellen die Stimmenzähler einem jeden

Mitgliede des Großen Rathes einen Stimmzettel zu. Die Zahl
der ausgetheilten Stimmzettel wird zu Protokoll gegeben

und der Versammlung angezeigt.

Die absolute Stimmenmehrheit für die betreffende

Wahlverhandlung wird nach der Zahl der eingegangenen

Stimmzettel berechnet. Jeder Stimmende foll auf seinem

Stimmzettel denjenigen oder diejenigen, welchen er seine

Stimme geben will, deutlich bezeichnen.

Die Stimmzettel werden durch die Stimmenzähler oder

die Weibel eingesammelt und sodann von den Erstern

öffentlich gezählt. Finden sich mehr Stimmzettel vor, als
die zu Protokoll gegebene Zahl der ausgetheilten, so ist
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die Verhandlung ungültig und muß wiederum angefangen is. März

werden; sind aber weniger oder gleich viel Stimmzettel ^«N.

eingelangt, so wird die Verhandlung fortgesetzt. Der
Präsident theilt der Versammlung die Zahl der eingelangten

Stimmzettel und das sich darnach ergebende absolute

Mehr mit.

Der eine Stimmenzähler übergibt sodann 'einen Stimmzettel

nach dem andern offen dem andern Stimmenzähler,
welcher den darauf stehenden Namen laut abliest.

Der Staatsschreiber zeichnet die gefallenen Stimmen

auf und liest die Namen und die Stimmenzahl eines jeden

Vorgeschlagenen vernehmlich ab.

Derjenige, der das absolute Mehr auf sich vereinigt

hat, ist gewählt.

Vereinigt Keiner diese Stimmenmehrheit anf sich, so

bleiben diejenigen vier in der Wahl, welche die meisten

Stimmen hatten, und wenn nur drei oder vier in den

Wahlvorschlag gekommen waren, so fällt derjenige unter

ihnen aus der Wahl, der die wenigsten Stimmen hatte.

Sollten mehr Kandidaten das absolute Mehr auf sich

Vereinigen, als Stellen zu besetzen sind, so wird der oder

diejenigen als nicht gewählt betrachtet, welche die wenigsten

Stimmen auf sich vereinigt haben.

Bei Stimmengleichheit zwischen zwei oder mehreren

Kandidaten für eine zu besetzende Stelle entscheidet das

durch den Präsidenten zu ziehende Loos, welcher als

gewählt zu betrachten sei.

§. 92. Wenn zwei oder mehr Personen gewählt werden,

die sich aus irgend einem gesetzlichen Grunde von
der Wahl gegenseitig ausschließen, so ist die Wahl des-
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13. März jenigen gültig, der unter ihnen die meisten Stimmen hatte,
1S6S. und die Uebrigen fallen aus der Wahl.

Wenn mehrere Wahlen gleicher Gattung vorzunehmen

sind, z. B. bei zahlreichen Kommissionen, so bestimmt der

Große Rath zum Voraus, wie viele von den sämmtlichen

zu treffenden Wahlen auf einmal (mittelst desselben Stimmzettels)

vorzunehmen seien. In solchen Fällen ernennt der

Präsident die erforderlichen außerordentlichen Stimmenzähler.

§. 93. Wenn auf einem Stimmzettel mehr Namen

geschrieben, als Stellen zu besetzen sind, so fallen die letzten

Namen weg, die sich zu viel auf demselben befinden.

Wenn der Stimmzettel die Person nicht erkennbar vor
andern bezeichnet, so fällt die Stimme weg und wird als

ungültig aufgezeichnet. Das Gleiche findet statt, wenn die

Person, die der Stimmzettel bezeichnet, zu der Stelle nicht

wählbar ist, die besetzt werden soll.

F. 94. Wenn bei einer Wahl ein anderer Fehler
unterlaufen ist, als derjenige, daß sich mehr Stimmzettel
vorfinden, als ausgetheilt worden sind, so soll die

Versammlung, sobald der Fehler entdeckt worden ift, erkennen,

ob derselbe wichtig genug sei, die Verhandlung ungültig
zu machen. Wird dieses erkennt, so muß die Wahlver-
handlnng von voruen beginnen; wird es nicht erkennt, so

wird die Verhandlung fortgesetzt, oder es bleibt bei ihrem

Ergebniß. Sobald die Beeidigung eines Gewählten
stattgefunden hat, oder die Versammlung aufgehoben, oder zu

einer fernern Wahl oder der Behandlung eines andern

Geschäftes geschritten worden ist, kann eine geschehene

Wahl wegen eines vorgefallenen Formfehlers nicht mehr

angefochten werden.
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Die abgegebenen Stimmzettel sollen unmittelbar nach ts. Mörz

der Sitzung durch die Weibel vernichtet werden.

§. 9S. Die geheime Abstimmung durch Ballotiren
findet statt:

1) Bei Wahlen, die nicht durch die erste Stimmgebung

vermittelst Stimmzetteln (§. 92) beendigt worden sind.

2) Bei Wahlen, welchen ein verbindlicher Wahlvorschlag

zu Grunde liegt.

3) Bei Naturalisationsbegehren.

4) Bei Begnadigungen, wenn ein Todesurtheil vorliegt
oder wenn der Antrag auf Strafnachlaß oder

Umwandlung bestritten ist.

Beim Ballottren gibt der eine Stimmenzähler jedem

Mitglied eine Stimmkugel und zählt die verabreichten
Kugeln laut.

Der andere Stimmenzähler kontrolirt ihn dabei.

Der Präsident theilt dem Großen Rathe die Zahl der

ausgetheilten Stimmkugeln und das demnach erforderliche

Mehr mit.

Hat bei Wahlen keiner der Vorgeschlagenen das

absolute Mehr erhalten, so sällt derjenige, der die wenigsten

Stimmen ans sich vereinigte, aus der Wahl, und es wird
mit dem Ballotiren fortgefahren, bis die absolute Mehrheit

von Stimmen sich auf einen Kandidaten vereinigt hat.
Bei gleichgetheilten Stimmen entscheidet das Loos.

§. 96. Der Präsident eröffnet das Ergebniß jeder

Wahlverhandlung der Versammlung.
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13. März X. T i t e l,
186S.

Von der Entschädigung dcr Mitglieder.

§. 97. Die Mitglieder des Großen Rathes beziehen

für jeden Tag Anwesenheit in den Sitzungen des Großen

Rathes eine Entschädigung von fünf Franken. Denjenigen

Mitgliedern, die mehr als eine Stunde von der Hauptstadt

entfernt wohnen und den Sitzungen des Samstags
und des darauf folgenden Montags beiwohnen, wird auch

für den Sonntag das Sitzungsgeld ausgerichtet.

Für die Hin- und Herreife wird ihnen von jeder

Stunde zusammen Fr. 1. 50 vergütet. Mitglieder, welche

nicht über eine Stunde von der Hauptstadt entfernt wohnen,

haben jedoch keinen Anspruch auf Reiseentschädigung.

Wer in einer Sitzungsperiode auf zehn Sitzungsgelder

Anspruch hat, bezieht zwei Reiseentschädigungen.

Z. 98. Auf das Taggeld haben nur diejenigen

Mitglieder Anspruch, welche beim Namensaufruf anwesend

sind oder sich innert zwei Stunden nach der zum Beginn
der Sitzung festgesetzten Zeit bei der Versammlung
eingefunden und am Büreau angemeldet haben.

Die Stimmenzähler haben daher die Anwesenheits-

kontrolen, nach welchen die Taggelder berechnet werden,

je zwei Stunden nach Anfang der Sitzung definitiv
abzuschließen und dem Präsidenten zu übergeben.

Z. 99. Den gleichen Anspruch auf Taggeld und

Reiseentschädigung, wie die zur Sitzung des Großen Rathes

erscheinenden Mitglieder, haben diejenigen, welche außer

der Sitzungsperiode sich versammelnden Kommissionen

beiwohnen. Für besondere Arbeiten, welche einzelnen Kom-
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missionsmitgliedern übertragen worden find, fetzt die Kom- 18. März.

Mission das Maß der Entfchädigung fest.

Zum Behuf der Berechnung der Taggelder und

Reiseentschädigungen übergibt der Präsident der Kommission

das Verzeichniß der erschienenen Mitglieder der Kanzlei
des Großen Rathes.

Z. 100. Der Präsident des Großen Rathes oder im

Vertretungsfalle fein Stellvertreter bezieht für jeden

Sitzungstag, an welchem er den Vorsitz führt, eine

Entschädigung von Fr. 14.

I. 101. Jeder Stimmenzähler oder sein Stellvertreter

bezieht für jeden Tag, an welchem er sein Amt versieht,
eine Entschädigung von Fr. 8, das Sitzungsgeld als
Mitglied des Großen Rathes inbegriffen.

§. 10S. Die Auszahlung der Taggelder wird durch

den Regierungsrath angeordnet.

XI. Titel.
Von dcr Einstellung der Mitglieder des Großen

Nathcs in ihrcn Amtsverrichtnngen und dcren

Ausschluß aus der Dehörde.

Z. 103. Ein Mitglied des Großm Rathes ist in
feinen Amtsverrichtungen eingestellt, sobald es in der

Ehrenfähigkeit eingestellt worden ist.

§. 104. Der Präsident des Großen Rathes soll durch

die Behörde, welche die Einstellung in der Ehrenfähigkeit
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18. März verhängt oder einen Entscheid gefaßt hat, dessen Folge
18SS. Rechtes wegen eine solche Einstellung ist, oder welche

im Begriffe ist, eine Verhaftung zu verlangen, oder welche

dieselbe wirklich ausgeführt hat, von dem Falle benachrichtigt

werden.

In allen diesen Fällen mird er das Mitglied vorläusig

nicht zu den Versanimlungen einbemfen und dem Großen

Rathe, wenn er versammelt ist, sofort davon Kenntniß

geben.

§. 105. Während den Sitzungen des Großen Rathes

darf jedoch kein Mitglied desselben verhaftet oder in peinliche

Untersuchung gezogen werden, als mit Bewilligung
des Großen Rathes, es sei denn, daß es auf der That
des Verbrechens ergriffen werde. (§. 31 der Verfassung.)

§. 106. Wenn einer der in den ZZ. 104 und 105

vorgesehenen Fälle eintritt, so soll.der Präsident des Großen

Rathes dem Regierungsräthe sogleich davon Kenntniß
geben.

Dieser soll seinen Bericht über den vorliegenden Fall
unverzüglich abfassen uud dem Großen Rathe zum
Entscheide vorlegen, welcher über Fortdauer oder Aufhebung
der Einstellung, so wie über die verlangte Verhaftung oder

über den Ausschluß des betreffenden Mitgliedes und die

daherige Erledigung seiner Stelle zu verfügen hat.

Z. 107. Ein Mitglied des Großen Rathes kann femer
ausgeschloffen werden, wenn es ohne genügende Entschul-

digungsgründe von der Sitzung, zu welcher bei Eiden
geboten worden ist, ausbleibt, so wie wenn es ohne solche

während eines Jahres an den Sitzungen des Großen

Rathes oder von Kommissionen, deren Mitglied es ist,



Der Regierungsrath des Kantons Bern
V

beschließt:

Vorstehendes Reglement soll in die Gesetzsammlung

aufgenommen werden.

Bern, den 18. Marz 1865.

Namens des Regieruugsrathes:
Der Präsident,

Scherz.
Der Rathsschreiber,

Dr Trächsel.

I86S.
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nicht Theil genommen hat. Ueber einen solchen Ausschluß t3. März

entscheidet der Große Rath.

Z. 108. Gegenwärtiges Reglement, wodurch das

bisherige vom 4. August 1831 mit den Abänderungen vom
13. Juli 1846 aufgehoben wird, tritt sofort in Kraft, soll

in die Sammlung der Gesetze und Dekrete aufgenommen,

überdieß besonders gedruckt und den Mitgliedern des

Großen Rathes in beiden Sprachen mitgetheilt werden.

Bern, den 18. März 1865.

Namens des Großen Rathes:
Der Präsident,

Cd. Carlin.
Der Staatsschreiber,

M. v. Stürler.
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is. März Gesetz
ISSS.

über

die Einkommensteuer.

Der Große Rath des Kantons Bern,

in der Absicht, die Einkommensteuer in ein billiges
Verhältniß zur Vermögenssteuer zu setzen, und eine möglichst

gleichmäßige Vertheilung und allseitige Durchführung der

Einkommensteuer zu sichern;

auf den Vortrag der Finanzdirektion und des

Regierungsrathes

beschließt:

§. 1. Die Einkommensteuer haben zu entrichten:

1) Alle im Kanton niedergelassenen Kantonsbürger,

Schweizerbürger und Fremde;

2) alle Aufenthalter, ßdfern ihr Aufenthalt im Kanton

mehr als 6 Monate gedauert hat;
3) alle innerhalb des Kantons seßhaften oder zum Ge¬

schäftsbetrieb in demselben autorifirten Unternehmungen

aller Art (Erwerbs-, Handels-, Aktien-Gesellschaften,

Korporationen, juristische Personen, Stiftungen
u. f. w.).

Z. 2. Der Einkommensteuer ist unterworfen:
1) Jedes Einkommen, welches von einem wissenschaft¬

lichen oder künstlerischen Berufe oder einem Handwerke

herrührt, fo wie auch jede Beamtung oder

Anstellung, mit welcher ein pekuniärer Vortheil verbunden

ist, bestehe derselbe in einem bestimmten Gehalt,
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Lohn oder Sporteln, in Geld oder Naturalien oder 58. M«z
andern Nutzungen, ferner jede Art von Industrie, t365.

Sandel und Gewerbe;

2) das in Leibrenten, Pensionen u. dgl. bestehende Ein¬

kommen ;

3) das Einkommen von verzinslichen Kapitalien (Obli¬

gationen, Schuldverschreibungen, Aktien, Depositen),

von welchen nicht die Vermögenssteuer entrichtet wird.

§. 3. Von der Einkommensteuer ist befreit:
1) Das Einkommen von Kapitalien oder Grundstücken,

von welchen die Vermögenssteuer entrichtet wird, und

das Einkommen von Unternehmungen, welche bereits

als solche die Grund-, Kapital- oder Einkommensteuer,

sei es im Kanton oder innerhalb der Schweiz bezahlt

haben.

2) Die Einlagen in die Hypothekarkasfe.

3) Das Einkommen bis auf Fr. 600 in der ersten Klaffe
(s. 5)und

4) Das Einkommen bis auf Fr. 100 in der zweiten und

dritten Klasse.

Bei Gewerben, für welche entweder eine bleibende,
oder eine Konzession auf längere Zeitdauer verliehen
worden, oder folchen, welche einer jährlichen Patentgebühr

unterliegen, wird die Konzessions- oder

Patentgebühr an der zu entrichtenden Steuer in Abzug

gebracht.

§. 4. Bei den unter Ziffer 1 des §. 2 genannten

Steuerobjekten ist unter Einkommen das reine Einkommen

zu verstehen, d. h. der Rest, welcher nach Abzug der

Gewinnungskosten vom rohen Einkommen des Steuer-
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iL. Mörz Pflichtigen erhalten wird; unter diesen Gewinnungskosten
186S. ^ nicht inbegriffen die Verzinsung des eigenen beweg-

lich en Betriebskapitals und der Commanditen (Satz.
886 C. und Z. 23 ff. des e«<le àe eoiuiusree) einer

Berufsthätigkeit. Dagegen werden von dem eigenthümlichen

unbeweglichen Betriebskapital, welches nach Mitgabe des

Gesetzes über die Vermögenssteuer versteuert wird, 4 "/«

der Grundsteuerschatzung in Abzug gebracht.

Z. 5. Die in 2 genannten Gattungen von Einkom-

> men zerfallen behufs der Taxirung in 3 Klaffen:
I. alle wiffenfchaftlichen und künstlerischen Berufe und

Handwerke, so wie auch jede Beamtung oder Anstellung,

mit welcher ein pekuniärer Vortheil verbunden

ist, bestehe derselbe in einem bestimmten Gehalt, Lohn
oder Sporteln, in Geld oder Naturalien oder andern

Nutzungen, ferner jede Art von Industrie, Handel
und Gewerbe;

II. das in Leibrenten, Pensionen u. dgl. bestehende Ein¬

kommen;

III. das Einkommen von verzinslichen Kapitalien (Obli¬

gationen, Schuldverschreibungen, Aktien, Depositen).

Z. 6. Für die Anlage der Einkommensteuer wird der

Maßstab von Fr. 100 zu Grunde gelegt. Die jährliche

Bestimmung des Betrags der Vermögenssteuer durch den

Großen Rath (Gesetz über die Vermögenssteuer vom
IS. Marz 1856, §. 42) ist in der Weise maßgebend für
die Anlage der Einkonimenstener, daß für jeden Franken,
der von 1000 erhoben wird

in der I. Klaffe Fr. 1. 50.

in der II. Klaffe Fr. 2.

in der III. Klaffe Fr. 2. 50.
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auf je 100 Fr. Einkommen als Steuerbetrag angerechnet is. Mörz

werden.

Bruchzahlen unter Fr. 50 werden nicht berechnet,

dagegen Fr. 50 und darüber für Fr. 100 gezahlt.

Z. 7. Das Einkommen aus einer Berufsthätigkeit
(§- 2, Ziffer 1) wird air dem Orte geschätzt und in das

Steuerregister eingetragen, wo der Sitz der Berufsthätigkeit

ist; das Einkommen von Leibrenten, Pensionen n. dgl.,
so wie das Einkommen von einkoinmensteuerpflichtigen

Kapitalien (Z. 2, Ziffer 2 nnd 3) da, wo der Besitzer

desselben seinen Wohnsitz hat. Unternehmungen, die in
verschiedenen Gemeinden ihr Gewerb ausüben, sind da zu

besteuern, wo die Verwaltung ihren Sitz hat.

§. 8. Steuerpflichtige, welche unter Vormundschaft

stehen oder landesabwesend sind und einen Bevollmächtigten

hinterlassen haben, sind ani Wohnsitze ihrer
Vormünder oder Bevollmächtigten in die Steuerregister

einzutragen und werden in den Steuerverhandlungen dnrch

erstere vertreten.

§. 9. Jeweilen «ach der Anlage der Steuer durch den

Großen Rath verordnet der Regierungsrath die Berichtigung

der Steuerregister, bestimmt die Zeit der Auflage
der Steuerregister uud des Steuerbezuges und macht die

daherige Verordnung öffentlich bekannt.

Z. 10. Die Ausunttlung und Abschätzung des

steuerpflichtigen Einkommens geschieht alljährlich und ist

zunächst Sache der Gemeinden. Mit den daherigen

Verrichtungen ist eine Kommission zu beauftragen, welche für
den jährlichen Steuerbezug vom Einwohnergemeinderath
aus der Zahl der Gemeinde-Einwohner gewählt wird;
diese Kommission besteht aus 3 bis 7 Mitgliedern und es
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is. März sg^m in derselben so viel wie möglich die verschiedenen

Berufs- nnd Gewerbeklassen vertreten sein.

In großen gemerbreichen Einwohnergemeinden kann

die Abschätzung nach den verschiedenen Hauptklassen der

Gewerbe abgetheilt, und für jede Abtheilung eine besondere

Schatzungskommission aufgestellt werden.

Zur Vertretung der Interessen des Fiskus, welche sich

auf die Schätzungen für die Staatssteuer beziehen, wird
dieser Kommission der Amtsschaffner oder eine von der

Finanzdirektion zu bezeichnende Person beigeordnet; dieser

Vertreter des Fiskus hat berathende Stimme bei allen

Verhandlungen der Kommission. Der Gemeinderathsschreiber

ist von Amtes wegen Sekretär der

Gemeindssteuer-Kommission.

Die Mitglieder der Kommission sind, wenn sie nicht
bereits als Beamte der Gemeinde beeidigt sind, vom
Regierungsstatthalter über getreue und gewissenhafte Erfüllung

ihrer Pflichten in Eid aufzunehmen.

§. 11. Jeder Staatsbürger ist verpflichtet, die Wahl
in die Gemeindsschatzungs-Kommission wenigstens während

zwei aufeinanderfolgenden Jahren anzunehmen und die

ihm in Folge dessen auffallenden Funktionen zu vollziehen.

Gegen Solche, welche sich weigern, diese Verpflichtung zu

erfüllen, wird der §. 36 des Gesetzes über das Gemeindewesen

vom 6. Dezember 1852 znr Anwendung gebracht.

Z. 12. Die Gemeindsschatzungs-Kommission entwirft,
unter Zugrundelegung der Wohnsitzregister, ein Verzeichniß

sämmtlicher Steuerpflichtigen der Gemeinde, nnd stellt

einem jeden derselben ein Formular einer Erklärung über

sein Einkommen zu. Das Formular zn diesen Erklärungen

wird von der Centralsteuerverwaltung festgesetzt.
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Jeder Steuerpflichtige hat die Erklärung über sein ts. März

Einkommen getreu und wahrheitsgemäß auszufertigen;

er soll das ihm zugestellte Formular, mit den geforderten

Angaben versehen, der Steuerkommission innert der gesetzten

Frist einreichen und die Richtigkeit seiner Erklärung
durch seine Unterschrift beurkunden.

Z. 13. Das Einkommen von Industrie, Handel,
Gewerbe und Handwerke, von wissenschaftlichen und
künstlerischen Berufen und von Aktien :c., ist nach dem Ergebnisse

der drei letzten Jahre und wenn dieß nicht stattfinden

kann, nach demjenigen des letzten Jahres, anzugeben,

beziehungsweise abzuschätzen; liegt ein abschätzbarer Ertrag
von den letzten Jahren nicht vor, so ist als steuerbar

dasjenige Einkommen anzurechnen, welches im Laufe des

Steuerjahres mit Wahrscheinlichkeit zu erwarten steht.

ß. 14. Gibt der Steuerpflichtige die Erklärung binnen

der festgesetzten Frist und, nach wiederholter Aufforderung
innert 5 Tagen nicht ab, so mird das Einkommen

desselben von der Gemeindsschatzungskommission nach

Ermessen abgeschätzt, und der Steuerpflichtige geht des Rechtes,

gegen diese Abschätzung Einspruch zu erheben, verlustig.

Z. 15. Hegt die Gemeindsschatzungskommission oder

der kontrollirende Finanzbeamte Zweifel gegen die Richtigkeit

der Angaben eines Steuerpflichtigen, so kann die

Erstere denselben persönlich Vorbescheiden und über seine

Einkommensverhältnisse einvernehmen. Weigert sich der Vor-
beschiedene, vor der Kommission zu erscheinen oder ihr die

sachgemäßen Auffchlüffe zu ertheilen, oder verweigert er,
sei es die sachgemäßen Aufklärungen zu geben, sei es auf
Verlangen der Kommission, die Richtigkeit seiner Angaben

1S6S.
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l8. März durch ein Handgeiübde zu bekräftigen, oder erscheinen dieser
1865. gjg ^,gu demselben gegebenen Aufklärungen nicht genügend,

so ist die Kommission befugt, die zu versteuerude Summe

nach ihrem Ermessen zu erhöhen. Das Recht, gegen diese

Abschätzung Einsprache zu erheben (§. 18), verwirkt der

Steuerpflichtige, wenn er der Aufforderung der Kommission,

sich vor ihr über seine Angaben zu rechtfertigen,

nicht Folge geleistet hatte.

Z. 16. Die Gemeinderathsschreiber sind von Amteswegen

mit der Führung der Einkommenssteuerregister in
den Gemeinden betraut. Sie sind für deren. Richtigkeit

dem Gemeinderath und dieser dem Staate verantwortlich.

Ausnahmsweife ist dem Gemeinderathe gestattet, die

Führung der Einkommensteuerregister unter seiner

Verantwortung einer andern Person zu übertragen, was er im
betreffenden Falle der Steuerverwaltung anzeigen soll.

Die Finanzdirektion ist befugt, eine Gemeinde

anzuhalten, daß sie unrichtige, schlechtgeführte, unleserliche und

veruachläßigte Steuerregister durch neue ersetze, oder solche

Steuerregister von sich aus neu ausfertigen zu lassen. In
beiden Fällen hat die Gemeinde die Kosten der neuen

Ausfertigung zu tragen.

Z. 17. Nach Beendigung der Abschätzung wird das

Einkommeusteuerregister während 21 Tagen in der Ein-
wohnergemeindsschreiberei aufgelegt und diefe Auflage in
der Gemeinde öffentlich bekannt gemacht; gleichzeitig ist
der Steuervermaltung von der Auflage Kenntniß zu
geben. Das Einkommensteuerregister steht während dieser

Frist sowohl den Steuerpflichtigen, als den Beamten oder

Beauftragten der Steuerverwaltung zur Einsicht offen.
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Z. 18. Binnen der im §. 17 festgesetzten Auflagefrist is. März

kann sowohl der Amtsschaffner und die Steuerverwaltung, ^W.
als jeder Steuerpflichtige bei der Bezirkssteuerkommission

Einsprache gegen die Taxirungen im Einkommensteuerregister

erheben.

Diese Einsprache ist schriftlich abzufassen und der

Gemeinderathsschreiberei einzureichen. Nach Ablauf der im
Z. 17 festgesetzten Frist ist das Recht zur Erhebung von
Einsprachen verwirkt.

Z. 19. Dem einsprechenden Steuerpflichtigen liegt die

Pflicht ob, seine Einsprache zu begründen.

§. 20. Nach Ablauf der im Z. 17 anberaumten Frist

hat der Gemeinderathsschreiber oder der mit der Führung
des Einkommensteuer-Registers beauftragte Beamte

dasselbe oder eine vom Gemeinderath beglaubigte Abschrift

mit den eingelangten Einsprachen und dem Berichte der

Gemeindsschatzungskommission über dieselben an den

Regierungsstatthalter zu Handen der Bezirkssteuerkommifsion

einzusenden.

§. 21. In jedem Amtsbezirk besteht eine

Bezirkssteuerkommission; dieselbe besteht aus dem

Regierungsstatthalter und vier Mitgliedern, von denen zwei aus
den einkommensteuerpflichtigeu Einwohnern des Amtsbezirks
und zwei aus den Einkommensteuer-Pflichtigen außerhalb
des Amtsbezirks zu wählen sind. Die Mitglieder dieser

Kommission, so wie zwei Ersatzmänner, welche für den

Fall der Verhinderung oder Betheiligung von Mitgliedern
deren Stelle einzunehmen haben, werden, auf den

Vorfchlag der Finanzdirektion, durch den Regierungsrath auf
eine Amtsdauer von vier Jahren ernannt. Der jeweilige

Jahrgang 18KZ. ß
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is. MSrz Regierungsstatthalter ist von Amtesmegen Präsident dieser

Kommission; überdieß wird derselben der Amtsschaffner
oder eine von der Finanzdirektion zu bezeichnende Person

als Sekretär beigegeben, welchem berathende Stimme
zukommt.

Die Mitglieder der Bezirkssteuerkommission dürfen in
Steuersachen ihrer Wohnorts- oder Heimatgemeinde nicht

mit entscheiden, haben aber berathende Stimme.

Sie sind in gleicher Weise wie die Mitglieder der

Steuerkommission der Gemeinden (§. 10) beim Antritt
ihres Amtes durch den Regierungsstatthalter in Eidespflicht

aufzunehmen.

Z. 22. Die Bezirkssteuerkommission hat, im Interesse

einer möglichst gleichförmigen und vollständigen Durchführung

des Gesetzes, die Einkommensteuerregister der

Gemeinden zu prüfen, die Taxationen in den einzelnen

Steuerregistern, so wie die Register selbst unter sich zu

vergleichen, und deren vorschriftsgemäße Anfnahme und

Führung zu untersuchen; die Gemeindsschatzungskommis-

sionen, so wie jeder Steuerpflichtige sind verpflichtet, ihr
auf Verlangen die erforderlichen Aufschlüsse schriftlich zu

ertheilen. Sie ist befugt, einzelne Ansätze in den

Einkommensteuerregistern abzuändern, so wie auch, die

Wiederholung einzelner Schatzungsaufnahmen oder eine neue

Aufnahme der Steuerregister einzelner Gemeinden

anzuordnen; macht sie von dieser Befugniß Gebrauch, so ist

das in den ZZ. 12 u. ff. bestimmte Verfahren einzuschlagen,

mit der Abänderung jedoch, daß die Steuerregister

bloß während 8 Tagen aufzulegen sind und daß in Bezug

auf die Erhöhung eines einzelnen Steueransatzes

(Z. 15) die Bezirkssteuerkommission an die Stelle der

Gemeindsschatzungskommission tritt.
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Die Bezirkssteuerkommission hat auch die Pflicht, all- ts. März

fällige nicht auf dem Steuerregister enthaltene Steuer-

Pflichtige einzutragen und zu taxiren.

Veränderungen in der Schätzung oder neue

Einschätzung durch die Bezirkssteuerkommifsion sind den

betreffenden Steuerpflichtigen vor Beginn der Frist von 8

Tagen schriftlich mitzutheilen.

§. 23. Die Bezirkssteuerkommission hat überdieß die

erhobenen Einsprachen zu untersuchen und zu beurtheilen.

Jeder Entscheid der Bezirkssteuerkommission ist der

Steuerverwaltung und dem Gemeinderathsschreiber mitzutheilen
und überdieß durch den Regierungsstatthalter den Betheiligten

zu eröffnen.

§. 24. Der Regierungsstatthalter hat die berichtigten

Einkommensteuerregister dem Amtsschassner zuzustellen,

welcher das Einkommensteuerregister des Amtsbezirks
entwirft. Das Letztere wird der Steuerverwaltung eingesendet,

welche daraus das allgemeine Einkommensteuerregister

ausfertigt.

Z. 25. Innert 8 Tagen, vom Tage der Eröffnung
oder Mittheilung des Entscheides der Bezirkssteuerkommission

an gerechnet, kann sowohl die Steuerverwaltung als
der Steuerpflichtige gegen diesen Entscheid den Rekurs

erklären; die daherige Erklärung ist schriftlich dem

Regierungsstatthalteramt einzureichen. Uebersteigt der streitige

Steuerbetrag nicht die Summe vou 50 Fr., fo ist der

Rekurs an die Finanzdirektion, sonst aber an den

Regierungsrath zu richten und endlich zu beurtheilen.

§. 26. Den Einwohnergemeinderäthen liegt der Bezug

der Einkommensteuer innert der vom Regierungsrath
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18. März festgesetzten Frist (Z. 9) ob; sie stellen zu diesem Zwecke
186S. ßinen oder mehrere Einzieher auf und machen deren Er¬

nennung in der Gemeinde öffentlich bekannt. Für die

Handlungen dieser Einzieher sind die Gemeinderäthe dem

Staate verantwortlich.

§. 27. Die Steuereinnehmer fertigen auf der Grundlage

der berichtigten Steuerregister die Bezugsrödel und

die Bezugsscheine auf die einzelnen Steuerpflichtigen aus,
laden diese öffentlich unter Angabe der bestimmten Frist

znr Bezahlung ein und stellen denselben die Bezugsscheine

mit ihrer Unterschrift versehen als Quittung zu.

Z. 28. Die Steuereinzieher sind gehalten, die

eingegangenen Steuern vollständig längstens in 10 Tagen nach

Abfluß der Bezugsfrist und nach Vorschrift der jeweiligen

Steuerverordnung dem Amtsschaffner einzusenden, worüber
die Gemeinderäthe zn wachen haben. Es soll ein namentliches

Verzeichniß der Steuerpflichtigen, welche ihre
Beiträge nicht bezahlt haben, beigefügt werden.

§. 29. Der Amtsschaffner hat, nach Anleitung des

ß. 35, für Eintreibung der noch nicht berichtigten Steuerbeträge

zu sorgen.

Z. 30. Die Mitglieder der Gemeindefchatzungskommis-

sionen (mit Ausnahme der denfelben beigegebenen Vertreter

des Fiskus (Z. 32), die Steuereinzieher (Z. 27) und

der Gemeinderathsschreiber (§. 16) haben auf eine

Entschädigung von Seiten des Staates keinen Anspruch.

Dagegen beziehen die Gemeinderäthe für den jährlichen Steuerbezug

3 °/o desjenigen Steuerbetruges, welcher innert der

vorgefchriebenen Bezugsfrist dem Amtsschaffner abgeliefert
wird. Aus diefer Provision haben die Gemeinderäthe die
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Mitglieder der Gemeindeschatzungskommissionen, die Steuer- is. M«z

einzieher und den Gemeinderathsschreiber (oder dessen ^tN.

Stellvertreter, Z. 16) zu entschädigen.

Die Steuerverwaltung hat die nöthigen Formulare

unentgeltlich zu liefern.

§. 31. Die Mitglieder der Bezirkssteuerkommissionen

erhalten für ihre amtlichen Verrichtungen Taggelder,

welche der Regierungsrath bestimmt und dem Staate

auffallen.

Die Regierungsstatthalter, die Amtsschaffner, die

Beamten und Angestellten der Steuerverwaltung haben für
die in diefem Gefetze ihnen angewiesenen Verrichtungen

nur insofern eine Entschädigung zu beziehen, als dieselben

außerhalb ihres Wohnsitzes zu vollziehen sind.

§. 32. Der Regierungsrath ist befugt, im Interesse

einer möglichst gleichförmigen und vollständigen Durchführung

des Gesetzes jederzeit eine außerordentliche Revision
der Einkommensteuerregister anzuordnen und eine besondere

Kommission zur Vornahme einer solchen Revision
aufzustellen. Das Nähere über die Zusammensetzung solcher

Kommissionen und über ihr Verhältniß zu den Gemeinds-

schatzungs- und Bezirkssteuerkommissionen, so wie über die

Art der Ausführung der Revision, bestimmt jeweilen dnrch

besondere Verordnnng der Regierungsrath. Die daherigen

Kosten trägt der Staat.

§. 33. Jede Gemeinde, welche den gesetzlichen

Verordnungen und Vorschriften im Steuerwesen und den

Weisungen der zuständigen Behörden und Beamten innert den

dazu bestimmten Fristen nicht nachkömmt, ist von der
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13. Marz Steuerverwaltung sofort durch das Regierungsstatthalter-
186S.

zur Pflichterfüllung aufzufordern.

Wird einer folchen Aufforderung nicht Genüge geleistet,
so ist der Regierungsrath berechtigt, die Funktionen der

Gemeindefchatzungskommission und die rückständigen
Arbeiten auf Kosten der betreffenden Gemeinde besorgen zu

laffen. Diese Kosten werden auf Vorlage der Akten durch

den Regierungsrath bestimmt.

Z. 34. Die Staatsabgaben gehören zu den öffentlichen

Leistungen, und werden bei Streitigkeiten als solche

behandelt. (Art. 19, 20, Gesetz vom 20. März 18S4.)

Die Steuerregister, resp, die amtlichen Auszüge aus

denselben, haben die Eigenschaft eines rechtskräftigen
Urtheils und es sindet daher das Vollziehungsverfahren nach

Z. 443 V. V. ohne vorangehende Zahlungsaufforderung
statt.

Z. 35. Wer im Falle der Selbstschatzung steuerbares

Einkommen entweder gar nicht oder unvollständig angibt,

hat im Entdeckungsfalle die zweifache, dem Staate in den

letzten 10 Jahren entzogene Steuer zu entrichten. Die
Erben des Steuerpflichtigen haften dem Staate für diesen

Betrag.

Z. 36. Die Einwohnergemeinderäthe, Gemeinderathsschreiber

und die Beamten der Finanzverwaltung, so wie
die Amtsschreiberund Amtsgerichtsschreiber sind verpflichtet
jeden ihnen zur Kenntniß gelangenden Fall einer Steuer-

verfchlagniß der Steuervermaltung anzuzeigen.

§. 37. Dieses Gesetz tritt gleichzeitig im ganzen Kanton

auf 1. Jänner 1866 in Kraft.
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Der Regierungsrath ist mit der Erlassung der nöthi- ts. März

gen Vollziehungsverordnungen beauftragt.
Das Gesetz über die Vermögens- und Einkommensteuer

vom 24. April 1847 nebst den dazu gehörigen

Vollziehungsverordnungen wird durch dasselbe aufgehoben.

Bern, den 18. März 1865.

Namens des Großen Rathes:
Der Präsident,

Ed. Carlin.
Der Staatsschreiber,

M. v. Stürler.

Der Regierungsrath des Kantons Bern

beschließt:

Vorstehendes Gesetz soll in die Gesetzessammlung

aufgenommen werden.

Bern, den 18. März 1865.

Namens des Regierungsrathes:
Der Präsident,

Scherz.

Der Rathsschreiber,
Dr. Trächsel.
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N März R k g l k M t N t

über

Entrichtung der firen Spenden an Gebrechliche.

Der Regierungsrath des Kantons Bern,

in Vollziehung des §. 9 des Gesetzes über Einführung
von Armenanstalten vom 8. September 1848 und der

ss. 32, litt, b., Ziff. 5 und 49, litt. 5, des Armengefetzes

vom 1. Juli 1857, und

in weiterer Ausführung des s- 41 der Vollziehnngsverordnung

zum Armengesetz vom 1. September 1857,

auf den Antrag seiner Direktion des Armenwesens

beschließt:

s. 1. Die Summe, welche jährlich zu Spenden
verwendet wird, beträgt höchstens sechsundvierzigtausend

Franken (Gesetz vom 8. September 1848, H. 9).

s. 2. Die Spenden sind doppelter Art, nämlich:

1) Spenden an notharme Kinder, Gebrechliche und Irre,
welche in Anstalten untergebracht werden müssen

(Armengesetz s- 32, d. 5).

2) Spenden für dürftige Kranke (Armengesetz §. 49 f.).

s. 3. Die Spenden für arme Kinder, Gebrechliche

und Irre, welche in Anstalten untergebracht werden muffen,

werden in der Regel nur bei erfolgter Aufnahme in
die Anstalt ertheilt. Davon sind ausgeschlossen:
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1) Die auf einem Notharmenetat stehenden Personen, 22. MS^.
welche in eine Staatsanstalt aufgenommen werden. ^!>.

2) Die Perfonen, welche in einer Privatarmenanstalt
Aufnahme finden, welcher der Staat regelmäßige

Beiträge gibt.

Z. 4. Diese Spenden betragen in der Regel die Hälfte
des für arme Perfonen bestimmten Anstaltskostgeldes, und

werden fo lange ausgerichtet, als die betreffende Person

sich in der Anstalt befindet und arm bleibt. Sie werden

vierteljährlich an den Vorsteher der Anstalt ausbezahlt.

§. 5. Ausnahmsweise können auch Spenden an solche

arme Personen ertheilt werden, deren Aufnahme in eine

Anstalt aus irgend einem ihnen nicht zur Last fallenden
Grunde unterbleiben muß, und welche bei Privaten nur
mit außergewöhnlichen Kosten verpflegt werden können.

§. 6. Diese Spenden dürfen die Hälfte der

Verpflegungskosten nicht übersteigen und werden nnr auf eine

bestimmte und in jedem Fall nie auf eine längere Zeit
ertheilt, als auf die Dauer diefer außerordentlichen
Verpflegung. Sie werden vierteljährlich an die betreffende

Armenbehörde ausgerichtet.

§. 7. Die Spenden für dürftige Kranke sind temporär
und bestimmt

1) für Personen, welche zu Herstellung ihrer Gesundheit

in Heilanstalten anfgenommen oder bei Privaten
verpflegt werden;

2) als Beitrag zu Bade- oder andere Heilkuren.

§. 8. Sie werden der betreffenden Heilanstalt oder

der Armen- oder Krankenkasse ausgerichtet und auf
einmal ausbezahlt.
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M. März K. 9. Die Spenden dürfen den in Z. 9 des Gefetzes
t86S, jjher hie Armenanstalten festgestellten Betrag nicht über¬

schreiten.

H. 10. Außer diesen ordentlichen Spenden, welche für
einzelne Personen bestimmt sind, können bei großen

Unglücksfällen, gegen welche keine Versicherung möglich war,
den armen Beschädigten auch außerordentliche Spenden

zugesprochen werden.

F. 11. Die ordentlichen Spenden <M. 2—9) werden

von der Direktion des Armenwesens, die außerordentlichen

(§. 10) auf ihren Antrag durch den Regierungsrath
zugesprochen.

§. 12. Die Anmeldung zu Spenden geschieht

ausschließlich durch die Armenbehörden bei der Direktion des

Armenwesens.

Erstere haben durch Beantwortung der ihnen
vorzulegenden Fragen über Alter, geistige und körperliche

Gebrechen, verwandtschaftliche und ökonomische Verhältnisse,

bisherige Verpflegung u. s. w. des Angemeldeten sorgfältigen

Bericht zu erstatten, insofern die Direktion aus den

der Anmeldung beigelegten Akten sich nicht die nöthigen

Aufschlüsse selbst verschaffen kann.

§. 13. Bei Ertheilung einer Spende ist sowohl auf
die Hülfsbedürftigkeit des Bewerbers, als auch auf die

finanzielle Lage und die Hülfsmittel der unterstützungs-

pffichtigen Gemeinde Rücksicht zu nehmen. In der Regel
soll eine Spende nur dannzumal bewilligt werden, wenn
auch die betreffende Armenbehörde die arme oder dürftige
Person mit unterstützt.
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Z. 14. Die bisherigen Spenden bestehen bis zu ihrem ^2. März

Erlöschen fort.

§. 15. Für die fixen Spenden (Z§. 2—6) haben die

betreffenden Anstaltsvorsteher und Armenbehörden zu quit-
tiren und zugleich zu bescheinigen, daß der Spendnießer

noch am Leben ist. Ohne diese Lebensbefcheinigung wird
die Anweisung von dem Kasfabeamten nicht eingelöst.

Z. 16. Dieses Reglement tritt sofort in Kraft und

ift in die Gesetzsammlung aufzunehmen. Durch dasselbe

wird das Reglement betreffend die Spendanstalt für
Unheilbare vom 28. Juli 1848 aufgehoben.

Bern, den 22. März 1865.

Namens des Regierungsrathes:
Der Präsident,

Scherz.

Der Rathsschreiber,
Dr Trächsel.
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23. März
18öS.
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Erklärungen
zwischen

dem schweizerischen Bundesrathe und der kömglich

sächsischen Regierung, betreffend gegenseitige

Freihaltung vom Militärdienste.

(Vom 27. Jänner und 4. Hornung 1865.)

Erklärung des Bundesrathes. > Ministerialerklürnng von

Der Bundrsrstl)

der

schweizerischen Eidgenossenschaft

gibt im Namen der Kantone

Zürich, Bern,
Luzern, Uri, Schwyz,
Unterwalden (beide Theile),

Glarus,Zug,Freiburg,
Solothurn, Basel (beide

Theile), Schaffhausen,
Appenzell (beideRhoden),

St. Gallen, Graubünden,

Aargau,Thurgau,
Tessin, Waadt, Wallis,
Neuenburg und Genf die

Erklärung ab, daß Angehörige

des Königreichs Sachsen,

sofern sie nicht im Besitze

des Schweizerbürgerrechtes

Sachsen.

Nachdem zwischen der

Königlich Sächsischen Regierung
und dem Bundesrath der

schweizerifchen Eidgenossenschaft

eine Vereinbarung
dahin getroffen morden ist, daß

einerseits Angehörige des

Königreichs Sachsen,
welche in den Kantonen

Zürich, Bern, Luzern,
Uri,Schwyz, Unterwalden

(beide Theile), Glarus,

Zug, Freiburg,
Solothurn, Basel (beide

Theile), Schaffhausen,
Appenzell (beide Rhoden),
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sind, in den genannten
Kantonen weder znm Militärdienste,

noch zu einem

Geldersatze für Nichtleistung der

Militärpflicht angehalten werden

follen, fo lange im
Königreich S a ch s e n auf die

Bürger der erwähnten Kantone

die nämlichen Grundsätze

zur Anwendung kommen.

Gegeben in Bern, den

27. Jänner 1865.

Im Namen des schweiz.

Bundesrathes,
Der Bundespräsident:

Schenk.

Der Kanzler der Eidgenos¬

senschaft:

Schieß.

St. Gallen, Graubün- 27. Jänner,

den, Aargau, Thurgau, 4-H°r«ung,

Tesfin, Waadt, Wal-
lis, Neuenburg und Genf,
so wie anderseits Angehörige

dieser vorgenannten 22

schweizerischen Kantone, welche im
Königreich Sachsen auf-

hältlich sind, in den

gegenseitigen Landen weder zum

Militärdienst, noch zu einem

Geldersatze für Nichtleistung

der Militärpflicht angehalten
werden dürfen, und diese

Uebereinkunft so lange währen

soll, als nicht andere

Grundsätze in den betreffenden

Landen zur Anwendung
kommen; — so ist hierüber,

mit Genehmigung Sr.
Majestät des Königs von Sachsen,

die gegenwärtige Mi-
nisterial-Erklärnng mit dem

Versprechen, dieselbe genau
befolgen zu lassen, ausgestellt

worden. Gegeben zu Dresden,

am 4. Februar 1865.

Königlich Sächsisches

Ministerium der auswärtigen
Angelegenheiten:

l> 8.) Freiherr von Beust.
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27. JSnner, Vorstehende Uebereinkunft ist in die Gesetzessammlung
4. Hornung, aufzunehmen.

^865°^ B e r N, den 23. März 1865.

Namens des Regierungsrathes:
Der Präsident,

Scherz.
Der Rathsschreiber,

Dr Trächsel.

2«/24.MSrz Reglement
13öS. jibe,

die Erfordernisse für die Brevetirung,von Artillerie-
Unteroffizieren zu Artillerie-Offizieren.

Der schweizerische Bundesrath,
in weiterer Ausführung und theilweiser Abänderung

vom §. 50, letzter Passus, des allgemeinen Reglements

vom 25. Wintermonat 1857 über Abhaltung der eidg.

Militärschulen für die Spezialwaffen (V, 671), .und unter
dem Vorbehalt einer durchgreifenden Revision dieses

Reglements, beschließt über die Beförderung von Artillerie-
Unteroffizieren zu Offizieren dieser Waffe folgendes Reglement:

§. 1. Artillerie-Unteroffiziere, welche von den Kantonen

zu Offizieren befördert werden wollen, haben über ihre
Befähigung eine Prüfung nach folgenden Bestimmungen

zu bestehen.

Z. 2. Die Prüfung wird in einem Umfange, welcher
dem in den eidg. Schulen ertheilten Unteroffiziersunterricht

entspricht, theils praktisch, theils mündlich, theils
schriftlich über hienach bezeichnete Fächer abgenommen.
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4, Kanonier-Unterofsiziere. 20/24. Mâr>

Soldatenschule mit Gewehr- nnd Säbel-Ererziren.

Organisation der Artillerie; innerer Dienst; Wach- und

Felddienst.

Kenntniß des Materiellen und der Ausrüstung.

„ der Munition, ihrer Anfertigung und Verpackung.

„ und Behandlung der Handfeuerwaffen.

Geschützbedienung; Lastenbewegungen und Herstellungs¬

arbeiten.

Geschützrichtung und Wirkung der Geschoße.

Batteriebau.

Pelotons- und Kompagnieschule.

v. Train-Unteroffiziere.

Soldatenschule mit Säbelhandgriffen.

Organifation der Artillerie; innerer Dienst; Stalldienst,
Felddienst.

Kenntniß des Pferdes, der Beschirrung und Bepackung,

des Hufbeschlages.

Kenntniß und Behandlung der Reiterpistole.

An- und Abschirren, An- und Abspannen, Anpaffen der

Geschirre.

Reiten, Fahren; Batterieschule.

Herstellungsarbeiten.

Die höhern Artillerie-Unteroffiziere, als Adjutanten,
Feldweibel und Fourrière, werden in den nämlichen Fächern
wie die Kanonier-Unteroffiziere geprüft.

§. 3. Anmeldungen von Unteroffizieren zum Offiziers-
examen sind von Seite der Kantone bis spätestens den

13. Hornung eines jeden Jahres dem eidg. Militärdepartement

einzureichen.

Z. 4. Um zum Ofstziersexamen zugelassen zu werden,

muß der Betreffende wenigstens den Grad eines Kanonier-
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W/24. Marz Wachtmeisters oder eines Trainkorporals bekleiden, von
136S. dem Kommandanten seiner taktischen Einheit und in Kan¬

tonen, wo ein besonderes Waffenkommando der Artillerie
besteht, auch von letzterem eine bezügliche Empfehlung
beibringen und sich ausweisen, daß er als Unteroffizier
befagten Grades bereits einen Wiederholungskurs und eine

Rekrutenschule, oder statt der letzteren eine Centralschule
vollständig mit sehr gutem Erfolg (Note 1) in Bezug auf
Leistungen und Betragen durchgemacht habe.

§. S. Die Prüfung solcher Offiziersaspiranten wird
durch eine Kommission, bestehend aus dem Oberinstruktor
der Waffe, als Präsidenten, und je zwei vom eidg. Mili-
tärdepartemeut zu bezeichnenden Offtzieren jeweilen im
Monat März vorgenommen.

Ueber das Prüfungsergebniß hat die Kommission an
den eidg. Oberst Artillerie-Inspektor, zuhanden des eidg.
Militärdepartements, einen Bericht einzureichen, welches
auf Grund desselben entscheidet, ob der betreffende Ofsiziers-
aspirant als Offizier brevetirt werden könne oder nicht.

§. 6. Die auf solche Weise ernannten Offiziere haben
als II. Unterlieutenants noch im nämlichen Jahre zu ihrer
fernern Ausbildung eine vom eidg. Militärdepartement zu
bezeichnende Artillerie-Rekrutenschule zu besuchen, und zwar
die frühern Kanonier-Unterofsiziere mit vorzugsweiser
Verwendung zum Traindienste, die frühern Train-Unteroffiziere

mit derjenigen zum Kanonierdienste.
§. 7. Die Kosten der Prüfung sowohl, als diejenigen

des im §. 6 bezeichneten Unterrichts übernimmt der Bund.
B e rn, den 20. März 1865.

Der Bundespräsident: Schenk.
Der Kanzler der Eidgenossenschaft: Schieß.

Vorstehendes Reglement soll in die Gesetzsammlung
aufgenommen werden.

Bern, den 24. März 1865.
Namens des Regierungsrathes:

Der Präsident*,
Scherz.

Der Rathsschreiber,
Dr. Trächsel.
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Verträge und Nebereinkünfte
zwischen

der Schweiz und Frankreich.

Abgeschlossen den 30. Brachmonat 1864.

Ratisizirt von Frankreich den 21. Herbstmonat 1364.

„ „ der Schweiz den 3. Weinmonat 1864.

I.
Handelsvertrag

(nebst Reglement, betreffend die Landschaft Gex).

30. Juni
1864.

26. März
186S.'

Der Bundesrath

der

schweizerischen Mdgenoßenschast,

nach Einsicht und Prüfung des

zwischen den Bevollmächtigten des

schweizerischen Bundesrathes und

Seiner Majestät des Kaisers der

Franzosen am 30. Brachmonat
1864 zu Paris unter

Ratifikationsvorbehalt abgeschlossenen

Jahrgang 1865.

MlMlM,
lÄ?" êa A^âLs cêe Die« ei êa

KMUMM nés?K^«lM8,
ê««s «ma? g« LS8 F^Mtss

lettres veroni)
Lä.i.v'r.

lin Irsits cls t^ommsrsSz

suivi às six tsriks sl à'un

rs^lemsut, ävslit sls oonelu,
Is 30 luin 1864, «Mrs Is

krsnos st Is Louteàsrstiou

snisss;
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26. März
186S.

SO. Juni und unterzeichneten Handelsver-
1864. trags mit beigefügten Tarifen

S, 0, v, L und nebst

Reglement betreffend die Landfchaft

Gex, welche Dokumente

vom schweizerischen Ständerathe
am 28. Herbstmonat 1864 und

vom schweizerischen Nationalrathe
am 30. gleichen Monats
genehmigt worden sind, und die

also lauten:

Wertrag.

Die Regierung der

schweizerischen Eidgenoffenschaft und

die Regierung Sr. Majestät des

Kaifers der Franzosen, gleich

sehr von dem Wunsche beseelt,

die Freundschaftsbande, welche

die beiden Völker verbinden,

enger zu knüpfen, und in der

Absicht, die Handelsbeziehungen

zwischen der Schweiz und Frankreich

zu fördern und zu erweitern,

haben beschlossen, zu diesem Ende

einen Vertrag einzugehen, und

zu ihren Bevollmächtigten
ernannt, nämlich:

Die schweizerische Eidge¬
nossenschaft: Hrn. Kern,
außerordentlichen Gesandten

und bevollmächtigten Minister

Irsits, IsriK et Ks^Ismsnt
ckout Is teneur suit:

I^s Gouvernement cls Is L<m>

MerîttiM 8UÌ88S el Is l-ouver-
usinent às Ss Asjssts I Lmpereur
ck«8 krkUyäK, sgsleiueul sui-
mes àu àssir cks resserrer Iss

liens ck'smitis czui uuisssul Iss

cksux ?supIsS) et vouIsM smè»

liorsr et ètsuckrs Iss relations

oommsroislss entre Is Luisse

el Is ?rsuos, out résolu às

eouelurs un?rsils s esl stiel,
et out nomine pour leurs ?Is-

nipotsnlisirss, ssvoir:

^em, Luvovs sxlrsorckiusire

et Muistrs plsuipolsutisirs
às Is ckils lûoukëckêrstiou près
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genannter Eidgenossenschaft

bei Sr. Majestät dem Kaiser

der Franzosen;

Und Se. Majestät der Kai¬
ser der Franzosen: Herrn

Drouyn de Lhuys, Senator

des Kaiserreichs, Großkreuz

seines kaiserlichen

Ordens der Ehrenlegion:c. zc.,

seinen Minister des Aeußern;
und Herrn Rouher, Senator

des Kaiserreichs, Großkreuz

seines kaiserlichen

Ordens der Ehrenlegion :c. :c.,
feinen Staatsminister;

welche, nach gegenseitiger

Mittheilung ihrer, in guter und

gehöriger Form befundenen

Vollmachten, über folgende Artikel

sich geeinigt haben:

Art. 1. Die Gegenstände

schweizerischer Herkunft oder

Fabrikation, welche in dem,

gegenwärtigem Vertrage
beigefügten Tarif ^ bezeichnet sind,
sollen bei ihrer direkten Einfuhr,
vom schweizerischen Gebiete aus,
in Frankreich zu den durch diesen

Tarif festgesetzten Gebühren, in

welchen alle Zuschlagstaxen
inbegriffen sind, zugelassen werden.

8s Asjsste I'Lmpsreur clos 30. Juni

?rsuesis; 1864'
26. März

1865.

8s Asjssts I'Ampe?'««?' ckes

1,/mz/s, Leuslsur cls I'Lm-
pire, Lrsuu"croix àe sou

orclrs imperisi às Is I.sZion
à'Kouusur, eto. sto. sto.,
sou Niuistrs et 8sorstsirs
cl'ötst su Ososrtsmsut ckss

stlsirss elrsugères; et M.
Ä««^, 8susleur às l'Lm»

pirS) Krsuà'eroix às son

oràre imperisi cls Is I^sZion

à'Kouusur, sto. sto. ste.,
sou Wuistrs à'Ltsl;

I^ssciusls, svrss s'être eom-

muuio^us leurs pleins pouvoirs
trouves su bonus st àus forms,
sont oouvsuus clss srtiolss

suivsMs:

^rt. 1. l,ss objets à'oriZi-
us ou às msuuksoturs suisss,

suumerss àsus Is lsrik ^ joint
su présent lrsils, et importes
àireetemsut àu tsrritoirs suisss,

ssrout sàmis su 1?rsues sux
àroits lZx,ss psr le àit tsri^ tous

àroils sààitiouusls eompris.
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1865.

3«. Imi Art. 2. Die Gegenstände fran-
1864. zösischer Herkunft oder Fabri-

ration, welche in dem,
gegenwärtigem Vertrage beigefügten

Tarif S bezeichnet find, sollen

bei ihrer direkten Einfuhr, vom

französischen Gebiete aus, in der

Schweiz zu den durch diesen

Tarif festgesetzten Gebühren

zugelassen werden.

Art. 3. Die Gebühren der

Ausfuhr aus einem der beiden

Länder^ nach dem andern,
und die in der Schweiz
erhobenen Durchfuhrgebühren sind

durch die dem gegenwärtigen

Vertrage beigefügten Tarife L,
II und IZ festgesetzt.

Art. 4. Die Regierung der

schweizerischen Eidgenossenschaft

verpflichtet sich ferner, den

Erzeugnissen der Landschaft G ex
die Begünstigungen zu gewähren,

welche in dem, gegenwärtigem

Vertrage beigefügten Reglement,

Litt. bezeichnet sind.

Art. 5. Als direkt eingeführt

gelten auch diejenigen
Waaren schweizerischer Herkunft
oder Fabrikation, welche auf
ausländischen, die Schweiz berührenden

Eisenbahnen nach Frankreich
versandt werden, sofern in diefem

Falle die Eisenbahnwagen

^rt. 2. I^ss objsts à'orizi-
us ou àe in snutsoturs krsuesiss,

suuinsrss àsns Is lsrii ö joiut
su present traits, et importés
àirsetsrueut àu territoire Iran-

«sis, seront sàinis su Luisse

sux àroits lixss psr Is dit lsrik.

^rt. 3. I>ss àroits s l'sx-
portslion às l'un àss àsux psvs
àsns l'sutrs, et Iss àroits psr-
sus en Luisss pour Is trsnsit,
sont lixss eontormsinsut sux
tsrils tü, O st L, joints su pre-
sont traits.

^,rt. 4. Ls Kouvernsmsnt
às is Lonteàêrstion suisse s'en-

Zsge, su outre, s soooràer' sux

produits àu ?svs às Lex Is

bsnslies àss dispositions souls-

uuss àsns Is KsZIsmsnl snnsxs

su present trsils sous Is 1st-

trs K.

àrl. 3. Lsronl oonsiàsrsss

somme importées àirsstsmsnl
Iss msrsbsnàisss à'orizins ou
às Isbriestiou suisss sxpsàisss

eu l?rsnvs psr Iss oksinius às

ksr strsnZsrs eonlinsnl s Is

Luisss, pourvu ozus, àsns os

àsruisr oss, Iss vsgons ou Iss
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oder die Colli, welche diese

Waaren enthalten, von dem

schweizerischen Zollamte
verschlossen oder verbleit sind, die

Vorlegeschlösser oder Bleie bei

der Ankunft in Frankreich

unversehrt befunden werden, und die

Beförderung nach den, zwifchen
den hohen vertragschließenden

Theilen für den international
leu Eisenbahndienst vereinbarten

Normen stattfindet.

Die Waaren französischen

Ursprungs oder Fabrikats
genießen unter den nämlichen

Bedingungen bei der Einfuhr in
die Schweiz ganz die gleiche

Behandlung.

Art. 6. Es ist zwischen den

h. vertragschließenden Theilen
vereinbart, daß die von den

französischen Produzenten zu
tragenden Lasten, sei es an
Abgaben, welche ihre Erzeugnisse
oder die dazu verwendeten Rohstoffe

im Jnlande treffen, sei es

für Ueberwachung und Kontrolirung

ihrer Produktion, oder

sonstige Administrativvcrfügung
über dieselbe, durch entsprechende

Zuschlagsgebühren auf den

gleichartigen Erzeugnissen schweizerischer

Herkunft oder Fabrikation
komvensirt werden können. Im
Falle der Aufhebung, Ermäßi-

oolis rsnksrmsnt ess msreksu-
àisss soient csàsnussês ou plora-

30. Juni
1864.

des psr ls àousns suisss, quo ^^^^
les esàenss ou Iss plombs soi-

sut reconnus intsets s l'srrivss
su ?rsnos et qus l'sxpêàition
sit lisu àsns Iss eonàitions rs>

ZIsss sntrs Iss Hautes ksrtiss
eontrsetsutss pour le servies

iutsrusliousl àes ebemins cke

fer.

I^es msroksnàisss à'origins
ou às Kbriestion lrsussiss joui-
rout, sous les mêmes souài-

lions, s l'entrés sn Luisse,

à'uu trsitsmsut exselsmsnt ssm-
blsbls.

^rt. 6. II est souvenu en-

tre Iss Usutss ksrtiss eontrue-

lsntss qus Iss eKsrZes qui sont

«u seront supporlsss psr Iss

proàuslsurs krsnosis, soit pour
Iss àroits Arsvsnt s l'intérieur
leurs produits ou Iss mstisrss
àout Isurs proàuits sout ksbri-

quss, soit pour uus survsillsues,
uu contrôle ou uu sxsreiss sà-
minislrslii slsbli sur leur pro-
àuetiou, pourront être oompsn-
sees psr àss surtaxes eompls-
menlairss êquivslsvlss sur Iss

proàuits similsirss à'origins ou
às msuukseturs suisss. I?n ess

às supprsssiou, às àiminulion
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30. Juni gung oder Erhöhung der in
1864. diesem Artikel erwähnten Lasten

^1865 ^ ^ ^ Zuschlagsgebühren eben¬

falls aufzuheben, beziehungsweise

nach Verhältniß zu ermäßigen

oder zu erhöhen.

In Anwendung dieser Grundsätze

und zur Compenfirung der

den französischen Fabrikanten für
den Betrieb ihrer Etablissements

auferlegten Lasten haben die in
der Schweiz mit Verwendung von

Salz erzeugten chemischen

Produkte bei der Einfuhr in Frankreich

außer den im Tarif
wie er gegenwärtigem Vertrag
beigefügt ist, verzeichneten

Zollansätzen noch folgende Zuschlagsgebühren

zu entrichten:

Für 100 Kil.
Salmiak (salzsaures Fr. Rp.

Ammoniak) 3. —

Schwefelsaures Natron,
wasserfrei, mehr als
25 "/« Salz enthaltend,

rein 6. —
unrein.... 5. 40

Künstliche rohe Soda,
im Maximum nicht

mehr als dreißig
Grade zeigend 4. 35

Sodasalz, kohlensaures

Natron, im Maximum
nicht mehr als sechszig

Grade zeigend 11. —

ou à'suzmsutslion àss oKsrZss

msuliouusss àsns osl srtiels,
Iss surlsxss ssroitt supprimées,
rsàuitss ou. suzmsntess propor-
tiouusllsiusul.

?sr spplicstiou às «ss priu-
eioss, el eomuis eompsussliou
àss obsrgss qus l'sxsrsies às

leurs «tsblisssmsuts Kit psssr
sur Iss fsbriesnts frsuesis, Iss

proàuils ekimiquss à bsss às

ssl às fsbriestiou suisss, scquil-

tsrout à leur entree su krause,

oulrs Iss àroits às àousus ius-

orits àsus Is tarif suusxs

su prsssul trsite, Iss surlsxss
suivsulss:

Les 100 Kil.
8sl smmouise (Kvàro- ?r. Lt.

etilorsls à'smmouis-

qus) 3. —
öulfsts às souàs sukv-

àrs eoutsusut su

usturs plus às 23

p. »/g às ssl, pur 6. —
impur 3. 40

Souàs srlilioislls brulé,

us litrsut pss su mi-

uimum 30 àsZrss 4. 33

3el às souàs («srbo-

usts às souàs), ns

tilrsut pss su miui-

mum 60 àsgrss. 11. —
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Für
Künstliche roheSoda,

wenigstens dreißig
Grade zeigend

Krystallisirte Soda

(Kystallisirtes
kohlensaures Natron)

Schwefelsaures Natron,
unrein:

Wasserfrei, nicht mehr

als 25°/o Salz
enthaltend

Krystallisirt oder

wasserhaltend

Schwefelsaures Natron,
rein:
Wasserfrei, nicht mehr

als 25«/« Salz
enthaltend

Krystallisirt oderwas-

scrhaltend....
Schwefligsaures

Natron

Sodasalz (kohlensaures

Natron), wenigstens

sechszig Grade zeigend

Chlorwasserstoffsäure

(Salzsäure)
Chlorkalk
Chlorsaures Kali
Chlormagnesium

Künstliches Ultramarin
Varek-Soda

Runkelrübenpottasche

10« Kil.

Fr. Rp.

-. 40

—. 55

-. 20

—. 60

—. 25

1. 10

—. 30

—. 75
6. 6«

—. 4«

—. 65

-. 15

—. 10

I.SS 10« Kil
8oucks srliksislls bruts, i?r. Lt,

tilrsut su moiu8 30

clszrös

Cristaux às souàs («sr-
bousts às souàs oris-

tslliss) —.40
Lulksls às souàs impur:

^ukvàrs us oonlsusut

pss su usturs plus
às 23 p. »/g às ssl —. 33

»islslliss ou Kvàrsts —. 20

Lullsts às souàs pur:

^ukvàrs us soutsusut

pss su usturs plus
às 23 p. »/« às ssl -. 60

OistsIIiss ou Kvàrsts —. 23

8ulKts cks souàs —.60

8sl às souàs (osrbo-
usto às souàs) litrsut
su moius 60 cksZrss t. 10

àsiàs KvàrosKloriqus

(soiàs muristiuus) —.30
LKIorurs às oksux - 73

LKIorsts às potssss 6. 60
LKIorurscks msAussiuW —. 40
Outrsmsr isstiss. —.63
8ouàs às vsrssk —. 13

8sliu às bstlsrsvss —. 10

3«. Juni
1864.

26. März

40 1S6S.
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30. Juni Für 100 Kil.
1864. Fr. Rp.

26. März Zinnsalz —.30
1865. Acznatron 1. 40

Doppeltkohlensaures
Natron — 70

Kieselsaures Natron:
Wasserfrei -. 70

Krystallisirt oder

wasserhaltend —.35
Aluminsaures Natron —. 7«
Unterschwefligtsaures

Natron —.30
Essigsaures Natron:

Wasserfrei —.50
Krystallisirt oder

wasserhaltend —. 30

Sodann werden, zur Com-

pensirung der innern Gebühren,

welche auf den gleichartigen
französischen Erzeugnissen lasten,
die folgenden Artikel mit den

nachbenannten Zuschlagsabga-
bsn belegt :

Vom Hektol.
Reiner Weingeist, Li- Fr. Rp.

queure, Branntwein
in Flaschen 90. —

Bier 2. 40
Weingeistsirniß, vom

Hektoliter reinen, im
Firniß enthaltenen

Weingeistes 90. —

Les 100 KU.

?r. Lt.
8sl à'stsin —.30
8ouàs esuslique 1. 40
öiesrbonsls às souàs —. 70

8ilissts às souàs:

^nkvàrs —.70
LristsIIiss ou Kvàrsls —. 33

^luiniusls às souàs —. 70

Uvposullits às souàs —. 30

Assists às souàs:

^ukvàrs —.30
LristsIIiss ou Kvàrsts —. 30

O'sutrs part, pour eompsn-
ssr les àroits intérieurs àont

soul Zrsvss iss proàuils siini-
Isirss krsnesis, ssrout sssufsttis

sux surlsxss suivantes:

I/Keetol.
l,'slsool pur, liqueurs, ?r. (Zt.

ssux-às-vis su bou-
lsillss 90. —

Ls Kiers 2. 40
I^s vernis s l'esprit-

às-vin, psr Kselolitrs
à'uloool pur eonlsnu
àsns le vernis 90. —
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Man ist einverstanden, daß

der rohe wie der raffinirte Zucker

in obiger Aufzählung nicht mit
inbegriffen ist, weil in den mit
der Einfuhr dieser Erzeugnisse
verbundenen Zollgebühren auch die

Verbrauchssteuer eingerechnet ist,

der dieselben gegenwärtig in

Frankreich unterliegen.

Außerdem bleibt vereinbart,

daß, wenn Rückzölle aus

Erzeugnissen französischer Fabrikation

bewilligt werden, die

auf den Erzeugnissen schweizerischer

Herkunft oder Fabrikation
lastenden Abgaben um eine dem

Betrag dieser Rückzölle
gleichkommende Zufchlagsgebühr
erhöht werden dürfen.

Die bei der Ausfuhr
französischer Erzeugnisse bewilligten
Rückzölle sollen genau nur die

Verbrauchssteuern repräsentiren,
welche auf den gedachten Erzeugnissen

oder auf den Stoffen,
aus denen solche verfertigt sind,

ruhen.

Art. 7. Der Schweiz stehen

die nämlichen Rechte zu, welche

durch den vorhergehenden Artikel
Frankreich eingeräumt find.

Art. 8. Wenn einer der h.
vertragschließenden Theile es

nöthig sindet, eine neue Ac-
cisen- oder Verbrauchsteuer oder

II est entsuàu quo les su- 30. Juni
eres bruts el Iss suerss rskö- ^lZ^'

26. Mär«,
ues us sout pss compris usus ^

isbd.
eetts nomsnolslure, psrce que
Iss àroils eis dousns tixes s

I'importsliou äs ess proàuits

eomprsunsut l'impôt às eou-
sommation ckôitt ils sout grèves
äetuellsmsul su krsues.

II àemsure, en outre, eon-

venu que si àss àrswbseks

étaient seeoràês s àss proàuits
às Isbriostion lrsnosiss, Iss

àroits qui grèvent les proàuits
d'origine ou às lsbriestiov.
suisse pourront être augmentes,
s'il v s lieu, à'une surlsxs
égals su moutsut às oss àrsv-
dseks.

I^ss àrênvbselis qui sersisut
slsblis s l'exporlstiou àss pro-
àuits krsnesis us pourrout être

qus Is rsprsssnlstion sxsets
àss àroits à'seoiss grevant les

àils oroduils ou Iss mslisrss
àonl ils soul tsbriquss.

^rt. 7. I^s Luisss jouirs
àss msmss àroils qus csux

qui soul rsssrvss s Is krsues

psr l'srliols prseèdenl.

^rt. 8. 8i l'uus àss llsu-
tss psrlies eontrsetsntss fugs
usessssirs à'slsblir u» ckroit

uouvssu à'seoiss ou às eou-
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3«. Juni eine Supplementartaxe für einen
1864. Gegenstand einheimischer Pro-

^186S ^ Fabrikation einzu¬

führen, der in den diesem Vertrag

beigefügten Tarifen
genannt ist, so kann der gleichartige

ausländische Gegenstand

sofort mit einer gleichen

Einfuhrgebühr belegt werden.

Art. 9. Die aus einem der

beiden Länder herkommenden

und in das andere eingeführten
Waaren jeder Art dürfen keinen

höheru Verbrauchssteuern (für
Rechnung des Staates, der

Kantone oder der Gemeinden)

unterworfen werden, als wie sie

die gleichartigen Waaren

einheimischer Produktion treffen oder

noch treffen könnten, — mit
Vorbehalt der Bestimmungen des

nachfolgenden Artikels. Jedoch

sollen die Einfuhrgebühren um so

viel erhöht werden dürfen, als
die durch das Verbrauchssteuersystem

den einheimischen Produzenten

verursachten Kosten

betragen.

Art. 10. Die für Weine

französischen Ursprungs in
Fässern, Doppelfässern oder in
jeder andern Verpackung zu

entrichtenden Gebühren follen,
welches auch der Preis oder die

Qualität dieser Weine sei, das

sommation ou uu supplément
cke ckroit sur uu srtiels cks pro-
ckuetiou ou cks ssbriesliou ns>

tionsls eompris cksus Iss tsrits
suuexss su prsssnt trails, l'sr»
liel« sjmilsirs slrsngsr pourra
strs immsàislsmsnt grsvs, à

I'importsliou, ck'uu ckroit sgsl.

^rl. 9. I^ss msreksuckisss

cks louts usturs, originaires cks

l'un ckss cksux psvs sl impor»
tsss cksus l'sutrs, us pourront
strs assujetties s ckss àroils
à'seeiss ou àe eonsoiumslion

psreus pour Is oompls às I'Llst,
àss lüsulous ou ckss iüommuuss,

supérieurs s «eux qui grsvsut
ou qui grsvsrsisut Iss msr-
eksuckisss similsirss às proàue-
lion usliousls, sous reserve
àss dispositions cks l'srtiols sui»

vaut, l'outstois, Iss àroits s

l'imporlstiou pourront être sug-
meutes ckss sommss qui rsprs-
seulsrsisnt Iss trsis oeessionnss

sux prockuetsurs nationaux psr
le svstsms cks l'seoiss.

^rt. 10. I.SS àroits sppli-
esblss sux vins ck'origins krsu-
esiss su küt, ckoubls lût ou tout
sutrs moàs à'smbsllsgs, qusl

qus soit Is prix «u Is qualité
às ess vius, us pourrout ex-
escksr le minimum àss àroils
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Minimum der gegenwärtig für
ausländische Weine in einfachen

Fäßern geltenden und in der

Beilage 1? zu gegenwärtigem

Vertrage aufgeführten kantonalen

Abgaben nicht übersteigen.

Weine in Flaschen haben die

in besagter Beilage angeführten

Gebühren für fremde Weine in

Flaschen, und zwar gemäß der

daselbst aufgestellten Unterscheidungen

zu bezahlen.

Man ist einverstanden, daß

wenn in Kantonen, wo dermalen

keine Verbrauchs- oder

Ohmgeldabgaben bestehen, solche

eingeführt würden, dieselben auf
Weine französischen Ursprungs

nicht angewendet werden dürfen.
Ebenso ist man einverstanden,

daß, falls der eine oder

andere der Kantone, welche

Verbrauchs- oder Ohmgcldsteuern

vom Weine erheben, die bezügliche

Gebühr für schweizerische

Erzeugnisse herabsetzen würde,
diese Ermäßigung in gleichem

Verhältnisse auch auf die Weine

französischen Ursprungs
angewendet werden soll.

Die schweizerische Eidgenossenschaft

verpflichtet sich dahin,
daß die in den Kantonen von
Branntwein und Liqueuren
französischen Ursprungs bezogenen

Verbrauchssteuern während der

esnlonsux setuellsinsut su vi- 30. Juni

gusur pour Iss vius strangers 1864,

su simple fut st ludiques su
tsdlssu suusxs su prsssut
trails.

26. März
1865.

I^ss vius su boutsillss sup-

porlsront Iss droits euumsrss

su dit tableau pour Iss vius

strsngsrs su boutsillss sl sou-
kormsmsnl sux distinctions qui
v sout snonesss.

li est entendu que, dsus
les lUsntous ou il n'existe pss
ds lsxss ds eousonunstiou ou
d'oetroi) esllss qui visndrsisnt
s sirs stsbliss n'sttsindrsisnt

pss Iss vins d'origins trsu-
esiss.

II ssl sgslsmeut snlsndu

que, dsns Is ess «ü I'uu des

Lsutons qui perçoivent dss droits
ds eousorninslion «u d'oetroi

sur Iss vius, visudrsit s rs-
duirs Is lsxs sllsrsuls sux
produits suisses, Iss vius d'o-

rigins krsuesiss ssrsisut dégrevés
dsns Is même proportion.

I^s Loutsdsrstiou suisse s'en-

gags s es qus les droits ds

eousommstiou pereus, dsus Iss

Lsutous, sur lss ssux-ds-vis

sl liqusurs ds provsnsues
krsuesiss, us soisut pss sieves
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30. Juni ganzen Dauer des gegenwär-
1864. tjggn Vertrages nicht über ihren

^1865^ gegenwärtigen Ansatz erhöht

werden sollen.

Art. 11. Goldschmied- und

Bijouterieartikel aus Gold,
Silber, Platin oder andern

Metallen sollen bei der Einfuhr

vom einen der beiden

Länder ins andere dem für
die gleichartigen Waaren

einheimischer Fabrikation geltenden

Kontrolverfahren unterliegen,

nnd vorkommendenfalls nach

den nämlichen Grundsätzen, wie

diese, die Stämpel- und

Garantiegebühren bezahlen.

Für die Kontrole und Stäm-

pelung der oben bezeichneten

Gegenstände werden zu Belle-
garde und zu Pontarlier
besondere Bureaux errichtet werden.

Man ist einverstanden,

daß die Gold- und Silberartikel

auch in unfertigem Zustand kon-

trolirt, und daß die rohen oder

ausgearbeiteten Uhrenschalen mit
einer verbürgten Submission,
welche sür die Wiederausfuhr

garantirt, den französischen Veri-
fikationsbüreaux zugesendet werden

können.

Art. 12. Außer der durch

gegenwärtigen Vertrag für
Erzeugnisse nichtschweizerifchen Ur-

su-àss8U8 àu tsux setusl^ psu-
àsut touts Ig ciurss àu prsssut
trsits.

^rt. 11. I^ss sriielss cl'or-
lsvrsris st cls bijoulsris sn or,
su srgent, platine ou sutrss

mêlsux, importes cls I'uu cls8

àsux psvs, seront soumis àsns

l'sutrs su regime às eontrôls
stsbli pour iss srtielss «imi-

Isirss às isbriestion nstionsls,
st paveront, s'il v s lisu, sur
Is même bsss que esux-ei, Iss

àroits às marque st às gs-
rsnlis.

Oes burssux spseiaux ssrout
stsblis s LsIIsgsràs st s ?on-
tsrlisr pour Is ooutrôls st Is

msrqus àss objets ei-àessus

àssignss. II est sntenàu que
Iss mslièrss à'or sl à'srgsnt

pourront strs contrôlées sur le

brut et que Iss boîtes àe mou-
très brutes ou finies pourront
être expédiées sux bureaux às

verification su Cranes, movsn-
uunl uus soumission caution-

nés gsruntisssnl Isur rêsxpor-
tslion.

^rt. 12. Inàspsnclsmmsnl
àu regime d'entrés ëtubli psr
Is present trsils s l'egurà àss
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sprungs festgesetzten

Einfuhrbehandlung sollen dergleichen

Erzeugnisse den Zuschlagstaxen

unterliegen, wie ste die aus
andern als den Ursprungsländern,
unter französischer Flagge, nach

Frankreich eingeführten Erzeugnisse

zu entrichten haben, oder

in der Folge haben könnten.

Art. 13. Um die einheimische

Herkunft oder Fabrikation der

Erzeugnisse nachzuweisen, hat
der Importeur dem Zollamt des

andern Landes entweder eine

offizielle, vor einer Amtsstelle
des Versendungsortes abgegebene

Erklärung vorzuweisen, oder ein

vom Vorstand des Ausfuhrzollamtes

ausgestelltes Zeugniß, oder

endlich eine Bescheinigung von
einem dem Versendungsorte nahe

wohnenden Konsul oder

Konsularagenten des Landes, wohin
die Waaren eingeführt werden.

Man ist einverstanden, daß für
nachstehend bezeichnete Erzeugnisse

keine Ursprungszeugnisse

verlangt werden follen:

Eisen und Gußeisen;
Reines oder legirtes Kupfer,

gewalzt oder gehämmert, in

Stangen oder Platten;
Gewalztes Zink;
Gewalztes Blei;

1865,

produits uou originsirss cke Is 30. Juni
Luisse, oss mêmes proàuits ss- ^64.

rout soumis sux surlsxss àout ^'„??^
sont ou psuvsut être trsppss
Iss proàuils importés sn krsues,
sous psvillou trsuosis, à ail-
leurs que àes psvs ck'origiue.

^rl. 13. ?our stsblir qus
les proàuits sout ck'origius ou
àe msnutseturs nslionsls, l'im-

portsteur àsvra prsssutsr à Is

àousus às l'sutrs psz^s, soit

uus àselsrstiou oklieislls ksils

cksvsnl uu magistral sisgssm

su lisu cks l'sxpsàilion, soit uu
osrtikest àslivrs par Is eksk àu
servies àss àousnss au bursau

à'sxportstion, soit uu esrlitiest
àslivrs psr Iss Consuls ou Agents
eousulsirss àu psvs àsns Is-

quel I'importsliou àoit être ksils

et qui rssiàsnl àsus Iss lisux

à'sxpsàitiou.
II sst eutsucku qu'il us ssrs

pss sxigs às esrtiliest pour Is

jusliliosliou ck'origius ckss pro-
ckuits ei-sprès snumêrss:

ksr st kouts;
Ouivrs pur ou sllis, Ismins

ou battu, su bsrrss ou su

plsueliss;
?ine Ismins;
?lomb Ismins;
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1865.

30. Juni Blei mit Antimonium legirt,
1864. in Mulden;

26. März ^nt Antimonium legirt,
in Barren;

Zinn, rein oder legirt, gehämmert

oder gewalzt;
Gediegenes Quecksilber;
Schwefelspießglanz, gegossener;

Spießglanzkönig;

Nikel;
Gußwaaren, von Eisen oder

Stahl;
Mefferschmiedwaaren jeder Art;
Chirurgische, optische und chemische

Instrumente;
Werkzeuge von Eisen, gestählt;

Guß- und schmiedeiserne Waaren,
roh oder polirt;

Metallgewebe aus Eisen, Stahl,
Kupfer oder Messing;

Druckwalzen;
Kupferschmiedwaaren;

Waaren aus reinem oder legir-
tem Kupfer;

Bleiwaaren;
Buchdruckerlettern, neuezClichss

und gestochene Druckplatten;

Waaren aus Zinn, Nikel, plat-
tirte Waaren; vergoldete oder

versilberte Metallwaaren;
Uhren;
Maschinen und mechanische

Geräthe: vollständige oder

einzelne Stücke;

?Iomb, sllis à'sulimoins, eu

mssss ;

lÄsin, sllis à'sntimoiue en Im-

Mls;
ötsin pur ou sllis, bsuu ou

lsmius;
Usreurs ustik;
^ulimoine sulturs lonàu;
Antimoine métallique ou re-

guis;
iXieKsl;
Ouvrsgss en tonte, 1er ou

soier;
Coutellerie às toute espèes;
lustrumeuls às ekirurgis, à'op-

tique st às ekimis;
Ouiils su ksr recksrgss à'seisr;
Objsl8 su kouts et ksr, non polis

et polis;
toiles métalliques en fer, seisr,

euivre ou Isitou;
llvlinàrss pour impression;
LKsuàronnsris;
Ouvrages su euivrs pur ou

sllis;
Ouvrages en plomb;
lûsrsetèrss à'imprimsris nsul8,

olieke8 st pisuekss gravées

pour impression;
Ouvrsgss en stsin; nieliel; pis-

qus ou métaux àors8 el s»
gsntss;

Aontres;
Nsebinss el msosniquss, spps-

reils eomplsts ou pisess às-

lsebsss;
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Wägen;
Häute, zugerichtete;
Leere Fässer;

Schaufeln, Gabeln u. dgl. von

Holz;
Ruder;
Schüsseln, Löffel u. dgl. von

Holz;
Bauholz;
Wagnerholz;
Andere Holzwaaren;
Möbel;
Verpakungsmaterialien, fchon ge¬

brauchte ;
Leinen- oder Hanfgespinnst;
Leinene Spizen;
Jute, gehechelte;

„ gesponnene;

Gewebe von Neuseeländer Flachs

u. dgl.;
Baumwolle in kardätschten oder

gummirten Blättern (Watten) ;

Baumwollengarn;
Baumwollene Spizen und Blonden;

Wollengarn, mit Ausnahme der

gezwirnten Wollengarne zn

Stickereien;

Filze;
Alpaka- und Vigognegarne;

Garne aus Ziegen- und
andern Haaren;

Gekämmte Ziegenhaare;

Seide, roh und gesponnen ;

Osrrosssris;
?ssux préparées;
t^utsilles vicies;
?e!Iss, tourekss, ete., eu bois;

Avirons;
?Isls, euiilers, sto., su bois;

?isees cls ekarpeule;
?iso«s cks ekarronnsge;
Autres ouvrages sn bois;
Nsublss;
^rtielss ck'smbsllsgs avant cksss

ssrvi;
?ils cks lin «u cks ekänvre;
LsutsIIss cks lin;
Futs psigns;
kils cks juts;
l'issus cks pbormium tsusx, ste.

sto. ;

tüotou ou ksuillss oarcksss «u

gommsss;
?ils cks ooton;
OsutsIIss et Klouckes cke eoton;

I?ils cks Ising) ssuk Iss Lis cks

Isins rslors pour lspisssris;

?sutrss;
kils ck'slpses st cks vigogne,

cks poils cks eksvrs el ck'su-

très poils;
?oils cks ekèvrs peignes;
8oiss grsgss st moulinées;

30. Zum
1864.

26. März
186S.
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M. Juni Gefärbte Seide;
1864. Floretseide, rohe, gefärbte;

26. März
1865. " rohe, gekämmte;

Chemische Produkte, ausgenommen

:

Schwefelsäure; Zitronensäure;
Zitronensaft; Schwefelarsenik

(Naufchgelb); Run-
kelrübenpottasche; kohlensaures

Kali; Kalisalpeter;
weinsteinsanres Kali;
Natronsalpeter ; Erzeugnisse

aus Steinkohlentheer; Blei-
glatte; Oelsäure; parfü-
mirte Seifen und

Schwefelquecksilber (Zinnober) ;

Flaschen;

Fensterglas;
Uhrgläser und optische Gläser;
Email;
Gemeine Töpferwaaren, irdene,

und gemeines Steingut;
Gemeine Fayence;
Künstliche Blumen;
Modewaaren;
Musikalische Instrumente;
Kautschuk und Guttapercha, be¬

arbeitet ;

Siegellack;

Wichse;

Schreib- und Zeichnungs-Dinte;
Druckerschwärze;

Süßwasserfische, zubereitete;
Saucen, zubereitete;

Schiefer;

öoiss tsinlss;
Lourrs cls sois su mssss, lsiuts;
öourrs às sois su mssss, psi»

guss;
kroäuils onimicpass, s»uk:

Reicks sulkuriqus, seiäs ei-

triqus, fus äs oitrou, sul»

furs ä'arssuio, ssliu äs bst-

tsravss, carbonate, nitrats
st tartrsts äs potssss, uilrats
äs souäs, derives äs l'ssssu»

os äs Kouills, oxväs äs

plomb, aoiäs «Isious, savons
äs partumsris st sullur« äs

msreurs;

öoulsiliss;
Vsrrss s vitrss;
Vsrrss äs montrss st ä'oplic>us;
ölnsux;
?otsris Zrossisrs äs tsrrs st

Zrss eommuu;
ksisues communs;
rieurs artikeisllss;
Obfsls äs moäe;
Instruments äs musique;
LsouteKoue st gutta-psreka ou-

vrss;
Oirs à esokster;

Lirszs;
Luers à sorirs, s ässsinsr ou

s imprimer;
poisson à'ssu àoues prepare;
Lpicss préparées;
Ardoises;
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Alkalinische Pflanzen;
Vorgearbeitete Bausteine;

Parfümerien;
Zichorien, geröstete oder

gemahlene;

Talgkerzeu;
Hausenblafe;

Papier;
Pappendekel;
Sonnen- und Regenschirme;

Amlung;
Käse;

Butter;
Milchzucker;

Parqueteriewaaren;
Uhrenwaaren und Uhrenbestandtheile.

Art. 14. Die in Folge
gegenwärtigen Vertrages zu bezahlenden

Werthzölle sind nach dem

Werthe, den der eingeführte
Gegenstand am Orte seiner

Herkunft oder Fabrikation hat, zu
berechnen, unter Zuschlag der zur
Einfuhr in das andere Land
bis zum Orte der

Eingangsabfertigung erforderlichen Transport-,

Versicherungs- und
Kommissionskosten.

Der Importeur hat, nebst
dem Ursprungszeugnisse, seiner

fchriftlichen Erklärung über den

Werth dcr eingeführten Waare
eine von dem Fabrikanten oder

Verkäufer ausgehende und den

Jahrgang 186Z.

PIsntss slesliuss;
Lesussiues;
psrkumeriss;
LKieorss bruise ou moulus;

LKsnàsIIss;
Lolle às poisson;
papier;
Lsrtons;
parasols st parapluies;
^.mickon;

?roinsgs;
Leurre;
8uere às Isit;
psrqustsris;
Horlogerie st kouruiturss à'Kor-

logsris.

^rt. 14. I.SS àroits «ci «a-
êo^em, stipules psr Is present
traits, seront calcules sur Is

valeur su lieu à'origins «u àe

fabrication àe l'objet imporle,

augmentes àss frais cks lrsns-

port, à'sssursnes et cke som-
mission nécessaires pour l'inr»

portaliou cksus l'un ckss àsux

psvs jusqu'au lieu à'iulrockuo-

tiou.

I/importsleur àsvrs, incks-

psncksmmsut àu eerliliest ck'o-

rigins^ joinckrs s ss cksclsraliou

serits, eonststsnt Is vsisur cks

Is msreksnàiss importes, uns
fseture inckiqusut Is prix reel,

3«. Juni
1864.

26. März
186S.
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30. Zum wirklichen Preis angebende Fak-
1864. tur beizufügen.

^186S.^ 2Kr. IS. Wenn die Zoll¬
behörde den deklarirten Werth

zu niedrig sindet, so ist sie

berechtigt, die Waaren felbst zu

behalten, gegen Bezahlung des

deklarirten Preises, mit einem

Zuschlage von fünf vom Hundert,

an den Importeur.
Diese Zahlung mnß innerhalb

der auf die Deklaration folgenden

vierzehn Tage bewerkstelligt

werden, unter gleichzeitiger

Zurückerstattung der allfällig erhobenen

Zollgebühren.

Art. 16. Der Importeur,
gegen welchen die Zollbehörde
des einen der beiden Länder

das im vorigen Artikel stipu-

lirte Vorkaufsrecht ausüben

will, kann, sofern er es

vorzieht, die Schätzung seiner

Waare durch Sachverständige

verlangen. Diefelbe Befugniß
steht der Zollbehörde zu, wenn

sie es nicht für angemessen

erachtet, sofort von dem Vorkaufsrechte

Gebrauch zu machen.

Art. 17. Wenn die Schä-

zung ergibt, daß der Werth der

Waare den vom Importeur
deklarirten nicht um fünf vom

Hundert übersteigt, so ist der

Zoll nach dem deklarirten Ansatz

zu erheben.

st emsnsnt clu ksbriesnl «u cku

veucksur.

^rt. 13. 8i is ckousns fugs
M8ukli8suls Is vsisur ckselsrss,

«Ils surs Is ckroit cks rstsuir
Iss nisr«KsuckÌ868 eu psvsnl
s l'importateur Is prix àeelsrs

psr lui, augmente cks 3 p. «/g.

Ls psismsm cksvrs strs ek-

ksetuö cksns Is8 quinze jours
qui suivront Is ckselsrstiou, st
Iss ckroits, s'il su s èts psreu,
ssronl en même temps resti-
tues.

à,rt. 16. I/importstsur eon-

tre lequel Is ckousns cks l'un
ckss àsux psvs vouckrs exsresr
le ckroit às preemption stipulé

psr l'srtiels prseêcksnt, pourra,
s'il Is prslsrs, cksmancksr l'ss-
timstion cke ss msroksnckiss

psr ckss expsrt8. I.s même

tseults sppsrtisnckrs s Is àou-

sus, lorsqu'elle ne juger» pss
oouveusbls às rsoourir imins-
àislsmsnt s Is préemption.

^rl. 17. 8i l'expertise eou-

ststs que Is vsisur às Is msr-
oksnàiss ns ckspssss pss cks

oiuq pour sent esile qui est

ckselsrss psr l'importstsur, le
ckroit ssrs psreu 8ur Is mon-

tsnl cks la ckêelarstion.
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Uebersteigt der Werth den

deklarirten um fünf vom Hundert,

fo kann die Zollbehörde -
nach ihrer Wahl - zum Vorkauf
schreiten oder den Zoll nach dem

durch die Sachverständigen
ermittelten Werthe erheben.

Zu diesem Zolle kommt dann

noch eine Buße im Betrage
von fünfzig vom Hundert, wenn
die Sachverständigen den Werth
um zehn vom Hundert höher

als den deklarirten anschlagen.

Die Schätzungskosten sind,
wenn der durch den schiedsrichterlichen

Entscheid ermittelte

Werth den deklarirten Werth
um fünf vom Hundert
übersteigt, vom Deklaranten, im

entgegengesetzten Falle dagegen

von der Zollbehörde zu tragen.

Art. 18. In den durch Art. 16

vorgesehenen Fällen wird der

eine der beiden sachverständigen

Schiedsrichter von dem

Deklaranten, der andere von dem

Vorstande der Lokal-Zollstelle
ernannt. Im Falle der

Meinungsverschiedenheit, oder auch

schon bei Niederfetzung des

Schiedsgerichts, wenn der

Declarant es verlangt, wählen die

Sachverständigen einen dritten

Sachverständigen; können sie

sich hierüber nicht verständigen,

186S.

8i ls valeur elevasse cle cinq SO. Juni

pour eeut esile qui est ckselsrss, 1864.

Is ckousns pourra, s sou ekoix,
exeresr Is préemption ou per-
esvoir Is ckroit sur Is vsisur
cksterminêe psr Iss experts.

Ls ckroit sera Zugmsnts cks

30 p. »/g s titrs ck'smsncks, si

I'svslusliou ckss experts est cke

10 p. supérieure s Is vs»
leur ckselsrss. Les trsis ck'ex-

psrtiss seront supportes psr Is

ckselsrsnl, si Is vsleur ckster-

mines psr Is ckseision srditrsle
exescks cks 3 p. "/« la vsisur
ckselsrss; cksns Is ess eonlrsirs,
ils seront supportes psr Is

ckousns.

^rt. 18. Dsns Iss ess pre-
vus psr I'srtiels 16, les cksux

arbitres experts seront

nommes, I'uu psr Is ckselsrsnl,

l'autre psr Is ckef Iocs! cku

servies ckss ckousnss; en ess

cks partage, ou même su mo-
msitt cks Is eovslilution cke I'ur-
bilrsgs, si Is ckselsrsnl Is rs-
quisrt, Iss experts ekoisiront

uu tiers srbitrs; s'il v s ckss-

seeorck, oelui-ei sers nommé

psr Is presicksut cku tribunal
cks commères cku ressort. 8i
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30. Juni so wird Letzterer von dem Prâsi-
1864. Kenten des zuständigen Handels-

^1865^ gerichtes bezeichnet. Wenn die

Zollstätte, wo die Deklaration

erfolgt, mehr als einen Myria-
meter vom Sitze des Handelsgerichtes

entfernt ist, so kann

der dritte Sachverständige von
dem Friedensrichter des Cantons

ernannt werden. In der Schweiz

geschieht diese Wahl durch den

Präfidenten des Bezirksgerichts.

Der schiedsrichterliche Ent-
scheid muß innerhalb vierzehn

Tagen nach der Niedersetzung

des Schiedsgerichtes erfolgen.

Art. 19. Die Deklarationen
müssen alle, für die Verzollung
erforderlichen Angaben enthalten,
also außer der Natur, Gattung,
Beschaffenheit, Herkunft und

Bestimmung der Waare, je nach

Umständen auch Gewicht, Zahl,
Maß oder Werth derselben

angeben.

Wenn es in Folge ausnahms-
weiser Verhältnisse dem De-
klaranten nicht möglich ist, die

zu verzollende Quantität zu

bezeichnen, fo kann ihm die Zollstelle

gestatten, das Gewicht, das

Maß oder die Zahl selbst und auf
seine Kosten in einem von
derselben bezeichneten oder genehmig-

>s bureau cks ckselarstiou est à

plus à'uu mvrismètre àu siege

àu tribunal às eemiueres, ls
tisrs srbiirs pourra sirs nom-
ms par Is jugs às paix cku

vautou. 1?u Luisse, il sera

nomme par Is prssicksnt cku

tribunal cku ckistriet.

1.S ckseision arbitrale cksvrs

sire rsnckus cksus les quints
jours qui suivent Is eonelu-
siou cke I'urbitrsgs.

^rt. 19. l,6s ckselsrsiions

ckoivent eontsnir toutes les iu-
ckiestions nécessaires pour I'sp-
plieslion ckss ckroits. ^insi,
outre Is usturs, l'espèce, Is

quslits, Is provsusues st Is

ckestiustion cks Is msreksnckiss,
elles ckoivsnl ënonesr Is pvicks,

Is nombre, Is mesure ou Is

vsisur, suivant Is ess.

Li, par suits cks eireonstsu-

ess exceptionnelles, Is cksels-

rsnl ss trouve cksns I'impossi-
bilits ck'snonesr Is qusutits s

soumettre sux ckroits ^ Is àou-

sus pourra lui psrmsltrs às

vsrillsr lui-msms, à sss krsis,

cksus un loesl ckêsigns ou sgrsê

psr slls, Is poicks, Is mssurs
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ten Lokal zu ermitteln, worauf
er die umständliche Deklaration
der Waare binnen den von der

Gesetzgebung des betreffenden

Staates bestimmten Fristen zu

bewerkstelligen hat.

Art. 20. In Bezug auf
die nach dem Nettogewicht
verzollten Waaren hat der Dekla-

rant, wenn er das wirkliche
Nettogewicht zu Grunde

gelegt wissen will, dieses Gewicht
in seiner Deklaration anzugeben.

Geschieht dieses nicht, so findet
die Verzollung nach dem

Bruttogewicht, unter Abzug der gesetzlichen

Tara, statt.

Art. 21. Es ist zwischen den

h. vertragschließenden Theilen
vereinbart, daß die durch

gegenwärtigen Vertrag festgesetzten

Zollsätze auf Grund von
Havarien oder irgend welcher

Verschlechterung der Waaren keinerlei

Ermäßigung erleiden sollen.

Art. 22. Die reinen oder

gemischten, nach dem Werthe zu

«erzollenden Gewebe können nur
bei den gegenwärtig bestehenden

Zollstätten eingeführt werden.

Art. 23. Bei der

Untersuchung der Gewebe, für welche

der Zollansatz nach der Zahl
der auf einem Raume von fünf
Millimetern befindlichen Fäden

ou I« nombre; après quoi I'im- 30. Juni

porlsteur sera tenu 6« tsirs ^^64.

Is àëelsrstiou àslsillês às ls ^'„??^
lobo.

msreksuàise àsus les àslsis
voulus psr Is législation às

ensquo psvs.

àn. 20. H. l'sZsrà àss

msroksuàises qui soquittsut les

àroils sur le poiàs nel, si I«

àselsrsnt euteuà que Is per-
esptiou sit lisu à'sprès Is net
«eê, il àsvrs suouesr ee poiàs
àsns ss àselsrstion. ^ àêtsut,
Is liquiàslion àes àroits sers
établis sur Is poiàs brut, ssuk

àskslestiou às Is lsrs Isgsls.

^rl. 21. II est eouvsuu
entre Iss Hautes parties eon-
lrsotantss que les àroils llxss

par le prsseul lrsils ns subi-

ront sueuus rsàuetiou àu ekgf

à'svsrie ou às àslsriorsliou

qusloouque àss msrebsnàises.

^rl. 22. Les tissus purs
ou melanges, taxes s Is valeur,

ns pourroul strs importés qus

psr Iss burssux setusllemsnt

ouverts.

àrt. 23. Aucuns lrsetiou
àe Lis ne sers eomptss, pour
Is perespliou àes àroits^ àsns

Is vsrilieslion àss tissus, àont

Is lsxs est llxês selon le nom-
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30. Juni festgesetzt ist, soll jeder Bruch-

1864. thgjl dec letztern für die Ver¬

zollung unberücksichtigt bleiben.26. März
186S.

Art. 24. Wer Maschinen
und mechanische Geräthe, seien

es vollständige oder nur einzelne

Stücke davon, oder irgend andere,

im gegenwärtigen Vertrage
bezeichnete Waaren einführt, ist

nicht gehalten, der Zollbehörde
des einen oder andern Landes

ein Modell oder eine Zeichnung
des eingeführten Gegenstandes

vorzulegen.

Art. 2S. Die aus der Schweiz
kommenden oder dahin gehenden

Waaren jeder Art sind frei von

jeder Durchfuhrgebühr.

Indessen wird das Verbot
der Durchfuhr von Schießpulver
aufrecht erhalten, und die beiden

hohen vertragschließenden

Theile behalten sich vor, die

Durchfuhr von Kriegswaffen

von besondern Bewilligungen
abhängig zu machen.

Die Gleichbehandlung mit der

meistbegünstigten Nation wird

gegenseitig jedem der beiden

Länder für Alles, was die

Durchfuhr betrifft, zugesichert.

Art. 26. Die französischen

Fabrikanten und Kaufleute, so

wie ihre Reisenden, welche in
einer dieser Eigenschaften in

brs àes KIs eoutsnus àsus un

sspsos às einq millimètres.

^rt. 24. lVimporlstsur às

msekines sl mèesniquss eu-
tisrss ou ou pièess àêtsekess,

st às loutss sutres msreksu-
àisss snumsrsss àsns Is pre-
ssut lrsits, ssl sllrsnebi às

l'obligstion às proàuirs s la

àousus às l'uu «u às l'sutrs

psvs tout moàsls ou àsssin às

l'objst imports.

^rt. 23. l^ss msrebsnàises
às louts usturs venant às Suisse

ou v sllsnl, seront exemptes às

tout àroit às lrsusit.

toutefois, Is prohibition ssl
msiutsnus pour la pouàrs s

lirsr, st Iss àsux Hautes ?ar-
tiss eomrsetsulss se réservent
às soumstlrs s àes Autorisations

speeislss Is transit àss srmss
às guerre.

I^s trsilsmsnt às Is ustiou
Is plus lavorisee S8t rseipro-

qusment gsrsnti s ebsoun àss

àsux psvs pour tout es qui

eoueerns ls transit.

^rl. 26. I>ss ksbriesnts el
msreksnàs krsnesis, sinsi que
leurs eommis vovsgeurs, àû-

meut patentes en ?rsues à»us
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Frankreich gehörig patentirt sind,

können in der Schweiz, ohne

dafür eine Patenttaxe entrichten

zu müssen, Einkäufe für das

von ihnen betriebene Geschäft

machen und — mit oder ohne

Muster — Bestellungen

aufnehmen, jedoch ohne mit Waaren

zu Hausiren.

Ebenso soll es in Frankreich

mit den Fabrikanten und Kaufleuten

aus den schweizerischen

Kantonen und mit ihren Reisenden

gehalten werden.

Die zur Erlangung dieser

Steuerfreiheit erforderlichen
Formalitäten werden in beiderseitigem

Einverständnisse festgesezt werden.

Art. 27. Eingangszollpflichtige

Gegenstände, welche als

Muster dienen und von Reisenden

französischer Handlungshäuser

in die Schweiz, oder von
Reisenden schweizerischer Häuser
in Frankreich eingeführt werden,

sollen beiderseits — unter den zur
Sicherung ihrer Wiederausfuhr
oder Deponirung in einem

Niederlagshaus erforderlichen

Zollförmlichkeiten — vorübergehend

zollfrei zugelassen werden; diese

Förmlichkeiten follen in Frankreich

und in der Schweiz die

gleichen sein und zwischen beiden

Regierungen einverständlich

geregelt werden.

I'uus às ess qualités, pourroM, 30. Juni
àsns Is Suisss, ssns v ètrs 1^64.

soumis s suLuu àroit às va-^ 186S.
touts, Kirs àss soksts pour
Iss bssoius às Isur iuckustris

sl rsousillir àss eommsuàss

svse ou ssus seksmillons, mais

saus «olportsr äes msreksn-
ckisss.

II v surs réciprocité su
I?rsnes pour Iss ksbrisauts «t
msrebsnàs àss Lsntous às Is

Suisse st Isurs oommis vovs-

Zsurs.
Les tormslitôs nsessssires

pour obtsuir sstts immunité

ssrout réglées à'uu commun
sooorà.

^rt. 27. Les objets passi-
KIss à'uu àroit à'sntrss qui
servent à'seksntillons, st qui
sont importes sn Suisss psr
àss eommis vovsgsurs às msi-

sons frsnOsisss, ou en I^rsues

psr àss eommis vovsgsurs às

msisons suissss, seront, às

psrt st à'sutrs, uàmis su krsu-

ebiss temporaire, moveunsut
Iss tormslitss às àousns usees-
ssirss pour su sssursr Is rêsx-

portstion ou Is rsiutsgrstiou su

snlrspôt; ees kormslitês seront
Iss mêmes s» ?rsues el eu

Suisse, sl elles ssrout réglées
à'un eommuu soeorà entre les

àeux Kouverusmeuts.
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1865.

30. Juni Art. 28. Jeder der beiden

1864. hohgn vertragschließenden Theile
26. März übernimmt es, dem andern jede

Begünstigung, jedes Vorrecht
oder jede Ermäßigung in den

Einfuhr- oder Ausfuhrzolltarifen

für die im gegenwärtigen

Vertrage bezeichneten oder nicht

bezeichneten Gegenstände

einzuräumen, welche einer dritten

Macht zugestanden werden möchten.

Sie verpflichten sich im
Weitern, gegen einander keinerlei

Gebühr oder Verbot der

Einfuhr oder Ausfuhr in Kraft
zu fetzen, welche nicht gleichzeitig

auf die andern Nationen

Anwendung fänden. Die h.
vertragschließenden Theile
verpflichten sich jedoch, die Ausfuhr

von Steinkohlen weder zu

verbieten, noch dieselbe mit
einem Zolle zu belegen.

Art. 29. Die Bestimmungen
des gegenwärtigen Vertrages
find auch auf Algerien anwendbar.

Indessen dürfen die aus der

Schweiz kommenden Waaren nur
durch Frankreich nach jener
Besitzung eingeführt werden.

Art. 30. Der gegenwärtige

Vertrag wird für die Dauer von
12 Jahren, vom Tage der

Auswechslung der Ratifikationen an

gerechnet, abgeschloßen. Wofern

^rt. 28. LKseuns cies Hsu-
lg« parties eonlrsetsntes s'en-

gags s taire proliter I'sMre às

tonte laveur, àe tous privileges
ou abaissement àsns les tariks

àss àroils à l'importation ou à

l'exportation àss srtioles men-
lionnes ou non. àsns ls pre-
ssnt trsits, qus l'uns à'ellss

pourrait seeoràsr s uus tisres

puisssues. LIles s'sngggent,

sn outrs, s n'slsblir, l'une en-

vers l'sutrs, aucun àroit ou
proiiibitiou à'imporlslion ou

ck'exportstion qui ns soit, su
même lsmps, sppliesble sux
sutres uslions. loulskois, les

Usules parties eontrselunlss

prennent l'engagement às ns

pss interàirs l'exportation às

la Kouills et às n établir su-
«un àroit sur l'exportation às

cs proàuit.

^rt. 29. Les oppositions
àu présent traits sont applies-
blés s l'Algerie. loulslois, les

msrelisnàisss originaires às
Luisse ns pourront strs im-

portées àsns eslls possession

qu'eu lrsusilsM psr la trance.

^rl. 30. Le present traits
restera en vigueur penàsnt
clouas SUUS68, à psrlir àu jour
cks l'seksugs ckss rslilieslious.
Dsns Is es« oü sueuns ckss
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keiner der beiden h.
vertragschließenden Theile zwölf Monate

vor Ablauf des besagten

Zeitraumes die Absicht kund geben

sollte, vom Vertrag zurücktreten

zu wollen, so bleibt derselbe

weiter verbindlich bis zum
Ablaufe eines Jahres, von dem

Tage an gerechnet, an welchem

der eine oder andere der h.
vertragschließenden Theile ihn

gekündigt haben wird.

Die hohen vertragschließenden

Theile behalten sich die Befugniß

vor, in beiderseitigem

Einverständnisse in dem Vertrage
und den zugehörigen Tarifen
alle die Aenderungen anzubringen,

welche mit dem Geiste

oder den Grundlagen desselben

nicht im Widerspruche stehen

und deren Zweckmäßigkeit durch

die Erfahrung, dargethan werden

sollte.

Art. 31. Der gegenwärtige

Vertrag und die zugehörigen

Tarife sollen in beiden Ländern

mit dem 1. Januar 1866 zur

Anwendung kommen, oder früher,
wofern die hohen vertragschließenden

Theile gemeinsam finden

sollten, daß diese Inkraftsetzung
beschleunigt werden könne. Jedenfalls

wird gegenwärtiger Vertrag

zu gleicher Zeit in Vollziehung

àsux Hautes Parties contrae- 30. Juni
tantes u'sursit notilie, ckoune ^^64.

mois avant I» lìu às la àits ps- ^nous, sou mlsnliou à su Kirs
essssr Iss sllsls, il àsmeursrs

«bligsloirs jusqu'à l'expiration
à'uns année s partir cku jour
ou l'uus ou l'sutrs ckss Hautes

parties eomrsetsntes l'surs cks-

noneê.

Les Hautes parties oontrae-

lsnles se réservent ls tseullà
ck'introckuire, ck'un eommuu se-

eorck, àsns es trsits st Iss ts-
riks v suusxss, toutes moàili-
estions qui us sersisul pss su

opposition svee sou esprit ou

ses priueipss st ckoul l'ulilils
ssrsit ckêmontres psr l'sxpsri-
enee.

^rt. 31. Ls présent trsits
et Iss isrils v snnsxss rses-

vronl Isur sppliestiou às»s

Iss àsux psvs. Is 1°^ ^sn-
visr 1866, ou plus tôt si Iss

Hautesparties eontrselsulss rs-
eonnsissent, ck'un eommuu se-
eorck, que eetls ciste psut strs

anticipes, Lu tout ess, es

traité sers exseutoire en même

temps que le trsits cke eom-
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M. Juni treten, wie der am 2. Augst-
1864. monat 1862 zwischen Frankreich

^1365^ Preußen abgeschloßene Han¬

delsvertrag.

Die Zulassung der Gazen und

Mousselinen in Frankreich zum

Zollansatze von zehn vom Hundert

des Werthes wird jedoch

bis zum 1. Januar 1868
hinausgerückt.

Art. 32. Der gegenwärtige

Vertrag soll ratisizirt, und
die Ratifikationsurkunden sollen

innerhalb sechs Monaten, oder

früher wenn möglich, und zwar

gleichzeitig mit denjenigen der

Uebereinkünfte betreffend das

literarische, künstlerische und

gewerbliche Eigenthum, sowie die

Niederlassung der Franzosen in
der Schweiz und der Schweizer

in Frankreich, in Paris
ausgewechselt werden.

Dessen zur Urkunde haben

die beiderseitigen Bevollmächtigten

den gegenwärtigen Vertrag
unterzeichnet und demselben ihre

Wappensiegel beigedruckt.

Geschehen in Paris, am

30. Brachmonat 1864.

(L. 8.)

(L. 8.)

(Gez.) Kern.

(Gez.) Drouyn
de Lhuys.

8.) (Gez.) Rouher.

msres conclu, I« 2 ^,oût

1862, outre Is branco et Is

Prusse.

L'sàmission su brèmes àes

gsxss el mousselines su àroit
às 10 vour seul àe Is vsisur

sers, toulskois, sjouross su
1«' Isuvier 1868.

^tt. 32. Ls present traits

sers rstilis «t Iss rstikeslions

on seront êeksngees s ?sris
àsns le àêlsi às six mois,

ou plus tôt si ksirs ss peut,
st simultsusmsnt svse esllss

àes conventions relatives s Is

propriété littéraire artistique
st iuàustriells, — s l'établisse-

msnl àss krsnesis en Luisse

el àss 8uisses «u francs.

In /«i cks g«m, Iss ?Isui-
potenlisirss respeelits ont signe

Is present trails et v oul sp-
poss Is eaekst às leurs armes.

?sil s Paris, Is 301uiu 1864.

(L.8.) (8ig.) Kem.

(L.8.) (8ig.) vrouxllckelMvs.

(L. 8.) (8ig.) Kvuder.
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Tarif H. so. Juni
1864

ZUM Sandelsvertrag zwischen der Schweiz und Frankreich. 2g. März
186S.

Zollsätze für die Einfuhr nach Frankreich. *)

Ansätze.
Benennung der Artikel. Basis.

Fr. Rp.

Metalle.

Eisen und Eisenguß.
Eisenerz
Hammerschlag, Eisenfeile, Schmiedeschlacken

Roheisen in Masseln und Ballasteisen
Bruchstücke von alter Eisengußwaare
Raffinirtes Roheisen, sogenannte

Ns?ss
Bruchstücke von alter geschmiedeter

Eisenwaare
Eisen in Masseln, noch Schlacken

enthaltend
Stabeisen, viereckig, rund oder flach,

Eisenbahnschienen jeder Form und
Größe, Winkeleisen und Eisen,
Eisendrath, vorbehaltlich der
nachstehenden Ausnahmen

Bandeifen von einem Millimeter Dicke
oder weniger

100 Kil.

Zollfrei.

2
2

2

2

4

6

7

75

75

50

5«

*) Bezüglich des Zeitpunktes der Jnkrafttretung vergl. Art. 31 des vor¬

stehenden Vertrags.
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30. Juni
1864.

26. März
1865.

Benennung der Artikel.

Eisenblech, gewalzt oder gehämmert,
mehr als ein Millimeter dick, in
Platten im Gewicht von 200
Kilogramm oder weniger, und deren
Breite 1 Meter 20 Centimeter
und deren Länge 4 Meter 50
Centimeter nicht übersteigt

Eisenblech, gewalzt oder gehämmert,
mehr als l Millimeter dick, in Platten

über 200 Kilogramm schwer,
oder aber von mehr als 1 Meter
20 Centimeter Breite oder von mehr
als 4 Meter 50 C. Länge

Dünnes Eisenblech und Schwarzblech
von wenigstens einem Millimeter
Dicke (Eisenblech und Schwarzblech,
eben, ausgeschnitten in irgend eine

Form, zahlt den zehnten Theil
mehr, als rechtwinklige Platten)

Weißblech, verkupfertes, verzinktes
oder verbleites

Eisendrath von V,g Millimeter Durchmesser

oder weniger, gleichviel ob

verzinnt, verkupfert oder verzinkt

Stahl.
Stahl in Stäben aller Art und

Bandstahl
Stahl in Blechen oder Bändern,

braun, warm gewalzt:
Ueber >/s Millimeter dick

Unter und bis auf '/« Millim. dick

Stahl in Blechen oder Bändern, weiß,
kalt gewalzt, ohne Unterschied der
Dicke

Stahldrath, auch versilbert zu Saiten
für Instrumente

Ansätze.

Fr. Rp.

100 Kil.

1«

13

10

l3

18
25

25

25

50

50
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Benennung der Artikel.

Tupfer.

Kupfererz
Kupferfeile und Bruch von alten

Kupferwaaren
Kupfer, reines oder legirt mit Zink

oder Zinn, ersten Gusses, in Masseln,

Stäben, Blöcken oder Platten
Kupfer, rein oder legirt mit Zink oder

Zinn, gewalzt oder gehämmert, in
Stäben oder Platten

Kupferdrath, reiner oder legirter, von
jeder Dicke, polirt oder unpolirt.

Vergoldetes oder versilbertes Kupfer,
gehämmert, gezogen oder gewalzt,
auf Garn oder Seide gesponnen

Zink.
Erz, rohes oder geröstetes, ganz oder

zerstoßen

Zinkfeile und Bruch von alten
Zinkwaaren

Zink, rohes, in Masseln, Blöcken,
Stäben oder Platten

Zink, gewalzt

Blei.
Erz und Schlacken aller Art
Bleifeile und Bruch von alten

Bleiwaaren

Blei in rohen Mulden, Blöcken,
Stäben oder Platten

Blei, gewalztes
Blei, mit Antimon legirt, in Mulden
Buchdruckerlettern, alte

100 Kil.

Ansätze.

Fr. Rp.

3«. Juni
1864.

26. März.
186S.

Zollfrei.

10

10

100

Zollfrei.

Zollfrei.
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3«. Juni
1864.

26. März
1865.

Benennung dcr Artikel.

Zinn.
Zinnerz
Zinn in rohen Stücken, Blöcken,

Stäben oder Platten
Zinnfeilspäne und Bruch
Zinn, mit Antimon legirt (Britannia-

metall), in Barren
Zinn, rein oder legirt, gehämmert

oder gewalzt
Kadmium, roher
Quecksilber
Bismuth und Staniol

Antim onium.

Erz
Schwefelspießglanz, gegossener

Spießglanzkönig

Nikel.

Nikelerz
Nikel, rein oder mit andern Metallen

legirt, namentlich mit Kupfer oder
Zink (Argentan), in Stangen oder
in rohen Stücken V

Nikel, rein oder legirt mit andern
Metallen, gewalzt oder gezogen

Braunstein, Erz
Arsenik, Erz
Arsenik, gediegener

e, nicht namentlich genannte

100 Kil.

Fr. Rp.

Zollfrei.

6
Zollfrei.

Zollfrei.

10
Zollfrei.
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Benennung der Artikel.
Ansätze.

Basis.
Fr- Rp.

Metallwaaren.

Eisengußwaaren, nicht abgedreht
oder polirt:

1. e. Schienenftühle, Platten
oder andere in offener
Form gegossene Stücke

2. Klasse. Gerade cylindersörmige
Röhren, massive und

hohle Balken und Säulen,

Gasretorten, massive

Geländerdocken und
Verbandstücke dazu, Gitter

und Herdplatten,
Transmisfionswellen,
Gestelle für Maschinen
und Gegenstände ohne

Verzierung ö< Zurichtung
3. Klasse. Topfgeschirre und alle

andern in den beiden

vorhergehenden Klassen

nicht genannten Waaren
Eisengußwaaren:

Polirt oder abgedreht
Verzinnt, emaillirt oder gefirnißt

Waaren aus Schmiedeisen.
Eisenwerk, als:

Baustücke
Schiffsrippen und Schiffsbalken
Beschläge zu Karren und Waggons
Thürangeln, Fensterangeln, große

Riegel, Winkelhacken und anderes

grobes Eisenwerk zu Thüren oder

Fenstern, weder abgedreht noch

polirt

100 Kil,

6
10

75

50

30. Juni
1864.

26. Mörz.
1865.
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S0. Juni
1864.

26. März
1865.

Benennung der Artikel. Basis

Gitter, massive, Bettstellen, Sessel,
Garten- und andere Möbeln mit
oder ohne Verzierungen von
Gußeisen, Kupfer oder Stahl

RS. Die Achsen, Federn und Achsenbän¬
der sind in diesen Benennungen nicht
inbegriffen und erscheinen bei „Ma-
schincntheile".

Schlosserwaaren, als:
Schlöffer und Vorlegeschlöffer jeder
Art, Fischbänder und Scharnieren
von Eisenblech, Klinken, Riegel
und alle übrigen Gegenstände von
Schmiedeisen und Eisenblech,
abgedreht, polirt oder gefeilt zu
Beschlägen von Möbeln, Thüren und
Fenstern

Nägel mit der Maschine geschmiedet
Nägel mit der Hand geschmiedet

Holzschrauben, Bolzen, Schraubenmuttern

Anker, Ankerketten und eiserne Ketten.
Werkzeuge von Eisen, mit oder ohne Heft
Röhren, gezogene, eiserne, einfach und

stumpf zusammengeschweißt:
von 9 Millimeter innerem Durchmesser

und mehr
Dergleichen, von weniger als 9 Millimeter,

Verbindungsstücke aller Art
Röhren, gezogene, über den Dorn

gearbeitet und übereinander geschweißt
Wirthschaftsgeräthe und andere nicht

benannte Waaren:
von Schmiedeisen oder Eisenblech,

polirt oder bemalt
von Schmiedeisen oder Eisenblech,

emaillirt, verzinnt oder firnissirt

Ansätze

Fr.

100 Kil.

12
8

12

8
10

11

20

20

14

1«
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Benennung der Artikel.

S tah l Waaren.

Werkzeuge von reinem Stahl (Feilen,

Zirkular- und gerade Sägen,
Sensen, Sicheln und andere nicht
genannte)

Nähnadeln: unter fünf Centimeter»

Idem: von fünsCentimetern oder länger
Schreibfedern, metallene, mit

Ausnahme der goldenen und silbernen
Kleine Gegenstände von Stahl, als:

Perlen, Schiebringe, Broschen,
Fingerhüte

Wirthschaftsgeräthe und andere nicht
namentlich aufgeführte Gegenstände
von reinem Stahl

Fischangeln aller Art

Messerschmiedwaaren aller Art

Instrumente, chirurgische, Genauig-
kcitsinstrumente, physikalische und
chemische Instrumente (für Laboratorien)

Waffen im Handel:
Blanke Waffen
Feuerwaffen

Verschiedene Metalle.
Werkzeuge von Schmiedeisen,

verstählte, mit oder ohne Heft
Waaren von Guß- 6c Schmiedcisen - :

Nicht polirt, sofern das Gewicht des

Schiniedeisens die Hälfte des Ge-
sammtgewichts nicht erreicht

Jahrgang 18SS.

Ansätze.

Fr. IRp.

100 Kil. 32
200
100

100

20

32
50

i20°/«und 15 »/,

vom Werth, vomì. Jan.
1866 an.

100 Kil.

Zollfrei.

40 —
240 I —

15

4 50

3«. Juni
1864.

26. Mörz
1865.
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Z«. Juni
1864.

26. März
1865.

Benennung der Artikel. Basis

Dieselben, sofern das Gewicht des

Schmiedeiseus die Hälfte oder mehr
des Gesammtgewichts ausmacht

Polirt, emaillirt oder lakirt,
selbst mit zugehörigen Verzierungen
von Schmiedeisen, Kupfer, Messing
oder Stahl

Metallgewebe von Eisen oder Stahl
Druckwalzen von Kupfer oder Messing,

gravirt oder nicht gravirt
Kupferschmiedwaaren
Gewebe aus Kupfer- oder Messing-

drath
Gegenstände der Kunst, Zierrathen und

alle übrigen Waaren aus reinem
oder mit Zinn oder Zink lcgirtem
Kupfer

Zinkwaaren aller Art
Röhren aus Blei und Bleiwaaren

aller Art
Buchdruckerlettern, neue; Clichss und

gestochene Platten zum Druck auf
Papier

Topfgeschirre und andere Waaren aus
reinem oder mit Antimon legirtem
Zw"

Waaren ans Legirung von Nikel mit
Kupfer oder Zink (Argentan)

Plcittirte Waaren ohne Unterschied des

Feingehalts
Metallwaaren, im Feuer oder durch

Quecksilber, oder auf galvanischem
Wege vergoldet oder versilbert

Juwelier- und Goldschmiedwaare» aus
Gold, Silber, Platin und andern
Metallen

Ansätze

r. Rp

100 Kil.

12
10

15
20

20 —

20 —
8 —

3 ^ -

30

10«

100

100

500
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Ansätze.
Benennung der Artikel. Basis.

Fr. Rp.

Uhrenwaaren aller Art vom Werth 5 «/«,

Oder nach Auswahl des Zollpflichtigen,

der jedoch zum Voraus seine

dießfällige Deklaration bei der

Mauth zu machen hat — : '
SW.Silberne Uhren " 1 —

Goldene Uhren 5 —
Musikdosen und Carillons 5 —
Hölzerne Uhren «

1 —
Uhrenbestandtheile 100 Kil. 50 —

Maschinen und mechanische Geräthe.

Vollständige.

Feststehende Dampfmaschinen:
Mit oder ohne Kessel, mit oder

ohne Schwungrad „ 6 —
Für die Schiffahrt, mit odcr ohne

Kesfel........ 12 —
Lokomotive und Lokomobile 1« —
Tender, bollständige, zu Lokoinotiven 8 —
Maschinen für die Spinnerei « 10 —

„ zum Reinigen und Auf¬
löten, von Wolle, Banm-
wolle, Flachs, Hanf und
andern Faserstoffen 6 —

„ für die Weberei „ 6 —

„ für Papierfabriken 6 —

„ für die Buchdruckerei 6 —

„ für die Landwirthschaft „ 6 —
„ für die Krazenfabrikation 6 —

Tüllwcvstühle « 10 —
Kupferne Apparate: Zur Destillation 10 —

Zur Zuckerfabrikation „ 10 —

Zur Heizung 10
Krazen ohne Besatz 10

3«. Juni
1864.

26. März
1865.
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3«. Juni
1364.

26. März
186S,

AnMe.
Benennung der Artikel. Basts.

Fr. Rp.

Dampfkessel von Eisenblech, cylindrifch
oder kugelförmig, mit oder ohne
Siede- odcr Erwärmungsvorrichtung 100 Kil. 8 —

Idem: röhrenförmige von Eisenblech
mit Röhren von Eisen, Kupfer oder

Messing, gezogen oder genietet, mit
innerem Herd; und alle übrigen
Kessel von nicht cylindrischer oder

einfacher Kugelform 12 —
Idem: von Stahlblech jeder Form „ 25 —
Gazomeb.r, Abdampfpfannen, Oefen,

Heizapparate von Gußeisen und
Eisenblech 8 —

Werkzeugmaschinen und nicht genannte
Maschinen, welche 75 «/« und mehr
Gußeisen enthalten 6 —

Idem, welche im Gewichte 50 bis
(ausschließlich) 75 «/g Gußeisen enthalten 10 —

Idem, welche weniger als 50 «/»
15 —

Maschinentheile.
Krazenbeschläge in Leder, Kautschuck

oder gemischten oder ungemischten

„ 50
Weberblätterzähne aus Eisen oder

Kupfer 30 —
Weberblätter, Beschläge oder Weber,

kämme mit Zähnen von Eisen oder
30

Theile von Gußeisen, polirt, abgefeilt
nnd fertig 6

Theile von Schmiedeisen, polirt,
abgefeilt, zum Gebrauch vorgerichtet
oder nicht, ohne Rücksicht auf deren

10 —
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Benennung der Artikel.

Stahlfedern zur Wagenfabrikation,
für Waggons, Lokomotiven

Theile von Stahl, polirt, gefeilt,
vorgerichtet oder nicht, mehr als
ein Kilogramm schwer

Idem, unter und bis 1 Kil. schwer

Theile von reinem oder mit andern
Metallen legirtem Knpfer

Platten und Streifen von Leder,
Kantschuck und Zeugstoffen, speziell

zur Krazeufabrikation bestimmt
Meerschiffe, in der Schweiz erstellte:

hölzerne
eiserne

Meerschiffsgerippe und Barken für
Flüsse:

hölzerne
eiserne

W. Die Maschinen und Triebwerke, die
an solchen Schiffen angebracht sind,
werden besonders tazirt nach den
Zollansätzen der Rubrik „Maschinen und
mechanische Geräthe".

Spinnerei und Weberei.

Flachs und Hanf.
Flachs und Hanf, gehechelter
Leinen und Hanfgespinnst, einfaches

rohes :

welches auf das Kilogramm mißt
6,000 Meter oder weniger

von 6,000 bis 12,000 Meter

„ 12,000 „ 24,000
„ 24,000 „ 36,000 „
„ 36,000 „ 72,000 „
„ 72,000 Mir

30. Juni
1864.

26. März
1865.

100 Kil.

Tonnenach

franz. Visw
maße.

100 Kil.

15

25
35

20

20

20
60

10
40

Zollfrei.

15
20
30
36
60

100
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3«. Juni
1864,

26. März
1865.

Ansätze.

Benennung der Artikel. Basis.
Rp.Fr-

Idem, einfaches, gebleicht oder
gefärbt:

6,000 Meter oder weniger 100 Kil. 20 —
von 6,000 bis 12,000 Meter 27 —

„ 12,000 „ 24,000 „ 40 —

„ 24,000 „ 36,000 „ 48 —
„ 36,000 „ 72,000 „ „ 80

72,000 Mir 133 —
Idem, gezwirntes, rohes i 30"/« mehr als einfaches

„ „ gebleichtes rohes.
oder gefärbtes 30«/« mehr als einfaches

VIL. Leinen-undHanfgarne, gemischte, wergefärbtes.
den wie reine Leinen- und Hanfgarne
behandelt, sofein das Gewicht des
Flachses oder Hanfes überwiegt.

Leinen- oder Hanfgewebe, glatte oder
gemusterte (gebildete), rohe, welche
in einem Raum von 5 Quadratmilli>
meiern in der Kette zeigen:

8 Fäden oder weniger 100 Kil. 28 —
9, 10 und 11 Fäden 55 —
12 Fäden 65 —
13 und 14 Fäden 90 —
15,16,17 115 —
18,19,20 „ 170 —
21,22,23 „ 260 —
24 Fäden und darüber 400 -

Idem, gebleicht, gefärbt oder
bedruckt:

8 Fäden oder weniger 38
9, 10 und 11 Fäden „ 70
12 Fâwi 95 —
13 und 14 Fäden 12«
15,16,17 155 —
18, 19, 20 „ 230 ^ —
21, 22, 23 350 —
24 Fäden und darüber 535
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Ansätze.
Benennung der Artikel. Basts.

Rp.Fr- Z

Zwillich, glatt oder gemustert, ge¬

bleicht, gefärbt oder bedruckt vom Werth 16 >
Damascirte Tischzeuge 16 °/«
Batist Wie glatte Leinwand.

Eingefaßte Schnupftücher
vom Werth l5°/o

5 "/<.

„ Strnmpfwirkerwaaren 15 >
„ Posamentirwaaren « ig.

Bandivaaren aus rohem, gebleichtem
oder gefärbtem Leinengarn /< iä.

Ganz oder theilweise fertige Arbeiten
aus Flachs oder Leinen ,/ iä.

Nichtbenannte Artikel nnd Kleidungsstücke

/?
ici.

Leinen- oder Hanfgewebe, gemischte,
sofern das Gewicht des Flachses
oder Hanfes vorherrscht ici.

Jute.
Jute in Stengeln, gebrochen oder

rei.gehechelt Zolls
Jutegarn, rohes, welches auf ein

Kilogramm mißt:
weniger als 1400 Meter 100 Kil. 5 —
von 1400—3700 „ (ausschließlich) 6 —
von 3700-4200 „ „ 7 —
von 4200—6000 „ „ 10 ^ —
mehr als 6000 Meter Gleich Leinengarn.

gebleichtes oder gefärbtes,
das mißt:

weniger als 1400 Meter 100 Kil, 7 —
von 1400—370« „ (ausschließlich) 9 —
von 3700-4200 „ „ 10
von 4200—6000 „ „ 14 —
mehr als 6000 Meter Gleich Leinengarn.

30. Juni
1864.

26. März
1865.
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so. Juni
1864.

26. Mörz
1865,

Ansätze.
Benennung der Artikel. Basis.

Fr. Rp.

Jutegewebe, rohe, welche in einem
Raum von fünf Quadratmillimetern
in der Kette zeigen:

1, 2 und 3 glatte Fäden 100 Kil. 10 —
1, 2 und 3 gekreuzte Fäden 12 —
4 und 5 Fäden 16 —
6, 7 und 8 Fäden 24 - —
mehr als 8 Fäden Wie Leinwand.

gebleichte oder gefärbte:
1, 2 und 3 glatte Fäden 100 Kil. 15 —
1, 2 und 3 gekreuzte Fäden 17 —
4 und 5 Fäden 23 —
6, 7 und 8 Fäden
mehr als 8 Fäden

35 —
Wie Leinwand.

Juteteppiche, glatt oder aufgeschnitten 100 Kil. 24 —
Die mit andern Stoffen gemischten

Jutegarne unterliegen der gleichen

Behandlung wie Garne aus reiner
Inte, vorausgesetzt, es sei das
Gewicht der Jute vorherrschend.

Gewebe ans gemischter Inte, wenn
diese vorherrscht vom Werth 15«/«

Vegetabilische Faserstoffe.
Neufeeländerflachs, Abaka und andere

nicht genannte vegetabilische Faserstoffe

:

Fasern, roh oder gehechelt Zollfrei.
„ gekämmte oder gezwirnte

„ «

„ 5 "/« —
1« °/« —

Roßhaar.
Roßhaar, rohes aller Art, zubereitet

oder gekräuselt Zollfrei.
Gewebe und Arbeiten ans Rohhaar, aus

Kuhhaaren, rein oder gemischt « 10°/«
100 Kil. 160
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Ansätze.
Benennung der Artikel. Basts.

Rp.Fr.

Baumwolle.
Rohe indische Baumwolle Zolls cel.
Baumwolle in Kardätschen oder gum-

mirten Platten (Watte) 1 Kil. — 10
Einfaches Baumwollengarn, rohes, das

auf einem halben Kilogramm mißt:
20,000 Meter oder weniger „ — 15

von 21,000 bis 30,000 Meter — 20

„ 31,000 „ 40,000 „ „ — 3«

„ 41,000 „ 50,000 „ — 40

„ 51,000 „ 60.000 „ — 50

„ 61,000 „ 70,000 „ 60

„ 71,000 „ 80,000 „ — 70

„ 81,000 „ 90,000 „ „ — 9«
91,000 „ 100,000 „ i —

„ 101,000 „ 110,000 „ i 20

„ 111,000 „ 120,000 „ i 40

„ 121,000 „ 130,000 „ 1 60

„ 131,000 „ 140,000 „ 2 —

„ 141,000 „ 170,000 „ „ 2 50

„ 171,000 Meter und darüber 3 —
Einfaches Baumwollengarn, gebleichtes Zuschlag 15 7« auf den

Zoll des einfachen rohen.
gefärbtes Der Zoll des einfachen

rohen um 25 Rp. per Kil.
erhöht.

ZweidräthigerBaunnvollenzwirn, roher Zuschlag 30 n auf den

Zoll de j einfachen.
gebleichter Zuschlag 15 "/« «uf den

Zoll für2dräthiges, rohes
Zum Zoll des 2dräthigen

25 Rp per Ki
Zu Ketten angelegtes Baumwollengarn, Zoll auf einfachem und

30 7« Zuschlag.
Zoll des rohen, in Ketten

angelegten Garnes
15 7« Zuschlag

mit

gefärbtes Idem, mit Zuschla z von
25 Rp. per Kil.

so. Juni
1864.

26. März
186S.
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M. Juni
1864,

26. März
1865.

Ansätze.
Benennung der Artikel. Basis.

Fr. Rp.

Drei- und mehrdräthiges rohes,
gebleichtes oder gefärbtes Baumwollengarn

:

einmal gezwirnt 1000 Met. — 06
mehrmals gezwirnt oder Schnüre ?/ — 12

Banmwollengewebe, roh, glatt, geköpert

und Zwillich:
I. Klasse: wenn 100 Quadratmeter

11 Kilogramm oder mehr
wiegen:

von 35 Fäden und darunter auf
5 Quadratmillimeter 1 Kil. — 50

von 36 Fäden und darüber auf
5 Quadratmitlimcter — 80

II. Klaffe: 7 bis (ausschließlich) 11

Kilogramm für 100 Quadratmeter

wiegend:
von 35 Fäden und darunter — 60

„ 36 bis 43 „ 1 —
„ 44 und darüber „ 2 —

III. Klaffe: 3 bis (ausschließlich) 7
Kilogramm für 100 Quadratmeter

wiegend:
von 27 Fäden und darunter — 80

„ 28 bis 35 Fäden 1 20

„ 36 „ 43 „ 1 90

„ 44 Fäden und darüber „ 3 —

Baumwollene Gewebe: gebleichte 15°/c> Zuschlag auf rohen.

gefärbte 25 Rp. per Kilogramm
mehr als die ro

bedruckte vom Werth 15 >
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Ansätze.
Benennung der Artikel. Basis.

^
Fr. > Rp.

Baumwollensammt:
seidenartiger (Velvets) : roh

gefärbt oder bedruckt
andere (Cords, Moleskin:c.) : roh

gefärbt oder bedruckt

Rohe, glatte oder geköperte,
baumwollene Gewebe, von denen 100
Quadratmeter weniger als 3

Kilogramm wiegen
Piquss, Bazins, faconirte Gewebe,

Damast und Brillantes
Baumwollene Decken
Glatter oder gestickter Tüll
Gaze und Mousseline, gestickte und

broschirte zn Möbeln, Behängen
oder Kleidern

Kleidungsstücke und ganz odcr theil¬
weise fertige Gegenstände

Nicht genannte Artikel
Hand- und Maschinenftickereien
Baumwollene Spizen und Blonden

RL, Garne von Baumwolle, gemischt mit
andern Stoffen, zahlen denselben Zoll,
wie Garne von reiner Baumwolle,
vorausgesetzt, daß die Baumwolle in
der Mischung vorherrscht.

Gewebe aus Baumwolle, gemischt mit
andern Stoffen, wenn die Baumwolle

in der Mischung vorherrscht

Woll e.

Wolle, rohe
Ungekämmte Wolle, gefärbt
Gekämmte Wolle, gefärbt oder

ungefärbt

1 Kil.

vom Werth

186661867
1.Jan.1868

vom Werth

100 Kil.

85
10
60
85

15 «.

iä.
iä.
iä.

15 «/«
10 7»

15 7»
15 7»
10 °/°

5 7«

15 7«

Zollfrei
25

25

3«. Juni
1864.

26. März
1865.
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3«. Juni
1864.

26. Mörz
1865.

Benennung der Artikeln

Wollengarn, einfaches, gebleicht oder

ungebleicht, welches per Kilogramm
mißt:

30,000 Meter oder weniger
vou 31,000 bis 40,000 Meter

41,000
51,000
61,000
71,000
81,000
91,000

50,000
60,000
70,000
80,000
90,000

100,000

„ 101,000 und darüber

Wollengarn, gebleichtes oder
ungebleichtes, zum Verweben gezwirnt

Wollengarn, gebleicht oder nicht,
gezwirnt für Tapisserie

Wollengarn, gefärbtes, einfach oder

gezwirnt

Wollengewebe
Filze jeder Art
Wollene Decken

Teppiche jeder Art
Strumpfwirkerwaaren aus Wolle
Posamentirwaaren aus Wolle
Bandwaaren aus Wolle
Wollene Spizen
Schuhe von Tuchenden
Indische Caschemir - Shawls

Schärpen
Nichtgenannte Waaren
Tuch leisten jeder Art, ganz oder zer¬

schnitten

ind

Fr- Rp.

1 Kil. — 25
35
45
55
65
75
85
95

Zoll des einfachen, mit
Zuschlag von 30 7«

Das Doppelte des ein¬

fachen Garns.

Zoll von ungefärbtem
und 25 Rp. per Kit.

vom Werth 10 7«
10 7«
10 7«
15 7»
10 7«

ià.
ià.
ici.
ig.

5 7«
10 7«

Zollfrei,
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Ansätze.
Benennung der Artikel. Basis.

Fr. Rp.

Kleider und andere verfertigte Artikel:
neue
alte

Die Garne und Gewebe aus Alpaka,
Lama, Vigogne und Kameelhaaren,
rein oder mit Schafwolle gemischt,
unterliegen demfelben Zollsatze wie
die schafwollenen Garne und
Gewebe, gleichviel welches Verhältniß
die Mischung darbiete.

Garne und Gewebe aus Wolle und
den andern vorbenannten Stoffen,
gemischt mit Baumwolle oder
irgend welchen andern Gespinnsten,
zahlen wie Garne und Gewebe von
reiner Wolle, vorausgesetzt, daß die
Wolle in der Mischung überwiegt.

Garne aus Ziegenhaaren werden gleich
wie bisher behandelt.

Gewebe von Ziegenhaaren unterliegen
derselben Zollbehandlung wie die
Gewebe aus Wolle.

Seide.

Seide, in Cocons
Grsge oder moulinirte

„ gefärbte, Näh-, Stick-
Spizenseide

„ andere gefärbte
Floretseide:

rohe
gekämmte

und

vom Werth
100 Kil.

1 Kil.

107«
20

Zollfrei.

— 10

3«. Juni
1864.

26. Mörz
1865.
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30, Zum
1864.

26, Mär?,

1865.

Benennung der Artikel. Basts

Floretfeide: gesponnene, einfache »nd

gezwirnte, rohe, gebleichte,
gebläute, gefärbte von:

80,000 einfachen Metern nnd
darunter auf das Kilogramm

81,000 einfache» Metern und
darüber auf das Kilogramm

Gewebe, Strumpfwirkerwaaren nnd
Spizen von reiner Seide

Crep, nach englischer Art, roh,
schwarz oder farbig

Tülle, glatte, rohe
appretirte
fcuMiirte, roh oder appretirt

Gewebe von Floretfeide, oder Seide
und Floretfeide, roh, gebleicht,
gefärbt, bedrnckt

Gewebe, Posamenteriewaaren und
Spizen von Seide oder Floretfeide,
in Verbindung mit ächiem Gold
oder Silber

Dasselbe, in Verbindung mit
halbächtem oder unächteni Gold oder
Silber

Gewebe von Seide oder Floretfeide,
gemischt mit andern Stoffen, wenn
die Seide oder Floretfeide im
Gewicht vorherrscht

Bänder von Seide oder Floretfeide:
sammetene
andere
mit andern Stoffen gemischte

Kleidungsstücke und andere fertige
Artikel von Seide werden behandelt
wie die Gewebe, welche dem
Gewichte »ach vorherrschend sind.

Ansätze

vom Werth

l

75

20

Zollfrei.

2 i

!2

50

5
4

10 7»
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Ansätze
BasisBenennung lier Artikel.

Rp.

3V. Jmn
1864.

26. März
1865.

Chemische Produkte

Jod
Brom
Schwefelsäure
Galläpfelsäure
Salpetersäure
Weinsteinsäure
Benzoesäure
Borsäure
Citronensäure
Arsenige Säure
Citroncnsaft
Eisenoxid
Zinkoxid, graue
Zinnoxid
Uranoxid
Kupferoxid
Zaffer und andere Kobaltverbindung
Schwefelarsenik (Rauschgelb)
Salzsaures Kali
Jodkalium
Nunkelrübenvottasche
Kohlensaure Pottasch

Pottasche)
Kalisalpeter
Schwefelsaures Kali
Weinsteinsaures Kali
Pflanzenaschc, natürlich
Weinhefen
Borax, roher
Natronsalpeter
Soda aus Varec
Beinschwarz
Knochen, weißgebrannte

en

(gewöhnlich

e öc ausgelaugt

Zollfrei.
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Zi). Juni
1864.

26. März
1S65.

Benennung der Artikel.

Phosphorsaure Salze, wie sie in der

Natur vorkommen

Citronenfaurer Kali
Schwefelsaure Magnesia (Bittersalz)
Kohlensaure Magnesia
Chlormagnesium
Eisenbeize (flüssiges, essigsaures Eisen)
Garam'ine
Milchzucker
Albumin
Kurkuma, gemahlene
Lakmuskügeichen
Berlincrblau
Carmiu aller Art
Blauasche und Grünasche
Schellack als Farbe oder in Kugeln
Berggrün
Schüttgelb
Kermes, thierischer, ganz oder Pulver!

sirt
Steinkohlen«! und daraus hergestellte

Produkte (Derivationen)
Phosphor, weißer
Zinkoxid (Zink, weißes)
Bleioxid und kohlensaures Blei
Oelsänre
Oxalsäure uud oxaisaures Kali
Gelbes blausaures Kali
Rothes dito
Farbholzextrakte i

für Schwarz und Violet
„ Roth und Gelb

Hydrochlorsäure (Salzsäure)
Aeznatron
Kohlensaures Natron (Sodasalz) von

jedem Gehalte

Ansätze.
Basts.

vom Werth
100 Kil.

Zollfrei.

5 °/o
40

2
2
5,

1«
20
30

20
3«

60
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Ansätze.

Benennung der Artikel. Basis.
Rp.Fr.

Künstliche Soda, roh
Krystallisirtes, kohlensaures Natron

(Sodakrystalle)
Schwefeligsaures und schwefelsaures

Natron
Schwefeligsaures und krystallisirtes

Natron (Glaubersalz)
Doppeltkohlensaures Natron und

andere nicht genannte Natronsalze
Chlorkalk
Chlorsaures Kali
Gewöhnliche Seife aller Art und

Parfümerieseife

Ultramarin........
Phosphor, rother
Aluminium
Aluminsäure. Aluminsaures Natron
Chloraluminium (salzsaure Thonerde)
Chromsaures Kali

„ Bleioxid
Farben, nicht genannte, trockene, in

Teigform und flüssig
Stearinsäure
Tischlerleim und Gelatine
Firnisse: Oelfirnisse

Terpentinölfirniß
Weingeistfirniß

Orseille jeder Art
Nicht genannte chemische Produkte

Glas- und Krystallwaaren.

Spiegel, kleiner als ein Quadratmeter
Spiegelglas, rohes

„ belegtes oder polirtes

vom Werth

100 Kil.

vom Werth
1 HHMeter

3
2

25

6
15

10 7«

5 7°

10 7°

5 7'«
ick.

10 7»
1

4

50

50

20

70

50
80
75

30. Juni
1864.

26. März
1865.

50

Jahrgang 1»«Z 10
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30. Juni
1864.

26. März
1865.

Benennung der Artikel.

ge-

Glasflaschen in jeder Form
Glas: Fensterglas

Farbiges, geschliffenes oder
schnittenes

Uhrengläser und optische Gläser
Becher und Krystallglas, weiß oder

sarbig
Glasflüsse
Email
Nicht genannte Gegenstände aus Glas
Streu- und Scherbenglas
Roher oder bearbeiteter Bergkrystall

RS. Der gefaßte Krystall wird wie Ju¬
welier- und Goldschmiedwaaren
verzollt.

Thonwaaren.

Grobe Töpferwaaren:
Fliesen, Backsteine und Ziegelsteine
Gasretorten, Drainröhren und

andere, Tiegel aller Art, einschließlich

derjenigen von Graphit und
Wasserblei

Irdene Pfeifen
Grobe Töpferwaaren: Mit oder ohne

Glasur in allen Formen
Idem: Mit Verzierungen in erhabener

Arbeit, einfarbig und mehrfarbig,
flaches und hohles Geschirr

Steingut:
Utensilien und Apparate für die

Fabrikation chemischer Produkte
Idem, gemeines jeder Art, platt

und hohl, einschließlich der

Flaschenform, Wasserkrüge, Hausund

Küchengeräthe

Basts.

100 Kil.

vom Werth

100 Kil.

100 Kil.

Ansätze.

Rp.

1 30
3 50

10°/«

Zollfrei.
ià.

Zollfrei.

5

Zollfrei.
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Benennung der Artikel.

Fayence:
Mit zinnhaltiger weißer Glasur, ans

farbiger Masse
Idem, mit farbiger Glasur, Majoliken,

lakirte, mehrfarbige
Idem, feine

Idem, feines Steingut....
Porzellan aller Art, weiß oder

bemalt, Parian und weißes Biskuit

Verschiedene Waaren.

Kutschenmacherarbeiten (Carosserie)
Kunstdrechslerarbeiten und Elfenbeinwaaren

Lederhandschuhe
Lederarbeiten aller Art
Leere Fässer, neue und alte; ganz

oder zerlegt:
mit Holzreifen
mit eisernen Reifen

Reifholz und Daubenholz
Schaufeln, Gabeln, Rechen und

Handwerkszeughefte, hölzerne, mit oder

ohne metallene Ringe
Ruder
Schüsseln, Löffel, Näpfe und anderes

hölzernes Hausgeräthe
Bauholz, rohes oder zugerichtetes
Wagnerholz, ià. ià.
Andere Holzarbeiten, nicht benannte
Möbeln
Verpakungsmaterialien, bereits

gebrauchte

vom Werth

vom Werth

Ausätze.

Fr. Rp.

30. Juni
1864.

26. März
186S.

Zollfrei.

15 7«

10 7«

10 7«

ià.
5 7°

10 7«

Zollfrei.
10 7« i

Zollfrei.

10 7«
ià.

Zollfrei.
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30. Juni
1864.

26. März
186S.

Basis.
Ansätze.

Benennung der Artikel.
Fr. Rp.

1 Kil. 25
20 —

Zucker: roher, unter Nr. 13 l 00 Kil. 44 —
Von Nr. 13 bis Nr. 20 inbegriffen 46 —
Raffinirter oder dcm raffinirten

gleichgestellter:

„ 58 —
in Broden oder gestoßen 55 —

Zollfrei.
Firnissirte und marokinirte 80 —
Gefärbte, andere als Schaffelle 80 —
Gefärbte Schaffelle 45 —
Zubereitete aller Art 10 —

Künstliche Blumen Zollfrei.
Modeartikel ià.
Strohgeflechte (Bänder) aller Art 5 —

„ 10 —
Kurzwaaren aller Art vom Werth 10 7«
Knöpfe, feine oder gemeine,

ausschließlich der vom Posamentierer
gefertigten „ ià.

Bürstenbinderwaaren aller Art ià.
Musikalische Instrumente und einzelne

Theile folcher Instrumente ià.
Stecknadeln aller Art 100 Kil. 5« —
Kautschuk, verarbeiteter: rein oder

gemischt 20 —
Idem, aufgetragen auf Geweben im

Stück oder auf andern Stoffen 100 —
Idem, fertige Kleidungsstücke 120
Idem, in elastischen Zeugen, Stücke

jeder Größe 200
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Ansätze.

Benennung der Artikel. Basts.
Fr- Rp.

Kautschuk: Schuhwaare
Waaren von Guttapercha unterliegen

denselben Zollansätzen.

Wachsleinwand: zur Verpakung
Zu Möbeln, für Behänge und zu

anderm Gebrauche
Siegellack
Wichse aller Art
Schreib- und Zeichnerdinte, Druckerschwärze

Fischerneze

Süßwasserfische: frische
zubereitete

Würzen (Saucen)
Käse: harte

weiche

Bier, außer der Konsumogebühr
Obstwein dito
Olivenöl
Oel, schweizerischer Herkunft oder

Fabrikation
Esfenz-Oele, flüchtige, aller Art, mit

Ausnahme des Rosenöls
Pomeranzenfaft
Manna
Melasse:

Von wenigstens 50 "/» Zuckergehalt
Von über 50 "/« Zuckergehalt
Zur Destillation eingeführt

Weingeist, außer der Konsumogebühr,
für jede 100 Grad

Branntwein in Flaschen, und Liqueure,
ohne Unterschied des Stärkegehaltes
(außer der Konsumogebühr)

Schiefer: zu Dachbedeckungen
in Fliesen oder Tafeln, polirt

100 Kil.

1 Hektol.

10« Kil.

100 Kil.

60

15
30

4

20
20
Zollfrei.
1« -
25 -

4 !-
3 i -
2

3

6

25

Zollfrei.

14 30
Gleich rohem Zuker.

Zollfrei.

1 Hektol.

1000 Stük
100 „

15

15
4

10

30. Juni
1864.

26. März
1865.
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3V. Juni
1864.

26. März
1865.

Ansätze.

Benennung der Artikel. Basis.
Fr. Rp.

Maulthiere und Maulesel Stük. 5

Thierhaare, nicht besonders genannte,
Zollfrei.

Ziegenhaare, gekämmte 100 Kil. 10 —
Schreibfedern, rohe oder zubereitete Zollfrei.
Bettfedern, Flaum und andere „ 50 —
Wachs: rohes, gelbes oder weißes „ 1 —

verarbeitetes 4 —
Milch Zollfrei.
Butter: frische oder gesottene ick.

gesalzene 100 Kil. 2 50
Zollfrei.

„
Fettwaaren aller Art und Degras „
Wallrath von Wall- und Potfischen 100 Kil. 2 —

Zollfrei.
Korallen, rohe, geschnitten, nicht

gefaßt ick.

Drogueriewaaren. (Artikel, die unter
der Benennung Droguerien tarifirt
sind):

Spanische Fliegen, Zibeth,
Moschus, Castoreum, Ambra,
Früchte zur Destillation, Sto-

' rax, Styrax, Sarkokolle, Kino
und andere eingetroknete
Pflanzensäfte, Arzneiwurzeln aller
Art, Medizinalkräuter,
Blüthen, Blätter und Rinden,
Schwamm zur Zunderbereitung,

mineralischer Kermes,
Chinaextrakte, Kampher, roher
und raffinirter, Tabaksauce,
Anis 100 Kil. 2
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Benennung der Artikel.

Waschschwämme aller Art
Knochen, Klauen und Wolfszähne
Thierhorner: rohe

Vorgearbeitete und in Platten jeder
Größe

Harze aller Art, auch destillirte
Lakrizensaft
Safran
Sumach, gemahlener
Korkholz:

Rohes und geschabtes jeder Art
Verarbeitetes

Farbholz, auch gemahlenes
Binsen und Schilfrohr, roh
Gerberrinde aller Art, auch gemahlene
Reis in Korn

„ in Garben
Teigwaaren, italienische
Runkelrüben
Kartoffeln
Hopfen
Sämereien zur Aussaat
Oelfrüchte und Oelsamen
Frische Früchte für die Tafel, Citronen,

Pomeranzen und deren Varietäten

Trockene oder eingestampfte Früchte,
Pistache» eingemachte Früchte,
Gurken, Oliven, Kapern,
eingemachte Früchte ohne Zucker noch

Honig
Gemüse, eingesalzene oder in Essig

eingemachte
Cichorienwurzeln, frische

„ getrocknete
Alkalinische Pflanzen

Basis.

100 Kil

vom Werth

100 Kil,

100 Kil.

Ansätze.

Fr- Rp.

50
Zollfrei.

3 z-
Zollfrei.
4 j —

Zollfrei.

10 »/«

Zollfrei.

50
25

3

Zollfrei.

20 j —
Zollfrei.

25

Zollfrei.

3«. Juni
1864.

26. März
186S.
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3«. Juni
1864.

26. März
186S.

Benennung der Artikel.

Marmor und Alabaster aller Art:
weiß, Statuenmarmor
roh, behauen oder gesägt, von

16 und mehr Centimeter Dicke

anderer, gesägt, vom Bildhauer
behauen, geformt oder polirt

Ecaussines und andere Bausteine mit
Inbegriff der Schiefersteine:

roh, geschnitten oder gesägt
behauen oder polirt

Edelsteine aller Art
Achate und dergleichen Steinarten,

verarbeitete

Mühlsteine
Schleifsteine aller Art
Kalk und Gyps
Graphit und Wasferblei
Bleistifte: »

Einfache nur von Stein
Zusammengesetzte mit Holzschäftung

Parfümerien: alkoholhaltige
andere

Senf in Körnern

„ flüssiger oder zubereiteter
Cichorien, geröstete oder pulverisirte
Kerzen (Bougies) aller Art
Unschlittkerzen
Hauseblafe
Fleischextrakte
Chokolate und bloßer Cacaoteig
Mineralwasser (Krüge inbegriffen)
Papier aller Art
Pappendeckel in Platten, aller Art
Idem: gepreßt, geschnitten, gegossen

Basts.

100 Kil.

vom Werth

100 Kil.
vom Werth

Ansätze.

Fr.

Zollfrei.

1

1 50

Zollfrei.
— > 50
Zollfrei.

1« °/°
Zollfrei.

1

10°/«
Wie Weingeist.

100 Kil.

vom Werth

100 Kil.

vom Werth

10
Zollfrei,

5
5

10«/«
10«/«

40
Zollfrei.
35 ^ -
Zollfrei.

10»/«
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Benennung der Artikel.

Bücher in französischer Sprache, in
fremden oder todten Sprachen,
Kupferstiche, Lithographien,
Photographien und Zeichnungen aller Art
auf Papier

Landkarten
Musikalien
Etiquetten, gedruckte, gestochene und

farbige
Gegenstände für Sammlungen außer

dem Handelsverkehr
Moderne Statuen: aus Marmor oder

Stein
Idem: aus Metall, in mindestens

natürlicher Größe
Spielzeug
Korbwaaren
Sonnen- und Regenschirme
Haararbeiten
Besen, gemeine
Eichen- und Nußbaumholz
Erdharze jeder Art
Amlung (Stärke)
Schwefel, roher, gereinigter oder subli-

mirter
Spielkarten
Stricke und Taue
Blutegel
Eßschwämme und Trüffeln
Wildpret
Frisches Fleisch
Geflügel
Lakrizenwurzeln

vom Werth

100 Kil.

vom Werth
400 Kil

Fr. Rp.

Zollfrei.

10 °/g
10°/«
10»/«

Zollfrei.

1 50

Zollfrei.
15 «/..

15

Zollfrei.
»

30. Juni
1864.

26. März
186S.

(!_.. 8.) (Gez.) Kern. Drouyn de Lhuys. Rouher,
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so. Juni Tarif L
1864.

^6- Marz zum Handelsvertrag zwischen der Schweiz und Frankreich.

Zollsatze für die Einfuhr nach der Schweiz.

(Der Schweizerzentner ist gleich 10« Pfund SO Kilogramms
(Die Zugthierlast ist gleich IS Zentner 7S0 Kilogramm.)

Ansätze.
Benennung der Artikel. Basis.

Rp.Fr.

Metalle.

Eisen und Eisenguß.
Eisenerz Last. — 15
Hammerschlag, Eisenfeile, Schmiede-

fchlacken: Schlacken — 15
Eisenfeile Zentner. — 30

— 30
Bruchstücke von alter Eisengußwaare — 30
Raffinirtes Roheisen, sogen. U»«ss ' — 30
Bruchstücke von alter geschmiedeter

Eisenwaare — 30
Eisen in Masseln, noch Schlacken ent¬

30
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Ansätze.
Benennung der Artikel. Basts.

Rp.Fr-

Stabeisen, viereckig, rund oder stach,

Eisenbahnschienen, Winkeleisen und
V Eisen, Eisendrath, als:

Winkeleisen und Eisen Zentner. — 30
Stabeisen 1 —
Eisenbahnschienen — 30

1 50
Bandeisen von mindestens einem

Millimeter Dicke 1 50
Eisenblech, gewalzt oder gehämmert,

mehr als ein Millimeter dick:

-:-Jn Platten im Gewicht von 200
Kilogrammen oder weniger, und
deren Breite s Meter 20 Centimeter
und deren Länge 4 Meter 50 Centimeter

nicht übersteigt 1 50
-: In Platten über 200 Kilogramm

schwer, oder solches von größern
Dimensionen als die obengenannten,
d. h. mindestens 3 Millimeter dick — 30

Dünnes Eisenblech und Schwarzblech
von einem Millimeter Dicke oder

1 50
Weißblech, verkupfertes, verzinktes oder

1 50
Eisendrath von V,g Millimeter Durchmesser

oder weniger, gleichviel ob

verzinnt, verkupfert oder verzinkt 1 50

Stahl.
Stahl in Stäben aller Art 1 50

„ in Blechen über '/2 Millimeter dick 2 —
„ in Blechen von '/2 Millimeter
Dicke oder weniger 2

30. Juni
1864.

26. März
1865.
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30. Juni
1864.

26. März
186S.

Ansätze.
Benennung der Artikel. Basis.

Fr- Rp.

Stahldrath, auch versilbert zu Saiten
für Instrumente Zentner. 2 —

Kupfer.
Last. — 15

Kupferfeile und Bruch von alten
75Zentner. —

Kupfer, rein oder legirt mit Zink oder

Zinn - : Ersten Gusses in Masseln,
75Stäben, Blöcken oder Platten „ —

- : Gewalzt oder gehämmert, in Stä¬
50ben oder Platten „

1

Vergoldetes oder versilbertes Kupfer,
gehämmert, gezogen oder gewalzt,
auf Garn oder Seide gesponnen 8 —

Kupferdrath, reiner 1 50

Zink.
Erz, rohes oder geröstet, ganz oder

Last. — 15
Zinkfeile und Bruch von alten Zink-

Zentner. — 75
Zink, rohes, in Masseln, Blöcken,

Stäben oder Platten — 75
— 75

Blei.
Erz und Schlacken aller Art Last. — 15
Bleifeile und Bruch von alten Blei-

Zentner. — 30
Blei in rohen Mulden, Blöcken,

Stäben oder Platten — 30
75



137

Benennung der Artikel. Basis.

Blei, mit Antimon legirt, in Mulden
Buchdruckerlettern, alte

Z i n n.

Zinnerz
Zinn in rohen Stücken, Blöcken, Stäben

oder Platten
Zinnfeilspähne und Bruch
Zinn, mit Antimon legirt (Britannia-

metall), in Bgrren
Zinn, rein oder legirt, gehämmert

oder gewalzt
Wismuth, roher; Kadmium, rohes;

Quecksilber

Antimonium.
Erz -
Schwefelspießglanz, gegossener

Spießglanzkönig

Nikel.
Nikelerz

„ gegossenes

Nikel, rein oder mit andern Metallen
legirt, namentlich mit Kupfer oder

Zink (Argentan), in Stangen oder
in rohen Stücken

Nikel, rein oder legirt mit andern

Metallen, gewalzt oder gezogen
Braunstein
Arsenik: Erz und gediegener Arsenik
Erze, nicht namentlich genannte

Rp.Fr

Zentner.

Last.

Zentner.

Last.
Zentner.

Last.
Zentner.

Last.

50
75

15

75
75

50

50

50

15
75
75

15
50

50

50
30
50
15

30. Juni
1864.

26. März
186S.
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3«. Juni
1864.

26. Mörz
186S.

Benennung der Artikel.

Metallwaaren.

Eisengu ß Waaren,
nicht abgedreht oder polirt.

1. Klasse. Schienenstühle, Platten
oder andere in offener Form
gegossene Stücke

2. Klasse. Gerade cylindersörmige
Röhren, massive Balken und
Säulen, Gasretorten

3. Klasse. Topfgeschirre und alle
andern in den beiden
vorhergehenden Klassen nicht
genannten Waaren

Eisengußwaaren: polirt oder abgedreht
Idem: verzinnt,'emaillirt oder gefirnißt

Waaren aus Schmiedeisen.

Eisenwerk, als: Baustücke. Schiffsrippen

und Schiffsbalken, Beschläge
zu Karren und Waggons und
Thürangeln, Fensterangeln, große Riegel,
Winkelhacken und anderes grobes
Eisenwerk zu Thüren oder Fenstern,
weder abgedreht noch polirt

Gitter, massive, Bettstellen, Sessel,
Garten- und andere Möbeln mit
oder ohne Verzierungen von Gußeisen,

Kupfer oder Stahl, alles roh
oder nur übertheert

Dieselben, emaillirt, polirt oder fir-
nissirt

ZenMer.

5«

50
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Ansätze.
Benennung der Artikel. Basts.

Fr- Rp.

Schlofserwaaren, als:
>

Schlösser und Vorlegeschlösser jeder
Art, Fischbänder und Scharniere
von Eisenblech, Klinken, Riegel
und alle übrigen Gegenstände von
Schmiedeisen und Eisenblech,
abgedreht, polirt oder gefeilt zu
Beschlägen von Möbeln, Thüren
und Fenstern:

gemeine, nur übertheerte, nicht
polirt, nicht bemalt, nicht
sirnissirt Zentner. 3 50

polirt, bemalt, sirnissirt 8

Nägel mit der Maschine geschmiedet 3 50

„ „ „ Hand geschmiedet 3 50
Holzschrauben, Bolzen, Schrauben¬

50muttern 3

Anker 2 —
Ankerketten und eiserne Ketten 3 50
Werkzeuge von Eisen, mit oder ohue V

d0Heft 3

Röhren, gezogene, eiserne, einfach und
stumpf zusammengeschweißte, von 9

Millim. innerem Durchmesser oder
3 50

Röhren von weniger als 9 Millim.,
50Verbindungsstücke aller Art 3

Röhren, gezogene, über den Dorn ge¬
50arbeitet und übereinander geschweißt „ 3

Fischangeln, eiserne, verzinnt oder

nicht verzinnt 8 —
Wirthschaftsgeräthe und andere nicht

benannte Waaren:
von Schmiedeisen oder Eisenblech,

8polirt oder bemalt

30. Juni
1864.

26. März;
1865.
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SO. Juni
1864.

26. März
186S.

Benennung der Artikel.

Wirthschaftsgeräthe und andere nicht
benannte Waaren:

von Schmiedeisen oder Eisenblech,
emaillirt, verzinnt oder sirnissirt:

ungenietet, wie Pfannen
und Schalen, Gebisse u. dgl.

Idem: genietete oder von Hand
gearbeitete

Stahl.
Werkzeuge von reinem Stahl (Feilen,

Sägen, Sensen, Sicheln und
andere nicht genannte)

Nähnadeln
Fifchangeln, von Stahl, gebläut oder

nicht
Schreibfedern, metallene, mit

Ausnahme der goldenen und silbernen
Kleine Gegenstände von Stahl, als

Perlen, Schiebringe, Broschen,
Fingerhüte

Wirthschaftsgeräthe und andere nicht
namentlich aufgeführte Gegenstände
von reinem Stahl:

für den Hausgebrauch, nicht polirt
andere

Messerschmiedwaaren aller Art
Instruments, optische, chemische, pH»

sikalifche und matkematifche
Blanke Waffen

'

Feuerwaffen

Verschiedene Metalle.
Werkzeuge von Schmiedeisen, ver-

stählte, mit oder ohne Heft

Ansiitze

Fr. Rp.

Zentner.

3
8
8

2
2
2

50

50

50

5«
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Ansätze.
Benennung der Artikel. Basis.

Fr- Rp.

Waaren von Guß- und Schmiedeisen,
nicht polirt, sofern das Gewicht des

Schmiedeifens die Hälfte des Ge-
sammtgewichts nicht erreicht Zentner. 1 —

Dieselben, sosern das Gewicht des

Schmiedeifens die Hälfte oder mehr
des Gesammtgewichts ausmacht 3 50

Waaren von Guß- und Schmiedeisen,
polirt, emaillirt oder lackirt, selbst
mit zugehörigen Verzierungen von
Schmiedeisen, Kupfer, Messing

8 —
Metallgewebe von Eisen oder Stahl « 3 50
Druckwalzen von Kupfer oder Messing,

2 —
8 —

Gewebe aus Kupfer- oder Mesfingdrath st 3 50
Gegenstände der Kunst, Zierathen und

alle übrigen Waaren aus reinem
oder mit Zinn oder Zink legirtem

8
?' —

Zinkwaaren:
nicht polirt, nicht bemalt 3 50
polirt, bemalt oder sirnissirt 8 —

Röhren aus Blei und Blciwaaren
aller Art:

' Blei in Röhren, gewalztes, Blei¬
kugeln und Schrot — 75

Bleiwaaren: nicht bemalt, nicht
sirnissirt st 3 50

„ bemalte, ftrnissirte 8 —
Buchdruckerlettern, neue st 3 50
Topfgeschirr und andere Waaren aus

reinem oder mit Antimon legirtem
Zinn: nicht polirt, nicht bemalt. » 3 50

Dieselben: polirt, bemalt oder sirnissirt 8

30. Juni
1864.

26. März
1865.

Jahrgang 18SS. 11
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30. Juni
1864.

26. Mörz
1865,

Benennung der Artikel.

Waaren aus Legirung von Nikel mit
Kupfer oder Zink (Argentan)

Plattirte Waaren ohne Unterschied
des Feingehalts

Metallwaaren, im Feuer oder galvanisch

vergoldet oder versilbert
Juwelier- und Goldschmiedwaaren aus

Gold, Silber, Platin und andern
Metallen

Uhren: gemeine Wanduhren, mit
Ausschluß von Spieluhren und
solcher, die in goldene Rahmen
oder in Gemälde gefaßt sind

Idem: andere, und Pendülen aller Art
Uhrenbestandtheile

Maschinen und mechanische Geräthe.

Vollständige.
Feststehende Dampfmaschinen, mit oder

ohne Kessel, mit oder ohne Schwungrad

Idem, für die Schiffahrt
Lokomotive und Lokomobile
Vollständige Tender zu Lokomotiven
Maschinen für die Spinnerei

„ für die Weberei

„ für Papierfabriken

„ für die Buchdruckerei

„ für die Landwirthschaft

„ für die Krazenfabrikation

„ zum Reinigen und Auflo-
kern von Wolle, Baumwolle, Flachs,
Hanf und andern Faserstoffen

Ansätze

Zentner.

15

15

15

8
15

8
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Ansätze.
Benennung der Artikel. Basis.

Fr. Rp.

Tüllwebstühle
Kupferne Apparate zur Destillation,

zur Zuckerfabrikation, zur Heizung
für Pharmazeuten

Idem für den Hausgebrauch (Kupfergeschirr)

Krazeu ohne Besatz
Dampfkessel von Eisenblech, cylindrifch

oder kugelförmig, mit oder

ohne Vorwärmer
Idem röhrenförmige von Eisenblech

mit Röhren von Schmiedelsen,
Kupfer oder Mefsing, gezogen oder

genietet, und alle übrigen Kessel

von nicht cylindrischer oder einfacher
Kugelform

Idem von Stahlblech jeder Form
Gazometer, Abdampfpfannen, Oefen,

Heizapparate von Eisenblech oder

von Gußeisen und Eisenblech:
Gazometer
Kessel, Pfannen und Heizapparate

von Eisenblech
Oefen und Heizapparate von

Eisenguß und Theile von Eisen
Werkzeugmaschinen und nicht genannte

Maschinen, welche 73 °/g und mehr
Gußeisen enthalten

Idem, welche 30 bis (ausschließlich)
75 «/« Gußeisen enthalten

Idem, welche weniger als 50 «/»
Gußeisen enthalten

Zentner.

2

2

2

3

1

2

2

2

50

3V. Juni
1864.

26. Mrz
1865.
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30. Juni
1864.

L6. März
186S.

Benennung der Artikel.

Maschinentheile.
Krazenbeschlöge in Leder, Kautschuk

oder in gemischten oder ungemischten

Geweben

Weberblätterzähne aus Eisen oder

Kupfer
Weberblätter, Beschläge oder Weberkämme

mit Zähnen von Eisen oder

Kupfer
Theile von Gußeisen, polirt, abgefeilt

und vorgerichtet
Theile von Schmiedeisen, polirt,

abgefeilt, zum Gebrauch vorgerichtet
oder nicht, ohne Rücksicht auf deren

Gewicht:
nicht polirt, nicht bemalt, nicht

firnissirt
polirt, bemalt, firnissirt oder

vorgerichtet
Stahlfedern zur Wagenfabrikation, für

Waggons, Lokomotiven, weder
abgeglättet, noch polirt, noch bemalt

Idem, abgeglättet, polirt, bemalt
Theile von Stahl, polirt, gefeilt,

vorgerichtet oder nicht:
mehr als ein Kilogramm schwer
unter und bis 1 Kilogramm schwer

— sind zu tarisiren wie Wagenfedern.

Theile von reinem oder mit einem
andern Metalle legirtem Kupfer

Platten und Streifen von Leder,
Kautschuk und Zeugstoffen, speziell

zur Krazenfabrikation bestimmt

Fr

Zentner. 2

2

2

1

3
K 8

8

2

50

50

50
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Ansätze.
Benennung der Artikel. Basis.

Fr. Rp.

Verschiedene Artikel.

Blatt-Gold und Blatt-Silber Zentner. 8 —
3 50

Kutschenmacherarbeiten vom Werth 10°/« —
Kunstdrechslerarbeiten und Elfenbeinwaaren

:

Kunstarbeiten, eingelegte u. dgl. Zentner. 15 —
Drechsler- und andere Elfen-

8 —
— 30

Leder, lakirtes, gefärbtes oder maro-
3 50

Häute in anderer Weise zugerichtet:
um ausgestopft zu werden 2 —
gegerbte aber noch mit Haaren, zu

Sattlerarbeiten tauglich st
3 SO

zubereitete für Kürschnerarbeiten » 8 —
Lederwaaren aller Art:

grobe, namentlich grobe
Schuhmacher-, Sattler- und Taschnerarbeiten,

gemeine Fuhrgeschirre,
Blasbälge, Habersäcke und Pa¬

st 8 —
scine, von Corduan, Safian, Ma-

rokin, brüsfeler oder dänischem
Leder, von sämisch oder

weißgarem Leder, von lakirtem Leder
und Pergament, garnirte
Reitzeuge und Geschirre, Lederhandschuhe,

feine Schnhwaare, Schuhe
und Stiefel mit Pelz oder Juchten « 15 —

Leere Fässer, neue oder alte; ganz
oder zerlegt:

mit Holzreifen Last. — 60

Zentner. 2

so. Juni
1864.

26. März
186S.
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M. Juni
1864.

26. März
1865.

Ansätze.

Benennung der Artikel. Basis.
Rp.Fr.

Schaufeln, Gabeln, Rechen und
Werkzeugstiele von Holz, mit oder ohne

Zentner. 2 —
2 —

Schüsseln, Löffel, Näpfe und anderes
hölzernes Hausgeräthe: unbemalt
und ohne Schnitzarbeit 2 —

Dieselben: bemalt, polirt, firnissirt
8 —

Last. — 60
zugerichtetes Zentner. 2 —

Wagnerholz: rohes Last. — IS
zugerichtetes Zentner. 2 —

Holzwaaren, andere, nichtbenannte,
und Möbeln:

Drechslerarbeiten von gemeinen
Holzarten, nicht bemalt, nicht

</
2 —

Tischlerarbeit von Tannen- und
anderm gemeinem Holz, nicht
bemalt, nicht polirt und ohne
Schlosserarbeit 2 —

Möbeln, alte, fchon gebrauchte
Leisten zu Rahmen, faconirte, rohe

3 50

« 3 50
Möbeln, neue (Tischlerarbeit aller Art)
Drechsler- und Holzwaaren, bemalt,

polirt, firnissirt oder geschnitzelt

8 —

8 —
Abgüsse von Gyps, Schwefel oder

Steinpappe, bemalt oder unbemalt 3 50
Schiffe, Barken und Gerippe zu Schiffen

und Barken:
gewöhnliche für den Transport

von Menschen und Waaren vom Werth 5«/« —
Luxusschiffe, Gondeln 10«/«
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Benennung der Artikel. Basis.
Ansiti

Fr.

ze.

Rp.

Verpakungsmaterialien, bereits,
gebrauchte :

Fässer, Fäßchen, Kisten
Lumpen-, Gyps-, Salz- .und

Last. — 60

75Getreidesäcke u. dgl. Zentner. —

Spinnerei und Weberei.

Flachs und Hanf, gehechelter — 3«
Leinen und Hanfgespinnst:

30—
Flachs-, Hanf- und Reistengarn,

ungebleicht, ungefärbt und
ungezwirnt; Schuftergarn 2 —-

Dasselbe: gebleicht, gefärbt, ge-
503

Leinen- und Hanfgewebe, glatte oder

gemusterte:
Packtuch, gemeines und rohes

von höchstens 25 Fäden auf
den Zoll sowohl im Zettel

75als im Eintrage —
Leinenzeug und Zwillich, roh oder

halbgebleicht, ungefärbt und
unter 46 Zettelfäden auf den

Zoll 2 —
Leinwand und Leinenband,

gebleicht, gefärbt oder avvretirt,
sowie Leinwand, ungebleichte,
aber über 40 Zettelfäden auf

8 —
Zwillich, glatt oder gemustert,

gebleicht, gefärbt oder bedruckt:
nach den Klassen wie Leinengewebe.

Damascirte Tischzeuge:
wie Leinengewebe.

M. J«ni
1864.

26. März
1865.



168

M. Juni
1864.

26. März
1865.

Ansätze.
Benennung der Artikel. Basis.

Fr. Rp.

Batist Zentner. 8

8 —
Sacktücher, eingefaßte:

8 —
15 —
15 —
15 —

Leinene Strumpfwirkerwaaren 8 —
Posamentirarbeit von Leinen 8 —
Bandwaaren aus rohem Garn,

gebleicht oder gefärbt „ 8 —
Ganz oder theilweise fertige Artikel

aus Leinen oder Hanf „ 15 —
Artikel, nicht namentlich aufgeführte,

und Kleidungsstücke werden analog von:
je nach den Tarifklassen taxirt 2—15 —

Leinen- oder Hanfgewebe, gemischte,
sofern das Gewicht des Flachses
oder Hanfes vorherrscht:

nach den Klassen wie Leinen-

2-8
Jute: gebrochen oder in Stengeln,

aus Indien — 30
30

Jutegarne: rohe zu Packtuch 30
andere rohe 2
gebleichte oder gefärbte 3 50

von: 75
(nach den Klassen der Leinengewebe) bis 8 —

Jutegewebe, gebleicht oder gefärbt (ià.) 8
Juteteppiche, glatt oder aufgeschnitten 3 50

30
Abaka und andere nicht genannte

vegetabilische Faserstoffe:
roh oder gehechelt 30
gekämmte oder gezwirnte 3 50
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Benennung der Artikel.

Fasern: Garn
Gewebe: grobes Packtuch

andere: gleich Leinengewebe

Pferdehaare, rohe aller Art
Roßhaare, zubereitet, in Strängen

oder gekräuselt
Gewebe und Arbeiten aus Roßhaar,

rein oder gemischt

Baumwolle.

Rohe indische Baumwolle
Baumwollenwatte
Einfaches Baumwollengarn: rohes

„ gebleichtes

„ gefärbtes
Zweidräthiges Baumwollengarn: roh

gebleicht, gefärbt und alles andere

Zn Ketten angelegtes Baumwollengarn,:

roh
gebleicht und gefärbt

Rohes, gebleichtes oder gefärbtes, drei-
und mehrdräthiges Baumwollengarn,

ein- und mehrfach gezwirnt:
rohes
anderes

Baumwollengcwebe: roh, glatt, gekö¬

pert, auch Zwillich

„ gebleicht, gefärbt, bedruckt

Baumwollensammt:
seidenartiger, sog. Velvets: roh

gefärbt oder bedruckt
andere (Cords, Moleskin :c.) :

roh
gefärbt oder bedruckt

Ansätze

RpFr-

Zentner.

von:

1

2

2
3
3
2
3

2
3

2
3

2
8

2

2
8

3«. Jnnr
1864.

26. März
18SS.

75

50

50

30

50
50

50

50

50
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30. Juni
1864.

26. März
186S.

Benennung der Artikel. Basis.

Rohe, glatte oder geköperte,
baumwollene Gewebe, im Gewichte unter
3 Kilogramm per 100 Quadratmeter

i
Piqnss, Bazins, fayonirte Gewebe,

Damast und Brillantes
Baumwollene Deken:

gemeine, ohne Näharbeit noch Po-
samentirarbeit

andere
Baumwollener Tüll, glatter

„ gestikter
Gaze und Mousseline, gestikte zu

Möbeln, Behängen oder Kleidungsstücken

Ganz oder theilweise fertige Gegenstände

Nicht genannte Artikel werden analog,
je nach nach den Tarifklassen taxirt

Handstikereien
Baumwollene Spizen und Blonden
Gewebe aus Baumwolle und andern

Materialien, sofern die Baumwolle
in der Mischung vorherrscht: Gleich-
behandluug mit den Geweben aus
reiner Baumwolle

Wolle.

Rohe, australische
Ungekämmte, gefärbte Wolle
Gekämmte Wolle, gefärbt oder

ungefärbt

Ansätze.

Rp

Zentner.

2
8
8

15

15

15
von:

2—15
15
15

von:
2—15

3«
30

30
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Benennung der Artikel. Basts.
Ans«

Fr.

tze.

Rp.

Wollengarn, gebleichtes und unge¬
bleichtes : gebleicht Zentner. 3 50

ungebleicht « 2 —
„ zum Verweben gezwirnt:

gebleicht 3 50
ungebleicht 2 —

Gezwirntes Wollengarn für Tapisserie 3 50
Einfaches oder gezwirntes Wollengarn,

3 50
Gewebe aus Wolle: roh 3 50

Gebleicht, geschwefelt, gefärbt,
bedruckt „ 8 —

Filze aller Art: grobe Filzarbeiten 3 50
8 —

Wollene Decken:
gemeine rohe und graue 3 50
gebleicht, geschwefelt, gefärbt 8 —

Teppiche aller Art: grobe, ohne Fransen

und ohne Näharbeit 3 50
Teppiche: am Stück oder mit grob

8 —
Idem: fertige, aller Art 15 —
Wollene Strumpfwirkerwaaren 8 —
Posamentirwaaren aus Wolle » 8 —
Bandwaaren aus Wolle 8 —

8 —
Schuhe von Tuchenden 8 —
Shawls und Schärpen von Eachemir 15 —
Nichtgenannte Waaren: werden analog,

je nach den Tarifklassen, taxirt von:
Tuchleiften aller Art, ganz oder zer2-15 —

schnitten 3 50
Kleider: verfertigte neue 15 —

75

so. Juni
1864.

26. März
1865.
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3«. Juni
1864.

26. März
1865.

Benennung der Artikel.

Seide.
Seide in Cocons und Seidenabfälle
Floretfeide und Seide, roh
Grsge und moulinirte Seide
Seide, gefärbte, Nähseide und Seide

zum Sticken und Klöppeln
Anderer gefärbter Scidenfaden wird

je nach seiner Gattung und per
Analogie taxirt

Floretfeide: Abfälle davon
'„ gekämmte

Seide: gesponnene, einfach und
gezwirnt, rohe, gebleichte, gebläute,
gefärbte

Gewebe, Strumpfwirkerwaaren und
Spizen aus reiner Seide:

Gewebe ckc Strumpfwirkerwaaren
Spizen

Crep, nach englischer Art, roher,
schwarzer oder farbiger

Tülle: glatte, rohe
appretirte
fac.onirte, roh oder appretirt

Gewebe von Floretfeide, oder von
Seide und Floretfeide, rohe, weiße,
gefärbte, bedruckte

Gewebe, Posamenterie und Spizen
von Seide oder von Floretfeide:
mit feinem Gold oder Silber
mit halb oder ganz falschem Gold

oder Silber
Gewebe von Seide oder Floretfeide,

gemischt mit andern Stoffen, wenn
die Seide oder Floretfeide im
Gewicht vorherrscht

Zentner.

Ansaze

Fr

von:
bis 8

15

8

15

15

30

50

50

30

30
50

50
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Ansätze.
Benennung der Artikel. Basts.

RP.Fr.

Bänder von Seide oder Floretseide:
sammetene
andere

gemischte, in denen die Seide oder
die Floretseide im Gewicht
vorherrscht

Chemische Produkte.

Jod
Brom
Säuren: Schwefelsäure

Salpetersäure
Weinsteinsäure
Benzoesäure
Borsäure
Citronensäure
Arsenige Säure

Citronensaft
Oxide: Eisenoxid

Zinkoxid, graues
Zinnoxid
Nranoxid
Kupferoxid

Zaffer und andere Kobaltverbindungen
Schwefelarsenik (Rauschgelb, Realgar)
Salzsaures Kali
Jodkalium
Runkelrübenpottasche
Kohlensaure Potasche (gewöhnliche

Pottasche)

Kohlensaures Kali, gereinigt, krystalli¬
sirt

Kalisalpeter

Zentner.
8

8 —

3 50
3 50

— 30
— 30

2 —
— 75
— 75

2 —
— 30

1 50
3 50
1 50

— 75
3 50

75
— 75

3 50
— 30

3 50

— 75

— 30

3 50
— 30

30. Juni
1864.

26. März
1865.
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30. Juni
1864.

26. Mörz
186S.

Benennung der Artikel.

Schwefelsaures Kali
Weinsteinsaures Kali
Pflanzenasche, natürliche und ausgelaugte

Weinhefen
Roher Borax
Natronsalpeter und Salpeter
Soda aus Varec
Beinschwarz
Weißgebrannte Knochen
Phosphorsaure Salze, wie. sie in der

Natur vorkommen
Citronensaurer Kalk
Schwefelsaure Magnesia (Bittersalz)
Kohlensaure Magnesia
Chlormagnesium
Eisenbeize (flüssiges, essigsaures Eisen)
Garancine
Milchzucker
Albumin (Eiweißstoff)
Phosphor, weißer
Zinkoxid (Zink, weißer)
Bleioxid und kohlensaures Blei
Oelsäure
Oxalsaures Kali
Gelbes blausaures Kali
Rothes dito
Farbholzextrakte:

Für Schwarz und Violet

„ Roth und Gelb
Kurkuma, gemahlene
Hydrochlorjäure (Salzsäure)
Aeznatron
Kohlensaures Natron (Sodasalz) von

jedem Gehalte

Fr. Rp.

Zentner. 3 5«
3 50

Last. — IS
,> — 15

Zentner. 3 50
— 30
— 30

1 50
1 50

3 50
3 5«
3 50

„ 3 50
3 50

— 75

„ 1 50
3 50
3 50
3 50
1 50
1 50
3 50

„ 3 50
1 50
3 50

3 SO
3 50

„ — 75
— 30
— 75

» — 30
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Basis.
Ansätze.

Benennung der Artikel.
Fr. Rp.

Künstliche Soda, roh Zentner. 30
Krystallisirtes, kohlensaures Natron

(Sodakrystalle) „ — 30
Schwefeligsaures Natron » 3 50
Schwefelsaures Natrum, roh, kalzinirt

oder krystallisirt (Glaubersalz) 30—
Doppeltkohlensaures Natron und

andere nicht genannte Natronsalze „ 3 50
Chlorkalk — 30
Chlorsaures Kali „ 3 50
Gewöhnliche Seife aller Art, auch

wohlriechende (Parfumerie-) Seife — 75
3 50
3 50
3 50

Schwefelsaure und essigsaure Thonerde — 75
^ii 3 50

Chloraluminium (salzsaure Thonerde) 3 50
1 50

„ Bleioxid 3 50
Farben, nicht genannte, troken, in

Taigform und flüssig:
chemische, mineralische in Brocken,

rohe vegetabilische, gerieben,
gewaschen oder zubereitet » 3 50

vegetabilische, zubereitete, in
Schachteln, Flaschen,
Muscheln, Töpfchen, Stängeln 8 —

— 75
Tischlerleim und Gelatine, gewöhn-

— 30
3 50
3 50

Terpentinölfirniß 3 50
Weingeistsirniß 3 50

SO. Juni
1664.

26. Mörz
1865.
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M. Jmn
1864.

26. März
1865.

Ansätze.

Benennung der Artikel. Basis.
Fr. Rp.

Orseille jeder Art:
Zentner. — 30

„ zubereitet — 75

„ 3 50

!' 2 —
— 75

„ — 75
Schwefelautimon, roh (Spießglanzerz) — 75

II — 30
Nichtgenannte chemische Produkte » 3 50

Glas-, Krystall- und Thonwaaren.

Spiegel unter zwei Quadratfuß, außen-
her der Rahme gemessen 8 —

Spiegel von 2 Quadratfuß und darüber,
außenher der Rahme gemessen 15 —

Spiegelglas, unbelegtes, jeder Große 8 —
Idem, belegtes (gleich den Spiegeln) 8K15 —
Glasflaschen, gewöhnliche grüne,

braune Weinflaschen — 75
3 50

Farbiges, geschliffenes oder geschnittenes

Glas 8 —
Uhrengläser und optische Gläser. 8 —
Becher 6c Krystallglas, weiß oder farbig 8 —
Glasflüsse 2 —

2 —
Nicht genannte Gegenstände aus Glas

werden, je nach ihrer Gattung,
taxirt als:
Fensterglas oder gemeine Glas-

503
feine Glas- und Kryftallwaaren,

geschliffenes Hohlglas 8 —
gemalte Glasscheiben 15
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Ansätze.
Benennung der Artikel. Basis.

Fr- Rp.

Streu- oder Scherbenglas Last. 6«
Roher oder bearbeiteter Bergkrystall:

Zentner. 2 —
künstlich geschnittener „ 15 —

Gemeine Töpferwaaren:
Fliesen, Backsteine und Ziegelsteine Last. — 60
Gasretorten, Drainröhren cr andere — 60
Tiegel jeder Art, einschließlich derer

von Graphit und Wasserblei Zentner. — 75
— 75

Gemeine Töpferwaaren, mit oder

— 75
Idem, glasirte mit Verzierungen

in erhabener Arbeit, einfarbig
und mehrfarbig; flaches und

„ 8 —
Steingut:

Utensilien und Apparate für die

Fabrikation chemischer Produkte 2 —
gemeines jeder Art, platt und hohl

einschließlich der Flaschensorm,
Wasserkrüge, Hausgeräthe,
Küchengeschirr u. s. w. — 75

Fayence:
Mit zinnhaltiger weißer Glasur,

aus farbiger Masse 8 —
Idem, mit farbiger Glasur, Majoliken,

lakirt, mehrfarbig 8 —
8 —

Steingut, feines 8 —
Porzellan aller Art, weiß oder

bemalt, Parian und weißes Biskuit 8

l

30. Juni
1864.

26. März
1865.

Jahrgang 18«s. 12
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30. Inni
1864.

26. Mörz
186S.

Ansätze.

Benennung der Artikel. Basis.
Fr. Rp.

Verschiedene Waaren.

Künstliche Blumen Zentner. IS
IS —

Kurze Waaren jeder Art (Mercerie) 8 —
Feine oder gewöhnliche Knöpfe,

ausschließlich der vom Posamentirer ge-
8 —

Bürstenbinderwaaren jeder Art:
gemeine, ohne bemaltes, polirtes

oder firnissirtes Holz; von Borsten,

Binsen oder Metall 3 50
feine, mitpolirtem, bemaltem, firnis-

sirtem Holz, mit Bein- oder

Ledertheilen 8 —
Posamenterie, nicht besonders be-

8
Musikalische Instrumente und einzelne

Theile solcher Instrumente 8 —
Stecknadeln aller Art 8
Kautschuk, verarbeiteter:

Rein oder gemischt, geschnitten,
gesponnen, in Kugeln, Platten
oder Blättern, auch Riemen

3 50
Verschiedene Arbeiten und Kautschuk

zum Büreaugebrauch 8 —
Aufgetragen auf Gewebe am Stück

oder auf andere Stoffe 8
15 —

In elastischen Zeugen, Stücke jeder
Größe 8

Schuhwerk, ohne Näharbeit 8 —
mit Näharbeit 15 —

(Waaren von Guttapercha unterliegen
^ denselben Zollansätzen.)
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Ansätze.
Benennung der Artikel. Basis.

Fr. Rp.

Zentner. 2
Wachsleüiwand:

1 SO

zu Möbeln, für Behänge und zu
andern, Gebrauch 8 —

8 —
Wichse aller Art 3 SO

Schreib- nnd Zeichnerdinte, Drucker-
8
1

—
Stricke, Ankertaue 50
Schnüre, Bindfaden und Seiler-

8 —
st

8
Süßwafferfische: frische Last. 3 —
Idem, zubereitete; getroknet, gesalzen,

inarinirt oder geräuchert, in
Gefäßen von und über 10 Pfund Zentner. 2 —

Idem, zubereitete; in Büchsen oder

Gläsern, in Essig oder Oel ein-

st
8 —

Meerfische: frische, gesalzene, getroknete
oder geräucherte - werde» gleichartig
behandelt wie die Süßwasserfische.

Würzen, zubereitete (Saucen) 8 —
st

2 —
weiche 2 —

Bier in Fässern s ^„^ - -

^ Consumo- - -

Wen, ,n Flasche» ^Fasser» ^ "
st

»

st

3
3
1

75
50
50
50

Melasse» aller Art
st

3 50
Weingeist (ohne Unterschied des

Stärkegehalts) außer der Consumogebühr:
50in Fäsfer» st

3

st
8

30. Juni
1864.

26. März
1865.
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g«. Juni
1864.

26. März
1865.

Ansätze.

Benennung der Artikel. Basis.
Rp.Fr.

Schiefer: zu Bedachungen Last. 60
in Fliesen oder Tafeln Zentner. 1 50
eingerahmt, auch Griffel 8 —

Branntwein in Flaschen und Liqueurs,
ohne Unterschied des Stärkegehalts
(außer der Consumogebühr) st 8

1
—

Thierhaare, nicht besonders taxirte : roh 50
gesponnen „ 3 50

Ziegenhaare, gekämmte st
1 50

Schreibsedern, rohe oder gezogene 8 —
Bettfedern aller Art, Flaum und

3 50
Wachs, rohes, gelbes oder weißes — 75
Wachsarbeiten aller Art, Wachskerzen

st 8 —
Milch Last. — 15
Butter: frische oder gesottene Zentner. — 50

gesalzene und Schweinefett « — 50

st 1 50
Abfälle aus dem Thierreiche Last. — 15

Zentner. 3 50

st 3 50

„ 3 50
Volle Muscheln und andere Meer-

st 3 50
Fischthran: gemeiner, in Fässern „ — 30

Gereinigter, in Gefäßen unter 10 M st 3 50
st — 30

Talg und gleichartige Fettwaaren — 50
Wallrath von Wall- und Potfifchen,

auch Stearin, roh und gereinigt
Wallrath- und Stearinkerzen

» — 75

st 8 —

Seehunds- und Seekuhfelle, roh,
2 —

frisch oder getroknet 30



Basis.
Ansätze.

Benennung der Artikel.
Fr. Rp.

Korallen: rohe Zentner. 2
geschnittene, gefaßt oder nicht 55 —

Droguerien:
Canthariden (Spanische Fliegen) 3 50
Zibeth, Moschus, Castoreum 3 50
Ambra i? 3 50
Früchte zur Destillation, d. h. ge-

meine, gedörrt/ oder getrocknete

Früchte wie Aepfel, Birnen,
Kirschen, Pflaumen, Baumnüsse
und Wachholderbeeren „ — 75

Storar,, Styrax
Sarkokolle, Kino und andere

eingetrocknete Pflanzensäfte

„ 3 50

„ 3 ' 50
Arzneiwurzeln aller Art „ 3 50
Kräuter, Blüthen, Blätter und

Rinden, medizinale „ 3 50
Schwamm zur Zunderbereitung — 30
Mineralischer Kermes 3 50

3 50
Kampher, roher und raffinirter „ 3 50

Waschschwämme aller Art „ 3 50
Knochen, Klauen, Hufe, Wolfszähne

und andere thierische Abfälle Last. 15
Zentner. — 30

Vorgearbeitete und in Platten jeder
— 30

Harze aller Art: rohe, nicht destillirte „ — 30
gereinigte „ — 75
balsamische „ 3 50
zu Räuchernngen „ 8 —

Lakrizensaft (Süßholzsaft) „ 3 50
Korkholz: roh und in rohen Platten 2 —

Verarbeitetes, Sohlen, Stöpsel
3 50

30. Juni.
1864.

26. Mörz
186S.
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30. Juni
1864.

26. März
186S.

Ansätze.

Benennung der Artikel. Basis.
Rp.Fr.

Farbhölzer:
30' In unzerkleinertem Zustande Zentner. —

Geraspelt oder gemahlen „ — 75
Binsen und Schilfrohr, roh Last. — 15
Meerrohre und Spanischrohre, rohe

Zentner. 1 50
Gerberrinde aller Art, auch gemahlene Last. — 15

„ — 60

„ — 15
Hopfen Zentner, 2 —
Sämereien, zur Aussaat „ — 15
Oelsamen und Oelfrüchte „ — 15
Gemüse, cingesalzen oder in Essig

eingemacht:
Sauerkraut und andere bloß

eingesalzene Gemüse „ 2 —
in Essig, in Gefäßen: über 10

Pfund wiegend „ 3 5«
Idem: unter 10 Pfund wiegend „ 8 —

Cichorienwurzeln: frische „ — 30
getrocknete „ — 30

Bäume, Zierbäume und Ziersträucher,
Last. — 6«

freiwachsend; Glashauspflanzen und

„ 3 —
Marmor und Alabaster aller Art:

Alabaster und Marmor, roh Zentner. — 15-
Marmor in Platten geschnitten,

roh, nicht polirt — 75
Marmor in Platten, polirt 1 50
Bildhauerarbeiten in Marmor 3
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Basis.
Ansätze.

Benennung der Artikel.
Fr. Rp.

Ecausstnes und andere Bausteine mit
Inbegriff der Schiefersteine:

Bausteine, gemeine, behauene Last. — 15
Schieferplatten ,< — 60
Steinarbeiten, auch pölirte in

Stücken, über einen Zentner
Zentner. 1 50

Bildhauerarbeit „ 8 —
Edelsteine aller Art:

Rohe, durchlöcherte, aber nicht ge-
2 —

Geschlisfene, gefaßt oder ungefaßt „ IS —
Achate und andere Steine gleicher

Art, bearbeitete IS —
Mühlsteine vom Werth 2°/« —
Schleif- und Wezsteine aller Art Zentner. — 15
Schleifsteine, in Schleifstühlen (Ma-

2 —
Kalk und Gyps Last. — 60
Graphit und Wasserblei Zentner. — 30
Bleistifte, einfache nur von Stein 8 .—

Zusammengesetzte mit Holzschäftung „ 8 —
Parfümerien: alkoholhaltige 15 —

andere 15 —
Senf: reiner, roher und gestoßener — 75

Gemahlener, in Fässern, Gefäßen
oder Glas 8 —

Cichorien, geröstete oder pulverisirte
Stearin: Stearinkerzen

1 50
8 —

Kerzen aller Art (Wachs-, Wallrath-,
8 —

Unschlittkerzen 2 —
Hausenblafe 3 50

30. Juni
1864.

26. März
1865.
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30. Juni
1864.

26. März
1865.

Basts.
Ansätze.

Benennung der Artikel.
Fr. Rp.

Zentner. 8
Chokolade und Chokoladenteig „ « —

„ 3 50
1 50

Mineralwasser sFlaschen und Krüge
t 50

Papier: Pack- und Löschpapier, inso¬
fern dasselbe nicht Druckpapier ist;

50Wachs- und Theerpapier 1

Idem: Druck- und Schreibpapier, ge¬
leimt oder nngeleimt, weiß oder

50farbig, aber nur einfarbig „ 3

Idem : farbiges aller Art, mehrfarbiges,
Gold- und Silberpapier, Glas-,
Rost- und Sandpapier, Notenpapier,
linirtes und lithographirtes
Papier, Papiertapeten aller Art „ 8 —

Pappendeckel aller Art in Tafeln:
50gemeiner grauer „ 1

weißer und Preßspähne „ 2 —
Waaren aus Pappe, modellirt,

geschnitten und zusammengesetzt:
modellirte (Abgüsse) 50„ 3
Cartonnagearbeiten 8

Bücher in allen Sprachen, Bilder,
Kupferstiche, Lithographien,
Photographien, Land- und Seekarten,
Musikalien, gestochene Kupfer-
Stahl- oder Holzplatten,
Lithographiesleine mit Zeichnungen, Bilder

und Schnften zum Ueberdruck

auf Papier bestimmt, Gemälde und
50
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I

Benennung der Artikel. BWS.
Ansä tze.

Rp.Fr.

Gegenstände, nicht genannte, für
Sammlungen, nicht für den Handel

Zentner. 2 —
Moderne Statuen in Marmor oder

andern Steinen:
zu öffentlichen Zwecken bestimmte Last. 3 —
Bildhauerarbeiten Zentner. 8 —

Statuen in Metall, in mindestens
natürlicher Größe (gleichbehandelt
wie die obigen).

1 —
8 —

Korbwaaren:
Grobe, aus ungespaltenen Weiden „ — 75

„ 8 —
Sonnen- und Regenschirme:

„ 8 —
„ 15 —

„ 15 —
Bejen, gewöhnliche, aus Reisig Last. — 60
Eichen- und Nußbaumholz:

zu Faßdauben und Wagnerarbeit,
roh vorgearbeitet — 60

in Blättern zum Fourniren der

Möbel Zentner. 2 —
Last. — 60

gesägtes Zmtner. — 30
Fournirholz „ 2 —

Erdharze jeder Art „ — 1,5

Stärkemehl (Amlung) — 30

„ — 30
Gereinigter und Schwefslblüthe 75

Oele, fette, aller Art, nicht
medizinische 50

SO. Juni
1864.

26. Mörz
1865.
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M. Juni
1364.

26. März
1865.

Benennung der Artikel. Basis.
Aus«

Fr. Rp.

Zentner. 15
Fleisch: frisch geschlachtetes „ — 50

Gesalzen oder geräuchert, Speck,
Würste, todtes Geflügel und

2 —
Syrup: Roher, braun oder schwarz,

von brenzlichtem Geschmack 1 50
Gereinigter in Fässern 3 50
In Form kosmetischer Mittel oder

15 —,
— 75

3 50

Für alle diejenigen Waarenartikel (nebst Vieh), die nicht
namentlich in diesem Einfuhrzolltarif aufgeführt find,
bleiben die Ansätze des allgemeinen schweizerischen Zolltarifs,
wie sie zur Zeit bestehen, in Kraft.

l>8.) (Gez.)

(1^.8.) (Gez.)

l>8.) (Gez.)

Kern.

Drouyn de Lhuys.

Rouher.
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Tarif l? g«. Juni
1864.

ZUM Handelsvertrag zwischen der Schweiz und Frankreich. 26. März
1865.

Zollsätze für die Ausfuhr aus Frankreich.

Ansätze,

Benennung der Artikel- Basis.
Fr. Rp.

Häute, rohe

>

Zolls cei.

Thierabfälle »
Knochen aller Art und Thierhörner st

Lohkuchen (Oclsamenkuchen)
Dünger
Seide: Cocons

gefärbte aller Art «
Nähseide

Floretseide, gesponnene st

Nußbaumholz st

Karden, Disteln «
Beinschwarz st

Mühlsteine
Wollene Lumpen ohne Mischung „
Andere Lumpen und Abfallfäden aller

Art:
vom 1. Januar 1866 an 100 Kil. 9 —
„ 1- „ 1868 „ st 6 —

,„ 1.- 1869 „ st 4 —
„ 12 —

Alte Taue, vertheert oder nicht vertheert " 4

lD. s.) (Gez.) Kern. Drouyn de Lhuys. Nouher.
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so. Im« Tarif v
1864.

26. März zum Handelsvertrag zwischen der Schweiz und Frankreich.
1865.

Zollsätze für die Ausfuhr aus der Schweiz.

Ansätze.
Benennung der Artikel. Basis.

Fr. Rp.

Vom Stücke.

Ziegen und Zicklein Stück. .— 05
Schafe und Lämmer — 05
Schweine unter 80 Pfd. Gewicht

und Spanferkel — 05
Kälber von einem Gewicht bis

— 05
Esel — 50
Rindvieh, und Kälber über 80 A

schwer „ — 50
Schweine über 80 Pfd. Gewicht — 50
Füllen, bis sie die ersten Milch¬

50zähne abgestoßen haben —
3) Pferde 1 50

Maulthiere und Maulesel 1 50
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Ansätze.
Benennung der Artikel. Basis.

Fr. Rp.

ö. Vom Werthe.

k) Solz, gesägtes oder geschnittenes;
vorgearbeitetes Nutzholz

Holzkohlen
2) Holz: rohes, oder nur ganz roh

und nicht in der ganzen Länge
ins Gevierte beschlagen; Flößholz,

gemeines

«. Vom Gewichte.

I. Von der Zugthierlast,
und zwar von jedem angespannten

Zugthier, oder für je fünfzehn
Zentner; wenn per Schiff oder

Eisenbahn: mit der Bemerkung,
daß, wenn die unter dieser Rubrik
augeführten Gegenstände auf einem

Wagen oder in einer Traglast
zusammen das Gewicht von zehn

Zentnern nicht übersteigen, dafür
nur zwei Drittel, - wenn sie das
Gewicht von fünf Zentnern nicht
übersteigen, nur ein Drittel, und
wenn sie das Gewicht von einem

Zentner nicht übersteigen, nur zwei
Fünfzehntheile des betreffenden
Zollansatzes bezahlt werden:

1) Schiefer, behauene Steine, Mühl-
und Schleifsteine

Asphalt
Kalk, Gyps, roh, gebrannt oder

gemahlen
Obst, frisches, frische Feld- und

Gartengewächse

Werth.

Last.

2°/«
2 °/«

3°/«

15
15

15

15

30. Juni
1864.

26. März
1865.
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S0. Juni
1864.

26. März
186S.

Ansätze.
Benennung der Artikel. Basis.

Fr. Np.

Holzwaaren, gemeine, als:
Rechen, Gabeln, Besen u. dgl.

Kartoffeln
Last. — 15

— 15
Töpferwaaren, gemeine — 15

— 15
Ziegel und Backsteine — 15
Korbwciaren, gemeine st — l5

2) Heu und Stroh st — 30
Steinkohlen, Braunkohlen « — 30

st — 30
Eisenerz — 30
Salz (Koch- und Viehsalz) — 30
Hausrath, alter, offener oder ge-

pakter, bei Uebersiedlungen — 30
— 30

Wein, Obstwein und Bier,
schweizerischen Ursprungs, in Fässern
oder offenen Kufen — 30

3) Asche
st — 75

« — 75

ll. Vom Schweizerzentner.

1) Alle nicht genannten Waaren oder

Zentner. — 10
2) Rinden, gemahlen oder gestoßen — 50

Lohe — 50
Felle und Häute, rohe — 50
Gerberrinde, ganz « — 50

3) Lumpen und Makulatur, alte
Stricke und Taue, Papiermasse st

2

(l.. 8.) (Gez.) Kern. Dronyn de Lhuys. Nouher.
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30. Juni
1864.Tarif L

zum Sandeisvertrag zwischen der Schweiz und Frankreich, ^'^s

Zollsäze für die Durchfuhr durch die Schweiz.

Benennung der Artikel. Basis
Ansätze

Fr Np.

Vom Stücke.

Vieh aller Art

s. Vom Gewichte.

I. Von der Zugthierlast:
Das heißt von jedem angefpannten

Zugthier oder für je 15 Zentner,
wenn per Schiff oder Eisenbahn.

Bäume, junge, und Sträucher zur
Obst- und Waldkultur, nutzbare
Bäume überhaupt, Reben.

Schieferp'latten
Besen von Reisig
Holz aller Art
Holzkohlen
Kalk und Gyps, gebrannt und

gemahlen

Koke, Torf, Steinkohle, Braunkohle

Stück.

Last.

02

10
10
10
10
10

10
10
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SO. Juni
1864.

26. März
186S.

Ansätze.
Benennung der Artikel. Basis.

Fr. Rp.

Abfälle aus dem Thier- und Pflanzenreich,

wie: Blut, Klauen, Flechsen
und Knochen, Abschnizel von Fellen,
Sägspäne, Kleien, Oelkuchen und
Oelkuchenmehl, trokener Trester und
Traber, trockene oder taigartige

Last. — 10
Gerberrinde uud Lohkuchen » — 10
Effekten und Geräthe, gebrauchte, von

st — 10
Heu und grünes Futter st — 10
Obst, frisches; frische Feld- und Gar-

st — 10

Gegenstände zu Schaustellungen, als:
« — 10

Panoramas, Menagerien, Theatereffekten,

Wachsfiguren u. dgl. st — 10
Bausteine, gemeine, rohe und be¬

— 10
Stroh, Häckerling und Spreu » — 10

st — 1«
Statuen nnd Monumente

st — 10
Lehm, Töpferthon, Huppererde,

Walkererde und Porzellanerde, alles roh,
Suinter, Schlacken » — 10

Dachziegel und Backsteine — 1«
Salzfässer und Gupsfäffer, gebrauchte

10
st —

Geflügel, lebendes; frische Fische u. dgl. » — 10

II. Vom Zentner.
Alle andern transitirenden Waaren

05Zentner.

(D.S.) (Gez.) Kern. DrouyndeLhuys. Rouher.
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SV. Juni
1864.

26. März
1865.

Verzeichniß der Kantonalen Gebühren,

wie sie

zur Zeit auf Wein, Weingeist und Branntwein, seien es Er¬

zeugnisse des eigenen oder eines andern Kantons, oder

außerschweizerischer Herkunft, erhoben werden.

Seilage zum fchmeizerisch-französifchen Handelsvertrag.

„ per Flasche.

„ per Maß.

Zürich — bezieht keine Taxe dieser Art.

Bern — erhebt folgende Gebühren:

I. Für Getränke schweizerischen Ursprungs.
Für Wein, Most und Obstwein 7 Rp. per Maß.

„ Bier 3

„ Wein und Bier in Flaschen 7

„ Wein in Doppelfässern 7

„ Weingeist und andere geistige Getränke:

1) Wenn sie mit dcr Cartier'schen Probe gemessen werden

können:
PerMaß.
Rp. 22

st 23

st
25

st 26
28

« 29
30
32

s.
b.
e.

el.

e.

Zei-der Stärke von 15 Grad Cartier u

16

id weniger

17

18

19

20
21

22

«

st

Jahrgang 18SS. 13
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30. Juni
1864. Bei der Stärke von 23 Grad Cartie

26. März
1865.

24
25
26
27
28
29
30
31

32
33

34
35
36
37
38
39

40 oder mehr

PerMaß.
Rp. 33

„ 35

„ W

„ 38

„ 39

„ 40

„ 42

„ «
„ 45

46

49

50
52
54
55
56

58

cht gemessen werden können:2) Wenn ste mit der Probe ni
k. Für Liqneurs und andere geistige Getränke in Flaschen, von

jeder Flasche von gewöhnlicher Größe, ungefähr eine halbe

Schweizermaß enthaltend 15 Rappen.

Z. Für versüßte und andere versetzte Liqueurs in

größeren Geschirren .per Maß 29 „
Für Getränke nicht schweizerischen Ursprungs.

Für Wein, Most und Obstwein 8 Rp. per Maß.

„ Bier 4 „ „
„ Wein und Bier in Flaschen 30 „ per Flasche.

„ Wein in Doppelfässern oder

verstärktem Emballage 30 „ per Maß.
Für Weingeist und andere geistige Getränke:

1) Wenn fie mit der Cartier'schen Probe gemessen werden

können:

Gleich dem schweiz. Weingeist mit einem Zuschlag

von 10«/«.
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2) Wenn sie mit der Probe nicht gemessen werden können: 30. Jmn
k. Von Liqueurs und andern geistigen Getränken in Flaschen, 1^64.

von jeder Flasche in der gewöhnlichen Größe einer Haiben ^'^^
Schweizermaß 29 Rappen.

Z. Von versüßten und versetzten Getränken in

größeren Geschirren .per Maß 53 „
Luzem — bezicht:

I. Auf geistigen Getränken fremden Ursprungs,
u. Wein, gewöhnlicher .16 Rp. per Maß.
b. Bier ' 10 „ „
«. Luxuswein und Branntwein 36 „ „
à. Weingeist 50 „ „
e. Wein uud andere geistige Getränke in

Flaschen 30 „ Per Flasche.

ll. Auf Getränken fchweizerifchen Ursprungs.
s. Wein 14 Rp. per Maß.
b. Bier 7 „ „
o. Geistige Getränke und Branntwein 21 „ „
à. Weingeist 42 „ „
s. Wein und andere geistige Getränke in

Flaschen 21 „ per Flasche.

f. Obstwein 4 „ per Maß.

III. Der im Lanton erzengte Wein ist mit einer Verbrauchs¬

steuer belegt; es wird dafür ein vom Tausend vom Werth
der Reben, nach Maßgabe der Kadasterschätzung, bezahlt.

Auf dem einheimischen Bier, Obstwein nnd Branntwein

beträgt diese Verbrauchssteuer im Minimum Fr. 12 per

Jahr.

Uri.
Per Maß.

Weingeist schweizerischen Ursprungs .25 Rp.

„ nicht schivcizerischen Ursprungs 30 „
Wein und Branntwein, schweizerischer 7>/z „

„ „ „ nicht schweizerischer 8V2 „
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30. Juni Schwyz - erhebt:
18S4.

26. März
1865.

Per Maß.
Auf schweizerischen Weinen 4 Rp.

„ Branntwein, inländischem 2t „
„ „ ausländischem 30 „
„ fremden Weinen in Fässern 9 „

Auf verpackten Weinen und Liqueurs:
s. Vom Zentner 15 Frkn.
d. Von der Flasche 30 Rp.

Obwalden - bezieht: '

Von je 5 Maß schweizerischem Wein

„ „ fremdem Wein
Die Luzusweine und Branntwein, die gewöhnlich in

Kisten oder Körben verpackt sind, bezahlen für je
5 Pfund Bruttogewicht

Von je 5 Maß Branntwein, schweizerischer

„ „ „ ausländischer

„ „ Weingeist, schweizerischer

„ „ „ nicht schweizerischer

„ Obstwein oder Bier

Nidwalden:

Weingeist
Branntwein
Wein, schweizerischer

„ freinder

Bier
Obstwein (Most)
Fremder Wein in Flaschen (je 3 Flaschen für 1 Maß

berechnet)

21 Rp.
28 „

23

31

42

65

90
7

Per Maß.
15 Rp.

8 „
3 «
5

3

2

36 „

Glarus:

Wein in Fässern, schweizerischer

Gewöhnlicher Tischwein, fremder
Fr. 2. 20 per Saum.

4.40
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Feine ausländische Weine, Luxusweine 30. Juni
und überhaupt alle geistigen Getränke,
feien sie in Fässern oder in Flaschen 18Ss"^

eingeführt, werden zu Flaschen
berechnet und bezahlen .Fr.—. 20 die Flasche.

Obstwein (Most) „ —. 30 per Saum.
Aller Branntwein oder Weingeist, sei er

eingeführt oder im Kanton fabrizirt,
bezahlt, wenn er für den Verbrauch
bestimmt ist ^

„ —. 22 per Maß.

Zug:

Wein, ausländischer, in Fässern 5 Rp. perMaß.

„ „ in Flaschen 15 „ „ Flasche.

„ schweizerischer 2 „ „ Maß.
Auf Weingeist und Branntwein wird keine Steuer erhoben.

Freiburg:" Per Maß.

Bier, schweizerischen Ursprungs 3 Rp.
Wein und Obstwein 7V4 «

Bier, Wein und Obstwein fremden Ursprungs 12 „
Branntwein, Kirschenwasser, Enzianwasser und alle

einfach destillirten Liqueure, schweizerische 14>/2 „
Dieselben, fremden Ursprungs 20 „
Extrait d'Absinthe, Weingeist und zusammengesetzte

Liqneure, schweizerische 29 „
Dito, fremden Ursprungs und feine Weine 35 „

Solothurn:
Per Maß.

Wein und Most jeder Art, nicht schweizerischen

Ursprungs 10 Rp.
Dito, schweizerischen Ursprungs 8V2 „
Branntwein, Weingeist und andere geistige Getränke

nicht schweizerischen Ursprungs: für jeden Geistig-
keitsgrad nach der Cartier'schen Probe 1 „
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Ä0. Juni Wenn obige schweizerischen Ursprungs sind, je 10 "/.i Per Maß.
1864. Ansatzes weniger, also «/,« Rp.

^1865 ^ betränke in geschlossenen Flaschen, die mit der Probe
nicht geprüft werden können, als Liqueurs, Extrait
d'Absinthe, Rhnm, Kirschen- und andere gebrannte

Wasser nicht schweizerischen Ursprungs: von jeder

Flasche in der gewöhnlichen Größe von ungefähr
'/2 Maß 15 „

Dito, schweizerischen Ursprungs .10 „
Bier, fremdes 4 „
Geistige Getränke, die auf der Beck'schen Probe mehr als 20

Grade zeigen, sind gleich dem Weingeist zu versteuern.

Basel-Stadt:
Per Saum.

Wein Fr. 5. 70
Bier st 2. —
Wein, ausländischer, ordinärer, welcher bis an die

Schweizergrenze nicht höher als Fr. 1 per Maß
zu stehen kommt „1. —

Bier, ausländisches „ 1. —
Die fremden Luxusweine, deren Kosten Fr. 1 die Maß

übersteigt, sowie fremder Branntwein und Liqueure bezahlen

eine Konsumosteuer von 10 "/o vom Betrag der Faktur.

Basel-Landschaft:

Wein und Obstwein schweizerischen Ursprungs sind steuerfrei.

Die Weine nicht schweizerischen Ursprungs bezahlen:

in Fässern Fr. 1. 50 per Saum.
in Flaschen „ —. 15 „ Flasche.

Branntwein schweizerischen Ursprungs „ —.10 per Maß.

„ fremden Ursprungs „ —.15 „
Weingeist „ 30

Extrait d'Absinthe und Rhum in

Fässern „ —. 30 „
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Rhum, Extrait d'Absinthe und Li- 30. Juni

queure in Flaschen Fr.—. 30 P. Halbmaß. 1864.

Schweizerisches Bier „ —. 75 per Saum.
Fremdes Bier „ 1. — „

Schaffhausen:

Bezieht keine Getränkegebühr.

Appenzell Außer-Rhoden:

Besteuert die geistigen Getränke nicht.

Appenzell Jnner-Rhoden:

Bezieht keine Konsumogebühr auf Getränken.

St. Gallen:

Ebenso.

Graubünden:

Bezieht keine Gebühr auf den Getränken, die im eigenen Kanton

erzeugt sind, noch aus denjenigen aus andern Kantonen,

wenn diese ohne Beimischung nicht schweizerischer Bestandtheile

eingeführt werden.
Per Zntr. brutto.

Wein, gemeiner, ausländischer Fr. 1. 20
Wein, feiner, in Fässern „ 4. 80

„ „ in Flaschen „ 7. 40

Weingeist und alle destillirten Spirituosen von
über 20 Grad Stärke nach Beaume:

schweizerischen Ursprungs „ 4. 90

nicht schweizerischen Ursprungs „ 6. 75
Branntwein bis einschließlich 20 Grad Stärke:

schweizerischen Ursprungs „ 2. 15

nicht schweizerischen Ursprungs „ 2. 50
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so. Juni Aargau:
1864.

26. März
1865.

Schweizerische Getränke: PerMaß.
Wein, Obstwein und Bier IV2RP.
Gebrannte Wasser aller Art 7 „

Fremde, d. h. nicht schweizerische Getränke:

Obstwein und Bier 3 „
Wein 6 „
Gebrannte Wasser aller Art mit Inbegriff des

Weingeistes 14 „

Thurgau:

Besteuert die Getränke nicht.

Tessin:

Besteuert die Getränke schweizerischen Ursprungs nicht, bezieht

dagegen von ausländischem:
Per Zntr.

Wein Fr. 1. 30
Branntwein - „ 2. 25
Weingeist „ 2. 85

Waadt:

in Fla schen

Weine in einfachen Fässern

Weine in Doppelfaß

Mermuth in Fässern

Wein und Mermuth in Flaschen

Weine und Liqueure in Fässern oder

Weingeist
Branntwein und Kirschenwasser

Liqueure in Fässern oder Flaschen

Rhum
Bier

Diesen Abgaben unterliegen nur die Getränke nicht
schweizerischen Ursprungs.

Per Zntr.
Fr. 1. 50

„ 3.-
3.-
4.50

„ 6--
„ 6.-
„ 4.50
„ 6.-

6.-
3.-
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Wallis: so. Zum
1864.

Die Weine, das Bier, die Liqueure, der Weingeist, Branntwein gg. März,
und andere geistige Getränke fremden Ursprunges sind taxirt 1865.

wie folgt:
Per Zntr. brutto.

Wein in Fässern und Bier Fr. 2. 20
Branntwein, Liqueure, Wein in Flaschen und

andere geistige Getränke „ 10. —
Weingeist „20.—

Neuenburg:

Bezieht keine Gebühr auf Getränken.

Genf:

Bezieht keine Gebühr, mit Ausnahme der Octroigebühren der

Städte Genf und Carouge.

Auszug aus dem Octroitarif der Stadt Genf:

Weine aus dem Kanton Genf, aus den andern Schweizerkantonen

und ab genserischen Liegenschaften in den Zonen von

Savoyen und der Landschaft Ger Fr. 3. 50 per Saum gleich
ISO Liter.

Weine, auswärtige „ 4. 90 „
Weine, feine, sogen. Liqueurweine „ 12. 20 „
Weine und Essig in Flaschen:

in gewöhnlichen Flaschen „ —. 12 per Stük.
in halben Flaschen „ —. 06 „

Essig und Weine, verdorbene „ 3. 50 per Saum.
Weintruse(v.15.Sept.bis3l.März) „ 3.50 „

„ (v. I.April bis 15. Sept.) „ 1.50 „
Bier „ 5. 55 „
Bier in Krügen oder in Flaschen —. 05 per Krug od»

Flasche.
Obstwein „ 3. — per Saum.
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30. Juni Branntwein und Weingeist in Fässern:

«L^nv- Saum reinen, in diesen Flüssigkeiten enthaltenen

186? 2M°h°l Fr. 30. -
Die Vermessung des Weingeistes geschieht mittelst des

Alkoholmeters von Gau-Lussac, bei einer Temperatur von 15

Grad des hunderttheiligen Thermometers.

Liqueurs aller Art in Fässern Fr. 22. 25 per Saum.
Branntwein und Liqueurs aller Art

in Flaschen von und unter 1 Maß „ —.20 per Flasche.

Auszng aus dem Octroitarif der Stadt Carouge.

Wein, ausländischer .4 Np. per Maß.
Branntwein 8 „ „
Weingeist und Liqueure, in Fässern 15 „ „
Liqueure in Flaschen .15 „ per Flasche.

(D. 8.) (Gez.) Kml.

(D.S.) (Gez.) Drouyn de Lhnys.

(I.. 8.) (Gez.) Rouher.
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6.

Reglement

30. Juni
1864.

26. März
1865.

Betreff der Landschaft Ger.

Beilage
zum schwerzcrisch-sranzösischcn Handelsvertrage.

Die Regierung der
schweizerischen
Eidgenossenschaft verpflichtet sich,

den Erzeugnissen der Landschaft

Gez; neben den Zugeständnissen,

wie sie der dem Handelsvertrage

beigefügte Tarif ö darbietet, im

Wcitern folgende Zollerieichte-

rungen zu gewähren:

Art. 1. Die längs der Grenze

der Landschaft Gex bestehenden

eidgenössischen Zollstätten werden

außer den schon durch das

Gesetz von dem Eingangszolle
befreiten Gegenständen auch die

im gegenwärtigen Artikel erwähnten

Erzeugnisse frei von jeder

eidgenössischen Eingangsgebühr
Zulassen, nämlich:

sssorclsr sux proàuits àu psvs
às Lex, iuàspsuàsmrusul àes

«ouesssions àousuisrss spsei-
Lsss su lsrik L suusxs su
Irsits às eommsros^ Iss kseili-

lss suivsulss:

^n. 1^. I^ss burssux às

psszss ksàsrsux stsblis sur Is

lroulièrs àu psvs às 6sx sà-

msttroul su irsuebiss às lout
àroit à'smrss ksàsrsl, outrs
lss objets àsjs slkrsnekis psr
ls loi, Iss proàuits msmioonss

àsus le prsssul srtisls, ss-

voir:
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SO. Juni Brennholz, roh und in Reis-
1864. wellen, und Holzkohle;

^18? und Laub von Buchen, so-

wie anderes zur Viehfütterung

oder als Streue,
Maulbeerbaumlaub und Riedstreue,

Heu und Stroh;

Hanf und Flachs, roh;
Frische Gemüse und Gartengewächse,

Bäume, junge, und

Sträucher zur Obst- und

Waldkultur, gewöhnliche;

Obst, frisches;

Getraide in Garben;
Kartoffeln;
Reps in Garben;
Bausteine, gemeine, sowohl grob

als mit dem Kronhammer
(boueksrcke) behauen;

Dachziegel und Backsteine;

Lehm, Töpferthon, Huppererde,

Schlacken;

Abfälle aus dem Thier- und

Pflanzenreiche, wie Dünger,
Sägspäne, Kleien; nicht aber

Abfälle von Tabakblättern
und andere, zu einem besondern

Gewerbszweige dienliche;

Gerberrinde und Lohkuchen;

Milch;
Frische Eier;
Frische Butter;

Le bois à brûler brut el en

tsgots, et Is oksrbon cke bois ;

Les Ksrdes et Iss tsuillss àe

Kêtre et sulres pour tour-

rsge ou liliers, les feuilles
cke mûrier el la litière cke

roseaux, v compris Is kein

st la psills;
Ls I'm el le oksuvrs bruts;
Les legumes krsis et le jsrcki»

«SAS, les jeunes arbres et

les srbrissesux lruiliers ou
cks torsts orckiusires;

Les fruits krsis;
Les eêrsslss su gsrbss;
Lss pommss cks lsrrs;
Le eoi?» en gerbes;
Lss pierres à bZlir «rckmsîres,

soit grossièrement taillées,
soit taillées à Is doueksrcks;

Les luiles et briques;
Ls terre glaise, argile, terre

refractors, les seories;
Lss cksokets ck'snimsux st cks

végétaux orckiusires, somms

engrsis, seiurs cks bois, son;
msis non Iss cksebsls cke

ksuillss cks lsbso st autrss

ssrvsnl pour uns brsnvks

spèeisls ck'iuckustris;

L'êeoree » tau st Iss motlss s

brûler en provenant;
Le lait;
Les ceuks krsis;
Le bsurrs frais;
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Bretter, Latten und gemeines

gesägtes Holz.

Art. 2. Zu einem Viertheil
der eidgenössischen Einfuhrgebühr,
wie sie in dem, gegenwärtigem

Vertrag beigerükten Tarif
ö festgesetzt ist, sind zuzulassen:

Eidg. Ztr.
Wein bis auf 1200

Kalk und Gyps;
Marmor von Thoiry, in

rohe, nicht polirte Platten

geschnitten, bis auf 500

Gemeine Töpferwaaren
Grobe Eisenwaaren, mit

Ausschluß vonSchlos-
ferwaaren

Packkisten aus Holz

Korbwaaren und gemeine
Siebe für die

Landwirthschaft ;

Käse jeder Art, bis aus

Honig
Bier und Obstwein
Grobes Leder, bis auf
Kalb-, Schaf- oder

Ziegenfelle, gegerbt

Schreinerarbeiten

2400

400
400

2000

50
600
500

200

20«

Lös plsuokss, lattes st ls bois 3V. Juni
sois orckinsire. 1864'

26. März
^rt. 2. ösront sckmis su 1865.

quart cku ckroit kscksrsl ck'sntrss

iixs psr Is lsrik ö, annexe su

pressât Arsite:

Julat. Kg.
Ls vin, jusqu'à eon-

ourrsuos cks 1,200
Ls «Ksux et ls gvpss;
Lss msrbrss cks IKoirv,

soies su plsquss bru-
tes no» poliss, jus-
qu'à oouourrsnoe cke

Ls poterie ordinaire
Lss ouvrsgss grossiers

su ksr, I» serrurerie

uou eompriss
Lss osissss cks bois pour

emballage
La vsuneris et Iss orib-

les ordinaires pour
I'sgrioulturs;

Lss kromsgss cks touts

sspses, jusqu'à oon-

ourrsuos cks 2,000
Ls misi 30

Ls bisrs st Is oickre 600
Luirs gros 300
?ssux cke vssux, mou-

tons ou oksvrss tsu-

300

2,400

40«

400

nsss
Lbsnistsris

20«
200
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8«. Juni Man ist ausdrücklich einver-
1864. standen, daß die hievor festge-

^18W^ ^ Ermäßigung nur auf die

eidgenössischen Gebühren Bezug

hat, nicht aber auf die

Verbrauchssteuern, deren

gegenwärtige Ansätze jedoch nicht

erhöht werden dürfen.

Art. 3. Die Gerbereien der

Landfchaft Gez dürfen jährlich,
frei vom eidgenössischen

Allsgangszolle, bis auf 600 rohe

(behaarte) Ochsen- oder

Kuhhäute, und bis auf 6000 rohe

Kalb-, Schaf- oder Ziegenfelle

ausführen.

Art. 4. Von dem Vieh, das

die Bewohner der Landschaft

Gex in Savouen kaufen nnd

über schweizerisches Gebiet

heimführen, soll kein Transitzoll
erhoben werden.

Die Schweiz behält stch

jedoch in Bezng auf diese Durchfuhr

die erforderlichen Kontrole-
und Polizeimaßnahmen, sowie

die Befugniß vor, bei

Viehseuchen den Eintritt oder die

Durchfuhr des Viehes gänzlich

zu verbieten.

Art. 5. Die von den

Einfuhrgebühren befreiten Waaren

II est expressément entendu

aus la diminution ei dessus sti-

pulso s'applique uniquement

sux droits tsdsrsux, sl non

sux droits ds oonsommstion,

dont ls taux ueluel ns pourra
lou'.slois strs «Isvs.

^rl. 3. Lss tsunsriss du

psvs ds 6sx sont autorisées s

exporter annuellement, su Iran-
obiss du droit de sortis lsds-

rsl, jusqu'à ooueurrsues ds

««« es«,/« ^zsaM b/'«êes l^en

^ocks), cêe d««/s cke va-
««es, et de sia? «Me IieaW
b^«êe8 cks VsaW, ?»o«ê«tt8

e/ìèv^es.

^rl. 4. II ns sers psreu
sueun droit de lrunsit pour Is

bslsil qus lss Ksbituuls du psvs
do 6sx »ekstsnt sn ösvois st

smsnsnl dsns leur arrondisse-

msnl à travers Is tsrritoirs
suisse.

Lu Luisss ss reserve, touls-
lois, ds prendre les mesures
nécessaires ds controls sl ds

polios pour es vssssgs, uinsi

que Is lseulls d'interdire sn-
tisremsnt ls transit ou l'snlrss
du bslsil su eus d'svixooliss.

^rt. ö. Lss insrcksndisss
silrsnobies dos droils d'entrés
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dürfen nur auf erlaubten Wegen

eingeführt werden; die nicht gänzlich

von jeder Einfuhrgebühr
befreiten unterliegen einer Kontrole

bei den betreffenden Z.oll-

stätten. Die Einfuhr der groben

Leder und der gegerbten

Felle zu einem Viertheil des

sonstigen Zollansatzes, und die

zollfreie Ausfuhr von rohen Häuten

und Fellen kann bei den

Zollstätten Grand-Sacconnex,
Meyrin, Crassier, Chavannes,

Sauverny und Chancy

stattfinden.

Art. 6. Die eidgenössische

Zollverwaltung wird für die,
eine Ermäßigung des eidgenössifchen

Zolles genießenden Waaren

Freikarten ausstellen, jedoch nur
bis zum Belaufe der hievor

festgesetzten Quantitäten.

Die im Art. 2 bestimmte

Ermäßigung oder Erlafsung der

Einfuhrgebühren für die daselbst

bezeichneten Quantitäten von

grobem Leder, gegerbten Fellen,
Tischlerwaaren und Wein wird

nur auf Zeugnisse hin gewährt,
welche die Herkunft dieser Gegenstände

aus der Landschaft Gex
beweisen.

us pourront slrs importes» qus 30. Juni

par àss cksrnius permis ; «elles 1364.

qui us sont pss sffrunokies àe ^'^"^
tout àroil à'snlrss seront sou-
misss s un oonlrôls sux bu-

rssux às psugss rsspsotiks.
Lss importations àes gros euirs

sl àss psuux tsnnsss sl eor-

rovsss uu qusrt àu lsux «rcii-

nsirs àss àroils, st les sx-
portstions àss pssux brûles

qui jouisssul às lu krsuokise,

pourront s'opérer psr Iss bu-

rssux àu <?mnck KaeooxmM,
àe Mez/^M) àe OasR'e?', cks

(ÄMMnes, às Sauvemz/ st
cks (Nattez/.

^rl. 6. L'sckminislrstion ckss

pssges kscksrsux ckslivrsrs ckss

bilisls às erëàil pour lss insr-
obsnàisss jouissant à'uns rs-
ckuelion àu àroit isàsrsl, msis

ssulsmsnt jusqu'à eonourrsnes
àss qusntilss Kxêes ei-àessus.

Ls rsàucliou ou. Is suppres-
sion àss àroits à'enlrôs llxês
àsns l'srticls 2 pour Iss qusn-
litss v àssignsss às gros cuirs,
às pssux tunusss ou eorrovsss,
à'êbsnistene sl às vin, n'est

ucoorclês qus movsonunl àes

osrlikosts eonstulsnt Isur ori-

gins àu psvs às Lex.
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S0. Juni Art. 7. In der Schweiz zu-
1864. geschnittene Kleider, welche nach

^'o^ö der Landfchaft Gex bestimmt

stnd, um dort genaht zu

werden, können aus der Schweiz

zollfrei ausgeführt und frei von

dem auf fertige Kleider gelegten

Einfuhrzoll wieder in die Schweiz

eingeführt werden. Die Ein-
und Ausfuhr dieser Gegenstände

kann nur über die Zollstätten

Meyrin, Sacconnex und Vire-

loup erfolgen.

Die eidgenössische Zollverwaltung

behält sich eine dies-

fällige Kontrolirung mittelst eigener

Büchlein vor, die den

Personen, welche von dieser

Begünstigung Gebrauch machen

wollen, zuzustellen und von

denselben bei den eidgenössischen

Zollstätten vorzuweisen sind.

Art. 8. Es wird vereinbart,

daß das Grenzbüreau ckes

i^cm^As, im Doubs-Departement,

wie bisher Käse,

Uhrenwaaren, mit Inbegriff der Musikdosen,

Uhren macherwerkzeuge und

Uhrenbestandtheile, und Spizen,
sowohl zur Durchfuhr als zur
Einfuhr nach Frankreich, wird
abfertigen können.

Art. 9. Diese Bestimmungen

werden zu gleicher Zeit und

^.rl. 7. Lss vêlements tsil-
lös s» Luisse et àsstinss à

être eousus àsns Is psvs àe

üex, pourront stre exportes às

öuisss sn lrsnokiss cks ckroit«,

st réimportes en Luisse sn

sxsinptiou cku ckroit ck'entres

allèrent sux vslsmsuts con-
ksetionnss. L'importation st

l'sxportslion cks oss objet» ne

pourra s'opérer que psr les

stations cks il/ez/,M, Laeecmnea!

el k^eêott^i.
L'ackministralion ckes pssgss

fsckërsux ss rsssrvs ck'sxsresr

uu eonlrôls, su inovsn cks Ii-
vrsls àont ssronl pourvues Iss

psrsonnss qui prolitsrout cks

eslts ksoilits, st qu'elles cks-

vront prèsenlsr aux bureaux
ckss pssgss lscksrsux.

^rt. 8. II ssl entsucku que
le buresu cks kroulisrs ckes

^s«^AS, àspsrlsment àu Ooubs,

pourra, enmms jusqu'à present,
expsàier, soit pour le transit,
soit pour l'sulrse en ?rsuee,
Iss kromsgss, l'Korlogerie, v
oompris Iss boîtss s musiqus,
Iss outils st fournitures à'Kor-

logsris st Iss àsnlellss.

^rt. 9. Lss àisposilions ss-

ronl mises sn vigueur en msms
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für die gleite Zeitdauer wie der

Handelsvertrag in Kraft treten.

Geschehen in Paris, am

30. Brachmonat 1864.

(L. 8.) (Gez.) Kern.

(L. 8.) (Gez.) DrouyudeLhnys.
(L.8.)(Gez.)Rouher.

erklärt den vorstehenden Vertrag

und die demselben ange-
schloßenen Tarife nebst Reglement,

als ratisizirt und-in allen
Theilen in Kraft erwachsen, und
verspricht im Namen der
schweizerische» Eidgenossenschaft,
dieselben, so weit es von ihr
abhängt, gewissenhaft zu beobachten.

Zur Urkunde dessen ist
gegenwärtige Ratifikation vom
Bundespräsidenten und dem

Kanzler der schweizerischen
Eidgenossenschaft unterzeichnet und
mit dem eidgenössifchen Staatssiegel

versehen worden.

So geschehen in Bern, de»

dritten Weinmonat eintausend
achthundert vier und sechzig.

Im Name» des schweiz.

Bundesrathes,
Der Bundespräsident:

«r. I. Dnvs.
(it.. G.)

DerKanzler derEidgenoßenschast:

S chie sz.,

temps st pour la môme ckurss 30. Juni

que I« traits cks eommsres. 1864.

?sit
1804.

à ls 30 ^uin
26. März

1865.

(l.. 8.) (8ig.) Kern.

(L. 8.) (8iz.) vronvn cke IbKuv«.

(L. 8.) (8iz.) «ouker.

H«ll8, avant vu st sxamins Is
ckil Irsils, l'avons approuvé st
approuvons su loutss el elis-
euus ckss dispositions qui v
sont eontsnues; ckeÄa/'««« qu'il
ssl aeeepts, ralilio et conllrms,
sl ^,'vmett«n« qu ii ssra iuvio-
IgKIemsnt obssrvs.

/m cke ?>»U8 »vons
ckonne les prêsenlss siZnsss cks

nolrs main sl seellsss cks nolrs
8es«u Imperiai.

l H, Eê. Oê«uck, ls vingt st
uuisms jour cku mois cks 8sp-
tembrs cks l au cke gräos mil
lmit esnt soixants-qustrs.

(I.. 8.)

?>à?»I.k!»!V.

par i'blmpsrsur:

!)r»»zn de I,Ku; «.

Jahrgang t»«I, l4
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3«. Juni
1864.

26. März
1865.

II.
Vertrag

über

die Mederiajsung der Schweizer in Frankreich und der

Franzosen in der Schweiz.

Der Bundesrath

der

schweizerischen Eiogenoßenschast,

nach Einsicht und Prüfung
des zwischen den Bevollmächtigte»

des schweizerischen Bundesrathes

und Seiner Majestät des

Kaisers der Franzosen am 30.

Brachmonat 1864 zu Paris
unter Ratisikationsvorbehalt
abgeschlossenen und unterzeichneten

Vertrages über die Niederlassung

der Schweizer in Frankreich und

der Franzosen in der Schweiz,

welcher Vertrag vom schweizerischen

Ständerathe am 28. Herbstmonat

1864 und vom
schweizerischen Nationalrathe am 30.
gleichen Monats genehmigt worden

ist, und also lautet:

M?»I.kM.
IÄ?' êa S?'««s cks Die« eê

i^oêonês naêionaêe,

0158 ?K^IMI8,
^4 ê««s es«a? H«i «es ^êsenêes

Lettres «e^onê,
8^v?.

Un lesile svsnt sts eonelu,
le 30 luiu 1864, entre Is k'rsnes

st Is lûonkëàêrstion suisse, pour
régler les concluions äs l'stsblis-

ssinsnt clss krsnesis sn 8uisss

st àss 8uiss68 sn k'rsnes;
Irsils àont ls lsosur suit:
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Die Regierung der schweizerischen

Eidgenossenschaft und

die Regierung Seiner Majestät
des Kaisers der Franzosen,
von dem Wunsche beseelt, die

Freundschaftsbande zu befestigen

und die freundnachbarlichen

Beziehungen zu fördern, welche

beide Völker verbinden, haben

beschlossen, die Bedingungen für
die Niederlassung der Schweizer

in Frankreich und der Franzosen

in der Schweiz durch einen

besondern Vertrag in beidseitigem

Einverständniß zu regeln, und zn

diefem Ende zu Bevollmächtigten

ernannt, nämlich:
Die schweizerische Eidge¬

nossenfchaft: HcrrnKern,
außerordentlichen Gesandten

und bevollmächtigten Minister

genannter Eidgenossenschaft

bei Sr. Majestät dem

Kaiser der Franzosen;
Und Se. Majestät der Kai¬

ser der Franzosen : Herrn

Drouyn de Lhnus,
Senator des Kaiserreichs, Großkreuz

seines kaiserlichen
Ordens der Ehrenlegion :c. zc.,

seinen Minister des Aeußcrn;
und Herrn Ronher, Senator

des Kaiserreichs, Großkreuz

seines kaiserlichen
Ordens der Ehrenlegion :c. :c.,
seinen Staatsminister;

Ls Louvsrnsmsnl às Is M. Juni
k«ckeriltîvll 8»j«8« st Is Louver- 1864.

nsmsut às 8. N. l Lmvereur
cke« kr«,N?äi8, snimês àu àssir
às rssssrrsr Iss liens à'smitiê
st multiplier Iss rspporls às

bon voisinais qui unissent Iss

àsux peuples, out àsc.iàs às reZ-
1er, d'un commun sceorà et psr
un traile spseisl, Iss eonàitions

auxquelles sera soumis l'stsb-
lisssment àes Luissss sn ?rsues
st àss krsnesis su Luisse, et

ont nomme pour leurs ?Isni-

potentisirss à est sllst, savoir:

Ls (.ontedersllou suisse, A.
Lnvovê sxtrsorcki-

nsirs sl sinistre plsnipo-
tsntisirs às ls àite <H«nts>

derslion près 8. Kl. l'Lm-
psrsur àes krsnesis;

Lt 8. A. l'Lmporeur àes

krsnesis, N. Ouovv» v»

Liiuvs, 8sllstsur às l'Lm-
pire, grsnà'eroix às son

oràro imperisi às Is Ls-

gion d'iionnour, elo. sto.,
sou Uinistrs st 8eerstsirs

d'Llst su dspurtemenl àss

stlsirss étrangères; el N.
lìovmzn, Lsnslsur àe l'Lm-
pirs, grund'eroix às son

oràrs imperisi às Is Ls-



212

30. Zum
1864.

26. März
1865. welche, nach gegenseitiger Mit¬

theilung ihrer, in guter und

gehöriger Form befundenen

Vollmachten sich über folgende
Artikel geeinigt haben:

Art. 1. Die Franzosen, ohue

Unterschied der Religion, sind

in jedem Kantone der

Eidgenossenschaft in Bezug auf Perfon

und Eigenthum auf dem

nämlichen Fuße und auf die

nämliche Weise aufzunehmen

und zu behandeln, wie es die

christlichen Angehörigen der
andern Kantone sind oder noch

werden sollten. Sie können

daher in der Schweiz ab- und

zugehen und sich daselbst zeit>

weilig aufhalten, wenn sie mit

regelmäßigen Pässen versehen

sind und den Gesetzen und Poli-
zeiverordnungen nachleben. Jede

Art von Gewerb und Handel,
welche den Angehörigen der

verschiedenen Kantone erlaubt ist,
wird es anf gleiche Weise auch

den Franzosen sein, und zwar
ohne daß ihnen eine pekuniäre

oder sonstige Mehrleistung über-

bunden werden darf.,

Art. 2. Um in der Schweiz

Wohnsitz zn nehmen oder sich dort

niederzulassen, müssen die Fran¬

gimi d'iionnsur, etc. ste,
son Ainistrs d'Ltst;

Lesquels, après s être com-

inuuique leurs pleins pouvoirs,
trouves su bonne et äus forme,
sont convenus cles articles sui-

vanls:

^rt. I*". Les français,
sans distinction de culte, seront

reçus st traités dims ekaque
Lanlon ds ls Confédération, rs-
lutivemeut à leurs personnes
sl à leurs propriétés, sur le

môme pied et ds In mèms ma-
niers qus is sont ou pourront
l'être, à l'avenir, les rsssorlis-
ssnts cbrslisns dss «utrss
Cantons. Ils pourront, sn son-

ssqusnes, aller, venir st séjour-

nsr temporairement sn Luisss,
munis ds passs-ports réguliers,
en ss conformant «ux lois st

règlements ds polies, l'oul
genre d'industrie et ds com-

msres psrmis aux ressorti--

sanls des divers Cantons, ls

ssra sgalsment aux français, et

sans qu'on puisse sn oxiger au-

uuns condition pscuniairs ou

«Mrs plus onéreuse.

^rl. 2. pour prendre do-

mieiis ou tonner un établisse-

msnt su Luisse, les français ds-
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zosen mit einem, ihre

Staatsangehörigkeit bezeugenden Jm-
matrikulationsscheine versehen

sein, der ihnen von der

französischen Gesandtschaft — auf

Vorzeigung von Zeugnissen über

sittliche Aufführung und anderer

erforderlicher Ausweise — wird

ausgestellt werden.

Art. 3. Die Schweizer werden

in Frankreich die nämlichen

Rechte und Vortheile genießen,
wie sie der Art. I des gegenwärtigen

Vertrags den Franzosen in
der Schweiz zusichert.

Art. 4. Die Unterthanen oder

Angehörigen, des einen der beiden

Staaten, welche im andern

wohnhaft find, stehen nicht unter
den Militärgefetzen des Landes,
in dem sie sich aufhalten,
sondern bleiben denjenigen ihres
Vaterlandes unterworfen.

Ebenso sind sie frei von jedem

Dienste in der Nationalgarde
sowohl, als in den Ortsbürgerwachen.

Art. 5. Die Unterthanen oder

Angehörigen des einen der beiden

Staaten, die im andern

wohnhaft find und in die Lage
kommen sollten, durch gerichtliches

Urtheil oder gemäß den

Gesetzen oder Verordnungen über

die 'Sitten- und Annenpolizei

vroul êtr« munis d'un gel« ck'im- M. Juin
matriculation eonstslsnt lour ns- 1^64.

tiouslilê, qui leur sors ckelivrê ^'^^
par I'ambnssscke cls Cranes,

après qu'ils auront prockuit ckss

eertiliests cks banns eonckuils st
cks bonnss moeurs, ainsi qus
Iss sulrss attestations rsquisss.

^rt. 3. Les puisses joui-
ront, en ?rsnes, ckss mêmes

ckroils st avantages que I'srtiuls

premier ei-cksssus assure aux
français su 8uisss.

^.rt. à. Lss sujuts ou rss-
sorlisssnts cks I'uu ckss cksux

Ltsts, établis ckans l'autre, ne

seront pas atteints pur le» lois
militaires cku psvs qu'ils Ksbi-

lsront, mais resteront soumis
à celles cks leur patris.

Ils seront également exempts
cks tout ssrvies, soit ckaus Is

garcks nationale, soit cksns Iss

miliess municipales.

^rl. 3. Les sujets ou res-
sorlissanls cks I'uu ckss àsux

ötsls, établis cksns l'sulrs st

qui ssrsïsnt cksns Is cas ck'êtrs

rsnvovss par ssnlsues lsgals

uu ck'sprês ls» lois ou rsgls-
msnls sur Is polies ckss mosurs

et la msnckieils, seront reçus,
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30. Juni weggewiesen zu werden, sollen
1864. sammt Familie jederzeit in ihrer

^18W^ ursprünglichen Heimat wieder

aufgenommen werden, vorausgesetzt,

daß sie nach den dortigen

Gesetzen ihre Heimatrechte

beibehalten haben.

Art. li. Jeder Vortheil in

Bezug auf Niederlassung und

Gewerbsausübung, den der eine

der vertragschließenden Theile
irgend einer dritten Macht, auf
welche Weise es immer sei,

gewährt hätte oder in Zukunft
noch gewähren sollte, wird in

gleicher Weise und zu gleicher

Zeit gegenüber dem andern Kon- I

trahenten zur Anwendung kom-

men, ohne daß hiefür der

Abschluß einer besondern Uebereinkunft

nöthig wäre.

Art. 7. Der gegenwärtige

Vertrag wird in beiden Staaten

gleichzeitig mit dem heute

abgefchlossenen Handelsvertrage,
und für die nämliche Zeitdauer,
in Vollziehung treten.

Derselbe ist zu ratifiziren,
und die Ratifikationsurkunden
binnen sechs Monaten, oder

früher wenn möglich, und zwar

gleichzeitig mit denjenigen des

oben erwähnten Handelsvertrages,

in Paris auszuwechseln.

SN tont temps, sux et leurs tä-

milles, àsns les psvs àont ils

sont originaires sl oü ils su-
ronl eonservê leurs àroits eon-
formsmsnt aux lois.

àrl. 6. l'eut uvsntags que
l'uns àss parties contractantes
surgit eonesàe ou pourrait en-

ears conosclsr s l'avsnir, cl'uns

manière quelconque, à uns sutrs
puissance, sn es qui concerns
I'ölablisssmsllt sl l'exsreies àss

proksssions inàuslrisllss, ssrs

sppliesbls às ls même ms-
niêrs sl s Is rnêms spoqus s

l'sutrs psrlis, ssns qu'il soit

nêessssirs àe ksirs uns eon-

vsntion spseiuls s est slkst.

.^rt. 7. Ls présent trsits
rsesvra son sppiiosiion àsns

Iss àsux psvs, sn même lsmps

qus Is lraiis às commères

conclu sous la ciste àe ce jour,
sl il surs ls mêms àuree.

II ssrs ralilis et Iss ralities-

lions en seront scbsngsss s

?uris, àsns le àêlsi às six

mois, ou plus lôl si fairs se

peut, st simultanément svse
esllss àu traits às commerce

précité.
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Dessen zur Urkunde haben

die beiderseitigen Bevollmächtigten

den gegenwärtigen Vertrag

unterzeichnet und demselben ihre

Wappensiegel beigedruckt.

So geschehen in Paris, am

30. Brachmonat 1864.

(D. 8.) (Gez.) Kern.

(D. 3.) (Gez.) DronyndeLhuys.
(L. 8.) (Gez.) Rouher.

erklärt den vorstehenden Vertrag

als ratisizirt und in allen

Theilen in Kraft erwachsen, und

verspricht im Namen der
schweizerischen Eidgenossenschaft,
denselben, so weit es von ihr
abhangt, gewissenhaft zu beobachten.

Zur Urkunde dessen ist

gegenwärtige Ratifikation vom
Bundespräsidenten und dem

Kanzler der schweizerischen

Eidgenossenschaft unterzeichnet und

mit dem eidgenössischen Staatssiegel

versehen worden.

So geschehen in Bern, den

dritten Weinmonat eintausend
achthundert vier und sechzig.

Im Namen des schweiz.

Bundesrathes,

Der Bundespräsident:
»r. I. Dubs.

DerKanzlerderEidgenoßenschaft:

Schieß.

Ltt /«i cks g«oi, lssklenipo- 30. Juni
tentisires rsspeelits ont sisns ^64.

26.MärzIs prsssiit traits st v out »p- °

pose Is cseket às leurs srmss.

?sits Nk«, Is 301ml. 1864.

(I.. 8.) (8ig.) Kern.

(L. 8.) (8ig.) Vr«»vii cke1.kuv8.

(l.. 8.) (8ig.) «ouker.

Mu8, svant vu. st sxamios
Is àit legits, I'svons approuve
st Approuvons su toutes et
okseune àss àisposilions qui v
sont eontsnuss; àselsrous qu'il
est seesptö, rstilis st eonlirms,
et promettons qu'il sera invio-
Isblsmsnt observe.

S«, /«i cke !>«U8 avons
àonnê les présentes signées àe

notre msin et seellsss às notrs
8eegu Imperisi.

^ «t. «««ck, Is 21 8sp-
tsmbrs às l'sn às grsos 186à.

psr l'Lmpsrsur:
vr»o?» ck« I^Kiiv«.
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30. Jmü
1864.

26. März
186S.

III.
Uebereinkunft

zwischen

der Schweiz und Frankreich zum gegenseitigen Schutze des

litterarischen, Künstlerischen nnd gewerbiichen Eigen-
thulus.

Der Bundesrat!)

dcr

schweizerischen Eidgmolzenschast,

nach Einsicht und Prüfung
der zwischen den Bevollmächtigten

des schweizerischen Bundesrathes

und Seiner Majestät des

Kaisers der Franzosen am 30.
Brachmonat 1864 zu Paris
unter Ratisikationsvorbehalt
abgeschlossenen und unterzeichneten

Uebereinknnft zum gegenseitigen

Schutze des litterarischen,
künstlerischen und industriellen
Eigenthums, welche Uebereinknnft vom

schweizerischen Ständerathe am

28. Herbstmonat 1864 und vom

5a?- êa A, a«ö cke Dieu et êa

l^oêm^ê ncckiemaêe,

1MPLMVK DL» 1?«^l^I8,
.4 /«us «sua? gui «es /tt'êsM<es

Lettres vei'^cm/,

lins Convention avant sls

eonelue, le 30 luin 1864,
enlrs ls b'ranee el I« Luisse,

pour Is garantie réciproque às

la propriété littéraire, arlistiqus
el inàustrielle;

Convention àonl la teneur suit:
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schweizerischen Natioualrathe am

30. gleichen Monats genehmigt

worden ist, und also lautet:

Die Regierung der

schweizerischen Eidgenossenschaft und

die Regierung Seiner Majestät
des Kaisers der Franzosen, in
der Absicht, den Schutz des Eigenthums

an litterarischen und

künstlerischen Erzeugnissen, sowie an

Fabrikzeichen und Mustcrzeich-

nungen, in der Schweiz und in

Frankreich gegenseitig zn sichern,

haben beschlossen, zu diesem Ende

eine Uebereinkunft einzugehen,
und zu ihren Bevollmächtigten

ernannt, nämlich:

Die schweizerische Eidge¬
nossenschaft: HerrnKern,
außerordentlichen Gesandten

und bevollmächtigten Minister
genannter Eidgenossenschaft

bei Sr. Majestät dem Kaiser
der Franzosen;

Und Se. Majestät der Kai¬
ser der Franzosen : Herrn
Drouyn de Lhuys, Senator

des Kaiserreichs, Großkreuz

seines kaiserlichen
Ordens der Ehrenlegion zc. zc.,
seinen Minister des Aenßern;
und Herrn Rouher, Senator

des Kaiserreichs, Großkreuz

feines kaiserlichen Or-

30. Juni-
1864.

26. Mörz,
1865.

Le Louvsrnsment cle I» LlM-
t'eÄerMou suis»« el Is Louver-
neirieut 6s 8. A. ILmoereur
ll«8 kr<Ull!KÌ8, àësirunt assurer
ls garantie réciproque, su Luisse

et eu trance, àe Is propriété
àss ozuvrss às littérature «t

à'srl, ainsi qus àss msrquss
st àsssins àe lsbriqus, ont rs-
solu às eonolure s est eilst,

uns convention, sl ont nomms

pour lsur» plsnipotentisirss, ss-

voir:

Ls Lonksàèrsiion suisse, U.

Kisu«, Lnvovs sxlruorài-
nsirs sl Ninistrs pisnipo-
tsntisirs àe Is àite Lonks-

àêrstion près 8. A. I't?m>

pereur àes krsnesis;

IZt 8.A. l'empereur àe» bran-

cai», N. Onovv» viz Luvrs,
8èustsur àe l'Lmpire,
grsnà'croix àe son oràrs

imperisi às ls Légion
à'Konnsur, elc. etc, son

Ninislrs st Lecrslsirs à'èlst
«u àspsrlement àss sk-

fsires étrangères; el U.
Houmzn, 3önsteur àe l'Lm-
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3«. Juni
18S4.

26. März
1865.

dens der Ehrenlegionzc. zc.,

seinen Staatsminister;

welche, nach gegenseitiger

Mittheilung ihrer, in guter und

gehöriger Form befundenen

Vollmachten, sich über folgende
Artikel geeinigt haben:

In Frankreich anzuwendende

Bestimmungen.

Art. 1. Die Verfasser von

Büchern, Flugschriften oder

andern Schriften, musikaiischen

Kompositionen oder Bearbeitungen,

Zeichnungen, Gemälden,

Bildhauereien, Stichen,
Lithographien und allen andern

derartigen Erzeugnissen aus dem

Gebiete der Litteratur oder der

Künste, welche zum ersten Male
in der Schweiz veröffentlicht

werden, genießen in Frankreich

die Vortheile, welche daselbst

durch das Gesetz dem Eigenthume

litterarischer und

künstlerischer Werke eingeräumt sind

oder künftig eingeräumt werden

sollten, und es kommt ihnen

gegen jedweden Eingriff in ihre

Rechte der nämliche Schutz und

die nämliche gesetzliche Rechts-

pire, grsnà'eroix cls sou

oràrs imperisi às Is Ls-
giou ci'Küuueur, st«, st«.,
sou Wuislrs à'Llsl;

Lesquels, «près s'être «om-

muuiqus Isurs pleins pouvoirs,
trouves su bouue st àus torme,

sont convenus àss srlielss sui-

vsnts:

Disposition»
îlvvlîeadles en kraue«.

^rl. I*". Les sulsurs às

livres, KroeKures ou autres

écrits, às compositions musios-

Iss ou à'srrangsmsnls às mu-

siqus, à'ceuvrss às àsssin, àe

peinture, àe sculpture, àe gra-

vurs, àe lilliogrspbis st às

loutss autrss proàuetions ans-

loguss àu àomains liltêrsirs «u

artistique, publiés pour Is prs-
misrs lois sn Luisse, jouiront

sn ?r»n«s àss »vantsgss qui

v sont ou v ssronl sltribuss

psr lu loi s I» propriété àss

ouvrsgss às lillsraturs ou à'srt,
st ils auront Is msms protse-
tion st Is même rseours légal

contre toute atteints portes s

Isurs àroits, qus si sette atteints

avait sts eommiss s l'egsrà
à'sutsurs à'ouvrsges publies
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Hilfe zu Statten, wie wenn dieser

Eingriff gegenüber den Verfassern

von Werken begangen worden

wäre, welche zum ersten

Male auf dem Gebiete des

Kaiserreiches veröffentlicht wurden.

Indessen sind diese Vortheile
den Verfassern solcher Werke nur
für so lange, als ihre Rechte

im eigenen Lande fortbestehen,

zugesichert, und es kann der

Genuß derselben in Frankreich nicht

auf eine längere als die in der

Schweiz eingeräumte Frist
beansprucht werden.

Art. 2. Es ist gestattet, in

Frankreich Auszüge oder ganze
Stücke aus Werken zu veröffentlichen,

welche zl>m ersten Mal
in der Schweiz erschienen sind,
wofern solche Veröffentlichungen
speziell für den Unterricht oder

zum Studium bearbeitet und mit
erläuternden Anmerkungen, oder

Interlinear- oder Randübersetzun-

gen versehen sind.

Art. 3. Der Genuß der durch

Art. 1 gebotenen Vortheile ist

an die in der Schweiz erfolgte
gesetzliche Erwerbung des Eigenthums

litterarischer oder künstlerischer

Werke gebunden.

Für die zum ersten Male in
der Schweiz veröffentlichten
Bücher, Karten, Kupferstiche und

pour ls prsmisrs fois sur Is M. Juni
tsrritoirs cls l'Lmpirs. 18l>4.

S6. März
1865.

loulskois, LSS avantages us
seront assures aux sulsurs àss

àits ouvrsgss qus psuàsnt l'exis-
teuss às Isurs àroits àsus

Isur pavs, st la àuree às Isur

fouisssuos su?rsnes us pourra
sxeêàer oslls lixss s lsur pro-
lit su Luisse.

^rl. Z. II est permis às

publisr su ?rsues àss extraits

ou àss moressux eutiers à'ou-

vrsges, avant paru pour Is

premiers kois su Luisse, pour-
vu que ces publiealious soiout

spécialement appropriées à l'eu-

seignsmenl ou s l'sluàs, et se-

eompagnsss às uotss explies-
lives, «u às lrsàuotions iutsr-
linéaires ou marginales.

^,rt. 3. Ls fouisssnes àu
bsnsues às l'srtiels 1°" ssl

suboràonnss s I'aequisilion Is-

gale às la propriété àes ou-

vragss littéraires et artistiques

su Luisss.

?our Iss livres, esrtes, es-

tsinpss, gravures, lilbograpkiss
ou csuvrss musieslss publiss
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3«. Juni Stiche anderer Art, Lithogra-
1864. gdgr musikalischen Werke

^1865^ ^ Ausübung des Eigen-
thumsrechtes in Frankreich überdies

an die daselbst vvrgängig

zu erfüllende Formalität der

Einschreibung geknüpft, welche in

Paris beim Ministerium des

Innern zu geschehen hat. Diese

Einschreibung erfolgt auf die

schriftliche Anmeldung der

Betheiligten, und es kann die lez-

tere entweder an besagtes

Ministerium oder an die Kanzlei der

französischen Gesandtschaft in

Bern gerichtet werden.

Diese Anmeldung muß für
die, nach dem Inkrafttreten der

gegenwärtigen Uebereinknnft

herausgegebenen Werke, innerhalb
dreier Monate nach deren

Veröffentlichung in der Schweiz,

für die früher erschienenen

Werke hinwieder binnen drei

Monaten nach dem Inkrafttreten
dieser Uebereinkunft bewerkstelligt

- werden.

Für die Werke, welche

lieferungsweise erscheinen, beginnt
die dreimonatliche Frist erst von
der Herausgabe der letzten Lieferung

an zu laufen, wofern nicht
der Verfasser gemäß den

Vorschriften des Art. 6 erklärt hat,
daß er sich das Uebersetzungs-

pour ls premiers lois en Luisse,
I'exereies àu àroit àe propri-
öle en trance «era, eu outre,
subordonne à l'accomplissement

prêslsbls, àsns es àernisr psvs,
àe I» formulile às l'enregistre-
ment, etisetus à Paris, su Ni-
nislèrs às l'iulêrieur. L'enrs-
ZistremerU ss ksrs sur ls às-
elsrslion eorile àes intéresses,

laquelle pourra être sàrsssss,
soit au susàit Ministers, soil,

s la okaneellsris àe l'^mbassaàs
às krsncs à ösrns.

k.s àsclaration àevrs ètrs
ksils àsns Iss trois mois qui
suivront I» publication às l'on-

vrags sn Luisse, pour les ou-

vragss publies postérieurement
à la miss «n vigueur às la con-
vsntion, sl àsns lss lrois mois

qui suivroul ls miss sn vigusur
às Is àito convention, pour lss

ouvrsgss publies antérieurs-

msnt.

^ l'sgsrà àss ouvrsgss qui
psrsisssnt par livraisons, ls

àèlsi àe trois mois ne com-

mencera à courir qu'à àalsr

às la pubiicslion às ls clernière

livraison, à moins qus l'sulsur
n'ait inàiquo, conformément

sux prescriptions às partiels 6,
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i^echt vorbehalte, in welchem

Falle jede Lieferung als ein be-

solideres Werk betrachtet wird.

Die Einschreibung in besondere,

eigens zu diesem Zwecke

gehaltene Bücher hat ohne

Erhebung irgend welcher Gebühren

stattzufinden.
Die Betheiligten erhalten eine

Bescheinigung der geschehenen

Einschreibung; welche Bescheinigung

— vorbehaltlich der etwaigen

Stämpelgebühren —
unentgeldlich auszustellen ist.

Dieses Zeugniß soll genau das

Datum tragen, an welchem die

Anmeldung erfolgt ift; dasselbe

hat Beweiskraft durch das gauze

Gebiet des Kaiserreichs und

verleiht das ausschließliche Recht
des Eigenthums und der

Reproduktion für so lange, als nicht

ein Anderer sein Recht vor
Gericht geltend gemacht haben wird.

Art. 4. Die Bestimmungen
des Art. 1 sinden ebenfalls

Anwendung auf die Darstellung
oder Aufführung dramatischer oder

musikalischer Werke, welche nach

dem Inkrafttreten gegenwärtiger

Uebereinkunft znm ersten Male in
der Schweiz veröffentlicht, aufgeführt

oder dargestellt werden.

26. Mörz
186S.

son intention às se réserver 30. Juni
Is àroit àe trsàuetiou, auquel 1864.

ess «Kg que livraison sers eon-
siàsrês comme uu «uvrsgs
sspsrê.

Ls formulile às l'enregistre-
ment sur àes registres spéciaux

tenus s est slkst, ne donnera

ouverture u la perception ck'su-

«uns laxe.
Lss intéressés rsesvronl uu

ceriilicst sulkenlique às l'surs-

gislrsmsut; es eertiliest sera

àslivrs gratis, «sul, s'il v s

lieu, Iss krsis às timbre.

Ls esrtillcsl porters Is àule

precise s IsqusIIs la àselsrstiou

sura eu lisu; il t'era loi àsus

louts I slsnàus àu territoire àe

l'empire, sl consistera Is àroit
exclusif às propriété sl às rspro-
àuelion, sussi longtemps qus
quelqu'sulrs personne n'aura

pas fait sàmsttrs son àroit sn

fustics.

^rt. 4. Lss stipulations às

I'srliels I" s'appliqueront êgs-
Ismenl s la rsprsssnlalion ou
execution àes oeuvres clrams-

tiques ou musicales, publiées,

exécutées ou représentées pour
Is prsmisrs fois sn Luisss, après
la miss su vigueur às Is prs-
ssnls convention.
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30. Juni Art. 5. Die Uebersetzungen ein-
1864. heimischer oder fremder Werke sind

^1865^ Originalwerken ausdrücklich

gleichgestellt. Demgemäß

genießen solche Uebersetzungen,

hinsichtlich ihres unbefugten
Nachdruckes in Frankreich, den im

Art. 1 zugesagten Schutz,

Indessen ist — wohl verstanden —

der Zweck gegenwärtigen Artikels

nur der, den Uebersetzer bei

der Uebersetzung, die er von dem

Originalwerke gegeben hat, zu

schützen, und nicht etwa, das

ausschließliche Ucbersetzungsrecht

dem ersten Uebersetzer irgend eines

in todter oder lebender Sprache

geschriebenen Werkes zu gewähren

mit Vorbehalt des im

nachfolgenden Artikel vorgesehenen

Falles und Umfanges.

Art. 6. Der Verfasser eines

jeden in der Schweiz veröffentlichten

Werkes, welcher sich das

Recht auf die Uebersetzung

vorbehalten will, genießt — unter
den nachfolgenden nähern

Bedingungen — die Vergünstigung,

daß fünf Jahre lang,
vom ersten Erscheinen der von

ihm gestatteten Uebcrsetzung seines

Werkes an gerechnet, keine von

ihm nicht autorisirte Uebersetzung

desselben im andern Lande

herausgegeben werden darf:

^rt. ö. 8ont expressément
assimilées aux ouvrages origi-

usux, les traductions laites

d'ouvrages nationaux ou etran»

gsrs. Les traductions jouiroul,
s ce titre, de la prolselion sli-

puise par Isrliele 1^, en ee

qui concerne leur reproduction
non autorisés su ?rsnes. Il
est bien entendu, toutefois,

que l'objet du present »Niels

est simplement ds protéger le

traducteur par rapport s la

version qu'il a donnes de l'ou-

vrags original, el non pas do

Oonterer le, droit exclusif de

traduction su premier tradue-

leur d'uu ouvrage qusleouqus,
écrit sn langus morls ou vi-

vants, Kormis le oss et les li-
mites prévus par l'article ci-
après.

^rt. 6. L'suleur ds lcml

j ouvrage publie en Luisse, qui

surs entendu «s réserver le

droit ds traduction, jouira psn-
dsnt cinq années, à partir du

jour de ia première publication
ds ls traduction ds son ou-

vrags autorisée par lui, du pri-

vilsgs ds protsetion eonlrs la

publication, dans l'sulrs psvs,
ds touts traduction du même

«uvrsgs non autorisse psr lui,
st sous les eondilions suivantes:
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1) Das Originalwerk muß in

Frankreich — auf die,
binnen drei Monaten nach

dem Tage des ersten

Erscheinens in der Schweiz

erfolgte Anmeldung —
gemäß den Bestimmungen
des Art. 3 eingeschrieben

werden.

2) Der Verfasser muß an der

Spitze seines Werkes erklären,

daß er sich das Recht

der Uebersetzung vorbehalte.

3) Die betreffende, von ihm

autorisirte Uebersetzung muß

innerhalb Jahresfrist, vom

Tage dcr in soeben

vorgeschriebener Weife
bewerkstelligten Anmeldung des

Originals, an gerechnet,

wenigstens zum Theil, und

binnen drei Jahren nach

besagter Anmeldung
vollständig erschienen sein.

4) Die Uebersetzung muß in
einem der beiden Länder

veröffentlicht und überdies

gemäß den Bestimmungen
des Art. 3 eingeschrieben

sein.

Bei den in Lieferungen
erscheinenden Werken genügt es,

wenn die Erklärung des

Verfassers, daß er sich das Recht
der Reproduktion vorbehalte, auf
der ersten Lieferung ausgedrükt ist.

4" L'ouvrage originsl sers sn- 30. Juni
rsgistrs sn ?rsncs sur ls 1864.

àèclarslion ksils clans un
- isbà.

usisi as trois mois, g par-
tir àu jour às ls première

publiostion en Luisse, eon-
kormsmsnt aux oppositions
às l'srtiels 3;

2« L'suleur àsvrs inàiqusr,
en lète àe son ouvrsgs,
l'intention às ss réserver
Is àroit às trsàuetion;

3» II tauàrs aus Is àilo lrs-
àuetion autorises sit psru,
su moins en partis, àsns

' Is àelsi à'uu sn) à comp-
ler àe Is àals às Is àscia-

rslion às t'originai elise-

lues ainsi- qu'il vient ck'elrs

prescrit, st, sn tolslits.
àsns le àêlsi às lrois sus,
s psrtir às Is àits àsola-

rstion;
4» Ls lrsàuelion àevrs être

publies àsns l'un àss àsux

psvs, st strs, sn outre,
enregistrés eonlormsmsnt

sux dispositions às l'ar-
liols 3.

?our Iss ouvrsgss publies

psr livraisons, il sullirs que Is

ckselsrsliou cks l'suteur portant
qu'il eutsnà se réserver le àroit
às rsprockuetion, soit exprimes
àsns Is première livrsison.
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M. Juni In Bezug auf die, für die
1864. Ausübung des ausschließlichen

SS.März ueb.rsetzungsrechtes in diesem

Artikel eingeräumte fünfjährige

Frist soll jedoch jede Lieferung

als cin besonderes Werk angesehen

werden; jede derselben soll
in Frankreich — ans die innerhalb

dreier Monate nach ihrem
ersten Erscheinen in der Schweiz
erfolgte Anmeldung —
eingeschrieben werden.

Was die Nebersetzung von

dramatischen Werken oder die

Aufführung dieser Uebersetzungen

betrifft, so hat der Verfasser,

welcher sich das in den Artikeln
4 und 6 stipnlirte ausschließliche

Recht vorbehalten will, die

Uebersetzung drei Monate nach der

Einschreibung des Originalwerkes
erscheinen oder aufführen zu lassen.

Die durch gegenwärtigen
Artikel gewährten Rechte sind an

die Bedingungen geknüpft welche

durch die Art, I und 3 der

gegenwärtigen Uebereinkunft dem

Verfasser eines Originalwerkes
auferlegt sind.

Art, 7. Wenn der französische

Verfasser eines der im Art. 1

aufgezählten Werke sein Publika-
tions- oder Reproduktionsrecht
einem schweizerischen Verleger mit
dem Vorbehalte abgetreten hat,

Loutetnis, sn es qui eon-

cerns Is terms ds cinq ans,
assigns psr est srticls pour
l'sxsreice clu droit privilégie
ds traduction, cbaqus livraison

sers considères eomius un ou-

vrags separé; ckseuno d'elles

sers enregistres en France, sur
ls declaration suite dans les

trois mois, s partir de ss pre-
inière publication en Luisse.

Relativement s Is traduction
des ouvrages dramatiques «u s

Is rsprêsentslion ds ces trs-
duetions, l'uuieur qui voudra

se réserver le droit exclusif
dont il s'sgil aux articles 4 st

6, dsvru luire paraître ou re»

présenter la traduction lrois
mois après l'enregistrement de

l'ouvrsgs original.
Les droils conférés psr ls

present article sont subordonnes

sux eondilions imposées a l'au-

leur d'un ouvrage originsl par
Iss articles 1 el 3 ds la prs-
ssnls convention.

^rt. 7. Lorsqu'un uulsur
français d'uus oeuvre spseilièe

dsns l'srtiele 1°'' surs cede son

droit ds publication ou de rs-

production s un éditeur suisse,

sou» la reserve que les exem-
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daß die Exemplare oder

Ausgaben dieses also veröffentlichten

«der reproduzirten Werkes in

Frankreich nicht verkauft werden

dürfen, so sind diese Exemplare
oder Ausgaben in letzterem Lande

als unbefugte Reproduktion zu

betrachten und zn behandeln.

Art. 8. Die gesetzlichen

Vertreter oder Rechtsnachfolger der

Verfasser, Uebersetzer, Komponisten,

Zeichner, Maler, Bild-
haner, Kupferstecher, Lithographen

u. f. w. genießen in jeder

Hinsicht die nämlichen Rechte,

welche die gegenwärtige Uebereinkunft

den Verfasser», Uebersetzern,

Komponisten, Zeichnern, Malern,
Bildhauern, Kupferstechern und

Lithographen selbst gewährt.

Art. 9. In Einschränkung
der in den Artikeln 1 und 5 der

gegenwärtigen Uebereinkunft

enthaltenen Bestimmungen dürfen

Artikel, welche den in der

Schweiz erscheinenden

Tagesblättern oder Sammelwerken

entnommen sind, in den

Tagesblättern oder periodischen

Sammelwerken Frankreichs abgedruckt

oder übersetzt gegeben werden,

vorausgesetzt, daß die Quelle,
aus der sie geschöpft sind, dabei

angegeben wird.

Jahrgang 18«Z.

plsires ou êckilions cks «site M. Inni
osuvrs ainsi pudliss ou repro- 1864.

ckuils, us pourront strs vsnckus

sn rrsnes, «ss exemplaires ou
sckitions seront eonsickerês sil

traites cksns es psvs «omms re-

prockuetion illioits.

^rt. 8. Lss msnckslsirss

legsux, ou svsnts-esuss ckes

sulsurs, lrackuetsurs, eomposi-

leurs, cksssinslsurs, psintrss,

seulptsurs, graveurs, lilbogrs-
pkes, ste., jouiront, s tous

êgarcks, ckss msmes ckroils qus
«eux que la presente «onven-
lion seeorcks aux sulsurs, tra-
ckuetsurs, eompositeurs, ckessi-

^

uslsurs, psiutres, seulptsurs,

graveurs st litiwgrapkss sux-
mêmes.

^rl. 9. Nonobstant,1s» sli-

pulstions ckss srtiolss 4 st 3
cks Is présents eonvention, Iss

artielss extraits ckss journaux
ou rseusils publies sn Luisse

pourront être rsprockuils ou trs-
ckuils cksns Iss journaux «u rs-
cusils periockiques cks t?ranee,

pourvu qu'on v inckiqus la

souros à laquelle on Iss surs
puisss.

15



226

3«. Juni Diese Befugniß erstreckt sich
1864. jedoch nicht auf den Wieder-

^1865^ "^-"6 von Artikeln der in der

Schweiz erscheinenden Tagesblätter

oder periodischen

Sammelwerke, wenn die Versasser in

der Zeitung oder dem Sammelwerk

selbst, wo die Artikel

erschienen sind, ausdrücklich erklärt

haben, daß sie deren Abdruck

untersagen. In keinem Fall soll

aber diese Untersagung auf
Artikel politischen Inhalts Anwendung

finden.

Art. 10. Der Verkauf, Umsatz

und Verlag von unbefugter

Weise reproduzirten Werken und

Gegenständen, wie sie in den

Artikeln 1, 4, 5 und 6 näher

bezeichnet sind, ist - mit
Vorbehalt der Bestimmungen des

Art. 11 - in Frankreich

verboten, mögen nun diese

unbefugten Reproduktionen aus der

Schweiz, oder aus irgend einem

fremden Lande herkommen.

Art. 1 l. Die französische

Regierung wird auf dem Weg
administrativer Verordnungen die

erforderlichen Maßnahmen treffen,

nm allen Anständen
vorzubeugen, welche den französischen

Verlegern, Druckern oder

Buchhändlern aus dem Besitz und

Verkauf von Neuauflagen solcher

loutskois, cetts luculle ns
s'etsndrs pus à Ig reproduction
des grliels8 de journaux «u de

rseuei>8 périodiques publiés su
Luisss, lorsqus les sulsurs su»

ront torinellsinevt dsclurs, dsns

le fournsl ou rsousil msms ou
ils Iss surent ksir psrsîlrs,
qu'ils sn inlsrdissnt Ig rspro-
duelion. Ln sueun eus sells
interdietion ns pourra atteindre

les articles ds discussion poli-

tique.

^rt. 10. Ls vente. Is eir»

eulstion sl l'sxpositiou su
Graues d'ouvrages nu objets de

reproduction non autorisés, ds»

linis pgr lss articles 1, 4, 3

et 6, sont prokidës, sauk ee

qui est dit s l'article 11, soit

qus Iss dites reproductions non
autorisées proviennent de

Luisse, soit qu'elles provisn»
nent d'un puvs slrsngsr qusl»

conqus.

^rl. 11. Le (louvernsrnsnl
krunesis prendra, psr voie

ds rsglsmsnt d'udininistrstion

publiqus, lss mesures nscss-
ssires pour prsvsnir -touts dik»

lieultê u ruisou de la posses-
sion et de I« venle psr Iss

sditsurs, imprimsurs ou Ii»

druirss fruncsis, ds rêimpres»
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Werke erwachsen möchten, welche

— wiewohl Eigenthum schweizerischer

Bürger und noch nicht

zum Gemeingut geworden —
von ersteren vor dem Inkrafttreten

der gegenwärtigen
Uebereinkunft veröffentlicht oder

gedruckt worden sind, oder die

gegenwärtig ohne Autorisation dcs

Berechtigten veröffentlicht oder

wiedergedruckt werden.

Diese Verordnungen sollen

ebenso auf Cliches, Holzstöcke

und gestochene Platten jeder

Art, sowie auf die lithographischen

Steine Anwendung finden,
welche bei französischen Verlegern
oder Druckern auf Lager find
und die eine unerlaubte

Nachbildung schweizerischer Modelle in

sich schließen sollten.

Jedenfalls dürfen folche

Cliches, Holzftöcke und gestochene

Platten jeder Art, sowie die

lithographischen Steine, nicht
länger als vier Jahre, von dem

Inkrafttreten der gegenwärtigen

Uebereinkunft an gerechnet,

benutzt werden.

Art. 12. Die aus der Schweiz

erlaubterweife eingeführten Bücher

solle» in Frankreich sowohl

zum Eingange als zur direkten

Durchfuhr oder zur Niederlage,

bei den Zollstätten Belle-

1863.

«ions à'ouvrsgss eouslitusnt I» 3V. Juni
propriété clos eitoveus suisses ^864.

et uou lombes àsns le domaine ^'„??^
publie, publies ou imprimes psr
eux antérieurement s Is mise

su vigueur às Is presents eon-

vention, ou selusllsmsnt su

cours às publieslion st às rsim-

pression non autorises.

Les règlements s'sppliqus-
ronl sgslsmsnl sux oliekss,
bois el plsnekss grsvsss às

louts sorts, ainsi qu'aux pisrrss
lilkogrspbiquss sxislsnt sn ma-

gssin eke« Iss «àitsurs ou im-

primeurs krsnesis, st eonsii-

tusnl uus reproàuetiou non
autorisée às modèles suisses.

'poutskois, ess elickss, bois

et plsnekss gravées àe toute

sotte, siusi qus les pierres Ii-
tbograpliiques, ne pourront
être ulilisss que penàsnt quatre
uus, s àsler às lu miss en vi-

gusur às lu présente eonven-
tinn.

^rl. 12. Lss livres à'im-.
portulion licite venant às Luisse

ssroul uàmîs sn ?rsnes, tant
» l'sntrss qu'au transit àirsct

ou par entrepot, psr les bu-

rsaux às Le/èsA«/'cèe, 5««,êa?'-
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M. Juni garde, Pontarlier, Pont de la
1864. Caille, Chambêry, St. Michel

^1865^ ^°uis angenommen und

abgefertigt werden, womit
jedoch die künftige Bezeichnung

weiterer Bureaux zum nämlichen

Zwecke nicht ausgeschlossen ist.

Wenn die Betheiligten es

wünschen, so sind die zur Einfuhr
deklarirten Bücher der Direktion
der Buchdruckerei und des

Buchhandels auf dem Ministerium
des Innern zuzusenden, um da-

felbst die vorgeschriebenen
Verifikationen zu bestehen, welche

längstens binnen vierzehn Tagen

crsolgen sollen,

Art. 13. Durch die

Bestimmungen gegenwärtiger Nebereinkunft

soll der französischen

Regierung in keiner Weise das

Recht geschmälert werden, durch

Verfügungen gesetzgeberischer'Na-

tur oder innerer Polizei die

Zirkulation, Aufführung oder

Ausstellung von Werken oder

Produktionen jeder Art zu gestatten,

zu überwachen oder zn verbieten,

bezüglich welcher der zuständigen

Behörde die Handhabung diefes

Rechtes zukommen sollte.

Die gegenwärtige Uebereinkunft

läßt das Recht der

französischen Regierung intakt, die

Einfuhr von folchen Büchern in

be>?/, Humê-Me^sê sl Samê-

Louis, san8 préjudice, taute-

fois, des autres bureaux qui
pourraient être ullerisuremsut
désignes pour Is même eklet.

8i Is8 iutsrsssss I« assirent,
Iss livrss dselarss à I'eulree

seront expédies » Is àirsetion
às l'imprimsris st às la librairis
au Muistsrs às l'intérieur,
pour v subir Iss vsriliealions

présentes, qui auroul lieu au

plus iurà àsns le dels! às

quin«« jeurs.

^rt. 13. Lss disposition»
às la présents convention ns

pourront porlsr prejudice, sn

quoi que es soit, au àroit qui
appartient au Louvsrusmeut
krauesis, às psrinsttrs, às sur-
veiller ou à'inleràirs, par àes

mesures lsgislstivss ou às po-
lies intérieurs, la eireulsliou,
I« représentation ou l'exposition
às tout ouvrage ou production
» i'êgsrd àssqusls i'sulorile

eompstents aurait à sxsresr
^ es àroit.

^ La presents eonvenlion us

portera aucuns sttsiuls au àroit
du <?ouvsrnomonl français ds

proluder l'importation dsns sss
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ihre Staaten zu verbieten, welche

durch die innere Gesetzgebung oder

durch Bestimmungen, die mit
andern Mächten vereinbart wurden,

als Nachmachungen erklärt

stnd oder es noch werden sollten.

Art. 14. Die Schweizer werden

in Frankreich in Allem, was das

Eigenthum der Fabrik- oder

Handelszeichen, fowie derFabrikzeich-

nungen betrifft, den nämlichen

Schutz wie die Einheimischen

genießen.

Wenn das Fabrik- oder

Handelszeichen oder die Fabrikzeichnung

in der Schweiz Gemeingut

sind, so können dieselben

in Frankreich nicht Gegenstand

eines ausschließlichen Benu-

zungsrechtes sein.

Das den schweizerischen

Angehörigen zustehende Recht ist in
Frankreich nicht an die

Verpflichtung geknüpft, daselbst die

Musterzeichnungen auszubeuten.

Art. 15, DieSchweizer können

in Frankreich das ausschließliche

Eigenthum eines Zeichens oder

einerZeichnung nicht beanspruchen,

wenn ste nicht: für das Zeichen

zwei Exemplare bei dem Sekretariate

des Handelsgerichts der

Seine, und für die Musterzeichnung

eine Skizze oder ein

Muster beim Sekretariate des

26. März
1865.

propres Llsls cles livre» qui, M. Juni
I à'gprès Iss lois intérieurs» ou 1864.

àss stipulations souseritss avso
j à'sutres puissances, sont ou

seraient àseîarês être àes eon-
trekacons.

.Vrt. 1^. Los Luisse« foui-
ront sn ?rsnee às I» insrns

protseliou qus les nationaux,

pour tout ee qui eouesrns I«

propriété àes marques às la-
brique ou àe eoinmeree, ainsi

que àss àsssius às ksbriqus.
Li la marque às fabrique sl

às eommeres ou Is cksssin às
^ fabrique appartieni au àomsine

publie, sn Luisss, il ne pourra
^ èlro l'obfel à'une jouissaues ex-

elusive sn ?rsnes.

Lss àroits àss ressortissants
suisses ns sont pas suboràon-

nés sn 1?r»nes à l'obligation
à'v exploiter les àessins àe la-

brique.

^rt. 13. l.es Luisse» us

pourront reveuàiquer eu ?rsuee
I» propriété exclusive à'une

^ msrqus ou à'un àsssin, s'ils

n'onl cispose, pour la msrqus,
^ àsux Exemplaires au grelks àu

tribunal às eommsres às ls

Lsins, sl pour Iss àsssins às

fsbriqus, uns esquisse ou uu
sekantillon su seerèlarist àu
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1865.

3». Jmn Rathes der Gewebekundigen
1864. jn Paris niedergelegt haben,

2«.März ^ch^A Sekretariat auch die

Übermittlung derjenigen

Zeichnungen deren Hinterlage es

nicht befngt ist, selbst entgegen

zu nehmen, an die zuständigen

Räthe besorgen wird.

Art. 16. Eine Zuwiderhandlung

gegen die Bestimmungen

vorstehender Artikel hat die

Beschlagnahme der nachgemachten

Gegenstände zur Folge, und

es werden die Gerichte die gesetzlichen

Strafen in gleicher Weise

zur Anwendung bringen, wie

wenn die Uebertretung ein

französisches Werk oder Erzeugnis;

betroffen hätte.

Die Merkmale, durch welche

eine Nachmachung bedingt ist,
werden von den französischen

Gerichten an der Hand der auf dem

Gebiete des Kaiserreiches in Kraft
bestehenden Gesezgebung festgestellt

werden.

In der Schweiz anzuwendende

Bestimmungen.

Art. 17. Die Bestimmungen
der vorstehenden Artikel 2 3,
5, 6, 7, 8, 9, 11, 13, 14,
15 und 16 werden ebenfalls für
den Schutz des in Frankreich

gehörig erworbenen Eigenthums an

vonssil àss pruà'Kommes àes

tissus à ?sr!s, qui se elisrgers
cks transmettre aux eouseils

eompslsnts esux ckss àsssins

àont il ns ssrsit pss autorise

à eonserver le ckepôt.

^,rt. 16. Lu ess cks eon-

trsvention sux àispositions ckss

grlieles prsesàsnls, la saisis

àss «bjsls cks uonlreka^ou ssrs

opérée, st les tribunsux sppli-

qusront les peines cksterminss»

psr ls loi, cke ls mems ms-
nisre que si l'iulrsetiou svsit
ëtê eommise su prsjuàies à'un

ouvrage ou ck'uns prockuetion

française.

Lss caractères eonslitusut Is

eoulrslacou seront ckëlsrminss

psr Iss tribunaux krsnesis, ck s-

près Is législation eu vigueur
sur le lsrriloirs às l'empire.

Vi8p«8îti«n8 avnlièitdles

en Suisse.

.^rt. 17. Lss àispositions
àes articles 2, 3, o, 6, 7, 8, 9,

11, 13, 14. IS, 16 prsesàsnls

recevront également, s titre àe

réciprocité, leur spplieslion en

Luisss, pour Is protection àe
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litterarischen oder künstlerischen

Erzeugnissen, sowie an Fabrik-oder
Handelszeichen und an

Fabrikzeichnungen, gcgenrechtlich in der

Schweiz Anwendung finde».

Art. 18. Die Gerichte, die

in der Schweiz, sei es für die

Zivilentschädigung, sei es für die

Bestrafung der Vergehen zuständig

find, werden auf dem ganzen
Gebiete der Eidgenossenschaft die

Bestimmungen des vorstehenden

Artikels 17, sowie der nachfolgenden

Artikel 19 bis 50, zu

Gunsten der französischen

Eigenthümer litterarischer und künstlerischer

Werke, sowie von Fabrikoder

Handelszeichen und

Fabrikzeichnungen, in Anwendung bringen.

Man ist - jedoch mit Vorbehalt
der im Art. 50 stipulirten
Gewährleistungen - einverstanden,

daß diese Bestimmungen durch

gesetzgeberische Vorschriften ersetzt

werden können, welche die

zuständigen Behörden der Schweiz,

immerhin unter Gleichstellung der

Ausländer mit den Einheimischen,

in Bezug auf das litterarische,

künstlerische oder gewerbliche

Eigenthum erlassen mögen.

Art. 19. Die im Art. 3 nor-
mirte Einschreibung von
litterarischen oder künstlerischen Er¬

ls propriété, dûment sequiss 30. Juni

en kranee, àes ouvrages à'es- -864.

prit ou a art, sinsi que des "

marques el àsssins àe fabrique

ou àe eoinmeres.

^rl. 18. Les tribunaux «oui-

pölents en Luisss, soit pour les

réparations civiles, soil pour
Is répression ckes ckëlits, sppli-

queront sur tout Is territoire
de Is Lonköckörslion, su prolil
ckss propriétaires sn krsnee,

d'ouvrages littéraires et srlis-
tiques, ds msrques et dessins

ds ksbriqus ou ds commères,
les dispositions ds l'article 17

qui prsesde sl dss srtielss 19

» 30 qui suivent.

!I sst eulsndu, sous ressrvs
toutefois dss garanties stipulées

s l'article M, que ees dispo-
sitions pourront êtrs rsmpls-
eses psr eellss ds ls législation

qus Iss autorités compétentes
de Is Luisse viendraient s eon-

«seror, en mstièrs ds propri-
sts litlsrsirs, artistique ou in-

dustrislle, sur ls dass de l'as-
î similsliou des étrangers sux

uslionsux.
ì ^rt. 19. L'enregistrement

des oeuvres d'esprit ou d'srl

présent psr I srliele 3 «s fers,
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1865.

M. Juni zcugnissen Hat sûr Werke, die in
1864. Frankreich zum ersten Male ver-

26. März -^ntlicht werden, innerhalb der

in besagtem Artikel angesetzten

Fristen, bei dem eidgenössischen

Departement des Innern in Bern,
oder bei dcr Kanzlei der

schweizerischen Gesandtschaft in Paris,
zu erfolgen.

Die im Art. 15 für die

Erwerbung des Eigenthums an

Fabrik- oder Handelszeichen und

Fabrikzeichnungen vorgeschriebene

Hinterlegung hat beim Büreau
deS eidgenössischen Departements
des Innern in Bern zu geschehen.

Art. 20. Den Verfassern von

Büchern, Flugschriften oder

andern Schriften, musikalischeu

Kompositionen oder Bearbeitungen

Zeichnungen, Gemälden,

Bildhauereien, Stichen,
Lithographien und allen andern

derartigen Erzeugnissen aus dem

Gebiete der Litteratur oder der

Künste, weiche zum ersten Male
in Frankreich veröffentlicht werden,

komme» in der Schweiz, zum

Schutze ihrer Eigenthumsrechte,
die in den nachfolgenden Artikeln

angeführten Gewährleistungen zu

gute.

Art. 2t. Die Verfasser von

dramatischen oder musikalischen

Werken, welche in Frankreich

pour les ouvrages publies pour
Is première lois eu trance,
clans les délais lixss au dit ur-
liele, su département lederst
de l'iutêrieur, s Lsrne, ou à

ls eksncsileris de Is Legation
suisse, « Paris.

Ls dépôt preserit psr I'sr>

tiels 13 pour l'acquisition de
la propriété des marques et

dessins de fabrique nu ds com-

meree, se kers nu bureau du

département federai de l'ints-
rieur, s Lsrne.

^rt. 20. Lss auteurs ds

livres, brocburss «u autres

écrits, ds compositions musi-
caiss «u d'arrangements de

musique, d'oeuvres de dessin,

de peinture, de sculpture, ds

grsvurs, de litliograplus el de

toute aulrs produeliou analogue
^

du domaine liltsrsirs «u artis-

tiqus, publies pour ls première
fois en ?rsnce, fouiront en

^ Luisse, pour ls prolsetinn ds
^ leurs droit» ds propriété, dss

garantiss slipuisss dans iss ar-
tidss suivants.

^rl. 21. Lss auteurs d'ceu-

vres drsmstiquss ou musicales,

publiées ou exécutées pour ls
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zum ersten Male veröffentlicht
oder aufgeführt werden,
genießen in der Schweiz in Bezug

auf die Darstellung oder

Aufführung ihrer Werke den

nämlichen Schutz, welchen die Gefetze

des letztern Staates den schweizerischen

Verfassern oder Komponisten

für die Darstellung oder

Aufführung ihrer Werke gewähren,
oder künftighin gewähren werden.

Art. 22. Das in der Schweiz

gemäß den Bestimmungen der

vorhergehenden Artikel erworbene

Eigenthumsrecht an den im Art. 20

erwähnten litterarischen oder künst-

lerifchm Werken dauert für den

Verfasser auf Lebenszeit; sofern

dieser aber vor Ablauf des

dreißigsten Jahres, vom Zeitpunkte
der ersten Veröffentlichung an

gerechnet, stirbt, fo dauert

dasselbe für den Rest diefes
Zeitraums noch zu Gunsten seiner

Rechtsnachfolger fort.
Wenn die Veröffentlichung nicht

bei Lebzeiten des Verfassers
stattfand, fo haben seine Erben oder

Rechtsnachfolger während den

sechs Jahren, welche auf den Tod
des Verfassers folgen, das
ausschließliche Recht zur Veröffentlichung

des Werkes. Machen sie

davon Gebrauch, so dauert die

Schutzfrist dreißig Jahre, von
diesem Todfalle an gerechnet.

première l'ois er, ?rsncs joui-
ront en Luisse, psr rspport s

Is representation «u s l'exseu-
lion cks leurs oeuvres, cks Is

même protection aus Iss lois
seeorcksut ou seeorckeront par
Is suits cksns ee mèms psvs
sux auteurs ou compositeurs
suisses pour Is rsprsssntstiou
ou l'exsculiou cks leurs oeuvres.

^rt. 22. Ls ckroit cks pro-
prists scuuis en Luisse eon-
kormsmsnt aux dispositions ckss

^ srtiçlss prèoêcksnls, pour Iss

; oeuvres littéraires ou srlisüauss
msntiouuêes cksns l'article 20,
ckurs, pour I'aulsur, touts ss

i vis, «t s'il msurt avaut l'sx-
pirstiou cks Is trsntièms snnës,
à ckstsr cks Is première pubii-
estiou, es ckroit continus s sub-

sister pour Is rosis cks ce terme

sn tsvsur cke ses successeurs.

Li la publication n's pas eu

lisu cku vivant cke l'auteur, ses

bsritisrs ou svsnts-ckroit ont le

privilege exclusif cks publier
l'ouvrszs psucksnt six sus, à

ckstsr cke Is mort cke l'sutsur.
L'ils su font ussgs, la proteo-
tiou ckurs irsute ans, s partir
cks cette mort, l'outelois, ls

ckurëe cku ckroit cks propriété

psr rspport sux lrsckuctions est

3«. Juni
1864.

26. März
186S.
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S«. Juni
1864.

Sö. März
1865.

Die Dauer des Eigenthumsrechtes

auf Ueberfetzungen

hingegen ist gemäß den Bestimmungen

des Art. 6 auf fünf Jahre
beschränkt.

Art. 23. Jede Ausgabe eines

in die Kategorie dcs Art. 20
fallenden litterarischen oder künstlerische»

Werkes, welches den

Bestimmungen der gegenwärtigen

Nebereinkunft zuwider gedruckt oder

gestochen ist, soll als Nachdruck

bestraft werden.

Art. 24. Wer auf schweizerischem

Gebiete Gegenstände, von
denen er weiß, daß sie Nach-

machuugen sind, verkauft, zum

Verkauf auslegt oder einführt,
verwirkt die auf den Nachdruck

gesetzten Strafen.

Art. 25. Der Nachdrucker ist

mit einer Buße von wenigstens

hundert Franken bis auf hoch:

stens zweitausend Franken, der

Verkäufer hinwieder mit einer

solchen von wenigstens fünfundzwanzig

Franken bis auf höch-

stens fünfhundert Franken zu

bestrafen; überdieß sind dieselben

zur Schadenersatzleistung an den

Eigenthümer für den ihm
verursachte» Nachtheil anzuhalte».

Die Konfiskation der

Nachdruckausgabe ist sowohl gegen den

Nachdrucker als gegen den Jn-

röckuits à cinq snnöss, «auto»
mêmsnt à Is stipulation às

I'srtiele 6.

^rt. 23. louts öckition ck'uns

«suvrs littéraire et artistique
mentionnes àgns l'grticls 20,
imprimée ou grsvss su mspris
àss àispositions às Is prsssnle
convention, sers punis eomms
eontrekseov. '

^N. 24. lJuieonqus surs
seiemmsnl venàu, mi» su veuts

ou introàuit sur Is territoirs
suisss àss obfsts eonlrstsits,

ssrs puui àss psinss às Is

oontrstscon.

^rl. 2«. l'ont «outretgoteur

ser» puni ck'uus sinsaàe cks

eent francs su moins et cke

ckeux mille krsnos su plus; et

I« ckebitsnt, ck'uns smencke cks

viuzl-eiuq krsnes su moins sl
cke einq esnts krsnes su plus,

et ils seront eoncksmnês, en

outrs, s psver su propriétaire
ckss ckommsZss-iulsrsts pour rö>

parution àu pröfuckies s lui
csuss.

La eouuscstiou cke l'skilion
^ eontrsfsite sera prononcée tant

contre le oonlrskseteur que
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troduzenten und den Verkäufer

zu erkennen. In jedem Falle
können die Gerichte auf Verlangen
der Zivilpartei verfügen, daß

derselben die nachgemachten Gegenstände

auf Abschlag der ihr
zugesprochenen Schadenersatzsumme,

zugestellt werden.

Art. 26. In den durch die

vorigen Artikel vorgesehenen Fällen

ist der Erlös der konfiszirten

Gegenstände dem Eigenthümer, auf

Abschlag der ihm gebührenden

Schadenvergütung, zuzustellen;

was ihm darüber hinaus an

Entschädigung trifft, ist aus dem

gewöhnliche» Rechtswege zu

bereinigen.

Art, 27. Der Eigenthümer
eines litterarischen oder künstlerisch^!,

Werkes kann, mittels
Verfügung der zuständigen Behörde,

mit oder ohne Beschlagnahme,

ein detaillirtes Verzeichniß der

Erzeugnisse aufnehmen lasten,

von denen er behauptet, ste

seien, entgegen den Bestimmungen

gegenwärtiger Uebereinkunft,

zu seinem Schaden nachgemacht

worden.

Diese Verfügung ist auf
einfaches Begehren und Vorweis
des die Hinterlegung des litterarischen

oder künstlerischen Werkes

beurkundenden Verbalprozeffes zu

«outre I'introckuelsur et le cks- M. Äuni

ditsnt. Dsns tous Iss oss, Iss 1864.

tribunaux pourront, sur Is cks- ^'^^
msncks cks Is psrtie eivile, or-
ckonner qu'il lui soit Kit re-
mise, en cksckuvlion ckss ckom-

msgss-intsrets s elle alloues,
ckes objets eontrskaits.

^rt. 26. Usus Iss ess pre-
vus psr les srtieles prêeêckevts,
le prockuit ckss eoniisealions ssrs
remis su propriétaire pour l'in-
ckemniser ck'sulsnt cku prëjuckies

qu'il surs souusrt; Is surplus
cks son iucksmnits sers rêZIs

psr les voies ordinaires.

^rt. 27. Le proprislsirs ck'uns

osuvrs lillsrsirs ou artistique

pourra ksirs proeècker, eu vertu
ck'une orckonnsnos cks I sulorits

eompêtenls, s Is ckesignstion

ou ckssoription àetsillès, svse

ou sans saisis, ckss proàuits

qu'il prstenckrs oonlrsksils s

son prsjuckiee, sn contravention

sux ckisposilions às Is presente
eonvsntion.

Lurckonnsnes sers renàue

sur simple requèls sl sur Is

prèsenlstion au proeès-verbsl
^ vonststsnt Is ckspôt cks l'ceuvrs

lillsrsirs ou srlisliqus. LIls
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3«. Juni erlassen. Erforderlichenfalls hat
1864. -je einen Sachverständigen zu be-

.eich,,,,,
1865. ^"^n.

Wird die Beschlagnahme

begehrt, so kann der Richter dem

Kläger eine zum Voraus zu

erlegende Kaution abverlangen.

Dem Inhaber der inventarisir-
ten oder konfiszirten Gegenstände

ist eine Abschrift dcr Verfügung
und eventuell der Bescheinigung

über Kautionserlegung

zuzustellen, Alles bei Strafe der

Nichtigkeit und der

Entschädigungspflicht.

Art. 28. Unterläßt der Kläger,

innerhalb vierzehn Tagen den

Rechtsweg zu betreten, so fällt
die Jnventarisirung oder Beschlagnahme

von Rechts wegen dahin,
unbeschadet der Entschädigung,

welche allfällig verlangt werden

möchte.

Art. 29. Als Fabrik- und

Handelszeichen sind zu betrachten :

die in unterscheidender Form
angebrachten Namen, die

Benennungen, Abzeichen, Marken,
Stämpel, Siegel, Vignetten,
Reliefs, Buchstaben, Ziffern,
Umschläge und alle andern Zeichen,
die zur Unterscheidung von Fabrik-

eontisnàrs, s'il v s lisu, la

nomination à'uu export.

Lorsque la saisie sers re-
quiss, le fugs pourra exiger
clu requérant uu cautionnement,

qu'il sera tenu às consigusr
«vaut àe taire procuàsr a la

saisis.

II ssra laisse copie su cke-

lenteur ckes objets ckecrits ou
saisis, àe l'orclonnsnee et àe

l'sete constatant le àspât àu

cautionnement, is ens ëeksant,

le tout à peins às nullité st

às àommsges-interets.

^rr. 28. ^ àslsut psr Is

requérant àe s'être pourvu, àans

ls àslsi às la quinzaine, Is

àsseription ou ssisie ssrs nulls
às plsin ckroit, ssns prsjuckioe
ckss àommsgss-inlêrêts qui pour-
rsisnt êlrs reclames, s'il v s

lieu.

^rl. 29. Sont ennsicksrês

comme marques cks Isbriqus
sl cks vommsree les noms sous

uus torme ckisliuetive, les ckë-

nomination», emblèmes, em-
preinles, timbres, esebsts, vi-

guettes, rslisls, c.Kilkrss, snvs-
loppss sl luus autres signes

servant s àisliugusr lss pro-
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erzeugttisseii oder Handelsartikeln
dienen.

Art* 30. Die nach Vorschrift
des Art. 1 9 erfolgte Hinterlegung
sichert das Eigenthum an den

Fabrikzeichen in der Schweiz

nur auf einen Zeitraum von

fünfzehn Jahren. Es kann jedoch

mittels neuer Hinterlegung jederzeit

die Fortdaner dieses Rechtes

auf weitere fünfzehn Jahre
erwirkt werden.

Art. 31. Mit einer Buße
von fünfzig Franken bis auf
dreitausend Franken und mit
Gefängniß von drei Monaten bis

auf drei Jahre, oder mit einer

der beiden Strafen allein, ist zu

bestrafen:

1) wer ein Zeichen nachmacht

oder von einem

nachgemachten Zeichen Gebrauch

macht;
2) wer auf seinen Erzeugnissen

oder Handelsartikeln be-

trügnischerweife das Zeichen

eines Andern anbringt;

3) wer wissentlich ein oder meh¬

rere mit einem

nachgemachten oder in betrügerischer

Weise angebrachten

Zeichen versehene Erzeugnisse

verkauft oder feilbietet.

ckuits à un« ksbriqus ou Iss ob- 3V. Zum

isls à un «ommsrss.^
2«. März

^rt. 30. L« ckêpôt stlselus igkS.
«outormêmenl s Is prsserip-
lion cks I'srtiels 19, n'sssursrs
Is propriété ckes msrquss cks

fabrique en Luisse qus pour
quiuüs suuèss. Nsis Is ckurss

cks es ckroit pourra toujours
sirs proroges pour une nou-
veils periocke cks quin?s sus,

su inovsll ck'un nouvssu ckspôt.

^rt. 31. Lsront punis ck'uns

Slnencks cks einqusnls frunOS s

trois mills krsnes el ck'un em>

prisonnemsnt cks trois mois s

trois sns, nu cks l'une cks ess

ckeux peines seulement:

I- Leux qui surent eoutretsit

uns msrque ou fait ussgs
ck'uus msrqus eonlretsite;

2° Lsux qui surout frsucku-

leusemeut appose sur leurs

prockuils ou les «bjels cke

leur sommerse uns msr-

que sppsrtsusnt s sulrui;
3^ Leux qui suront s«iem-

msnt vencku ou mis en

vente un ou plusieurs

prockuils revêtus ck'uns

msrqus eoulrsksite «u
frsuckulsussmsnl spposss.
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SO. Juni Art. 32, Mit einer Buße
1864. fünfzig Franken bis auf zwei-

^86S^ F'^"^" und mit Ge¬

fängniß von einem Monat bis

auf ein Jahr, oder mit der einen Î

dieser Strafen allein, ist zu be- ì

strafen:

1) wer - ohne ein Zeichen!

nachzumachen — eine

betrügerische, zur Täuschung
des Käufers führende

Nachahmung desselben verfertigt,
oder von einem betrügerischer- j

weise nachgeahmten Zeichen!
Gebrauch macht;

2) wer von einem Zeichen Ge-

brauch macht, das Angaben

an sich trägt, welche ge-

eignet sind, den Käufer über

die Beschaffenheit des Er-
zeugnisses zu täuschen;

3) wer ein oder mehrere Er-
zeugniffe verkauft oder feil!
geboten hat, von denen er!
weiß, daß sie mit einem be-

trüglich nachgeahmten oder

mit einem solchen Zeichen

versehen find, welches An- ^

gaben an sich trägt, die!

geeignet sind, den Käufer
über die Beschaffenheit des

Erzeugnisses zu täuschen.

Art. 33. Die Konfiskation der

Erzeugnisse, deren Zeichenden

Bestimmungen der Art. 31 und 32

.^rt. 32. 8srout punis
à'uns amenas às «infilante,
krsnes s àsux mille krsnes el
à'un emprisonnement cl'un mois

à nn sn, ou cle l'uns ole ees

àsux peines seulement:

1« deux qui, ssns «outre-
fsirs uns msrqus, sn

auront ksit uns imitation
frauduleuse àe usturs s

tromper l'sebstsur, ou

auront lsil usage à'une

marque lrsuàuleusement

imitée;
2» Leux qui auront lsil

usage à'une msrqus por-
tsul àss inàiestions proprs»
à lrompsr l'sekeleur sur
ls usture àu proàuil;

3« Osux qui auront seiem-

menl venàu «u mis en

vente un ou piusisurs
proàuil» revêtus à'uns

msrqus krsuàulsuseineut

imites ou portant àes in-

àieatinns propres s trom-

per l'aokeleur sur la ns-

turs àu proàuil.

^rt. 33. L» eonlisostion

àss proàuits àonl la marque
serait rseonnus vontrsirs sux
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zuwiderlaufend befunden werden,
kann felbst im Falle der Freisvre-

chungvom Gerichte erkanntwerden,

gleichwie auch diejenige der Werkzeuge

und Geräthe, die zur
Ausführung des Vergehens besonders

gedient haben.

Das Gericht kann verfügen,
daß die konfiszirten Erzeugnisse

dem Eigenthümer des Originalzeichens

zugestellt werden, welches

zum Gegenstand der Nachmachung

oder der betrügerischen Beisetzung

oder Nachahmung gemacht wurde,

mit Vorbehalt allfälligen weitern

Schadenersatzes.

In jedem Falle wird dasselbe

die Vernichtung der, den

Bestimmungen der besagten Artikel

zuwiderlaufend befundenen Zeichen

anordnen.

Art. 34. Alle auf die Fabrik-
und Handelszeichen bezüglichen

Bestimmungen sind auch anwendbar

auf Weine, Branntweine und

andere Getränke, auf Vieh, Sämereien,

Mehl und überhaupt auf
alle Erzeugnisse der Landwirthschaft.

Art. 35. Die Bestimmungen
der Artikel 26, 27 und 28 sind

ebenfalls anwendbar auf die

Fabrik- und Handelszeichen.

Art. 36. Für die Hinterlegung

jedes Fabrik- und Han-

ckisposition» ckss articles 3t el 30. Juni
32 pourra, msms e» ess ck'se- -864.

quittement, être prononces psr
Is tribunsl, ainsi que celle ckes

instruments et ustensiles svsnl
spécialement servi à eommstlrs
ls ckelit^

Ls tribunal pourra orckonner

que les prockuils «onllsques
soient rsmis au propriétaire cks

Is msrqus contrefaits ou krsu-

ckulsussmsnt gpposes ou imitée,

inckepeucksinment cks plus sm-

plss ckominsizss-intörsts, s'il 5
s lieu.

II prescrira, cksns tous les

e»s, Is destruction cke» msr-
quss rscounuss coutrsiros sux
àispositions ckes ckits articles.

^rt. 34. loules les àispo-

sitions relatives sux msrqus»
às fabrique st às eommsrcs
sont sppliesblss sux vins, ssux-
cks-vis sl sutrss boissons, sux
bsslisux, grsiuss, tsrinss et

Ssusrsleinsut s tous Iss pro-
ckuils cks l'gzricullurs.

^rt. 33. Lss dispositions
ckss articles 26, 27 et 28 sont

sussi sppliesbles aux marques
cks fabrique et cks eommsrcs.

.^rt. 36. II ssl psreu un
ckroit lixe cks cinq francs pour

26. MSrz
1865.
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M. Juni delszeichens wird eine size Ge-
1864. gg„ fünf Franken bezogen.

^1865^ Art. 37. Die gemäß Art. 19

erfolgte Hinterlegung der

Musterzeichnungen sichert das Eigenthum

des Hinterlegers je nach

seiner Deklaration auf ein, zwei

oder drei Jahre, vom Tage der

Hinterlegn»«, an gerechnet; es kann

jedoch mittelst einer neuen Hinterlegung

jederzeit die Fortdauer
dieses Rechtes auf weitere drei

Jahre erwirkt werden.

Art. 38. Die Hinterlegung
kann entweder offen, mit Unterschrift

und Siegel des Hinterlegers

versehen, oder unter

versiegeltem Umschlag erfolgen. Im
letztern Falle darf der, die Zeichnung

oder das Muster enthaltende

Umschlag nicht früher, als ein

Jahr nach geschehener Hinterlegung

geöffnet werden.

Nach dieser Frist kann von
den hinterlegten Zeichnungen oder

Mustern Einsicht genommen werden.

Der Umschlag kann auf
Begehren des Hinterlegers zn jeder

Zeit, im Falle der Bestreitung
aber anf richterliche Verfügung
hin geöffnet werden.

Art. 39. Die Hinterlegung
ist in folgenden Fällen als nicht
geschehen zu betrachten:

le ckspot cls eliuqus msrqus cks

lubrique st cks commerce.

^rl. 37. Le ckspût ckss ckes-

sins cke fabrique, sneeluè eon-
forinèinsut u I'srliels 49 ss»

sursra la propriété ckes ckspo-

ssuts pour uu, cksux ou trois

sus, suivant leur ckselsrsliou

l et s compter cls ss cksle, mais

la ckurss cks es ckroit pourrs
j toujours être prorogés pour
uns nouvolls psrincks cke trois

uns, uu inoven ck'un nouveau
ckêpôt.

.^rl. 38, Le clöposunt pourrs
lsire sou ckèpûl, soit ouverts-

ment, certiiiê ile ss signuture et

cke son euekel, soit sous euve-

loppe euebelèe. Dans es cksrnisr

vus, l'enveloppe uonlenant le

cksssin ou l'èekunlillon ne pourra
èlrs ouvsrts qu'un un «près

l'acte cks son ckspût.

^prss es lsrms, il sera psr-
mis cks prsnckre inspection ckes

cksssins ou sekanlillons ckèposss.

L'enveloppe pourra, à louts

époque, sl sur I» rèquisitiou
cku cksposunt, êlre ouverts, ou,

en eus cks vonlsslstion, «n vertu
ck'uns orckonnsnee juclieisire.

^rt. 39. Ls ckspût sers

considers comme non avenu
cknns lss ess suivants:



241

1) wenn die Zeichnung nicht

neu ist;

2) wenn Erzeugnisse, die mit

Benutzung der hinterlegten

Zeichnung verfertigt sind,
fchon vor der Hinterlegung
in den Handel gelangt sind.

Art. 40. Der Hinterleger, der

im Laufe der zwei auf die Hinterlegung

folgenden Jahre die hinterlegte

Zeichnung in Frankreich nicht

zum Betrieb benutzt, geht des aus
der Hinterlegung herfließenden

Rechtes verluftig.

Art. 41. Wissentliche

Nachmachung, Verkauf oder Einfuhr
nachgemachter Fabrikzeichnungen

unterliegen den im Art. 25 für
litterarische und künstlerische Werke

festgesetzten Bußen.

Art. 42. Die Bestimmungen
der Artikel 26, 27 und 28 sind

auch auf die Fabrikzeichnungen
anwendbar.

Art. 43. Für die Hinterlegung

jeder Fabrikzeichnung wird
eine fixe Gebühr von höchstens

einem Franken bezogen.

Jede Abtretung einer

Fabrikzeichnung muß, unter Erlegung
einer Gebühr von einem Franken,
eingeschrieben werden.

Jahrgang 18«Z.

1° 8i le ckessin n'est pss non» M. Juni

veau; 1864.

gg„. ,^ 26. Mörz
« si, antérieurement su àe-

pot, ckes proàuits fabriques
sur ls ckessin ckêposs ont
öle livres au eommeree.

^rt. 40. Sers ckêeku cku

ckroit résultant cku ckspol, le cks-

possut qui u'surs pss exploite
en krsnes le ckessin ksissnt

l'objst cku ckspât, cksns le eours
ckes ckeux années qui auront
suivi le àit ckspôl.

^rt. 41. La eontrstseon,
siusi que le cksbit «u l'impor-
talion às àsssins às ksbriqus

eontreksits, seiemment opères,
sont punis ckss amsnckss sàie»

less psr I'srliels 23 pour Iss

oeuvres littéraires et artistiques.

^rt. 42. Lss àispositious àes

srlieles 26, 27 st 28 sont sussi

sppliesblss sux àessius àe ls-

brique.

^rt. 43. II ssrs psreu un
àroit lixs au maximum s un
frane pour le ckspôt cke eksqus
cksssin cks ksbriqus.

lout sets cks session ck'un

cksssin cks ksbriqus sera enrs-

gistrs movennsnt un ckroit cks

un krsne.

16
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30. Juni Die für die Hinterlegung wie
1864. kh. Abtretung festgesetzte Ge-

26. März
186S.

aus.
bühr schließt alle weitern Kosten

Art. 44. Die Verfolgung der

in gegenwärtiger Uebereinkunft

bezeichneten Vergehen vor den

schweizerischen Gerichten findet

nur auf Begehren des geschädigten

Theiles oder seiner Rechtsnachfolger

statt.

Art. 45. Die Klagen wegen

Nachmachung litterarischer oder

künstlerischer Werke, von Fabrikzeichen

und Fabrikzeichnungen,

sind in der Schweiz bei dem

Gerichte des Bezirkes anzubringen,
in welchem die unbefugte Nachbildung

oder der Verkauf stattgefunden

hat.

Die Zivilklagen sind summarisch

abzuwandeln.

Art. 46. Die durch

gegenwärtige Uebereinkunft festgesetzten

Strafen dürfen nicht cumulirt
werden. Es hat demnach für
alle der ersten Strafeinleitung
vorangegangenen Handlungen einzig

je die schwerste Strafe in

Anwendung zu kommen.

Art. 47. Das Gericht kann

den Anschlag des Urtheils an
dcn von ihm zu bestimmenden

Orten und seine vollständige oder

?our Is ckêpol, comme pour
Is cession, I» taxe lixêe est

exclusive cks tous autres krsis.

.^rt. 44. L» poursuite élevant

les tribunaux suisses pour les

ckslils ckslinis cksns estte son-
veution n'sur» lieu crus sur Is

ckemsncke cke ls partis lêsêe ou
cks ses avauls-ckroil.

^rt. 43. Les setious reis-
lives s la contrefaçon ckss oeuvres

lillsrsires ou Artistiques, sinsi

qus ckes msrques el cksssins cks

fabrique, ssrout portées, eu

Luisse, ckevunt le tribuns! cku

ckistrivl cksns lequel Is eontre-
kseon ou Is vente illieile surs
eu lieu.

Lss aetions civiles seront

jugées comme matières som-
maires.

^rt. 46. Les peines établies

par la prsssnls convention ns

psuvsnl strs cumulées. La peins
la plus korts sera seuls pro-
noncss pour tous Iss Kits snls-
risurs su premier sets cks pour-
suits.

^rt. 47. Ls tribun»! pourra
«rckonnsr l'akticbe cku jugsmsul
ckans les lisux qu i! ckslsrminsrs,

st sou iussrlion integrale ou
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auszugsweise Einrûckuug in die

von ihm zu bezeichnenden

Zeitungen anordnen, Alles auf Kosten

des Verurtheilten.

Art. 48. Die iu den obigen

Artikeln bezeichneten Strafen
können bei Rückfällen verdoppelt
werden. Ein Rückfall ist

vorhanden, wenn in den fünf
vorangegangenen Jahren eine

Verurtheilung des Angeklagten wegen
eines gleichartigen Vergehens

erfolgt ist.

Art. 49. Bei mildernden
Umständen können die Gerichte die

gegen die Schuldigen ausgesprochenen

Strafen auch unter das

vorgeschriebene Minimum ermäßigen

und selbst die Gefängnißstrafe

in eine Buße umwandeln,
in keinem Falle jedoch unter die

einfachen Polizeistrafen herabgehen.

Art. 59. Die hohen

vertragschließenden Theile haben sich

dahin verständigt, die

gegenwärtige Uebereinkunft einer

Revision zn unterwerfen, wenn
dieselbe wegen etwaiger Nengestal-

tung der Hieher gehörigen

Gesetzgebung im einen oder andern,
oder in beiden Staaten, wünschenswerth

erscheinen sollte, wobei

jedoch die Bestimmungen der ge.gen-

psr exlrsit cksns Iss journaux M. Juni

qu'il designers, Is lout sux 1^64.

krsis cku eoucksinus.
SS. Mörz

186S.

^rt. 48. Ls« peines portées
sux articles ei-cksssus pourront
ötrs elsvsss su ckoubl« eu ess
cks rseiàive. II v s rseiàive

lorsqu'il s sts prononeê ooutrs
Is prévenu, cksns Iss einq an-

nsss antérieures, une eoucksrn-

nation pour un ckëlit cke la

insrns nature.

^rt. 49. Les tribunaux

pourront, s'il exists ckes eir-
eonslsnees atténuantes, rêckuirs

les peines prononcées eontrs
Iss eoupsblss, au-dessous cku

minimum prsserit, et meine
substituer I'snisncks s I'em-

prisonnsmsnt, ssns qu'en su-
oun ess ells puisse strs su-
cksssous ckss psines cks siinpls

polies.

^rl. 30. Lss Usutss psrtiss
eontrs étantes sont convenues
cks soumettre Is présente eon-
vsnlion s uns revision, si uns
nouvelle législation sur Iss ma-
tisres v Usitées, cksns I'uu ou
l'autre psvs ou cksns Iss àsux

psvs, Is rendait désirable; msis

il est entendu que Iss slipuls-
lions ds Is preseuls couvsn-
lion eonlinusronl s être obli-
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30. Juni wältigen Uebereinkunft für beide
1864. Länder fo lange verbindlich blei-

26. März ^ ^ ^ beiderseitigem Ein-
^'

Verständniß abgeändert sind.

Sollten die gegenwärtig in

Frankreich zum Schutze des

litterarischen, künstlerischen und gewerblichen

Eigenthums eingeräumten

Garantien während der Dauer
der gegenwärtigen Uebereinkunft

Aenderungen erleiden, so ist die

schweizerische Regierung berechtigt,

die Bestimmungen dieses Vertrages

durch die neuen, von der

französischen Gesetzgebung aufgestellten

Vorschriften zu ersetzen.

Art. 51, Die gegenwärtige

Uebereinkunft tritt zu gleicher

Zeit und für die nämliche Dauer

in Kraft, wie der am heutigen

Tage zwischen der Schweiz und

Frankreich abgeschlossene Handelsvertrag.

Dieselbe ist zu ratifiziren und

die Ratifikationsurkunden innerhalb

sechs Monaten, oder früher

wenn möglich, gleichzeitig mit
denen des oben erwähnten

Handelsvertrags in Paris
auszuwechseln.

Dessen zur Urkunde haben

die beiderseitigen Bevollmächtigten

die gegenwärtige Ueberein-

gstoirss pour lss «sux psvs
jusqu'à ss qu'elles soisut mo-
Mess à'uu eorninuu sovorà.

Li les gsrantiss seeoràses

setuelleiusut en I?rsnee s is

protsotiou cke Is propriété lilts-
rsirs, urlistiqus sl inckustrislls,
cksvsisul slrs mouilles» psucksut
Is ckurss cks Is pressale eon-

vsntion, Is douvsrnsinsnt suisss

ssrsil autorise s remplacer Iss

stipulations cks ee truite psr
les nouvelles àispositions êàic-

less pgr Is legislation française.

^rt. 31. L» presents eon-

vsntion entrer» en vigueur u

la inslus époque et slls surs
ls msins àurss qus Is trails
às eoininsros eonelu s I» àats
cks es jour snlrs I» Luisse et

Is ?ranc«.

eile sers rstiliss, st Iss ru-
tiliestions en ssront «ebungees

s ?sris cksns un ckelsi cks six

mois, ou plus tôt si fairs ss

psul, sn mêms tsmps qus esllss

àu trails às eommsree prseilê.

S« /si cêe o/«oi, les pieni-
potsntiairss respectifs ont signe
Is presente convsnlion st v
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kunft unterzeichnet und derselben

ihre Wappensiegel beigedruckt.

Geschehen in Paris, am

30. Brachmonat 1864.

(L. 8.) (Gez.) Kern.

(L. 8.) (Gez.) Drouyn deLhuys.

(L.8.)(Gez.)Rouher.

erklärt diese Uebereinkunft als

ratisizirt und in allen Theilen
in Kraft erwachsen, und verspricht

im Namen der schweizerischen

Eidgenossenschaft, dieselbe, fo

weit es von ihr abhangt,
gewissenhaft zu beobachten.

Zur Urkunde dessen ist

gegenwärtige Ratifikation vom

Bundespräsidenten und dem

Kanzler der schweizerischen

Eidgenossenschaft unterzeichnet und

mit dem eidgenöfsifchen Staatssiegel

versehen worden,

So geschehen in Bern, den

dritten Weinmonat eintaufend

achthundert vier und sechzig.

Im Namen des schweiz,

Bundesrathes,

Der Bundespräsident:

vr. I. Dubs.

DerKanzlerderEidgenoßenschaft:

Schieß.

«ul appose le eaekst àe leurs 30. Juni
1864.

s'ait a?aris, le 30 luiu 1864. ^gA^
armes.

(L. 8.) (8ig.) Kern.

(L. 8.) (8ig.) vrouvu cke Iiduzw

(L. 8.) (8iz.) Donner.

!V«U8, svaut vu el examine

I» àits Konvention, l'avons gp-

prouvee et approuvons sn toulss

st ekseuns àss àisposilions qui
v sont eontsnues; àselsrons

qu'elle est seesptêe, ratifiée sl

confirmes, sl promettons qu'élis
ssrs iuviolablsmsut obssrvês.

S?ì /m cks g««i, ?i«U8 avons
àonns Iss prsssntss signées às

nolrs main st seslless às notre
8ossu Imperisi.

^ K. «««ci, le 21 8ep-
tsmbrs às l'au às grâce 1864.

(Q. G.)

?sr l'Lmpereur:
Vroiivn de IKuvs.
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SO. Juni
1864.

26. März
1865.

IV.
Uebereinkunft

zwischen

der Schweiz und Frankreich über nachbarliche Verhältnisse

und Deausstchtignng der Grcnzwaldungen.

Der Bundesrat!)

dcr

schweiierischen Eidgenoßenschust,

nach Einsicht .und Prüfung
der zwischen den Bevollmächtigten

des schweizerischen Bundesrathes

und Seiner Majestät des

Kaisers der Franzosen am 36.

Brachmonat 1864 zu Paris
unter Ratifikationsvorbehalt
abgeschlossenen und unterzeichneten

Nebereinkunft über nachbarliche

Verhältnisse und Beaufsichtigung

der Grcnzwaldungen,

welche Nebereinkunft vom
schweizerischen Ständerathe am 28.
Herbstmonat 1864 und vom

schweizerischen Nationalrathe am

36. gleichen Monats genehmigt
worden ist, und also lautet:

tous eeun g«ê «es zzrescmêes

Lettres «e?'?'«nêz

line Lonvsnlion, concernant
les rapports àe voisinage st la

surveillance àss lorsls lirnilro-
pbss, avant êls eonelus, le 3»
luin 1864, sntrs I» trance st

la Luisse;
tHonvention àont la loneur

suit:
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Die Regierung der schweizerischen

Eidgenossenschaft und

die Regierung Seiner Majestät
des Kaisers der Franzosen, in
der Absicht, zwischen der Schweiz
und Frankreich die freundnachbarlichen

Beziehungen und die

Beaufsichtigung der Grenzwaldungen

zu sichern und zu regeln,
haben beschloffen, zu diesem Ende

eine besondere Uebereinkunft
einzugehen, und zu ihren
Bevollmächtigten ernannt, nämlich:

Die schweizerische
Eidgenossenschaft: Herrn Kern,
außerordentlichen Gesandten

und bevollmächtigten Minister

genannter Eidgenossenschaft

bei Sr. Majestät dcm

Kaiser der Franzosen;

Und Sc. Majestät der Kai¬
ser der Franzosen : Herrn
Drouyn de Lhuys,
Senator des Kaiserreichs, Großkreuz

seines kaiserlichen
Ordens der Ehrenlegion:c. :c.,
seinen Minister des Aeußern;
und Herrn Rouher, Sena-

' tor des Kaiserreichs, Großkreuz

seines kaiserlichen
Ordens der Ehrenlegion :c. zc.,

seinen Staatsminister;

welche, nach gegenseitiger

Mittheilung ihrer, in guter und ge-

Ls Kouvsrueinsnl cks Is L»»» 3«. Juni
keckêrêlUon 8nl88« et le 6cm. ^^4-

vsi-llsmsitt cks 8. U. > Lmpereur ^g^"^
ck«8 kr«.N«.äi8 ckssirsnt assurer
et regier entre Is 8uisss et Is

krsnes Iss rapports cks bon

voisinsgs et Is surveillance
ckes forêts lirnitropbss, ont rs-
solu cks eonolurs ckans ee but

une eonvsntion spéciale, et

ont nomme pour leurs pièni-
polenlisirss, savoir:

Ls lüonkscksrstion suisss, A.
Ken«, Lnvovs extrsorcki-

nsirs et Ministre pisnipolen-
tisirs cke Is ckits klonkêckê-

rslion près 8. N. l'kmps-
rsur ckes krsnesis;

kt 8. A. l'Lmpsreur ckss kr»n-
gais, N. Uacmv« os Luuvs,

8snstsurcksI'Lmpire, grsnck'

eroix cks son orckrs imps-
risi cks Is Legion ck'Kounsur,

ste. etc., son Mnistrs et

8serölsirs ck'ktst su ckêpsr-

tement ckss slksires etrsu-

gères; st N. KovuiZk, 8ö-

nslsur cks I'kmpirs, grsnck'

eroix cks sou orckrs imps-
risi cks Is Lsgiou ck'Konnsur,

ete. ete., sonAinistreck'ktst;

Lssczusls, après s'êtrs som-

muniqus Isurs pieius pouvoirs
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30. Juni höriger Form befundenen Voll-
1864. machten, sich über folgende

Aral's? geeinigt haben:

Art. 4. Um die Bewirthschaftung

der an der Grenze

liegenden Güter und Wälder zu

erleichtern, werden von allen

Einfuhr-, Ausfuhr- und Durchfuhrgebühren

befreit: Getreide in

Garben oder in Nehren, Heu,

Stroh und Grünfutter, .die

Roherzeugnisse der Wälder, Holz,
Kohlen und Pottasche, sowie

im Fernern Dünger, Sämereien,

Pflanzen, Stangen, Rebstecken,

Thiere und Werkzeuge jeder Art,
die zur Bewirthschaftung der

innerhalb eines Umkreises von

zehn Kilometern auf beiden Seiten

der Grenze gelegenen Güter

dienen, vorbehaltlich der in beiden

Ländern zur Verhütung von

Defraudationen bestehenden

reglementarischen Kontrole.

Art. 2. In dem, im

vorhergehenden Artikel angegebenen

Umkreise und unter den daselbst

angeführten Garantien sind

ebenfalls von allen Einfuhr-,
Ausfuhr- und Durchfuhrgebühren

befreit: Korn und Holz,
welches von Bewohnern des einen

der beiden Länder in eine auf
dem Gebiete des andern gelegene

trouves en bonne et àus torme,
sont eonvenus àes articles sui-

vsnts:

^N. t. ?«urlseiliter I'exploi-
tstiou àes biens - koncls et korèts

limitropbes àes frontières, sont
sfkrsnckis àe tous àroits ck'im-

portslion, à exportation ou às

eireulsliou, les céréales en

gerbes ou su «pis, Iss foins.
Is psills et Iss fourrages verts,
les proàuits bruts àes forêts,

bois, cbarbous ou potasse,
siusi que Iss engrais, Iss se-

menées, plantes, psrcbss,
selislss, animaux ei instrumeuls
àe toute sorte servant s ls cul»

ture àss propriétés situées àans

uns xone às ciix Kilomslres, às

ebsuue cote às Is frontiers,

sous ressrvs àu controls regis-
msulsirs sxislanl àans cbsqus

psvs pour la répression às Is

frsuàs.

.^rt. 2. Dsns le rsvon et

sous les gsrsulies ènoncsss s

I'srliels prsesckent, sont sgsls-

msnt slkrsncnis às tous ckroit»

ck'importstion, ck'sxportatiou ou
às circulation, Iss grains ou
dois envoves, par Iss Ksbitsnts

àe l'un àes deux psvs, s un
moulin ou s une scisris situes

sur I« tsrritoirs às l'sutrs, siusi
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Mühle oder Sägemühle geführt

wird, fowie die daherigen
Produkte: Mehl und Bretter.

Die gleiche Begünstigung wird
den Angehörigen beider Länder

gewährt sür die Gewinnung des

Oels aus den auf ihren Gütern

gezogenen Sämereien und für das

Bleichen der rohen Garne und

Leinwand, welche aus den

Erzeugnissen der von ihnen bebauten

Grundstücke hergestellt werden.

Art. 3. Die Feld- oder

Walderzeugnisse find auf den

öffentlichen Wegen zu transpor-
tiren, ohne einer weitern

Entschädigung zu unterliegen, als
wie sie die Landesgesetze den

Ortsbewohnern auflegen.
Die längs der Grenze

hinlaufenden oder je nach der

Bodenbeschaffenheit von einem Gebiet

ins andere übergehenden Grenzwege

dürfen in keinem Falle für
die Zirkulation besagter Erzeugnisse

gesperrt oder geschlossen

werden.

Art. 4. Bei enclavirten

Waldungen oder andern Liegenschaften,

welche von einem Nicht-

landesangehörigen bewirthschaftet

werden, soll in jedem der

beiden Länder gegen Entschädigung

eine Durchfahrt übe: die

umliegenden Grundstücke geöffnet

aus les tsriuss ou plsnekes su M). Junk

provenant.

Ls même kseults est seeorckês

sux ustionsux àss àeux psvs

pour l'extraelion cls l'Kuils ckss

ssmsuess rseueillies sur leurs

biens-koncks, ls blsnebiinsnt
ckss Lis sl toilss èerus, tsbri»

aus« svso les produits cks ls

terre qu'ils cultivent.

^rt. 3. Lss prockuils sgri-
colss ou lorsstiers ssrout lrsus»

portes sur les eksnuus publics,
ssus sutre inàsninitè qus esllss

imposées psr Iss lois cku psvs
sux bsbitsuls cks la loeslitê.

Lss cksmius liinitropbss qui
suivsul la frontière «u qui pss»

ssut, suivsnl ls configuration
cku lsrrsiu, à'uu lerritoirs s

l'autre, ue pourrout, ckans sueun

cas, être dürres «u kermes s

Is oirculation ckes ckils prockuils.

^rt. à. Dans ckacuu ckes

cksux psvs, lorsqu'une korst,

ou tout uutre immeuble exploits

psr uu étranger, se trouvera
à l'êlat ck'euclsve, un pssssgs

ssrs ouvsrt sur Iss propriétés

voisines, s eksrgs ck'uns in>

àemnits qui ssrs réglée par

1864.
L6. Mörz

186S.
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30. Juni werden. Diese Entschädigung ist,
1864. fggz die Parteien sich nicht gütlich

^18W°^ verständigen sollten, durch die

Gerichte zu bestimmen.

Art. 5. Die französischen

Eigenthümer oder Bebauer von

Grundstücken in der Schweiz, und

umgekehrt die schweizerischen

Eigenthümer oder Bebauer von

Grundstücken in Frankreich,
genießen in Bezug auf die

Bewirthschaftung ihrer Güter

insgesammt die nämlichen
Vortheile, wie die Landesangehörigen

des gleichen Ortes, unter

der Bedingung, daß sie stch

allen für die Landesangehörigen

geltenden Verwaltungs- oder

Polizeiverordnungen unterziehen.

Art. 6. Durch die vorstehenden

Bestimmungen soll keine

der Uebereinkünfte, welche

zwifchen den Grenzmunizipalitäten
über die verschiedenen Punkte

bestehen könnten, alterirt werden.

Art. 7. Wenn eine - schwei-

zerifcherseits - dem Staat, oder

einer Gemeinde, oder einer öffentlichen

Anstalt, oder einem Privatmann

gehörende Waldung aus

französischem Gebiete gelegen ist,
oder umgekehrt, so können von
den Eigenthümern Waldhüter

zur Beaufsichtigung solcher

Waldungen bestellt werden.

les tribunaux, si Iss parties

ns se sent pas snlsnàuss s

Ismisble.

^rt. 3. Les propriétaires ou
eullivsteurs frsngsis en Luisss,

et réciproquement, les proprie-
tsirss ou eullivsteurs suisses

en krsnee, jouiroul generale-

msnl, quant g l'sxploilstion
cks Isurs bisns, ckss mêmss

svsntsgss qus Iss nstiousux
Ksbitant Is insrns loeslits, à Is

oonàition qu'ils ss soumettront

s tous Iss règlements sckminis»

trstiks ou cls polies sppliesbles

aux ressortissants cku psvs.

àrt. 6. Les dispositions pre-
eêcksntss ns cksrogsnl s aucuns
ckss conventions qui pourraient
exister sur Iss clivers points

entre Iss municipalités frontières.

.^rt. 7. Lorsqu'une forêt

appartenant, soit s l'Ltst, soit

s uns communs, soit » un
établissement publie, soit s uu
particulier suisses, sers situés

sur Is tsrritoirs frsnesis, ou

réciproquement, ckss gsrckss

pourront être ckesignès psr les

propriétaires pour la surveillance
ckss ckilss forêts.
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Diefe Waldhüter haben in

Bezug auf Staatsangehörigkeit
und Qualifikation den

Bedingungen zu genügen, welche durch
die Gesetze oder Verordnungen
des Landes, wo der Wald
gelegen ist, vorgeschrieben find;
sie werden von der zuständigen

Behörde dieses nämlichen Landes

angestellt und beeidigt.

Ihre Befugnisse und

Obliegenheiten sind die gleichen, wie

diejenigen der Waldhüter für
Waldungen, deren Eigenthümer
nicht Ausländer sind.

Die durch ihre Ernennung
und durch die Ausübung ihrer

Funktionen veranlaßten Kosten

sind von den Eigenthümern der

Waldungen zu tragen.

Art. 8. Um den Vergehen
und Uebertretungen, welche in
den Waldungen an der Grenze

begangen werden, wirksamer

entgegenzutreten, verpflichten sich die

beiden hohen vertragschließenden

Theile, gegen diejenigen ihrer

Angehörigen einzuschreiten, welche

solche Vergehen oder Uebertretungen

auf dem andern Gebiete

begangen hätten, und zwar in

gleicher Weise und unter

Anwendung der nämlichen Gefetze,

wie wenn jene in deu Wäldern
des eigenen Landes stattgefunden

hätten.

Les gsrckss cksvront remplir 30. Juni
Iss eonckitions cks nationalité et 1864.

cke espseitö exigées par Iss lois ^'^^^
st règlements cku p»vs ou Is

korst ssrs située; ils seront eom-
missionnes psr l'autorité som-

pstsnls cks es même psvs st
ssssrmenlès.

Lsurs pouvoirs et leurs «d-

ligations seront les mêmes que
esux ckss gsrckss ckss forêts

ckont les propriétaires ne sont pss

èlrsngsrs.
Les krsis nscsssilss par Isur

nomination sll'exsreiee cks Isurs
fonctions seront s Is ebsrgs
ckss propristsirss ckss forêts.

^rl. 8. pour mieux assurer
la répression ckss ckslits sl von-
trsventions qui ss eommsltsut
cksns Iss forêts, sur Is frontière,
Iss cksux Hautes ?sr^iss con-
tractantes s'engagent s poursuivre
esux cks Isurs ressortissants qui
sursieut eommis oes iukraetious

sur le territoire stranger, cks

Is mêms msnièrs st par sppli-
estion ckss mêmss lois, que s'ils
s'en étaient rsnckus coupables
ckaus Iss forêts cke leur psz^s

même.
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30. Juni Die Strafeinleitung erfolgt,
1864. wofern nicht bereits ein Urtheil

^1865^ ^M- worden

ist, wo die Uebertretung begangen

wurde, nachdem der

betreffende Verbalprozeß durch die

zuständige Behörde des letztern

Landes an die Behörde desjenigen

Landes, welchem der

Beschuldigte angehört, amtlich
übermittelt worden ist.

Der Staat, in welchem das

Urtheil gefällt wird, bezieht allein
den Betrag der Bußen und Kosten;
die Entschädigungen hingegen find
an die Kassen des Staates
einzuzahlen, wo die Uebertretungen

stattfanden.

Die von den beeidigten Waldhütern

in einem der beiden Länder

vorschriftgemäß gefertigten

Verbalprozesse sind bis zur
Erbringung des Gegenbeweises vor
den Gerichten des andern Landes

beweiskräftig.

Art. 9. Behufs erfolgreicherer

Beaufsichtigung der Waldbesizun-

gen können die Waldhüter, wenn
ihnen auf dem ihnen angewiesenen

Revier ein Vergehen oder

Frevel vorkommt, die entwendeten

Gegenstände - selbst über die

Grenze hinaus, also aus Gebiet
des Nachbarstaates - bis an den

Ort, wohin sie gebracht worden,

La poursuite sur» lieu sous

Is condition qu'il n'v sit pss eu

jugement rendu clans ls psvs
oü l'inlrsetion « èlè commise,

et sur transmission officielle
du procès-verbal, par l'suloritê

competente de es psvs, » «elle

du psvs auquel appartient l in-

eulps.

L'klst oü Is eondamllslion

ssrs prononcés, psreevrs seul

le montant de» amendes et dss

krsis, mais les indemnités se-

ronl versess dsns le» esisses

de l'klst oû le» infractions

suront «ls commises.

Lss procès vsrbsux drsssss

régulièrement psr les gsrdes

sssermsnlss dsns eksqus psvs,
feront foi, jusqu'à preuve eon-

trsirs, devsnt Iss tribunaux

étrangers.

^rt. 9. ?our donner plus

d'sffieseils à Is surveilisues
ckes propriétés forestières, tous
les gsrckss lorsstisrs qui eon-

slslsront un ckslil ou uus eon-

trsvsnlion cksns Is eireonserip-
lion contiss s Isur survsillsnes,

pourront suivre Iss objsts «n-
Isvès, même cke l'autre cote

de I» frontière, sur Is tsrri-
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verfolgen und deren Beschlagnahme

bewerkstelligen.

Sie dürfen jedoch Häuser,
Gebäude, Hofräume und Einfriedungen

nur im Beisein eines

öffentlichen Beamten betreten,

welcher hiefür durch die Gesetze

des Landes, wo die Durchsuchung

stattfinden soll, bezeichnet ist.

Die zuständigen, mit der

Ortspolizei betrauten Behörden sind

verpflichtet, den Waldhütern in

ihren Aufsuchungen beizustehen,

ohne daß hiefür die Erlaubniß
eines obern Beamten eingeholt
werden muß.

Die zuständigen Behörden

jedes der beiden Staaten werden

einander gegenseitig die

Namen der mit der Beaufsichtigung
der Grenzwaldungen beauftragten

Angestellten mittheilen.

Art. 10. Sollten in der

Strafgesetzgebung des einen oder

des andern Staates Aenderungen

nöthig erscheinen, um die

Ausführung der Artikel 8 und 9

zu sichern, so verpflichten sich die

beiden hohen vertragschließenden

Theile, so bald als möglich
das behufs Einführung dieser

Reformen Erforderliche
vorzukehren.

toirs cks I'Llst voisin, jusque M. Juni
cksns les lieux «ü ils sursisnt 1864.

els transports», et en opérer
I» saisie.

Ils ne pourront, toutefois,
s'introckuirs cksns Iss maisons,

bâtiments, cours sckjsesntes st

enclos, si es n'sst en pre-
ssnee ck'un konelionusire publie,
ckösignö s esl effet psr les lois
cku psvs cksns lequel Is perqui-
sition surs lieu.

Les sulorilss eompstsutss,
ekargêss cks Is polies loesls,

sont tenues ck'sssislsr les garckes

cksns leurs reeksrebes, ssus

qu'il soit necessaire cks rselsiner
Is permission ck'un konetionnsire

supérieur.
Le» sckininislrstions eompë-

tentes cks ebseuu ckes Ltsts se

ksronl eonnsûre rsoiproquernent
les noms ckss agents forestiers

ebargês cke Is surveillsnus ckss

forêts limitropkss.
^rt. 10. Dsns Is ess ou ckss

mockiliestions cksns Is législation
criminelle cke l'un «u cke l'autre
Ltst seraient jugées uêeesssirss

pour sssursr l'exeouliou ckes

articles 8 et 9, Iss cksux Hautes

ksrlies coutraetsntes s'engagent

s prenckrs, aussitôt que Kirs
se pourra, Iss mssurss usees-

«sires s l'effet ck'opsrer ess

reformes.

26. MSr,
1865.
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3«. Juni Art. 11. Die gegenwärtige
1864. uebereinkunft verbleibt für die

^1865^ Dauer von zwölf Jahren, vom

Tage der Auswechslung der

Ratifikationen an gerechnet, in Kraft.
Falls keiner der hohen

vertragschließenden Theile zwölf Monate

vor Ablauf des besagten

Zeitraumes deu Rücktritt von

derselben erklärt, so bleibt sie

verbindlich bis zum Ablaufe eines

Jahres von dem Tage ab, an

welchem der eine oder der andere

der hohen vertragschließenden

Theile sie in der Folge gekündigt

haben wird.

Die hohen vertragschließenden

Theile behalten sich die Befugniß

vor, in beiderseitigem

Einverständnisse an dieser Uebereinkunft

alle die Aenderungen

vorzunehmen, welche mit dem Geist

und den Grundsätzen derselben

nicht im Widerspruche stehen und

deren Wünschbarkeit die Erfahrung

darthun sollte.

Die Bestimmungen des Art. 7

im Vertrage vom 18. Heumonat
1828 sind hiermit aufgehoben.

Art. 12. Die gegenwärtige

Uebereinkunft tritt in beiden Ländern

gleichzeitig mit dem am

heutigen Tage abgefchloßenen

Handelsvertrage in Wirksamkeit.

^rt. 11. Ls présents eon-

veution restera en vigueur peu-
cksnt ckouiis ans, à partir cku

jour cks lêebsnge ckes rstik-
estions. Dsns is ess ou sueuus
ckes cksux Usulss Parties eon-

trselsntes n'surait nolilis, ckou/e

mois svsnt ls lin cke ls ckits pe-
riocks, son inlsntion ck'sn isirs
eesssr Iss elksts, slls cksmeursrs

obligsloirs jusqu'à I'sxpirstion
ck'uus suuss, s psrtir cku jour
oü. I'uns ou I'sulrs ckss Hautes

parties conlruelanlss l'aura cke-

nouées.

Lss Usulss psrtiss conlrue-
lsntss se réservent ls kacults

ck'introckuirs, ck'un vommuu se-

oorck, ckans esile convention,

toutes les mockitioslions qui ns

seraient pss sn opposition svse

son ssprit ou sss prineipss, st
ckonl l'utilils serait cksmontrss

pur l'expérience.

Lss dispositions cks l'arliels
7 cku traits cku 18 luillel 1828

sont el cksmsurent abrogées.

^rt. 12. Lu presents eou-

vention recevra son applioslion
cksns Iss cksux psvs, sn même

lsmps qus Is traits cks eommsrcs
conclu sous la cksls cks os jour.



255

Dieselbe ist zu ratifiziren, und

die Ratifikationsurkunden sind

binnen sechs Monaten, odcr

früher wenn möglich, nnd zwar
gleichzeitig mit denjenigen des

oben erwähnten Handelsvertrages,

in Paris auszuwechseln.

Dessen zur Urkunde haben

die beiderseitigen Bevollmächtigten

die gegenwärtige Uebereinkunft

unterzeichnet und derfelben

ihre Wappenstegel beigedruckt.

Geschehen in Paris, am 30.
Brachmonat 1864.

(L. 8.) (Gez.) Kern.-

(L.8.)(Gez.) DrvuyndeLhuys.

8.) (Gez.) Rouher.

erklärt die vorstehende

Uebereinkunft als ratisizirt und in
allen Theilen in Kraft erwachsen,

und verspricht im Namen

der schweizerischen Eidgenossenschaft,

dieselbe, so weit es von

ihr abhangt, gewißenhaft zu

beobachten.

Zur Urkunde dessen ist

gegenwärtige Ratifikation vom

Bundespräsidenten und dem

Kanzler der schweizerischen

Eidgenossenschaft unterzeichnet und

LIIs sera- ratifies, st Iss 30. Juni
raliliestions «n ssrout seksn> 1864.

göes à ?sris, asms Is ckslai cke ^'g^^
six mois, ou plus lot si Kirs
ss peut, st simullauèmsul avee

oslles cku traile cks eommeres

prseilö.

Ln/m cêe g«m, les pieni potsn-
tisirss respectifs «ut sizus I«

prössuts eouveutiou et v out

appose le eacbst cks leurs «rmss.

ksit » ?sr!s, Is301uiu 4864.

(L. 8.) (8iz.) Kern.

(L. 8.) (8is.)0r»uv« lie IMvz.
(L. 8.) (8ig.) KouKer.

?ioil8, avant vu et examine

K dits Lonvsnlion, i'svous gp-

prouves el approuvons su toutes

st ebseuns ckss àispositions qui

^ sont oontenuss; ckselsrons

qu'élis ssl sccsptss, rslitiss «t
eonllrmss, et promettons qu'elle
sers inviolsblemsnl observes.

/c» cêe !V»U8 avons
ckonns les présentes siznëes cks

votre main sl scellées cks nolrs
8essu Imperisi.
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so. Juni mit dem eidgenössischen Staats-
1864. «gggl versehen worden.

26. März
Iggg So geschehen in Bern, den

dritten Weinmonat eintausend

achthundert vier und sechzig.

Im Namen des schweiz.

Bundesrathes,

Der Bundespräsident:
»r. I. Duos.

DerKanzler der Eidgenoßenschaft:

Schieß.

^ Si. <Ä«uck, le 2t 8sp.
tsmbre às I sa às Zräes t864.

?sr I'lümpsreur:
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V.

Schlußprotokoll.
30. Juni

1864.

26.MSrz
1865.

Herr Kern, außerordentlicher

Gesandter und bevollmächtigter

Minister der schweizerischen

Eidgenossenschaft, in Paris;
und die Bevollmächtigten Sei>

ner Majestät des Kaisers der Franzosen:

HerrDrouyndeLhuys,
Senator des Kaiserreichs, Großkreuz

seines kaiserlichen Ordens
der Ehrenlegion zc. zc., sein

Minister des Aeußern; und Herr
Rouher, Senator des Kaiserreichs,

Großkreuz seines kaiserlichen

Ordens der Ehrenlegion
zc. zc., sein Staatsminister,

sind übereingekommen, den

Sinn gewisser Bestimmungen,
welche in der heute unterzeichneten

Uebereinkunft zwischen der

Schweiz nnd Frankreich zum
gegenseitigen Schutze des litterarischen,

Jahrgang I86S.

Iä. ki«k«, Lnvovs «xtrs-
oràinsire et Wnistrs plsuipo-
tsulisire cks la Koutsàsrslion

suisse, à ?sris;

et le» ?Isuipotsntisirss cks

8. A, Napoleon III, kmpsrsur
ckss krsuvsis: N. ö»ovv»

Luvvs, ösnsteur cks I'Lmpirs,
grsnà'eroix cks son orckrs imps-
risi cks ls Lszion à'Konnsur,
st«, sto., sonNinislrs et Lserö-
tsirs ck'Ltsl sn département ckes

slkairssstrsnZères; stA. IkovM»,
Lsustsur cks l'Lmpirs, grsnck'

croix cks son orckrs imperisi
cks ls l^sZion ck'Konnsur, ete. ste.,
son Ainistrs ck'Ltst;

sont convenus cke Lxer, cksns

un protoeols llnai, le sens cks

certaines àispositions contenues
cksns Is convention signss es-

jourck'Kui, pour la Zsrsntis reci>

promus às ls propriété littéraire,
17
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SO. Juni künstlerischen und gewerblichen
1864. Eigenthums enthalten sind, in

^1865^ ""^ Schlußprotokolle dahin

festzustellen:

1) Die französische Regierung

verpflichtet stch, dem

gesetzgebenden Körper in dessen

nächster Session einen

Gesetzentwurs vorzulegen,

wornach das Wiedergeben

von musikalischen Compositions

durch den

Mechanismus der Musikdosen

oder ähnlicher Instrumente

nicht als eine Nachmachung

des betreffenden Musikstückes

zu gelten hat.

Ihrerseits erklärt die

schweizerische Regierung,
daß sie die am heutigen

Tage zwischen den beiden

hohen vertragschließenden

Theilen abgeschloßene

Uebereinkunft in diesem Sinne
auslegt.

2) Man ist einverstanden, daß

der den Fabrikzeichnungen

gewährte Schutz kein

ausschließliches Eigenthumsrecht

auf das, was im

Allgemeinen durch den Ausdruck

Modeartikel (genre,
moàss on nouveautés)
bezeichnet wird, sichert,
sondern nur auf die Original-

srtistiqus sl industrielle, entre

I» ?rsnee et Is Luisse:

Ls tZouvernemenl krsnesis

s'engage s présenter su

Lorps lêgislstik, cksns ss

prooksine session, un pro»

jet cks loi, qui ckselsrs qus
Is reprockuetion cks eompo-
sitions inusiesles psr Is

rnsesnisme ckes boîtes s

musique ou ck'inslruments

analogues, ne constitue pss
la eontrekseon ck'uns psrsille
eomposilion.

Os son sole, le lZouvsrns-

msnl suisss ckêelsrs qus e'sst
cksns es sens qu'il intsr-
prêts la convention inter-

venus s ls cksts cke es jour
snlrs lss àsux Usulss ?srliss
eoutrsctantss.

2« II est snlsnàu qus Is pro-
lseliou seeorckss sux àsssins

às ksbriqus n'sssurs sueuu
àroil sxelusik cks propriété s

es qui sst eu gsnsrsl
ckssigus pur l'sxpression:

AM/'g, m«cêe« ou n««>

«eau^s, muis seulement

sux cksssins originaux ck'un

esraetère ckêterminê et cke-
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Zeichnungen von einem

bestimmten Charakter, welche

gemäß den Vorschriften des

Art. 15 hinterlegt werden.

3) Ebenso wird von den hohen

vertragschließenden Theilen
anerkannt, daß durch die

Hinterlegung einer

Fabrikzeichnung ein ausschließliches

Eigenthum nicht
erworben werden kann, sei

es sür die Erfindung neuer

industrieller Erzeugnisse oder

diejenige neuer Mittel,
resp, einer neuen Anwendung

schon bekannter Mittel

zur Erzielung eines

industriellen Resultates oder

Erzeugnisses, — indem ein

diessälligcr ausschließlicher

Besitz in Frankreich nur
durch Erfindungspatente
begründet werden kann.

Dessen zur Urkunde haben

die beiderseitigen Bevollmächtigten

das gegenwärtige Protokoll
nach geschehener Verlesung
unterzeichnet, zu Paris, im
Ministerium des Auswärtigen, am 30.

Brachmonat 1864.

(L. 8.) (Gez.) Kern.

(L. 8.) (Gez.) Dronyn de Lhuys.

(D. 8.) (Gez.) Rouher.

posés conformément aux 30. Juni

prsseriplions cks I'srliels 16. ^g^-
1865.

3" Il ssl rsoonnu sussi psr Iss

Usulss psrlies eontrsotsntss

qu'on ne peut sequerir uns
proprietà exelusivs psr Is

ckspôt ck'un cksssin cks is-
^ brique, ni pour l'invsntion

cks nouvesux prockuils in-
cku8trisl8, ui pour l'invsn-
lion cks nouveaux movsnsou
l'sppliestion nouvslls cks

inovsns L0UNU8 pour l'obtsn»

lion ck'un rs8u>tst ou ck'un

produit inckustrisl, Is8quels

ne peuvent être l'objet ck'uue

po88S88Ì«u exclusive sn
krsnos qus psr la pri8s
des brsvet8 d'invention.

On /«i cêe Is8 pièni-
polsnliairs8 rs8psetiks ont signs
Is present proloeole, après Ise-

ture faits, à Paris, su Uiuis-
tèrs ckss «tksirss étrangères,
le 30 luin 1864.

(L. 8.) (8ig.)Keru.

(L. 8.) (8ig.)«r,»i>ulleI.Kuv8.

(L.8.) (8ig.) KouKer.
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30. Juni
1864.

26. Mörz
1865.

VI.
Erklärung,

betreffend

die Reisepässe.

Vie Bevollmächtigten Seiner

Maiestöt des Kaisers der

Franzosen,

in Berücksichtigung der von
dem Bundesrathe bezüglich der

Aufenthaltsbewilligungen gegebenen

Zusicherung (deren Wortlaut

im Protokoll der

einundzwanzigsten Konferenzsitzung

aufgenommen ist) erklären, daß,
wenn der Bundesrath, namentlich

zu Gunsten der Arbeiter,
erhebliche Ermäßigungen auf
den, in gewissen schweizerischen

Kantonen für
Aufenthaltsbewilligungen bezogenen hohen

Gebühren zu erwirken vermag,
die Regierung des Kaisers geneigt

ist, gegenüber den Einwohnern
der Schweiz die nämlichen Grundsätze

zur Anwendung zu bringen,

Lss klsuipotsutiàires às

8. U. I'tZmzisrsur àss

?rau«s,is,

prenant en consideration I'ss-

sursnee donnes par le Conseil

federai rslalivsment sux permis
ds ssfour (assurance dont lss

termes sont insères au proess-
verbal ds la vingi-st-unisms
conference), déclarent que, si

ls Conseil federal réussit à ob-

tenir dss réductions sérieuses,

spécialement su profit des ouv-
riers, sur Iss taxes êlevsss

percuss dsns certains Lsulous
suisses pour permis ds ssfour,
Is 6l«uvsrusmsnl ds l'Lmpsrsur
ssl disposé s sppliuusr sux
Ksbitsnts ds Is öuisss Iss mêmes

règles que esllss qui out öle

adoptées à l'égard de l'^ugle-
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welche bezüglich des Paßwesens

gegenüber England und Belgien

angenommen worden sind.

Der schweizerische Bevollmächtigte

nimmt Akt von dieser

Erklärung,

Paris, den 36. Brachmonat
1864.

(L. 8.) (Gez.) Kern

(L. 8.) (Gez.) Drouyn de Lhuys.

(L.8.)(Gez.)Rouher.

tsrrs st eis I» ösigicjue sn ms- M. Juni
tiers cle passeport. 1^64.

Le PIsnipotsutisirs suisse

prend sets ds cstts Déclaration.

Paris, Is 30 luin 1864.

(D. 8.) (8ig.)Keri>.

lD. 8.) (8i».)Ur«u7»ckeI.nux8.

(L. 8.) (8ig.) KouKer.

26.M«rz
1865.

Note. Die Auswechslung der Ratifikationen der vorstehenden

Verträge und Uebereinkünfte hat zwischen dem schweizerischen Minister in Paris,
Herrn Dr. Kern und Herrn Drouyn de Lhuys, Minister des Aeußern

von Frankreich, am 24. Wintermonat 1364 in Paris stattgefunden.

Vorstehende Bundesbeschlüsse sind mit Beziehung auf die

am 30. September 1864 erfolgte Ratifikation der Bundesversammlung,

Jahrgang 1864, Band III, puZ. 142, 143 und

144, in die Gesetzessammlung aufzunehmen.

Bern, den 26. Mäiz 186S.

Namens des Regierungsrathes:
Der Präsident,

Scherz.
Der Rathsschreiber,

Dr. Trächsel.
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7 April Kreisschreiben.
1865.

Der Regierungsrath des Kantons Bern

an

die Vcgicrungsstatthalter und Gerichtspräsidenten.

Schon seit langer Zeit haben sich in Bezug auf die

Liquidation der von Erkenntnissen des Obergerichtes und

seiner Abtheilungen herrührenden Gebühren für den Staat
mehrfache, für diesen Letztern nachtheilige Uebelstände

gezeigt, welche eine Abänderung des unterm 15. August 1832

erlassenen Kreisschreibens als nothwendig erscheinen laffen.

Dieses Kreisschreiben bezweckte hauptsächlich die Verhinderung

des Anwachsens der Ausstände und der damit
verbundenen Verluste für den Staat, allein die Erfahrung
hat gezeigt, daß dieser Zweck nicht erreicht mird. Es
betrifft dieß vorzüglich die von Civiljustizerkenntnissen

herrührenden Gebühren, welche in den meisten Fällen erhältlich

mären, wenn deren Bezug fofort vorgenommen würde.

Gestützt auf einen daherigen vom Obergerichte einge-

sandten Bericht des Obergerichtsschreibers wird daher

festgesetzt:

1. Es soll nach dem mitfolgenden Formular Nr. 1

eine genaue Controlle über alle Gebühren geführt werden:

durch den Regierungsstatthalter für die ihm zur
Vollziehung zugewiesenen Urtheile und Beschlüsse in
Strafsachen;
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L. durch den Gerichtspräsidenten für die ihm zum Be- 7. April

zug aufgetragenen Gebühren für Erkenntnisse und ^s.
Beschlüsse des Obergerichtes und seiner Abtheilungen
in Civil- uud Strafsachen.

2. Sobald eine folche Gebührforderung dem

Regierungsstatthalter oder Gerichtspräsidenten angezeigt ist, soll

diefelbe

mit dem Datum des Urtheils, Erkenntnisses oder

Befchluffes, wofür sie gefordert wird,

L. mit dem Namen des Kostenschuldners,

0. mit ihrem Betrage

in der obbesagten Controlle genau eingetragen werden.

3. Die Regierungsstatthalter und Gerichtspräsidenten

follen hierauf ohne Verzug die Bezahlung solcher Gebühren

oder förmliche Armuthscheine fordern und mit eint oder

anderem sammt dem Datum der Tilgung der Forderung
in der Controlle bemerken lassen.

4. Die eingegangenen Gelder und Armuthscheine sind

jeweilen auf Ende jeden Monats der Obergerichtskanzlei,

resp, da, wo es Gebühren für Urtheile des Assifenhofes

betrifft, dem Sekretariate der Krimiualkammer
einzusenden.

5. In Fällen, wo kein Armuthschein ertheilt wird
und auf eine an den Kostenschuldner erlassene Mahnung
auf 8 Tage keine Bezahlung erfolgt, ist, wenn eine

Betreibung nicht von Vornherein sich nutzlos erweist, sofort
die rechtliche Einkassirung anzuordnen.

6. Mit der in Art. 4 vorgeschriebenen Einsendung
der Baarbeträge zc. ist jeweilen ein Bericht über die in
Betreibung liegenden Ausstände zu verbinden und bezüg-
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7. April lich der Posten, in Betreff welcher eine Betreibung nicht
t66s. angeordnet worden (Art. 5), Weisung einzuholen.

7. Wenn für die nämliche Prozedur der

Kostenschuldner noch andere Kosten, wie z. B. Untersuchungskosten,

zu entrichten hat, und dafür ein Armuthschein

einlangt, so genügt die Hinweisung auf die betreffende

Quartalrechnung, mit welcher der Armuthschein an die

Kantonsbuchhalterei eingesandt wird.

8. Auf Ende Christmonat jeden Jahres sind jeweilen
die allfällig noch nicht getilgten Ausstände in ein

Verzeichniß nach mitfolgendem Formular Nr. 2 zu bringen
und mit den erforderlichen Bemerkungen versehen der

Obergerichtskanzlei, resp, dem Sekretariate der Kriminalkammer,

einzusenden.

9. Die in Civilrechtsstreitigkeiten bei dem

Gerichtspräsidenten erlegten Appellationsgebühren sind jeweilen

auf Ende desjenigen Monats an die Obergerichtskanzlei

einzusenden, in welchem die betreffenden Akten dem Appellations-

und Kaffationshofe eingesandt worden sind.

16. Die Obergerichtskanzlei, resp, das genannte Sekretariat,

bescheinigt jeweilen den Empfang der eingesandten

Gelder und Armuthscheine, prüft die Richtigkeit der nach

Art. 8 eingelangten Ausstandsverzeichniffe, und hat die

Pflicht, über den Bezug der Gebühren zu wachen und die

dießorts nöthigen Weisungen und Anordnungen zu treffen.

11. Die Obergerichtskanzlei wird die eingegangenen

Gelder als Einnahmen in ihrer Monatsrechnung verrechnen

und bezüglich der durch Armuthsscheine getilgten Posten
die Armuthscheine beilegen, sofern solche nicht bereits als
bei der Justizrechnung des betreffenden Regierungsstatthalteramtes

liegend, verzeigt find.
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IS. Durch dieses Kreisschreiben wird dasjenige vom ApM

15. August 1832 über Verrechnung der dem Obergerichte

zukommenden Gebühren aufgehoben. Dasselbe soll in die

Jnstmktionenbücher der Regierungsstatthalter und Nichter-

ämter eingetragen und überdies in die Gesetzesfammlung

aufgenommen werden.

Bern, den 7. April 1865.

Namens des Regierungsrathes:
Der Vicepräsident,

P. Migh.
Der Rathsschreiber,

vr Trächsel.
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ts. Mai Verordnung,
ltZSb.

betreffend

die Privat - Kranken - Anstalten.

Der Regierungsrath des Kantons Bern,

in Betracht der Nothwendigkeit, die Privatkrankenanstalten

einer geregelten Aufsicht zu unterwerfen,
in näherer Ausfuhrung des §. 31, l.i>t, il des Gesetzes

vom 25. Januar 1847 und des H. 12, Ziffer 3 des

Gesetzes über das Gewerbswesen vom 7. November 1849,

auf den Antrag der Direktion des Innern, Abtheilung
Gesundheitswesen,

beschließt:

Z. 1. Wer eine Privatkrankenanstalt errichten will,
bedarf dazu einer Bewilligung, welche von der Direktion
des Innern, Abtheilung Gesundheitswesen, ertheilt wird.

§. 2. Die Bewilligung ist nur folchen Perfonen zu

ertheilen, welche

3. ehrenfähig und eigenen Rechtens sind;
d. einen guten Leumund genießen und überhaupt in

moralischer Hinsicht die nöthigen Garantien darbieten;
o. Inhaber von Räumlichkeiten sind, die sowohl in

Betreff ihrer Lage als hinsichtlich der innern Einrichtung
dem Zwecke entsprechen.

Die Direktion des Innern, Abtheilung Gesundheitswesen,

ist befugt, über die Gebäulichkeit auf Kosten des

Bewerbers ein Besindeu von Sachverständigen einzuholen.
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Ist der Bewerber nicht Arzt, so soll die Bewilligung ts. Mai

nur unter der Bedingung ertheilt werden, daß die ärzt- ^6S.

liche Besorgung der Kranken einem patentirten, zur
medizinischen Praxis im Kanton berechtigten Arzte übertragen
werde.

Die Bewilligung zu Errichtung oder Führung von
Anftalten, welche ganz oder theilweise der Heilung von
Geisteskranken gewidmet sind, darf nur einem folchen

Arzte ertheilt werden.

Z. 3. Die Bewilligungen find nur für die Person

und das Lokal gültig, welche darin bezeichnet sind. Ohne

Ermächtigung der Direktion des Innern, Abtheilung
Gesundheitswesen, darf keine Privatkrankenanstalt an einen

andern Vorsteher übergehen, oder in ein anderes Lokal

verlegt werden.

§. 4. Die Direktion des Innern, Abtheilung
Gesundheitswesen, hat die Pflicht, die Privatkrankenanstalten von
Zeit zu Zeit zu untersuchen oder untersuchen zu laffen.

Z. 5. Die Vorsteher derjenigen Privatkrankenanstalten,
deren Zweck ganz oder theilweife Heilung oder Pflege von
Geisteskranken ist, haben bezüglich der Aufnahme und

Entlassung von folchen Kranken nachstehende Vorschriften

zu beobachten.

Z. 6. Zur Aufnahme von Geisteskranken sind folgende

Ausweise erforderlich:

a. ein ärztlicher Bericht, welcher die Annahme einer

Seelenstörung bei dem Aufzunehmenden begründet.

Dieser Bericht darf weder von dem Arzte, welchem

der Kranke zur Behandlung übergeben werden foll,
noch von einem solchen, welcher zu dem Geisteskranken

in einem der in den §§. 220, Ziff. 3 und 222,
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«S. Mai Ziff. 1 C. P. bezeichneten Graden der Verwandtschaft
1865. ghgr Schwägerschaft steht, ausgehen;

b. eine fchriftlich« Erklärung der nächsten Verwandten

oder des Vormundes des Kranken, laut welcher sie

dessen Aufnahme verlangen;

e. eine vom Pfarrer und vom Gemeinderathspräsidenten

des Wohnorts des Kranken unterzeichnete Bescheinigung,

welche enthalten soll:

1) die Angabe des Namens, der Heimath, des Alters,
des Berufes, der Konfession, so wie der Familien-
und Vermögensverhältnisse des Kranken,

2) eine Erklärung, daß die Versetzung des Betreffen¬

den in eine Anstalt mit ihren: Vormissen geschehe;

à. ein Visum des Regierungsftatthalters, enthaltend:

1) die Bescheinigung, daß ihm obige drei Aktenstücke

vorgelegt worden seien,

2) die Erklärung, ob er mit dem Inhalt derselben

einverstanden sei oder nicht.

ß. 7. Die in Z 6 bezeichneten Aktenstücke sind innerhalb

drei Tagen nach erfolgter Aufnahme des Kranken

dem Regierungsstatthalter des Bezirks, in welchem die

Anstalt sich befindet, zur Einsichtnahme vorzulegen.

Muß Jemand wegen plötzlich eingetretener oder plötzlich

sich verschlimmernder Geisteskrankheit als Nothfall
in einer Irrenanstalt untergebracht werden, so ist der

Regierungsstatthalter des Bezirks, in welchem die Anstalt
sich befindet, binnen 24 Stunden von dem Eintritte des

Kranken in Kenntniß zu setzen; die in ß. 6 bezeichneten

Akten müssen ihm innerhalb der Frist von 14 Tagen
vorgelegt werden.
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Z. 8. Soll ein Geisteskranker entlassen werden, so ist ls. Mai
dem Regierungsstatthalter des Bezirks, in welchem sich die ^ss.
Anstalt befindet, vorher Anzeige davon zu machen und

gleichzeitig anzugeben, ob der Kranke geheilt, gebessert

oder ungebessert, in den zwei letztern Fällen, ob die

Entlassung ohne Gefahr stattfinden könne und auf wessen

Gesuch sie erfolge.

Z. 9. Kein Kranker soll nach konstatirter Heilung in
der Anstalt zurückgehalten werden, es fei denn auf feinen

ausdrücklichen Wunsch.

Z. 10. Ein Kranker ist sofort zu entlassen, wenn

diejenigen es verlangen, welche ihn der Anstalt übergeben

haben, und die Entlassung ohne Gefahr bewerkstelligt

werden kann. Ist Gefahr für die öffentliche Sicherheit

vorhanden, so darf die Entlassung nur erfolgen, wenn

bescheinigt wird, daß der Kranke in einer andern Anstalt

untergebracht werden soll, oder wenn die Ortspolizeibehörde

der Gemeinde, in welcher der Kranke seinen

Aufenthalt nehmen foll, ihre Einwilligung hiezu ertheilt.

Z. 11. Dem Regierungsstatthalter des Bezirks, in
welchem sich die Anstalt befindet, ist auch Anzeige zu

machen, wenn ein Geisteskranker entwichen und binnen

zwei Tagen nicht wieder eingebracht worden, ebenso wenn

ein solcher mit Tod abgegangen ist.

§. 12. Die Vorsteher non Privatirrenanstalteu sind

gehalten, über jeden Pflegling ihrer Anstalt ein Journal
zu führen, welches den Anforderungen der Wissenschaft

entspricht.

§. 13. Die Regierungsstatthalter derjenigen Bezirke,

in welchen sich Privatirrenanstalten befinden, haben über

die in denselben untergebrachten Geisteskranken eine genaue
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«s. Mat Kontrolle zu führen, welche auch auf die bei Erlaß diefer
t8S5. Verordnung in denfelben befindlichen Kranken auszu¬

dehnen ist.

Die Regierungsstatthalter haben alljährlich im Februar
diese Kontrollen der Direktion des Innern, Abtheilung
Gesundheitswesen, zur Einsicht zu übersenden.

Z. 14. Diese Verordnung sindet auch Anwendung auf
die bereits bestehenden Privatkrankenanstalten.

§. 15. Wer ohne Bewilligung eine Privatkrankenanstalt

führt, ebenso wer den Bestimmungen der ZZ. S

bis 10 dieser Verordnung zuwiderhandelt, verfällt in eine

Buße von Fr. 10 bis Fr. 200, wofern nicht die

Widerhandlung sich als eine gesetzlich mit schweren Strafen
bedrohte Handlung qualifizirt.

Verliert der Vorsteher einer Anstalt eine derjenigen

Eigenschaften, welche nach Z. 2 dieser Verordnung zu
Erlangung einer Bewilligung erforderlich sind, oder fiihrt er
die Anstalt in einer Weise, daß das körperliche oder

geistige Wohl der Pfleglinge dadurch gefährdet wird, so

ist beim kompetenten Gerichte der Antrag zu stellen, daß

ihm die ertheilte Bewilligung entzogen werde.

§. 16. Die gegenwärtige Verordnung tritt sofort in
Kraft. Sie soll in die Sammlung der Gesetze und Dekrete

aufgenommen und überdieß in's Amtsblatt eingerückt

werden.

Bern, den 15. Mai 1865.

Namens des Regierungsrathes:
Der Vicepräsident,

P. Migh.
Der Rathsschreiber,

vr. Trächsel.
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Der Große Rath des Kantons Bern,
in Betrachtung:

daß seit einer Reihe von Jahren die dem

Gerichtspräsidenten des Amtsbezirks Bern auffallenden Geschäfte

in solchem Maße überhand genommen haben, daß ihm
beständig eine außerordentliche Beihülfe gestattet werden

mußte und daß ihm eine folche voraussichtlich auch in
Zukunft alljährlich mird gestattet werden müssen;

daß nun das Interesse sowohl der Rechtspflege als der

Finanzverwaltung gebietet, die Art und Weise der diesem

Beamten zu gestattenden Aushülfe zu bestimmen;

in Anwendung und Ausdehnung des §. 7 der Ge-

richtsorganifation vom 31. Juli 1847;
auf den Antrag des Regierungsrathes,

beschließt:

Art. 1. Dem Gerichtspräsidenten des Amtsbezirks
Bern wird unter Belassung seiner bisherigen Attribute
gestattet, dem jeweiligen Vicepräsidenten folgende Zweige der

ihm bisher nach dem Gesetz obgelegenen Amtsthätigkeit zu

übertragen:
u,. die Besorgung aller korrektionellen Geschäfte, namentlich

die Leitung der Sitzungen des korrektionellen

Gerichts ;

ll. die Stellvertretung des ordentlichen Untersuchungsrichters

E. 55 G. O.).
Jahrgang 18«I ig

29. MaiDekret,
betreffend t865

die Vertretung des Gerichtspräsidenten von Bern.
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29. Mai Art. 2. Der Gerichtspräsident des Amtsbezirks Bern
1866. erhält außerdem die Befugniß, den Vicepräsidenten oder

ein Mitglied des Amtsgerichts an 70 Tagen im Jahr zur
Untersuchung und Beurtheilung von Polizeigeschasten als

Aushülfe beizuziehen.

Art. 3. Der Vicepräsident bezieht für die ihm nach

Art. 1 auffallende Geschäftslast neben den ihm nach den

bestehenden Gesetzen für die Amtsgerichtssitzungen
zukommenden Taggeldern eine jährliche Entfchädigung von

Fr. 800.

Art. 4. In den Fällen, wo der Vicepräsident

verhindert ist, die in Art. 1 erwähnten Geschäfte zu versehen,

wird er durch ein Mitglied des Amtsgerichts vertreten und

es sind hinsichtlich der diesem Letztern gebührenden

Entschädigung die Bestimmungen des §. 33 des Gesetzes vom
28. März 1860 maßgebend.

Art. 5. Der Vicepräsident oder derjenige Amtsrichter,

welcher nach Art. 2 zur Erledigung der Polizeigeschäfte

beigezogen wird, erhält vom Staate für seine daherige

Bemühung ein Taggeld von Jr. 10.

Art. 6. Dieses Dekret tritt auf den 1. Juli 1865

in Kraft.

Bern, den 29. Mai 1865.

Namens des Großen Rathes:
Der Präsident,

Ed. Carlin.
Der Staatsschreiber,

M. v. Stürler.
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Vorstehendes Dekret soll in die Gesetzessammlung aus- 29. Mai

genommen werden.

Bern, den 5. Juni 1865.

Namens des Regierungsrathes:
Der Präsident,

P. Migy.
Der Rathsschreiber,

1>. Trächsel.

Dekret
über

Errichtung einer katholischen Pfarrei in Biel.

über 29. Mai
l86S.

Der Große Rath des Kantons Bern,
in Betrachtung:

daß die katholische Bevölkerung in der Gemeinde Biel
in den letzten Jahren so bedeutend zugenommen hat, daß

aus Rücksichten der Zweckmäßigkeit und Billigkeit auf dem

Wege der Gesetzgebung den sich kund gebenden religiösen

Bedürfnissen derselben Rechnung getragen werden muß;
in Anwendung der Dekrete vom 2. März 1843 und

26. November 1852;
auf den Antrag des Regierungsrathes,

beschließt:

Art. 1. Die in dem Amtsbezirke Biel wohnende

katholische Bevölkerung wird zu einer eigenen Pfarrei
vereinigt, deren Geistlicher jeweilen vom Diöcesanbischose zu

wählen ist.
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29. Mai Es darf dieser jedoch keine Wahl treffen, mit der sich

tSKS. Regierungsrath nicht zum voraus einverstanden er¬

klärt hat.

Art. 2. Der katholische Pfarrer von Biel bezieht eine

jährliche Besoldung von Fr. 1440.

Art. 3. Die Pfarrgenossenschaft ist verpflichtet, dem

Pfarrer unentgeltlich eine eigene Wohnung nebst Garten

anzuweisen und das zu seinem Gebrauche nöthige Brennholz

unentgeltlich zu liefern. Die Unterhaltung des

Gebäudes liegt der Pfarrgenossenfchaft ebenfalls ob.

Art. 4. Die in diesem Dekrete aufgestellten

Bestimmungen sollen der Frage über die Gültigkeit der

Vereinigungsurkunde vom 14. November 1815 in keiner Weise

vorgreifen.
Art. 5. Dieses Dekret tritt sofort in Kraft.

Bern, den 29. Mai 1865.

Namens des Großen Rathes:
Der Präsident,
Cd. Carlin.

Der Staatsschreiber,

M. v. Stürler.

Obiges Dekret soll in die Gesetzessammlung

aufgenommen werden.

Bern, den 5. Juni 1865.

Namens des Regierungsrathes:
Der Präsident,

P. Migy.
Der Rathsschreiber,

Dr Trächsel.
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Gesetz, so. Mai
186S.

betreffend

die Kantonalbank.

Der Große Rath des Kantons Bern,
in der Absicht, die Kantonalbank den dermaligen

Bedürfnissen des Handels und Geldverkehrs anzupassen,

auf den Antrag des Regierungsrathes,

beschließt:

H. 1. Das Kapital, welches der Staat der Kantonalbank

zur Verfügung stellt, ist festgesetzt auf 3'/2 Millionen
Franken.

Bei eintretendem Bedürfnisse kann dasselbe auf den

Antrag des Verwaltungsrathes und der Regierung durch

Beschluß des Großen Rathes vermehrt werden.

Der Staat haftet für sämmtliche Verpflichtungen der

Bank.

§. 2. Die Bank hat ihren Sitz in der Hauptstadt.
Den Sitz der Zweiganstalten bestimmt der

Regierungsrath.

Geschäftskreis der Bank.
Z. 3. Die Geschäfte der Bank bestehen:

s,. in Krediteröffnungen gegen reglementarische Sicherheit
d. in Vorschüssen auf beschränkte Zeit gegen Faustpfänder

e. in Diskontirung, An- und Verkauf und in Einkasst

rung von Wechseln und Handelseffekten auf's Jn-
und Ausland;
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30. Mai à. in An- und Verkauf von schweizerischen Werthpapieren;
1865. ^ ^ Uebernahme und Vermittlung von Anleihen;

k. in Ausgabe von Banknoten;

F. in Aufnahme von Depositengeldern in laufender Rech¬

nung oder gegen Schuldverschreibungen;
K. in Ausgabe von Bankobligationen mit Gewinnantheil

(§. 10);
i. in Aufbewahrung von Werthsachen.

Z. 4. Die Bank darf keine andern als die ihr nach

dem gegenwärtigen Gefetze zukommenden Geschäfte

vollziehen oder Vollziehen lassen.

Z. 5. Die Bank eröffnet Kredite an Personen, welche

im hiesigen Kanton angesessen sind oder daselbst ein Etablissement

besitzen.

Krediteröffnungen an Personen außerhalb des Kantons

sinden nur dann statt, wenn es ohne Gefährdung der

Bedürfnisse des hiesigen Kantons geschehen kann.

Unter Fr. 1000 und über Fr. 80,000 für die gleiche

Person oder die gleiche Firma sindet keine Krediteröffnung
statt, die Fälle des §.12 vorbehalten.

Der Akkreditirte hat jede von der Bank empfangene

Summe längstens binnen 6 Monaten zurückzuerstatten.

Das Maximum eines Kredites darf nicht überschritten

werden.

§. 6. Die Bank gibt Darlehn bis auf Fr. 30,000

für eine Zeitdauer von längstens 6 Monaten, an Personen,

welche im hiesigen Kanton angesessen sind oder daselbst

ein Etablissement besitzen.

Darlehn an Personen außerhalb des Kantons sinden

nur dann statt, wenn es ohne Gefährdung der Bedürfnisse

des hiesigen Kantons geschehen kann.
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§. 7. Die Schuldner haben der Bank für die Kredit- so. M<n

summe oder das Darlehn nebst allen Zinsausständen und

Kosten vollständige Sicherheit zu leisten.

Der Verwaltungsrath bezeichnet die Arten von Sicherheiten,

auf welche hin Kredite oder Darlehn zu gewähren

sind.

Die Bestellung der Sicherheit geschieht nach der Form,
welche die Civilgesetze vorschreiben.

§. 8. Die Bank kann jederzeit einen Kredit aufkünden,

in welchem Fall die der Anstalt schuldigen Summen

innert 3 Monaten, vom Tage der Kündigung an gerechnet,

rückzahlbar sind.

Z. 9. Die Bank ist ermächtigt, bis auf die Summe

ihres jeweiligen Grundkapitals Banknoten auszustellen.

Dieselben lauten auf den Inhaber und sind bei

Vorweisung zahlbar.

Sie tragen die Unterschrift des Präsidenten des

Verwaltungsrathes und diejenige des Bankdirektors.

Die Bank ersetzt keine verloren gegangenen Noten.

Ueber jede Ausstellung und über jeden Rückzug von
Banknoten sollen besondere Kontrollen geführt und die

über jede solche Verhandlung aufzunehmenden Verbalprozesse

in dieselben eingetragen werden.

Die Uebernahme neu ausgestellter, so wie die

Vernichtung zurückgezogener Banknoten sindet statt unter
Anwesenheit der Präsidenten des Verwaltungsrathes und der

Bankdirektion, so wie unter derjenigen des Bankdirektors

und des Hauptkassiers.

Von allen daherigen Verbalprozessen werden dem

Regierungsrathe beglaubigte Abschriften Übermacht.
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30. Mai §. 10. Wenn das vonl Staate der Kantonalbank zur
Verfügung gestellte Kapital zu einem gehörigen Geschäftsbetrieb

nicht hinreicht, so kann dasselbe in der Weise

vermehrt werden, daß die Anstalt gegen Obligationen und

auf eine Zeitdauer von je 10 Jahren solche Gelder

aufnimmt, welche außer einem festen Zins von 4 «/„ noch

einen verhältnißmäßigen Antheil am jährlichen Reingewinn

erhalten (H. 32).

Die Obligationäre sind berechtigt, in der zweiten

Hälfte des neunten Jahres ihre Titel aufzukünden, in
welchem Falle die Rückzahlung dann am Schlüsse des

zehnten Jahres erfolgt. Wird von diesem Rechte nicht

Gebrauch gemacht, so bleiben die betreffenden Obligationen
jeweilen auf eine fernere Periode von 10 Jahren unauf-
kündbar.

Ihrerseits behält sich die Bank die Befugniß vor,
nach Ablauf von 4 Jahren, auf eine halbjährige Kündigung

hin, am Schlüsse des betreffenden Rechnungsjahres,

sämmtliche Obligationen oder einen Theil derselben

zurückzuzahlen. Im letztern Fall entscheidet das Loos über die

zur Heimzahlung gelangenden Titel.

Der Betrag der in obiger Weise zu emittirenden

Obligationen darf ohne Bewilligung des Großen Rathes die

Summe von vier Millionen Franken nicht übersteigen.

Z. 11. Die Bank übernimmt zur Aufbewahrung gegen

eine durch das Reglement zu bestimmende Gebühr:

1) Papiere von finanziellem Werthe;
2) Gold und Silber in jeder Form;
3) Juwelen und Kostbarkeiten.

Die deponirten Effekten haften der Bank für die

Bezahlung ihrer Gebühren.



281

Die Bank kann von dem Deponenten die Zurücknahme 3«. M«
der deponirten Gegenstände verlangen, wenn ihr die fernere

Aufbewahrung zu beschwerlich fällt, oder die Sicherheit
derselben durch eingetretene Verhältnisse in Gefahr kommt.

§. 12. Die Bank kann mit bernischen Staatsanstalten,
sowie mit soliden Bankinstituten und Handelshäusern auf
schveizerischen und auswärtigen Handelsplätzen in Rechnung

treten.

Die daherigen Verbindungen unterliegen der Genehmign«,

des Verwaltungsrathes, sofern die Kreditsummen

denBetrag von Fr. 80,000 übersteigen.

Verwaltung der Bank.

Verwaltungsrath.

ß.l3. Die Verwaltung der Bank ist einem von der

Regierng erwählten Verwaltungsrathe übertragen.
Deelbe besteht aus 24 Mitgliedern, wovon wenigstens

8 in B.N wohnhaft sein müssen.

DeMegierungsrath ernennt aus der Mitte des Ver-

waltungathes dessen Präsidenten nebst einem Vicepräsidenten.

Her Verwaltungsrath erwählt seinen Sekretär.

H. 1' Die Amtsdauer des Verwaltungsrathes ist auf
6 Jahre itgesetzt. Alljährlich treten vier Mitglieder aus;
das Loosbestimmt für das erste Mal die Reihenfolge
des Austtes. Die Austretenden sind sogleich wieder

wählbar.

§. lo.Der Verwaltungsrath versammelt sich, auf die

Einladungines Präsidenten, ordentlicher Weise alljährlich
wenigstensn Mal, und überdieß auf das Begehren der

Direktion, oft es die Geschäfte erfordern. Außer-



282

30. Mai ordentliche Versammlungen müssen ebenfalls stattfinden,
186S. ^ Von fünf Mitgliedern verlangt wird.

Zu gültigen Beschlüssen wird die Anwesenheit von

wenigstens 13 Mitgliedern erfordert. Die absolute

Stimmenmehrheit der Anwesenden entscheidet. Bei Stimmergleichheit

hat der Präsident den Stichentscheid.

Z. 16. Der Verwaltungsrath beschließt auf das M-
achten der Direktion:

1) über alle die Organisation und die Geschästssühung

betreffenden Réglemente;

2) über die Ausgabe und den Rückzug von Bankuten;

3) über die Aufnahme von verzinslichen Depositengeoern;

4) über die Ausgabe von Bankobligationen mit Gwinn-

antheil (H. 10);
5) über die Errichtung von Zmeiginstituten ur über

Aushebung solcher, deren Fortbestand das Bürfniß
nicht erheischt;

6) über Krediteröffnungen, welche den Beüg von

Fr. 80,000 übersteigen iL. 12) ;

7) über Erwerbung von Grundeigenthum für gene und

bleibende Zwecke der Anstalt.

Für Ziff. 5 ist die Genehmigung des sgierungs-

rathes, für Ziff. 7 diejenige des Großen Mes
vorbehalten. *

tz. 17. Der Verwaltungsrath wählt ausnner Mitte
eine Direktion von fünf Mitgliedern, wovonnndestens 3

in Bern wohnen müssen.

Er bezeichnet den Präsidenten und den ^Präsidenten

der Direktion.

Z. 18. Der Verwaltungsrath erwähltuf den

Vorschlag der Direktion, für eine Amtsdauer « 6 Jahren,
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den Bankdirektor, den Kontroleur und den öauptkassier, 3«. Mai

ferner die Geschäftsführer und Kassiere der Filialen. ^o"'

Der Große Rath bestimmt ihre Befoldungen auf
Antrag des Verwaltungsrathes.

Der Verwaltungsrath bezeichnet aus der Mitte des

Bankpersonals einen oder mehrere Stellvertreter des

Direktors.

Z. 19. Der Verwaltungsrath nimmt die von der

Direktion abgelegten Rechnungen so wie den allgemeinen

Geschäftsbericht in Empfang, prüft dieselben und
übermittelt sie dem Regierungsrathe mit seinem Gutachten.

Nach erfolgter Passation der Rechnung durch den

Regierungsrath sollen die Resultate der Iahresrechnungen
nebst dem Geschäftsberichte veröffentlicht werden.

Die Regierung ist berechtigt, jederzeit über den Stand
der Bank Bericht zu verlangen oder durch Komnlissarien

von dem Geschäftsgange Einsicht nehmen zu lassen.

Das Recht der Einsichtnahme steht auch der Finanz-
direktion unbedingt zu.

Z. 20. Die Mitglieder des Verwaltungsrathes erhalten,
nebst Vergütung von Reisekosten, ein Taggeld, dessen

Betrag der Regierungsrath festsetzt. Für besondere Leistungen

einzelner Mitglieder kann der Verwaltungsrath angemessene

Entschädigungen bestimmen.

Z., 21. Verwandte in auf- und absteigender Linie und

Brüder, so wie Personen, welche au der nämlichen Firma
Antheil haben, können nicht gleichzeitig Mitglieder des

Verwaltungsrathes sein. Ebenso sind solche Personen
ausgeschlossen, welche der Behörde eines andern Bankinstitutes

angehören.
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so. Mai g. Direktion.
t8ö5.

s. 22. Die Direktion Vertritt die Bank in ihren Rechten

und Verbindlichkeiten gegenüber Dritten, so weit dieß nicht

auf Grundlage der zu erlassenden Reglements und

Instruktionen durch den Bankdirektor, beziehungsweise durch

die Geschäftsführer der Zweiganstalten zu geschehen hat.

§. 23. Die Direktion versammelt sich so oft es die

Geschäfte erfordern.

Sie faßt ihre Beschlüsse mit Stimmenmehrheit und

ihre Beschlußfähigkeit ist durch die Anwesenheit von 3

Mitgliedern bedingt. Bei Stimmengleichheit hat der

Präsident den Stichentscheid.

Das Protokoll führt ein Angestellter der Bank.

ß. 24. Der Direktion liegt die Leitung der Geschäfte

der Bank ob, auf Grundlage des gegenwärtigen Gesetzes

und nach Mitgabe der vom Verwaltungsrathe zu erlassenden

Réglemente und Beschlüsse.

Sie beaufsichtigt die Geschäftsführung im Allgemeinen
und untersucht zu diesem Zwecke periodisch die Buchführung,

die Kassen, die Portefeuilles, die Pfänder und

Depositen.

Sie ertheilt dem Bankdirektor, und durch diesen den

Geschäftsführern der Zweiganstalten, die nöthigen
Weisungen und Instruktionen, prüft die von ersterm abgelegten

Rechnungen und übermittelt solche dem Verwaltungsrath
in Begleit eines Geschäftsberichtes.

§. 25. Die Direktion bestimmt den Zinsfuß und die

Provisionen für Vorschüsse aller Art und für Gelddepositen;

ferner den Wechfeldiskonto und die übrigen Bedingungen,
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unter welchen im Allgemeinen das Wechsel- und Inkasso- so. Mai

geschäft zu betreiben ist.

Z. 26. Die Direktion entscheidet über die einlangenden

Kredit- und Darlehnsgefuche, fo wie über Annahme der

zum Skontiren angebotenen Handelseffekten; femer über

Aufhebung oder Einschränkung eröffneter Kredite.

Sie kann die Wechseldiskontirungen und Darlehnsbe-
willigungen unter den von ihr aufzustellenden Bestimmungen

an den Bankdirektor, resp, an die Geschäftsführer,
übertragen, oder auch diesen letztern, wenn es der Umfang
der Geschäfte erheischt, ein Konnte von 2 bis 4 Mitgliedern

beigeben.

K. 27. Die Direktion macht dem Verwaltungsrath
auf das Gutachten des Bankdirektors die Vorschläge für
die Wahlen des Kontroleurs und des Hauptkassiers, so wie

der Geschäftsführer und Kassiere der Zweiginstitute.

Sie ernennt, auf den Vorschlag des Direktors, die

übrigen Angestellten, bestimmt deren Besoldungen und sorgt

für die nöthigen Stellvertretungen.

§. 28. Die Amtsdauer der Mitglieder der Direktion

hört auf mit deren Austritt aus dem Verwaltungsrathe
<M. 14 und 17); sie sind sogleich wieder mählbar.

§. 29. Der Regierungsrath bestimmt sowohl die

Sitzungsgelder der Mitglieder der Direktion, als auch die

Entschädigung für besondere Leistungen einzelner Direktionsmitglieder.

Allfällige Reifekosten werden besonders vergütet.
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30. Mai Der Direktor der Bank.
5365.

Z. 30. Dem Bankdirektor liegt die Geschäftsführung

der Bank ob, und er steht als erster Beamter unmittelbar

unter der Direktion. Er ist der Vorgesetzte der sämmtlichen

übrigen Beamten und Angestellten des Institutes
und führt die verbindliche Bankunterschrift, soweit nicht

dieselbe für die Filialen durch das Reglement den

Geschäftsführern übertragen wird.

Z. 31. Der Direktor wohnt den Sitzungen der

Bankbehörden mit berathender Stimme bei.

Er trägt der Bankdirektion die von ihr zu behandelnden

Geschäfte vor, begutachtet diejenigen, welche sie ihm zu

diesem Zwecke überweist und macht ihr die Personal- und

Besoldungsvorschläge für die nöthigen Anstellungen.

Er sorgt dafür, daß die Beschlüsse uud Weisungen der

Bankdirektion gehörig vollzogen werden.

Bilanz.
§. 32. Jeweilen auf den 31. Dezember wird die Rechnung

der Bank abgeschlossen und die Bilanz festgestellt.

Aus dem nach Abzug der Passivzinsen, der

Jahresunkosten und allfälliger Verluste sich ergebenden Gewinne

wird vor allem aüs das Grundkapital an den Staat mit
5 Vo verzinset. Der Ueberschuß bildet den Reingewinn
und wird in folgender Weise vertheilt:

92 »/., dem Staate und deu Inhabern von Obligationen
im Verhältniß ihrer betreffenden Kapitaleinschüsse;

2 "/<> dem Bankdirektor;
6 «/« den übrigen Beamten der Bank und der Filialen

im Verhältnisse ihrer Besoldungen.
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Allgemeine Beftimmnnqen. 30. Mai
t865.

§. 33. Die Bank weist die ihr vorgeschlagenen

Geschäfte, insofern sie außer ihrer Konvenienz liegen, von
der Hand, ohne irgend welche Gründe des Abschlags

mittheilen zu müssen.

§. 34. Als Grundsatz wird festgesetzt, daß die Bank
alle Zusendungen franko erhält, alle Versendungen

hingegen auf Kosten desjenigen vollzieht, welcher um die

Versendung nachgesucht hat.

§. 35. Hinsichtlich der Aufbewahrung der Faustpfänder

und der Depositen haftet die Bank für die Treue und

den Fleiß ihrer Beamten und Angestellten und für die

Anwendung derjenigen Sorgfalt, welche sie auf ihre eigenen

Sachen anzuwenden verpflichtet ist.

Bei Schuldschriften liegen alle Vorsorgen zur Wahrung
und Sicherstellung der Schuld ausschließlich den

Eigenthümern derselben ob.

ß. 36. Jeder Beamte und Angestellte der Bank ist

für seine Handlungen, begangenen Nachläßigkeiten und

daraus entstehenden Folgen verantwortlich. Bei den

erstern bestimmt der Verwaltungsrath, bei den letztern die

Bankdirektion, welche Kautionen dieselben zu leisten haben.

Kein Beamter oder Angestellter der Bank darf ohne

Einwilligung der Direktion ein Nebengeschäft betreiben.

§. 37. Gegenwärtiges Gesetz, durch welches dasjenige

vom 5. März 1858 aufgehoben wird, tritt mit dem 1. Juli
nächsthin in Kraft.
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3«. Mai Die Ausgabe von Bankobligationen mit Gewinnan-

theil (H. 10) kann indessen schon vor diesem Zeitpunkte

stattfinden.

Bern, den 30. Mai 1865.

Namens des Großen Rathes:
Der Präsident,

Ed. Carlin.
Der Staatsschreiber,

M. v. Stürler.

Der Regierungsrath des Kantons Bern

beschließt:

Vorstehendes Gesetz soll in die Gesetzessammlung

aufgenommen werden.

Bern, den 5. Juni 1865.

Namens des Regierungsrathes:
Der Präsident,

P. Migy.
Der Rathsschreiber,

Dr Trächsel.
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e s etz t. Juni
< ° t«65.
betreffend

Ansammlung eines Vorraths von Gewehren und

Patrontaschen.

Der Große Rath des Kantons Bern,
in Betracht,

daß die Bestimmungen des § 152 der Militärorganisation

vom 17. Mai 1852 nicht genügt, um den Zweck

der allgemeinen Volksbewaffnung zu erreichen,

auf den Antrag des Regierungsrathes,

beschließt:

Z. 1. Zum Zwecke der Ansammlung eines Vorrathes
Von Jnfanteriegewehren und Patrontaschen der eidgenössifchen

Ordonnanz ist eine eigene Kasse zu bilden.

Z. 2. Zu einem Beitrage an die Kasse ist bei seiner

Verehelichung oder bei seiner Aufnahme in die Nutzungen
des Korporationsgutes, während seines militärpflichtigen
Alters, gehalten:

». Jeder im Kanton Bern wohnende Schweizerbürger,
d. Jeder außer dem Kanton befindliche nicht niederge¬

lassene bernische Kantonsbürger.

Z. 3. Der einmalige Beitrag eines Pflichtigen ist

festgesetzt auf Fr. 15.

Z. 4. Von der Beitragspflicht sind enthoben alle

diejenigen, welche sich über den eigenen Besitz eines Stutzers
oder eines Jnsanteriegewehres mit Patrontasche nach neuer

eidgenössischer Ordonnanz ausweisen können.

Jahrgang I8SS. 19
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1. Juni Z. 5. Wer diese Waffe vor vollendetem militärpflich-
tigen Alter veräußert oder hinsichtlich des Eigenthumsrechtes

auf dieselbe sich unrichtige Angaben schuldig macht,

verfällt in eine Buße von Fr. 30, wovon Fr. 20 der Kasse

und Fr. 10 dem Verleider zufallen. Wo kein Verleider

ist, verfällt das Ganze der Kasse.

Z. 6. Der Regierungsrath ist beauftragt, über den

Bezug der Beiträge und die Verwaltung der Kasse eine

besondere Verordnung zu erlassen. Den Waffenankauf
besorgt die Militärdirektion. Die Waffen selbst werden

in den Bezirken magazinirt.
Z. 7. Gegenwärtiges Gesetz, durch das der Z 112 der

Militärorganisation vom 17. Mai 1852 aufgehoben wird
tritt in Kraft den 1. Juli 1865.

Bern, den 1. Juni 1865.

Namens des Großen Rathes,
Der Präsident,

Niggeler.
Der Staatsschreiber,

M. v. Stürler.

Der Regierungsrath des Kantons Bern
beschließt:

Vorstehendes Gesetz soll in die Gesetzessammlung

aufgenommen werden.

Bern, den 5. Juni 1865.

Namens des Regierungsrathes:
Der Präsident,

P. Migh.
Der Rathsschreiber,

vr. Trächsel.
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Gesetz 2. Juni
1865.

über

Einführung von Stempelmarken.

Der Große Rath des Kantons Bern,
in der Absicht, den Wünschen Rechnung zu tragen,

welche sich für die Einführung von Stempelmarken kund

gegeben haben,

auf den Antrag des Regierungsrathes,

verordnet:

Z. 1. Es ist bei nachbezeichneten Akten gestattet, statt

des gewöhnlichen Stempelpapiers Stempelmarken zu
verwenden, welche vom Stempelamt durch Vermittlung der

bestellten Stemvelverkäufer ausgegeben werden, als:
für Wechsel und andere Arten von Geldanweisungen;

„ Quittungen oder Empfangsbescheinigungen über

Geldbeträge;

„ Frachtbriefe;

„ Vollmachten zu Führung von Prozessen;

„ öffentliche Anschläge (Ankündigungen und Bericht-

zeddel). (Z 8 des Stempelgesetzes vom 20. März
1834.)

Z. 2. Die Stempelmarken sind auf dem betreffenden

Akte an der Stelle, wo diejenige Namensunterschrift, durch

welche die StempelpflichtigM des Aktes begründet wird,
beigesetzt werden soll, aufzukleben und diese Unterschrift
alsdann in der Weise über die Marken zu führen, daß

solche theils auf die Marke, theils auf den Akt selbst zu

stehen kömmt.
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2. Junt Jede andere Art der Verwendung der Stempelmarken
ISN- ist ungültig.

Z. 3. Für jeden AK ist der dem gleichen Formate
gewöhnlichen Stempelpapiers entsprechende Werth an
Stempelmarken zu verwenden. Wird eine Marke von
geringerem Werthe verwendet, so ist der Akt als nicht
gestempelt zu betrachten. Das Nämliche ist der Fall, wenn

Stempelmarken zu solchen Akten verwendet werden, die

nicht in eine der in Z. 1 aufgezählten Kategorien gehören.

In beiden Fällen bleiben überdieß die Strafbestimmungen
des Z. 15 des Stempelgesetzes vom 20. März 1834
vorbehalten.

§. 4. Auf mißbräuchliche Anwendung bereits

gebrauchter Stempelmarken so wie auf die Fälschung
derselben kommen die nämlichen Strafen zur Anwendung,
welche auf die Fälschung des Stempels gesetzt sind (Z. 16

des Stempelgesetzes).

Z. 5. Dieses Gesetz tritt sofort in Kraft. Der
Regierungsrath ist mit der Vollziehung desfelben und mit
dem Erlaß der nöthigen Vollziehungsverordnung beauftragt.

Bern, den 2. Juni 1865.

Namens des Großen Rathes:
Der Präsident,

Niggeler.
Der Staatsschreiber,

M. v. Stürler.



293

Der Regierungsrath des Kantons Bern 2. Juni
1L65.

beschließt:

Vorstehendes Gesetz soll in die Gefetzsammlung

aufgenommen werden.

Bern, den 5. Juni 1865.

Namens des Negierungsrathes:
Der Präsident,

P Migh
Der Rathsschreiber,

vr. Trächsel.

Gesetz 2. Juni
13SS.

über

die Bekanntmachung der Gefetzentwürfe an das Volk.

Der Große Rath des Kantons Bern,
in Ausführung des §. 30, erstes Lemma, der

Staatsverfassung

beschließt:

§. 1. Alle vom Regierungsrathe vorberathenen

Gesetzentwürfe follen, bevor sie dem Großen Rathe zur
Berathung vorgelegt, dem Volk bekannt gemacht werden.

Z. 2. Diese Bekanntmachung sindet in der Regel durch

das Amtsblatt statt. Wichtigere Entwürfe follen überdieß
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2. Juni in einer angemessenen Anzahl von Exemplaren an die
Emises,

mohnergemeinderathspräsidenten der sämmtlichen Gemein¬

den des Kantons zur unentgeltlichen Austheilung an das

Publikum versendet werden,

§. 3. Dieses Gesetz tritt auf den 1. August 1865 in
Kraft. Der Regierungsrath ist mit der Vollziehung
desselben beauftragt.

Bern, den 2. Juni 1865.

Namens des Großen Rathes:
Der Präsident,

Niggeler.
Der Staatsschreiber,

M. v. Stürler.

Der Regierungsrath des Kantons Bern

beschließt:

Vorstehendes Gesetz soll in die Gesetzsammlung

aufgenommen werden.

Bern, den 7. Juni 1865.

Namens des Regierungsrathes:
Der Präsident,

P. Migy.
Der Rathsschreiber,

Dr Trächsel.
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Beschluß 2. Zum
ISSS.

über

Aufstellung nnd Versicherung der Landesvermessungs-

stgnale.

Der Große Rath des Kantons Bern,

in Betracht:

daß die Aufstellung und Versicherung von Signalen
für die topographische Aufnahme des Kantons —
beziehungsweise öffentliche Landesvermessung — nothwendig ist,

und in der Absicht, den zweckmäßigen Fortgang dieser

im Interesse des öffentlichen Wohles auszuführenden
Arbeiten zu sichern,

auf den Antrag des Regierungsrathes,

beschließt:

1. Jeder Grundeigenthümer ist, nachdem er rechtzeitig

davon in Kenntniß gefetzt worden, gehalten, die zum Zweck

öffentlicher Vermessungen nothwendigen Ausstellung von
Signalen und Anbringung von Zeichen und Versicherungsobjekten,

so wie die daherigen Untersuchungen auf seinem

Grund und Boden gegen vollständigen Schadenersatz zu
dulden.

2. Diese Signale, Zeichen und Versicherungsobjekte

dürfen, unter Androhung der gesetzlichen Strafe und

Entschädigungsfolge, weder entfernt noch versetzt werden.
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2. Juni 3. Dieser Beschluß soll auf übliche Weise bekannt

gemacht und in die Sammlung der Gefetze und Dekrete-

aufgenommen werden.

Bern, den 2. Juni 1865.

Namens des Großen Rathes:
Der Präsident,

Niggeler.
Der Staatsschreiber,

M. v. Stürler.

Der Regierungsrath des Kantons Bern

beschließt:

Vorstehender Beschluß soll in die Gesetzsammlung

aufgenommen werden.

Bern, den 7. Juni 1865. '
Namens des Regierungsrathes:

Der Präsident,

P. Migy.
Der Nathsschreiber,

Dr Trächsel.
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Verordnung 12. Juni
186S.

Mer

Aufbewahrung, Behandlung und Verkauf leicht

entzündbarer und explostonsfähiger Stoffe.

Der Regierungsrath des Kantons Bern,
in Betracht:

daß die Verordnung vom 19. Jänner 1829 über die

Aufbewahrung leicht entzündbarer und explosionsfähiger

Stoffe den gegenwärtigen Bedürfnissen nicht mehr entspricht

und daher einer Revision bedarf;

auf den Vortrag der Justiz- und Polizeidirektion,

verordnet:

Art. 1. Die Vorschriften gegenwärtiger Verordnung
beziehen sich, außer den im Artikel 2 hienach besonders

namhaft gemachten und näher bezeichneten Stoffen, auf
alle Stoffe, welche gegenwärtig als leicht entzündbar oder

explosionsfähig anerkannt sind oder in der Folge als
solche werden erkannt werden, mit Ausnahme jedoch des

Schießpulvers, in Betreff dessen die bestehenden oder noch

zu erlassenden speziellen Polizeivorschriften maßgebend sind.

Art. 2. Insbesondere fallen unter gegenwärtige
Verordnung Flüfsigkeiten, deren Dämpfe bei gewöhnlicher
oder wenig erhöhter Temperatur entzündbar sind, so wie

feste Körper, welche der Selbstentzündung oder der

Explosion fähig sind. Dahin gehören namentlich:



12. Juni s. Weingeist (von 25« bis 40^ Cartier); ätherische
1865. Oele, namentlich Terpentinöl; Firnisse,

welche Weingeist oder Terpentinöl enthalten; Steinöl
(Erdöl, Schieferöl, Petroleum) und alle ähnlichen

oder daraus erzeugten Flüssigkeiten;
b. Schwefelkohlenstoff (Schwefelalkohol), Aether

und ätherhaltige Flüssigkeiten (Salpetergeist, Salzgeist,

Kollodium), Benzin (Benzol), absoluter

Alkohol;
«.Phosphor;
à. Schießbaumwolle (Kollodiumwolle);
e. Knallquecksilber und Knallfilber.

Art. 3. Jeder Verkäufer eines oder mehrerer der

unter gegenwärtige Verordnung fallenden Stoffe ist
gehalten, sich bei der Polizeibehörde des Ortes, wo der Verkauf

stattfinden soll, in das dießfalls zu führende Register

einschreiben zu laffen, bevor er mit dem Verkaufe

beginnen darf.

Art. 4. In Wohnhäusern oder an nahgelegenen

Orten, von welchen bei Brandunglück einem Wohnhause

Gefahr drohen könnte, dürfen größere Vorräthe, als das

tägliche Bedürfniß des Kleinverkaufs erheischt, nur in
gewölbten Kellern und zwar in besondern verschließbaren,

aber vom Tageslicht genugsam erhellten Verschlägen

aufbewahrt werden, in welche einzig der Verkäufer und,

immerhin unter dessen persönlicher Verantwortlichkeit, seine

Gehülfen Zutritt haben.

Art. 5. Sowohl in diesen Verschlägen als in den

Verkaufslokalen selbst dürfen die unter gegenwärtige
Verordnung fallenden Stoffe nur in starken gläsernen, steinernen

oder metallenen Gefäßen, welche durch eine Bekleidung
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von Stroh oder in anderer Weise vor Wärme wohl ge- 52. Juni
schützt sein müssen, oder in starken hölzernen Fässern auf-

bewahrt werden.

Der Phosphor ist überdieß unter Wasser aufzubewahren.

Art. 6. Als Gesammtvorrath darf in Wohnhäusern
oder deren Nähe (Art. 4) jeweilen höchstens gehalten

werden:

s. von den unter Art. 2, lln. s bezeichneten Stoffen

ein Originalgebinde, wie solche im Großhandel für
jeden dieser Stoffe üblich sind;

b. von den unter Art. 2, l.iu. b angeführten Stoffen
drei Pfund;

e. von Phosphor zwei Pfund;
6. von Schießbaumwolle zwei Pfund;
s. Knallquecksilber und Knallsilber ein Achtelpfund.

Art. 7. Aufbewahrung oder Verkauf von nicht
gereinigtem (nicht rafsinirtem) Steinöl (Erdöl,
Schieferöl, Petroleum, Photogen, Solaröl, Kerosen, Naphta)
und ähnlichen Flüssigkeiten in Wohngebäuden oder dereu

Nähe (Art. 4) ist gänzlich untersagt und, gleichviel ob

die Quantität größer oder kleiner, einzig unter den im
'olgenden Artikel 8 aufgestellten Bedingungen gestattet.

Art. 8. Die Lagerung größerer Quantitäten, als der

inArt. 6 angegebenen, von den unter gegenwärtige
Verordnung fallenden Stoffen darf nicht in Wohngebäuden
oder leren Nähe (Art. 4) geschehen. Die dazu bestimmten

Lagerhume dürfen nur in Folge einer nach §. 14, 3 K

und H.S4 ff. des Gewerbsgefetzes vom 7. Wintermonat
1849 auzuwirkenden Bewilligung eingerichtet und benutzt

werden, ich diese Bewilligung ist nur zu ertheilen, nach-
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12. Juni dem eine genaue Untersuchung von unparteiischen Sach-
tsss. verständigen, welche der Regierungsstatthalter ernennt,

dargethan hat, daß allen Forderungen der öffentlichen

Sicherheit ein Genüge geleistet ist.

Art. 9. Den obigen Bestimmungen (Art. 8) sind auch

alle Einrichtungen und Räumlichkeiten unterworfen, worin
die in Artikel 1 und 2 bezeichneten Stoffe erzeugt, bereitet

oder verarbeitet werden (Z 14, 3, Z des Gewerbsgefetzes).

Ausgenommen hievon und befondern Vorschriften unterstellt

sind die Apotheken, infofern sie für den medizinischen

Bedarf arbeiten und den Anforderungen der Pharmacie
entsprechen.

Art. 10. Mit Ausnahme des Weingeistes dürfen alle

unter gegenwärtige Verordnung fallenden Stoffe nur nach

Gewicht, nicht nach Maß, verkauft werden.

Art. 11. Das Wägen und Messen, so wie alle sonstige

Behandlung dieser Stoffe soll sowohl in den Verkaufslokalen

als in den Kellern nur bei Tageslicht geschehen,

und es ist untersagt, sich denselben mit irgend einem

brennenden Gegenstande (Licht, Pfeife, Cigarre) zu nähern.

Art. 12. Es ist untersagt, sich brennenden Steinöls
in Scheunen, Tennen, Stallungen, Speichern und Schöpfer

zu bedienen.

Art. 13. Den Ortspolizeibehörden ist aufgetrasm,

jährlich wenigstens ein Mal jede Räumlichkeit, wo Soffe
der in Artikel 1 und 2 bezeichneten Art aufbewahrt oder

verkauft werden, einer genauen Besichtigung zu
unterwerfen, um sich von der gehörigen Befolgung vr
Vorschriften gegenwärtiger Verordnung zu überzeugn.

Allfällige Widerhandlungen haben sie dem RegiMgsstatt-
halter zu verzeigen, der dießfalls nach Art-el 74 des
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Gesetzbuches über das Verfahren in Straffachen verfahren 12. Juni

wird. ISN-

Art. 14. Die Regierungsstatthalter haben über die

Beobachtung und Vollziehung diefer Verordnung zu wachen.

Sie follen auch, fo oft sie es für zweckmäßig, erachten, von
sich aus genaue Besichtigungen der Verkaufs- und

Aufbewahrungslokale durch Sachverständige vornehmen lassen.

Diefe Sachverständigen erhalten für jeden auf die

Nachschau verwendeten Tag aus der Justizkasse des

betreffenden Regierungsstatthalters ein Taggeld von Fr. 20,
worin die Reife- und Zehrungskosten, so wie die

Entschädigung für ihren fchriftlichen Bericht begriffen sind.

Art. IS. Mderhandlungen gegen gegenwärtige
Verordnung sind von dem Polizeirichter mit einer Buße von

Fr. 10 bis Fr. 200 zu bestrafen. Ueberdieß ist der

Betreffende für allen durch seine oder feiner Untergebenen

Widerhandlung verursachten Schaden haftbar.

Art. 16. Diese Verordnung tritt sofort in Kraft. Den

gegenwärtigen Verkäufern von in Art. 1 und 2 bezeichneten

Stoffen ist bis zum 1. August nächsthin Frist gesetzt,

um den Bestimmungen derselben Genüge zu leisten.

Art. 17. Durch gegenwärtige Verordnung ist diejenige

vom 19. Jänner 1T29 aufgehoben. Sie ist durch öffentlichen

Anschlag, Einrückung in das Amtsblatt und
Aufnahme in die Gesetzsammlung bekannt zu machen.

Bern, den 12. Juni 186S.

Namens des Regierungsrathes:
Der Präsident,

P. Migy.
Der Rathsschreiber,

Dr. Trächsel.
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is. Juni Vollziehnngsverordnung
186S.

zum

Gesetz über Einführung von Stempelmarken.

Der Regierungsrath des Kantons Bern,
in Vollziehung des Gesetzes über die Einfühmng von

Stempelmarken vom 2. Juni 1865;
auf den Antrag der Finanzdirektion,

verordnet:

Z. 1. Es werden Stempelmarken ausgegeben:

I. Zu zehn Rappen, deren Verwendung bei folgenden
Akten statthaft ist:
1) Wechsel und andere Arten von Geldanweisungen;

2) Quittungen oder Empfangsbescheinigungen über

Geldbeträge;

3) Frachtbriefe;

4) Vollmachten zu Führung von Prozessen.

Diese Marken, werden in der dem Formate des

betreffenden Aktes entsprechenden Anzahl verwendet.

II. Zu zwei, drei und sechs Rappen, deren Verwendung

auf öffentliche Anschläge (Ankündigungen und Bericht-

zeddel, Z. 8 des Stempelgesetzes vom 20. Marz 1834)
beschränkt bleibt. Der Äerth der zu verwendenden

Marken richtet sich nach dem Formate der Anschläge;

demnach sind verwendbar:
die Marken zu zwei Rappen für jedes Format unter

160 Quadratzoll,
die Marken zu drei Rappen auf das Format bis

320 Quadratzoll,
die Marken zu sechs Rappen für jedes größere Format

(Art. 3 des Gesetzes vom 24. Oktober 1851).
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Z. L. Der Verkauf der Stempelmarken zu zehn Rappen tS.Jum

findet statt durch alle zum Stempelverkaufe autorisirten

Amtsstellen und Privaten. Die Art der Kassirung dieser

Marken ist in Z. 3 des Gesetzes vom 14. Dezember 1861

Vorgeschrieben.

Der Verkauf der für öffentliche Anschläge bestimmten

Marken ist dagegen ausschließlich den Amtsschreibern

vorbehalten, welchen auch die Pflicht obliegt, diese Marken

auf jedem einzelnen Exemplare der Anschläge aufzukleben

und dieselben sogleich entweder in der für die gewöhnlichen

Stempelmarken vorgeschriebenen Weise oder mittelst eines

Farbenstempels zu kassiren. Von allen solchermaßen

gestempelten Anschlägen haben die Amtsschreiber je ein

Exemplar ihrer Vierteljahrsrechnung an die Stemvelver-

waltung beizulegen.

Z. 3. Den Amtsschreibern und Stempelverkäufern ist

auf den verkauften Stempelmarken die nämliche Provision
gestattet wie auf dem Stempelpapier.

Z. 4. Diese Verordnung tritt sofort in Kraft.
Dieselbe soll in die Gesetzsammlung aufgenommen und in
besondern Abdrücken den Bezirksbeamten, Amtsschreibern

und Stempelverkäufern mitgetheilt werden.

Die Finanzdirektion ist mit der weitem Vollziehung

beauftragt.

Bern, den 16. Juni 1865.

Namens des Regierungsrathes:
Der Präsident,

P. Migy.
Für den Rathsfchreiber,

der Staatskanzleisubstitut,

V. Müller.



304

is. Juni Beschluß,
1S6S.

betreffend

Herabsetzung der Besoldung des Ohmgeldbeamten

bei'r Zihlbrück.

Der Regierungsrath des Kantons Bern,
in Betracht,

daß das Ohmgeldbüreau Zihlbrück infolge der veränderten

Verkehrsverhältnisse viel von seiner Bedeutung
verloren hat, in Anwendung des §.19 des Besoldungsgesetzes

vom 28. März 1860,

beschließt:

Die Besoldung des Ohmgeldbeamten von Zihlbrück
wird auf 500 Fr. jährlich nebst freier Wohnung
herabgesetzt,

Dieser Beschluß tntt sofort in Kraft und ist in die

Sammlung der Gefetze und Dekrete aufzunehmen.

Bern, den 16. Juni 1865.

Namens des Regierungsrathes:
Der Präsident,

P. Migy.
Der Rathsschreiber,

vr. Trächsel.
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Erklärungen
zwischen

dem schweiz. Bundesrathe und der Großherzoglich Badi¬

schen Regierung, betreffend gegenseitige Verpflegung

von Erkrankten und Beerdigung von Verstorbenen.

(Vom 24. Mai und 12. Brachmonat 1865.)

12. Juni
23. Juni

1865.

Erklärung des schweiz.

Bundesrathes.

Der schweizerische Dundesrath,

NamenS der schweizerischen

Kantone Zürich, Bern,
Luzern, Schwyz, Glarus,
Basel-Landschaft, Appenzell

(beide Rhoden), St. Gallen,

Graubünden, Aar-
gau, Thurgau, Tessin und

Neuenbürg, ist mit der Großherz

o g l i ch B a d i s ch e n. R e -
gierung übereingekommen, in
Bezug auf die Verpflegung
erkrankter und Beerdigung
verstorbener Angehöriger deS andern

kontrahirenden Theiles die

nachstehenden Grundsätze in Anwendung

zu bringen:
Jahrgang

Ministerial - Erklärung
von Baden.

Die Großherzoglich Dadische

Negierung

ist mit dem Schweizerischen

Bundesrathe, Namens

der Schweizerischen Cantone

Zürich, Bern, Lnzern,
Schwyz, Glarus, Bafel-
Landschaft, Appenzell
b/RH., St. Gallen,
Graubünden, Aargau, Thurgau,

Tessin nnd Neuenbürg

übereingekommen, in

Bezug auf die Verpflegung
erkrankter und Beerdigung
verstorbener Angehöriger des

andern contrahirenden Theiles die

nachstehenden Grundsätze in

Anwendung zu bringen:
20
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12. Juni H 1. Jede der kontrahiren-
23, Juni Regierungen verpflichtet sich,

dafür zu sorgen, daß in ichrem

Gebiete denjenigen hilfsbedürftigen

Angehörigen des andern

kontrahirenden Theiles, welche

der Knr und Verpflegung

benöthigt find, diese nach denselben

Grundsätzen wie bei eigenen

Staatsangehörigen bis dahin

zu Theil werde, wo ihre Rückkehr

in den Heimatstaat ohne

Nachtheil für ihre oder Anderer

Gesundheit geschehen kann.

F 2. Ein Ersatz der hierbei

(Fl) oher durch die Beerdigung

erwachsenden Kosten kann

gegen die Staats-, Gemeindeoder

andere öffentliche Kassen

desjenigen Staats, welchem der

Hilfsbedürftige angehört, nicht

beansprucht werden,

§ 3, Für den Fall, daß der

Hilfsbedürftige oder daß andere

privatrechtlich Verpflichtete zum

Ersätze der Kosten im Stande

find, bleiben die Ansprüche an

leztere vorbehalten.
Die kontrahirenden Regierungen

sichern sich auch wechselseitig

zu, auf Antrag der betreffenden

Behörde die nach der

Landesgesetzgebung Mäßige Hilfe zn

leisten, damit denjenigen, welche

die Kosten bestritten haben, diese

§ 1. Jede der contrahirenden

Regierungen verpflichtet sich,

dafür zu forgen, daß in ihrem
Gebiete denjenigen hülfsbedürftigen

Angehörigen des andern

contrahirenden Theiles, welche

der Kur nnd Verpflegung
benöthigt sind, diese nach

denselben Grundsätzen wie bei

eigenen Staatsangehörigen bis

dahin zu Theil werde, wo

ihre Rückkehr in den Heimatsstaat

ohne Nachtheil für ihre
oder Anderer Gesundheit

geschehen kann.

§ 2. Ein Ersatz der hierbei

(§ 1) oder durch die

Beerdigung erwachsenden Kosten

kann gegen die Staats-,
Gemeinde- oder andere öffentliche

Kassen desjenigen Staats,
welchem der Hülfsbedürftige angehört,

nicht beansprucht werden.

§ 3. Für den Fall, daß

der Hülfsbedürftige oder daß

andere privatrechtlich Verpflichtete

zum Ersätze dcr Kosten im

Stande sind, bleiben die

Ansprüche an letztere vorbehalten.

Die contrahirenden Regierungen

sichern sich auch wechselseitig

zu, auf Antrag der

betreffenden Behörde die nach

der Landesgesetzgebung zuläßige

Hülfe zu leisten, damit

denjenigen, welche die Kosten be-
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nach billigen Ansätzen erstattet

werden.

§ 4. Allen Kantonen der

Schweiz, welche die gegenwärtige

Nebereinkunft nicht mit
abgeschlossen haben, steht der Beitritt

zu derfelben offen.

Dieser Beitritt wird durch

eine, die Uebereinkunft genehmigende

und durch den schweizerischen

Bundesrath der Großher-

zoglich Badischen Regierung

mitzutheilende Erklärung bewirkt.

Gegenwärtige Erklärung soll,

nachdem sie gegen eine

übereinstimmende Erklärung des

Großherzoglich Badifchen
Ministeriums des Großherzoglichen

Haufes und der auswärtigen

Angelegenheiten ausgewechselt

worden ift, in den vorbenannten

Kantonen der schweizerischen

Eidgenohcnschaft Giltigkeit haben

nnd daselbst öffentlich bekannt

gemacht werden.

ern, den 12. Brachse

monat 1805.

Im Namen des fchweiz.

Bundesrathes,
Der Bundespräsident:

Schenk.

Der Kanzler der Eidgenoßenfchaft:

Schi est.

stritten haben, diese nach billi- 12- Juni

gen Ansätzen erstattet werden. 23. Juni

§ 4. Allen Ccmtonen der

Schweiz, welche die gegenwärtige

Uebereinknnft nicht mit
abgeschlossen haben, steht der Beitritt

zu derselben offen.

Dieser Beitritt wird dnrch

eine, die Uebereinkunft genehmigende

und durch den Schweizerischen

Bundesrath der

Großherzoglich Badischen Regierung
mitzutheilende Erklärung
bewirkt,

Gegenwärtige Erklärung soll,
nachdem sie gegen eine

übereinstimmende Erklärung des Schweizerischen

Bundesraths ausgewechselt

worden ist, in dem Großherzogthum

Baden Gültigkeit haben

und daselbst öffentlich bekannt

gemacht werden.

So gegeben CarlSrnhe,
den 24. Mai 186S.

Großherzogiich Dadisches Mini-
sterium des Großherzoglichen
Hauses und der auswärtigen
Angelegenheiten:

(5. G.) Roggenbach.
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is. Juni Der Regierungsrath des Kantons Bern
23. Juni

isss. beschließt:

Vorstehende Erklärungen sind in die Gesetzsammlung

aufzunehmen.

Bern, den 23. Juni 1865.

Namens des Regierungsrathes:
Der Präsident,

P. Migy.
Der Rathsfchreiber,

vr. Trächsel.

1S6S.

14. I m VoUziehungsverordnung
15. Juli

zur

Uebereinkunft zwischen der Schweiz und Frankreich
über den gegenseitigen Schutz des literarischen,

künstlerischen und industriellen Eigenthums.

(Vom 14. Juni 1865.)

Der schweizerische Bundesrath,
in Ausführung der zwischen der Schweiz und Frankreich

am 30. Juni 1864 abgeschlossenen Uebereinkunft über

den gegenseitigen Schutz des literarischen, künstlerischen

und industriellen Eigenthums,

beschließt:

Art. 1. Die Verfasser von literarischen oder künstlerischen

Werken, die zum ersten Male in der Schweiz ver-



309

öffentlich! worden sind, oder deren Rechtsnachfolger haben, 14. Juni

sofern sie auf deren Schutz gegen Nachbildung in Frank- ^g^"^
reich Anspruch machen, die betreffenden Werke auf die im
Art. 3 der Uebereinkunft bezeichnete Weise einschreiben zu

lassen.

Ebenso haben diejenigen Schweizer, welche in Frankreich

das ausschließliche Eigenthum eines Handels- oder

Fabrikzeichens oder einer Musterzeichnung beanspruchen,

die im Art. 15 der Uebereinkunft vorgesehenen Depositionen
der zu schützenden Objekte zu machen.

Art. 2. Um allen Anständen vorzubeugen, welche den

schweizerischen Verlegern, Druckern oder Buchhändlern aus

dem Besitze und Verkaufe von Nachdrücken solcher Werke

erwachsen möchten, welche — wiewohl Eigenthum
französischer Bürger und noch nicht zum Gemeingut geworden —

von ersteren vor dem Inkrafttreten der gegenwärtigen

Uebereinkunft veröffentlicht oder gedruckt worden sind, wird
durch eine von jeder Kantonsregierung zu bezeichnende

Amtsstelle bei allen auf dem Gebiete des Kantons wohnhaften

Buchhändlern, Herausgebern und Druckern ein

Inventar erhoben, in welchem von jedem nachgedruckten

Werke, welches schon veröffentlicht oder noch im Erscheinen

begriffen ist, die Anzahl der vorräthigen oder im Abzug

befindlichen Exemplare vorgemerkt wird.

Inner drei Monaten, vom Tage der Veröffentlichung
der gegenwärtigen Verordnung an gerechnet, soll, sofern

diefe Frist nicht wegen sachlicher Unmöglichkeit vom eidg.

Departement des Innern verlängert wird, allen
vorgenannten Exemplaren von der betreffenden kantonalen Stelle
ein Stempel aufgedrückt werden.

Sofern ein Herausgeber vorzielM sollte, statt der

Stempelung eu dloc, diese nur in kleinern Partien vor-
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14. Juni nehmen zu lassen, so kann diesem Begehren gegen Anord-
is. JuK nlmg der nöthigen Kontrole entsprochen werden, worüber

im Spezialfälle die Weisung des Departements des

Innern einzuholen ist.

Art. 3. Nach Ablauf der im Art. 2 für die Stempelung

vorgesehenen Frist kann jeder unbefugte, zum Verkaufe
gebrachte oder vom Herausgeber versandte Nachdruck

französischer Bücher, wenn nicht gestempelt, mit Beschlag

belegt werden. Im Kleinverkauf darf jeder unbefugte

ungestempelte Nachdruck, der nach Ablauf besagter Frist noch

vorgefunden würde, mit Beschlag belegt und weggenommen
werden.

Art. 4. Jede Nachahmung, Fälschung oder betrügliche

Anwendung des Stempels wird nach den Vorschriften der

kantonalen Gesetze bestraft.

Art. S. Hinsichtlich der im Erscheinen begriffenen
Werke sind die schweizerischen Herausgeber gehalten, innerhalb

10 Tagen nach Inkrafttreten des Vertrags beim

Ministerium des Innern in Paris oder bei der Kanzlei
der französischen Gesandtschaft in Bern ein Exemplar aller

schon erschienenen Bände oder Lieferungen fraglicher Werke

zu hinterlegen. Diese Hinterlage ist mit einer Erklärung
über die Stärke der Auflage jeden Bandes oder jeder

Lieferung, sei es in einer oder mehreren Ausgaben, zu

begleiten. Die noch erscheinenden Bände oder Lieferungen

dürfen nur nach gehöriger Erfüllung der Vorschriften über

Hinterlage und Stempelung zum Verkaufe gebrächt werden.

In keinem Falle darf die Auflage der noch zu

veröffentlichenden Bände oder Lieferungen stärker sein, als

diejenige der bereits erschienenen Bände oder Lieferungen.
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Art. 6. Abklatsche, Holzstücke und gestochene Platten là. Juni
jeder Art, so wie Lithographiesteine, die bei schweizerischen 2«u

Herausgebern oder Druckern vorhanden sind und eine un-
°'

befugte Nachbildung französischer Modelle bilden, sollen

ebenfalls besonders inventarisirt werden. Sie dürfen nur
noch während vier Jahren, von dem Inkrafttreten der

Uebereinkunft an, gebraucht werden.

Art. 7. Abdrücke, Stiche oder Lithographien, welche

vereinzelt oder als Theile von Sammlungen oder als zu

Werken gehörig mittelst Clich«, Holzstöcken oder gestochenen

Platten oder Lithographiesteinen, wie sie im vorhergehenden

Paragraphen bezeichnet sind, erzeugt oder abgezogen

werden, dürfen erst zum Verkaufe gebracht werden, nachdem

sie mit dem besondern Stempel versehen worden sind.

Art. 8. Trotz der vorgenommenen Stempelung ist der

Verkauf von Nachdrücken französischer Werke aus der

Schweiz nach Frankreich nur mit Bewilligung der interefsirten

französischen Verfasser und Verleger gestattet, sofern das

betreffende Werk noch nicht zum Gemeingut geworden ist.

Das Gleiche gilt hinwiederum von Nachdrücken

schweizerischer Werke, die in Frankreich erfolgt und für die

Schweiz bestimmt sind.

Art. 9. Das Departement des Innern wird drei

getrennte Bücher führen, worin
g. im ersten die literarischen und artistischen Werke;
1>. im zweiten die Fabrik- und Handelszeichen, und

e. im dritten die Musterzeichnungen

jeweilen unter fortlaufenden Nummern und in tabellarischer

Form eingetragen werden, sür welche französischer
Seits in der Schweiz Schutz gegen Nachahmung
beansprucht wird. In den unter b und e bezeichneten Büchern

soll eine besondere Kolonne die für die Einregistrirung
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14. Juni und Deposition bezogene Gebühr enthalten, welche für die
is. Juli Fabrik- und Handelszeichen nach Art. 36 der Ueberein¬

kunft je 5 Franken und für die Musterzeichnungen je 50

oder 75 Rp. oder 1 Franken für die Nummer betragen foll,
je nachdem der Schutz für 1, 2 oder 3 Jahre bezahlt wird.

Die diesfalligen Einnahmen werden vom Departement
des Innern allmonatlich an die Staatskasse abgeliefert.

Art. 10. Die deponirten Fabrik- und Handelszeichen

und Musterzeichnungen werden mit der Nummer ihres

Büchereintrags versehen und in zwei verschlossenen Schränken

gesondert aufbewahrt.

Alljährlich foll im Monat Januar eine Durchsicht der

deponirten Gegenstände stattfinden, und es sollen diejenigen,

deren Rechte nach Art. 30 und Art. 37 der

Uebereinkunft erloschen sind, beseitigt und deren Nummern in
den Hauptbüchern gelöscht werden.

Einsichtnahme der deponirten Fabrik- und Handelszeichen

und der Musterzeichnungen (Art. 38 der

Uebereinkunft) wird nur auf ausdrückliche Bewilligung des

Vorstandes vom Departement des Innern gestattet.

Art. 11. Das Departement des Innern wird im
Uebrigen mit der Vollziehung dieser Verordnung beauftragt,

welche im Bundesblatt zur öffentlichen Kenntniß

gebracht und in die eidg. offizielle Sammlung aufgenommen

werden foll.

Bern, den 14. Juni 1865.

Im Namen des schweiz. Bundesrathes:
Der Bundespräsident,

Schenk.
Der Kanzler der Eidgenoffenschaft,

Schieß.
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Der Regierungsrath des Kantons Bern 54. Juni

beschließt: ^
Vorstehende Vollziehungsverordnung ist in die

Gesetzsammlung einzurücken.

Bern, den 16. Juli 1865.

Namens des Regierungsrathes:
Der Präsident,

P. Migy.
- Der Rathsschreiber,

Dr. Trächsel.

I. Zolltarif für die Einsuhr.

Die Einsuhr für den Privathandel ist verboten für:
Schieß- und Sprengpulver,
Salz.

Zollfrei werden zugelassen:

a. Alle zum Gebrauch der bei der Eidgenossenschaft be¬

glaubigten fremden Gesandten und Konsuln dienenden

und nicht zum Verkaufe bestimmten Gegenstände,

insofern in dem Staate, den sie vertreten, Gegenrecht

gehalten wird.
b. Die Effekten der Reisenden, welche zu deren eigenem

Gebrauche bestimmt sind; somit Kleidungsstücke, Wüsche

586S.

Schweizerischer Zolltarif. 59. Juni
I86S.

(Provisorisch vom 1. Juli 1865 gegenüber den begünstigten

Staaten in Vollziehung gesetzt.)
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Lg. Juni und anderes Reisegeräthe, welches Reisende, Fuhrleute
186S. Schiffer zu ihrem Gebrauche, auch Handwerkzeug,

welches reisende Handwerker, so wie Geräthe und

Instrumente, welche reisende Künstler zur Ausübung
ihres Berufes mit sich führen; ingleichen getragene

Kleidungsstücke und Wäsche, wie auch Verzehrungsgegenstände,

welche Reisende zu ihrem eigenen

Gebrauch mit sich führen,

e. Reise- und Lastwagen und Wasserfahrzeuge, welche

beim Eingange über die Gränze nachweisen, daß sie

in der Schweiz gemacht worden sind oder zum
Gebrauche ihres mitanlangenden Besitzers dienen und

nur deßhalb eingehen; die Wasserfahrzeuge mit
Einschluß der darauf befindlichen gebrauchten Jnventarien-
stücke. Wagen der Reisenden, auf eingeholte Erlaubniß
auch in dem Falle, wenn sie zur Zeit der Einfuhr
nicht als Transportmittel ihrer Besitzer dienen, sofern

sie nur erweislich schon seither im Gebrauche derselben

sich befunden haben und zu deren weiterm Gebrauche

bestimmt sind; ferner, unter Vorbehalt schützender

Maßregeln gegen Mißbrauch, Pferde und andere

Thiere, wenn aus dem Gebrauche, der von ihnen beim

Eingänge gemacht mird, überzeugend hervorgeht, daß

sie als Zug- oder Lastthiere zu dem Angespann eines

Reife- oder Frachtwagens gehören, oder die Pferde

von Reisenden zu ihrem Fortkommen geritten werden

müssen.

à. Armenfuhren und deren Gepäcke.

e. Pakete mit zollpflichtigen Waaren, welche durch die

Post fpedirt werden und das Gewicht von einem

Pfund nicht übersteigen.
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k. Gegenstände, welche aus der Schweiz durch das Aus- is. Juni
land wieder in die Schweiz gehen.

A. Zollpflichtige Gegenstände, welche von einer Person

eingebracht werden, die höchstens zwei Pfund Waaren

mit sich bringt, oder die von der Gesammtheit

derselben nicht mehr als 5 Rappen zu entrichten hätte,

vorbehältlich Beschränkung im Falle von Mißbrauch.
K. Straßenmaterial, Kies, Sand, roher ungebrannter

Gyps und Kalkstein, rohe gewöhnliche Bausteine und

rohe Erde.

i. Milch, Eier, frische Fische, Krebse, Frösche, Schnecken,

frische Feld- und Gartengewächse, insofern diese Gegenstände

für den Marktverkehr bestimmt sind und von
den Feilbietenden in die Schweiz getragen oder nur
auf kleinen Handwägelchen geführt werden, wobei

aber immerhin die Einhaltung der Zollstraße und

Anmeldung auf der Gränzzollstätte nothwendig ist.

K. Buchenlaub und anderes Laub zur Streue und Fütte¬

rung Streue aus Riedern, Dünger und rohe Düngmittel

überhaupt.
1. Gemünztes Gold und Silber,

in. Musterkarten und Muster in Abschnitten oder Proben,
welche nur zum Gebrauche als solche geeignet sind.

n. Für die Gegenstände zum Bau und Betrieb der schwei¬

zerischen Eisenbahnen bleibt das bisherige Bundesgesetz

unverändert in Kraft.

Im Gränzverkehr sind ferner zur Bemirthschaftung
der innerhalb einer Entfernung von höchstens 2 Stunden

von der Landesgränze gelegenen Güter zollfrei:
Getreide in Garben oder in Nehren.

Roherzeugnisse der Wälder, Holz, Kohlen und Potasche.
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19. Juni Sämereien.

Stangen, Rebstecken.

Thiere und Werkzeuge jeder Art, die zur Bewirthschaftung
dienen.

Vieh, welches vorübergehend zur Arbeit eingeführt wird
und von der Arbeit wieder nach seinen: Herkunftsorte
ausgeht.

Holz, Lohe (Rürde), Getreide, Oelsamen, Hanf und andere

dergleichen landwirthschaftliche Gegenstände, welche zum
Schneiden, Stampfen, Mahlen, Reiben u. f. w.
eingebracht und nachher geschnitten, gestampft, gemahlen,
gerieben u. f. w. wieder zurückgebracht werden.

Waaren oder Gegenstände, welche im gewöhnlichen kleinen

Grenzverkehr entweder zur Ausrüstung oder Veredelung,

namentlich zum Bedrucken, Bleichen, Färben, Gerben,

Spinnen, Weben u. s. w. oder aber zur handwerksmäßigen

Verarbeitung oder Ausbesserung ein- und nachher veredelt,

verarbeitet oder ausgebessert wieder ausgehen.

Selbstverfertigte Erzeugnisse der Handwerker, welche von
diesen auf die benachbarten Märkte gebracht und als

unverkauft zurückgebracht werden, mit Ausschluß von
Gegenständen der Verzehrnng.

Im Markt-, Veredlungs- und Musterverkehr
sind zollfrei, vorbehältlich der festgesetzten Control-

maßregeln:

Waaren (mit Ausnahme der nicht namentlich aufgeführten

Verzehrungsgegenständen), welche

a. auf Märkte, Messen oder sonst auf ungewissen Verkauf,
b. als Muster (mit Musterpaß),

eingebracht und nachher innerhalb bestimmter Fristen

unverkauft ausgeführt werden.
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Vieh, welches auf Märkte gebracht und unverkauft zurück- is. Juni

geführt wird. ^b"
Leere Fässer, Säcke u. s. w., welche mit der Bestimmung

der Wiederausfuhr in gefülltem Zustande, eingeführt

werden, oder nachdem sie gefüllt ausgeführt waren,
wieder leer zurückkommen.

Gewebe und Garne zum Waschen, Bleichen, Färben, Walken,

Appretiren, Bedrucken und Sticken, Garne zum Stricken —

Gespinnste (einschließlich der erforderlichen Zuthaten) zur
Herstellung von Spitzen und Posamentirwaaren.

Häute und Felle zur Leder- und Pelzwerkbereitung.
Garne in gescheerten (auch geschlichteten) Ketten nebst dem

erforderlichen Schußgarn zur Herstellung von Geweben.

Gegenstände zum Lakiren, Poliren und Bemalen.

Gegenstände im Allgemeinen, die, zur Ausbesserung,

Bearbeitung oder Veredlung bestimmt, eingebracht und nach

Erreichung jenes Zweckes zurückgeführt werden, wenn
die wesentliche Beschaffenheit und die Benennung
derselben unverändert bleibt und die Identität der Gegenstände

außer Zweifel ist.

Zollpflichtige Waaren, die als Muster dienen; unter
Beobachtung der dießfalls festgesetzten Schutzmaßregeln

gegen Mißbrauch.

Tarif für die Einfuhr zollpflichtiger
Waaren.

Bom Stück.

1) Zehn Rappen (Centimen).

Bienenstöcke mit lebenden Bienen, abgesehen vom Gewicht
des Honigs, der nach Tarif bezahlt.
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19. Juni Kälber, von einem Gervicht bis auf 80 Pfund.
1865. Schafe und Lämmer.

Schweine unter 80 Pfund Gewicht und Spanferkel.

Ziegen und Zicklein.

2) Fünfzig Rappen (Centimen).

Esel.

Füllen, so lange sie die ersten Milchzähne nicht abgestoßen

haben.

Rindvieh und Kälber über 80 Pfund schwer.

Schweine über 80 Pfund Gewicht.

3) Drei Franken.
Maulthiere und Maulesel.

Pferde.

Pferde von Bereitern, auch wenn sie die Schweiz nach

kürzerer oder längerer Zeit wieder verlassen sollten.

4) Sechs Franken.
Fremde Thiere, welche nicht auf Wagen geführt oder

getragen werden, wie Elephanten, Kameele, Bären u. dgl.

15. Vom Werth.
1) Ein und ein halb Prozent.

Personen- und Gütermagon für schweizerische Eisenbahnen

und Wagonbeftandtheile.

2) Zwei Prozent.
Mühlsteine (Bodenstücke und Läufer).

3) Fünf Prozent.
Ackergeräthe, große, von Holz, oder von Holz und Eisen,

wie Pflüge, Eggen u. dgl.
Kähne zum gewöhnlichen Personentransporte.
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Oekonomie- und Lastwagen, Schlitten und Schiffe, so wie is. Juni

einzelne Bestandtheile zu solchen.

Reparaturen an Maschinen und an andern Gegenständen,

welche vermittelst Freipässen zn diesem Ende oder zur
Veredlung oder Veränderung ausgeführt und wieder

eingeführt werden.

4) Zehn Prozent.
Fuhrwerke und Gefährte jeder Art zum Perfonentransport,

mit Ausnahme der unter 1) bezeichneten; Luxusschlitten
und Luxusschiffe (Gondeln), Kutschenmacherarbeit und

Reparaturen an allen diesen Gegenständen.

c. Vom Gewicht.

I. Von der Zugthicrlaft
und zwar von jedem angespannten Zugthier oder für je

15 Centner, wenn per Schiff oder per Eisenbahn, mit
der Bemerkung, daß, wenn die Gegenstände auf einem
Wagen oder in einer Traglast zusammen das Gewicht

von zehn Centnern nicht übersteigen, dafür nur zwei

Drittel; wenn sie das Gewicht von 5 Centnern nicht

übersteigen, ein Drittel, und wenn sie das Gewicht von
einem Centner nicht übersteigen, nur zwei Fünfzehntheile
des betreffenden Zollanfatzes bezahlt werden.

1) Fünfzehn Rappen (Centimen).

Abfälle aus dem Thier- und Pflanzenreiche, die im Tarif
nicht besonders genannt sind.

Bausteine, gemeine, behauen«.

Brenn-, Bau- und gemeines Nutzholz.

Erze, aller Art, rohe.

Gerberrinde, auch gemahlene, und Lohkuchen.
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ig. Juni Heu und grünes Futter.
!L65. Holzkohlen, Koke, Torf, Braunkohle, Steinkohle.

Kartoffeln.

Stroh und Spreu.

Töpferthon, Lehm, Huppererde, Walkererde und Porzellanerde,

alles roh; Suinter, Schlacken.

2) Sechszig Rappen (Centimen).

Alkalische Pflanzen.

Bäume, junge, und Sträucher zur Obst- und Waldkultnr,
nutzbare Bäume überhaupt; Reben.

Besen von Reisig.

Bretter, Latten, Schindeln und Rebstecken.

Dachziegel, Backsteine, Fliesen, Drainröhren, irdene

Gasretorten u. dgl.

Ebenistenholz, rohes, ungesagtes.

Effekten und Geräthe von Einwandern, in ganzen Fuhren,
insofern sie gebraucht sind und mit Ausschluß der in
einer der Klassen II. 9 und 10 fallenden Gegenstände.

Eier.
Fässer, leere, für trockene Waaren oder Flüssigkeiten, alte

und neue, auseinandergesetzte oder, wenn zusammengesetzt,

mit hölzernen Reifen, auch gebrauchte Kübel.

Faßholz, Eichen- und Nußbaumholz zu Faßdauben und

Wagnerarbeit.

Kalk, fetter und magerer, und Gyps, gebrannt oder

gemahlen.

Lumpen, Makulatur und andere Abfälle zur Papier-
fabrikation.

Obst, frisches, frische Feld- und Gartengewächse.

Schieferplatten zu Bedachungen u. dgl.

Verpackungsmaterialien, bereits gebrauchte Fässer, Fäßchen,

Kisten.
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3) Drei Franken. 19. Juni

Bäume, Zierbäume und Ziersträucher ins freie Land, Glas-

hauspflanzen und Topfgewächse.

Geflügel, lebendes, frische Süßwasser- und frische Meerfische.

Gegenstände, zu Schauausstellungen bestimmte, als Pano-
' ramas, Menagerien, Theatereffekten, Wachsfiguren u. dgl.
Statuen und Monumente, Kirchenorgeln, Brunnentröge,

welche für öffentliche Zwecke bestimmt sind.

II. Vom Schweizerzentner Bruttogewicht.

1) Fünfzehn Rappen (Centimen).

Alabaster und Marmor, roh.

Asphalt und Erdharze aller Art.
Getreide und Hülfenfrüchte.

Kalk, hydraulischer, gemahlen; Cement.

Kastanien, frische oder getrocknete.

Kreide; rohe ungereinigte Farbenerden und Bolus, Pfei¬

fenerde.

Reis.
Salz, Kochsalz, Viehsalz und Salzsoole.

Sämereien, zum Aussäen; Oelsamen und Oelfrüchte.

Steine, Schleif- und Wetzsteine, Feuersteine, Lithographiesteine

ohne Zeichnungen.

2) Dreißig Rappen (Centimen).

Alaun.
Amlung (Stärkemehl).
Arsenige Säuren, d. i.: Arsenik, weißer (ordinaire arse-

nichte Säure).
Asphalt-Mastix.
Bast- und Reiswurzel.

Baumwolle, rohe und deren Abfälle.

Jahrgang I8SS. 21
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19. Juni Blei, rohes, in Blöcken, Stäben oder Platten und altes
t«es- Blei.

Borsten.

Braunstein.

Cichorienwurzeln, getrocknete.

Chlorkalk.
Därme.

Degras (die beim Ausfetten der Häute ausgepreßte Materie).
Eisen: Roheisen in Masseln, rafstnirtes Roheisen

Bruchstücke von Eisenguß- und von Schmiedeisenwaaren.

Eisen zum Maschinen- und Schiffsbau; Hieher gehört
halbrundes Eisen M, abgestreiftes Eisen Winkeleisen

i^,. V- Rundeisen von 2'/« und mehr fchweiz. Zoll
Durchmesser, vierkantiges Stab- und Flacheifen, dessen

Querdurchschnitt wenigstens 4 Quadratzoll Flächeninhalt
besitzt.

Eisenbahnschienen.

Eisenblech, rohes, gewalzt oder gehämmert, in großen

Dimensionen und von wenigstens einer Linie (3 Millimeter)
Dicke, zum Maschinen- und Schiffsbau; dergleichen

Blechtafeln gleicher Dicke von gewöhnlicher Art und

Form, wenn die einzelne Tafel wenigstens 100 Pfund
wiegt.

Farbhölzer, Farbkugeln, Farbrinden, Farbkräuter und

Farbbeeren in ganzem unzerkleinertem Zustande.

Flachs, Hanf und Werg, Jute, auch Neufeeländerflachs,
Abaka und andere nicht genannte vegetabilische Fasernstoffe,

roh oder gehechelt.

Glätte aller Art und Mennig.
Graphit (Wasserblei).

Häute, Seehunds- und andere Felle und Pelzhäute, roh.
Hafnererz (gemeines), Bleiglanz.
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Harze aller Art, rohe, Pech und Theer. is Juni

Hydrochlorsäure (Salzsäure).

Holz: Ebenisteuholz, gesägtes, in Brettern, von Buchsbaum,

Mahagoni- und Ebenholz; geschnittenes Cedernholz zu

Cigarrenkistchen und vorgearbeitetes Schachtelholz.

Käselab.

Kali, kohlensaures, rohes (gemeine Potafche), auch Runkel-

rüben-Potasche.

Kali, salzsaures.

Krapp, in Wurzeln oder gemahlen.

Leim (Tischlerleim).

Malz: Gerstenmalz u. s. w.
Kohlensaures Natron (Sodasalz) von jedem Gehalt.

Natron, kohlensaures, krystallisirtes (Sodakrystalle).

Natron, schwefelsaures, roh, calzinirt oder krystallisirt

(Glauberfalz).
Orseillemoos, roh.
Packtuchgarn, auch solches aus Jute.
Röhren, eiserne, gezogene, sogenannte Perkinssche Patentröhren

von und unter 9 Millimeters innerem Durchmesser,

mit oder ohne Muttern.
Salpeter, Kali- und Natronsalpeter.

Schmirgel, ganz und gemahlen.

Schwamm, roher, zur Zunderbereitung.
Schwefel, roher.
Schwefelsäure.

Schwerspath, roh oder gemahlen, Kreidenweiß (Llsne cke

?r«7es). Farbenerden, gemahlen.
Seidencocons und Abfälle von Seide oder von Floretseide,

Strazze, Struse, Stumpen u. dgl.
Soda, rohe und künstliche, auch Soda von Varec.

Sumach.
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19. Juni Thran (Fischthran), gemeiner.
1865. Thierhörner, rohe und vorgearbeitete und in Platten jeder

Größe.

Trippel.
Vitriol aller Art aus Eisen, Kupfer oder Zink.
Weberzähne von Rohr und Weberdisteln.

Weinstein, roher.

Wolle, roh oder gekämmt, gefärbt oder ungefärbt; Wollenabfälle

und Wollenstaub.

3) Fünfzig Rappen (Centimen).

Brod.
Bücher in allen Sprachen, Bilder, Kupferstiche, Lithographien,

Photographien, Land- und Seekarten, Musikalien,
gestochene Kupfer-, Stahl- oder Holzplatten, Lithographiesteine

mit Zeichnungen, Bilder und Schriften, zum Ueberdruck

auf Papier bestimmt; Gemälde und Zeichnungen.

Butter, frische oder gesottene, gesalzene, und Schweineschmalz.

Fleisch, frisch geschlachtetes.

Gerste, gerollte, Hafergrüze und Gries.

Mehl von Getreide, von Kastanien, von Reis u. dgI.

Oele, fette, aller Art, nicht medizinische.

Talg (Unfchlitt), roh und gereinigt, und andere nicht
genannte ähnliche Fettwaaren.

4) Fünfundsiebenzig Rappen (Centimen).

Aeznatron, flüssig oder fest.

Bimsstein und Blutstein.
Benzoesäure, Borsäure.
Bier in Fässern und Bierhefe.

Blei, gewalztes, Bleiblech, Blei in Röhren, Tabakblei,
Bleikugeln und Schrot.
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Bleizucker. 59. Juni

Buchdruckerlettern, alte, und Letternmetall.

Citronenfaft.
Essigsäure.

Eisenbeize (flüssiges, essigsaures Eisen).

Effekten, alte: getragene Kleider und gebrauchtes Weißzeug.

Erz, altes, (Glocken- und Kanonenmetall).

Essig in Fässern.

Farbhölzer, Farbwurzeln, Farbrinde, Farbkräuter,
Farbbeeren, in zerkleinertem Zustande, geraspelt, gerieben

oder gemahlen; Kurkuma, Katechu, Orleans und
zubereitete Orfeille.

Galläpfel und Knoppern.

Gummi, gemeiner, arabischer, Senegal-, Kirsch- und

Pflaumengummi.

Hohlglas, grünes oder braunes, auch dergleichen Ballons;
gewöhnliche Weinflaschen, in grünem oder braunem

Hohlglas.
Holzsäure (Holzessig).

Kienruß.
Korbmaaren, grobe, von ungespaltenen Weiden, gefärbt

oder ungefärbt.

Kupfer, reines oder legirt, ersten Guffes in Masseln, Stäben,

Blöcken oder Platten, Kupferfeile und Bruch von
alten Kupferwaaren.

Kupferoxid.

Marmor, in Platten geschnitten, roh, nicht polirt.
Messing, rohes oder altes.
Obst, gedörrtes und getrocknetes, als: Aepfel, Birnen,

Kirfchen, Pflaumen, Zwetschgen, Baumnüsse, Wachholderbeeren.

Obstwein (Most).
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is. Juni Packleinen, auch von Jutegarn und von andern Faser-'
186S. flössen, gemein und roh, von höchstens 2S Fäden auf

den Zoll, fowohl im Zettel als im Eintrage.
Pfeifen, irdene, mit oder ohne Glasur.
Säcke, schon gebrauchte (Verpackungsmaterial), Lumpen-,

Gyps-, Salz- und Getreidesäcke u. dgl.

Safflor.
Sand, gewaschen und gereinigt, gewöhnlicher Streusand

aus Flüssen.

Säuren in flüssiger Form, im Tarif nicht namentlich

aufgeführte und in Mengen von wenigstens 20 Pfund in
einem Gefäß.

Schmälte.

Schwefel, gereinigter, und Schwefelblüthe.

Schwefelantimon (Spießglanz), roh und gegossen.

Schwefelsaure und essigsaure Thonerde.

Seegras und Waldhaare.
Seife aller Art, auch Parfümerieseife in jeder Form.
Senf, roher und pulverisirter.
Spießglanzkönig.
Stearinsäure.

Steingut, gemeines, jeder Art, platt und hohl, einschließlich

der Flafchenform, Schüsseln, Krüge, Hausgeräthe,

Küchengefchirr u. f. w., auch Tiegel jeder Art, einschließlich

derer von Graphit und Wasserblei.

Töpferwaaren, gemeine, mit oder ohne Glafur.
Terpentin, Terpentinöl, Kolophonium, Harze aller Art,

gereinigt.
Weinstein, gereinigter, (Cremortartari).
Wachs, rohes, gelbes oder weißes.

Wallrath von Wall- und Potfischen, auch Stearin, roh
und gereinigt.



337

Zaffer und andere Kobaltverbindungen. t9. Juni.

Zink, gewalztes, Zinkblech, Zinkfeile und Bruch von alten ^ii'
Zinkwaaren.

Zink, rohes, in Muffeln, Blöcken, Stäben oder Platten.
Zinn in roheu Stücken, Blöcken, Stäben oder Platten,

Zinnfeilspähne und Bruch.

Zinnoxid.
Zinnasche.

Zinnsalz.

5) Ein Franken.
Eisen, geschmiedetes, gezogenes; Stabeisen, Bandeisen und

alles im Tarif nicht besonders genannte Schmiedeisen.

Eisengußmaaren aller Art, roh und abgedreht, auch wenn
Stücke von Schmiedeisen oder andern Metallen mit
eingegossen oder eingenietet oder angeschraubt sind; ebenso

Eifengußwaaren, verzinnte, emaillirte oder gefirnißte.
Oefen und Heizapparate von Eisenguß, mit oder ohne

Theile von andern Metallen; Maschinentheile von Eisenguß,

auch polirle, abgefeilte und fertige; Statuen von
Eisenguß, wenigstens in natürlicher Größe, nicht zu
öffentlichen Zwecken bestimmt.

6) Ein Franken und fünfzig Rappen.

Arsenik; Erz und gediegener Arsenik.

Beinschwarz.

Blausaures Kali, gelbes.

Bleioxid und Kohlensaures Blei.
Bleiweiß.
Cacaobohnen und Cacaoschalen.

Chromsaures Kali.
Cichorien, geröstete oder zubereitete; Cichorienkaffee.
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ig. Juni Eisenblech, rohes, gewalzt oder gehämmert, unter einer
lsss. Am'g (3 Millimeter) Dicke und in Platten von weniger

als 100 Pfund Gewicht.

Eisendraht, Weißblech und verbleites, verzinktes oder

verkupfertes Eisenblech.

Garancine (Krapp-Ertrakt).
Glasstangen, gemeine und massive, Glasschlenken nnd'

Glaslitzen.

Honig.

Kadmium, rohes.

Kaffee und Kaffeesurrogate.

Knochen, weißgebrannte.

Kupfer, rein oder mit andern Metallen legirt, gewalzt
oder gehämmert in Stäben oder Platten, Kupferblechs

Kupferdraht, Messingblech und Messingdraht.

Marmor in Platten, polirt.
Meerrohre und Spanischrohre, roh oder gespalten.

Metalle und Metallkompositionen, rohe, nicht genannte^
so wie deren Späne.

Mineralwasser, natürliches und künstliches, einschließlich
des Gewichts der Flaschen und Krüge.

Monumente und Steinarbeiten, auch volirte, über einen

Zentner schwer.

Nickel, rein oder mit andern Metallen legirt (Argentan),
in Stangen oder in rohen Stücken.

Papier: Pack- und Löschpapier, insofern dasselbe nicht
Druckpapier ist; Wachs- und Theerpapier; gemeiner,

grauer Pappendeckel.

Quecksilber.

Pferdehaare, rohe, aller Art.
Schiefer in Fliefen oder Tafeln.
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Stahl aller Art, roh oder in Stäben, Platten, Blechen, 19. Juni

Banden; Stahldraht. ^s.
Staniol.
Stricke, Ankertaue und gemeine Schnüre aus Hanf, Fasern,

Sparten« u. s. w.

Syruv, roher, brauner oder schwarzer, von brenzlichtem

Geschmack, in Fässern.

Thierhaare, rohe, im Tarif nicht besonders genannte.

Wachstuch, gemeines, zur Verpackung.

Wismuth, roher.
Wein in Fässern.

Ziegenhaare, gekämmte.

Zinkoxid, graues.

Zinkoxid, weißes (Zinkblumen).

Zinn, rein oder legirt, gehämmert oder gewalzt, auch mit
Antimon legirt (Britanniametall), in Barren.

Zündschwamm und Zunder aller Art.

7) Zwei Franken.
Anis, Fenchel und Kümmel.
Anker.

Bauholz und Wagnerholz, zugerichtetes.

Baumwollgarn und Baumwollzwirn, roh, ungebleicht und

nicht gefärbt.

Baumwollsammt, roher, d. h. nicht gefärbt noch bedruckt.

Baumwollengewebe; auch gemischte: roh, glatt, geköpert,

auch Zwillich und roher Tüll.
Baumwollenwatte.

Bergkristall, roher.
Citronensäure.

Cochenille.

Decken, baumwollene, ohne Näharbeit noch Posamentir-
arbeit.
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19. Juni Drechslermaaren aus gemeinem Holz und Stein, unlakirt
l«65. ^ unvolirt.

Druckmalzen von Kupfer oder Messing, gravirt oder nicht.

Edelsteine aller Art und Korallen, rohe, auch durchlöcherte,

aber nicht geschliffene.

Elfenbein, roh.

Email, roh oder gemahlen.

Faster, leere, neu oder alt, mit eisernen Reifen.

Fische, Süßwasser und Meerfische, zubereitete; getrocknet,

gesalzen, marinirt oder geräuchert, in Gefäßen von und

über 10 Pfund.
Fischbein, roh.

Flachs-, Hanf-, Jute- und Faferngarn, ungebleicht, ungefärbt

und ungezwirnt; Schustergarn.

Fleisch, gesalzen oder geräuchert, Speck, Würste, todtes

Geflügel und Wildpret.
Fournierholz, dünn zugeschnittenes Eichen-, Nußbaum- und

anderes Ebenistenholz (zu Fourniren).
Gegenstände, nicht genannte, für Samnllungen, nicht für

den Handel bestimmt.

Glasflüsse.

Gemüse: Sauerkraut und andere bloß eingesalzene

Gemüsesorten.

Häute, zugerichtete, um ausgestopft zu werden.

Holzwaaren: Tischlerarbeiten von Tannen- und anderm

gemeinem Holz, nicht bemalt, nicht polirt; hölzerne

Wannen, Siebe, Schachteln, Schaufeln, Gabeln, Rechen

und Werkzeugstücke von Holz, mit oder ohne metallene

Ringe; Ruder, Schüsseln, Löffel, Näpfe und anderes

hölzernes Hausgeräth, unbemalt und ohne Schnitzarbeit;
Küblermaaren.

Hopfen.
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Indigo. 19. J«»î
Instrumente, optische, chemische, physikalische und mathe-

matische; zu diesen sind auch zu zählen pharmaceutische

Dampfapparate.
Käse, harte und weiche.

Korkholz, roh oder in Platten.
Leder, unverarbeitetes, gemeines, ungefärbtes; Roth- und

Weißleder.

Leinenzeug und Zwillich, roh oder halbgebleicht, ungefärbt
und unter 40 Zettelfäden auf den Zoll.

Maschinen und Maschinenbestandtheile zum industriellen
oder Gewerbegebrauch; Dampfmaschinen, Lokomotiven

und Lokomobile, Tenders zu Lokomotiven, Tüllwebstühle,
kupferne Apparate zur Destillation, Dampfkessel,

Gazometer, Oefen, Heizapparate, Werkzeugmaschinen, Kartätschen,

besteckte, und überhaupt fertige Maschinen; ferner
Krahne, Waagen, Winden und ähnliche Maschinen,

Treibriemen, Regenschirmgestelle, Kratzenbeschläge,

Weberblätterbeschläge, Platten und Streife von Leder, Kautschuck

und Zeugstoffen zur Kratzenfabrikation u. dgl.;
Bestandtheile von Maschinen aller Art.

Naturalien.
Pappendeckel, weißer, und Preßspäne.

Perlmutter, rohe.

Sauerkleesäure.

Schildpatt (Schildkrötenschale), roh.
Seide und Floretseide, roh, gekämmt, gesponnen, einfach

und gezwirnt, Gregs, Trame, Organzin und mulinirte
Seide.

Schleifsteine in Schleifstühlen (Maschinen).

Spargelmurzeln.

Stahldraht, versilberter, zu Saiten für Instrumente.
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19. Juni Steingut: Utensilien und Apparate für die Fabrikation
1865. chemischer Produkte.

Strohgeflechte (Tressen) in Bündeln oder Zöpfen.

Talglichter (Unschlittkerzen), gewöhnliche.

Waffen aller Art und Waffenbestandtheile.

Weinsteinsäure.

Wollengarn, rohes, ungebleichtes, nichtgefärbtes.

8) Drei Franken und fünfzig Rappen.

Abgüsse von Gyps, Schwefel oder Steinpappe, bemalt oder

unbemalt; modellirte Waaren aus Pappe.

Apothekerwaaren, nicht besonders genannte; Gichtpapier,

Feldthee, Apothekerkräuter, Blätter, Wurzeln, Blumen

u. dgl.

Austern, frische und marinirte; Meerkrebse, volle Muscheln

und andere Meerschaalthiere.

Bettfedern aller Art, Flaum und andere.

Bier in Flaschen oder Krügen.

Bleimaaren, nicht bemalt, nicht gefirnißt.

Branntwein, Weingeist und andere geistige Getränke in
Fässern.

Buchdruckerlettern, neue.

Buchdruckerfchmärze.

Bürstenbindermaaren, gemeine, auch mit gebeiztem, jedoch

nicht lakirtem oder polirtem Holze, in oder ohne

Verbindung mit unedeln Metallen; von Borsten, Binsen
oder Metall.

Cacaopulver.

Chemische Produkte und Säuren, alle im Tarif nicht

befonders genannten: Jod, Brom, Eisenoxid, Uranozid,
Schmefelarsenik (Rauschgelb, Realgar), Jodkalium;
kohlensaures Kali, gereinigt, krystallisirt; schwefelsaures
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Kali; weinsteinsaures Kali; roher Borax; phosphorsaure is. Juni
Salze, wie sie in der Natur vorkommen; citronensaurer

Kalk; schwefelsaure Magnesia (Bittersalz); kohlensaure

Magnesia; Chlormagnesium; Milchzucker, Albumin
(Eiweißstoff), Phosphor, weißer; Oelsäure; oxalsaures Kali;
rothes blausaures Kali; Farbholzextrakte für Schwarz'
Violet, Roth und Gelb; schweflichtsaures Natron;
doppelkohlensaures Natron, chlorsaures Kali; Ultramarin,
Phosphor, rother. Aluminium; aluminsaures Natron,
Chloraluminium (salzsaure Thonerde); Chromsaures

Bleioxid; Farben, chemische, mineralische in Brocken,

rohe vegetabilische, gerieben, gewaschen oder zubereitet.

Droguerien und Farbwaaren; alle im Tarif nicht besonders

genannten; auch Arrow-Root, Fischhaut, Gelatine,

Sago, Waschschwämme, Canthariden, Zibeth, Moschus,

Castoreum, Ambra, Storax, Styrax, Sarkokolle, Kino
und andere eingetrocknete Pflanzensäfte, mineralischer

Kermes, Chinaextrakte, Kampher, roher und raffinirter,
Harze, balsamische, Lakritzensaft, Hausenblase.

Eisen: Eisen- und Stahlwaaren; rohe, ohne Politur oder

Firniß; Eisenwerk, als: Baustücke, Schiffsrippen und

Schiffsbalken, Beschläge zu Karren und Waggons;
Thürangeln, Fensterangeln, große Riegel, Winkelhaken und

anderes grobes Eisenwerk zu Thüren oder Fenstern;
massive Gitter, Bettstellen, Sessel, Garten- und andere

Möbeln mit oder ohne Verzierungen von andern

Metallen, aus Schmiedeisen, alles roh oder nur über-

theert.

Eisen: Eisen- und Stahlwaaren; Schlöffer und Vorlegeschlösser

jeder Art, Fischbänder und Scharnieren von
Eisenblech, Klinken, Riegel und alle übrigen Gegenstände

von Schmiedeisen und Eisenblech zu Beschlägen von
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59. Juni Möbeln, Thüren und Fenstern. Alle diese Waaren nur
18öS. übertheert, nicht polirt, nicht bemalt, nicht ge¬

firnißt. Nägel, Holzschrauben, Bolzen, Schraubenmuttern,

Ankerketten und eiserne Ketten überhaupt,

Werkzeuge von Eisen mit oder ohne Heft.

Eisen: Röhren, gezogene, eiserne, einfach und stumpf zu-

fammengefchmeißte; dergleichen gezogene, über den Dorn
gearbeitet und übereinander geschmeißt, Verbindungsstücke

aller Art; hievon sind ausgenommen die

sogenannten Perkins'schen Patentröhren unter 9 Millimeter
innerm Durchmesser, siehe Klasse <H. II. 2 à 30 Rappen

vom Zentner.

Eisen: Eisen- und Stahlwaaren: Werkzeuge von reinem

Stahl (Feilen, Sägen, Sensen, Sicheln und andere nicht

genannte) ; Wirthschaftsgeräthe und andere nicht namentlich

aufgeführte Gegenstände von Stahl für den

Hausgebrauch, nicht polirte.
Eisen: Waaren von Guß- und Schmiedeisen, sofern das

Gewicht des Schmiedeisens die Hälfte oder mehr des

Gesammtgewichtes ausmacht.

Eisenblechmaareu, emaillirt, verzinnt oder gefirnißt, aber

ungenietet, wie Pfannen und Schalen; auch ganz

gemeine dergleichen Blechwaaren selbst mit Nieten,
wie Striegel, Gebisse u. s. w.

Essig in Flaschen.

Extrakte von Farbstoffen; auch Carmin und Persio
(Cudbear).

Farben, nicht genannte, trocken, in Taigform und Mfsig,
gemahlene, gefchlemmte ober zubereitete.

Filze aller Art; grobe Filzwaaren.
Firnisse aller Art.
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Fischthran, gereinigter, in Gefäßen unter 10 Pfund Ge- ts. Junt
wicht. jggs.

Garne: Baumwollengarn, Faden und Zwirn, gebleicht

oder gefärbt.
Garne: aus Lein, Hanf, Jute und andern Faserstoffen,

gebleicht oder gefärbt.
Garne: Wollengarne, gebleichte oder gefärbte.

Gemüse in Essig, in Gefäßen über 10 Pfund Gewicht.

Gewürze aller Art.

Glas: Fensterglas und gemeine Glaswaaren, Hohlglas
und Glasröhren von gewöhnlichem Glas, auch Hohlglas,
mit leicht abgeschliffenen Böden und Rändern, so wie

auch solche Flaschen mit eingeriebenen Glasstöpseln und

alle Glaswaaren, die nicht in eine andere Klasse fallen.

Häute, gegerbte, aber noch mit Haaren, zu Sattlerarbeiten

tauglich.

Kautschuk und Guttapercha, rein oder gemischt, geschnitten,

gesponnen, in Kugeln, Platten oder Blättern, auch

Riemen und Röhren.

Korkwaaren, Sohlen, Stöpsel u. dgl.
Kuvferfchaalen, roh ausgeschlagene, zu Pfannen und Kesseln.

Leder, gebeiztes, lakirtes, gefärbtes oder marokinirtes;
Juchten und Pergament.

Metallgewebe, von Eisen, Stahl, Kupfer oder Messingdraht

und Metallsiebe.

Möbeln, alte, gebrauchte; alte Klaviere, Orgeln und
andere gebrauchte musikalische Instrumente.

Neusilber, Blech, Draht und Platten.
Nickel, rein oder mit andern Metallen legirt, gewalzt oder

gezogen.

Nudeln (Teigwaaren) aller Art.
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19. Juni Papier: Druck- und Schreibpapier, geleimt oder ungeleimt,
i86i>. ngifz oder farbig, aber nur einfarbig.

Pomeranzenblüthwasfer.

Roßhaar, zubereitet, iu Strängen oder gekräuselt.

Seide, gebleichte, gebläute, gefärbte, Nähseide und Seide

zum Sticken und Klöppeln.
Stäbe (Leisten), hölzerne, zu Nahmen, fa^onirte, roh oder

begrwst.

Steinschusser aller Art.
Strohwaaren, gemeine, von ungetheiltem Stroh, Rohr und

Bast, gefärbt oder ungefärbt, auch Teppiche aus Stroh,
Sparterie und Fasern.

Südfrüchte, frische und getrocknete, wie Pomeranzen, Citronen

u. dgl., Mandeln, Haselnüsse, Feigen, Weinbeeren,

Rosinen u. dgl., mit Ausschluß der in Zucker gekochten.

Taback in Blättern, so wie aller Arten Blätter zur
Tabackbereitung.

Teppiche: Juteteppiche, glatt oder aufgeschnitten, roh oder

gefärbt.

Teppiche von grobem Wollentuch oder andern Stoffen,
ohne Fransen und ohne Näharbeit.

Tücher aus Wolle, rohe, rohmeiße, gemeine rohe und graue
wollene Bett- und Pferdedecken, roher Schipper und rohe

Musselinlcnne; Tuchleisten.

Wagenfedern von Stahl, weder polirt noch bemalt.

Wein in Flaschen.

Wichse aller Art (Schuhwichse u. dgl.).
Zinkmaaren und Zinnwaaren; nicht polirt, nicht bemalt.

Zucker aller Art, Caffonade, Melaffe und reiner Svrup in
Fässern.

Zündhölzchen.

Zündkapseln.
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Zwieback und feine Bäckerwaaren, auch sog. „London Bis- ts. IM
kuits." lsss,

9) Acht Franken.
Bänder von Seide oder Floretseide, Sammetbänder und

andere auch gemischte.

Bandwaaren aus Wolle.
Baumwollene Decken mit Näharbeit, Fransen u. s. m.

Baumwollengewebe, gebleicht, gefärbt, bedruckt oder avpre-

tirt; gefärbter oder bedruckter Baumwollsammt. Piques,

Bazins, faczonirte Gewebe, Damast und Brillantes.
Baumwollentüll, glatter.

Betten, fertige, gefüllte, und Matrazen.
Bildhauerarbeit aus Marmor und andern Steinalten, die

nicht in eine der ftühern Klassen fällt.
Bleiwaaren und Blechwaaren, bemalte, sirnissirte.

Branntwein, Weingeist, Rhum, Kirschwaffer und svirituose

Liqueure in Flaschen.

Bronzewaaren und feine Gußwaaren (Nippsachen).

Buchbinder- und Cartonage-Arbeit aller Art.
Bürstenbindermaaren, feine, mit volirtem, bemaltem, sir-

nissirtem Holz, mit Bein- oder Ledertheilen.

Chokolate und Chokolatenteig.

Decken, wollene, gebleicht, geschwefelt, gefärbt.

Eisen: Gitter, Bettstellen, Möbeln, emaillirt, polirt oder

sirnissirt. Schlösser, Vorlegeschlöfser, Fischbänder und

Scharnieren, Klinken, Riegel und alle übrigen Gegenstände

zu Beschlägen von Möbeln, Thüren und Fenstern,

wenn polirt, bemalt, firnissirt, abgedreht
oder gefeilt. Wirthschaftsgeräthe und andere nicht
benannte Waaren von Schmiedeisen oder Eisenblech,

wenn polirt oder bemalt; emaillirt, oder genietet, oder

Jahrgang 18«Z. 22
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19. Juni dieselben von der Hand gearbeitet sind. Ebenso Waaren

von Guß- und Schmiedeifen, polirt, emaillirt oder lakirt,
mit oder ohne zugehörigen Verzierungen von Schmiedeisen,

Kupfer, Messing oder Stahl; Schlosserarbeiten

überhaupt.

Eßwaaren, feine, wie: Fische, Gemüse, Pflanzen in Büchsen

oder Gläsern, mit Branntwein, Essig, Oel, Zucker oder

allein; gezuckerte oder in Zucker gekochte Früchte;
Fleischertrakte, Kaviar, Pasteten, Lebkuchen und Zuckerwerk.

Fischangeln, eiserne oder von Stahl, verzinnte, nicht

verzinnte, gebläut oder nicht.

Glas: Glaswaaren, feine, Becher- und Krystallglas, weiß
oder farbig, geschliffenes Hohlglas, anderes geschliffenes

oder geschnittenes Glas. Farbiges Fensterglas.

Glas: Spiegelglas, unbelegtes, ohne Unterschied der Größe.

Glas: Spiegelglas und Spiegel unter zwei Quadratfuß,
letztere sammt den Rahmen gemessen.

Glas-, Stahl- und Metallperlen; falsche Steine.

Gold- und Silber-Faden, Draht, Treffen, Flitter und Folie,
echt oder falsch; geschlagenes Gold und Silber (Blatt-
Gold und Blatt-Silber).

Häute und Pelzhäute, zubereitete, für Kürschnerarbeiten,

Pelzwerk, zugerichtetes.

Holz: Kunstdrechslerarbeiten, Elfenbeinarbeiten, andere

Drechsler- und Holzwaaren, polirt, ftrnisirt oder geschnitzt.

Holz: Möbeln, neue (Tischlerarbeit aller Art).

Instrumente, musikalische, und einzelne Theile solcher

Instrumente ; auch Musikdosen und Handharmonikas aller

Art.
Instrumente, chirurgische.

Kammmacherwaaren.
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Kautschuk- und Guttapercha-Arbeiten; aufgetragen auf Ge- ts. Juni
webe oder auf andere Stoffe, in elastifchen Zeugen,
Stücke jeder Größe, Schuhwerk ohne Näharbeit, auch

Kautschuk für den Büreau- und Zeichnungsgebrauch.

Knöpfe aller Art.
Korbflechtmaaren, feine, von gespaltenem Holz.

Kupfer: Gegenstände der Kunst, Zierrathen aus reinem

oder legirtem Kupfer.

Kupfer, vergoldetes oder versilbertes, gehämmert, gezogen

oder gewalzt, auf Garn oder Seide gesponnen.

Kupferschmiedwaaren und Kupfergeschirr für den

Hausgebrauch.

Kurze Waaren (Mercerie) und Quincailleriemaaren, nicht

besonders im Tarif benannte, auch Stahlwaaren, feine.

Lederwaaren, grobe, namentlich grobe Schuhmacher-, Sattler-
und Taschnerarbeit, gemeine Fuhrgeschirre, Blasbälge,
Habersäcke und Patrontaschen.

Leinwand und Leinenband, glatt oder geniustert, gebleicht,

gefärbt oder apvretirt, fo wie Leinwand, ungebleichte,

aber über 40 Zettelfäden auf den Zoll, dergleichen
Gewebe aus Jute oder aus andern vegetabilischen Faserstoffen

; Battisi Linon, eingefaßte Sacktücher ohne Stickereien.

Auch gemischte derartige Zeuge, sofern das

Gewicht des Flachses oder Hanfes vorherrscht; roher
Leinentüll.

Malerbedürfnisse, wie: prävarirte Leinwand, vrävarirtes
Papier, Pinfel, zubereitete Farben in Schachteln,
Flaschen, Muscheln, Töpfchen, Stängeln, Pastellfarben,

Reißkohle u. dgl.

Messerfchmiedwaaren aller Art, die nicht als Handwerkzeuge

in eine andere Klasse fallen.

Messing- und Rothgießerwaaren.
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19. Juni Nähnadeln, Strick- und Stecknadeln; Haften.
ISSS. Neusilberwaaren; Waaren aus Legirung von Nickel mit

Kupfer oder Zink (Argentan).

Papier, mehrfarbiges, aller Art, Gold- und Silberpapier,
Glas-, Rost- und Sandpapier, Notenpapier, linirtes
Papier; Paviertapeten aller Art.

Posamentierarbeiten aller Art.

Roßhaargewebe und Arbeiten aus Roßhaar, rein oder

gemischt.

Saiten aller Art.
Schreibmaterialien, wie: Schreibfedern (mit Ausnahme

der goldenen und silbernen), Schreib- und Zeichnerdinte,

Bleistifte mit und ohne Holzschäftung, Siegellack,
Oblaten u. dgl.

Schuhe aus Tuchenden, aus Filz und gemeine Wollenschuhe.

Senf, zubereiteter, teigartig oder Mfsig.
Seidene Gewebe: Floretseidene Stoffe aller Art, halb- und

ganzseidene. Andere Stoffe mit Seide oder Floretseide

gemischt, wenn diese letztern vorherrschend sind, roh,
weiß, gefärbt, bedruckt.

Seidener Crep, nach englischer Art, roh, schwarz oder farbig.
Seidener Tüll, glatt, roh, avvretirt oder fatzonirt.

Seilerarbeiten, als Schnüre, Bindfaden, Fischnetze, Pferdenetze

u. dgl., im Tarif nicht besonders benannte.

Sonnen- und Regenschirme, baumwollene.

Svazierstöcke, Angelruthen, Peitschen, Pfeifenrohre u. dgl.,

von Rohr, Fischbein, Leder, Holz u. dgl.

Spielzeug, nicht besonders genanntes.
Stäbe zu Goldrahmen.

Stahlwaaren: Wirthschaftsgeräthe, poli rte.
Stearin- und Wallrathkerzen.

Stoffe von Filz.
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Stroharbeiten, feine, von gespaltenem oder von feinem t«. Juni

ganzem Stroh.
Strohhüte.
Strumpfwirkerwaaren, baumwollene, leinene, wollene, sei¬

dene und nicht besonders genannte.

Taback, zum Rauchen, Schnupfen oder Kauen.

Töpferwaaren, glasirte, mit Verzierungen, in erhabener

Arbeit, einfarbig und mehrfarbig; flaches und hohles

solches Geschirr, Fayence, feines Steingut, Porzellan
aller Art, weiß oder bemalt, Parian und weißes Biskuit.

Wcher: Gewebe ans Wolle, gebleicht, geschwefelt, gefärbt,

bedruckt; derlei Decken; wollene Teppiche am Stück

mit grob übernähten Enden; Flanelle.

Uhren: gemeine Wand- und Hängeuhren, auch folche

mit bemalten Gehäusen und Verzierungen von Messing

oder anderm unedlen Metall; Uhrenbestandtheile.

Wachsarbeiten aller Art, Wachskerzen und Wachsrödel.

Wachsleinwand, zu Möbeln, für Behänge u. f. w. und

Wachstaffet, mit Ausnahme derjenigen zu Emballage.

Wagenfedern aus Stahl, polirt, bemalt.

Zink- und Zinnwaaren, polirt, gemalt oder sirnissirt.

10) Fünfzehn Franken.
Arbeiten, feine, geschnittene, aus Achat, Alabaster,

Bergkrystall, Bernstein u. dgl.
Arbeiten und Waaren, fertige, mit Näharbeit, von Seide,

Wolle, Leinen, Baumwolle, gemischten Stoffen, von
Kautschuk oder Stroh; also aller Arten fertiger
Kleidungsstücke, Weißzeug, Handschuhe, Kautschukschuhe,

Pelze, Reisesäcke u. dgl.
Bijouteriewaaren, echte und falsche, Juwelier- und Gold-

und Silberschmiedwaaren; vlattirte Waaren, im Feuer
oder galvanisch vergoldete, oder versilberte Metallwaaren.
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t9. Juni Blumen, künstliche.

Blumenzwiebeln.

Cigarren.
Kosmetische Mittel aller Art; Geheimmittel und fertige

oder zusammengesetzte Arzneimittel, wie Essenzen, Svruve,
Elixire, Pflaster, Pillen u. dgl. und alle Waaren, die

in verschlossenen Flaschen, Krügen, Gefässen, Schachteln,

Päckchen zur Verzollung gelangen, ohne revidirt werden

zu dürfen; Hoff'scher Malzextrakt u. dgl.
Essenzen, feine und ätherische Oele.

Edelsteine und Korallen, geschnittene, geschliffene, gefaßte

oder ungefaßte; Perlen.
Gewebe, Posamentirwaaren und Spitzen von Seide oder

Floretseide mit echtem oder unechtem Gold oder Silber.
Glas: Spiegelglas, belegtes, von nnd über zwei Quadrat-

fnß Größe, auch solches in Rahmen gefaßt und dann

außerhalb mit der Rahme gemessen; gemalte
Glasscheiben.

Goldrahmen und Rahmen mit Vergoldungen.

Hüte und Kappen aller Art.
Lederwaaren, feine, von Corduan, Saffian, Maroquin,

Brüsseler oder dänischem Leder, von sämisch oder

weißgarem Leder, von lakirtem Leder und Pergament; Sättel
und Reitzeuge und Geschirre, mit feinen metallenen

Schnallen und Ringen; Handschuhe von Leder und feine

Schuhe aller Art; Schuhe und Stiefeln mit Pelz oder

Juchten.

Lustfeuerwerke.

Modewaaren, fertige, Putzmacherwaaren aller Art und

Schmuckfedern.

Parfümeriewaaren, wie wohlriechende Wasser, aromatische

Essige, Puder, Schminke u. dgl.
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Perückenmacher- und Haararbeiten. tg. Juni.

Schärpen (Umschlagtücher) und Shawls, fertige.

Spielkarten.
Sonnen- und Regenschirme, seidene, fertige.
Stickereien: Taschentücher, Gaze, Mousseline, Baumwolltüll

und Leinentüll mit Hand- und Maschinenstickerei; Spitzen

und Blonden aller Art.
Thee, chinesischer und ähnlicher.

Teppiche, ganz fertige, aller Art, die nicht in eine niedrigere

Klasse fallen.

Uhren, Taschen- und Tafeluhren aller Art, die nicht in
die Vorhergehende Klasse fallen.

II. Tarif für die Ausfuhr.

Zollfrei dürfen ausgeführt werden:

diejenigen Gegenstände, die im Zolltarife zur Einfuhr

unter den Positionen a^-u namentlich zur
zollfreien Einfuhr aufgeführt sind. Siehe hievor Seite

313-315;
d. diejenigen Gegenstände, denen im Grenzverkehr zoll¬

freie Einfuhr gestattet ist. Siehe Seite 315 und 316

hievor;
o. diejenigen Waaren für den Markt-, Veredlungs- und

Meßverkehr, die auf Seiten 316 und 317 hievor bei

der Einfuhr zollfrei zugelassen werden;
à. Zollpflichtige Gegenstände, welche von derselben Person

getragen werden und deren Ausgangszoll zusammen

weniger als 10 Rappen beträgt, vorbehältlich

Beschränkung im Falle von Mißbrauch.
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19.Juni Tarif für die Ausfuhr zollpflichtiger
Waaren.

Vom Stück.

1) Fünf Rappen (Centimen).

Kälber von einem Gewicht bis 80 Pfund.
Schafe und Lämmer.

Schweine unter 80 Pfund Gewicht und Spanferkel.

Ziegen und Zicklein.

2) Fünfzig Rappen (Centimen).

Efel.

Füllen, bis sie die ersten Milchzähne abgestoßen haben.

Rindvieh und Kälber von und über 80 Pfnnd schwer.

Schweine von und über 80 Pfund Gewicht.

' 3) Ein Franken und fünfzig Rappen.

Pferde.

Maulthiere und Maulesel.

L. Bom Werth.
1) Zwei Prozent.

Holz, gesägtes oder geschnittenes; vorgearbeitetes Nutzholz.

Holzkohlen.

2) Drei Prozent.
Holz, rohes, oder nur ganz roh und nicht in der ganzen

Länge ins Gevierte beschlagen; Flößholz, gemeines.
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e. Vom Gewicht. is.Juni
1L6S.

I. Von der Zugthicrlust,
und zwar von jedem angespannten Zugthier, oder für je

15 Centner; wenn per Schiff oder per Eisenbahn: mit
der Bemerkung, daß, wenn die unter dieser Rubrik

angeführten Gegenstände auf einem Wagen oder in einer
Traglast zusammen das Gewicht von 10 Centnern nicht

übersteigen, dafür nur Zweidrittel — wenn sie das

Gewicht von 5 Centnern nicht übersteigen, nur ein Drittel,
und weun sie das Gewicht von einem Centner nicht

übersteigen, nur zwei Fünfzehntheile des betreffenden

Zollansatzes bezahlt werden:

1) Fünfzehn Rappen (Centimen).

Asphalt.
Erde, Thon.

Holzwaaren, gemeine, als: Rechen, Gabeln, Rebftecken,

Befen u. dgl.
Kalk, Gyps, roh, gebrannt oder gemahlen.

Korbwaaren, gemeine.

Obst, frisches, Kartoffeln, Feld- und Gartengewächse.

Schiefer, behauene Steine, Mühlsteine und Schleifsteine.

Töpferwaaren, gemeine.

Ziegel und Backsteine.

2) Dreißig Rappen (Centimen).

Asphalt-Mastix.
Eisenerz.

Effekten und Geräthe von Auswanderern, offene oder

gepackte.

Heu und Stroh.
Salz (Koch- und Viehsalz).
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!9. Juni Steinkohlen, Braunkohlen.
t86S. Wein, Obstwein und Bier, schweizerischen Ursprungs, in

Fässern oder in offenen Kufen.

3) Fünfundsiebenzig Rappen (Centimen).

Asche.

Dünger.

II. Vom Schweizerzentner Bruttogewicht.

1) Zehn Rappen (Centimen).

Alle nicht genannten Waaren oder Gegenstände.

2) Fünfzig Rappen (Centimen).

Felle und Häute, rohe.

Gerberrinde, ganz.

Lohe und andere Rinden, gemahlen oder gestoßen.

3) Zwei Franken.
Lumpen und Makulatur, Abfallfäden, alte Stricke und

Taue, Papiermasse.

III. Zolltarif für die Durchfuhr.

Es wird bezahlt ohne Rücksicht auf die Distanz:

Vom Stück. Zwei Rappen (Centimen):

Für Vieh aller Art.

«. Vom Gewicht.
s. Von der Zugthierlast. Zehn Rappen (Centimen):

(d. h. von jedem angespannten Zugthier oder für je 15

Zentner per Schiff oder Eisenbahn).

Für Abfälle aus dem Thier- und Pflanzenreich.
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Bausteine, gemeine, rohe und behauene. tg. Juni

Bäume, junge und Sträucher, zur Obst- und Waldkultur
nutzbare Bäume überhaupt, Reben.

Besen von Reisig.

Dachziegel und Backsteine.

Effekten und Geräthe, gebrauchte von Haushaltungen.

Erze, aller Art, rohe.

Geflügel, lebendes, frische Fische u. dgl.
Gegenstände zu Schaustellungen, als Panorama's, Menagerien,

Theatereffekten, Wachsfiguren u. dgl.
Gerberrinde und Lohkuchen.

Heu und grünes Futter.
Holz aller Art.
Holzkohlen,

Kalk und Gyps, gebrannt und gemahlen.

Kartoffeln.
Koke, Torf, Braunkohle, Steinkohle.

Lehm, Töpferthon, Huppererde, Walkererde und Porzellanerde,

alles roh, Suinter, Schlacken.

Obst, frisches, frische Feld- und Gartengewächse.

Salzfässer und Gypsfäffer, gebrauchte Kübel.

Schieferplatten.

Statuen und Monumente.

Stroh, Häckerling und Spreu.

b. Vom Schweizerzentner. Fünf Rappen (Centimen).

Für alle übrigen Durchgangsgüter.
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19. Jum Der Regierungsrath des Kantons Bern

beschließt:

Vorstehender Zolltarif soll in die Gesetzsammlung

aufgenommen werden.

Bern, den 19. Juni 1865.

Namens des Regierungsrathes:
Der Präsident,

P. Migy.
Der Rathsschreiber,

Dr Trächsel.

186S.

19. Juli Vollziehungsverordnung
zum

Gesetz vom 1. Juni 1865 über Ansammlung eines

Vorrathes von Gewehren und Patrontaschen.

Der Regierungsrath des Kantons Bern,
in Vollziehung des Gesetzes vom 1. Juni 1865,

auf den Antrag der Direktion des Militärs,
verordnet:

Verwaltung.
1. Die Verwaltung des Gewehrvorrathes und der

bezüglichen Kaffe ist der Zeughausverwaltung übertragen.

Zu Handen derselben besorgen in den Bezirken

ä. den Bezug der Beiträge (M. 2 und 3) und der Bußen

(s. 5) die Amtsschaffner,
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b. die Controlirung der im eigenen Besitz der Pflichtigen ts. Juli
bleibenden Waffen (§. 4) die Bezirkskommandanten.

2. Die Zeughausverwaltung hat die eingehenden

Gelder nach den folgenden Vorschriften in Empfang zu

nehmen und alljährlich auf 31. Dezember der
Finanzdirektion (Kantonsbuchhalterei) Rechnung abzulegen. Diese

Rechnung soll auch das Inventar der vorräthigen Gewehre

und Patrontaschen nebst Schatzungswerth enthalten.

Das jeweilige nach dieser Rechnung sich erzeigende

Vermögen dieser Sonderverwaltung bildet einen Bestandtheil

des Staatsvermögens.

3. Die Anschaffung von Gewehren und Patrontaschen

geschieht nach den Weisungen der Militärdirektion durch

die Zeughausverwaltung (§. 6), ebenso die Magazinirung
und die Besorgung der Waffen.

4. Die Kosten der Kafsaverwaltung, der Aufbewahrung

und des Unterhaltes der Waffen trägt die Kasse selbst.

5. Der Kassabestand, so weit er nicht zur
nächstbevorstehenden Verwendung bestimmt ist, foll depotweife in
runden Summen bei der Hypothekarkasfe niedergelegt werden.

Die daherigen Zinse fließen der Gewehrkasse zu.

Bezug.
6. Die im Kanton wohnenden Pflichtigen bezahlen

ihren Beitrag von 15 Fr. bei der Amtsschaffnerei des

Bezirkes, in welchem sie Wohnsitz haben, die auswärts
wohnenden bei der Amtsschaffnerei des Bezirkes, in welchem

sie heimathberechtigt sind.

7. Für die bezogenen Beiträge stellen die Amtsschaffner
numerirte Empfangsbescheinigungen aus, die aus einem
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19. Juli ihnen von der Verwaltung zu verabfolgenden Souchen-
1S6S. huck)g geschnitten werden. Sobald ein solches Buch aus¬

gebraucht ist, soll es der Verwaltung zur Prüfung und

Kontrolirung eingesandt werden.

8. Die Amtsschaffner tragen die eingehenden Beiträge
in ein Verzeichniß, zu dem ihnen die Verwaltung das

Formular liefert. Je am Schlüsse eines Vierteljahres
senden sie der Zeughausverwaltung dieses Verzeichniß nebst

der Gesammtsumme der bezogenen Beiträge nach Abzng
einer ihnen zukommenden Bezugsgebühr von 4

Kontrolirung der im Privatbesitz befind¬
lichen Waffen.

9. Die Vorweisung der eigenen Waffen (Stutzer oder

Jnfanteriegewehr mit Patrontasche oder Weidsack) geschieht

bei dem Kommandanten des betreffenden Militärbezirkes,
der darüber unentgeltlich eine Bescheinigung nach Formular
ausstellt und die kontrolirte Waffe mit seinem Nummerzeichen

versieht.

Je nach Ablaus des Jahres sendet der Bezirkskomman-

dant einen Auszug aus der Kontrole an die Zeughaus-

verwaltung.
Es sollen nur solche Gewehre oder Stutzer angenommen

werden, welche der neuen eidgenösstschen Ordonnanz
entsprechen und das eidgenössische oder kantonale Kontrol-
zeichen tragen.

10. Die Militärdirektion wird zeitweise eine Inspektion
der kontrolirten Waffen vornehmen lassen.

Bußen.
11. Die Bußen werden durch die Militärdirektion

ausgesprochen; diese bringt dieselben zum Zweck des Be-
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zuges unter Angabe des Verleiders den Amtsschaffnem 19. Juli
zur Kenntniß. ^d-

Zum Verleiderantheil sind auch die Bezirkskommandanten

und die Sectionsschreiber, sowie die Landjäger
berechtigt.

Aufficht.
12. Die Verwaltungen der Corvorationsgüter haben

bei Anmeldungen zu den Nutzungen des Corporationsgutes
und die Pfarrämter vor Verkündigung einer Ehe sich

bescheinigen zu lassen, daß die bezüglichen Vorschriften des

Gesetzes vom 1. Juni 1865 durch die Betreffenden erfüllt
worden find.

Als Nachweis hierüber gilt entweder die Emvfangs-

bescheinigung der Amtsschaffnerei (Art. 7) oder die

Bescheinigung des Bezirkskommandanten (Art. 9). Nur nach

vorschriftgemäßen Formularien ausgestellte Quitwngen oder

Bescheinigungen sind zu berücksichtigen.

13. Diese Verordnung tritt sofort in Kraft. Sie
foll in die Gefetzsammlung aufgenommen und durch das

Amtsblatt bekannt gemacht werden.

Bern, den 19. Juli 1865.

Namens des Regierungsrathes:
Der Präsident,

P. Migy.
Der Rathsschreiber,

Dr. Trächsel.
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t9/2s. Juli Uebereinkunft
1865.

zwischen

den hohen Ständen Luzern und Bern, betreffend

die gegenseitige Stellung der Fehlbaren in

korrektionellen und polizeirichterlichen Straffällen.

In näherer Erläuterung und Ausführung des durch

das eidgenössifche Konkordat vom 7. Juni 1810, bestätigt
den 9. Juli 1818, hinsichtlich der gegenseitigen Stellung
der Fehlbaren in Polizeifällen angenommenen Grundsatzes

und in der Ueberzeugung, daß die möglichste Verhinderung

der Straflosigkeit auch in bloß korrektionellen oder

polizeilichen Straffällen im wohlverstandenen Interesse beider

Kantone liegt, haben die hohen Regierungen von
Luzern und Bern nachstehende Uebereinkunft abgeschlossen

und festgesetzt, was von Einem zum Andern folgt:

Art. 1. Beide Regierungen anerkennen als Gerichtsstand

zur Beurtheilung der als korrektionelle oder

Polizeivergehen anerkannten Fälle denjenigen Richter, hinter
welchem das Vergehen verübt worden (toruni ckelieti),

und geben sich demnach die Zusicherung, in solchen Fällen
sowohl auf förmliche Requisition dieses kompetenten Richters

hin die Rogatorialzitationen an die in ihrem Gebiete

sich aufhaltenden Angeschuldigten zu bewilligen, als auch

auf ein Ansuchen der mitkontrahirenden Regierung Dieser

die betreffenden Perfonen polizeilich auszuliefern, sei es

zum Zwecke ihrer Stellung vor den rogirenden Richter,

sei es behufs Vollziehung eines gegen sie ausgefällten
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Strafurtheils. Diefe Auslieferung soll zu letzterein Zwecke is/W. Juli
auch dann erfolgen, wenn eine Geldstrafe wegen Zahlungs- ^W-

Unfähigkeit des Verurtheilten oder weil derselbe nicht

genügendes Eigenthum innerhalb des Gebietes des requirirenden

Kantons nachwies, nach den Gesetzen dieses Kantons

in Gefängnißstrafe oder öffentliche Arbeit umgewandelt
wurde.

Jedoch soll keine Auslieferung erfolgen, es fei denn

zuvor der Betreffende durch die kompetenten Behörden des

Wohnorts angewiesen worden, sich vor der die Auslieferung

verlangenden Behörde des andern Kantons zu stellen,

und derselbe habe dieser Aufforderung keine Folge geleistet.

Die Verhaft- und Transportkosten werden alle Mal
von der requirirenden Regierung nach Maßgabe des

Bundesgefetzes über Auslieferungen vom 24. Juli 1852

getragen.

Art. 2. Unter anerkannten korrektionellen oder

Polizeivergehen follen namentlich verstanden fein:

Geringere Verletzungen der Personen und des

Eigenthums, bösliche Verlassung oder Vernachläßigung

feiner Angehörigen und Gemeindsbelästigung,

Störungen der öffentlichen Ruhe und Sicherheit,
Verletzung der den Behörden schuldigen Achtung und

widerrechtlicher Widerstand gegen richterliche
Verfügungen, — insofern diese Vergehen in dem Kanton,
wo sie verübt worden, zwar strafrechtlich verfolgt,
aber nicht von dem Kriminal -, sondern von dem

korrektionellen oder dem Polizeirichter gefertigt werden,

und für welche die Auslieferung nicht schon durch

das Bundesgefetz vom 24. Juli 1852 vorgeschrieben

ist, wie überhaupt

Jahrgang I8«I. 23
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i9/?6. Juli d. mit gerichtlicher Strafe bedrohte Widerhandlungen
1865.

gggg^ dig ^ gjngm. der beiden Kantone bestehenden

allgemeinen Polizei-, Administrations- und

Fiskalvorschriften.

Art. 3. Zu Vermeidung jedes Mißverständnisses wird
noch festgesetzt, daß bei Uebertretung von richterlich

bewilligten Privatverboten keine Verbindlichkeit zu Stellung
der Beklagten oder Verfällten eingegangen wird, fondern

daß die Betreffenden, falls sie sich nicht freiwillig stellen

oder in dem Kanton, wo die Uebertretung geschehen, nicht

angehalten werden können, vor dem Richter ihres Wohnortes

(juckex àomieilli) zu belangen sind.

Art. 4. Gegenwärtige Uebereinkunft ist vorläufig für
die Zeit von 4 Jahren abgeschlossen. Nachher dauert sie

ohne ausdrückliche Erneuerung fort, bis der eine oder

andere Theil sie förmlich aufkündet, jedoch bleibt sie von
der notifizirten Aufkündung hinweg noch während 6

Monaten in Kraft.

Bern, den 19. Juli 1865.

Namens des Regierungsrathes
des Kantons Bern:

Der Präsident,

P Migy.
Der Rathsschreiber,

Dr. Trächsel.

Luzern, den 26. Juli 1865.

Namens des Regierungsrathes:
Der Statthalter,

X. Wechsler.
Der Staatsschreiber,

Dr. Willi.
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Der Regierungsrath des Kantons Bern lS/ZS. Juli
ISSS.

beschließt:

Vorstehende Uebereinkunft soll in die Gesetzsammlung

aufgenommen werden.

Bern, den 31. Juli 1865.

Namens des Regierungsrathes:
Der Präsident,

P. Migy.
Der Rathsfchreiber,

Di Trächsel.

Nebereinkunft, 22 Juni
betreffend

28. Juli
die Einverleibung des alten Kantonstheiles Bern isss.

in das Bisthum Bafel.

Nachdem der Stand Bern durch Vermittlung des h.

Bundesrathes beim heil. Stuhl das Gesuch gestellt hat,
daß der ganze Theil des Kantons Bern, welcher zur Zeit
der Reorganisation des Bisthums Basel im Jahr 1828

diesem Bisthum nicht zugetheilt worden ist, demselben

einverleibt werde, und nachdem der heil. Stuhl dieses Gesuch,

welches die Zustimmung aller hohen Diöcesanstände

erhalten hatte, günstig aufgenommen, sind als Abgeordnete

ernannt worden^ mit dem Auftrage, über diefe Vereinigung

zu unterhandeln:
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22. Juni durch den h. Stand Bern: Herr Migy, Präsident des

W^uu Regierungsrathes des Kantons Bern, und Herr

18S5. Stockmar, Mitglied des Regierungsrathes;

durch den heil. Stuhl: Herr Bovieri, Geschäftsträger
des heil. Stuhles bei der Eidgenossenschaft und

apostolischer Protonotarius.

Da jedoch Herr Migy durch den h. Bundesrath
zufolge Delegation vom 10. Juni und Mittheilung an den

Herrn päpstlichen Abgeordneten vom gleichen Tag, zum
Präsidenten der Konferenz ernannt und in seiner Eigenschaft

als Abgeordneter der Regierung durch Herrn
Regierungsrath Kummer erfetzt worden ist, so hat sich Herr
Bovi eri hierüber auf die Noten bezogen, welche er am
19. Januar und 25. Februar diefes Jahres an den

Bundesrath gerichtet hat.

Hierauf haben die Herren Abgeordneten unter dem

Präsidium des vorgenannten Herrn Migr, in feiner Eigen-

schaft, wie oben ermähnt worden ist, als Abgeordneter
des Bundesrathes ihre Vollmachten ausgetauscht nnd nachdem

dieselben in gehöriger Form erfunden morden, unter

Vorbehalt der Genehmigung ihrer hohen Vollmachtgeber
die nachfolgende Uebereinkunft abgeschloffen:

Art. 1. Der ganze Theil des Kantons Bern, welcher

im Jahr 1828 nicht dem Bisthum Basel zugetheilt morden

ist, ist von nun an diesem Bisthum einverleibt, so

daß dasselbe den ganzen Kanton Bern umfaßt, so weit
es seine katholische Bevölkerung betrifft. Die Bestimmungen

der Uebereinkunft vom 26. März 1828, betreffend die

Reorganisation des Bisthums Basel und diejenige der

Bulle Leo des XII., iutsr prssoipuä, vom 7. Mai 1828,

nach welchen der Bischof feine geistliche Gerichtsbarkeit in
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diefem Bisthnm ausübt, erstrecken sich daher auch auf 22. Juni
diesen mit dem Bisthum also vereinigten Gebietstheil. 28^ li

Art. 2. Der Stand Bern wird den Pfarrern des 186S.

neuen Theils des Bisthums eine angemessene jährliche

Befoldung festfetzen und Bedacht darauf nehmen, diejenige
des Pfarrers der Stadt Bern auf einen Betrag zu bringen,

welcher den Bedürfnissen feiner Stellung entspricht,

so wie im fernern ihn mit hinlänglichen Gehaltsanweisungen

für ein Mariât zu versehen.

Er wird auch fernerhin in unparteiischer Würdigung
die Verbesserungen im Auge behalten, welche die Zukunft
in diesem neuen Theil des Bisthums erfordern könnte.

Also abgeschlossen in Bern, den eilften Juni eintausend

acht hundert vier und sechszig.

Der Präsident:
P. Migy.

Die Abgeordneten des Der Abgeordnete des

Kantons Bern: apostolischen Stuhles:

X. Stockmar. I. Bovieri, Geschäfts-

I. I. Kummer. träger des heil. Stuhles,
apost. Protonotarius.

Der Große Rath des Kantons Bern
ertheilt hiermit vorstehender Uebereinkunft seine

Genehmigung.

Bern, den 22. Juni 1865.

Namens des Großen Rathes:
Der Präsident,

Ed. Carlin.
Der Staatsschreiber,

M. v. Stürler.
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22. Juni Mit Schreiben vom 1. August 1864 hat Herr Ge-

28^uli schäftsträger Bovi eri dem Regierungsrathe des Kantons

issö!' Bem zur Kenntniß gebracht, daß Se. Eminenz der Car¬

dinal Antonelli ihm unterm 16. Juli die Genehmigung

vorstehender Uebereinkunft durch den heil. Stuhl angezeigt

habe.

Konserenz im Stifkgebiiude in Bern.

Anwesend sind:

Mgr. I. Bovieri, Geschäftsträger des heil. Stuhles,
?r«tou«tg,riu8 äposrolieus, und

Herr P. Migv, Regierungspräsident des Kantons Bern,
Abgeordneter^ lw« in Folge Auftrags vom heutigen

Tage.

Mgr. Bovieri legt die der Uebereinkunft vom 11.

Brachmonat 1864 über die Einverleibung des alten

Kantonstheils von Bern in das Bisthum Bafel vom heil.

Stuhl ertheilte Genehmigung vor.
Gleicherweise legt Herr Migy die vom Großen Rath

des Kantons Bern der erwähnten Uebereinkunft ertheilte

Genehmigung vor.
Diese Genehmigungen wurden beiderseits richtig und

in gehöriger Form befunden und gegenseitig ausgewechselt.

Zur Beglaubigung dessen wurde ein Protokoll in zwei

Doppeln aufgenommen und von den Bevollmächtigten der

vertragschließenden Parteien unterzeichnet.

Bern, den 3. August 1864.

ÄM. P. Migy. SiM. I. M. Bovieri.
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Der Regierungsrath des Kantons Bern 22. Juni
tS64.

beschließt: 28. Juli

Vorstehende Uebereinkunft soll in die Gesetzsammlung

aufgenommen werden und zwar mit der ausdrücklichen

Erklärung, daß die im Dekret vom 11. August 1828 über

die Promulgation der päpstlichen Bulle inter prsseipuä

aufgestellten Vorbehalte auch auf diefe Uebereinkunft ihre

Anwendung haben follen.

Bern, den 28. Juli 1865.

Namens des Regierungsrathes:
Der Präsident,

P. Migy.
Der Rathsfchreiber,

Dr. Trächsel.

lSSS.

Dritter Nachtrag 7/19. Augusu

zum iS65.

Vertrag vom 23. Februar 1859 zwischen Solothurn
und Bern, betreffend die Vereinigung gegenseitiger

Ohmgeldbüreaur längs der bernifch-solothurnischen

Gränzen.

Die Finanzdirektionen von Solothurn und Bern sind

ferner mit einander übereingekommen, die nachfolgenden

weitern Bestimmungen als Zufatzartikel zum Vertrag vom

23. Februar 1859, mit Nachträgen vom 16. Juli gleichen

Jahres und 12. September 1862 — beizufügen:



360

?/lg. August 1) Das neue Gränzbüreau Rotris-Jgraben au der
1865. neuen Straße von Grellingen nach Numingen wird

gemeinschaftlich erklärt;

2) die Ohmgeldverwaltungen der Kantone Solothurn
und Berit verabfolgen dem Einnehmer jede eine jährliche

Besoldung von Fr. 50;

3) diese Nachtragsbestimmungen treten mit dem 1. Herbst¬

monat 1865 in Kraft und sollen in die Sammlung
der Gefetze und Dekrete aufgenomnien werden.

Solothurn, den 2. Au- Berîn, den 28. Juli 1865.

gust 1865.

Der Finanzdirektor von Der Finanzdirektor von

Solothurn: Bern «,à interim:

Schenk, Reg.-Rath. Weber.

Der Regierungsrath des Kantons Bern ertheilt hiermit

obigem Nachtrag seine Genehmigung.

Bern, den 7. August 1865.

Namens des Regierungsrathes:
Der Präsident,

P. Migy.
Der Rathsschreiber,

Iii Trächsel.
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Der Regierungsrath des Kantons Solothurn ertheilt 7/t9. August

vorstehendem Nachtrag seine Genehmigung. ^tZii'

Solothurn, den 19. August 1865.

Der Landammann,
für denselben:

Baumgartner, Reg.-Rath.

Der Staatsschreiber:

I. I. Amiet.

Kreisschreiben, t«. August
18KS.

betreffend

das Verfahren bei Ertheilung von Tanzbewilliguugen

an Sonntagen.

Die Direktion der Justiz und Polizei des Kantous Bern

an

sämmtliche Negierungsstatthalter.

Herr Regi e rung s statth alte;
Die Regiemng ist schon wiederholt und so auch in

ueuester Zeit wieder iu amtlicher Weise darauf aufmerksam

gemacht wordeil, wie das Kreisschreiben des Kleinen

Rathes vom 25. Jänner 1822, betreffend das Tanzen an

Sonntagen, 'in den verschiedenen Amtsbezirken des Kantons

eine ungleiche Beachtung finde. Während nämlich
die einen Regierungsstatthalter — und mau darf annehmen

die überwiegende Mehrzahl — sich in Betreff der
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io. August Ertheilung von sonntäglichen Tanzbewilligungen pflichtge-
1365. mafz an die Bestimmungen der angeführten Verordnung

halten, erlauben sich andere Tanzbewilligungen auch für
andere Sonntage, als die gesetzlich gestatteten, zu ertheilen.

Die Direktion der Justiz und Polizei erachtet es in
ihrer Pflicht, diefem Mißbrauche mit Nachdruck entgegenzutreten.

Allervörderft liegt in der Ertheilung von Tanzbewilligungen

für andere Sonntage, als die gesetzlich erlaubten,

an und für sich eine Mißachtung einer allgemein verbindlichen,

kategorischen, gesetzlichen Vorschrift. Eine solche

Mißachtung ist nicht nur dem Ansehen des Gesetzes im

Allgemeinen nachtheilig, sondern sie bringt zudem eine

Ungleichheit des Verfahrens mit sich, welche die Stellung
derjenigen Beamten, die das Gesetz gewissenhaft beobachten,

erschwert. Ferner wird dadurch die weise Absicht der

bestehenden Vorschrift, daß sämmtliche sonntäglichen

Tanzbewilligungen in deni ganzen Kanton auf die gleichen

Sonntage statthaben sollen, um den Nachtheilen eines

allzugroßen Zusammenflusses der jungen Leute verschiedener

Ortschaften bei solchen Lustbarkeiten vorzubeugen, vereitelt.

Sodann liegt eine Vermehrung der Tanzgelegenheiten

überhaupt nicht im sittlichen und ökonomischen Interesse

des Volkes, und es ist leider eine bekannte, auch amtlich

bestätigte Thatsache, daß die Tanzsonntage so häusig
strafrechtliche Untersuchungen im Gefolge haben. Endlich

erfordert auch die Heilighaltung des Sonntages, daß mit
sonntäglichen Tanzbewilligungen Maß gehalten und die

vom Gesetz diehfalls aufgestellte Schranke nicht überschritten

werde.

Indem Ihnen sonach die Justiz- und Polizeidirektion
als ihren bestimmten Willen kund thut, daß bezüglich der
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Ertheilung von Tanzbewilligungen für Sonntage fortan to. August

die Vorschriften der Verordnung vom 25. Jänner 1822 ^65.

(in Verbindung mit dem Kreisschreiben vom 22. Mai 1840

und vom 15. Herbstmonat 1841) im ganzen Kanton und

von sämmtlichen Beamten befolgt werden, spricht sie gegen

Sie, Herr Regierungsstatthalter, die Erwartung aus, daß

Sie Ihrerseits gegenwärtiger Weisung gebührend
nachkommen werden.

Sie werden dieses Kreisfchreiben, welches auch in die

Sammlung der Gesetze und Dekrete aufgenommen werden

wird, in Ihr Mandatenbuch eintragen lassen.

Mit Hochschätzung!

Bern, den 10. August 1865.

Der Direktor der Justiz und Polizei:

P. Migy.

Kreisschreiben, is. August
I3SS.

betreffend

die Schindeldach-Bewilligungen.

Der Regierungsrath des Kantons Bern

an

sämmtliche Regierungsstatthalter.

Der §. 1 des Gesetzes über die Dachungen vom 11.

Christmonat 1828 schreibt bekanntlich vor, daß alle

Gebäude, die entweder neu errichtet oder auf der Stelle
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48. August eines alten wieder aufgeführt werden, mit Ziegeln oder
1865. Schiefern eingedeckt werden sollen. Zufolge Dekrets vom

17. November 1835 bezieht sich diefe Vorschrift auch auf
diejenigen Gebäude, bei welchen der Dachstuhl ganz oder

theilweife abgebrochen und neu aufgeführt werden muß.

Dagegen sind von derfelben ausgenommen:

«,. alle landwirtschaftlichen Gebäude, welche mit keiner

Feuerstätte versehen sind und die in einer Entfernung
von wenigstens 600 ,Fuß von bereits bestehenden

Gebäuden errichtet werden;

b. alle Senn- und Melkhütten, Käsespeicher und Gaden

auf den Allmenten, Bergen und Vorweiden, so wie

auch die kleinen Moos- und Bergscheuerlein.

Durch Z. 4 des Gesetzes vom 11. Christmonat 1828

ist dem Regierungsrathe die Befugniß eingeräumt worden,
mit Rücksicht auf besondere Ortsverhältnisse noch fernere

Ausnahmen zu gestatten, eine Befugniß, die durch Dekret

vom 25. Februar 1340 dem Departement, beziehungsweise

der Direktion des Innern übertragen worden ist. Diese

Bestimmung war im Hinblick auf die große Verschiedenheit

der Verhältnisse in unserm Kantone ein unabweis-

liches Bedürfniß; auf der andern Seite wird aber nicht

in Abrede gestellt werden können, daß bei der Vorliebe

für Schindeldachungen, welche in manchen Gegenden

bestanden hat und noch besteht, die Behörden in die Lage

versetzt wurden, von der ihnen eingeräumten Befugniß in
ausgedehnterm Maße Gebrauch zu machen, als es im

Sinn und Geist des Gesetzes und im wohlverstandenen

Interesse des Landes zu liegen scheint. Nachdem nun seit

dem Erlaß der Verordnung über die Dachungen nahezu

40 Jahre verflossen sind und die Erfahrung hinlänglich
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bewiesen hat, wie nützlich und zweckmäßig diefelbe ist, t8. August

dürfte es an der Zeit fein, in der Handhabung der ge- ^ti'
fetzlichen Vorschriften etwas strenger als bisher zu Werke

zu gehen, zumal es am Tage liegt, daß die große Zahl
von Bränden in unserm Kantone und die ungewöhnliche

Ausdehnung vieler dieser Brände theilweise wenigstens dem

Umstände zuzuschreiben sind, daß noch fo viele Schindel-

dachungen unter Verhältnissen vorkommen, welche deren

Vorhandensein nicht rechtfertigen.

Wir haben zu diesem Zwecke der Direktion des Innern
die angemessenen Weisungen ertheilt. Da es aber

nothwendig ist, daß sowohl Sie, Tit., als die Gemeindsbehör-

den, die Grundsätze, nach welchen künftighin die Schindel-

dachbewilligungsgefuche behandelt werden sollen, kennen,

damit Sie bei der Begutachtung derselben und die

Gemeindsbehörden bei Ertheilung allfälliger Empfehlungen
sich darnach richten können, so theilen wir Ihnen diese

Grundsätze in Nachstehendem mit.

1. Für Gebäude mit Feuerstätten sollen Schindel-

dachungen nur dann bewilligt werden, wenn wegen der

örtlichen Verhältnisse die Eindeckung mit Ziegeln oder

Schiefern geradezu unthunlich oder unzweckmäßig ist, wie

in einem großen Theile unserer Berggegenden, oder wenn
die Zufuhr von gesetzlichem Dachmaterial mit großen

Schmierigkeiten verbunden wäre. Im letztern Falle darf
jedoch die Eindeckung mit Schindeln nur gestattet werden,

wenn das Gebäude vereinzelt steht.

2. Wird für ein Gebäude mit Feuerstätte eine Schin-
deldachung bewilligt, fo ist die Bewilligung nur unter dem

Vorbehalt zu ertheilen, daß in einer Ausdehnung von
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!6. August wenigstens 8 Fuß rings um das Kamin Ziegel oder
!»öo. Schiefern angebracht werden. ^

3. In denjenigen Gegenden und Lokalitäten, in welchen

nach Ziffer 1 hievor Schindeldachungen auch bei neuen

Gebäuden mit Feuerstätten zuläßig sind, dürfen dieselben

ohne Weiteres anch für Anbauten an Wohngebäuden oder

in Fällen von baulichen Veränderungen an folchen und

ebenso für landwirthschaftliche Gebäude gestattet werden.

4. In denjenigen Gegenden und Lokalitäten, auf
welche die Bestimmungen der Ziffer 1 keine Anwendung

sinden, sollen für größere Anbauten an Wohngebäuden
keine Schindeldachbewilligungen ertheilt werden, es fei

denn, daß die Wohngebäude felbst bereits mit Schindeln
eingedeckt sind und von andern entfernt stehen. Wird an
eineni mit Schindeln eingedeckten Wohngebäude der Dachstuhl

ganz oder zum größern Theil verändert, und steht

das Gebäude nicht ganz vereinzelt, so soll die Eindeckung

des neuen Dachtheiles mit Schindeln nur gestattet werden,

wenn die Eindeckung mit Ziegeln oder Schiefern dem

Gebäude nachtheilig wäre. Für landwirthschaftliche Gebäude,

welche getrennt von Wohnhäusern aufgeführt werden und
die nicht wegen genügender Entfernung von andern
Gebäuden unter die Ausnahmsbestimmung des Z. 2, litt, g,

der Verordnung vom 11. Christmonat 1838 fallen, follen

Schindeldachbewilligungen nur ertheilt werden, wenn keine

andern Gebäude in der Nähe stehen und die Zufuhr von
Ziegeln oder Schiefern beschwerlich oder kostspielig wäre.

Für bloße Veränderungen an der Dachung bereits

bestehender und mit Schindeln eingedeckter landwirtschaftlicher
Gebäude können dagegen, sofern sich diese nicht in allzu-



367

großer Nähe von andern Gebäulichkeiten befinden, Schindel- is. August

dachbewilligungen ohne Weiteres ertheilt werden.

Eine genügende Zahl von Exemplaren dieses

Kreisschreibens folgt zu Handen der Gemeindsbehörden Ihres
Bezirks im Anschluß mit.

Bern, den 18. August 1865.

Namens des Regierungsrathes:
Der Präsident,

P Migy.
Der Kanzleisubstitut,

V. Müller.

Verordnung,
betreffend

die Beiträge der Burgergüter an die Notharmcn-

pflege.

Der Regierungsrath des Kantons Bern,

in Ausführung des Gesetzes über die Beiträge der

Burgergüter an die Notharmenpflege vom 9. April 1862

und in Ergänzung der Vollziehungsverordnung vom 9.

September 1863,
verordnet:

Z. 1. Die amtliche Zusammenstellung der an die

Notharmenpflege beitragspflichtigen Burgergüter und des Maßes

Lt. August
18SS.
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21. August der einzelnen Beiträge, wie solche infolge der Verordnung
ISSS. g September 1862 von der Direktion des Armen¬

wesens veröffentlicht wurde, macht für die betreffenden

Burgergemeinden auch für das Jahr 1866 Regel.

§. 2. Für die folgenden Jahre hat die Direktion des

Armenwesens auf Grundlage der Verordnung vom 9»

September 1862 eine neue Zusammenstellung anfertigen
und veröffentlichen zu laffen, welche jeweilen nach einer

neuen Volkszählung einer Revision zu unterwerfen ist.

§. 3. Diese Verordnung tritt sofort in Kraft und foll
in die Gefetzsammlung aufgenomnien werden.

Bern, den 21. August 1865.

Namens des Regierungsrathes:
Der Präsident,

P. Migy.
Der Staatskanzleifubstitut,

B. Müller.
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Beschluß, 20. Sept.
58SS.

betreffend

die Errichwng eines Ohmgeldbüreaus in Gondiswyl.

Der Regierungsrath des Kantons Bern,
in Betrachtung der Nothwendigkeit, den Verkehr mit

ohmgeldpflichtigen Getränken auf der neuen Straße Lu-

zernergrenze-Gondiswyl-Melchnau einer Kontrole zu

unterwerfen

in Anwendung des §.19 des Gesetzes vom 28. März
1860, auf den Antrag der Finanzdirektion,

beschließt:

1. Es wird in Gondiswyl ein neues Ohmgeldbüreau

errichtet. Die Befoldung des Ohmgeldeinnehmers wird
auf 100 Fr. festgesetzt.

2. Dieser Beschluß, mit dessen weiterer Vollziehung
die Finanzdirektion beauftragt ist, tritt sogleich in Kraft.
Derfelbe ist in die Sammlung der Gesetze und Dekrete

aufzunehmen.

Bern, den 20. September 186«.

Namens des Regierungsrathes:
Der Präsident,

P. Migy.
Der Rathsschreiber,

l)r Trächsel.

Jahrgang 18SZ. Z4
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22. März
27. Sept.

1865.

Poftvertrag
zwischen

der Schweiz und Frankreich.

Abgeschloffen den 22. Mörz 1865.

Ratisizirt von Frankreich am 31. März 1865.

„ „ der Schweiz am 28. Heumonat 1865.

Der Bundesrath

der

schweizerischen Eidgenoßenschsft,

nach Einsicht und Prüfung des

zwischen den Bevollmächtigten des

schweizerischen Bundesrathes und

Seiner Majestät des Kaisers der

Franzosen am 22, März 1865
in Paris nnter Ratifikationsvorbehalt

abgeschlossenen und

unterzeichneten Postvertrages, welcher

vom schweizerischen Ständerathe

am 13. Heumonat 1865 und

vom schweizerischen Nationalrathe
am 18. gleichen Monats
genehmigt worden ist, und der

also lautet:

êa A^aee cke Dieu et êa

i^oêon^ mattonaie,

lML«Mki VL8 ?K^yäI8,

^4 tous «sua? tM es« ^z?^sent«s

Uns Oonvsulioll às posts

s^snl sle eonolus Ig 22 msrs
1863, entre Is ?rsnos sl Is

lûonksàêrstion Luisse;
Louvsittion ckont Is teneur

suit:
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Der Buiidesrath der schwei- ^

zerischen Eidgenossenschaft und

Seine Majestät der Kaiser der

Franzosen, von dem Wunsche!

beseelt, die zwischen beiden Län-
dern bestehenden freundnachbar- ^

lichen Verhältnisse noch mehr!
zu befestigen und durch einen

neuen Vertrag den Postdienst der

Korrespondenzbeförderung
zwischen Frankreich und der Schweiz

zu verbessern, haben zn diesem

Zwecke zu ihren Bevollmächtigten
ernannt:

Der Bundesrath der schwei¬

zerischen Eidgenossenschaft:

Herrn Kern,
außerordentlichen Gesandten und

bevollmächtigten Minister diefer

Eidgenossenschaft bei Seiner

Majestät dem Kaiser der

Franzosen; und

Seine Majestät der Kaiser
der Franzosen: Herrn
Edouard Drouyn de

Lhuys, Senator des

Kaiserreiches, Großkreuz seines

kaiserlichen Ordens der

Ehrenlegion :c. zc., seinen

Minister und Staatssekretär
im Departement der

auswärtigen Angelegenheiten;

welche, nach erfolgter
gegenseitig« Mittheilung ihrer, in

186S.

I.« Conseil kscksrsl cks Is 22. Mörz

c«»Mer»ti«u 8«i88e, et 8s 2^ept.
Asjsst« I Lmpereur ck«8 krkm

««,18, egslsmsnt sniinss au cke-

sir cke resserrer les lien? ck'smi-

lis et cke bon voisinsZs lzui

unissent les ckeux ps)s^ el

ck'smèliorer, su woven ck'une

nouvelle convention, Is service
ckes eorrssponcksnces entre Is

k'rsncs sl Is 8uisse, ont nomme

pour leurs plénipotentiaires à

esl esset, ssvoir:

/^e Oonseiê /êcke^aê cke ê« <?«n-

/ëck«'«tt«n su«««, N. ^e?'tt^
Lnvovs extrsorckiusire et

Ainislrs plsnipotsntisirs cke

Is ckils Oonkscksrslion près
8s Asjssts I'Lmpsrsur ckss

k'rsncsis; el

öl« H/a/esêe' ê'Sm^pe^M?' cke«

lançais ^ U. Lckousrck

cke 8sns-

leur cks I'I5rnpirs, Orsnck'

Lroix cke 8on Orckrs Im-

psrisl cks Is I^sgion ck'Kon»

nsur, sle., etc., etc., 8«n

Ainislrs sl 8scrstsirs ck'Ltst

su Oepsrlemenl ckes ^lksirss

slrsnzsrss;

I>sso,usls, sprss s'ölre com-

muniqus Isurs plsins pouvoirs



372

W.März guter und gehöriger Form ve-
27. Sept. fundenen Vollmachten, über fol-

gende Artikel sich geeinigt haben.

Art. 1. Zwischen der

Postverwaltung von Frankreich und

der Postverwaltung der schweizerischen

Eidgenossenschaft soll eine

ununterbrochene, regelmäßige

Auswechslung von Briefen,
Geschäftspapieren Waarenmustern
und Drucksachen aller Art
vermittelst der zu diesem Zwecke

errichteten oder noch zu
errichtenden gewöhniichen oder besondern

Transportdienste zwischen

denjenigen Grenzpunkten der beiden

Länder stattfinden, welche

von den beiden Verwaltungen
im gemeinsamen Einverständniß

dazu bezeichnet werden.

Die auf den gewöhnlichen

Routen bereits bestehenden oder

noch herzustellenden Verbindungen

werden durch die den beiden

Verwaltungen zu Gebote stehenden

Transportmittel unterhalten,
und die Kosten dieser Kurse werden

von den beiden Verwaltungen

im Verhältniß der auf dem

betreffenden Gebiete zurückgelegten

Wegstrecke getragen.

Zu diesem Behufe hat
diejenige der beiden Verwaltungen,
welche den Gesammtbetrag der

en für einen dieser Trans-

rsspeetils, trouves en donne et
ckus forme, sont convenus ckss

srtieles suivsnts:

^rt. 1. II v uurs entrs
l'sckminislrslion ckss pnslss cks

kVsnes el I'sckministrstion ckss

postss cke Ig Confederation
suisse un seKsnZs psriockiqus

st régulier cks Isltrss, cks pg-
piers ck'slksirss, ck'ècksntillons
cks msreksnckisss st ck'imprimss
cks touts nsturs, su movsn ckss

ssrvisss «rckinsires ou spéciaux
établis ou s stsblir pour set

objet, eutre les points cks Is

frontière ckss cksux psvs qui
seront ckssignss, ck'un commun
secorck, psr ess cksux sckminis-

lrstions.

l^ss ssrvicss stsblis ou u

établir sur iss routes orckinsirss

ssront sxecutss psr Iss movsns
ckout ckispossnl Iss cksux sck-

ininislrslions
z et les irais re»

sultsnl cks ess services ssront

supportes psr ess sckmivistrs-

lions proporlionnsllsmsnt s Is

ckistsnes psrcourue sur Isurs

territoires rsspsctits.

^ cel sllst, eslls ckss cksux

sckministrstions qui scczuitters
Is tolslits cks css krsis, sur un

point lzuslconcjus, cksvrs fournir
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portdienste bestreitet, der andern

Verwaltung ein Doppel der mit
den Unternehmern abgeschlossenen

Verträge mitzutheilen. Im Falle
der Aufkündung dieser Verträge
werden die deßhalb zu leistenden

Entschädigungen im

nämlichen Verhältniß getragen.

Die Kosten, welche durch die

Beförderung der Briefpakete mit
den Eisenbahnen etwa entstehen

könnten, werden ausschließlich

von derjenigen Verwaltung
getragen auf deren Gebiet die

Beförderung stattgefunden hat.

Art, 2. Den Personen, welche

sowohl aus Frankreich und

Algerien nach der Schweiz, als
aus der Schweiz nach Frankreich

und Algerien gewöhnliche,

d. h. nicht chargirte Briefe senden

wollen, steht es frei, die

Bezahlung des Portos dieser

Briefe de» Adressaten zu

überlassen, oder das Porto bis an
den Bestimmungsort vorauszubezahlen.

Art. 3. Die für die Fran-
kirung eines, sowohl von Frankreich

und Algerien nach der

Schweiz, als von der Schweiz

nach Frankreich oder Algerien

versandten Briefes zu beziehende

Taxe ist auf dreißig Rappen

für je 10 Gramme oder den

à l'sutrs un cloubls àss msrckss 22. Mörz

conclus pour cst objst svsc Iss 27. Sept.

entrepreneurs. Ln ess àe re-
silistion àe ces insrckss, les

inckemnites cks rssilistion seront

supportées cksns Is même pro»
portion.

tJusnl sux krsis que pourrs
entraîner le transport ckss cksps-

obss psr Iss ebsmins cks ksr,

ils ssront supportes exclusive-

msnt psr l'uckininistrstion sur le

territoire cke laquelle es trsns-

port surs su lisu.

.^rt. 2. I^ss psrsonnss qui
vouckront suvovsr ckss lettres

orckinsirss, e'ssl-s-ckirs non
vksrgsss, soit cks Is ?rsnee st
cks l'^Igsris pour Is Luisss,
soit cks la Luisss pour Is I^rsnes

sl l'^Izêris, pourront, s Isur
cboix, laisser le port ckes ckiles

leurs» s Is ebsrgs ckss ckssti-

nstsirss ou ps^er ce port ck's-

vsnes jusqu'à destination.

^rl. 3. I.» lsxs s perosvoir

pour I'silraneKisssinsnl cks touts
Isttrs expsckiss, soit às lu I?rsnes

ou cks l'Algérie pour la Luisse,
soit cke Is Luisse pour Is Cranes

ou I-'^Igsris, ssrs cks trente
centimes psr dix grsmmss ou

irsction ds dix grammes.
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22. März
27. Sept.

1865.

Bruchtheil dieses Gewichts
sestgesetzt.

Auf jedem von Frankreich und

Algerien nach der Schweiz und

von der Schweiz nach Frankreich

oder Algerien versandten

unfrankirten Briefe wird eine

Taxe von fünfzig Rappen für je

zehn Gramme oder den Bruchtheil

dieses Gewichts bezogen.

Art. 4. Als Ausnahme von
den Bestimmungen des vorher-
gehenden Artikels wird die Taxe
der von einem der beiden Staaten

i» den andern beförderten

Briefe auf zwanzig Rappen für
je zehn Gramme oder den Bruchtheil

dieses Gewichts, im Frankofalle,

und auf dreißig Rappen

für je zehn Gramme oder den

Bruchtheil, iin Portofalle,
ermäßigt, so oft das Postbüreau
der Aufgabe von demjenigen
des Bestimmungsortes nicht weiter

als dreißig Kilometer in
gerader Linie entfernt ist.

Art. 5. Diejenigen Briefe,
welche sowohl von den in der

Tabelle ^ znm gegenwärtigen

Vertrage angegebenen Ländern

nach der Schweiz, als von der

Schweiz nach diesen Ländern

Ousnt à Is tsxs à percevoir
sur louts leltre non sssrsuekis

sxpsckiss, soit às la ?rs»es ou
às l'Algerie pour I» Luisse,

soil àe Is Luisse pour la krause

ou l'^Igsrie, elle ssra às ein-

quante centimes psr ckix gram-
mes ou krsetion àe àix gram-
inss.

^rt. à. ?sr exception sux
àispositions cks l'srtiole prece-
àent, Is tsxs àss Isllros ackrss-

ssss cke l'un ckss ckeux Etats
cksns l'autre > ssrs rsckuits s

vingt csnlimss psr ckix grammes
ou fraction cks ckix grammes,
en ess ck'slkrsnekisssmsnt, st s

treuts csnlimss sussi par ckix

grsmmss ou fraction cks ckix

grammes, en ess cks non-sllrsn-
enissement, toutes Iss loi» que
ls ckistsnee sxistsnl, sn ligne
ckroile, entre le bureau ck'ori-

gine et Is bursau às ckssliiialion

ne ckspssser» pas trente Kilo-

mètres.

H,rl. 8. l.ss letlrss expsckises

à ckscouverl, par Is vois cke Is

?rsnce, soil ckss psvs msnlion-

nss au tublssu annexé » Is

presents convention, pour Is

Luisss, soit cks Is Luisss pour
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stückweise über Frankreich befördert

werden, find zwischen der

Postverwaltung von Frankreich

und der Postverwaltung der

schweizerischen Eidgenossenschaft

zu den in genannter Tabelle

angegebenen Bedingungen
auszuwechseln. Falls die dem

Verkehre Frankreichs mit den in
der Tabelle aufgeführten fremden

Ländern gegenwärtig zu

Grunde liegenden Verträge
Abänderungen erfahren sollten,
welche die Bedingungen des

Austausches, wie sie für die

durch Frankreich übermittelten

Korrespondenzen im gegenwärtigen

Vertrage festgestellt sind,
verändern würden, so sollen diese

Abänderungen jedenfalls aus

besagte Korrespondenzen ihre volle

und rechtmäßige Auwendung

finden.

Art. 6. Die französische

Postvermaltung kann der eidgenössischen

Postverwaltung Brief: nach

der Schweiz chargirt überliefern.

Ihrerseits kann die schweizerische

Postverwaltung der

französischen Postverwaltuiig chargirte

Briefe nach Frankreich und

Algerien und, so weit möglich,

nach den Ländern, für welche

ees mêmes psvs, seront èoksn- 22. März

gees entre I'sckministrstion àes 27. Sept.

postes àe ?rsnes sl l'sckmini-

sirstion àss postss às ls l^on-
kscksrstion suisss sux eovàitions

snoneses àsns le àit tsblssu.
II ssl convenu que, àsns le

ess oü les conventions qui rè-

zlent lss relations postales às I»

t^ranee svee Iss pavs ckesignss

àsns Is tableau ^ susmentionné

visnàraisnt s être mockilises cks

manière s inlluur sur les von-
ckilions ck'seksnge lixees par Is

presente convention pour les

eorresponckaness transmises psr
Is vois àe Is?rsnes, «ss mo-
àiliestions ssront appliquées cks

plein ckroit aux ckiiss eorrss-

ponckanees.

^rt. 6. l/sàminislrstion àes

postss às Cranes pourrs livrer
s l'sàminislrstion àes postes
tsàsrslss àss lettres ekargêes s

cksstinstion cks ls Luisss.

Os son cols, l'sàminislrstion
ckss poslss kêckêrales pourra livrer
a I'sckministration ckes postes cke

Cranes ckss lettres ekargsss s

ckestinstion cks Is Trance et cke

l'Algerie, et, sutsnl que pos-
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SS. März Frankreich als Vermittlung dient,
27. Sept. überliefern.

1865.

Das Ports der chargirten

Briefe muß stets, und zwar bis

an den Bestimmungsort,
vorausbezahlt werden.

Jeder Chargsbrief, welcher

von dem einen Staat in den

andern verfandt wird, unterliegt
beim Abgang, außer der Taxe

eines gewöhnlichen, frankirten

Briefes von gleichem Gewicht,

einer fixen Gebühr von vierzig

Rappen.

Die Postverwaltnng von

Frankreich und die Postverwaltung

der schweiz. Eidgenossenschaft

werden im gemeinsamen

Einverständniß und anf Grundlage

der gegenwärtig bestehenden

oder »och abzuschließenden

Verträge die Taxen und

Gebühren für diejenigen Chargsbriefe

festsetzen, welche von der

Schweiz nach den Ländern, für
welche Frankreich als Vermittlung

dient, versandt werden.

Art. 7. Der Versender eines

Chargsbriefes, welcher auf den

Inhaber lautende Werthpapiere

(valeurs au porteur) enthält und

von Frankreich oder Algerien
nach der Schweiz, oder von der

Schweiz nach Frankreich oder

Algerien befördert wird, kann

sible, » ckesliustion ckss psvs «ux-
quels Is trance sert ck'interms-

ckisirs.

l.s port ckss Isllivs cbsrgees
ckevrs toujours «tre g «quitte
ck'svanee jusqu'à cksstination.

l'onte lettre oksrgss, »ckrss-

ses cks I'uu ckss cksux pgvs cksns

l'sutrs, supporters su ckspsrt,

sn sus cks Is taxe applicable s

une Istlrs orckinsirs utlrsnekie
cku même poicks, un ckroit lixe
cke qnsrsnte esnlimss.

tZusni sux lsxss on ckroits

sppliesbies »ux lettres ebargsss

sxpsckisss cke Is Luisse pour Iss

psvs suxqusls I» k'rsnes ssrt
ck'intsrmèckiaire, ils ssront tixss,
ck'un uommun soeorck, sutrs
I'sckministrstion ckss postes cks

krsnes st l'sckminislrstion ckss

poslss cks Is Lonlscksrslion suisss

«oniormsmsnt sux «onvsnlions

g«luellsn!snt sn vigueur «u qui
interviendraient ckans la suite.

^rl. 7. l^'snvovsur cks toute
lettre «Ksrgss eontsnsnt ckss

vslsurs-pspisrs psvsblss su por-
leur, qui sors expsckise, soit
cks Is Cranes ou cks l'^Igsris
pour la Luisss, soit cks ls Luisse

pour Is brunes ou l'^IZsris,
pourrs obtenir, jusqu'à «on-
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im Falle Vcrlusts oder Spoliation,

wie im Art. 10 hienach

vorgesehen ist, die Rückvergütung
des Werthes bis auf den

Betrag »on zweitausend Franken

erlangen, sofern er den Werth
des Inhaltes deklarirt und,
außer den durch die Artikel 3

und 4 des gegenwärtigen

Vertrages festgesetzten Taxen nnd

Gebühren, eine Gebühr von

zwanzig Rappen sür je hundert

Franken oder den Bruchtheil

von hundert Franken des deklarirten

Werthes zum Voraus

entrichtet. '

Art. 8. Der Verseuder hat
den Betrag der in einem Briefe

enthaltenen Werthpapiere auf

der Adreßseite des Umschlages,

an der obern linken Ecke, zu

deklariren, und zwar ohne Aus-

radiruug noch Abänderung, selbst

wenn sie genehmigt wäre.

Diese Deklaration hat in

Worten, und zwar in französischer

Sprache, und in Franken

und Rappen den Betrag der

deklarirten Werthpapiere anzn-

geben. Andere Angaben sind

nicht zuläßig.

Der Betrag der auf einem

einzigen Briefe deklarirten Werthpapiere

darf zweitausend Franken

nicht übersteigen.

^ «urrenee cls cksux mills irsncs, W. März
Is remboursement cks ess vs- 27. Sept.

^ Isurs, su oss cks psrts «u cks

spoliation prévus psr I'srliels
40 ci-gpres, sn ksissnt ls cks»

elsrstion cku montant.ckes ckilss

valeurs sl eu pavant ck'svsnes,

inckepencksmmsnt ckss lsxss et
^ ckroit» lixss psr les articles 3 st

K cks Is presents convention,

un ckroit proportionnel cks vingt
esnlimes psr cksczue cent francs

ou fraction cks cent lrsncs cke-

^ elsrss.

> ^rt. 8. l^s cksclsration cku

montant ckes valeurs contenues

cksns une Isttrs cksvrs strs Kits,

psr l'expsckitsur, cku eols cks ls

suseriplion cks l'snveloppe, g

i'sngls gsuoks supérieur st ssns
^ rslurs ni surcnsrge même sp>

prouves.
tüslte cksclsration snoncsrs,

sn îsngue française, en frsncs

st sn csnlimss el sn loulss
Istlrss, le monlsnl ckss vsleurs

cksclsrsss, ssqs sutrs inckics-

j lion.

Ls monlsnl ckss vsieurs cks-

elsrss8 pour uns ssuls Isttrs,

ns ckevrs pss excscksr ckeux

mills francs.
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W.März Art. 9. Die betrügerische,
27-Sept. den Werth des wirklichen In¬

halts übersteigende Deklaration
von Werthpapieren wird nach

der innern Gesetzgebung desjenigen

Landes bestraft, in welchem

der Brief bei der Post aufgegeben

wurde.

Art. 10. Falls ei» Brief
mit deklarirten, Werthinhalt,
sei es auf französischem Gebiet

unter Umständen, welche nach

französischen Gesetzen die

Verantwortlichkeit der französischen

Posten nach sich ziehen, sei es

aus schweizerischem Gebiet unter

Umständen, welche'nach

schweizerischen Gesetzen die Veraut-

wortiichkeit der eidgenössischen

Posten nach sich ziehen,
verloren ginge oder spolirt würde,
so hat die verantwortliche

Postverwaltung dem Versender, odcr

in dessen Ermanglung dem Adressaten,

inner dem Termin von

zwei Monaten, vom Tage der

Reklamation an, die deklarirte

Summe, für welche die im Art. 7

vorgesehene Gebühr bezahlt worden

ist, zu bezahlen oder bezahlen

zu lassen; solche Reklamationen

find jedoch nur inner

sechs Monaten, vom Datum
der Aufgabe des Briefes an,
zuläßig; nach Ablauf dieser Frist

^rt. 9. I^s Kit ck'uns clevis-

ration krauckulsuse cks valeurs

supérieures sux vslsurs reelle-

ment inssrsss cksns uns Isttrs
sers puni eonlormëmsni « Is

législation intérieure cku ps^s
«ü Is lettre surs sls rsmiss s

Is poste.

^rl. 10. Dsns le ess ou

une Isllrs oontsnsnt ckss vslsurs
ckselsrèes visnckrsil s èlre per-
ckus ou spolies, soil sur ls tsr-
riloire krsnesis, cksns ckes eon-
ckilions entraînant responsabilité

pour I'sckminislrution ckes postss
cks trance, ck'spres Is legislation
krsncgiss, soit sur le territoire

suisss, cksns ckes concluions

enlrsînsnt responsabilité pour
l'sckministrslion ckes postss tsckê-

ralss, ck'sprss ls Isgislstion
suisss, I'sckministrstion rsspon-
ssble psisrs ou isrs psvsr s

l'envoveur, el, s son cksksut, su
ckestinstsire, cksns un ckêlsi cks

cksux mois, s ckstsr cku jour cks

la réclamation, la somms qui
surs sls ckselsrss st pour la-

quells le ckroit prévu en l'sr-
licle 7 surs êts acquitte; mais

il est entencku que la reclama-
tion us ssrs sckmiss qus cksns

Iss six mois qui suivront Is
cksle cks l'envoi cke Is ckits 1st-

tre; pssss es terme, Is reels-
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ift der Reklamant zu keiner

Entschädigung mehr berechtigt.

Art. ll. Die Postverwaltung

welche den Betrag der

deklarirten Werthpapiere
zurückvergütet hat, tritt in alle Rechte

des Eigenthümers ein.

Zu diesem Behufe hat der

Empfänger der rückvergüteten
Summe bei Empfang derselben

diejenigen Angaben schriftlich

einzureichen, welche die

Nachforschungen nach dcn verlornen

Werthpapieren erleichtern

können, und der betreffenden

Verwaltung alle seine Rechte

abzutreten.

Art. 12. Sobald der Adressat

oder fein Bevollmächtigter
den Empfang eines Briefes mit
deklarirtem Werth bescheinigt

hat, so hört die Verantwortlichkeit

der beiden Verwaltungen
für die in diesem Briefe
enthaltenen Wertpapiere auf.

Art. 13. Aus dem Verlust
eines Chargebriefes, welcher

außer den durch die Artikel 7

und 8 hievor festgesetzten

Bedingungen befördert wird,
erwächst der Postverwaltung, auf
deren Gebiet der Verlust
stattgefunden hat, lediglich die Ver-

msnt n'surs ciroit à sueuns in-
dsmoils.

^rt. 11 ^'administration qui
opérera le remboursement clu

montant de valeurs clêelsrêes

non parvenues s destination,

sers subroges s tous les droits

du propriétaire.
^ eet effet, la punis pre-

nsnte dsvrs, su inumsnt du

rembourssmsut, consigner par
seril le» renseignements propres
s sseilitsr Is rseksrobe dss vs-
Isurs perdues el subroger s

tous ses droits la dits sdminis-

trstion.

^rt. 12. l^ss deux udminis-
lrslions des postes ds krsnee

st de Is Confederation suisse

eesssronl d'slrs responsables
dss valeurs dselaress eontsnuss
dans louts Istlrs dont le dssti-
nstairs ou son fonds ds pou-
voirs aura clonns rseu.

.^rt. 13. I^s psrts d'uns 1st-

lrs ebsrgss transmise en dsbors

des eondilions dslsrminses par
les urlieles 7 et 8 prsesdsnts,
n'snlrsZnsrs pour l'administra-
lion sur Is territoire de Is-

quells Is psrts surs su lieu,

que l'obligsliou ds pavsr s I su-

22. MSrz
27. Sept.

1865.
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22. März pftichtung, dem Versender eine

2^S°Pt. Entschädigung von fünfzig Fran¬
ken zu bezahlen, Diese Zahlung

hat inner der Frist von

zwei Monaten, vom Tage der

Reklamation an, zn erfolgen.

Die anf den Verlust eines

Chargsbriefes bezügliche
Reklamation ist inner sechs Monaten,
vom Tage der Aufgabe an,
zuläßig; nach Ablauf dieser Frist
hat der Reklamant auf keine

Entschädigung mehr Anspruch.

Art. 14. Der Versender eines

Chargsbriefes, enthalte derselbe

deklarirte Werthpapiere oder

nicht, welcher sowohl von Frankreich

oder Algerien nach der

Schweiz, als von der Schweiz

nach Frankreich oder Algerien

versandt wird, kann bei der

Anfgabe verlangen, daß ihni
über den Empfang des Briefes

durch den Adressaten eine

Bescheinigung zugestellt werde,

In diesem Falle hat der

Versender für die Beförderung des

Scheines eine gleichmäßige Taxe

von zwanzig Rappen vorauszubezahlen.

Art. 15. Die Korrespondenz

in reinen Staatsdienst-Angelegenheiten

aus dem einen Staate

voyeur uns incksmnits äs sin-

qusnts krsnes. Ls psismsnt
ssrs elkeelue äuns ls risisi äs
ckeux mois, » (Islsr äu jour
äs is rèclnmatinu. '

l^s reclamation résultant äs

Is perle ä uns lettre oksrgse

sers sckiuissible psncksnt six mois,
à äslsr äu jour qui suivrs Is

äsle äu àêpôt äe Is äils lettre;
passe ce terme, le réclamant

n'aura droit à sueuns inäsm-
nils.

^rl. lì. l/envo^eur äs louts
Isttrs ebsrgèe coutsnsnt ou non
àss valeurs ckèclarsss, sl ex-

psckiss, soit às Is ?rsue« ou
às l'^Igsrie pour la Luisse,
soit àe Is Luisss pour Is trance
ou l'^Igsris, pourra àsmsnàsr,

au moment àu ckspôt äe Is

lettre, qu'il lui soil àonnê svis

às sa rsesption par ls ckesli-

j nstsirs.

Dans es cas, il psisrs ä's-

vsnvs, pour le port cks l'avis,
uns lsxs uniforme cks vingt
csnlimss..

^rt. 13. I^u corresponcksncs

sxslusivsmsnl relative aux ckik-

fërsnls services publics, sckres-
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nach dem andern wird ohne

alle Portoberechnung überliefert,
wenn deren portofreie Beförderung

auf dem Gebiete desjenigen

Staates gestattet ist,
welchem der Beamte oder die

Behörde, von der diese Korrespondenz

ausgeht, angehört.

Genießt der Beamte oder die

Behörde, an welche die

Korrespondenz gerichtet ist, ebenfalls
die Portofreiheit, fo findet die

Abgabe ohne Tazerhebung statt;
im entgegengesetzten Falle wird
die Korrespondenz nur mit der

internen Taxe des Landes

belegt, welchem der Bestimmungsort

angehört.

Art. 16. Die von Frankreich

und Algerien nach der

Schweiz und umgekehrt

versandten Korrekturdruckbogen,
Geschäftspapiere und übrigen
Schriftstücke, welche nicht den

Charakter einer wirklichen und

persönlichen Korrespondenz
haben, sind zu fünfzig Rappen

für je zweihundert Gramme oder

den Bruchtheil dieses Gewichts
bis an den Bestimmungsort zu
frankiren.

Um diese Taxermäßigung
genießen zu können, müssen die
oben bezeichneten Gegenstände

ses à'un List àsns l'autre, st 22. März

àont Is eireulslion su lrsnekiss ^7. Sept.

surs «ls «Morisse sur Is ter-
ritoirs àe l'Llst su ;uel uppsr-
tient le konetionnsire ou l'su-
turile às qui smsne estts vor-

rssponàunee, ssrs trsnsmise

exempts às loul prix às vorl.
Li l'sutoritê ou le tonelion-

nsirs s qui elle est sàressss

jouil pareillement às ls krsn-

ekiss, elle sers délivres suns

tsxs; àsns Is ess eontrsire,
estts eorrssponàance ns ssrs

passible que cks Is tsxs lsrri-
torisls cku psvs cks cksstinstion.

^rl. 16. l.ss «preuves eor-

rigsss, Iss pspisrs à'stlsires el
les sulres ckveumsnts msnus-
erits n'svsnl pss Is esrsOters

ck'uns eorrssponcksnes setuelle

st psrsonnslls, qui ssront ox-
psckiss cke Is ?rsnes el cke I'^I-
gsris pour Is Luisse, el vice-

versa, ssronl slkrsnekis jusqu'à
cksstinstion, à rsison cks ein-

qusnls esntiinss psr eksque
cksux esnts grammes ou lrse-
tion cks cksux esnls grammes.

?our jouir cks estts mockers-

lion cks taxe, Iss objets ei-
ckessus ckssiMss cksvront strs
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2L. März unter Band gelegt werden und I

27. Sept. dürfen keinen Brief oder eine

Notitz enthalten, welche den ^

Charakter einer Korrespondenz j

hat, oder als solche dienen!

könnte.

Die Korrekturbogen nnd

Schriftcnsendungen, welche diesen

Bedingungen nicht entsprechen

oder nicht frankirt worden

sind, werden als Briefe
betrachtet und in entsprechender

Weise taxirt.

Art. 17. Der Ertrag der,

in Gemähheit der Artikel 3, 4,

6, 7, 14 und 16 hievor, auf

den gewöhnlichen Briefen, den

chargirten Briefen mit oder

ohne Werthdeklaration, den

Rückempfangscheinen für diese

Briefe, den Korrekturbogen und

Schriftensendungen, welche

sowohl von Frankreich und

Algerien nach der Schweiz, als

von dcr Schweiz nach Frankreich

und Algerien versandt werden,

bezogenen Taxen wird
zwischen den Postverwaltungen der

beiden Länder im Verhältniß
von zwei Drittheilen zu Gunsten

der französischen Postverwaltung

und von einem Drittheil

zu Gunsten dcr fchweizerifchen

Postverwaltung vertheilt.

places sous Ksude st ns eon-

tsnir sucuns Isttrs ou nuts

svsul I« caractère d'une «or-

rsspondanee ou pouvant en ls-
nir lieu.

Les épreuves corrigées et Iss

Manuscrits qui ns rempliront

pas «es conditions ou dont le

port n'aura pas ste pa^ö d's-

vsnee, 8sronl considères eomine
Isllres et taxes sn conséquence.

^rl. 17. Le produit des

taxes s percevoir, en vertu
des articles 3, 4, 6, 7, 1K

et 16 precedents, sur les 1st-

trss ordinaires, les Isllres eksr-

gsss svse ou sans declaration
de valeurs, les avis ds reesp-
lion dss ditss Istlrss, Is8 sprsu-
vss eorrigèes et les manuscrits

expédies, soit ds la ?rsnes st

ds I Algerie pour la Luisss,
soil ds I» Luisss pour Is trance
sl l'Algerie, ssra repsrli snlrs
les sdminislrstions des postss
des deux psvs, dsus Is pro-
portion ds deux tiers uu prosit
de l'administration des poslss
ds trance et d'un tiers su profit
ds l'administration dss poslss
ds la Oonkèdêralion suisse.
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Art. l8. Jede Sendung von

Waarenmustern ohne verkäuflichen

Werth, von gestochenen,

lithographirten oder autogra-
phirten Journalen, Zeitungen,
periodischen Werken, broschirten

oder gebundenen Büchern,
Flugschriften, geographischen Kacken,

Planen, Kupferstichen,

Photographien, Visitenkarten,
Musikalien, Katalogen, Prospectus,

Ankündigungen nnd Anzeigen

verschiedener Art, welche von

Frankreich oder Algerien nach

der Schweiz und umgekehrt

befördert wird, ist gegen Bezahlung

einer Taxe von fünf Rappen

für je vierzig Gramme oder

den Bruchtheil dieses Gewichts
bis an den Bestimmungsort zu

frankiren.

Der Poftvcrwaltung »on

Frankreich fallen diejenigen

Taxen zu, welche in Gemäßheit

des gegenwärtigen Artikels

auf den von Frankreich und

Algerien nach der Schweiz
versandten Gegenständen der

obbezeichneten Art bezogen werden,
und hinwieder fallen der

Postverwaltung der Schweiz diejenigen

Taxen zu, welche nach dem

.4rt. t8. Vont psquet eon- 22. Mörz

tenant, soit àss sedantillons às ^?» Sept.

msreksnckises n'svsnl pgr eux-
mêmes »ueuue valeur venais,
soit àes jouruaux, àes gssistles,
ckes ouvrages pêriockiques, ckes

livres brookes, ckes livres rs-
lies, ckss broebures, ckes esrtss

gsogrspbiquss, ckss plsn», ckss

gravures, ckss pbotogrspkies,
ckes varies cks visite, ckes ps>

piers cks musique, ckes eslslo-

guss, ckss prospsetus, ckes sn-

uouees st ckes avis ckivsrs im>

primes, graves, litkogrspkiss
«u «utograpbiès, qui sers ex-
psckis cke la ?rsnes «u cke l'^I-
gsrie pour Ig Luisse, st vies-

versa, sera sllrsnebi jusqu'à
cksstinstion inovsnnsnt ls psis-
msnl ck'uns lax« cks einq esn-
limes psr qusrsuts grsmmss ou
krseliou às qusrsule grammes.

Leront sequisss à l'sckmi-

nistrstiou ckss postss cks lorgnes

Iss tsxes pergues su vsrtu cku

present «rtiels sur esux ckss

objets ei-cksssus ckèsignês qui
ssront sxpsckiês cks Is l?rsnes

et cks l'Algérie pour Is Luisse;

et, rseiproquemsnt, seront se-

quises à l'sckmiuistrsliou ckss pos-
lss cks la Loukêcksrstiou suisse,

Iss tsxes psrouss en vertu cku
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22. März nämlichen Artikel auf den von
27. Sept. der Schweiz nach Frankreich und

Algerien versandten Gegenständen

dieser Art erHobe» werden.

Art. 19. Die stückweise über

Frankreich versandten Drucksachen

aller Art von den in dcr
Tabelle ö zum gegenwärtigen
Vertrage erwähnten Ländern nach

dcr Schweiz und von dcr Schweiz
nach diesen Ländern werden

zwischen der Postverwaltuug von

Frankreich und der Postverwal-
tnng der schweizerifchen

Eidgenossenschaft zu den in obcrwähn-
ter Tabelle angegebenen

Bedingungen ausgewechselt.

Falls die dein Verkehre Frankreichs

mit den in besagter
Tabelle aufgeführten fremden Ländern

gegenwärtig zu Grunde

liegenden Vertröge Abänderungen

erfahren sollten, welche die

Bedingungen des Austausches,

wie sie für die durch Frankreich

übermittelten Journale und

sonstigen Drucksachen im gegenwärtigen

Vertrage festgestellt sind,

verändern würden, so follen
diese Abänderungen auf besagte

Journale und Drucksachen jedenfalls

ihre volle und rechtmäßige

Anwendung sinden.

msms article, sur esux ckes

ckits objets qui seront sxpsckiss
cks I» Luisse pour Is trance
et l'àlgôiie.

^rt. 19. Les imprimes cke

toute nsturs, expsckiss psr Is

voie cks Is krsnes, soit ckss

psvs mentionnés su tsblssu ö,
snnexe s I» présents cnnvsn-
lion, pour Is Luisss, soit cks

Is Luisss pour Iss ckils psvs,
ssront seKsugos sntrs l'ackmi-

nislrstinn ckss posle» cke Cranes

el l'sckminislration ckss postss
cks Is Lontscksrslion suisse sux

j eonckitions énoncées cksns le ckil

tublesu.

II est convenu que, Äsns!«
ess oü les eonvsnlions qui reg-
Isnr Iss relslion» cke Is trance

^ svse les psvs étrangers cks-

signes su ckil tsblssu, vieu-
ckrsisnl s être mockillèes cke ms-
nièrs ü inllusr sur Iss eonckitions

ck'sebsnge llxsss par Is présents
oonvention pour les journsux
st «utrss imprimss transmis psr
la vois cke Is l^rsnce, ces mo-
Mestions ssront appliquées cke

plein ckroit aux ckits journsux
st imprimss.



385

Art. 20. Den Waarenmu-

stern wird die durch Art. 1,8

hievor bewilligte Taxermäßigung

nur dann zu Theil, wenn

dieselben an sich selbst keinen

verkäuflichen Werth haben, bis an

den Bestimmungsort frankirt

sind, unter Band oder fo
«erpackt sind, daß über ihren

Inhalt kein Zweifel bestehen kann

und außer der Adresse des

Empfängers, einer Fabrik- oder

Verkaufsmarke, fortlaufenden
Nummer» und Preisangaben
keinen handschriftlichen Zusatz

enthalten.

Die übrigen, im nämlichen
Artikel bezeichneten Gegenstände,

so wie die im Artikel 19

erwähnten Drucksachen genießen

nur insofern die durch die

genannten Artikel bewilligten Tax-
ermäßigungen, als sie bis zu
den betreffenden, durch diese

Artikel festgesetzten Gränzen frankirt

werden, unter Band gelegt

sind, und außer der Adresse des

Empfängers, der Unterschrift des

Versenders nnd dem Datum
keine handschriftlichen Zusätze,

Zahlen oder Zeichen enthalten.

Die Waarenmuster und
andern oberwähnten Gegenstände,

welche den hievor aufgestellten

Jahrgang 18«S.

ärt. 20. Lss «ekanlillons às 22. März
msreksndises us seront sàinis 27. Sept.

s fouir àe ls moderation às

laxe qui leur est seeordse par
l'arlele 18 prseêdeut, qu'au-
tant qu'ils n'auront psr eux-
mêmes «ueuue valeur venais,

qu'ils ssront alkrsuekis jusqu'à
destination, qu'ils ssront vis-
ess sous banàss ou às msnisrs
à ns laisser sueun àoute sur
leur nature, et qu'ils ns por-
tsrollt à'sulrs ëerilure à la msiu

que l'adresse àu destinataire,

une marque às fabrique ou às

marebsuà, àss numéros à'ordrs
st dss prix.

(Zusnt aux autres objets de-

signes dans le même arliels,
sl sux imprimes mentionnés

dsns l'article 19, ils devront,

pour jouir des moderations às

port seeoràêes par les àits sr-
tielss, être sllrsnekis jusqu'sux
limites rsspsetivemsnt lixsss psr
ess srtieles, être mi's sous dsn-
dss st us portsr sueuus seri-

turs, ebilkrs ou signe quel-

eonque à ls muin, si es n'est

l'adresse du destinataire, la

signature ds l'snvovsur et Is

dsls.
Lss sebsntillons st autres

objsts susmeutionnes qui ue rêu-

nironl pas Iss eonàitions ci-

25
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W.März Bedingungen nicht entsprechen,
27. Sept. si„d «lg Briefe zu betrachten

und demgemäß zu behandeln.

Art. 21. Es bleibt
vorbehalten, daß die in den Artikeln

l6, 18 und 19 hievor enthaltenen

Bestimmungen den Post-

verwaltungen der beiden Länder

in keiner Weise das Recht

benehmen, ans ihren betreffenden
Gebieten diejenigen der in den

fraglichen Artikeln bezeichneten

Gegenstände nicht zu befördern,

für welche den Gesetzen,

Verordnungen oder Dekreten, welche

in Frankreich wie in der Schweiz
die Bedingungen ihrer
Veröffentlichung und Verbreitung
festsetzen, nicht Genüge geleistet

worden ist.

Art. 22. Es wird zwischen

den beiden kontrahirenden Theilen

ausdrücklich vereinbart, daß

diejenigen der in den Artikeln

2, 3, 4, 6, 7, 14, 16 und

18 des gegenwärtigen Vertrages

bezeichneten Gegenstände,

welche bis an den

Bestimmungsort richtig fraukirt worden

sind, unter keinem

Verwände und unter keinem

Namen im Lande der Bestimmung
mit irgend einer Taxe oder

Gebühr zu Lasten des Adressaten

belegt werden dürfen.

dsssus exprimés», seront eon-
sidsrs» eomms lettres st trsites

sn consequence.

^rt. 21. II ssl entendu ane
lss dispositions eontenues dsns

Iss srlielss 16, 18 sl 19 pre-
eedsnls, n'infirment en sueune
manière ls droit qu'ont lss sd>

minislrslions des postes dss dsux

psvs ds ns pss elksetusr sur
Isurs tsrriloires respselils Is

lrsnsport et Is distribution ds

esux des objets désignes sux
dits srtielss, s l'sgsrd desquels

il n'aurait pss sts satisfait sux
lois, ordounaness ou décrets

qui règlent les eondilions ds

Isur publication et de Isur eir-

eulstion tant en krsnes qu'en
Fuisse.

^rt. 22. Il ssl korinsllsinsnt

eonvsnu snlrs Iss deux?srties
contractantes que ceux des objets

désignes dans lss articles 2, 3,

4. 6, 7, là, 16 st 18 de Is

presente convention qui auront

sts régulièrement siirsnebis jus-

qu'à destination, ne pourront,
sous aucun pretexts st s qusl-

que litrs qus ce soit, èlrs

frappes, dans le psvs ds dss-

tinution, d'une lsxs «u d'un

droit quelconque à Is «barge

dss destinataires.
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Art. 23. Die französische

Regierung verpflichtet sich, der

eidgenössischen Regierung den Tranfit

in geschlossenen Paketen sür

diejenigen Korrespondenzen zu

gestatten, welche von der Schweiz

oder über die Schweiz nach

schweizerischem odcr fremdem

Gebiete, wohin Frankreich als

Vermittlung dient oder noch

dienen könnte, und umgekehrt,

versandt werden.

Die schweizerische Postverwaltung

bezahlt der französischen

Postverwaltung für jedcn

Kilometer in gerader Linie von dem

Eingangspunkt der geschlossenen

Pakete auf französisches Gebiet

bis zum Ausgangspunkt den

Betrag von fünf Rappen für
jedes Kilogramm Nettogewicht

Briefe und von einem Viertelsrappen

für jedes Kilogramm
Nettogewicht Waarenmuster und

Drucksachen, welche in diesen

Briefpaketen enthalten sind.

Jedoch werden die Briefpakete,

welche auf Schweizergebiet

gelegene Postbüreaux mit andern

auf Schweizergebiet gelegenen

Poftbürcanx oder mit badifchen

Postbüreaux durch Vermittlung
der französischen Postverbindun-

^rl. 23. Ls Souvsrnsmsnt 22. März

franosi» prsnd l'engagement ^7. sept,

d'seeordsr su öouvsrnemsnt
lsdsral Is transit, sn depsebes

elosss, sur ls territoire français,
clss eorrsspondsness originaires
cls la Luisss ou passant par la

Luisss, s clestinslion clss ter-
ritoirss suisses «u étrangers

auxquels la krsnes sert ou

pourrait servir d'intermédiaire

sl viee-vsrsâ.
L'administration clss postss

fédérales paiera s l'administra-
lion des postes de Kranes pour
ebsqns Kilomètre existant, en

ligne droits, sntrs le point psr
lequel Iss dspsekss eloses en-
trsronl sur le territoire krsnesis

et le point par ou elles eu sor-
liront, la somme de einq esn-
times par Kilogramme ds lettres,

poids net, et d'un quart ds

esntims psrkiiogrsmms d'seksn-

tillons de msrebuudises sl d'im-

primes, aussi poids nst, qui
ssront soutenus dsns ess ds-

psebes.
Voutskois lss dspsekss qus

Iss bureaux ds posts établis

sur le territoire suisss pourront
avoir à eebsnger par l'inlsr-
msdisirs des services ds poste

français, uvgg d'sulrss bureaux

ds posts sgaiemsul stsblis sur Is
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22. März gen auswechseln sollten, mit
27. Sept. diesen letztern unentgeldlich be-

^65. federt.

Art. 24. Die Regierung der

schweizerischen Eidgenossenschaft

»erpflichtet stch, dcr französischen

Regierung den Transit in

geschlossenen Paketen für diejenigen

Korrespondenzen zu gestatten,

welche von Frankreich oder

über Frankreich nach französischem

oder fremdem Gebiete,

wohin die Schweiz als
Vermittlung dient oder noch dienen

könnte, versandt werden, und

umgekehrt.

Die Postverwaltung von

Frankreich bezahlt der Postverwaltung

der Eidgenossenschaft

für jeden Kilometer, in gerader

Linie, von dem Eingangspunkt
der geschlossenen Pakete auf

Schweizergebiet bis zum

Ausgangspunkt den Betrag von

fünf Rappen für jedes

Kilogramm Nettogewicht Briefe und

von einem Viertelsrappen für
jedes Kilogramm Nettogewicht

Drucksachen, welche in diesen

Briefpaketen enthalten sind.

Jedoch werden die Briefpakete,

welche auf französischem Gebiet

tsrriloirs suisse, ou svee àss bu-

rssux àe posts bsàois, ssront

transportées gratuitement psr
les àils servies».

^rt. 2à. Ls Louvernsment
às Is Lonksàêrstion suisse prsnà
l'sngsgsmsnt à'aecoràsr su Oou-

vsrnement krsnesis Is transit,
sn clspèckes closes, sur le ter-
riloirs suisss, àss eorrsspon-
àsness originaires às Is l?rsnee

ou pssssnt psr I« krsnes, s

àsstinstion àss tsrritoirss Iran-
eais ou strangers auxquels la

Luisss ssrt ou pourrait servir

à'inlsrmsàisire, sl viee-versâ.

L'sàminislrstion àss poslss
às ?rsnee puisrs s l'sàminis-
lrstion àss postss isàsrsles,

pour cbaqus Kilomètre existant,

sn ligns àroits, sntrs Is point

psr lequel les àêpêenes closes

entreront sur le territoire suisss

st Is point psr oü elles sn sor-

liront, Is somms às cinq esn-

times psr Kilogramms às lettres,

poiàs net, sl à'uu quart às

csnlims par Kilogramme à'scban-

lillons às inarckanclisss sl à'im-

primes, sussi poiàs net, qui
ssrout soutenus àsus ess às-

psebss.
l'outskois, Iss àspèebss que

Iss bureaux às posts établis
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gelegene Postbüreaux mit
andern auf französischem Gebiet

gelegenen Postbüreaux oder mit

badischen durch Vermittlung der

schweizerischen Postverbindungen

auswechseln, mit diesen letztern

unentgeldlich befördert.

Art. 25. Um die in den

Artikeln 23 und 24 hievor

bewilligte Taxermäßigung genießen

zu können, dürfen die Waarenmuster

an sich selbst keinen

verkäuflichen Werth haben; sie

müssen überdies bis an den

Bestimmungsort frankirt werden,

unter Band oder so verpakt

sein, daß über den Inhalt kein

Zweifel bestehen kann, und es

darf denselben kein anderer

schriftlicher Zusatz beigegeben werden,

als die Adresse deS Empfängers,

eine Fabrik- oder Verkaufsmarke,

fortlaufende Nummern

und Preisangaben.

Die^ Drucksachen genießen die

nämliche Taxcrmäßigung nur

insofern, als sie ebenfalls bis

an den Bestimmungsort frankirt,
unter Band gelegt sind und

außer der Adresse des Empfängers,

der Unterschrift des Ver-

sur ls tsrriloirs kraneais pour- 22. März

rout «voir à sebsnger, pgr I'iu- 27. Sept.

tsrmêdisirs àes ssrviess àe
1865.

posls suissss, soil svee à'sutres
bureaux às posts également
établis sur Is tsrrittoirs krsnesis,

soit svee àes burggux às posts

bsàois, seront transportées grs-
tuitsnieut par les dits services.

^rt. 23. ?our jouir àu bene-

lies àe Is moderation às port
às transit français ou suisss

qui leur est seeoràês psr les

srtielss 23 st 24. prsesàsnls,
Iss «eksntillons às insreban-
àisss ns àsvront avoir psr eux-
mêmes sueuns vsisur vsnsls;
ils àsvront, sn outrs, strs sk-

krsnebis jusqu'à destinslion,
être places sous bsnàes ou àe

maniere s ns laisser sueun
doute sur leur «sture, et ne

porter d'autre écriture à Is
msin qus l'aàrssss àu desti-

uslairs, uns msrqus às ksbriqus
«u às msrebsnd, dss numéros
d'ordrs st dss prix.

Les imprimss ns ssront sd-

mis s jouir ds Is même mo-
deration de porl ds transit,

qu'sutsul qu'ils ssront également

slkrancbis jusqu'à dsstiustion,

qu'ils ssront mis sous bsudss st

qu'ils us porteront suoune ècri-
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22. März senders nnd dem Datum keiner-

2^Sept. Kl Handschrift, Ziffern oder

irgend ein Schriftzeichen

enthalten.

Die Warenmuster und

Drucksachen, welche den oben festgefetzten

Bedingungen nicht

entsprechen, werden wie die

gewöhnlichen Briefe behandelt.

Art. 26. Es wird vereinbart,

daß das Gewicht der un-
anbringlichen Korrespondenzen

jeder Gattung, so wie der

Postkarten nnd andern Rechnungs-

gegenstânde, welche in den von
der einen Verwaltung auf Rechnung

dcr andern beförderten,

in dcn Art. 23 und 24 hievor

erwähnten, geschlossenen Paketen

enthalten sind, bei dem

Abwägen der Briese, Zeitungen
und Drucksachen, welche der

Berechnung der durch obige Artikel
festgesetzten Transitgebühr zu

Grunde gelegt wird, nicht

mitgerechnet werden soll.

Art. 27. Die Postverwaltungen

von Frankrcich und der

schweizerischen Eidgenossenschaft

stellen jeden Monat die

Rechnungen über die nach Maßgabe
der Bestimmungen des gegenwärtigen

Vertrags erfolgte gegensei-

turs, ekillre ou signs quelconque
à Is insin, si ss n'est I'särssss
clu dsslinstuire, Is signature 6s

I'snvoveur st Is ästs.
Lss seksntillons cls marckan-

disss st Iss imprimss qui ns

rempliront pss Iss eonclitions

ci-dsssus exprimées, ssront ss-

similes sux lettres orclinsires.

^rt. 26. II est entendu qus
Is poids dss corrsspondsness
ds touts nslurs tombsss sn re-

but, siusi que celui des feuilles

d'svis et sutrss piscss ds eomp-
tsbilits rssulluut ds l'scksngs
des eorrsspondsness trsnspor-
less «n depeckss eloses psr
l'une dss deux sdminislrslions

pour Is eompts ds I'sulrs, st

qui sont mentionnées dsns Iss

srtielss 23 st 24. precedents,

ne sers pss compris dsns Iss

pesées ds Isttrss, journsux st

imprimss ds louts nslurs, sur

IssqusIIss dsvront strs sssis Iss

prix ds transport lixss psr Iss

dits srtielss.

27. Les administrations
dss postss ds trance st ds Is

Confederation suisss dresseront

obsqus mois Iss samples resul-

taut ds la transmission des eor-

respondaness et des dspsekss
elosss que les deux »dminis-
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lige Ueberlieferung von

Korrespondenzen und geschlossenen

Briefpaketen auf; und diese

Rechnungen werden, nachdem

sie durch die Verwaltungen
geprüft und gegenseitig festgestellt

worden, durch diejenige

Verwaltung, welche der andern

gegenüber als zahlungspflichtig
anerkannt wird, saldirt, und

zwar inner drei Monaten, von
dem auf die Rechnung bezüglichen

Monat an.

Wenn der Saldo einer Rechnung

nicht inner der hievor
festgesetzten Frist bezahlt wird, so

wird der Betrag dieses Saldo
zinstragend «om Tage des

Ablaufs der Frist bis zum Tage
der Abzahlung. Der Zins wird

zu fünf ^vom Hundert per Jahr
berechnet, und die im Rückstände

befindliche Verwaltung wird mit
dem Betrag desfelben in der

Rechnung desjenigen Monats
belastet, in welchem die zins-

1865.

tragende Summe
den ist.

bezahlt wor-

Art. 28. Die unrichtig adres-

sirten oder irrig geleiteten

gewöhnlichen öder chargirte» Briefe,
Korrekturdruckbogen, Geschäftspapiere

Waarenmuster und

Drucksachen aller Art sollen

trstions so livrsront rseipro- W.März

quemeut sn vsrtu des dispo- 27. Sept.

sitions cls Is presents eonvsn-

tion; st oss comptes, sprès
svoir sts dsbsttus sl arrêtes

eoutrsdiotoirsmsnt, ssront sol-

àss psr l'administration qui ssrs

rssonnus redevable envers l'au-

tre, àsns Iss lrois mois qui
suivront Is mois auquel Is

eompts ss rapporter».

Ln sss às non-psisiuent àu
solcls à'un eompts àsus Is dê-

Isi si-dessus lìxs, Is montsnt
às ss solàs ssrs productif à'in-
tsrsts s àstsr àu jour às l'ex-

pirsliou àu àit délai st jusqu'au

jour ou Is paiement aura lisu.
Lss intérêts ssrout esleulss s

rsison às einq pour ssnl l au,

st àsvront strs portss su debit

às l'administration retardataire,

sur Is sompts àu mois pondant

lequel Is somms produslivs
d'intérêts surs sts soldes.

^.rt. 28. Lss Isttrss ordi-
nsires ou eksrgsss, Iss sprsu-
vss eorrigses, Iss pspisrs d'sk-

faires, Iss sensntillons de mar-
eksndisss el les imprimss ds

touts nsturs, mal adresses ou
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22. März gegenseitig ohne Verzug durch
27. Sept. Vermittlung der betreffenden

Auswechslungsbüreaux zurückgesandt

>v.erden, und zwar zu dem

Gewicht und Preis, wie sie von
der absendenden Postverwaltung
der empfangenden Postverwaltung

angerechnet worden sind.

Die Gegenstände gleicher Art,
deren Adressaten mittlerweile

ihren Aufenthalt verändert

haben, sind gegenseitig mit dem

Porto zn überliefern oder zurück'

zugeben, welches die Adressaten

zu bezahlen gehabt hätten.

Die gewöhnlichen Briefe, die

Korrekturdruckbogen, Geschäftspapiere

Waarenmuster und

Drucksachen aller Art, welche

ursprünglich den französifchen

oder schweizerischen Posten durch

andere Postverwaltungen
überliefert worden waren und,
infolge Aufenthaltsveränderung der

Adressaten, von einem der beiden

Länder in das andere weiter

spedirt werden müssen, sind

gegenseitig mit demjenigen Porto
belastet zn überliefern, welches

am frühern Bestimmungsorte zu

erheben gewesen wäre.

Art. 29. Die zwischen den

beiden Postverwaltungcn Frankreichs

und der Schweiz stückweise

mal àirigês, seront, sans «neun

àèlai, réciproquement renvoyés
oar l'intermédiaire àss bureaux

à'êebsngs respectifs pour les

poiàs et prix auxquels l'oklles

envoyeur aura livre ces objets

en compte s l'autre oklies.

Les objets às même nature

qui auront êts sàressss à àes

àsstinslaires s^snt ebsngs às

rssiàsnes, seront respectivement
livrss ou rsnàus ebsrgss àu

port qui sursit àu strs psvs

psr lss àsstiustsirss.

Lss Isttrss ordinsirss, Iss

sprsuvss corrigées, Iss papiers

d'stlsirss, Iss ècksntillous às msr-
«Ksnàisss st Iss imprimss às

louts nsturs qui surout sts primi-
tivemsnl livrss s l'sàministralion
àss postes às kranes ou s l'sd-
ministration àss poslss às Is Lou-
federation suisss par d'autres

ackiniuistrations et qui, pur suite

àu ebangeinent às rssiàsnes

àes destinataires, àsvront êtrs

rssxpsàiss às I'uu àss àsux

psvs pour l'sutrs, ssront rsei-

proqusment livres ebarges àu

port exigible su lieu às Is pre-
cèdente àsslinslion.

^rt. 29. Lss eorrespon-
clsness às toute nsturs sebsu-

gees a àscouvsrt sntrs Iss àeux
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ausgewechselten Korrespondenzen,

welche aus irgend einem Grunde

unanbringlich geworden sind,
sollen beidseitig am Ende jedes

Monats, und wenn es möglich

ist, noch öfter zurückgesandt

werden.

Diejenigen dieser Korrespondenzen,

welche unter Anrechnung

überliefert worden waren,
sind mit dem Betrag zurückzugeben,

welcher ursprünglich von
der versendenden Postanstalt
angerechnet worden war.

Die bis an die Bestimmung
oder bis zur Grenze der

jenseitigen Postverwaltung frankirten

Korrespondenzen sind ohne

Taxe und ohne Abzug
zurückzusenden.

Die unanbringlichen unfrankirten,

in geschlossenen Paketen
durch die eine der beiden

Verwaltungen auf Rechnung der

andern versandten Korrespondenzen

werden zu dem Gewichte
und der Gebühr angenommen,

zu welchen sie in den Rechnungen

der betreffenden Postbehörden

angesetzt sind, und zwar auf
einfache Erklärungen oder No-
minallisten hin, welche als Belege

der Abrechnung dienen, falls
die Korrespondenzen selbst durch

diejenige Verwaltung nicht vor-

186S.

sàministrations àss postes às 22. Mörz

?rsnee st às suisss, qui seront ^7- Sept,

lombsss su rsbut, pour quelque

esuss qus es soit, devront être

reuvovses às part et à'sulre,
à I» lin às eksqus mois, st
plus souvent si lsirs si peut.

LsIIss àe ess eorresponàsn-

ees qui auront et« livrées su

eompte, seront renàues pour le

prix pour lequsl «Ils» auront
sts originairement comptées par
l'okliee snvovsur.

LsIIss qui auront êts livrées

sllrsueniesjusqu's àsstination ou

jusqu'à Is frontière às pollice

correspondent, ssront renvovèss

ssns lsxs ni àeeornuts.

(Zuunl sux eorresvoudances

non alkrsnekies tombées en re-
but qui suronl sts transportées

eu àêpèebes eloses psr l'uus
àss àsux sàminislrstions pour
le compte às l'sutrs, ellss ss-

ront uàmises pour les poiàs et

prix pour lesquels ellss auront
sts comprises àsns les eomptss
àes sàminislrstions rsspectivss,

sur às simples àêelsrstions ou
listes nomiuslives mises à l'ap-
pui àes àscomptes, lorsque Iss

eorrespouàauees sllss-mêmes us

pourront pas être proàuitss par
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SS. März gewiesen werden können, welche
27. Sept. den daherigen Betrag von der

anderseitigen korrespondirenden

Verwaltung zu fordern hat.

Art. 30. Die beiden

Postverwaltungen Frankreichs und

der Schweiz nehmen für die

Beförderung von einem der beiden

Länder in das andere oder nach

den Ländern, für ivelche sie als

Vermittlung dienen, keine Sendung

und keinen Brief an,
welcher gemünztes Gold oder

Silber, Edelsteine oder Pretiosen,
oder irgend andere, den Zollgebühren

unterworfene Gegenstände

enthält.

Art. 31. Um sich gegenseitig

den vollen und ungeschmälerten

Ertrag der zwischen den

beiden Ländern ausgewechselten

Korrespondenzen zu sichern,

verpflichten sich die französische und

die schweizerische Regierung, durch

alle ihnen zu Gebote stehenden

Mittel zu verhindern, daß diese

Korrespondenzen auf anderm

Wege als durch ihre betreffenden

Posten befördert werden.

Art. 32. Die französische

und die schweizerische Postverwaltung

werden gemeinschaftlich
die Postbûreaux bezeichnen, welche

die Auswechslung der betreffenden

Korrespondenzen zu besorgen

I'ollres qui surs g ss prévaloir
du montant cls Isur port vis-
s-vis às I'oklies oorrssponàsnt.

^rl. 3l). Lss àsux sdminis-
lrstions àss postss às Ersass
st às Luisss n'admettront, s

àsslination às l'un àss àsux

psz^s, «u àss psvs qui smprun-
tsnt leur intermédiaire, sueun

paquet ou lettre qui eonliendrsit,
soit àe l'or ou àe l'srgent mon-

usvs, soit àes bifoux ou ellsts

précieux, soit tout sulrs objst

psssiKIs às àroils às àousus.

^rt. 31. ^liu às s'assurer

réciproquement l'iutëgralils àu

produit àss correspondances

suksngêes entre lss dsux pavs,
Iss (zouvsrnsmsnls krsnesis st

suisse s'engagent s empeeller

psr tous les movens qui sout

en leur pouvoir, qus ees cor-

respoudsuees ns pssssnt psr
d'uulrss voiss qus par Isurs

postss respectives.

^rt. 32. L'administration
dss poslss ds Erancs et l ad-

ministration dss postss ds la

Lonlsdsrstion suisss désigneront,
à'un eommun accord, Iss bu-

rssux psr Issquels dsvru avoir
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Habenz sie werden die

Bedingungen ifestsetzen, nach welchen

die mit Marken ungenügend

frankirten Briefe von einem der

beiden Länder nach dem andern

zu behandeln find; sie werden

ferner die Leitung der gegenseitig

überlieferten Korrespondenzen

regliren, die Form der im

Art. 27 hievor erwähnten

Rechnungen feststellen und alles

dasjenige ordnen, was für die

Ausführung der Bestimmungen des

gegenwärtigen Vertrages
nothwendig ist.

Die oben bezeichneten

Vorschriften können dnrch die beiden

Verwaltungen so oft
abgeändert werden, als dieselben es

im gemeinsamen Einverständniß

nothwendig erachten.

Art. 33. Vom Tage der

Ausführung des gegenwärtigen
Vertrages an treten alle frühern
Vereinbarungen oder Bestimmungen

betreffend die

Korrespondenz-Auswechslung zwischen

Frankreich und der Schweiz
außer Wirksamkeit.

Art. 34. Der gegenwärtige

Vertrag tritt mit dem Tage,

1865.

lisu I'sebsnge àes eorrespon- W.Mörz
àsness respectives; elles regis- 27. Sept.

ront les eondilions auxquelles

seront soumises lss eorrespon-
àsnees äs l'un äss àsux psvs

pour l'autre, insuffisamment sf-

kranekiss su movsn às timbres-

posts; süss régleront également
ls àirselion àss oorrssponàan-

ess transmises rsoiproqusmsni,
st arrêteront Iss àispositions
relatives à I» forms àss eornp-
tes mentionnes à Isrtiels 27

prscsàent, siasi que louts sutrs

mesure às àêlsil «u à'oràrs
nscssssirs pour sssursr l'sxê-
eution àes stipulations às Is

presents oonvsntion.

II sst entsnàu que les ms-

surss designees ei-ässsus pour-
ront strs moäilisss psr Iss àsux

sàminislrstions, toutes les fois

qus, à'uu eommun soeorà, ess

àsux sàminislrstions sn rseon-
naîtront Is nécessite.

^rt. 33. Seront abrogées,

s partir àu jour àe la miss s

execution às I» prsssnts son-

vsntion, loutss slipulslions ou

àispositions antérieures ouuesr-

usnt I eebsngs àss corrsspou-
àsness snlrs la Ersncs st Is

Luisss.

^,rt. 3à. L» prsssnts eon-

vsntion sura tores sl vsisur
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LL. März welchen die beiden Kontrahenten
L7. Sept. bestimmen werden, und sobald

1865.
dessen Veröffentlichung nach den

besondern Gesetzen jedes Landes

stattgefunden haben wird, in

Kraft, und er bleibt so lange

von Jahr zu Jahr verbindlich,
bis einer der beiden kontrahirenden

Theile dem andern, und

zwar ein Jahr zum Voraus, seine

Absicht, dessen Wirksamkeit

aufzuheben, mitgetheilt haben wird.

Während dieses letzten Jahres
bleibt der Vertrag im vollen

und ungeschmälerten Vollzug,
unbeschadet des Abschlußes und

der Saldirung der Rechnungen

zwischen den Postverwnltungen
der beiden Länder nach Ablauf
des genannten Termins,

Art. 35. Der gegenwärtige

Vertrag ist zu ratifiziren, und

die Ratifikationen sind so bald

als möglich auszuwechseln.

Zur Urkunde dessen haben

die beiderseitigen Bevollmächtigten

den gegenwärtigen Vertrag

unterzeichnet und demselben ihr
Wappensiegel beigedrnckt.

Doppelt ausgefertigt in

Paris, den 22. März im

Jahre des Heils 1865.

(L. 8.) (Gez.) Kern.

(L. 8.) (Gez.) DrouyndeLhuys.

s partir àu jour àont Iss àsux
parties eonvisuàrout, àss qus
Ig promulgsliou su aura et«

ksils à'sprès Iss lois psrtieu-
livres s ekseun àss àsux Etals,
et slls àerneursr» obligatoire,
à'snnss en snnss, jusqu'à es

que l'uus àss àsux ?srtiss eon-
traetsnles sit annones à l'sutrs,
mais un sn à l'svsncs, son in-
tsnlion à'en lairs cesser les elkels.

?snàsnt cette àernisrs an-
nöe, Is eonvslltion oontinuers

à'svoir son sxseuliou pleins et,

entiers, sans vrsjuàics às Is

liquiàslîou st àu solàs àes

comptes entre les sàministrs-
lions àes posles àss àsux psvs,

après l'expiraliou àu àit terms.

^rt. 33. La presents eon-
venlion sers ratifies, st Iss rs-
lilleslions sn ssront êebsngsss

sussilôt que tsirs ss pourrs,
/m cês g«oï, Iss ?Isui-

potsnlisirss rsspsctiks ont signs
Is présente convention et ^ ont

appose le cackel às Isurs srmss.

Eail à watt's, sn àoubls ori-
ginsl. Is 22 mars às l'an às

grace 1863.

(L.8) (8ig) Ker».

(E. 8.) (8ig vrouvll cke I^Kuxs.



L. Nach Seite 397.

Verzeichnis
der Bedingungen, zu welchen die stückweise versandten Drucksachen aller Art von den Ländern, fiir welche Frankreich als Vermittlung dient, nach der Schweiz

und vice versa zwischen den Postverwaltungen Frankreichs und der schweizerischen Eidgenossenschaft ausgewechselt werden.

Druck fachen
nach den in der ersten Rubrik des

zeichuisseS erwähnten Ländern.
Ver- Drucksachen

aus den in der ersten Rubrik dcs Verzeichnisses erwähnten Ländern.

Bezeichnung
der

fremden Länder, denen FranKeich als Vermittlung dient.

Grenze
der

obligatorischen Frankirung.

2

Betrag
des Preises, welchen die
schweizerische Verwaltung
an die französische
Verwaltung für jedes Pakt
und für je Gramme

oder Bruchtheil von
4V Grammen zu ent¬

richten hat.
s

Grenze
der

obligatorischen Frankirung.

Betrag
des Preises, welchen die

sranzösische Verwaltung
an die schweizerische
Verwaltung für jedes Paket
und für je 4ö Gramme

oder Bruchtheil von
40 Grammen zu ent¬

richten hat.

Betrag
des Preises, welchen die
schweizerische Verwaltung
an die französische
Verwaltung sür jedes Paket
und sür je 40 Gramme

odcr Bruchtheil von
40 Grammen zu ent¬

richten hat.

Fr- Rp. Fr- Rp. Fr, Rp.

Alexandrien, Suez, Jaffa, Beyrut, Tripoli in Syrien, Latakiah, Alexandrette, Mersina, Rhodus,
Smyrna, Mitilene, Dardanellen, Gallipoli, Constantinopel, Salonich, Varna, Sulina, Tultscha,
Galatz, Jbraila, Jneboli, Samsun, Kerafsunde, Trapezunt

Bestimmung — «8 Bestimmung - «2 — —

Bestimmung — 10 Bestimmung — 02 — —

französische Ausgangsgrenze — 05 französische Eingangsgrenze — — — «5

/ durch Schiffe ans oder nach französischen Häfen
Vereinigte Staaten V

von ^ über England und mit amerikanischen Paketbooten
Nordamerika F

I über England und mit englischen Paketbooten

Landungshafen

englischerEinschiffungshafen

amerikan. Landungshafen

15

15

15

Einschiffungshafen

englischer Landungshafen

amerik. Einschiffungshafen

— —

15

15

15

Australien, Tasmanien, Neu-Seeland (über Suez) ^

von den britischen Paket¬
booten bediente Häfen
des großen Australoceans

15 Alexandrien.... — — 15

i durch französische Postpaketboote oder andere Schiffe aus oder nach französ. Häfen Landungshafen — 15 Einschiffungshafen — — — 15

Ueberseeische Länder ^ 'über England nnd mit britischen Paketbooten oder Handelsschiffen Landungshafen — 15 Einschissungshafen — — — 15

ohne Unterschied / von den britischen Paket¬
booten bediente Häfen des

indischen oder chinesischen
> - 15

von den britischen
Paketbooten bediente Häfen des

indischen oder chinesischen
^ Meeres

> - — 15

Westküste von Neu-Granada, Republik Aequator, Peru, Bolivia, Chili (über Panama) ^ von den englischen Paket¬
booten bediente Häfen des

stillen Oceans
— 25

von den englischen Paketbooten

bediente Häfen des

stillen Oceans
— — 25

I
Europäische, in vorliegendem Verzeichniß nicht erwähnte Staaten französische Eingangsgrcnze — — französische Eingangsgrenze — — — «5



4.

Verzeichniß
der Bedingungen, zu welchen die stückweise versandten Briese von den Ländern, für welche FranKeich als Vermittlung dient, nach der Schweiz und vie« vvrs» zwischen den

Postverwaltungen der Schweiz und Frankreichs ausgewechselt werden.

Nach Seite 397.

Bezeichnung
der

Lander, deren BricfpostverKhr mit der Schweiz stückweise über

Frankreich vermittelt werden kann.

Briefe nach den in der 1. Rubrik der Tabelle augeführten Ländern.

Frankatur-

Bedingungen.
Frankatur-Grenzen.

Gesammtbetrag

der in der Schweiz

für jeden srankirten

Brief und für je

7'/i Gramme oder

Bruchtheil von 7>,2

Grammen zu
bezahlenden Taxen.

Alexandrien, Suez, Jaffa, Bcyrut, Tripoli in Syrien, Lattakiah,
Alexandretta, Mersina, Rhodus, Smyrna, Mitilene, die Dar- /
danellen, Gallipoli, Konstantinopel, Salonich, Varna, Sulina, /
Tultscha, Galaz, Jbraila, Jneboli, Sinope, Sainsun, Keras- >

fünde, Trapezunt
'

Großbritannien

Belgien, Niederlande, deutsche Staaten, Großherzogthum Luxemburg,
Königreich Italien

Kirchenstaat, Königreich Griechenland, Insel Malta

Schweden, Norwegen, Rußland, Polen

Martinique, Guadeloupe, französisch Guyana, Insel St. Pierre und
Miquelon, Senegal, Pondichcry, Chandernagor, Karikal, Danaon,
Mähe, Insel Réunion, Mayotte und dazu gehörige Besizungeu,
Ste. Marie de Madagascar, französische Besizungen in Cochin-
china, Neu-Caledonien, Fichteninsel (Hs cles?ius), Loyalty-Jnseln,
Shcmg-Hai, Antigoa, Barbadoes, Berbice, Dernerary, Dominica,
Essequibo, Grenada, Montserrat, Nevis, St. Lucia, St. Christoph
oder St. Kitts, St. Vincent, Tabago, Tortola, Trinidad,
Bahama, Britisch-Honduras, Bermudas-Inseln, Cap-Coast-
Castle, Accra, St. Helena, Sierra-Leone, Turk-Jnseln, Jamaica,
Canada, Neu-Braunschweig, Neu-Schottland, Prinz-Eduards-
Jnsel, Neufundland, Aden, Britisch-Ostindien, Ceylon, Penang,
Singapore, Hong-Kong, Mauritius-Insel, Neu-Süd-Wales,
Victoria, Queensland, West-Australie», Reu-Sceland, Niedrige
Jnscln (lies Sgsses), Marquesas-Jnscl, Gesellschafts-Jnsel

Brasilien, Vereinigte Staaten von Nordamerika, Dänemark

Spanien, Portugal, Gibraltar

Süd-Australien, Tasmanien odcr Vandiemensland (über Suez)

/ mit den französischen Postpaketbooten oder an-
1 dern von und nach den französischen Häfen

Ueberseeische Länder 1 gehenden Schiffen
ohne Unterschied > über England und mit britischen Postpaket- >

booten oder Handelsschiffen
^ über Suez

Sandwich-Inseln

Euba und Meriko j Paketbooten odcr über England
^ ^ " f über die Vereinigten Staaten
Westküste von Neu-Granada, Republik Aequator, Peru, Bolivia,

Chili (vi» Panama)

Freistehend

Obligatorisch

Bestimmung

Französische Ausgangsgränze.

Von den britischen Paketbooten
bediente Häfen des großen
Austral-Oceans

"

Landungshafen

Landungshafen

Von den franz. oder britischen
Paketbooten bediente Häfen
Indiens oder Chinas

San Francisco
Landungshafen
Landungshafen

Von den britischen Paketbooten
bediente Häfen des stillen
Oceans /

M. Rp.

60

50

50

70

30

l0
50

10

30

Betrag

des Preises, welchen

die Schweiz an

Frankreich für
jeden frankirten Brief
und für je 7'/«

Gramme oder

Bruchtheil von 7'/«
Grammen zu be¬

zahlen hat.

Betrag

des Preises, welchen

Frankreich an die

Schweiz sür jeden

unfrankirten Brief
und für je 7'/,

Gramme oder

Bruchtheil von 7'/,
Grammen zu be¬

zahlen hat.

Fr- Rp.

50

40

40

60

20

90

40

90

90

90

90

9«
20

20

Fr- Rp.

10

10

10

10

10

10

10

Briefe v on den in der 1. Rubrik der Tabelle angeführte« Ländern.

Frankatur-

Bedingungen.

Freistehend

Obligatorisch.

Frankatur-Grenzen.

Gesammtbetrag

der in der Schweiz

sür jeden unfrankirten

Brief und für
je 7'/z Gramme

oder Bruchtheil vou

7'/-2 Grammen zu

bezahlenden Taxen.

Betrag

des Preises, welchen

die Schweiz an

Frankreich für jeden

unfrankirten Brief
und für je 7'/z

Gramme oder

Bruchtheil von 7'/2
Grammen zu be¬

zahlen hat.

Bestimmung

Französische Eingangsgränze

Alexandrien

Einschiffungshafen

Einschiffungshafen

Von den französischen oder bri¬
tischen Paketbooten bediente

,^äfen Indiens oder Chinas
San Francisco
Einschiffungshafcn
Einschiffungshafen

Von den britischen Paketbooten
bediente Häfen des stillen
Oceans

Betrag

des Preises, welchen

Frankreich an die

Schweiz für jeden

frankirten Brief und

für jc 7'/2 Gramme

oder Bruchtheil
von 7'/z Grammen

zu bezahlen hat.

Fr- Rp.

60

70
>

50

70

30

10

50

10

30

30

Fr. Rp.

50

60

40

60

20

90

— ' 40

90

90

90

90

90
20

20

Fr- Rp.

10

10

10

1«

10

10

10



erklärt den vorstehenden Vertrag

seinem ganzen Inhalte
nach als angenommen und in

Kraft erwachsen, und verspricht

im Namen der schweizerischen

Eidgenossenschaft, denselben, so

weit es von ihr abhangt,
gewissenhaft zu beobachten.

Zur Urkunde dessen ist

gegenwärtige Ratifikation vom

Bundespräsidenten und dem

Kanzler der Eidgenossenschaft

unterschrieben und mit dem

eidgenössischen Staatsfiegel
versehen worden.

So geschehen in Bern, den

acht und zwanzigsten Heumonat
eintausend achihnndert füns und

sechzig.

Im Namen des schweizerifchen

Bundesrathes,

Der Bundespräsident:

Schenk.

DerKanzlerderEidgenossenschaft:

Schieß.

397

?i»U8, SVAM VU et examine 22. März

ls dits Lonveulion, l'avons 27. Sept.

approuves et approuvons en

toutes el ebsouns àss àispo-
sitions qui Z5 sont contenues,
Oselsrons qu'elle est aeesptss,
rstiliss st eonürmes et?romet-
tons qu'elle sera inviolable-

ment observée.

/oi </e </««i, IXous

avons ckonns les prêssutes,

signées às notre main st sesl-

less às nolrs öeesu Impsrisl.

^ 7?a«S) ls 31 Asrs às

l'an às graee 1863.

(K. 8.)

?ar l'Empereur:

Vr«NM cks I,lmv«.

Note. Die Auswechslung der Ratifikationen des vorstehenden

Postvertrages hat zwischen dem schweizerischen Minister in Paris, Herrn
Dr. Kern, und dem Minister des Aeußern von Frankreich, Herrn

Drouvn às I,Kuvs, am 14. August 1S6S in Paris stattgefunden.
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W.März Der Regierungsrath des Kantons Bern
27. Sept.

"
1865. beschließt:

Vorstehender Postvertrag soll in die Gesetzsammlung

aufgenommen werden.

Bern, den 27. September 1865.

Namens des Regierungsrathes:
Der Präsident,

P. Migy.
Der Rathsschreiber,

Dr. Trächsel.



399

Vertrag
zwischen

der Schwei) und Frankreich, betreffend die postamMchen

Geldanweisungen.

Abgeschlossen den 22. März 18«S.

Ratisizirt von Frankreich am 31. März ISSS.

„ „ der Schweiz am 28. Heumonat 13öS.

22. Mörz
27. Sept.

186S.

Der Bundesrstl)

der

schweizerischen Eidgenoßenschsst,

nach Einsicht und Prüfung
des zwischen den Bevollmächtigten

des schweizerischen Bundesrathes

und Seiner Majestät des

Kaisers der Franzofen am 22.

März 1865 in Paris unter

Ratisikationsvorbehalt
abgeschlossenen und unterzeichneten

Vertrags, betreffend die

postamtlichen Geldanweisungen,

welcher vom schweizerischen

Ständerathe am 13. Heumonat
1865 und vom schweizerischen

Nationalrathe am 18. gleichen

Monats genehmigt worden ist,

und der also lautet:

l^oêom^ national

LMLKLVK 0158 ?KMl^I8,

^l, t««s eeun g» «es ^esMêes

8^i.vr.

Uns Convention rslstivs s

l'sebsnZe àes Nsnàsts às posle

svsnt sts eonelus, le 22 Nsrs

1863, sntrs Is ?rsnes et Is

Lonteàsrstion 8uisss;
lüonvsntion àont ls lsnsnr

suit:
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22. Mörz Der Bundesrath der schwei-
27. Sept. frische« Eidgenossenschaft und

Seme Majestät der Kaiser der

Franzosen, wünschend, daß

Geldsummen von einem Lande

in das andere mittelst postamt-

licher Anweisungen befördert
werden können, haben

beschlossen, zu diesem Zweke einen

Vertrag abzuschließen, und diesfalls

als ihre Bevollmächtigten
ernannt:

Der Bundesrath der schwei¬

zerischen Eidgenossenschaft:

Herrn Kern,
außerordentlichen Gesandten und

bevollmächtigten Minister
genannter Eidgenossenschaft bei

Seiner Majestät dem Kaiser
der Franzosen; und

Seine Majestät der Kaiser
der Franzosen: Herrn
Edouard Drouyn de

Lhuys, Senator des

Kaiserreiches, Großkreuz seines

kaiserlichen Ordens der

Ehrenlegion :c. zc. :c.,
seinen Minister und Staatssekretär

für die auswärtigen

Angelegenheiten,

welche, nach gegenseitiger

Mittheilung ihrer, in guter und

gehöriger Form befundenen

Vollmachten, sich über folgende
Artikel verständigt haben:

Ii« l!«»seil seckeriU cke

c«»rêck«rîtti«v 8ui88e et 8»

R«je8t5 I'Lmpereur ck«8 kr««»

HKÏ8, àêsirsnl que àss sommes

à'srZsnt puissent strs adressées

à'un psvs àsus l'sutrs su inoven
às rnsnàsls às posls, ont rê-
solu à'sssurer es résultat psr
uus eouveution st ont nomme

pour Isurs ?isnipotsnt!sires s

est ellst, savoir:

i^e Oonsei/ /Mmê cke êa don-
/êcêemêion suisse: N. Lem,
Envovs sxlraoràinaire et

Aillistre plénipotentiaire às

lu àits Lonksàsrslion près
8s Klsjssts l'Lmpereur àss

l?ranesis, sl

öl» Mansie' è'SMpe^eui'^Zss
Z<>aKo«is.- U. LàcnMà

Dwuz/n cêe I/^uz/s, 8sna-

tsur às l'Empire, 6rsnà'
tHroix às son oràrs Im-

psrisl às Is, I^sZiou à'Kon-

nsur ste., sle., ste., son

Ainistrs st 8serstsirs à'Ltst
su Département àss ^lksirss

strsugsrss,

desquels, après s'être com-

munisjus leurs plsins-pouvoirs
rsspsetiks, trouvés sn bonne «t

àus forms, sont souvenus àes

articles suivants:
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Art. 1. Durch Vermittlung
der Post können sowohl vs«

Frankreich und Algerien nach

der Schweiz, als von der

Schweiz nach Frankreich und

Algerien Geldsendungen befördert

werden.

Diese Sendungen werden

durch besondere, mit Nsncksts
ck'srlielss ck'srszsnt sur
I'stranger bezeichnete

Geldanweisungen vermittelt, welche

von Bureaux der französischen

Postverwaltung auf Bureaux
der schweizerischen Postverwaltung,

und umgekehrt, ausgestellt

werden.

Diese Geldanweisungen können

durch Jndossement an einen

Andern übertragen werden.

Sie find in französischer

Sprache auszustellen.

Keine Geldanweisung darf
die Summe von zweihundert

Franken übersteigen.

Art. 2. Auf jeder nach Maßgabe

des vorhergehenden
Artikels beförderten Geldsendung

wird eine Taxe von zwanzig Rappen

sür je zehn Franken oder den

Bruchtheil von zehn Franken

bezogen, welche Taxe stets der

Versender zu bezahlen, hat.

Der Ertrag dcr hievor
festgesetzten Taxe wird zwischen der

Jahrgang 186S.

^rt. t. Des envois cke loucks 22. Mörz

pourront èlr« ksils psr Is vois 27. Sept.

cks Is posts, tsnl cks Is Ersnee

sl cke I'^Igsris pour Is Suisse,

que cke Is Suisse pour Is ?r»nee

el l'Algerie.

Lss envois s'eklsetusront su

inoven cks insncksts spseisux
ckits: Manckaês ci'a^êicêes ei'ax'-

AMê ê'^KnSe^ lires psr
ckss bureaux cks I'sckministrstion
ckss postes cks ?rsnes sur ckss

buresux cks I'sckministrstion ckss

postss cks Is Lonlscksrstion suisss,
st rsviproqusmsut.

I>s propriété cks ees insncksts

ssrs trsnsmissibls psr vois ck'sn-

ckosssiusnl.

Ils ssront rsckiZss sn Isn^us
frsnesiss.

àueun lusnckst ne pourra
sxeëcksr Is somme cke ckeux

eents trsnes.

2. II ssrs psreu sur
ebsczus envoi cks koncks, ellsetus

sn vertu cks I'srliels prsescksnt,

uus tsxs cks vinZl esntimss psr
ckix frsnes ou krsetion cks ckix

irsnes, IsqusIIs tsxs cksvrs tou-

jours èlrs psvss psr l'snvovsur.

I^s prockuit cks Is tsxs ei-
cksssus llxse sers psrtsgs psr

26
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W.März Postverwaltung von Frankreich
27. Sept. und der Postvermaltung der

186S. schweizerischen Eidgenoffenschaft

zu gleichen Theilen getheilt.
Art. 3. Es wird zwischen

den beiden kontrahirenden Theilen

ausdrücklich vereinbart, daß

die in Ausführung des Art. l
hievor von französischen oder

schweizerischen Postbüreaux

ausgestellten Geldanweisungen und

die bezüglichen Quittungen nnter
keinem Vorwande und unter
keinem Namen, außer der durch

Art. 2 hievor festgesetzten Taxe,
mit einer Gebühr oder Taxe
irgend welcher Art belegt werden

dürfen.

Art, 4. Die Postverwaltnng
von Frankreich und die

Postverwaltung der schweizerischen

Eidgenoffenschaft stellen, an den

durch dieselben gemeinsam

festzufetzenden Terminen, die

Rechnungen über die durch ihre
betreffenden Bureaux ausbezahlten

Summen und auf denselben

bezogenen Taxen auf; und diefe

Rechnungen sind, nach erfolgter
gegenseitiger Prüfung und
Richtigstellung, durch diejenige

Verwaltung, welche der andern

gegenüber als zahlungspflichtig
anerkannt wird, inner der im

geineinfamen Einverständniß
festzusetzenden Frist zn saldiren.

moitié entre l'aàminislration àss

postes às ?rsncs et I'sckminis-

trstion àss poslss às Is Lonts-
àsrntion suisss.

^rt. 3. il est formellement

convenu enlrs Iss àsux ?srtiss

contrsctsntss qus Iss msuàsls
àslivrss par Iss bureaux às

poste franca!» ou suisse, sn

sxseution às l'srticls k'", st Iss

acquits àonnss sur ess munàsts

ne pourront, sous sucun pre-
texte et s quelque titre que ce

soit, être soumis s un àroit

ou s uus tsxs quslconqus su

sus às la tsxs fixes psr l'sr-
tiels 2.

^rt. 4. l^sàmiuistrstiou àss

poslss às francs sl l'sàminis-
trstiou àss postss às Is Louis-
àerstion suisse dresseront, sux

époques qui ssrout iixsss psr
elles, à'uu eommun seeorà, les

comptes sur lesquels ssrout rs>

capitules toutes les sommes

pavées ps» leurs bureaux res-

pectits, sinsi que les taxes per-
cuss sur Iss àitss sommes, sl

css complss, après avoir sts

clsbsltus et arrêtes eonlrsàic-

loirsmsnl, ssront solàss psr
l'aàministraûon qui ssrs rs-
connus rsàsvsbls envers l'sutrs,
àans Is àslai dont Iss àsux

aàministrations eouvisnàronl.
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Art. 5. Die von jeder der

beiden Verwaltungen gegen

Ausstellung von Gelvanweisungen,
deren Betrag von 'den Berechtigten

inner acht Jahren, vom

Datum der Einzahlung an,
nicht erhoben worden ist, ein-

kasstrten Summen fallen definitiv

derjenigen Verwaltung zu,

welche diese Anweisungen
ausgestellt hat.

Art. 6. Die Postverwaltung
von Frankreich und die

Postverwaltung der schweizerischen

Eidgenossenschaft werden im

gemeinsamen Einverständniß die

Bureaux, welche infolge der

vorstehenden Bestimmungen

Geldanweisungen auszustellen und zu

bezahlen, haben, bezeichnen, die

Form der oberwähnten

Geldanweisungen und der im Artikel
4 bezeichneten Rechnungen
festsetzen und alles dasjenige

ordnen, was für die Ausführung
der Bestimmungen des

gegenwärtigen Vertrags nothwendig

ist.

Die oben erwähnten

Ausführungsbestimmungen können

jedoch so oft abgeändert werden,

als es die beiden Verwaltungen
im gemeinsamen Einverständniß

nothwendig erachten.

1865.

^.rt. ö. I.ss sommes gnosis- 22. März

ssss psr ekaeune àss àsux sà- Sept.

ministrations, sn ssksnzzs às

msnàsls d'srtielss d'srzsnt àont
Is montant usura pss sts re-
elams par Iss svsnls-àroit àsns

Is àsisi às Kuit svnsss, s pgr-
tir àu jour àu vsrssment àss

konàs, seront àêtmitivemsnt se-

quisss s l'sàmiuistrslion qui
surs àslivrs ess manuals.

^rt. 6. I^'sàministrslion àss

postes às ?r»nus st l'sdminis-
lrstion àss poslss às Is Lou-
lsàsrsliou suisss désigneront,
à'un eommuu soeorà, les bu-

rssux qui àsvront délivrer et

ps^or Iss msnàsls s smsttrs,
su vsrtu àss srtielss prses-
àsnts; slles régleront la korms

àss manàats susmentionnés st
eslls àss eomptes àssignês »

l'artiels à, ainsi qus touts autrs

mssurs às àstsil ou à'oràrs
nsessssirs pour assurer l'exs-
outiou àss slipulstious às la

pressale eonvsnlion.

II ssl sntsnàu qus Iss me-

sures susdites pourront être mo-
àiliess pur Iss dsux administra-

lions toutes Iss sois qus, d'uu

eommun ueeord, ess deux ad-

ministrations en rseonnsîtront
ls uèesssiis.
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22. Marz Art. 7. Der gegenwärtige
27. Sept. Vertrag tritt mit dem durch die

beide,, Kontrahenten gemeinsam

festzusetzende» Tage und nach

erfolgter Veröffentlichung, gemäß

der für jeden Staat bestehenden

Gesetze, in Vollzug und bleibt

von drei zu drei Monaten so

lange verbindlich, bis einer der

kontrahirenden Theile dem

andern, aber drei Monate zum

Voraus, die Absicht mitgetheilt

hat, den Vertrag auszuheben.

Während diesen drei letzten

Monaten bleibt der Vertrag in

vollem und ungeschmälertem Voll^

zug, unbeschadet des Abschlusses

und der Saldirung der

Rechnungen uach Ablauf des

genannten Termins.

Art. 8. Der gegenwärtige

Vertrag ist zu ratifiziren, und

die Ratifikationen sind so bald

als möglich auszuwechseln.

Zur Urkunde dessen haben

die betreffenden Bevollmächtigten
den gegenwärtigen Vertrag
unterzeichnet und demselben ihr
Wappensiegel beigedruckt.

Doppelt ausgefertigt in

Paris, den 22. März 1865.

(l.. 8.) (Gez.) Kern.

(i..8.)(Gez.)DrouyndeLhuys.

^rt. 7. 1<s presente oon-
vontion sers miss à sxêeutiou
à vanir àu jour àont Iss àsux
parties oouvisuàrout, àss qus
Is promulgation su surs sts
ksits à'après Iss lois psrtieu-
lisrss s okssun àss àsux Etals,
st e»s àsrusursrs obligatoire às

trois mois en trois mois, jusqu'à
ee que l'une àss àsux ?srtiss

eontrsetantes ait unvones s l'au-

lrs, mais trois mois s l'svsnes,
son inlsntion à'su fairs essssr
Iss effets.

?snàant ees trois àsrnisrs

mois, la eonvenlion eontiuusrs
à'svoir sou sxseulion pleins et

entière, sans prsjuàies às Is

liquiàstiou st àu solàs àes eomp-
tes, après l'expiration àu àit

terme.

.^,rt. 8. l^s présents son-
vsntion ssra rstillss st Iss rs-
tiiieslions ssrout sskangsss sus-
sitôt qus fsirs ss pourra.

/m cke Iss pieni-

polsutisirss respectifs ont signe
ls presente eonvenlion st ont

appose Is escksl às leurs srmss.

l?sit s ?a?'is, sn àoubls sx-

psàitiou, le 22 mars 186S.

(I.. 8.) (8ig.) Kern.

(D 8.) (8ig.) Vr«uzu cke l.kuv8.
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erklärt den vorstehenden Vertrag

seinem ganzen Inhalte nach

als angenommen und in Kraft
erwachsen, und .verspricht im

Namen der schweizerischen

Eidgenossenschaft, denselben, so weit

es von ihr abhangt, gewissenhaft

zu beobachten.

Zur Urkunde dessen ist

gegenwärtige Ratistkation vom

Bundespräsidenten und dem

Kanzler ver Eidgenossenschaft

unterschrieben und mit dem

eidgenössifchen Staatssiegel
versehen worden.

So geschehen in Bern, den

acht und zwanzigsten Heumonat
eintausend achthundert fünf und

sechzig-

Im Namen des schweiz.

Bundesrathes,
Der Bundespräsident:

Schenk.
(Q. 8.)

Der Kanzler der Eidgenossenschaft-

Schieß.

1865.

ÌV01I8, s^sul vu sl sxsmins 22. März

ls ckits Lonvsnlion, I'svons sp-
27. Sept.

prouves st approuvons su lou-
tss st ebseuus ckss ckispositious

qui soul contenues; Ossis-

rons, qu'elle est ssssvtes, rsti-
lies et eoulirmss, et ?romet-
tous quells sers iuviolsblsineut
observes.

/m cêe gum, i^ous avons
ckonus lss présentes signées cks

notre insin et scellées cks notre
öessu Imperial.

^ Is 31 Nsrs cks l'an
cks grace 1863.

(Q. «.)

?sr l'Empereur:

vrouzn >>« Univ»,

Note. Die Auswechslung der Ratifikationen des vorstehenden

Vertrages hat zwischen dem schweizerischen Minister in Paris, Herrn Dr. Kern,
und dem Minister des Aeußern von Frankreich, Herrn vr«uv»àel.kuvs,
am 14. August 1865 in Paris stattgefunden.
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22. März Der Regierungsrath des Kautons Bern
27. Scpt. < r^s. c..

1865. beschließt:

Vorstehender Vertrag soll in die Gesetzsammlung

aufgenommen werden.

Bern, den 27. September 1865.

Namens des Negierungsrathes:
Der Präsident,

P Migy.
Der Rathsschreiber,

!)r. Trächsel.

ls- Mai Konzessionsakè
27. S.'pt.

für18öS.

die Eisenbahn von Pruntrut nach Delle.

(Vom 18. Mai 1865.)

Das Komite der Eisenbahn Pruntrut Delle,
etablirt in Pruntrut und mit Delegation «.à K«e

niedergesetzt von der Bmger- und der Einwohnergemeinde der

Stadt Pruntrut laut Protokollen vom 19. und 25. März
1865;

Handelnd für die besagten Gemeinden und in ihrem

Namen;
Mit Rücksicht:

auf den beschlossenen und in der Ausführung begriffenen

Bau einer Eisenbahnsektion am rechten Ufer des Allan
(m«à« ^I1g,in<z et llulle) auf französischem Gebiet zwischen
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Montbeliaro und Delle, bestimmt für die industriellen Be- i8, Mai

dürfnisse dieser Zone; 27. Sept.
tS6S.

auf die ökonomischen, landwirthschaftlichen und gewerblichen

Jntereffen des Bezirks Pruntrut, welche sich an
dieses Unternehmen knüpfen und die eine Verlängerung
diefer Eisenbahn von Delle nach Pruntrut erheischen;

auf die günstige Stimmung der Land- und Stadtgemeinden

des Bezirks Pruntrut, welche sich organisiren, um
die ökonomische Zukunft der Eisenbahn von Pruntrut nach

Delle, ihrer einzigen Verkehrsader, durch eine

Zinsengarantie von 4 - 4>/2 °/„ zu sichern;

auf die unverkennbare Wichtigkeit und die Dringlichkeit,

die gegenwärtigen Umstände zur Verwirklichung einer

Unternehmung zu benutzen, welche einer der hauptsächlichsten

und berechtigtesten Zielpunkte unserer Gegend schon

seit Langem war und noch ist;
auf den Umstand, daß die Vorstudien für die projek-

tirte Linie Pruntrut - Delle vollendet sind; daß eine

Rentabilitätsberechnung ihre Zukunft sichert; daß eine

Konzession dieser Linie bereits am 22, Juli und 1. Dezember

1856 von der Kantons- und der Bundesbehörde ertheilt
wurde, und daß, weuu man diese Konzession erlöschen ließ,

dieß seinen Grund lediglich in der frühern Ungewißheit in
Bezug auf die Verbindung von Delle mit einer andern

Linie hatte, welche Ungewißheit nun vollständig gehoben

ist, wie aus dem kaiserlichen Dekret vom 20. November

1864 erhellt; —

erlaubt sich, an.die Regierung und durch deren

Vermittlung an die Oberbehörden des Kantons und der

Eidgenossenschaft, das Gesuch um Ertheilung der nachstehend«;

Konzession zu richten:
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18. Mai Art. 1. Es wird dem Konnte für die Eisenbahn Prun-
27. Sept. trut-Delle, handelnd für und Namens der Burger- und

der Einwohnergemeinde von Pruntrut, — oder der von
demselben bezeichneten Gesellschaft die Konzession ertheilt
für deu Bau uud Betrieb einer Eisenbahn von Pruntrut
bis au die französische Grenze bei Delle durch den Thalweg

der Maine.
Diese Konzession ist an die folgenden Bedingungen

geknüpft:

Art. 2. Die Gesellschaft verpflichtet, sich, die konzes-

siomrte Bahu nach den Regeln der ^'unst anzulegen; sie

mird diefelbe sofort nach vollendetem Bau in Betrieb

setzen, und während der ganzen Konzessionsdauer in
regelmäßigem und wohl organisirtem Betrieb erhalten.

Art. 3. Die Gesellschaft, als folche, hat ihr Domizil
in Pruntrut, dem Hauptorte des Bezirks.

Art. 4. Die Dauer der Konzession für den Betrieb
der Bahn im Nutzen und Schaden der Gesellschaft ist auf
neun und neunzig auf einander folgende Jahre festgefetzt,

vom Tage der Eröffnung des wirklichen Betriebs der

ganzen Bahn (bis zu ihren im Art. 1 bezeichneten

Endpunkten) au gerechnet, spätestens jedoch vom 1. Mai
1867 an.

Nach Ablauf jener Zeitdauer soll die Konzession nach

dannzumaliger Uebereinkunft erneuert werden, insofern

nicht vorher von dem im Art. 34 vorgesehenen Rückkaufsrechte

Gebrauch gemacht worden ist.

Art. 5, Die Erstellung der Eisenbahn, welche den

Gegenstand der vorliegenden Konzession bildet, gilt als ein

gemeinnütziges Werk, weßhalb die Gesellschaft in alle

Rechte eingesetzt wird, welche die Gesetze und Verordnungen



l8S5.

der Direktion der öffentlichen Bauten des Staates ein- <8. Mat

raunten. ^ 27^Oe»t.

Das Bundesgefetz vom 1. Mai 1850 über die

Verbindlichkeit zur Abtretung von Privatrechten sindet feine

Anwendung auf die Erbauung und den Unterhalt dieser

Bahn.
Die Befugniß der Gesellschaft, die Abtretung von

Grund und Boden zu beanspruchen, erstreckt sich:

lt. auf den erforderlichen Boden für Erbauung und
den Unterhalt der Bahn mit zweispurigem Unterbau

nebst Seitengräben, sowie für die erforderlichen

Abweichungen und Bahnkreuzungen ;

b. auf den Raum zur Gewinnung und Ablagerung
von Erde, Sand, Kies, Steinen und allen erforderlichen

Materialien sowohl für die Bahn als für die

herzustellenden Kommunikationen zwischen derselben

uud den Bauplätzen; ^

e. auf Grund und Boden für die der Bahn zugehörigen

Anlagen, als: Zu- und Abfahrten, Wasserleitungen,

Bahnhöfe und Stationsgebäude, Bahnwärterhäuser,
Wasserreservoirs und Vorrathsmagazine;

à. auf Anlegung und Veränderung der Straßen, Wege

und Wasserleitungen, wozu die Gesellschaft in Folge
des Bahubaues und gegenwärtigen Pflichtenheftes

angehalten werden mag.

Art. 6. Die Gesellschaft hat spätestens 18 Monate
nach der von der Bundesversammlung zu ertheilenden
Genehmigung dieser Konzession, die Erdarbeiten der Bahn
zu beginnen und zugleich dem Regierungsrathe den Ausweis

zu leisten, daß sie die zur Ausführung des

Unternehmens nöthigen Geldmittel besitze; widrigenfalls diese

Konzession mit Ablauf jener Frist erloschen sein soll.
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58. Mai Art. 7. Die Eisenbahn soll binnen 4 Jahren, vom
27. Sept. Tagg her Genehmigung gegenwärtiger Konzession durch

die Bundesbehörde an gerechnet, vollendet und dem

regelmäßigen Betrieb übergeben werden.

Sollte diese Verpflichtung bis zum besagten Termin

unerfüllt bleiben, so wird der Große Rath, mit
Berücksichtigung der Umstände, einen ihm angemessen scheinenden

Endtermin festsetzen.

Art. 8. Die Bauarbeiten dürfen nicht begonnen werden,

bevor die Gesellschaft die Bauplane der Regierung zur
Genehmigung vorgelegt hat, und sie darf von diesen

Planen nur nach neuerdings eingeholter Genehmigung der

Regierung abweichen.

Zur Verwendung bei den Bau- und sonstigen Arbeiten

der Bahn sollen die landesangehörigen Arbeiter vorzugsweise

Berücksichtigung sinden.

Art. 9. Da wo in Folge des Baues der Eisenbahn

Uebergänge, Durchgänge und Wasserdurchlässe gebaut,

überhaupt Veränderungen au Straßen, Wegen, Brücken,

Stegen, Flüssen, Kanälen oder Bächen, Abzugsgräben,

Wasserbrunnen, oder Gasleitungen erforderlich werden,

sollen alle Unkosten der Gesellschaft zufallen, fo daß den

Eigenthümern oder sonstigen mit dem Unterhalt belasteten

Personen oder Gemeinden weder ein Schaden, noch eine

größere Last als die bisher getragene aus jenen Veränderungen

erwachsen darf. Die Plane zu diesen Arbeiten

müssen dem Regierungsrathe zur Geuehmigung vorgelegt
werden. Ueber die Nothwendigkeit und Ausdehnung solcher

Bauten entscheidet im Falle des Widerspruchs die Regierung

ohne Weiterziehung.
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Art. 10. Sollten nach Erbauung der Bahn öffent- 18. Mar

liche Straßen, Wege oder Brunnenleitungen, welche die Sept.

Bahn durchkreuzen'Müssen, von Staats- oder Gemeinde

wegen angelegt werden, so hat die Gesellschaft keine

Entschädigung zu fordern für die Beeinträchtigung ihres Eigenthums

; auch fallen derselben alle diejenigen Kosten allein

zur Last, welche aus der hiedurch nothwendig gewordenen

Errichtung von neuen Bahnwartshäuseru und Anstellung

von Bahnwärtern erwachsen sollten.

Wenn Straßen/Wege, Wässerungsanlagen, Brunnenleitungen

u. s. w., welche die Bahn kreuzen, reparirt
werden müssen, so hat die Gesellschaft für daraus
entstehende Unterbrechungen im Bahndieufte den Eigenthümern

jener Objekte gegenüber kein Recht auf Entfchädigungs-

forderung.
Wenn folche Reparaturen als nothwendig sich erweisen,

so können dieselben, so weit sie die Bahn berühren, nur
unter der Leitung der Bahningenieurs vorgenommen werden.

Dießfalls gestellten Ansuchen wird die Bahnverwaltung
mit Beförderung entsprechen.

Art. 11. Während des Baues sind von der Gesellschaft

alle erforderlichen Vorkehrungen zu treffen, damit
der Verkehr auf den bestehenden Straßen und Verbindungswegen

überhaupt nicht unterbrochen, auch an Grundstücken

und Gebäulichkeiteu kein Schaden zugefügt werde; für
nicht abzuwendende Beschädigungen hat die Gesellschaft

Ersatz zu. leisten.

Die Gesellschaft mird die Bahn, wo es die öffentliche

Sicherheit erheischt, in ihren Kosten auf eine, hinlängliche

Sicherheit gewährende Weise einfrieden, fowie alle

diejenigen Vorkehrungen treffen, welche von der Regierung

nöthig befunden, werden.
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18, Mai Gegenstände von naturhistorischem, antiquarischen!, vla-

^Ì3i?s^ stischem, überhaupt wissenschaftlichem Werthe, als z. B.
Fossilien, Petrefakten, Münzen, Medaillen u. s. w., welche

beim Bau der Bahn gefunden werden dürften, gehören

dem Naturalienkabinet des Gymnasiums iu Pruntrut.

Art. 12. Die Gesellschaft behält sich das Recht vor,
die Eisenbahn nur einspurig anzulegen.

Art. 13. Sie hat allen denjenigen Bestimmungen sich

zu unterziehen, welche die Bundesbehörde erlassen wird,
um in technischer Beziehung die Einheit im schweizerischen

Eisenbahnwesen zu sichern. (Art. 12 des Eisenbahngesetzes).

Art. 14. Die Bahn darf dem Verkehr nicht übergeben

noch in Betrieb gesetzt werden, bevor die Regierung, auf
den Bericht ihrer Delegirten, die förmliche Bewilligung
dazu ertheilt haben wird.

Art. 15. Nach Vollendung der Bahn wird die

Gesellschaft auf ihre Kosten einen vollständigen Gränz- und

Katastralplan derselben mit Beiziehung der Jnteressirten

aufnehmen, und zugleich im Einverständniß mit Delegirten
der Bundes- und Kantonalbehörden eine Beschreibung der

hergestellten Brücken, Uebergänge und andern Bauten,
sowie ein Inventar des sämmtlichen Betriebsmaterials
ausfertigen lassen.

Authentische Ausfertigungen dieser Dokumente, denen

eine genaue und vollständig abgeschlossene Rechnung über

die Kosten der Anlage der Bahn uud ihres Betriebsmaterials

beizulegen ist, follen in das Archiv des Bundesraths

und in dasjenige des Kantons niedergelegt werden.

In das letztere find auch die vom Regierungsrathe
genehmigten Statuten der Gesellschaft zu deponiren.

Später ausgeführte Ergänzungen oder Veränderungen
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am Bau der Bahn sollen in den gedachten Dokumenten l8. M«
uachgetragen werden. 27. Sept.

Art. 16. Die Bahn, sanimi beweglicher und unbeweg- '

licher Zugehör, soll stets in gutem Zustand erhalten werden,

und die Regierung kann denselben jederzeit unterfuchen

laffen, fowie von sich aus auf Kosten der Gesellschaft die

nöthigen Sicherheitsmaßregeln treffen.
Art. 17. Die Lokomotiven sollen nach den besten

Modellen konstruirt fein und allen Bedingungen der Sicherheit

entsprechen.

Das Nämliche gilt für die Konstruktion der Wägen

für die Reisenden, wovon drei Klassen herzustellen sind:

Erste Klasse: gedeckt, garnirt, Rücken und Sitze ge¬

polstert, und mit Glacen geschlossen.

Zweite Klasse: gedeckt, mit gepolsterten Sitzen und

mit Glacen geschlossen;

Dritte Klasse: gedeckt, mit ungepolsterten Sitzen und

mit Fensterscheiben geschlossen.

Art, 18. Die Gesellschaft verpflichtet sich, wenigstens

zwei tägliche Kommunikationen für Reisende zu unterhalten.
Diefe Personenzüge sollen mit einer hinreichenden Anzahl
Wägen der drei Klassen versehen sein, und bei allen

Stationen anhalten.
Art. 19. Folgende Taxen sind der Gesellschaft als

Maximum für den Personen- und Waarentransport
gestattet:

Tarif.

Personen.
Per Kilometer. Per Stunde.

Wagen erster Klasse Fr. 0,104. Fr. 0,50.

„ zweiter „ „ 0,073. „ 0,35

„ dritter „ „ 0,053. „ 0,25.
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Z8. Mat Kinder unter 10 Jahren zahlen auf allen Plätzen die
Sept. Hälfte.
^ Die Gesellschaft verpflichtet sich, für Billets, auf Hin-

und Rückfahrt am gleichen Tage gültig, eine Ermäßigung

von 20 Prozent auf obiger Taxe eintreten zu lassen Für
Abonnementsbillets zur regelnläßigen Benutzung der gleichen

Bahnstrecke während wenigstens drei Monaten wird sie

einen weitern Rabatt bewilligen.

Vieh.
Per Kilometer. Per Stunde.

Pferde und Maulthiere,
vom Stück Fr. 0,167. Fr. 0,80

Ochsen, Kühe und Stiere,

vom Stück „ 0,083. „ 0,40
Kälber, Schweine und >

Hunde vom Stück I

„ 0,031. „ 0,15.
Schafe uud Ziegen vom l

Stück l „ 0,031. „ 0,15.

Für die Ladung ganzer Transportwägen soll eine

angemessene Ermäßigung der obigen Taren stattfinden.

Waaren.
Für Waaren sind 4 Klassen aufzustellen, wovon die

erste (oberste Klasse) nicht über Fr. 0,167 per Tonne und

per Kilometer (Fr. 0,04 per Stunde und per Zentner),
und die niedrigste nicht über Fr. 0,104 per Toune und

per Kilometer (Fr. 0,025 per Stunde und per Zentner)
bezahlen soll.

Fuhrwerke.
Fuhrwerke jeder Art bezahlen von Fr. 0,25 bis

Fr. 0,32 per Kilometer (Fr. 1. 20 bis Fr. 1,^s per
Stunde).
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Art. 20. Waaren jeder Art, die mit der Schnellig- 48. Mai

keit der Personenzüge transportirt werden sollen, bezahlen ^g^^'
eine Taxe von Fr. 0,333 per Tonne und per Kilometer

(Fr. 0,08 per Zentner und per Stunde).
Das Gepäck der Reisenden, mit Ausnahme des kleinen

Handgepäcks, das sie bei sich tragen, bezahlt Fr. 0,50 per
Tonne und per Kilometer (Fr. 0,12 per Zentner und per

Stunde).

Vieh und Wägen, mit der Schnelligkeit der Personenzüge

transportirt, bezahlen 40 Prozent mehr als die

gewöhnliche Taxe. (Art. 19).,

Für den Transport von baarem Gelde soll die Taxe

so berechnet werdeil, daß für 1000 Franken per Kilometer

Fr. 0,0083 (Fr. 0,04 per WtKde) zu bezahlen sind.

Das Minimum ist: beimMwicht 25 Kilogramm ('/2

Zentner); vom Werth Fr. 500, und in Bezug auf
Entfernung 2 Kilometer ('. 2 Stunde). Bruchtheile von 1

Kilometer (Vs Stunde) gelten für ein volles Ganzes.

Das Minimum der Transporttaxe eines Gegenstandes

darf nicht weniger als Fr. 0,40 betragen.

Sendungen bis zu 25 Kilogramm (50 Pfund) sind

stets als Eilgut zu behandeln.

Traglasten mit ländlichen Erzeugnissen bis auf 25

Kilogramm (50 Pfund), welche in Begleitung der Träger
mit den Personenzügen befördert werden', sind frachtfrei;
das Uebergewicht bezahlt die gewöhnliche Güterfracht.

Art. 21. Wenn während drei auf einander folgenden

Jahren der Reinertrag der Eisenbahn 10 Prozent
übersteigt, so sollen die vorstehenden Taxen einer Revision
und Verhältnißmäßigen Herabsetzung unterworfen werden.

Art. 22. Die durchschnittliche Schnelligkeit des Transports

der Reisenden soll mindestens so sein, daß 30 Kilo-
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t8. Mai meter (6 Wegstunden) in einer Zeitstunde zurückgelegt
27. Sept. werden.

Waarentransporte zur niedrigern Taxe sollen innert
der nächsten zweimal 24 Stunden nach ihrer Ablieferung

auf der Bahnstation spedirt werden; wenn aber der

Versender einen längern Termin gestattet, so kann ihm ein

verhältnißmäßiger Rabatt bewilligt werden.

Für Eilgut soll die Versendung durch den ersten

Personenzug geschehen, insofern die Abgabe eine Stunde vor
dessen Abgang stattgefunden hat.

Die Gesellschaft behält sich vor, für den Transportdienst

spezisizirte Reglements mit Genehmigung der

Regierung aufzustellen.

Art. 23. Die Waav^^velche der Eisenbahnverwaltung

zum Transport übergeben werden, sind in den

betreffenden Stationsladplatzen abzuliefern.

Die im Tarif festgesetzten Taxen begreifen nur den

Transport von Station zu Station.

Für die Ablieferung im Domizil der Adressaten hat
die Verwaltung auf den Hauptstationen die gehörigen
Einrichtungen zu treffen, uud die Tarife der dafür zu
erhebenden Taxen der Genehmigung der Regierung zu
unterstellen.

Ein ebenfalls der Regierung zur Genehmigung
vorzulegender Tarif wird die Taxe für den Transport der

Reisenden und ihres Gepäckes von und nach den Bahnhöfen
festsetzen.

Art. 24. Die Taxen sollen überall und für Jedermann

gleichmäßig berechnet werden. Die Eisenbahnverwaltung

darf Niemandem einen Vorzug einräumen, den

sie nicht unter gleichen Umständen allen Andern gestattet.
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Für dm Trattsport von Getreide soll der Preis auf 18. Mai

I Centimen per Tonne und per Kilometer (0,01>/z per
Zentner uud per Stunde) ermäßigt werden, sobald im ^'
Kanton Bern der Mittelpreis eines Hektoliters Kor«
S2 Fr. erreicht (Fr. 33 das Jmmi) und der Gesellschaft

Hievon seitens der Regierung Anzeige gemacht wird.

Art. 25. Jede Aenderung am Tarif oder au den

Transportreglementen foll gehörig veröffentlicht werden,

Tarifänderungen mindestens vierzehn Tage vor ihrem

Inkrafttreten.
Wenn die Gesellschaft es für angemessen erachtet, ihre

Taxen herabzusetzeil, so soll diese Herabsetzung mindestens

drei Monate für die Reisenden und ein Jahr für die

Waaren ill Kraft bleiben. Diese Bestimmung sindet

indessen keine Anwendung mit Hinsicht auf sogenannte Ver-

<zmigungszüge oder ausnahmsweise Vergünstigungen bei

besondern Anlässen,

Art, 26. Die. Gesellschaft hat sich an den das

Postregal beschlagenden Art. 8 des Eiseubahngesetzes vom
Ä8. Heumonat 1852 zu halten; wogegen sie aber das

Recht erlangt, Omnibusdienste und Verbindungen zwischen

den Eisenbahnstationen und den abseits gelegenen

Ortschaften bis auf eine Entfernung von 15 Kilometern (3

Wegstunden) von der Eisenbahn zu errichten, mit Juna-
spruchnahme der im Art. 14 des Regulativs vom 28. Wintermonat

1851 über die Ertheilung von Postkonzessionen

vorgesehenen Ermäßigung der Konzessionsgebühr.

Art. 27. Die Gesellschaft ist verpflichtet, Militär,
welches im eidgenössischen oder kantonalen Dienste steht,

fowie eidgenössisches oder kantonales Kriegsmaterial, auf

Anordnung der zuständigen Militärstelle, durch die ordent-

Jahrgang 18«Z. J7
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18. Mai lichen Bahnzüge zu befördern. Größere Truppenkorps im
27. Sept. eidgenössischen Militärdienste, sowie das Materielle der¬

selben, sind unter den gleichen Bedingungen nöthigenfalls
durch außerordentliche Bahnzüge zu befördern.

Jedoch hat die Eidgenossenschaft oder der Kanton die

Kosten, welche durch außerordentliche Sicherheitsmaßregeln

für den Transport von Pulver und Kriegsmunition
veranlaßt werden, zu tragen, und für Schaden zu haften, der

durch Beförderung der letzterwähnten Gegenstände, ohne

Verschulden der Eisenbahnverwaltung oder ihrer
Angestellten, verursacht werden sollte.

Art. 28. Die Handhabung der Polizei auf der Eisenbahn,

in den Bahnhöfen und andern dazu gehörenden
Gebäuden steht der Gesellschaft zu. Den öffentlichen Behörden

ist jedoch der freie Eintritt gestattet, falls es sich um

Erhaltung der Ordnung handelt. Réglemente, die von der

Regierung genehmigt fein müssen, werdeu den Dienst

ordnen, und es haben die Polizeiangestellten und

Bahnwärter einen Eid abzulegen.

Art. 29. Die Gesellschaft ist verpflichtet, den Anschluß

anderer Eisenbahnunternehmungeu in schicklicher Weise zu

gestatten, ohne daß die Tarifsätze zu Ungunsten einmündender

Bahnlinien ungleich gehalten werden dürfen. —
Derselben steht es frei, vertragsmäßige Vereinbarungen zu

treffen in Bezug auf den Bau, den gemeinsamen Betrieb,
oder die Verpachtung, fowie den Anschluß ihrer Linie;
welche Uebereinkommen jedoch der Genehmigung des

Regierungsrathes zu unterstellen sind.

Art. 30. Die Gesellschaft, als solche, soll für die

Bahn selbst, nebst Bahnhöfen, Zubehör und Betriebsmate-
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rial, weder in kantonale noch in Gemeindebesteurung ge- l8. Mat

zogen werden dürfen.

In diefer Steuerfreiheit sind jedoch die gesetzlichen

Beiträge an die gegenseitige Brandversicherung nicht

inbegriffen. Die Angestellten, welche im Kanton wohnen, fowie
Gebäude und Liegenschasten, welche die Gesellschaft außerhalb

des Bahnkörpers besitzen könnte, unterliegen der

gewöhnlichen Besteurung.

Art. 31. Außer den Lokomotivführern und Maschinisten,

welche das Bundesgesetz vom Militärdienste befreit,

sind, mit Vorbehalt der Genehmigung der Bundesbehörden,

auch die Zugführer, Bahnwärter und übrigen
Eisenbahnangestellten wahrend der Dauer ihrer Anstellung persönlich

militärfrei.

Art. 32. Schienen, Schienenstühle, Drehscheiben, Räder,
Achsen und Lokomotiven, die vom Ausland bezogen werden

und für die Eisenbahn Pruntrut-Delle bestimmt sind, sind

vom eidgenössischen Eingangszoll befreit.

Den schweizerischen Fabriken, welche die genannteu

Gegenstände liefern, wird der eidgenössische Eingangszoll auf
den hiefür erforderlichen Rohstoffen erlaffen.

Diese Bestimmung findet jedoch nur für einen

Zeitraum von zehn Jahren, vom Datum der ertheilten
Bundeskonzession an, ihre Anwendung. (Bundesgesetz vom
S3. Heumonat 1852, Art. 3.)

Art. 33. Sollten Konzessionen für die Verlängerung
der Eifenbahustrecke ertheilt werden, so hat die Gesellschaft,

bei übrigens gleichen Bedingungen, jederzeit den Vorzug

vor jeder andern Gesellschaft. Im Falle von Streitigkeiten

hat der Regierungsrath darüber zu entscheiden.

Art. 34. Der Bund ist berechtigt, die Eisenbahn sammt
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t8. Mai allem Material, den Gebäulichkeiten und den Vorräthen,
s?. Sept, welche dazu gehören, mit Ablauf des 30., 45., 60., 75.,

90. und 99. Jahres, von dem Zeitpunkte der Eröffnung
des Betriebs auf der ganzen Bahnstrecke au gerechnet,

gegen Entschädigung an sich zu ziehen, falls er die

Gesellschaft jeweilen fünf Jahre zum Voraus hievon benachrichtigt

hat. (Art. 4)
Falls eine Verständigung über die zu leistende

Entschädigung nicht erzielt werden könnte, so wird die letztere

durch ein Schiedsgericht bestimmt, (Art. 39.)

Art. 35. Für die Ausmittlung der zu leistenden

Entschädigung gelten folgeude Bestimmungen:
u,. Im Falle des Rückkaufes ini 30., 45. und 60. Jahre

ist der 25fache Werth des durchschnittlichen

Reinertrages derjenigen 10 Jahre, die dein Zeitpunkte,
in welchem der Bund den Rückkauf erklärt, unmittelbar

vorangehen, zu bezahlen; im Falle des

Rückkaufes im 75. Jahre soll der Wasachs, uud rm

Falle des Rückkaufes im 90. Jahre der Wfache

Werth dieses Reinertrages bezahlt werden, immerhin

jedoch in der Meinung, daß die Entschädigungssumme

in keinem Falle weniger als das ursprüngliche

Anlagekapital betragen darf.
Von dem Reinertrage, welcher bei dieser Berechnung

zu Grunde zu legen ift, sind übrigens Summen,
welche auf Abschreibungsrechnung getragen odcr einem

Reservefond einverleibt werden, in Abzug zu bringen.
b. Im Falle des Rückkaufes ini 99. Jahre ist die muth¬

maßliche Summe, welche die Erstellung dcr Bahn
uud die Einrichtung derselben zum Betriebe in diesem

Zeitpunkte kosten würde, als Entschädigung zu
bezahlen.
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e. Die Bahn fammi Zugehör ist jeweilen, zu welchem t8. Mat

Zeitpunkte auch der Rückkauf erfolgen mag, in voll- ^g^z^'
kommen befriedigendem Zustande dem Bunde
abzutreten. Sollte dieser Verpflichtung kein Genüge
gethan werden, so ist ein verhältnißmäßiger Betrag
vou der Rückkaufssumme in Abzug zu bringen.

Streitigkeiten, die hierüber entstehen möchten, sind

schiedsgerichtlich auszutragen. (Art. 39).

Art. 36. Alle Bundesgesetze sollen auf das

Unternehmen ihre volle Anwendung sinden, insoweit die

vorliegende Konzession nicht ausdrücklich etwas Gegentheiliges

statuirt.
Art. 37. Die konzessionirte Gesellschaft darf sich mit

keinem andern Unternehmen fusioniren, oder die

konzessionirte Eisenbahnlinie an eine andere Gesellschaft

abtreten, ohne hiefür vom Großen Rathe ermächtigt morden

zu sein.

Art. 38. Für die Erfüllung sämmtlicher, durch

gegenwärtigen Vertrag stipulirten Verbindlichkeiten hat das

Konnte, im Namen der zu konstituirenden Gesellschaft,

6 Monate nach Ratifikation der Konzession durch die

Bundesbehörde, eine Kaution im Betrage von 25,000 Fr.
und zwar in baar oder in Werthpapieren zu hinterlegen.

Im erstern Falle ist die Summe durch die Regierung zu

3"/n zu verzinsen.

Diese Kaution soll der Gesellschaft zurückerstattet werden,

sobald sie nachweist, das Vierfache des Betrages derfelben

für die Anlage der Bcihu verausgabt zu haben.

Art. 39. Alle Streitigkeiten, welche in Hinsicht der

Klauseln, Lasten und Bedingungen dieser Konzession

entstehen könnten, werden durch ein Schiedsgericht endgültig
entschieden.
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t8. Mai Dieses Gericht wird so zusammengesetzt, daß jeder

AHA zwei Schiedsrichter erwählt und von den letztern ein

Obmann bezeichnet wird. Können sich die Schiedsrichter
über die Perfon des Obmanns nicht vereinigen, so bildet
das Bundesgericht einen Dreiervorschlag, aus welchem

zuerst der Kläger und hernach der Beklagte je einen der

Vorgeschlagenen zu streichen hat. Der Nebrigblsibenbe ist

Obmann des Schiedsgerichtes.

Pruntrut, den 18. Mai 1865.

Namens der Burger- und der Einwohner¬

gemeinde von Pruntrut:

I. B. Carraz. I. Choffat.

Ber, Ingenieur. Z Köhler, Professor.

P Girardi'.;. C. Brnichct.

Die Einwohnerversammlung von Pruntrut, in ihrer
heutigen Sitzung, und in Ausführung ihrer Protokolle
und Beschlüsse vom 25. Mai 1865, genehmigt und ratisizirt

hiermit unverändert, der Form und dem Inhalte nach,

das vorstehende, für und Namens derselben von ihrein

sogenannten Komite gestellte Konzessionsbegehren.

Gegeben in Pruntrut, in der Sitzung, den 25. Mai
1865.

Ter Präsident:
F. Gigon.

Ter Gerichtschreiber:
X. Laedercr.

Die General-Burgerversammlung der Stadt Pruntrut,
in ihrer heutigen Sitzung, deu 25. Mai 1865 ; in Aus-

filhrung ihres Protokolles und ihres Beschlusses vom

19. März abhin, erklärt, daß sie das beiliegende Kon-
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zessionsbegehren und den vorstehenden Konzessionsakt, wie t8. M«
sie für und Namens derfelben von ihrem Somite formu- ^g^^'
lirt wurden, unverändert, der Form und dem Inhalte
nach, genehmigt und ratisizirt.

Gegeben in der Sitzung zu Pruntrut, den 25. Mai
1865.

Der Präsident der Versammlungen:

8.) L. Bvchaur.

Der Sekretär:

I. Jollat.

DerGroßeRath desKanton sBern,
Nach Prüfung obiger Konzession, welche von der

Einwohner- und der Burgergemeinde von Pruntrut durch das

Organ eines Konnte von fechs Mitgliedern zu dem Zwecke

nachgesucht wurde, um dieselbe, mit Vorbehalt der

staatlichen Genehmigung, einer erst noch zu bildenden

Aktiengesellschaft zu übertragen;

In der Absicht, einerseits nichts zu versäumen, um
dem Bezirk Pruntrut möglichst bald zu der Wohlthat einer

Schienenverbindung zu verhelfen und ihm dieselbe zu

sichern; anderseits aber die Erstellung einer direkten

Eisenbahnlinie zwischen Bern, Biel und Pruntrut nicht durch

die Form der Konzessionen zu Gunsten der verschiedenen

Theile des Jura-Netzes zu erschweren;

Auf den Vorschlag der Eisenbahndirektion und der

s,à lw« niedergesetzten Svezialkommission,

b e sch ließt:
Vorstehende, von den Gemeinden von Pruntrut

nachgesuchte Konzession zum Bau und Betrieb einer Eisenbahn
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t8. Mcii von Pruntrut an die Kantonsgreuze, zwischen Boncourt
27. Sept. wird unter den nachbezeichneten BedittgungM

ertheilt:

1. Der Staat Bern ist berechtigt, sich im Schooße der

Verwaltung des Unternehmens in geeigneter Weise

vertreten zu lassen.

Z. Die Eisenbahnverwaltung hat, im Einverständnis;

mit den kompetenten Behörden, die nöthige Vorsorge zu
treffen, um deu Bezug des Ohmgeldes zu sichern.

3. Der Staat reservirt sich, im Interesse der

Erstellung eines jurassischen Eisenbahnnetzes, die folgenden

Rechte:

ä. die Anwendung der von den Behörden in Bezug auf
das jurassische Netz aufzustellenden allgemeinen unl>

besondern Bestimmungen, wofern es für angemessen,

erachtet wird, auch auf die im Bezirk Pruntrut kon-

zedirte Sektion auszudehnen;

b. diese Sektion jederzeit, nach einer sechsmonatlichen

Aufkündung, zurückzukaufen, sei es für eigene

Rechnung, sei es für Rechnung einer Privatgefellschaft,
der dann die Erstellung einer Eisenbahn nach Biel
oder Basel überbunden würde.

Die Rückkaufsumme wird sixirt auf das 25fache

des Reinergebnifses der fünf letzten Betriebsjahre,
oder der sonstigen Dauer des Betriebs, falls die
Linie noch nicht fünf Jahre lang betrieben wurde.

Diese Summe darf jedoch, nnt Vorbehalt einer

besondern Uebereinkunft, nicht unter die Erstellungskosten

herabsinken.
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4. Die konzedirte Linie wird der Steuer unterworfen, t8. Mai

sobald ihr Reinergebniß 5« « erreicht. ^MS^
Bern, den 3. Juni 1865.

Namens des Großen Rathes:
Der Präsident,

Niggeler.
Der Staatsschreiber,

M. v. Stürler.

Bundesbefchluß, iL J»u
27. Sept.

betreffend jggg.

den Bau nnd Betrieb einer Eisenbahn von Pruntrut
bis znr schweizerisch-französischen Grenze bei Delle.

(Vom 18. Heumonat 1865.)

Die Bundesversammlung
der schweizerischen Eidgenossenschaft,

nach Einsicht:

einer vom Großen Rathe des Kantons Bern unterm
3. Brachmonat 1865 der Burger- und Munizipalgemeinde

Pruntrut ertheilten Konzession für den Bau und Betrieb
einer Eisenbahn von Pruntrut nach Delle, beziehungsweise

nach der schweizerisch-französischen Grenze;

eines fachbezüglichen Berichtes und Antrages des

Bundesrathes vom 13. Heumonat 1865;
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43. Zuli in Anwendung des BunKesgesetzes vom S3. Heumonat
27. Sept. iggJ^

beschließt:

Es wird der genannten Eisenbahnkonzession unter
nachstehenden Bedingungen die Genehmigung des Bundes

ertheilt.

Art. 1. In Anwendung von Art. 8, Lemma 3 des

Bundesgesetzes über den Bau und Betrieb von Eisenbahnen

wird dem Bundesrathe vorbehalten, für den regelmäßigen

periodischen Perfonentransvort, je nach dem Ertrage der

Bahn und dem finanziellen Einflüsse des Unternehmens

auf den Postertrag, eine jährliche Konzefsiousgebllhr, die

den Betrag von Fr. 500 für jede im Betriebe befindliche

Wegstrecke von einer Stunde nicht übersteigen foll, zu
erheben. Der Bundesrath wird jedoch von diesem Rechte

so lange keinen Gebrauch machen, als die Bahnunternehmung

nicht mehr als 4"/u nach erfolgtem Abzug der

auf Abschreibungsrechnung getragenen oder einem Reservefond

einverleibten Summen abwirft.

Art. 2. Der Bund ist berechtigt, die konz'edirte Eisenbahn

sammt dem Material, den Gebäulichkeiten und den

Vorräthen, welche dazu gehören, mit Ablauf des 30., 45.,

60., 75., 90. und 99. Jahres, von dem Zeitpunkte der

Eröffnung ihres Betriebes auf der ganzen Bahnstrecke an

gerechnet, gegen Entschädigung an sich zu ziehen, falls er

die Gesellschaft jeweilen fünf Jahre zum Voraus hievou

benachrichtigt hat.

Kann eine Verständigung über die zu leistende

Entschädigungssumme nicht erzielt werden, so wird die letztere

durch ein Schiedsgericht bestimmt.
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Dieses Schiedsgericht wird so zusammengesetzt, daß tö. IM
jeder Theil zwei Schiedsrichter erwählt und von den ^7. Sept.

letztern ein Obmann bezeichnet wird. Können sich die

Schiedsrichter über die Perfon des Obmanns nicht

vereinigen, so bildet das Bundesgericht einen Dreiervorschlag,
aus welchem zuerst der Kläger und hernach der Beklagte

je einen der Vorgeschlagenen zu streichen hat. Der
Uebrigbleibende ist Obmann des Schiedsgerichtes.

Für die Ausmittlung der zu leistenden Entschädigung

gelten folgende Bestimmungen:

g,. Im Falle des Rückkaufes im 30., 4S. und 60. Jahre
ist der 25fache Werth des durchschnittlichen

Reinertrages derjenigen zehn Jahre, die dem Zeitpunkte,

in welchem der Bund den Rückkauf erklärt, unmittelbar

vorangehen ; im Falle des Rückkaufes im
7S. Jahre der 22 ^fache, und im Falle des

Rückkaufes im 90. Jahre der Mache Werth dieses

Reinertrages zu bezahlen, immerhin jedoch in der

Meinung, daß die Eutschädigungssumme in keinem Falle

weniger als das ursprüngliche Anlagekapital betragen

darf. Vou dem Reinertrage, welcher bei dieser

Berechnung zu Grunde zu legen sind, sind übrigens

Summen, welche auf Abschreibungsrechnung getragen
oder einem Reservefond einverleibt werden, in Abzug

zu bringen.

v. Im Falle des Rückkaufes im 99. Jahre ist die muth¬

maßliche Summe, welche die Erstellung der Bahn
und die Einrichtung derselben zum Betriebe in diesem

Zeitpunkte kosten würde, als Entschädigung zu

bezahle,!.



428

18. Juli e. Die Bahn sammt Zugehör ist jeweilen, zu welchem

^t86S^ Zeitpunkte auch der Rückkauf erfolgen mag, in voll¬

kommen befriedigendem Zustande dem Bunde
abzutreten. Sollte dieser Verpflichtung kein Genüge
gethan werden, so ist ein verhältnißmäßiger Betrag
von der Rückkausssumme in Abzug zu bringen.

Streitigkeiten, die hierüber entstehen möchten, sind

durch das oben erwähnte Schiedsgericht auszutragen.

Art. 3. Binnen einer Frist von 18 Monaten, von
dem Tage dieses Beschlusses an gerechnet, ist der Anfang
mit dell Erdarbeiten für die Erstellung der Bahn zu machen

und zugleich genügender Ausweis über die Mittel zur
gehörigen Fortführung des Baues zu leisten, in der

Meinung, daß widrigenfalls mit Ablauf jener Frist die

Genehmigung des Bundes für die vorliegende Konzession

erlischt.

Art. 4. Die Konzessionäre sind verpflichtet, auf ihre
Kosteil an geeigneter Stelle im Bahnkörper, oder neben

demfelben, eine Minenkammer in der Weise anzulegen,

daß durch deren Sprengung die Bahn augenblicklich
unterbrochen werden kann, und es sind dieselben gegenüber dem

Bunde zu keiner Entschädigungsforderung berechtigt, wenn
in Fällen von Krieg oder Kriegsgefahr die Militärbehörden
der Eidgenossenschaft eine Unterbrechung der Bahn und

ihres Betriebes wirklich anordnen.

Das Bahntrac6 ist mit Rücksicht hierauf der

Genehmigung des Bundesrathes zu unterstellen, zu welchem

Ende demselben ein Detailplan in größerem Maßstabe

Vorzulegen ist, auf welchem die Konstruktion der Minen-
kammer zu verzeichnen ist.
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Art. 5. Es sollen alle Vorschriften der Bundesgesetz- t8. IM
gebung, namentlich des Bundesgefetzes über den Bau und 27.^Sept.
Betrieb von Eisenbahnen, vom 28. Heumonat 1852,
genaue Beachtung sinden, und es darf denselben durch die

Bestimmungen der vorliegenden Konzession in keiner Weise

Eintrag geschehen.

Insbesondere wird gegenüber Art. 36 der Konzession

der Grundsatz festgehalten, daß die eidgenössischen Gesetze

unbedingt für die Unternehmung maßgebend sein sollen.

Im Fernern soll durch die Bestimmung des Art. 9,

zweites Lemma, betreffend die Erstellung von
Kommunikationswegen u. s. w,, nnd Art. 33, betreffend den Vorrang

fiir die Verlängerung der Bahn, denjenigen Befugnissen

nicht vorgegriffen sein, welche das Bundesgefetz

vom 1. Mai 1850 und Art. 17 desjenigen vom 28.

Heumonat 1852 den Bundssbehörden einräumen.

Ebenso soll durch Art. 26 der Konzession dem Gesetze

vom 2. Brachmonat 1849 über das Postregal, nach welchem

die Ertheiluidg von Konzessionen für Omnibusdienste der

Postverwaltung zusteht, kein Eintrag geschehen.

Gegenüber dein Art. 31 der Konzession wird der

Vorbehalt gemacht, daß die Militärdienst-Enthebungsgesuche

nach dem Bundesbeschlusse vom 20. Heumonat 1853 dem

Bundesrathe vorzulegen sind.

Hinsichtlich der zollfreien Einfuhr von Eisenbahnbestandtheilen

wird gegenüber dem Art. 32, Lemma 2 bedungen,

daß der Bundesbeschluß vom 9. Heumonat 1864, resp.

19. Heumonat 1854 maßgebend sein solle.

Endlich werden gegenüber dem Art. 39 der Konzession

die Hoheitsrechte der Bundesbehörden verwahrt.
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IS. Juli Art. 6. Der Bundesrath ist mit der Vollziehung und
Sept. Machen Bekanntmachung dieses Beschlusses beauftragt.

Also beschlossen vom Natioualrathe,

Bern, den 17. Heumonat 1865.

Der Präsident: A. R. Planta.
Der Protokollführer: Schieß.

Also beschloffeu vom Ständerathe,

Bern, den 28. Herbftmonat 1865.

Der Präsident: Dr. I. Rüttimann.
Der Protokollführer: I. Kern-Germann.

Ter schweizerische Bundesrath
beschließt:

Vollziehung des vorstehenden Bundesbeschlusfes.

Bern, den 20. Heumonat 1865.

Der Bundespräsident: Schenk.
Der Kanzler der Eidgenossenfchaft: Schieß.

Der Regierungsrath des Kantons Bern
beschließt:

Vorstehende Konzession sammt Bundesbeschluß soll in
die Gesetzsammlung aufgenommen werden.

Bern, den 27. September 1865.

Namens des Regierungsrathes:
Der Präsident,

P. Migy.
Der Rathsfchreiber,

Dr Trächsel.
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Beschluß,
betreffend

die Aufstellung von Auffichtskommissionen für die

Strafanstalten in Bern, Pruntrut und Thorberg.

Der Regierungsrath des Kantons Bern,
auf den Antrag der Justiz- und Polizeidirektion,

beschließt:

§ 1. Die Justiz- und Polizeidirektion wird ermächtigt,

für jede der drei Strafanstalten des Kantons, in Bern,
Pruntrut und Thorberg, eine besondere Aufsichtskommission

von 3 bis 5 Mitgliedern zu bestellen.

Z 2. Jede dieser Kommissionen hat die Aufsicht

fowohl über die betreffende Anstalt im Allgemeinen, als
über die Amtsführung des Vorstehers und sämmtlicher

Beamten und Angestellten in allen Zweigen ihrer Thätigkeit

nach Mitgabe einer von der Justiz- und Polizeidirektion

zu erlassenden Instruktion.

Z 3. Dieser Beschluß ist in die Gesetzsammlung

aufzunehmen.

Bern, den 20. Oktober 1865.

Namens des Regierungsrathes:
Der Präsident,

P. Migy.
Der Nathsschreiber,

vr. Trächsel.

2«. Oktober
t365.
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Beschluß,
betreffend

die Aufhebung dcs Ohmgeldbüreau Thoren.

Der Regierungsrath des Kautons Bern,

in Betrachtung, daß das Ohmgeldbüreau Thoren,
Amtsbezirks Schwarzenburg, infolge veräuderter Verkehrs-

verhältniffe jede Bedeutung verloren hat,

in Anwendung des § 19 des Besoldungsgesetzes vom
28. März I860,

beschließt:

Das Ohmgeldbüreail Thoren ist aus Ende des laufenden

Jahres aufgehoben.

Dieser Beschluß, mit dessen Vollziehung die

Ohmgeldverwaltung beauftragt ist, soll irl die Gesetzsammlung

aufgenommen werden.

Bern, den 30. Oktober 1865.

Namens des Negierungsrathes:
Der Präsident,

P. Migy.
Der Rathsschreiber,

Dr. Trächsel.
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Verordnung 4. Nov.
.ISSS.

über

die Eintragung der Geburten in die Register.

Der Regierungsrath des Kantons Bern,

in der Absicht, den Taufrodeln in ihrer Bedeutung als

Geburtsregister größere Zuverlässigkeit zu verschaffen und

den Ortsgeistlichen die richtige Führung dieser Register

möglich zu machen,

verordnet:

H. 1. Jede Geburt eines Kindes muß innerhalb 20

Tagen nach der Niederkunft bei dem Ortsgeistlichen,

welcher als Civilstandsbeamter den Taufrodel führt,
behufs der Einschreibung in denselben angezeigt werden.

Z. 2. Die Geburt muß von dem Vater oder, in dessen

Ermanglung, von den Medizinalversonen, Hebammen oder

den andern Personen, welche bei der Geburt zugegen
gewesen sind, und, wenn die Mutter außer ihrem Wohnorte
niedergekommen ist, von derjenigen Person angezeigt
werden, bei welcher sie niedergekommen ist.

Die Unterlassung der Geburtsanzeige wird mit einer

Buße von 1 Fr. bis 30 Fr. bestraft.

§. 3. Diese Verordnung tritt mit dem 1. Zannar
1866 in Kraft und foll in die Sammlnng der Gesetze

und Dekrete aufgenommen werden. Durch diefelbe werden

Jahrgang 18KS. 28
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4. Nov. aufgehoben der Art. 3 des Kreisschreibens vom 22. No-
I86S. vember 1820 und der letzte, Abschnitt des Z. 8 der Prediger¬

ordnung vom 20. September 1824.

Bern, den 4. November 1865.

Namens des Regierungsrathes:
Der Präsident,

P. Migy.
Der Rathsschreiber,

!'r Trächsel.

so. No». B e s chlu H,
186S.

betreffend

Errichtung eines Ohmgeldbüreaus in Abländschen.

Der Regierungsrath des Kantons Bern,

in Anwendung des § 19 des Besoldungsgesetzes vom
28. März 1860,

auf den Antrag der Finanzdirektion,

beschließt:

1. In Adländschen mird ein neues Ohmgeldbüreau

errichtet. Die Besoldung des Einnehmers wird auf jährlich

fünfzig Franken festgesetzt.

2. Dieser Beschluß tritt sofort in Kraft. Derfelbe
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ift in die Gefetzsammlung aufzunehmen und durch die 20. Nov.

Finanzdirektion zur weitern Vollziehung zu bringen.

Bern, den 20. November 1865.

Namens des Regierungsrathes:
Der Vicepräsident,

Scherz.
Der Rathsschreiber,

Trächsel.

Bernische Staatsbahn.

Dahnordnnng.

(Vom 22. April 1864 und 24. November 1865.)

Art. 1. Die Bahnpolizei wird unvorgreiflich den

Befugnissen der Bundespolizei, durch die Beamten der Staatsbahn

gehandhabt.

Zur Ausübung derselben sind zunächst berufen und

verpflichtet: der Betriebsinspektor, der Bahningenieur, die

Stationsvorsteher, die Bahnmeister, Bahnwärter, Portier
und Nachtwächter.

Dieselben haben vor dem betreffenden Regierungsstatthalter

für gewissenhafte uud treue Pflichterfüllung den

verfassungsmäßigen Eid zu leisten.

Die Bahnpolizeibeamten müssen bei der Ausübung

ihres Amtes die vorgeschriebene Dienstkleidung, resp, das

Dienstabzeichen tragen.

Art. 2. Die Amtswirksamkeit der Bahnpolizeibeamten

erstreckt sich, ohne Rücksicht auf den ihnen angewiesenen

24- Nov.
18S5.
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24. Nov, Wohnsitz, auf die ganze Bahn und die dazu gehörigen
t86S, Anlagen, insoweit als folches zur Handhabung und Auf¬

rechthaltung der für den Eisenbahnbetrieb erlassenen

Verordnungen und Réglemente erforderlich ist.

Art. 3. Sowie die Staats- und Gemeindevolizeibe-

amten auf Ersuchen der Bahnpolizeibeamten dieselben in
der Handhabung der Bahnpolizei unterstützen werden, sind

auch die Letztern verpflichtet, den öffentlichen Polizeibeamten

bei der Ausübung ihres Amtes, innerhalb des

vorstehend bezeichneten Gebietes, Hülfe zu leisten, soweit es

die den Bahnbeamten obliegenden besondern Pflichten
zulassen.

Art. 4. Die Eiseubahnreisenden, sowie das Publikum
im Allgemeinen, müssen den Anordnungen nachkommen,

welche von der Bahuverwaltung Behufs Sicherung der

Bahn und ihrer Zubehörden nnd der Aufrechthaltung der

Ordnung beim Transport der Perfonen und Güter
getroffen werden. Jedermann hat den dienstlichen

Aufforderungen der mit Dienstkleidung oder Dieustzeichen

versehenen Bahnbeamten unweigerlich Folge zn leisten.

Art, 5. Mit Ausnahme der Polizeibeamten, die am
Orte des Bahnhofs in Funktion stehen, und der in
Ausübung ihres Dienstes befindlichen Ohmgeld- und Postbeamten,

darf Niemand ohne Erlaubnißkarte die Bahnhöfe
und die dazu gehörigeu Gebäude außerhalb derjenigen
Räume betreten, welche ihrer Bestimmung nach dem Publikum

geöffnet sind.

Die Wagen oder Omnibus, welche Reisende zur Bahn
bringen, resp, von daher abholen, müssen auf den

Vorplätzen der Bahnhöfe an den dazu bestimmten Stellen

auffahren.
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Art. 6. Das Planum der Bahn (Schienenweg), die 24. Nov.

dazu gehörigen Böschungen, Dämme, Gräben, Brücken und

sonstige Anlagen, dürfen weder durch Menschen noch durch

Vieh betreten werden. Das Ueberschreiten der Bahn ist

nur an den zu Ueberfahrten oder Uebergängen bestimmten

Stellen gestattet, so lange und insofern die letztern nicht

durch Barrieren verschlossen sind, und dabei ist jeder
Aufenthalt auf dem Bahnkörper zu vermeiden.

Art. 7. Das Hinüberschaffen von Baumstämmen und

sonstigen schweren Gegenständen, wodurch die Bahn
beschädigt werden kann, darf, sofern solche nicht getragen

werden, nnr auf Wagen oder untergelegten Schleifen er-

erfolgen.

Art. 8. So lange die Ueberfahrten geschlossen sind,

niüssen Fuhrwerke, Reiter und Vieh bei den aufgestellten

Haltpfählen oder Warnungstafeln anhalten.

Art. 9. Widerhandlungen gegen vorstehende Vorschriften

werden mit einer Buße von Fr. S bis 50 bestraft

und überdieß haftet der Fehlbare für allen daraus

erwachsenden Schaden.

Art. 10. Die zur Ausübung der Bahnpolizei berufenen

und verpflichteten Eisenbahnbeamten sind beauftragt, jede

Uebertretung der vorstehenden Vorschriften zu verhindern,
Uebertreter zurechtzuweisen und nöthigenfalls Störer des

Bahnbetriebes oder Beschädiger der Bahn im Betretungs-

fall zu verhaften.

Der Verhaftete ist ungesäumt an die zuständige Polizeibehörde

abzuliefern.

Bern, den 22. April 1864.



438

24. Nov.. Entworfen vom Direktorium der bernischen Staatsbahn
t«6s. urlo dem h. Regierungsrathe des Kantons Bern zur

Genehmigung vorgelegt.

Namens des Direktoriums:
Der Vicepräsident,

Jul. Schaller.
Der Sekretär,

L. Schlinke.

Der Regierungsrath des Kantons Bern
beschließt:

Vorstehende unterm 20. Mai 1864 genehmigte

Bahnordnung soll in die Gesetzsammlung aufgenommen werden.

Bern, den 24. November 1865.

Namens des Regierungsrathes:
Der Vicepräsident,

Scherz.
Der Rathsschreiber,

Dr. Tràchsel.

tS. Dez. Gesetz.
1S65.

betreffend

Herabsetzung des Ohmgeldes auf Obstweil?.

Der Große Rath des Kantons Bern,
in Betrachtung:

daß das dermal bestehende Ohmgeld auf Obstwein zu

hoch ist und außer Verhältniß zum Werthe desselben steht,
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in Abänderung des § 1 des Ohmgeldgesetzes vom 9. März 13. Dez.

1841 und des § 1, Ziffer II, 1 des Gesetzes über die ^o-
Umwandlung de5 Ohmgeldtarifes vom 28. März 1853;

auf den Antrag der Finanzdirektion und des

Regierungsrathes,

beschließt:

Art. I. Von zum Verbrauche in den Kanton Bern

in einfachen Fäfsern eingeführten Obstwein und Obstmost

(Cider) wird eine Ohmgeldgebühr von 2 Rp. per Maaß

für fchweizerifches und 3 Rp. für fremdes Produkt

bezogen.

Art. 2. Der Regierungsrath ist mit der Vollziehung

diefes mit dem 1. März 1866 in Kraft tretenden Gesetzes

beauftragt.

Bern, den 13. Dezember 1865.

Namens des Großen Rathes:
Der Präsident,

Niggeler.
Der Staatsschreiber,

M. v. Stürler.

Der Regierungsrath des Kantons Bern
beschließt:

Vorstehendes Gesetz soll in die Gesetzsammlung

aufgenommen werden.

Bern, den 14. Dezember 1865.

Namens des Regierungsrathes:
Der Präsident,

P. Migy.
Der Rathsschreiber,

Dr. Trächsel.
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lS. Dez. Gesetz,
!8gs.

betreffend

die Gebühren fiir Verkunddispense und für Bewilligungen

zu Eheeinftgnungen in der heiligen Zeit.

Der Große Rath des Kantons Bern,

in Betrachtung,

daß es angemessen erscheint, für die Ertheilung von
Berkündungsdispenfationen und für Bewilligungen zu

Eheeinsegnungen in der heiligen Zeit eine billige Staatsgebühr

festzusetzen,

auf den Vortrag der Direktion der Finanzen nnd des

Regierungsrathes,

beschließt:

1. Für die nach den einschlagenden Gesetzen von der

Direktion der Justiz und Polizei unter besondern

Umständen zu ertheilenden Dispensationen von einer oder

zwei Verkündungen eines Eheverlöbnisses soll fortan, der

Stempel nicht inbegriffen, eine Staatsgebühr von Fr. 10

und für die Bewilligung zu Kopulationen in der heiligen

Zeit eine Gebühr von Fr. 15 bezahlt werden. Das
Sekretariat der Justiz- und Polizeidirektion hat die

daherige Kontrolle zu führen.
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2. Dieses Gesetz, durch welches dasjenige vom 8. Ja- 13. Dez.

nuar 1851 aufgehoben wird, tritt mit dem l. März 1866 ^lìo-

in Kraft.

Bern, den 13. Dezember 1865.

Namens des Großen Rathes:
Der Präsident,

Niggeler.
Der Staatsschreiber,

M. v. Stürler.

Der Regierungsrath des Kantons Bern

beschließt:

Vorstehendes Gesetz foll in die Gefetzsammlung
aufgenommen werden.

Bern, den 14. Dezember 1865.

Namens des Regierungsrathes:
Der Präsident,

P Migy.
Der Rathsschreiber,

vr Trächsel.
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14. Dez. Gesetz
1865.

über

die Bereinigung uud den Loskauf der Fischezenrechte.

Der Große Rath des Kantons Bern,
in der Absicht

die Fischezenrechte im Interesse der Volkswirthschaft zu

bereinigen

beschließt:

I. Abschnitt.

Ermittlung der Ansprachen auf Fischezenrechte.

§. 1. Es wird allen Inhabern oder Ansprechern von
Fischezenrechten irgend einer Art auf öffeutliche oder

Privatgewäfser, die sich innerhalb des bernischen

Territoriums befinden, eine Frist von 3 Monaten anberaumt,

um ihre Rechte in der nachbezeichneten Weise geltend zu

machen.

Ausgenommen hiervon sind diejenigen Fischezenrechte,

welche dem Staat als Eigenthümer der öffentlichen

Gewässer zustehen (Satz. 335 C., Art. 538 eocle «vil, Gesetz

über die Fischerei vom 26. Februar 1833, Gesetz über die

Korrektion und den Unterhalt der Gewässer vom 3. April
1857), sowie jene, welche dem Staate, Gemeinden,

Korporationen oder Privaten als Eigenthümer der betreffenden

Privatgewäfser zukommen. (Art. 31 des Gefetzes über

Korrektion nnd Unterhalt der Gewäffer vom 3. April 1857.)
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§ 2. Die Geltendmachung geschieht durch eine schrift- 14. Dez

liche Eingabe, welche bei dem Regierungsstatthalter des

Amtsbezirks einzureichen ist, in dem das sischezenvflichtige

Gewässer oder Gewässer-Revier gelegen ist.

Haftet ein zusammenhängendes Fischezenrecht auf einem

Gewässer oder Gewässer-Revier, welches sich über mehrere

Amtsbezirke erstreckt, so hat die Eingabe bei dem

Regierungsstatthalter desjenigen Amtsbezirks zu geschehen, in
dem die größte Strecke des Pflichtigen Gewässers

gelegen ist. — Doch hat der Regiemngsstatthalter, bei dem

die Eingabe erfolgt, den Regierungsstatthaltern der andern

Amtsbezirke, auf welche sich dieselbe erstreckt, von Amteswegen

davon Mittheilung zu machen.

s 3. Die Eingabe soll enthalten:
1. die genaue Bezeichnung der Fischezenberechtigung

nach der Natnr des Rechts, der Zeit, der Art und

Weife seiner Ausübung «.;
2. die Bezeichnung des sischezenpflichtigen Gewässers

mit Angabe der örtlichen Grenzen, bis zu denen

das Fischezenrecht sich erstreckt;

3. die Angabe der Titel, auf welche der Ansprecher

feine Fischezenberechtigung stützt, endlich

4. die genaue Nameusbezeichnung des Ansprechers selbst

mit Angabe des Wohnorts.
Der Eingabe müssen beigelegt werden, die urkundlichen

Titel, auf welche der Ansprecher seine Fischezenberechtigung

gründet, entweder iu Original oder in notarialifch

beglaubigten Abschriften oder Auszügen.

Fehlen urkundliche Titel, so hat der. Ansprecher sonst

in anderer Weise die Berechtigung, worauf er sich stützt,

darzuthnn.
Die Regierungsstatthalter haben den Ansprechern auf
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13. Dez. ihr Verlangen für die Eingabe sammt Belegstücken Empfang-
186S. scheine auszustellen.

ß 4. Zur Eingabe verpflichtet ist nur der Fischezenbe-

rechtigte selbst; dazn berechtigt sind auch andere Interessenten,

wie z. B. der Pfandgläubiger, dem ein solches Recht zum
Unterpfand verschrieben ist, u. s. w.

Z 5. Die Fischezenberechtigten, welche unterlassen, ihre
Rechte innert der festgesetzten Zeitfrist (§ 1) und in der

angegebenen Weise (§ 2 und 3) geltend zu machen,

werden angesehen, als hätten sie aufdieselben
Verzicht geleistet.

Z 6. Eine Wiedereinsetzung in den vorigen Stand
sindet nur dann statt, wenn der Ansprecher oder sonstige

Jnterressenten (Z 4) von den zur Eingabe verpflichtenden

oder berechtigenden Thatsachen entweder gar keine oder erst

so spät Kenntniß erhalten hat, daß es ihm unmöglich
gewefen märe, die Eingabe zu besorgen.

K 7. Die Wiedereinsetzung in den vorigen Stand muß

binnen der Frist von weitern drei Monaten von dem

Auslaufe der im s 1 bestimmten Frist hinweg unter den

gewöhnlichen Formen (Z 97 ff. P.) bei dem Gerichtspräsidenten

desjenigen Amtsbezirks anbegehrt werden, in dem

die Eingabe hätte geschehen sollen (§ 2).
Der Impétrant hat auf Verlangen des Eigenthümers

des Pflichtigen Gewässers den Eid zu leisten, daß er sich

in dem in ß 6 vorgesehenen Falle befindet.

Von dem Entscheide des Gerichtspräsidenten findet

Weitersziehung gn den Appellations- und Kassationshof

statt, wenn der Werth des angesprochenen Fischezenrechts

nach vorläufiger Schätzung die amtsgerichtliche Komvetenz-

summe übersteigt.
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Widersetzt sich der Impetrai dem Wiedereinsetzungs- t4. Dez.

begehren nicht, fo fallen die Kosten des Verfahrens dem ^tN'
Jmpetranten auf; im andern Falle machen die Vorschriften
des Civilprozesses Regel.

§ 8. Wird die Wiedereinsetzung zu Recht erkennt, so

hat dieß dieselbe Bedeutung, wie wenn rechtzeitig nnd

förmlich eine Eingabe gemacht worden wäre.

Der betreffende Amtsgerichtsschreiber hat dem

Regierungsstatthalter von Amtswegen davon Mittheilung zu

machen.

Z 9. Weder die Eingabe noch die zu Recht erkannte

Wiedereinsetzung entscheiden über den innern rechtlichen

Werth der angesprochenen Fischezenberechtigungen.

H. Abschnitt.

Rechtliche Erörterung dcr Ansprachen ans Fischezenrechte.

ß 10. Dem Eigenthümer des Pflichtigen Gewässers wird

von den eingelangten Ansprachen ans amtlichem Wege Kenntniß

gegeben und demselben eine Frist von drei Monaten

anberaumt, entweder das angesprochene Fischezenrecht

anzuerkennen oder dagegen Einsprache zu erheben. Die
Einsprache geschieht schriftlich unter kurzer Angabe der Gründe
beim betreffenden Regierungsstatthalter.

Wird innert dieser Frist keine Einsprache erhoben, so

kommt dieß einer rechtlichen Anerkennung des angesprochenen

Fifchezenrechtes gleich.

§ 11. Wird das Recht selbst oder dessen Ausdehnung

bestritten, so sind die, daherigen Anstände auf den Befund

von drei unbetheiligten Sachverständigen, die der Richter

ans Verlangen der einen oder andern Partei zu ernennen
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14. Dez. hat, auf einen mündlichen Vortrag und auf die Vorlage
lößS. einschlagenden Urkunden, ohne weitere Verhandlung

von dem Amtsgericht desjenigen Bezirks zu entscheiden,

wo das Pflichtige Gewässer oder der Ausdehnung nach

der größere Theil desfelben gelegen ist, unter Vorbehalt
der Weiterziehung in apvellablen Fällen.

III. Abschnitt.

Loskäuflichkeit dcr Fischezenrechte.

§ 12. Alle Fischezenrechte auf den öffentlichen

Gewässern, welche Gemeinden, Korporationen oder Privaten
gehören, werden loskäuflich erklärt.

Der Staat ist berechtigt, dieselben loszukaufen.

§13. Alle Fischezenrechte auf Privatgemässern, soweit

solche nicht bereits im Besitz der Gewässer-Eigenthümer

sind, werden ebenfalls loskäuflich erklärt.

Zum Loskauf berechtigt sind die Eigenthümer jedes

Pflichtigen Gewässers, sofern sich dieselben gemeindsbezirks-

weise zum Loskauf vereinigen.

Sind mehrere Eigenthümer beim Loskauf eines Pflichtigen

Gewässers betheiligt, so entscheidet die Mehrheit auf

rechtsverbindliche Weise.

IV. Abschnitt.

Versahren beim Loskauf.

s 14. Der Loskaufberechtigte (M 12 und 13), welcher
ein Fischezenrecht loskaufen will, muß diese Absicht dem

Besitzer des Fischezenrechts rechtlich ankündigen und mird
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durch diese Ankündigung zur Bezahlung einer Vertrags- 14. Dez.

mäßig oder nach den Grundsätzen dieses Gesetzes richterlich ^t>tx

zn bestimmenden Loskaufssumme verpflichtet.

§15. Wenn die Parteien sich nicht gütlich verständigen

können, so ist die Loskaufsumme durch gerichtliche

Schätzung auszumitteln. Die Veranstaltung der Schätzung

ist Sache des Richters, in dessen Gerichtsbezirk das stsch-

ezenpflichtige Gewässer ganz oder zum größern Theile
gelegen ist.

§ 16. Sind die Parteien 30 Tage nach erfolgter
Loskaufsankündigung (§ 14) über die Loskaufssumme nicht

einig, so kann jede derselben die Schätzung anbegehren und

der Richter ist fchuldig nach Empfang dieses Begehrens

ohne Verzug drei Sachverständige zu ernennen, welche auf

Begehren der einten oder andern Partei zu beeidigen find.

§17. Die Loskaufsumme soll nach dem Reinertrage

bestimmt werden, den das Fischezenrecht dem Betheiligten
gewährte. Der zmanzigfache Werth des mittlern
Jahresertrages nach dem Zeitraum der letzten zehn Jahre
berechnet, bildet die Loskaufsumme.

§ 18. Die Loskaufsumme, sowie die Kosten des

Loskaufes, müssen auf Begehren des Berechtigten vom
Loskäufer baar bezahlt werden und bis zu vollständiger
Entfchädigung bleibt der Berechtigte im vollen Gennffe feines

Rechts.

V. Abschnitt.

Fifchezcn dcs Staates.

§ 19. Die Verträge, durch welche Fischezenrechte

Dritter auf den öffentlichen Gewässern vom Staat oder
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14. Dez. Fischezenrechte des Staates auf Privatgewässern durch
186S, Dritte losgekauft werden, unterliegen der Genehmigung

des Regierungsrathes.
Die Loskaufsummen werden durch die Domänenkafse

verrechnet.

Schlußbestimmung.
§. 20. Dieses Gesetz tritt mit dem 1. Januar 1866

in Kraft. Es foll gedruckt, auf übliche Weife bekannt

gemacht und in die Sammlnng der Gefetze und Dekrete

aufgenommen werden.

Bern, den 14. Dezember 1865.

Namens des Großen Rathes:
Der Präsident,

Niggeler.
Der Staatsschreiber,

M. v. Stürler.

Der Regierungsrath des Kantons Bern
beschließt:

Vorstehendes Gesetz soll in die Gesetzsammlung

aufgenommen und übrigens ini Sinne des § 20 bekannt

gemacht werden.

Bern, den 14. Dezember 1865,

Namens des Regierungsrathes:
Der Präsident,

P. Migy.
Der Rathsfchreiber,

1>r. Trächsel.
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Gesetz 14. Dez.

üb«

die Organisation der landwirchschaftlichen Schule.

Der Große Rath des Kantons Bern,
in der Absicht:

die Ausbildung junger Landwirthe zu begünstigen und

im Allgemeinen den Fortschritt auf dem Gebiete der

Landwirthschaft zu fördern,

auf den Antrag des Regierungsrathes,

beschließt:

Z 1. Die landwirthschaftliche Schule hat den Zweck,

jungen Leuten, welche sich dem landwirthfchaftlichen
Berufe widmen, eine theoretische und praktische Ausbildung

zu geben.

Zur Erreichung dieses Zweckes wird der theoretische

Unterricht in den verschiedenen Zweigen der Landwirthschaft

mit der Bemirthschaftung eines Gutes und eines

angemessenen Areals von Staatswaldungen in Verbindung
gebracht.

Z 2. Es wird in Verbindung mit der

landwirthfchaftlichen Schule eine chemische Versuchsstation errichtet.

Sie hat die Aufgabe, zur Erforschung der wissenschaftlichen

Grundlagen der Landwirtschaft beizutragen und die

Verwerthung solcher Ergebnisse praktisch zu vermitteln.

Sie übernimmt befonders auch im Auftrage von
Behörden, Vereinen und Privaten die chemische Untersuchung

Jahrgang 18KS. Z9
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14. Dez. und Werthbestimmung landwirthschaftlicher Rohstoffe und
.t8«s. Erzeugnisse aller Art.

Z 3. Ueberdieß werden an der landwirthschaftlichen

Schule spezielle Kurse über einzelne Zweige der Landwirthschaft

angeordnet.

§ 4. Die Wohn- und Lehrgebäude werden der

Anstalt zinsfrei überlassen; ebenso sind die für Einrichtungen

zu allgemeinen Zwecken, so wie für Anschaffung des

Schulmobiliars und der Lehrmittel verwendeten Summen nicht

zu verzinsen.

Die Wertherhaltung und allmälige Vermehrung des

Schulinventars ist aus dem laufenden Kredit (§ 5) zu

bestreiten.

Die Wirthschaftskapitalien sind von der Anstalt als

Pächterin des Gutes zu verzinsen wie folgt:
Das Grundkapital (Grundsteuerschatzung), mit

Ausschluß der Wohn- und Lehrgebäude mit wenigstens 3 °/u;
das Betriebskapital, soweit solches von der Domänenkasse

vorgeschossen mird, zu 4 "/».

Der Anstalt liegt überdieß die Wertherhaltung dieser

Wirthschaftskapiîalien ob, so wie die Tragung aller dem

Gut auffallenden Staats- nnd Gemeindelasten.

Die Staatswaldungen, welche der Schule zugetheilt

werden, find nach den Vorschriften der Forstgesetzgebung

zu vermalten und die Wirthschaftsergebnisse derselben sind

in Ertrag und Kosten durch die Staatsforstverwaltung zu

verrechnen.

Z 5. Zur Bestreitung der laufenden Ausgaben der

Anstalt, soweit solche nicht durch die Kostgelder der

Zöglinge, die Einnahmen der Versuchsstation und den Rein-
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ertrag der Gutswirthschast gedeckt werden, wird der Di- 14. Dez.

rektion des Innern ein Kredit von Fr. 15,000 eröffnet.

Z S. Der Unterrichtsknrs zerfällt in einen Vorkurs

von einem Jahr nnd einen Hauptkurs von zwei Jahren.

s 7. Der Vorkurs soll solchen Zöglingen, denen noch

die eine oder andere Bedingung fehlt, um den Hauptkurs
mit Erfolg besuchen zu können, Gelegenheit geben, das

Fehlende durch Unterricht in den Hülfsfächern nachzuholen.

Ganz besonders soll es dieser Vorkurs auch den

Angehörigen des französischen Kantonstheils möglich machen,

sich die nöthigen Kenntnisse in der deutschen Sprache zu
erwerben.

§ 8. Der praktische und der theoretische Unterricht
sollen im Hauptkurs gleichmäßig berücksichtigt werden, so

daß die Zöglinge nebst der Erlernung aller praktischen

Arbeiten auch eine gute wissenschaftliche Grundlage
erhalten.

s 9. Für den praktischen Unterricht der landwirth-
fchaftlichen Schule soll der Grundsatz festgehalten werden,

daß alle auf der Gutswirthschaft vorkommenden Arbeiten

in Haus und Stall, in Feld und Wald, so viel möglich

von den'Zöglingen selbst verrichtet werden.

§ 10. Der theoretische Unterricht umfaßt folgende

Fächer:

1) Mathematik,
2) Naturkunde,

3) Lehre der Landmirthschaft,

4) Lehre der Forstwirthschaft,

5) Grundzüge der bernischen Rnralgesetzgebung, land¬

wirthschaftliche und forstliche Statistik des Kantons

Bern.
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t4. Dez. Z 11. Die Zahl der Zöglinge wird für den Haupt-
kurs auf höchstens 50 festgesetzt. Sie bilden zwei

Successivklassen.

§ 12. Die Zöglinge sollen das 15. Altersjahr zurückgelegt

haben; sie sollen ferner gesund und körperlich so

erstarkt sein, um alle vorkommenden praktischen Arbeiten

verrichten zu können.

Zur Aufnahme müssen sie sich überdieß in einem

Eintrittsexamen über eine gute Primarschulbildung ausweisen.

§ 13. Kantonsbürger haben für Unterricht, Kost,

Wohnung und Wasche jährlich 300 Franken zu bezahlen.

Nichtkantonsbürger 450 Franken.

Nichtkantonsbürger, deren Eltern oder Vormünder im
Kanton Bern wohnen, sind den Kantonsbürgeru
gleichgestellt.

Der Regierungsrath ist ermächtigt, das Kostgeld iu
Zeiten von Mißwachs und Theurung zn erhöhen bis auf
400 Fr. jährlich für Kantousbürger und 600 Franken für
Nichtkantonsbürger.

§ 14. Für besonders befähigte, unbemittelte Zöglinge
aus dem Kanton Bern werden sechs Freiplätze bestimmt,

welche auch in halbe Freivlätze getheilt werden können.

§ 15. Junge angehende Landwirthe können in der

Eigenschaft als Praktikanten auch auf kürzere Dauer in
die Anstalt aufgenommen werden. Solche Praktikanten
haben ein Kostgeld von 60—80 Franken monatlich zu

bezahlen.

§ 16. Das Lehrpersonal besteht ans einem Vorsteher
und zwei bis drei Lehrern.

Sie werden vom Regierungsrathe auf die Dauer von
sechs Jahren gewählt.
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Der Regierungsrath ist überdieß ermächtigt, für ein- tt. Dez.

zelne Fächer noch besondere Lehrkräfte beizuziehen, falls
er es im Interesse der Anstalt für nöthig erachtet.

§ 17. Der Vorsteher hat die ganze Anstalt zu leiten,
einen Theil des landwirthschaftlichen Unterrichts zu
übernehmen, die Gutswirthschaft zu führen und Rechnung zu

stellen.

Der Regierungsrath bestimmt den Betrag der vom
Vorsteher zu leistenden Kaution.

§ 18. Die Lehrer haben nebst der Ertheilung des

Unterrichts den Vorsteher in der Leitung und Disziplin
der Anstalt nach Kräften zu unterstützen.

§ 19. Der Lehrer der Chemie ist gleichzeitig Dirigent
der chemischen Versuchsstation, über deren Einnahmen und

Ausgaben er Rechnung führt.
Der Regierungsrath ist ermächtigt, demselben 1—2

Assistenten beizuordnen.

Z 20. Es wird die nöthige Zahl von Werkführern

angestellt; dieselben haben die Zöglinge bei den praktischen

Arbeiten anzuleiten, einzelne Zweige der Wirthschaft zu
kontrolliren und unter Umständen auch Aushülfe im
Unterricht zu leisten.

Sie werden in der Regel auf die Dauer von zwei

Jahren angestellt.

§ 21. Das Lehrpersonal, die Assistenten und

Werkführer beziehen folgende jährliche Besolduugen:

der Vorsteher .Fr. 2400—2800

falls der Frau desselben die Führung
des Hauswesens der Anstalt übertragen

werden kann, sonst aber „ 2100—2S00
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14, Dez. die Lehrer .Fr. 1000—1500
i8«5. der Dirigent der chemischen Versuchsstation 500 -1000

die Assistenten nnd Werkführer „ 500- 800

Der Vorsteher hat überdieß freie Station für sich und

seine Familie, die Lehrer, Assistenten und Weckführer je

für ihre Person.

§ 22. Das leitende Personal der Anstalt und die

Zöglinge bildeu einen gemeinschaftlichen Haushalt. In
der ganzen Anstalt soll Sittlichkeit, Sparsamkeit, Ordnung
und Reinlichkeit herrschen.

Ausnahmsweise kann der Regierungsrath, auf
eingeholtes Gutachten der Aufsichtskommisfion, einem Lehrer

<M 18 und 19) gestatten, auch außerhalb der Anstalt

Wohnung und Kost zu nehmen und sie dafür entsprechend

entschädigen.

Z 23. Die landwirthschaftliche Schule steht unter der

Aufsicht der Direktion des Innern und einer vom
Regierungsräthe zu wählenden Aufsichtskommission.

§ 24. Der Regierungsrath erläßt die nöthigen Réglemente

über die Organisation der Aufsichtsbehörden, den

Unterrichtsplan, die Obliegenheiten der Lehrer und

Angestellten, die Aufnahmsbedingungen der Zöglinge, die

Hausordnung, den Wirthschaftsplan, den Betrieb der chemischen

Versuchsstation und die Rechnungsführung.

Die Anordnung von Spezialkurfen (§ 3) bleibt

jeweiligen Schlußnahmen des Negierungsrathes vorbehalten.

s 25. Das Gesetz tritt mit dem 1. Jänner 1866 in

Kraft. Es werden durch dasselbe aufgehoben: der

Beschluß, betreffend die Organisation der Ackerbanschule vom
14. und 19. April 1858, der Art. 3 des Beschlusses über
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den Ankauf des Rütigutes vom 3. November 1859, fo t4. Dez.

wie die Besoldungsansätze des Direktors der Ackerbau-

schule und der Hülfslehrer in Z 14 des Besoldungsgesetzes

vom 28. März 1860.

Bern, den 14. Dezember 1865.

Namens des Großen Rathes:
Der Präsident,

Niggeler.
Der Staatsschreiber,

M. v. Stürler.

Der Regierungsrath des Kantons Bern

beschließt:

Vorstehendes Gesetz soll in die Gesetzsammlung

aufgenommen werden.

Bern, den 14. Dezember 1865.

Namens des Regierungsrathes:
Der Präsident,

P. Migy.
Der Rathsschreiber,

Dr Trächsel.
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IS. Dez. Verordnung,
1865.

betreffend

die Zündhölzchen-Fabriken.

Der Regierungsrath des Kantons Bern,

in Betracht der Nothwendigkeit, die Einrichtung der

Zündhölzchen-Fabriken durch geeignete Vorschriften zu

regeln,

in näherer Ausführung des Z 14, Ziff. 2, litt, «, und

Ziff. 3, litt. Z und K des Gesetzes über das Gewerbswesen

vom 7. November 1849 und des § 1, litt, g.,

fünftes Lemma, der Vollziehungsverordnung zu diesem

Gesetze vom 27. Mai 1859,

auf den Antrag der Direktion des Innern

beschließt:

§. 1. Die Gebühr um Ertheilung von Bau- uud

Einrichtungsbewilligungen für die Fabrikation von
Zündhölzchen sind gemäß § 27 des Gemerbegesetzes der Direktion
des Innern zum Entscheide vorzulegen.

§ 2. Bau- und Einrichtnngsbewilligungen für die

Fabrikation von Zündhölzchen sind nur unter der Bedingung

zu ertheilen, daß die Vorschriften dieser Verordnung

genau beobachtet werden.

§ 3. Zündhölzchen-Fabriken dürfen nicht in der Nähe

von Wohnungen, öffentlichen Gebäuden und Plätzen, sowie
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von Oekonomiegebäuden errichtet werden, ebensowenig die IS. Dez.

getrennt angelegten, zum Trocknen der frisch bereiteten, ^tN-

noch nicht eingetauchten Zündhölzchen bestimmten Tröckne-

öfen.

s 4. Die Arbeitsräume und Werkstätten, in welchen

sich die Arbeiter aufhalten miissen, sollen geräumig sein

und eine Höhe von wenigstens 12^ haben. Auch ist für
genügende Ventilation in denselben zu sorgen. Zur
Beheizung dürfen eiserne Oefen nur verwendet werden, wenn
sie mit Lehm, Kiesel, Backstein oder überhaupt mit Mauerwerk

gefüttert sind.

s 5. Die Verschiedenen Arbeitsräume und Werkstätten,

nämlich für das Einlegen, b. für die Bereitung der

Zündmasse, e. für das Eintauchen in den Schwefel und

in die Zündmasse, cl. für das Tröcknen der eingetauchten

Zündwaaren, e. für die Verpackung derselben in die

Schachteln (das Ausnehmen) und k. für die Aufbewahrung
derselben, dürfen weder unter sich noch mit andern

Geschäftsräumen oder mit Wohnzimmern in einer andauernden

unmittelbaren Verbindung stehen.

Z 6. Der zum Trocknen der fertigen Hölzchen bestimmte

Tröckneraum foll so eingerichtet werden, daß die Dämpfe

gehörig abgeführt und die Fenster, ohne daß Jemand den

Tröckneraum betreten muß, von Außen geöffnet werden

können. Derselbe soll in Stein aufgeführt und sowie der

Raum für die Zubereitung der Zündmasse überwölbt
werden.

Z 7. Der Gemerbsschein für den Betrieb einer

Zündhölzchen-Fabrik soll erst ausgestellt werden, wenn es sich

aus einer auf Kosten des Unternehmers zu veranstaltenden

Untersuchung von Sachverständigen ergeben hat, daß bei
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IS. Dez. der Aufführung und Einrichtung der Gebäulichkeiten deu
!8SS. Vorschriften diefer Verordnung, sowie den an die Erthei¬

lung der Bau- und Einrichtungsbewilligung geknüpften

Bedingungen vollständig entsprochen worden ist.

s 8. Die Inhaber bereits bestehender Zündhölzchen-

Fabriken, welche nicht im Besitze einer von der Direktion
des Innern ertheilten Bau- und Einrichtungsbewilligung
sind, haben sich innerhalb der Frist von drei Monaten

nachträglich um eine solche zu bewerben, widrigenfalls
gegemäß § 19 des Gesetzes vom 7. November 1849

polizeiliche Einstellung des Fabrikationsbetriebs erfolgt. In
allen bereits bestehenden Zündhölzchen-Fabriken sind innerhalb

einer von der Direktion des Innern zu bestimmenden

Frist diejenigen Verbesserungen anzubringen, welche diese

Behörde ans feuerpolizeilichen und fanitarischen Gründen

für nothwendig erachten wird.

Z 9. Diegegenwärtige Verordnung tritt auf den I.Januar
1866 in Kraft und soll in die Sammlung der Gesetze und

Dekrete eingerückt werden.

Bern, den 15. Dezember 1865.

Namens des Regierungsrathes:
Der Präsident,

P. Migy.
Der Rathsschreiber,

Or. Trächsel.
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Regulativ IS. Dez.
I86S.

für

die Zündhölzchen-Fabriken.

Der Regierungsrath des Kantons Bern,

in Betracht der Nothwendigkeit, bis zum Erlaß eines

allgemeinen Fabrikgefetzes diejenigen Vorschriften
aufzustellen, welche geeignet erscheinen, um den Gefahren zu

begegnen, welche mit dem mangelhaften Betrieb der

Zündhölzchen-Fabrikation verbunden sind,

auf den Antrag der Direktion des Innern,

beschließt:

§ 1. Die Inhaber von Zündhölzchen-Fabriken sind

verpflichtet, den Betrieb der Fabrikation so einzurichten,

daß dadurch den Gefahren, welche das Eigenthum dritter
und die Gesundheit der Arbeiter bedrohen, nach Möglichkeit

Vorgebeugt wird. Zu diesem Zwecke haben sie

insbesondere die nachstehenden Vorschriften genau und

gewissenhaft zu beobachten.

Z 2. Sie haben im Allgemeinen ihr stetes Augenmerk

auf Verbesserungen im technischen Betrieb der Fabrikation

zu richten, wodurch die Feuersgefahr und die

Gefahren für die Gesundheit der Arbeiter vermindert werden

können.

§ 3. Sie haben genau darauf zu achten, daß die

Arbeiter während denjenigen Arbeiten, bei denen sie vor-
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is. Dez. zugsweise gesundheitsschädlichen Einwirkungen ansgefetzt
1865. sind^ die Vorsichtsmaßregeln anwenden, welche sie gegen

diese Einwirkungen möglichst zn schützen geeignet sind.

Z 4. Sie haben für gehörige Wascheinrichtungen zu

sorgen uud darüber zu wachen, daß sich die Arbeiter vor
dem Verlassen der Fabrik mit reinem Wasser die Hände

waschen und den Mund ausspülen.

Vor und nach der Bereitung der Zündmasse nnd dem

Eintauchen in den Schwefel und in die Zündmasse, sowie

vor und nach der Arbeit in den Tröckneräumen sollen die

Arbeiter ihre Oberkleider wechseln.

§ 6. In den Arbeitsräumen, mit Ausnahme
denjenigen, in welchen das Einlegen betrieben wird, dürfen

Nahrungsmittel weder aufbewahrt, noch warnt gestellt,

noch genossen werden.

S 7. Die Ventilationseinrichtungen sollen stets in
gutem Stande erhalten werden und überdieß auch

regelmäßige Lüftung vermittelst Thür und Fenster stattfinden.

§ 8. Die Beleuchtung der Arbeitsräume soll bei Tag
und bei Nacht eine genügende sein, und es ist auch für
eine rauchfreie Art derselben zu sorgen. Die Lampen

sollen mit Zuggläsern und Lichtschirmen versehen sein.

§ 9. Kinder unter sieben Jahren dürfen in den

Fabriken nicht zur Arbeit verwendet werden. Die
Fabrikinhaber haben darüber zu machen, daß schulpflichtige Kinder

Schule und Unterweisung nicht versäumen.

§ 10. Die Regierungsstatthalter haben einen Arzt zu
bezeichnen, welcher auf Kosten der Inhaber die

Zündhölzchen-Fabriken monatlich einmal zu besuchen und die

über den Gesundheitszustand der Arbeiter und die

betreffenden Schutzmaßregeln gemachten Warnehmungen in
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ein Buch einzutragen hat, das der Fabrikinhaber führen t4. Dez.

und welches Namen, Alter, Wohnort, Ein- nnd Austritts- ^o-
tag jeden Arbeiters enthalten foll. Dieses Buch soll dem

Regierungsstatthalter jederzeit zur Einsicht offen stehen.

Am Schluß des Jahres hat der Arzt seine Wahrnehmungen

in einen Gesammtbericht zusammenzufassen und

deuselben dem Regierungsstatthalter zu Handen der Direktion

des Innern einzureichen.

Fabrikinhaber, welche den ihnen durch das gegenwärtige

Regulativ auferlegten Verpflichtungen nicht nachkommen,

verfallen nach fruchtloser Warnung in eine Buße von

Fr. 2V bis Fr. 200. Findet wiederholte Bestrafung statt,
so ist gegen die Betreffenden nach Z 19 und 20 des

Gewerbegesetzes einzuschreiten.

§ 12. Dieses Regulativ tritt auf den 1. Januar 1866

in Kraft und ist in die Sammlung der Gesetze und Dekrete

einzurücken.

Bern, den 15. Dezember 1865.

Namens des Regierungsrathes:
Der Präsident,

P. Migy.
Der Rathsfchreiber,

Dr. Trächsel.
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IS. Dez. Gesetz
ISSS.

über

Löschung der Zehnt- und Bodcnzins-Loskaufssummen.

Der Große Rath des Kantons Bern,
auf den Antrag des Regierungsrathes,

beschließt:

§ 1. Alle Pfandrechte für Loskaufsummen, welche

von Gefällen leben- und bodenzinsvflichtiger Natur
herrühren, wie Zehnten, Bodenzinse, Ehrschätze, Weidhaber,

Acherum, Weinmännigelder u. s. w., sind auf 1. Januar
4867 erloschen.

Z 2. Diese Bestimmung hat jedoch keinen Bezug auf
die persönlichen Rechte des Gläubigers gegenüber dem

Schuldner.
§ 3. Die Amtsschreiber sind angemiesen, nach Ablauf

des Jahres 1866 auf das Titelblatt eines jeden Grundbuches

ein allgemeines Löschnngszeugniß einzutragen, worin
sie die Erlöschung aller in diesem Grundbuche zum
Vorschein kommenden Zehnten und Bodenzinse, so wie der

übrigen umgewandelten Gefälle lehenrechtlicher Natur,
gestützt auf dieses Gesetz, bescheinigen.

Z 4. Dieses Gesetz soll öffentlich bekannt gemacht und

in die Gesetzsammlung aufgenommen werden.

Bern, den 18. Dezember 1865.

Namens des Großen Rathes:
Der Präsident,

Niggeler.
Der Staatsschreiber,

M. v. Stürler.
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Emolumente»-Tarif 18 Dez.

fur die

Staatskanzlei.

Der Große Rath des Kantons Bern,

in Revision des Gesetzes vom 1. März 1853;

auf den Antrag des Regierungsrathes,

beschließt:

Die Staatskanzlei hat folgende Gebühren zu beziehen

und dem Staate zu verrechnen:

K. Rp.
Für Wahlschreiben oder Wahlpatente der

Beamten, welche vom Großen Rathe oder

vom Regierungsrathe oder von einer andern

Staatsbehörde ernannt werden,

1) bei besoldeten Stellen von bestimmter

Amtsdauer:

Von einem Jahresgehalt ein halbes

vom Hundert.
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IS. Dez. Fr. Rp.
1865. 2) bei Stellen, die auf Lebenszeit vergeben

werden;

Vou einem Jahresgehalt Eins vom

Hundert.

Für die Bestimmung der Gebühr
wird der Gehalt zu Grunde gelegt,

welchen der betreffende Beamte znr
Zeit der Wahl bezieht.

3) bei Stellen, mit welchen keine sixe Be¬

soldung verbunden ist:

Amtsschreiber derjenigen Bezirke, welche

nach dem Besoldungsgesetz vom 28. März
1860 hinsichtlich der

Regierungsstatthalter-Besoldungen :

in die drei ersten Klassen fallen 50. —
in die vierte Klasse fallen 30. —
in die fünfte Klasse fallen 20. —

in die sechste Klasse fallen 10. —

Amtsgerichtschreiber derjenigen Bezirke,

welche nach dem Besoldungsgesetz vom
28. März 1860 hinsichtlich der

Besoldung der Gerichtspräsidenten in die

drei ersten Klassen fallen 40. —

in die vierte Klasse fallen 20. —

in die fünfte Klasse fallen 15. —

in die fechte Klasse fallen 10. —

Amtsgerichtsweibel derjenigen Bezirke,

welche nach dem Besoldungsgesetz vom
28. März 1860 hinsichtlich der Besoldung

der Gerichtspräsidenten in die
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Fr.
3 ersten Klassen fallen 20.

in die 4. Klaffe fallen 15.

in die 5. Klasse fallen 10.

in die 6. Klasse fallen 5.

Die letzteren Gebühren sind von den

Amtsgerichtsschreibereien zu beziehen

und der Staatskanzlei zu verrechnen.

18. Dez.
136S.

«.

Für Berufspatente:

Für ein Arztpatent

Für ein Thierarztpatent

Für ein Apothekerpatent

Für ein Amtsnotarpatent

Für die Umschreibung eines

Notarpatents

Für ein Notarpatent

Für ein Oberförsterdiplom

Für ein Unterförsterdiplom.
Für ein Forsttaxatorpatent

Für ein Geometerpatent

Für die Aufnahme in das bern. Ministerium

Amts

Fr. Rp.

100. —
25. —
50. —
30. —

5. —
30. -
15. —

5. -
10. —
10. —
15. —

Für Verwendungen bei ausländischen Behörden

oder den Bundes- und Kantonsbehörden

zu Gunsten von Privaten
Wenn die Armuth bescheinigt ist, wird
keine Gebühr bezogen.

Jahrgang 18«5. 30

2-10. -
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18. Dez. Fr- Rp.
136S. Für die Genehmigung von Reglementen öffent¬

licher Anstalten und Vereine mit Ausnahme

derjenigen, welche einen ausschließlich

mildthätigen Zweck haben:

wenn es schweizerische sind 5-10. —

wenn es nicht schweizerische sind 20-60. —
nebst den Kosten der Einschreibung.

Die Aktiengesellschaften haben für die ihnen

von den Staatsbehörden auszustellenden

Akte folgende Kanzleigebühren zu entrichten :

o,. für die Genehmigung der Gesellschaftsstatuten

20-200. —

b. für die Erneuerung dieser Genehmigung 10-40. —

e. für die Genehmigung von Ergänzungen
oder Abänderungen der Gesellschaftsstatuten

5-20. —

In diesen Gebühren sind diejenigen nicht

inbegriffen, welche die Gesellschaften für
allfällige zu ihrem Geschäftsbetrieb

erforderliche Expropriationsbewilligungen
oder Gewerbskonzessionen zu bezahlen

haben. In Betreff der letztern werden

die einschlagenden Gesetzesbestimmungen

vorbehalten.

Für die Bewilligung eines Hausbaues in
allen dem Entscheide des Regierungsrathes
unterliegenden Fällen 5-20. —

Für die Bewilligung eines Jahrmarktes 20. —

Für die Bewilligung der Verlegung eines

Wirthschaftsrechtes 10-100. —
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Fr. Rp. 13. Dez.

Für eine dem Entscheide des Regiernngs- l365.

rathes unterlegte Heirathsbewilligung 20. —

Für eine Jahrgebnng 20. —

Für eine Bürgerrechtsankaufsbewilligung 40. —

Für die Naturalisation eines Schweizerbürgers

200. —

Für die Naturalisation eines Ausländers S00. —

Für einen Mannrechtsbrief 10. —

Für eine Verschollenheitserklärung 5-10. —

Für die Bewilligung zu Erwerbungvon
Grundeigenthum oder Grundpfandrechten 10-20. —

Für eine Erkenntniß in Vermaltungsstreitig-
keiten 3-10. —
und wenn dieselbe 5 Seiten übersteigt,

von jeder Seite Mehrhalt —.50
Für eine Expropriationsbewilligung ,10-100. —

Für einen Schürfschein 10. —

Für die Erneuerung eines Schürfscheins 5. —

Für eine Bergmerkskonzession 30. —

Für die Erneuerung oder Uebertragung einer

Bergmerkskonzession 10. —

Für eine vom Regierungsrath zu bewilligende

Gemerbskonzession 10-100. —

Für eine Fluß - oder Seebettabtretung 2-10. —

Ueberdieß wird für das abgetretene Gebiet

eine vom Regierungsrathe nach Ermessen

zu bestimmende Entschädigung bezahlt.

Für die Bewilligung einer Lotterie oder Kunst-

verlosung, insofern sie nicht zuArmenzweckeu

bestimmt ist .' 2-20. —
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18. Dez. v.
136S, Fr- Rp.

Für die Legalisation eines Heimathscheines,

wenn nicht Armuth bescheinigt ist —. 25

Für die Legalisation eines notarialischen Aktes —. 60

Für die Legalisation jedes andern Aktes,
wenn nicht Armuth bescheinigt ist —. 60

Für Abschriften oder Auszüge, welche von

Privaten, Behörden oder Beamten verlangt
werden, von jeder Seite zu ungefähr 1000

Buchstaben —.50
Für Vidimation derselben —.50
Für Bescheinigungen und Erklärungen der

Staatskanzlei,
wenn sie bis und mit 600 Buchstaben

enthalten 1-2. —
und über 600 Buchstaben von jeder Seite

mehr —.50
Für Nachschlagungen in den Archiven, je nach

der darauf verwendeten Zeit oder Mühe
von —. 50

bis 10. —
Die Stempelgebühr ist in obigen Anfätzen nicht

inbegriffen, wird also besonders bezahlt.

Dieser Tarif, wodurch alle damit im Widerspruch

stehenden Bestimmungen, insbesondere das Gesetz vom
1. März 1853 aufgehoben werden, tritt auf den 1.

Februar 1866 in Kraft.

Bern, den 18. Dezember 1865.

Namens des Großen Rathes:
Der Präsident,

Niggeler.
Der Staatsschreiber,

M. v. Stürler.
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Der Regierungsrath des Kantons Bern ts, Dez.

beschließt:

Vorstehender Tarif soll in die Gesetzsammlung

aufgenommen werden.

Bern, den 18. Dezember 1865.

Namens des Regierungsrathes:
Der Präsident,

P Migy.
Der Rathsschreiber,

Dr, Trächsel.

Gesetz 19. Dez.

über !86S.

die Reglirung der Stenerverhältnisse zwischen dem

alten und neuen Kantonstheil.

Der Große Rath des Kantons Bern,
nachdem er in Betrachtung gezogen:

1) den Z 23 der Vereinigungsurkunde;
2) den Z 85, Ziff. Ill der Staatsverfassung, welcher

also lautet:

„Der neue Kantonstheil behält dem Grundsätze nach

„seine Gesetzgebung und seine besondere Verwaltung im
„Armenwesen, so wie sein Grundsteuersystem bei. Die
„vermehrten Ausgaben für das Armenwesen im alten

„Kantonstheile berühren ihn nicht.
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19. Dez. „Die Grundsteuer im neuen Kantonstheile mird zu
^65' „denjenigen Abgaben uud Einkünften im alten Kantons¬

theil, wovon sie den Gegenwerth bildet, in das gehörige

„Verhältniß gesetzt."

3) den Beschluß des Großen Rathes vom 21.

Dezember 1853, die Grundlagen näher bestimmend, nach

welchen die Grundsteuer des Jura festzustellen ist;

4) den Beschluß des Großen Rathes vom 30. Mai
1864, durch welchen eine Revision der Grundsteuerschatzung

im ganzen Kanton nach übereinstimmenden Grundlagen

angeordnet wird;
5) das Gesetz über die Einkommenssteuer vom 18. Mai

1865, dessen Anwendung auf den ganzen Kanton vom
1. Januar 1866 an stattfinden soll;

nachdem er ferner erwogen:

6) daß sowohl die Einführung des Einkommensteuergesetzes,

als die bevorstehende Einheit der Grundsteuerschatzung

im ganzen Kanton eine Revision des Beschlusses

vom 21. Dezember 1853 nothwendig machen;

7) daß die Grundlagen für die Bestimmung des

Steuerverhältmsses beider Kantonstheile naturgemäß nur
in der nach übereinstimmenden Vorschriften ermittelten

Steuerkraft zu suchen sind und andere Faktoren nicht in
Berechnung fallen sollten;

8) daß jedoch eine solche einheitliche Reglirung des

Verhältnisses für so lange nicht stattfinden kann, als nach

§ 85, Ziff. III der Staatsverfassung der alte Kantonstheil
bestimmte Ausgaben für das Armenwesen einzig zu tragen
hat und das Grundsteuersystem des Jura, so wie die

Gruudlageu für die Feststellung der Grundsteuer nicht
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lediglich in einer, in allen Theilen übereinstimmenden 19. Dez.

direkten Steuergesetzgebung aufgehen;

9) daß folglich die in der berührten Verfassungsbestimmung

liegenden besondern Abrechnungsfaktoren zwischen

den beiden Kantonstheilen zur Zeit noch ihre Anwendung

sinden müssen,

beschließt:

Art. 1. Die Verlegung der direkten Steuer auf den

alten und neuen Kantonstheil sindet grundsatzlich statt im

Verhältnisse der in beiden Theilen nach übereinstimmenden

Grundlagen ermittelten Steuerkraft (rohes

Grundsteuer-Kapital und versteuerbares Einkommen). Vorbehalten

bleibt die in Art. 3 vorgesehene besondere Abrechnung

und Besteurung.

Art. 2. So lange im Jura das jetzige Grundsteuer-

fnstem besteht, wird in diesem Kantonstheile die Grundsteuer

von: rohen Grundsteuerkapital erhoben und sindet

ein Abzug der aufhaftenden Schulden nicht statt; es

vertritt in dieser Weise die Grundsteuer des Jura die Grund-
und Kapitalsteuer des alten Kantonstheiles.

Art. 3. Die durch § 85, Ziff. III der Staatsverfassung

bedingten besondern Belastungen und Abrechnungen

sind zu vollziehen wie folgt:

1) Der alte Kantonstheil wird für den Betrag der

Armenausgaben, welche nach der zitirten Verfassungsbestimmung

den neuen Kantonstheil nicht berühren dürfen,

besonders belastet.

2) Dagegen werden ihm besonders zu gut geschrieben:
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19. Dcz. s. der Ertrag der Loskaufskapitalien von Zehnten,
1865. Bodenzinsen und sonstigen Feudallaften, die seit dem

Jahre 1815 in die Staatskasse geflossen und nicht

zurückerstattet oder sonst zur Zehnt- und Feudal-

lasten-Liquidation verwendet worden sind. Der
Ertrag dieser Kapitalien wird zu 4 "/« auf jährlich

Fr. 85,000 definitiv festgesetzt.

b. Der Ertrag seiner Domänen und der von Domai-

nenverkänfen seit dem Jahre 1815 herrührenden

Kapitalüberschüsse, nach Verhältnißmäßiger
Ausgleichung mit dem Ertrage des Domainenkavitals
des Jura. Der dem alten Kantonstheil zu gut
kommende Ertrag wird ans jährlich Fr. 231,000
definitiv festgesetzt.

3) Die nach der Ausgleichung zwischen Ziffer 1 nnd
2 dem alten Kanton zur Last verbleibende Summe wird
von ihm allein, durch einen besondern Zusatz zur direkten

Steuer, getragen. Für die Ermittlung dieser Summe
dient die bei der Feststellung des Jahresbudgets
jeweilen vorliegende letztabgeschlossene Jahresrechnung als
Grundlage.

Art. 4. Die besondere Abrechnung und Zusatzbesteurung

des vorhergehenden Artikels fällt weg, sobald

bezüglich auf die Armenlast und das Grundsteuersvstem

ebenfalls eine Ausgleichung und Einheit für den ganzen
Kanton erzielt fein wird. Von diefem Momente an sollen

für keinen Theil mehr zugebrachte Kapitalien oder

abgetragene Lasten in Anrechnung gebracht werden, sondern

rein die gegenseitige Steuerkraft den Maßstab der Besteurung

bilden.
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Art. 5. Dieses Gesetz tritt vom 1. Januar 1866 an is. Dez.

in Kraft. Von diesem Zeitpunkte an tritt der Beschluß

vom 21. Dezember 1853 außer Wirksamkeit.

Bern, den 19. Dezember 1865.

Namens des Großen Rathes:
Der Vicepräsident,

C. Karrer.
Der Staatsschreiber,

M. v. Stürler.

Der Regierungsrath des Kantons Bern

beschließt:

Vorstehendes Gesetz soll in die Gesetzsammlung

aufgenommen und übrigens im Sinne des § 20 bekannt

gemacht werden.

Bern, den 19. Dezember 1865.

Namens des Regierungsrathes:
Der Präsident,

P. Migy.
Der Rathsschreiber,

Dr. Trächsel.
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19. Dez. GroßrathsveschluH
186S.

über

die Steuerabrechnung zwischen dem alten und neuen

Kantonstheil für die Perioden von 1853—1857

und 1858—1862.

Der Große Rath des Kantons Bern,

nach Einsicht des Vortrages der Finanzdirektion und

des Regieruugsrathes über die Steuerabrechnung zwifchen

dem alten und neuen Kantonstheile für die zwei Perioden

von 1853—1857 und 1858—1862, vom 31. Mai und

21. Brachmonat 1864;

nach Einsicht des Berichtes seiner in dieser Sache

niedergesetzten Kommission vom 18. Oktober 1864;

in Anwendung des Großrathsbeschlusses vom 21.

Dezember 1853,
beschließt:

Art. 1. Der folgenden Abrechnung zwischen dem alten

und neuen Kantonstheile, bezüglich ans die Steuerverhältnisse,

wird die Genehmigung ertheilt.
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4. Für die Periode von 1853—1857. i9. Dez.
186S.

Der alte Kantonstheil hat gezahlt und wird
ihm zu gut geschrieben:

I. Ertrag des Zehnt- und Bodenzinskapitals, jährlicher

Zins Fr. 85,875, Rp. 52,
macht für fünf Jahre Fr. 429,377 Rp. 60

II. Ertrag des Domänenkapitals
in benannten 5 Jahren „ 1,237,518 „ 26

III. Ertrag der direkten Steuer in
den nämlichen 5 Jahren „ 4,552,674 „ 35

Fr. 6,219,570 Rp. 21

Davon ab: Armenausgaben nach

Z 85 der Verfassung in den

gleichen Jahren „ 2,626,490 „ 95

Verbleiben Fr. 3,593,079 Rp. 26

Der neue Kantonstheil

hat für die nämliche Periode beizutragen im Verhältniß
von 2 zu 9, was auf Grundlage obiger, vom alten Kanton

bezahlten Snmme, ausmacht Fr. 798,462 Rp. 05

Der Jura hat in Wirklichkeit
bezahlt „ 952,733 „ 38

Also zuviel Fr. 154,271 Rp. 33



476

19. Dez.
tsss. g. Für die Periode von 1858-1862.

Der alte Kantonstheil
hat bezahlt und wird ihm zu gut geschrieben:

I, Ertrag des Zehnt- und Boden-

zinsloskaufskapitals Fr. 429,377 Rp. 60

II, Ertrag des Domänenkapitals „ 1,223,829 „ 67

III, Ertrag der direkten Steuer „ 5,546,303 „ 71

Fr. 7,199,510 Rp. 98

Davon ab: Armenausgaben „ 2,826,289 „ 80

Verbleiben Fr. 4,373,221 Rp. 18

Neuer Kantonstheil:
Dieser hat für diese zweite Periode beizutragen im

Verhältniß der Bevölkerungszahl, was auf Grundlage

obiger Summe für 97,558 Seelen des neuen Kantons-

theilès gegen 369,583 Seelen des alten Kantonstheiles

ausmacht Fr. 1,154,389 Rp. 43

Der Jura hat in Wirklichkeit
bezahlt „ 1,101,071 13

Also zn wenig Fr. 53,318 Rp. 30

In der ersten Periode bezahlte

der neue Kantonstheil zu viel „ 154,271 „ 33

Diese Summen gegen einander

ausgeglichen, bleibt der Jura
auf 1. Jänner 1863 gegenüber

dem alten Kantonstheile im
Vorschuß oder hat zu gut Fr. 100,953 Rp. 03
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Art. 2. Der Regierungsrath ist mit der Vollziehung t9. Dez.

dieses Beschlusses beauftragt. ^t,'

Bern, den 19. Dezember 1865.

Namens des Großen Rathes:
Der Vicepräsident,

C. Karrer.
Der Staatsschreiber,

M. v. Stürler.

Der Regierungsrath des Kantons Bern

beschließt:

Vorstehender Beschluß soll in die Gesetzsammlung

aufgenommen werden.^

Bern, den 19. Dezember 1865.

Namens des Regierungsrathes:
Der Präsident,

P. Migy.
Der Rathsfchreiber,

Dr. Trächsel.
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21. Dez. Dekret,
186S.

betreffend

Abänderung der SS 1 und 6 dcs Dekrets über das

Brandversicherungswesen vom 11. Dezember 1852.

Der Große Rath des Kantons Bern,
ans den Antrag des Negierungsrathes,

beschließt:

s 1. Die Bestimmung in den ZZ 1 und 6 des Dekrets,

betreffend das Brandversicherungswesen vom 11. Dezember

1852, wonach Gebäude und Beweglichkeiten für höchstens

acht Zehntheile ihres Schatzungswerthes gegen
Feuerbeschädigungen versichert werden dürfen, ist aufgehoben.

§ 2. Dieses Dekret tritt auf den 1. Januar 1866

in Kraft. Der Regierungsrath ist, mit der Vollziehung
desselben beauftragt.

Bern, den 21. Dezember 1865.

Namens des Großen Rathes:
Der Vicepräsident,

Karrer.
Für den Staatsschreiber,

der Rathsschreiber,

«r Trächsel.
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Der Regierungsrath des Kantons Bern 21. Dez.

beschließt:

Vorstehendes Dekret soll in die Gesetzsammlung

aufgenommen und durch das Amtsblatt bekannt gemacht

werden.

Bern, den 21. Dezember 186S.

Namens des Regierungsrathes:
Der Präsident,

P.Migy.
Der Rathsschreiber,

Dr. Trächsel.

Dekret, 23. Dez.

betreffend

das Repräfentationsverhältniß des Großen Rathes.

Der Große Rath des Kantons Bern,
in der Absicht, die Anzahl der von den verschiedenen

Wahlkreisen zu wählenden Großrathsmitglieder den

veränderten Bevölkerungsverhältnissen anzupassen,

mit Rücksicht auf § 9 der Verfassung, auf das

Ergebniß der im Christmonat 1860 vorgenommenen
Volkszählung und auf das Dekret vom 12. März 1863 über

die Trennung der Kirchhöre Buchholterberg vom Amtsbezirk

Konolfingeü und Einverleibung derselben in den

Amtsbezirk Thun,
in theilweiser Abänderung des bisherigen

Repräsentationsverhältnisses,

beschließt:

s 1. Die Anzahl der von den hienach bezeichneten

Wahlkreisen zu wählenden Mitglieder des Großen Rathes
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23. Dez. ist nach Maßgabe ihrer Bevölkerungszahl in folgender-
18SS. Weise festgesetzt:

SN n K s sV? i « Seelenzahl nach der Anzahl der zu wàh>a ylk r elS. Wolkszählung von l8K«, lendcn Großräthe

Langenthal 9,172 S

Bern, obere Gemeinde 11,596 6

Biel 8,138 4

Burgdorf 9,037 5

Courtelary 7,010 4
Jegenftorf 7,077 4
Dießbach 6,047 3

Nidau 11,207 6

Courtemaiche 3,129 2

Guggisberg 5,086 3

Stefsisburg 10,050 5

Huttwyl 9,097 5

Z 2. Die Anzahl der Vertreter der übrigen Wahlkreise

ist die bisherige.
Die Gesammtzahl der Großrathsmitglieder beträgt 235.

§ 3. Das gegenwärtige Dekret tritt auf den Zeitpunkt
der Wahlen für die nächste Gesammterneuerung in Kraft.
Auf den nämlichen Zeitpunkt tritt das Dekret vom 27.

Hornung und 2. März 1858 über das Repräfentationsverhältniß

im Großen Rath, soweit es dnrch das
gegenwärtige abgeändert wird, außer Wirksamkeit.

Das gegenwärtige Dekret ist in die Gesetzsammlung

aufzunehmen.

Bern, den 23. Dezember 1865.

Namens des Großen Rathes:
Der Präsident,

Niggeler.
Der Staatsschreiber,

M. v. Stürler.
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Uebereinkunft

zur

Vrrvcjscrung des Looses drr im Kkicge verwundeten

Militärs.

Abgeschlossen am 22. August 1864.

Ratisizirt von der Schweiz den 1. Oktober 1864.

„ „ Baden „ 16. Dezember

„ Belgien „ 14. Oktober

„ „ Dänemark „ 15. Dezember

„ Spanien „ 5. „
„ „ Frankreich „ 22. September

„ Italien „ 4. Dezember „
„ „ den Niederlanden den 29. November 1864.

„ „ Preußen den 4. Januar 1865.

22. Aug.
1864.

26. Dez.
1865.

Die schweizerische Eidgenossenschaft,

Seine königliche Hoheit
der Großherzog von Baden, Seine

Majestät der König der Belgier,
Seine Majestät der König von

Dänemark, Ihre Majestät die

Königin von Spanien, Seine

Majestät der Kaiser der Franzosen,

Seine königliche Hoheit der

Großherzog von Hessen, Seine

Majestät der König von Italien,
Seine Majestät der König der

I>s Lcmksäsrslicm Ziiisss, 8ou

^1iss86 kìo^sls Is 6rsnà-Oirs
cls Lacls, 8s Wjs8ts Is Hoi

clss ösIßgS) 8s Nsjs8ls Is Hoi
6s UnnsmsrK, 8» Klsjssts Is

llsins cl'IZsosMs, 8s Ndjssls
I ^mpsrsur cis8 ?rullssÌ8; 8cm

^Ils88g nopals Is ôrsuà-Ouo
cls 1Is8ss, 3« Nttjs8ts Is Hoi

cl'ltnlis, 8s Nsjssts Is Hoi clss

?!>VS'LU8, 8s Asjs8ts Is K«i

às ?orwzsl st cls8 ^Izsrvss,

Jahrgang 186Z. 31
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1865.

22. Aug. Niederlande, Seine Majestät der
1L64. Kö„ig „sn Portugal und Al-

Dez. g^bien, Seine Majestät der

König von Preußen, Seins
Majestät der König von Württemberg,

gleich sehr von dem

Wunsche beseelt, so viel an

ihnen, die vom Kriege
unzertrennlichen Uebel zu mildern,
nutzlose Härte zu verhüten und

das Loos der auf dem Schlachtfelde

verwundeten Krieger zu

lindern, haben beschlossen, zu

diesem Ende eine Uebereinknnft

abzuschließen, und haben zu

ihren Bevollmächtigten ernannt,

nämlich:

Die schweizerische Eidgenossenschaft:

dcn Herrn Wilhelm Heinrich

Dufour, General der

eidgenössischen Armee, Mitglied des

Ständerathes;

den Herrn Gustav Mounier,
Präsidenten des internationalen

Hilfskomitcs für die verwundete»

Soldaten und

den Herrn Samuel

Lehmann, eidgenössischen Obersten,

Oberfeldarzt der eidgenössischen

Armee, Mitglied dcs Nationalrathcs

;

Seine königliche Hoheit der Groß-
herzog von Baden:

den Herrn Robert Volz,
Neck. Doctor, Medizinalrath bci

8a Älnjesle Is lloi äs ?russs,
8« Klsjesle ls lìoi ds >Vurlem-

beiz, — également animes clu

ckèsir ci'ackoucir autant qu'il cls-

penck à sux, Iss maux insêps-
radios cks I» guerre; cks sup-
primer les rigueurs inutiles et

ck'ameiiorsr le sorl ckes mililnirss
blesses sur Iss cbamps cks bs-

taille, ont rssolu cks conclure

une convention à cet esset, et

ont nomme pour leurs ?lsvi-

polentisires, savoir:

I,» LonkMêràtion suisse:

le 8ieur lZuilluuins-Henri

Du/««/', lZsuêruI sn cliek cks

l'armes isckorals, Aembrs cku

Oonseil ckes Llsls;
le 8ieur Luslavs I/oz/me/',

prèsickent cku Lvmilè inlernu-

lions! cks secours pour Iss miii-
lairss blesses;

elle 8isur Samuel ^e/imann^
volons! lscksrsl

^
Nsckscin su

click cks i'armss tsckôrals, Asm-

brv cku Lonseil national;

8»n Altesse K«v»Ie le Kranà»
Du« Se Ràcke:

le Sieur Kobert l^ok^, Doc-

leur en lnsckseine, <>onssi!ier
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der Direktion der Sanitätsange-
legenheiten, und

den Herr» Adolf Steiner,
Regimentsarzt;

Seine Majestät der König der

Belgier:

den Herr» Angnst V i s s ch e r s,
Mitglied des Minen-Reths;

Seine Majestät der König von
Dänemark:

den Herrn Karl Emil Fen-
ger, Seinen Staatsrath;

Ihre Majestät die Königin von
Spanien:

de» Herrn Jose Heriberts
Garcia de Quevedo,
dienstthuender Kammcrherrn, Ihrer
Majestät Minister-Resident bei der

schweizerischen Eidgenossenschaft;

Seine Majestät der Kaiser der

Franzosen:

den Herrn Georg Kar!
Jagerschmidt, llnterdirektor im

Ministerium der auswärtigen
Angelegenheiten ;

den Herrn Heinrich Eugen

Ssgnineau de Pröval, Unter-
Miiitärintmdanten l. Klasse, »nd

den Herrn Martin Franz

Boudier, Hauptarzt II. Klasse;

mecliesl à Is Oireslion àes 22. Aug.

^llsires rnsäioslss, 1864.

el Is Sieur ^clolpks Äsin«^ iggg^
Nsäsoiu-major;

8a Zlaze«t« le Voi cke« Lel^e«:

ls LIsur Auguste l^ssc'Kgi's,
Lonssillsr sn Lonssil cles Aines;

8a Razestö le Ko! cke

VaneinarK:

le Sisur LKsrles-Lmils ^sn-
As,'z 8on Conseiller ä'Llsl;

8a Nazestê la Reine ck'L«p»^ne:

Is 8isur Don loss Ilsriberl«
cês (j)«evscio^ Llsniil-

Komme äs 8» LKsmbrs svso
sxsreies, 8on Alinislrs-kìssidenl

suprès äe ls iüonssäerglion suisse ;

8a Zlazeste l'ümperenr cke«

?raneai» :

Is 8iscir deorgss-LKsrlss /a-
c/e^sc/unicêê, Sous-Oireotsnr »u
Ainistsrs äos ^lksirss Ltrsn-
gères;

I« 3ieur llenri-Lugèns-Ss-
guinesu cks ^/'ê«a^ Sous-inlen-

äsntmilitsirs äs ursmisrs elssss,

et Is Sieur Nsrtin-l^runyois
öouck'e^ Asäsein prineipüi äs

deuxième elnsse;
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186S.

22. Aug. Seine königliche Hoheit der Groß-
1864. Herzog von Hessen:

Dez- den Herrn Karl August B r o d -
rück, Bataillons-Chef im

Generalstabe ;

Seine Majestät der König von

Italien:
den Herrn Johann Capello,

Seinen Generalkonsul in der

Schweiz, und

den Herrn Felix Baroffio,
Divisionsarzt;

Seine Majestät der König der
Niederlande:

den Herrn Bernhard Ortuinus
Theodor Heinrich Westenberg,
Doktor der Rechte, Seinen
Legationssekretär in Frankfurt;

Seine Majestät der König von
Portugal nnd Algarbien:

den Herrn Joss Antonio

Marques, Doktor der Medizin
und Chirurgie, Brigadearzt,
UnterDirektor des Gesundheitswesens
im Kriegsministerium;

Seine Majestät der König von
Preuße» :

den Herrn Karl Albert von
Kamp tz,Seinen außerordentlichen

Gesandten und bevollmächtigten

Minister bei der schweizerischen

Eidgenossenschaft, Geheimer

Legationsrath ;

8ou ^ltes«e Koxale le txr»nà»
Vu« Se Lesse:

Is Sieur Lnarles Augusts I5w<?-

^Äc^ LKsk 6s bataillon ä'slst»

major;

8» ZläZest« le Kol S'ItsIìe:

Is Sieur lean Oa^eêêo^ Son

Lonsul gsnsrsl en Suisse,

st Is Sisur ?slix LawFko^
Nsàsein äs äivisiun;

8» Rszestê le Roi à««

?àvsLas:

Is Sisur ösrnsrä-Ortuinus-
IKêoàore - Henri lVesêends^
Ooelsur su äroil, Son Seers-

lairs äs Légation s ?rsuckort;

8» AlàZestê le Voi Se ?«rtu^sl
et ckes ^i,lA»rve»:

le Sieur Ioss-^,ntonio A»?'-

g«ss, Dootour sn msäsoius el

ekirurgis, LKirurgisn äs brigsäs,
Sous-LKsl äu Département äs

sante au Ministère äs ls öusrrs;

8à Rgzestê le Roi àe Crusse:

ls Sisur Ltisriss-^lbert cês

^KM/Z^ Son Lnvovs sxtrsorài-
nsirs st Ainistrs pisnipolsntiairs
près is ^«nisäsration suisss,
Lonssillsr inliins às l.sgslion,
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dcn Herrn Gottfried Friedrich

Franz Loeffler, Asd. Doetor,
Generalarzt beim IV. Armeekorps,
und

den Herrn Georg Hermann

Jnlins Ritter, Geheimrath bcim

KriegSministerium;

Seine Majestät der König von
Württemberg:

den Herrn Christoph Ulrich

Hahn, Doktor der Philosophie
und Theologie, Mitglied der konig-

lichen Zentraldircktion für Wohl-
thätigkeitsanstaltcn,

welche, nach Auswechslung

ihrer, in gntcr und gehöriger

Form befundenen Vollmachten
über folgende Artikel stch

geeinigt haben:

Art, l. Die Ambülaneen und

Militärspitäler werden als neutral
anerkannt und demgemäß von dcn

Kriegführenden geschützt und

geachtet werden, so lange sich

Kranke oder Verwundete darin
besindeu.

Die Neutralität würde

aufhören, wenn solche Ambülanccn
oder Spitäler mit Militär
besetzt wären.

Art, 2. Das Personal der

Spitäler und Ambulancen für

Is Sisur lZodskroi l^rsdsris- 22. Aug.

krsneois I,«sAs^ Docteur su 1664.

médecins, Nsdscin gsnsral du ^g^^'
quatrième corps d'arinss,

st Is öieur lig«rgss-I4srmgnn-
lulss Kitten, llonseillsr intime

su Ministère de Is dusrre;

8» RaZestê le Roi cke

IVurteuiberK:

ls Sieur Lbristoplis - vlric
Aa/àn,, Docteur en pkilosopkie
et tlisologis, Usmbrs äe ls Di-
rselion esntrals st lìovsls pour
Iss slsblisssWsnls äs bisntsi-

ssnee,

Lesquels, uprès avoir êckangê
leurs pouvoirs, trouves sn bonne

st äus forms, sont eonvsnus de»

srtielss suivants:

^rt. 1. Lss «mbulaness et

Iss Kôpitaux militaires seront

reconnus nsutrss, st, eomms

lsls, protégés et rsspsctss psr
Iss belligérants sussi longtemps

qu'il s'v trouvera äss malades

ou äss blsssös.

Ls neutra lits oesssrsit, si ess

sinbulsnees ou ess Kopilsux
stsisnt gsrdss psr une tores

militaire.

^rt. 2. Le personnel dss

Kopilsux et des ambulances,
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22. Aug. die Aufsicht uud den Gesund-
1864. heits-, Verwaltungs- und Kran-

26. Dez

1865.
kentransportdienst, so wie die

Feldprcdigcr haben, so lauge sie

ihren Verrichtungen obliegen und

Verwundete aufzuheben oder zu

verpflegen sind, Theil an der

Wohlthat der Neutralität,

Art. 3. Die im vorgehenden

Artikel bezeichneten

Personen können auch nach der

Besitznahme durch den Feind in den

von ihnen besorgten Spitälern
odcr Ambülance» ihrem Amte

obliegen oder sich zu dem Korps

zurückziehe», dem sie aiigchörcn.

Wenn diese Personen unter

solchen Umständen ihre Verrichtungen

einstellen, so sind sie den

feindliche» Vorposten von Seite
dcs den Platz i»»e habc»den Heeres

zuzuführen.

Art. 4, Das Material dcr

Militärfpitäler unterliegt den

Kriegsgesetzen, und die denselben

zugetheilten Persone» dürfen daher

bei ihrem Rückzug n»r die

ihr Privateigentum bildenden

Sachen mitnehmen.

Dagegen verbleibt den Ambulance

unter gleichen Umständen

ihr Material,

comprenant I intsncksne«, les ssr-
vices cke ssnte, ck'ackmimstralion,
,Is transport ckss blesses, «ins!

que Iss aumôniers, participera
su bsnstics cks Is neutralité lors-

qu'il fonctionner», st Witt qu'il
rssisrs ckss blesses » relsvsr ou

s secourir.

^rl. 3. Lss personnes cks-

signées cksns I'srliels prsescksnt

pourront, mèms gprss I accu-

pstion psr l'snnsmi, continuer

s rsmplir Isur.^ fonctions cksns

l'Kôpitsidu l'smbulsnes qu'elles
ckesssrvsul, «u se retirer pour
rsjoinckre Is corps suqusl ellss

appartiennent.
Dsns ces circonstances, lors»

qus css personnes cesseront

lsurs fonctions, slls» ssront re-
mises sux svunl-poslss ennemis,

par Iss soins cks l'armes oucu-

pants.

^rl. 4, I.s instsriel ckes Kô-

pilsux militaires ckemsurant sou-

mis sux lois cks ls gusrrs, les

personnes sttacbsss » es« bôpi-

taux ns pourront, sn ss reti-

rant, emporter qus les objets

qui sont leur proprists parti-
culièrs.

Dans Iss inèmss ciivonstun-

ess, su contraire, l'ambulance

conservera son materiel.
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Art. 5. Die Landesbewoh-

ner, weiche den Verwundete» zu

Hilfe kommen, sollen geschont

werden und frei bleiben. Die
Generäle der kriegführenden

Mächte find verpflichtet, die

Einwohner von dem au ihre

Menschlichkeit ergehenden Rufe
uud der daraus folgenden
Neutralität iu Kenntniß zu setzen.

Jeder in einem Hanse

aufgenommene und verpflegte
Verwundete soll diesem als Schutz

dienen. Wer Verwundete bei

sich aufnimmt, soll mit Trup-
pencinquartierungen und theilweise

mit allfälligen
Kriegskontributionen verschont werden.

Art. 6. Die verwundeten

oder kranken Krieger sollen,

gleichviel, welchem Volke sie

angehören, aufgehoben und

verpflegt werden.

Den Feldherrn soll

gestattet sei», die während des

Kampfes Verwundete» sofort den

feindlichen Vorposten zu übergeben,

wenn die Umstände es erlauben

und beide Theile zustimmen.

Diejenigen, welche nach ihrer

Genesung dienstuntüchtig befunden

werden, sind heimzuschicken.

ärt. 3. Les Ksbitsnls àu psvs 22. Aug.

qui porteront seeours sux dies-

8S8, seront rs8pscls8, st às-

meureronl libres. Lssgsnsrsux
às8 puisssncss belligérantes su-
rout pour mission àe prevenir
168 llsbitsnts às l'sppsl tsit s

leur Kumsnils, st às Is neu-
lrslits qui eu ssrs Is conss-

qusncs.
?oul blesse recueilli et soigne

àsns uns msi8on v ssrvirs às

sauvegarde. L'Ksbitsnl qui surs
recueilli cks? lui às8 blesses,

sers àispsnss àu logement àes

troupes, sinsi que à'une psrtis
àss contributions às guerrs qui
ssrsisnt impossss.

^rl. 6. Lss militsirss diss-

sss nu mslsàss seront recueillis

et soignes, s qusique nation

qu'ils sppsrlisnàronl.

Les Lommsnàsnts en clisk

suront ls Kculls às rsmettrs im-

msàistsmsut sux avant-postss
ennemis, Iss militaires blessés

penàsnt ls combat, lorsqus lss

eirconslsncss le permettront et

àu consentement àes àsux par-
lies.

Seront rsnvovss àans leur

psvs ceux qui, après gusrison,

ssront reconnus incapables às

servir.
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1864.
L6. Dez,

1865.

22. Aug. Die Andern können ebenfalls
nach Hause entlassen werden

unter der Bedingung, daß sie

für die Dauer des Krieges die

Waffen nicht mehr tragen.

Die Evacuationen und das

sie leitende Personal werden

durch unbedingte Neutralität
gedeckt.

Art. 7. Eine auszeichnende

und überall gleiche Fahne wird

für die Spitäler, Ambulancen

und Evacuationen angenommen.

Ihr soll unter allen Umständen
die Landesfahne zur Seite stehen.

Desgleichen wird für das neu-

tralisirte Personal ein Armband

zugelassen, dessen Verabfolgung
jedoch der Militärbehörde
überlassen bleibt.

Fahne und Armband tragen
das rothe Kreuz anf weißem

Grund.

Art. 8. Die Vollziehungsdetails

zur gegenwärtigen
Uebereinkunft sind von den

Oberbefehlshabern der kriegführenden

Heere nach den Weisungen der

betreffenden Negierungen und in
Gemäßheit der in dieser

Uebereinkunft ausgesprochenen allge-

meinenGrundsätze zu ordnen.

Lss autres pourront sire sgs-
lemeul rsuvoves, « ls eonàition
às ns pss reprsnàrs Iss armes

psnàavt Is àurês às Is guerre.

Lss èvaeuaiions, svee le psr-
sonnel qui Iss àirige, ssront
couvertes psr uns neutralité sb-
solus.

^rl. 7. Un àrapssu dis-

tinctif st uniforms sers sàopts

pour Iss bôpilsux, les sinbu-
lances el Iss evacuations. II
àevrs strs, en toute eireons-

tsnee, accompagne àu àrapssu
ustionai.

kin brssssrà ssrs également
sàmis pour le personnel neu-
trsllss, msis la délivrance en

sers laisses g l'autorité militsire.

Ls àrspssu el le brssssrà

porteront croix rouge sur fouà

blsne.

^rt. 8. Les àslsils à'sxê-
culion- às Is présente Lonvsn-
tiou ssront règles psr les Lom-
msnàunls en cbef àes armsss

bslligsrantss, à'après les ins-

trustions às leurs iiouvsrus-
msnls respectifs, st conforms-

ment aux priueipss généraux
énonces àans celts tlouvention.
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Art. 9. Die hohen

vertragschließenden Theile find
übereingekommen, gegenwärtige Ucber-

einkunst den Regierungen, welche

keine Bevollmächtigten zur
internationalen Konferenz in Genf
abordnen konnten-, mitzutheilen
und sie zum Beitritte einzuladen,

zu welchem Ende das

Protokoll offen gehalten wird.

Art. 19. Gegenwärtige
Nebereinkunft soll ratisizirt und die

Ratifikationen sollen innerhalb
Vier Monaten, oder früher wenn

möglich, in Bern ausgewechselt

werden.

Zur Urkunde dessen haben

sie die betreffenden Bevollmächtigten

unterzeichnet und derselben

ihre Wappensiegel beigedruckt.

So geschehen zu Gens, am

zwei und zwanzigsten August dcs

Jahres eintausend achthundert
vier und sechzig.

(I,. 8.)(Sig Usuerai S. ». vu-
tour.

« „ 6i. Rovuier.

„ „ Dr. Leumauu.

„ „ Dr. «oberi
„ „ Steiner.

„ „ Vi8»eKer».

„ „ l'enfer.
„ „F. Heribert« tüarei»

àe Huevecko.

„ „ LK. ^àFersoKiniàt.

^rt. 9. Les Ksulos puis- 22. Aug.

ssnoes conlrselantes scml eon- t8<Z4.

venues cle communiquer la

présente Convention «ux 6ou-
vsrnsments qui n'ont pu eu»

vover àss plénipotentiaires à Is

Loolersnos intsrnstionsls às

(ìsnèvs, en les invilsnl s v so-

esàer; Is protooole sst s oot

ekst Isisss ouvert.

^rt. 19. Ls presents Lon-
vsntion > ssrs ratifiée, et les

ratiliostions en ssront sobangèes

s Herne, àsns l'espaos às quatre
mois, .ou plus tôt si ksire se

psul.
cie c/«m les ?Iènipo-

tsntiairss rospeotiks l'ont signes

st v ont appose ls osobst às

leurs armes.

k»it s 6Mève, ls vingt-
àsuxioms sour àu mois à'^oût
às l'an inil-Kuit osnt soixsnls-

qustrs.

(I.. L.)(SiA.) 8. à« kreval.
„ ^ Souàier.

„ „ LroàrueK.

„ „ Lapell».

„ „ LarolS».
„ „ ^Vesteuber^.

„ „ ^»«4 ^»t. Marques.

„ ^ àe Länipt«.

„ „ I/«Mer.
„ „ Ritter.

„ Dr. LMn.
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22. Aug. Die Gmehmignngsurkunden der genannten neun Staaten, so wie

lSK4. die Beitrittserklärungen von Schweden, Griechenland, Großbritannien,
26. Dez. Mecklenburg»Schwerm und der Türkei siehe in der eidgenössischen amtl.

t«6S. Sammlung.

Der Regierungsrath des Kantons Bern

beschließt:

Vorstehende Uebereinkunft ist in die Gesetzsammlung

aufzunehmen.

Bern, den 26. Dezember 1865.

Namens des Regierungsrathes:
Der Präsident,

P. Migy.
Der Rathsschreiber,

Dr. Trächsel.
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Erklärung 24 Juli
26. Dcz.

zwischen ^drr Schwei) nnd FkanKreich, betreffend die Ausdrhnung
dcs Nirdrrlajsungsvertrags auf Algier und die frau-
zöslschcn Aownien.

(Vom 24. Heumonat 1865.)

Die Regierung der schweizerischen

Eidgenossenschaft und

die Regierung Seiner Majestät
des Kaisers der Franzosen, in
der Absicht, den in Algier oder

in den französischen Kolonien

niedergelassenen Schweizern die

Wohlthat des am 30. Brachmonat

1864 zwischen beiden

Staaten abgeschlossenen

Niederlassungsvertrages zu sichern,

haben in beidseitigem

Einverständniß die imchstehenden

Bestimmungen festgesetzt:

1. Die Stipulationen des

NiederiassungSvcrtrags vom 30.
Brachmonat 1864 werden auf
die Schweizer, welche in Algier
oder in den französischen Kolonien

niedergelassen find, oder

sich dort niederlassen werden,

ausgedehnt.

Le, 6ouvsrnsinsnt às Is Lvll»

keckerklion suisse el Is Lou-

vsrnsmsitt às Ss Najssts I Lm-

pereur ckes krîuiygls, àssirani

assurer sux Suisses, tsnt sn

Ilgens qu« àsns les Colonies

françaises, Is bsnskics àu trails
à'stsblisssmsnt conclu, Is 30

juin 1864, snlrs Iss àsux?svs,
Iss àisoositions suivants» ont

sls arrêtées à'un commun se-
eorà:

1. Lss stipulations àu traile
à'stsblisssmsnt àu 30 juin 1864

sont êlsuàuss aux Suisses sts-
blis ou qui s'stsbiiront, soit

sn ^Igsris, soit àans Iss Lolo-
niss françaises.
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1865.

24. Juli 2. Mit Rücksicht auf die
26. Dez. eigenthümliche Lage jedoch, in

welcher sich Algier befindet,
wird von Seite der Regierung
der schweizerischen Eidgenossenschaft

nichts dagegen eingewendet,

daß die schweizerischen

Bürger, welche dort niedergelassen

sind, in Fällen der Noth,
mit Erlaubniß der französifchen

Behörde, zur Vertheidigung

ihres Herdes die Waffen zu

ergreifen haben; ste dürfen

jedoch in keinerlei Weise mobili-

sirt werden. «

3. Die gegenwärtige Erklärung

tritt mit dem l. Herbstmonat

1865 in Vollzug, und

wird so lange in Kraft
verbleiben, als der Niederlassungsvertrag

vom 36. Brachmonat
1864.

Dessen zur Urkunde haben

die beiderseitigen Bevollmächtigten

die gegenwärtige Erklärung
unterzeichnet und, derselben ihr
Wappensiegel beigedruckt.

So geschehen zu Paris,
den 24. Heumonat 1865.

(L.8.) (Gez.) Kern.

(L. 8.) (Gez.)DrouyndeLhuys.

2. toutefois, sttsnàu Is situ»-
tiou specials cm ss trouve I'^I-
gerle, le öouvsrnsmsnt cls I»

Lonksclörstion suisss ns s'op-

poser» pss g es que Iss ei-

tovsns suisses, qui v sont st»-

blis, prsnnsnt lss »rrnss àsns

les ess urgents, svso Is psr-
mission às l'sutorils française,

pour ls àsksnss às leurs tovsrs;
insis ils ns pourront sn su-
ouns manière être mobilisés.

3. Ls prsssnts Déclaration

rsesvra sou exécution à partir
àu 1°r septembre proclisi», et

elle surs lu même àurês que
le traite à'slablisssmsnt àu 3D

juin 1864.

An /m cêe Huoi, les ?Isni-

potsnlisirss rsspsetils ont signs
la présents Declaration, st v
ont apposé le esedet às leurs

armes.

ligit s IÄ,'«, le 2à juillet
186S.

(L. 8.) (8ig.) Keru.

(L. 8.) (8ig.) Urouvu <Ie I,Kuv8.
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Der Regierungsrath des Kantons Bern 24. IM
26. Dez.

beschließt: i«65.

Vorstehende Erklärung ist in die Gesetzsammlung

aufzunehmen.

Bern, den 26. Dezember 1865.

Namens des Regierungsrathes:
Der Präsident,

P. Migy.
Der Rathsschreiber,

Dr. Trächsel.
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17. Mai
S. Aug.
26. Dez.

1865.

Internationaler
Telegraphenvertrag von Paris.

Abgeschlossen dcn 17. Mai 1365.

Ratisizirt von Frankreich am 12. Juli 1865.

„ „ dcr Schweiz am 2. August 1865.

Der Bundesrat!)

der

schwchcrischcn Eidgenalsrnschast,

nach Einsicht nnd Prüfung dcs

zwischen der Schweiz, Oesterreich,

Baden, Bayern, Belgien, Dänemark,

Spanien, Frankreich,
Griechenland, Hamburg, Hannover,

Italien, Niederlande, Portugal
und Algcirbien, Preußen, Rußland,
Sachsen, Schweden und

Norwegen, Türkei, Württemberg,
am 17. Mai 1865 in Paris
unter Natisikationsvorbchalt
abgeschlossenen und unterzeichneten

internationalen Telegraphcnvcr-

trages, welcher vom schweizerischen

Ständerathe am 18. Juli
1865 und vom schweizerischen

Nationalrathe am 26. gleichen

Monats gcnchmigt worden ist,
und der also lautet:

1^o?om« naêwnaie,

LMLKLlM HKS I?K.^,Ud,
à i««s oeuz? c/ui «es />,'êssnêes

8^i.vr.

Uns Lcmvsnlion lelegrapliiqu«
inisrnatiouuls avanl «ls signss
à Paris, Ig 17 mai 1863, snlrs
I» 17rangs, la Luisss, I'^ulrioKo,
Is Lranä-Ouelis cls Lucio, la

IZavisrs, Iu öslgiczu«, Is Dung-

mark, I'LsuuAN«, Iu Orses, Iu

Viils librg cls llsmiigurg, Ig

Hunavrs, I'Italis, los ?»vz.

Lus, Is Portugal, lu ?russs,
lu llussio, lu ^axo, la Luscls

sl la ^orvvègs, lu lurquis, ls

Louvoniion àgnt lu tsnsur
suit:

Frankreich ratifizirte für sich und, in Folge allseitigen Einverständnisses,

für alle im Vertrage erwähnten auswäitigen Staaten.
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Die schweizerische Eidgenossenschaft,

Seine Majestät der Kaiser

von Oesterreich, König von

Ungarn und Böhmen, Seine

Königliche Hoheit der Großherzog

von Baden, Seine Majestät

der König von Bayern,
Seine Majestät der König der

Belgier, Seine Majestät dcr

König von Dänemark, Ihre
Majestät die Königin von Spanien,

Seine Majestät dcr Kaiser

der Franzose», Seine Majestät

der König von Griechenland,
die freie Stadt Hamburg, Seine

Majestät der König von

Hannover, Scine Majestät der König
von Italien, Seine Majestät der

König der Niederlande, Seine

Majestät dcr König vo»

Portugal und Algarbicn, Seine
Majestät dcr König von Preuße»,
Seine Majestät der Kaiser allcr

Reußen, Seine Majestät der

König von Sachsen, Seine
Majestät der König von Schweden
und Norwegen, Seine Majestät
der Kaiser der Ottomanen, Seine

Majestät der König von

Württemberg - gleich sehr von dem

Wunsche beseelt, dem telegraphischen

Verkehr zwischen ihre»
respektiven Staaten die Vortheile
eines einfachen und ermäßigten

Tarifs zu sichern, die bestchen-

L» Lonisàsrslion suisse

Asjssts I'Lmpsrsur à'^uiriebe,
lìoi äs Uongris et äe öobsins,
Son Allesse lìovsls Is Krsnà
Due äe Ssàe, 8s Asjssts le lìoi
äs Lsvisrs, 8a Najes'.s I« lìoi
äss öslgss, 8s Klsjssls Is lìoi
às Oi.nemsrli, 8s Majesté Is

kleine äss Lspugnes, 3s Nu-

jests I'Kmpersur äss »snssis,
8,u Majesté Is Ilei àss llellsnes,
Is Ville libre às Hambourg,
8u Mujesls le lìoi àe Ilsuovrs,
8s Mgjssts Is lìoi à'llslis, 8s

Mgjssls Is lìoi àss ?»vs-öas,
8u Majssls I« lìoi àe Portugal
et äes ^lgarvss, 8s Msjssls Is

lìoi às ?russs, 8s Mujssls
I lZmpsreur às toutss Iss lìus-
siss, 8» Majesls Is lìoi às 8uxe,
8s Msjssts ls lìoi às Luèàs sl
às I^orwsgs, 8s Majsslo l'Lm-
oersur àes Ottomans, 8» Ns-

jsstü le lìoi às 'Aurlemberg, -
également animes àu àssir à'ss-

surer aux Ourresoonäancss te-

lêgravbisjuss, sekangûss entre
leurs totals rospeelils, les av»n>

tsgss à'un larik simule sl rs-

àuit, à'smsliorer Iss eonàitions

setuellss às Is lslsgrspbis in-

lsrnatiouals, et d'établir uns
entente permanents entre leurs

Ltsts, lout eu eonservsnt Isur
liberté à'sctiou pour les me-

8» 17. Mcu
2. Aug.
26. Dez.

1865.
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17. Mai den Verhältnisse der internationa-
2. Aug. s?,, Télégraphie zu heben und

^1865^ fortwährendes Einverständniß

zwischen ihren Staaten zu erzielen,

ohne auf ihre Freiheit des

Handelns bezüglich der die Gesammtheit

des Dienstes nicht beschlagenden

Maßregeln zu verzichten,

sind übereingekommen, zu diesem

Zwecke einen Vertrag
abzuschließen, und haben zu ihren

Bevollmächtigten ernannt, nämlich:

Die schweizerische Eidgenossenschaft:

Herrn Kern,
außerordentlichen Gesandten und

bevollmächtigten Minister der genannten

Eidgenossenschaft bei Seiner

Majestät dem Kaiser der Franzosen

;

Seine Majestät der Kaiser
von Oesterreich, König von
Ungarn nnd Böhmen: den Herrn
Fürsten Richard von Metter-
nich-Winneburg, Herzog von

Portella, Graf von Königswart,
Seinen Kanimerherrn nnd
wirklichen geheimen Rath, Seinen

außerordentlichen Botschafter bei

Seiner Majestät dem Kaiser der

Franzosen;

Seine Königliche Hoheit der

Großherzog von Baden: Seinen
wirklichen geheimen Rath, Herrn
Baron Ferdinand Alesina von
Schweizer, Seinen außeror-

sures qui n intéressent point
l'ensemble àu servies, ont re-
solu às eonelurs uns Lonvsn-

lion à cet esset, et ont nomms

pour leur plénipotentiaires, ss-

voir:

Iiä kansecki'rallo» suisse:
A. Ac^tt, Lnvove sxtrsorài-
nsire st Ministre plénipotentiaire
às ls àits Lonssàsration prss
8s Mgjssls l'Lmporsur àss

français;

8ä N«îest6 l'Lmnereur ck'^u-

trîeke, lloi lie Hou^rie et cke

LoKêuie! M. le prince Hiebsrà
àe Mettsmie^ - M'n«ebu?'A,
Duo às portells, Lgmte às

Konizswurt, 8on (ÜKsinbsIIsn et

Lonssillsr intime setusl, 8«n

^mbssssàeurextrgoràinaire prss
8» Mgjssls l'empereur àes

français;

8«u Altesse llioxale le Krauck

vue cke ö».cke! 8on l^onssillsr
intims actuel, M. Is Lsron ?sr-
àinsuà missina cêe Sc/iiLsïse^
8on Lnvovs extraordinaire sl
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deutlichen Gesandten und

bevollmächtigten Minister bei Seiner
Majestät dem Kaiser der Franzosen

;

Seine Majestät der König
von Bayern: den Herrn Baron
August von Wcndland, Seinen

Kammerhnrn, Seinen
außerordentlichen Gesandten und

bevollmächtigten Minister bei Seiner

Majestät dem Kaiser der

Franzosen;

Seine MajestGdcr König der

Belgier: dni Hrn. Baron Engen

Bevens, Seinen nußerordent-

licheu Gesandten und bevollmächtigten

Minister bei Seiner Majestät

dem Kaiser der Franzosen;

Seine Majestät der König von
Dänemark: den Herrn Grafen
Leo von Moltke-Hvitfeldt,
Seinen Kannnerherrn, Seinen

außerordentlichen Gesandten und

bevollmächtigten Minister bei

Seiner Majestät dem Kaiser der

Franzosen;

Ihre Majestät die Königin
Von Spanien: den Herrn
Alexander Mon, gewesenen Präsidenten

des Ministerrathes und

der Kammer der Abgeordneten,

Abgeordneter zu den Cortes,
Ihren außerordentlichen
Gesandten und bevollmächtigten
Minister bei Seiner Majestät
dem Kaiser der Franzosen;

Jahrgang 18KS.

Ministre plsnipolsnlisirs près 17. Mai
8» Msjssts I'Lmpsrsur ckes 2. Aug.

krsnesis;
26. Dez.

1865.

8ä Misste I« K»i «le ö«.-

vier«! M. Is ösron Augusts
cie MMcÄama', 8ou lüksinbellsn,
8cm Lnvovs sxlrsorckinsirs st
Ministre plsnipotentisirs près 8a

Msjsste I'Lmpsrsur ckss ?r»n-
c-iis;

8ä M.je8te le K«i lies Selbes!
M. Is ösron Lcigöns Sez/en«,
8cm Lnvov« sxtrsorckinsirs st
Ministes plsnipolsnlisirs près

8s Msjssts I'Lmpsrsnr ckss ?rsn-
«sis;

8», Nliijezt« le Loi lie viiue-
MärK: M. Is Lomts Leon cks

ZL«MS'Svit/ö/cÄ, 8on OKsm-

bsllsn, 8on Lnvovs exlrsorcki-

nsirs et Mivistrs plsnipolsnlisirs
près 8s Msjssts I'Lmpereur ckes

krsnesis;

8k Mzeste Ikì Keine lle« Ls-

pilFne«! M. ^Isxsnckrs M^ott,

sneien prèsi cksnt cku Oonssil

ckss Minislrss et cks Is (msrnbrs
ckes Oepntss, Ospnts sux Lor-
tes, 8on ^rnbsssscksur extrsor-
ckinsirs et plsnipotentisirs près

8s Msjssts I'Eivpsrsur ckss

?rsnosis;

32
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186S.

i?. Mai Seine Majestät der Kaiser der
2. Aug. Franzosen: den Herrn Eduard

Drouyn de Lhuys, Senator
des Kaiserreichs, Seinen Minister
und Staatssekretär des

Departements der auswärtigen
Angelegenheiten ;

Seine Majestät der König
von Griechenland: den Herrn
Phocion Roque, Seinen Be-

vollmächtigten;

Die freie Stadt Hamburg:
den Herrn Johann Hermann
Heeren, Doktor der Rechte,

Minister der freien deutschen

Städte bei Seiner Majestät
dem Kaiser der Franzosen;

Seine Majestät der König
von Hannover: den Herrn Baron

Karl von Linsingen,
Seinen geheimen Legationsrath,
Seinen außerordentlichen
Gesandten und bevollmächtigten

Minister bei Seiner Majestät
dem Kaiser der Franzosen;

Seine Majestät der König
von Italien: den Herrn Ritter
Constantin Nigra, Seinen
außerordentlichen Gesandten und

bevollmächtigten Minister bei

Seiner Majestät dem Kaiser der

Franzosen;

Seine Majestät der König der

Niederlande: den Herrn Leonhard

Anton Lightenvelt,

8g, R«ie8t« I'Lmvereur 6«8

?kkUtt!!li8 N. Làousrà D,'o«z/n
cke L/Wz/s, 8snslsur às l'Lm-
pire, 8«u Niuislrs st 8serstsirs

à'Ltsl su OspsrtsrusiU àss

Muirss Llrarigsres;

8» Mje8te' le K«i ck«8 Hei-

Iè»e8î N. pboeiem K«g«e, Sou

?I«mp«lenlisirs, ;

La Ville libreae IlambourA î

N. Issu llsrWsun See^e«, vos-
tsur su vroit, Niuislrs Rssiàsut
àss Villss librss à'^llsmsgns

prss 8s Usjesls l'Lmpsrsur àes

l^rsnosis;
8.T Naïeste le lìoi ile Ukt-

llgvre: N. le ösrsn lUKsrlss

cks I/insinAM, 8ou Oonssiller
intime às Lêgsliou, 8ou Luvovê
extrsoràinsire et Ainistrs pis-
u > ateutisirs prss 8s Usjssls
l'Lmpsrsur !?cs krsnesis;

8îl Rieste le Koi d'Italie:
Kl. le lüksvslisr Ooustsnlin

Mc/?'a, 8ou blnvovs sxtrsorài-
usirs st Ministre pleuipnlsntisirs

prss 8s Majesté I Empereur àss

?rsnssis;

8kt Nl^este le Kol lle8 ?klv«.

Lk>8! A. I^eonsrà Antoine LiA/i-
êôMsit, 8«u Lnvovs sxtrsorài-
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Seinen außerordentlichen

Gesandton und bevollmächtigten

Minister bei Seiner Majestät dem

Kaiser der Franzosen;

Seine Majestät der König
von Portugal und Algarbien:
den Herrn Vicomte von Paiva,
Pair des Königreichs, Seinen

außerordentlichen Gesandten und

bevollmächtigten Minister bei

Seiner Majestät dem Kaiser der

Franzosen;

Seine Majestät der König
von Preußen: den Herrn Grafen

Heinrich Ludwig Robert

von Goltz, Seinen außerordentlichen

und bevollmächtigte»
Botschafter bei Seiner Majestät dem

Kaiser der Franzose»;

Seine Majestät der Kaiser
aller Reußen: den Herrn Baron
Andreas von Budberg, Seinen

geheimen Staatsrath, Seinen

außerordentlichen und

bevollmächtigten Botschafter bei Seiner

Majestät dem Kaiser der

Franzosen;

Seine Majestät der König
Von Sachsen: den Herrn Baron

Albin Leo von Seebach,
Seinen geheimen Rath und Kam-

merhcrrn, Seinen außerordentlichen

Gesandten und bevollmächtigten

Minister bei Seiner Majestät

dcm Kaiser der Franzosen;

nsirs et Ninistrs vlêniooleutisirs 17. Mai

près 8u Nsiests I'Lmpsreur äe« ^ug,'
^ ^ 26. Dez.

1865.
krsnesis;

8a N«Mte le Kol cke ?or-
tuFîll et cke« 4lMve8! N. le

Vieomls as ^aiva^ ?sir clu Ilov-
sums, 8ou Lnvovs sxtrsorài-
nsirs el Kliuistrs visniootsnlisirs
près 8s KIsjests I'Lmpsreur clss

krsnesis;

8k Mjeste' le K«i cke?ru88«!

A. Is lüumts Ilsnri Louis Ilobert
cke 8on ^mbsssscleur

sxtrsorài nsirs st vlenivotenliuire

ores 8s Nsjssls I'Lmpsrsur àss

krsnesis;

8ît Nêlieste I'Lmpereur cke

toutes Ie8 IlU88i«8! Äl. Is ösron
ànckrs cke S«Me?'A) 3on Lon-

ssillsr?riv«, 8«n àmbssssàsur
sxtrsoràinsirs sl visniootsnlisirs

prss 8s Ugjssls I'Lmpsrsur àss

l?rsncsis;

8ci ZIäje8te le lîui cke 8»xo!
A. Is ösrun ^Ibin Lso c^e ,8s6-

bac/i) 8ou Lonssilier intime sl
OllsinbsIIsn, 8on Lnvove sxlrs-
oràinsirs st Ninislrs plsniputsn-
lisirs près 8s Zlsjssts I'Lmve-

rsur àss krsnesis;
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27. Mai Seine Majestät dcr König
2 Aug. Schweden und Norwegen:
^865^' Zittaus Baron

von Adels ward, Seinen

außerordentlichen Gesandten und

bevollmächtigten Minister bei

Seiner Majestät dem Kaiser der

Franzosen;

Seine Majestät der Kaiser
der Ottomanen: den Esseid

Muhammed Djemil, Pascha,

Müsch ir und Mitglied des

Großen Rathes des Kaiserreichs,

Seinen außerordentlichen und

bevollmächtigten Botschafter bei

Seiner Majestät dem Kaiser der

Franzosen nnd bei Ihrer Majestät
der Königin von Spanien;

Seine Majestät der König
von Württemberg: den Herrn
Baron Johann August von
W a echter, Seinen Staatsrath
und Kammerherrn, Seinen

außerordentlichen Gesandten und

bevollmächtigten Minister bei Seiner

Majestät dem Kaiser der Franzosen

;

welche nach erfolgter
Auswechslung ihrer in guter und

gehöriger Form befundenen

Vollmachten übereingekommen sind,

in Betreff des telegraphischen

Verkehrs zwischen den

kontrahirenden Staaten die nachstehenden

Bestimmungen anzuwenden:

8il Asjeste le Ii«î cke 8uècke

et cke MrvvèM î A. l-sorgss-
Nicolas ösron ^laÄ«u?a>ck

^

8oil lÄnvovs sxtrsoràinsirs st
Klinistrs plsuipotenlisirs prss
ss Nsjests I'Lmpsrsur àss

?rsnesis;

8«, Nieste l'Lmvereur ckes

AMnilUISî Lsssïà AouKsininsà

I1/emiê) ?ssks, Auedir sl
Asmbrs àu Krsnà Moussi! às

I ^mpirs, sou ^mbssssàsur sx-
trsoràinsirs et plsnipolsnlisirs
prss ss Nsjests l'Lmpsreur àss

?rsnesis si prss ss Klsjssts Is

Ksins àss Lspsgnss;

8ä Mjeste le K«i cke Wur-
temberA! N. le ösron Issu

Auguste cie MceoKêe?', 8on Oou-

ssilisr à'Ltsl et LbumbsIIsn,
8on lZnvovs sxtruoràinsirs st
Ministre plsnipotentisirs prss 8s

Mgjssts l'lômpsrsuràes krsnesis z

lesquels, sprès s'èlre vom-
municzus leurs pleins pouvoirs,
trouves su Kouus st àus torme,
sout souvenus à'sppliczusr sux
eorrssponàsness lslsgrspkiczuss
àss l^tsts eontrsolsnts Iss àis-

positions ei-spres:
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Erster Titel.

Vom internationalen Vczr.

Art. 1. Die hohen

kontrahirenden Theiie verpflichten sich,

für den internationalen

Telegraphendienst Spezialdräthe in

hinreichender Zahl zu verwenden,

um eine rasche Uebernuttlung der

Depeschen zu sichern.

Diese Dräthe sollen in der

durch die Dienstpraxis am meisten

bewährten Weise erstellt

werden.

Diejenigen Städte, zwischen

weichen ein beständiger oder sehr

lebhafter Austausch von

Telegrammen stattfindet, follen nach

und nach und so weit als möglich

durch direkte Dräthe größern

Durchmessers verbunden werden,

deren Dienst von den Funktionen
der Zwischenbüreauz unabhängig

ist.

Art. 2. Zwischen den

bedeutendem Städten der kontrahirenden

Staaten findet, so weit

möglich, permanenter Dienst,
Tag und Nacht, ohne irgend

welche Unterbrechung statt.

Die gewöhnlichen Büreaux
mit vollem Tagdienst sind dem

Publikum geöffnet:

IURA rkLAIÜ».

vu réseau iutsruatioug,!.

^rt. t^. Les Hautes?srliss
contrsetsntss s'engagent » alleo-

ter su servies tèlsgrspkiqus
international àss fils spéciaux

sn nombre suflîssnl pour ss-

surer une rupicks trsnsmission
àes ckepseiiss.

Les sils seront établis cksns

les meilleures eonckitions uus
la pratique cku servies aura
fait connaître.

Les villes entre lesquelles

l'êollsngs ckes corresponckaness

est oontinu ou très-solif seront

suooessivernsnl st autant qus
possible, relises psr ckss lils cki-

rsets, cks ckisrnstrs supérieur,

et ckont le servies cksinsurers

ckègsgê cku trsvsil ckss bureaux

iulermsckiaires.

^rt. 2. Lnlrs les villes im-

portantes ckss Ltsts contractants,
le service est, autant que pos-
sible, permanent, le jour et ls

nuit, ssns sucuus interruption.

Lss burssux orckinsîres, à

servies cks jour complet, sont

ouverts su publie:

17. Mai
2. Aug.

26. Dez.
1865.
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17. Mai Vom 1. April bis 30, Scp-
2-Aug. tember: vou 7 Uhr Morgens

^186?' ^ Abends;
Vom 1. Oktober bis 3i.

März: von 8 Uhr Morgens bis
9 Uhr Abends.

Die Zeit der Eröffnung der

Bureaux mit beschränktem Dienst
wird durch die respektiven

Verwaltungen der kontrahirenden
Staaten festgesetzt.

Die Zeit aller Bureaux des

nämlichen Staates wird nach

der mittleren Zeit seiner Hauptstadt

bestimmt.

Art. 3. Als Apparat wird
für den Dienst der internationalen

Dräthe provisorisch wie

bisher der Morse'sche verwendet.

Zweiter Titel.

Von der Korrespondenz.

Erster Abschnitt.
Allgemeine Vorschriften.

Art 4. Die hohen

kontrahirenden Theile räumen Jedermann

das Recht ein, mittelst
des internationalen Telegraphen

zu korrespondiren.

Art. 5. Sie verpflichten sich,

alle nothwendigen Maßregeln zu

Du 1 ^vril «u 30 septembre,
6s 7 bsures àu mutin à 9 Ksu»

res àu soir;
Ou 4 Octobre su 3l KIsrs,

àe 8 Keurss àu malin s 9
Keurss àu soir.

Lss Keurss à'ouverlurs àss

bureaux à ssrvios limits sont
lixsss psr Iss sàniioistrstions

respectives àes Ltsts coutrse-
tsuls.

L'Keurs às lous les bureaux
à'un mènis Ltst ssl celle àu

leuips movsu às la espitale àe

est List.

^rt. 3. L'appareil ^l/m-se

rsste provisoirement sàopts pour
Is servies àss lils inlsrns-
tionsux.

riMü n.
Os ls, e«rrs8p«v.àg,ll«g.

pkiLAlèlll^.

<?cm<M«ns AMe'/'aêes.

^rt. Lss Usulssparties
eoulrsctsntss reconnaissent s

toutes personnes le àroit às

correspouàre su movsn àes te-

IsZrspKss intsrnslionsux.

^,rt. 3. Lllss s'soZggsnt s

prsnàre toutes les àispositions
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treffen um das Geheimniß der

Depeschen und deren gehörige

Ausfertigung zu sichern.

Art. 6. Die hohen

kontrahirenden Theiie erklären jedoch,

daß sie in Bezug aus den

internationalen Telegraphendienst
keinerlei Verantwortlichkeit
übernehmen.

Zweiter Abschnitt.
Von der Aufgabe.

Art. 7. Die telegraphischen

Depeschen zerfallen in drei

Kategorien :

1) Staatsdepeschen, d. h.

Depeschen welche vom Staatsoberhaupte,

von den Ministern, den

Oberbefehlshabern der Landoder

Seemacht und den

diplomatischen oder Konsulax-Agenten
der kontrahirenden Negierungen

ausgehen.

Die Depeschen derjenigen

Konsularagenten, welche Handel
treiben, werden nur dann als
Staatsdepeschen behandelt, wenn sie

Dienstsachen betreffen.

2) Dienstdepeschen, d. h.

Depeschen, welche von den

Telegraphenverwaltungen der

kontrahirenden Staaten ausgehen, und

die sich entweder auf den inter-

26. Dez.
1865.

nécessaires pour assurer I« se- 17. Mai

erst 60s eorresponàuness et leur Aug,

booms expsàilion.»

^rt. 6. Lss Hautes parties

coulr«étantes àsolarsnt loulelois

n'seoeptsr, » raison àu servies

às ls têlsgrspkie iulernalionsls,
sueuns responsabilité.

II.

^rt. 7. Lss àspsekss lslê-

grspkiquss sout elssssss sn trois

categories:
1" Dspsekss à'Llst: esllss

qui émanent àu LKsk às l'Ltst,
àss ministres, àss eoinroau-
àsnts «n eksk ckss koress cks

tsrrs ou cks msr et ckes agents

ckiplomstiquss ou consulaires
ckss öouvsrnöinsuts coulrso-
tsnts.

Lss ckspsekss àss agents eon-

sulsirss qui exercent Is com-

insrcs, ns sont eonsiàsrôss

comme àspsekss à'Llst qus
lorsqu'elles lraitsnl à'gllaires às

servies.
2« Dspsekss às service:

celles qui émanent àss sàmi-
nistrstions tslsgrapkiquss àss

Ltsls contrastants, sl qui sont

rslstivss soit su service às ls.
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17. Mai nationalen Telegraphendienst oder
2. Aug, g„f Gegenstände vou öffentlichem

26. ^ez. I^^esse beziehen, über deren
1865.

A^ichmma. sich die genannten

Verwaltungen zu verständigen

haben.

3) Privatdepeschen.

Art. 8. Die Staatsdcpeschen

werden als solche nur angenommen

wenn sie mit dem Siegel
oder Petschaft der Behörde, welche

sie aufgibt, versehen sind.

Der Aufgeber einer

Privatdepesche kann stets angehalten

werden, die Aechtheit der Unterschrift

derselben zu beweisen.

Art. 9. Jede Depesche kann

in irgend einer dcr auf dem

Gebiete der kontrahirenden Staaten

gebränchlichen Sprachen abgefaßt

sein.

Es steht jedem Staate frei,
nnter den auf seinem Gebiete

gebräuchlichen Sprachen diejenige»

zu bezeichne», welche er zur

telegraphischen Korrespondenz für
geeignet erachtet.

Dic Staats- und

Dienstdepeschen können ganz ode?

theilweise aus Ziffern oder

geheimen Buchstaben bestehen.

lêlêgrspkis internationale, soit
à cles objels d'intérêt publie
determines cle concert psr les

dites administrations.

3" Ospsebos privées.

^rl. 8. Lss depsebss d'état
us sont sclmisss connus tsiles

que revêtues clu sossu «u clu

esobel cle l'autorité qui les ex-

pedis.

L'expéditeur d'uuo dspôcks

privés psut toujours être tenu

d'établir I« sincérité ds is signs-

Mrs dont ls dspècbs est rs-
vêtus.

^rt. 9. louts dspècbs peut
être rédigée sn l'uns quelcon-

que des Isngues usitées sur le

territoire des Ltals contrsc-
tsuls.

lübsqus Ltst reste librs ds

designer, psrmi Iss Isnguss usi-

lsss sur son territoire, celles

qu'il considère eornme propres
s ls eorrsspondsnos tslsgrs-
pbiqus.

Lss dspscbes à'Ltst st ds

ssrvies peuvent être composées

sn ebilZrss ou eu Istlrss ss-

erstes, soit en totalité, soit en

psrtis.
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Auch die Privatdepeschen dürfen

in Ziffern oder geheimen

Buchstaben abgefaßt fein, wenn

sie zwischen zwei Staaten
gewechselt werden, welche diese Art
der Korrespondenz gestatten, und

wenn die dnrch das im Art. 54

hiernach erwähnte Dienstreglc-
ment festgesetzten Bedingungen

erfüllt werden.

Der im vorstehenden

Paragraphen erwähnte Vorbehalt
bezieht sich nicht auf Tranfitdepeschen.

Depeschen in gewöhnlicher

Sprache dürfen keine ungebräuchlichen

Wortverbindungen,
Konstruktionen oder Abkürzungen
enthalten.

Art. 10. Das Original der

Depesche muß leserlich und in

Zeichen geschrieben fein, die in

der reglementarischen Tabelle der

telegraphischen Zeichen vertreten

und in dem Lande, wo die

Depesche anfgegeben wurde, üblich

sind.

Vor dem Texte muß die Adresse

und nach demselben die Unterschrift

stehen.

Die Adresse muß alle nöthigen

Angaben enthalten, um die

Uebermittlung der Depesche an

ihre Bestimmung zu sichern.

1865.

Lös ckêpèckes privées peuvent 17. Mi»
sussi être composées on ekilkres 2. Aug,

26. Dez.
ou en lettres ssereles, lors- °

qu'elles sont êebsngsss sulre
cksux Llsls eontrsetsnts qui sà-
inettsut es mode às correspou-
cksues, sl àsus Iss souàitions
ckelerinioees psr ls règlement
às servies dont il est lait msn-
lion s l'srtiels 34 ei-sprès.

Ls rsssrve mentionnes àsns
ls psrugrspks ei-àessus us

s'Applique pss sux ckepûckss

às transit.

Lss àspsekss en langage or-
àinsirs us peuvent contenir ni
combinaisons às mots, ni eons-

truelions, ni sbrsvistions inu-
sitsss.

^rt. 10. Ls minute cke ls

àspseks ckoit êlrs écrits lisible-

ruent, en csrsclères qui sisnt
leur êquivsleut cksns le tableau

réglementaire ckss signaux tè-

IsgrspKiquss sl qui snieul en

ussgs cksns Is psvs ou I» ckê-

pèebs ssl présentes.
Le texte ckoit être prseècks

cks l'sckrssse el suivi cks Is signs-
ture.

L'sckrssse ckoit porter toutes
les ingestions nécessaires pour
assurer is remise cks Is ckspèebs

s cksstinstion.
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17. Mai Jede Einschaltung, Verwei-
2. Aug. fung, Streichung oder Ueber-

^186^ schreibung soll von dem Auf¬

geber der Depesche oder seinem

Beauftragten bescheinigt werden.

Dritter Abschnitt.
Von der Beförderung.

Art. 11. Die Beförderung
der Depeschen hat in nachstehender

Reihenfolge stattzufinden:
1. Staatsdepeschen.

2. Dienstdepeschen.

3. Privatdepeschen.

Die begonnene Telegraphirung
einer Depesche kann nur bei

absoluter Dringlichkeit
unterbrochen werden, um einer

Mittheilung von höherm Range Platz

zn machen.

Die Depeschen gleichen Ranges

werden durch, das Aufgabe-
büreau in der Reihenfolge ihrer

Aufgabe und durch die Zwifchen-
büreaux in der Reihenfolge ihres

Empfanges befördert.

Zwischen zwei mit einander

in direkter Verbindung stehenden

Bureaux werden die Depeschen

gleichen Ranges in abwechselnder

Ordnung befördert.

Von dieser Regel darf jedoch

im Interesse schnellerer Beförderung

auf solchen Linien abge¬

tönt intsrligns, renvoi, rs-
ture ou sureKsrZs àuit être

approuve cku signslsirs àe I»

ckspsoks ou àe son repressi,-
tant.

SIMIM Hl.

àrt. 11. Ls transmission
àss àôpsenss s lieu àsns l'or-
àrs suivant:

1" Dspsekss ck'Ltst;
2» Dspsekss às servies;
3" Dspsekss privées.

Uns ckspsoks oorninsncès ne

peut être interrompus pour lsirs

plses s uus eoininuuiealion ck un

rang supérieur qu'eu eas ck'ur-

Zenos absolus.

Lss àspsokss às même rsng
sont transmises par le bureau

às ckêpart àsns l'orckre àe leur

ckspôl, et, psr les burssux in-
tsrinêckisirss, àsns l'oràre cks

Isur reception.
lontre cksux burssux en rs-

Istion ckirscte, lek ckèpsokss cks

même rsng sont ti-snsmises cksns

l'orckre alternatif

ll psut strs toutefois ckërogê

s estle rsZIe, cksus l'intérêt cks

Is eêlsrils ckss transmissions.
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gangen werden, welche fortwährend

in Thätigkeit oder die mit
Spezialapparaten bedient sind.

Art. 12. Die Bureaux, welche

keinen permanenten Dienst haben,

können erst dann geschlossen

werden, wenn sie alle ihre
internationalen Depeschen an ein

permanentes Büreau abgegeben

haben.

Diese Depeschen werden

sofort in der Reihenfolge ihres

Empfanges, zwifchen den permanenten

Bureaux der verschiedenen

Staaten ausgewechselt.

Art. 13. Jeder Regierung
bleibt gegenüber dem Aufgeber

anheimgestellt, die Jnstradation
der Depeschen, sowohl im ordentlichen

Dienste als bei

Unterbrechung oder Ueberhäufung der

gewöhnlich eingeschlagenen Wege,

zu bestimmen.

Art. 14. Wenn bei Beförderung

einer Depesche eine

Unterbrechung dcr telegraphischen

Verbindungen eintritt, so befördert
das Büreau, bei welchem die

Unterbrechung begann, die

Depesche sofort per Post oder auf
schnellerm Wege, falls ein solcher

zur Verfügung steht. - Je
nach den Umständen adressirt

sur Iss lignes dont le lrsvail 17. Mai

est ecmlinu ou qui soul àss- Aug.

servies pgr cles appareils spö- ^g^^
eisux.

H.rl. 12. Les burssux clout

Is servies n'est point permanent,
ns peuvent prendre clôture

uvsnt cl'svoir transmis toutes

leurs dêpêekss internationales

s un bureau permansnt.

Lss depsekss sont iinmsdi»-

lenient eeksngsss, à Isur tour
cls reception, entrs Iss bu-
rssux permanents des dillerenis
Llsts.

^rt. 13. LKsque trouver-
usinent rests jugs, vis-à-vis de

l'expéditeur, ds la dirsetion

qu'il eonvisnt ds donner aux
dspsekss, tant dans Is servies

ordinsiro, qu'au oss d'iuterrup-
lion ou d'sneoinbrsinsut dss

voies KubitusIIsinsnt suivies.

^rt. là. Lorsqu'il se pro-
duit, su eours de ls trans-
mission' d'uus dêpsebs, uns in-
terruption dans Iss eoininunica-
lions tslsgrapkiquss, Is bureau,
a partir duquel l'interruption
s'est produits, expédie imnis-
cîisteinenl la dèpecke psr ls

poste ou psr un inoven ds

trsnsport plus rapide, s'il en
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26. Dez
186S.

17. Mai es dieselbe entweder an das
2. Aug. nächst Büreau, welches im

Stande ist, sie weiter zu tele-

graphiren, oder an das Bestim-

mungsbüreau oder an den Adressaten

selbst. - Sobald die

Verbindung hergestellt ist, wird die

Depesche neuerdings auf
telegraphischem Wege befördert, inso>

fern nicht vorher die Bescheinigung

des Empfanges erfolgte.

Art. 15. Jeder Aufgeber, der

sich als solcher ausweist, kann

die Beförderung der von ihm
aufgegebenen Depesche zurückhalten,

wenn es noch Zeit ist.

Vierter Abschnitt.
Von der Zustellung an den

Adressaten.

Art. 16. Die telegraphischen

Depeschen können adressirt werden

an die Wohnnng oder posts
rsslsnts oder Telegräphenbüreau

rsslant.

Dieselben werden nach der

Reihenfolge ihres Empfanges
an ihre Bestimmung übermittelt
oder expedirt.

Die an die Wohnung oder

posts rsstsnts in einer

Ortschaft mit Telegräphenbüreau

àisposs. — II l'sàrssss, sui-
vsnt Iss eirconslsnces, soit su

premier burssu têlszrspkiqus
su inssurs às Is resxpsclier

par Is tslsgrapks, soit »u bu-

rsau às àssliualion, soit au
àsstiualsirs inèms. — Dès qus
Is eominunieslion «st rslsblis,
Is àêpêoks est às nouveau
trsusiuiss psr Is vois têlszrs-
pbique, s moins qu'il u'sn sit êls

prseêàemineut soeuss reception.

^rl. 13. lout sxpsclitsur

peut, sn justi6snl às sa qua-
lite, arrêter, s'il en est sneors

temps, ls transmission àe la

àspêebs qu'il s cleposee.

8L0II0I>I IV.

De l'emise u cêssêînaêwn.

L.tt. 16. Lss àepêokss tê-

Isgrspbiquss psuvsul êtrs uclrss-

ssss, soit u àomieils, soit/)0«êe

?'e«êanêe, soit bureau isêsAM-

^z/iïc/ue x'esêan^.

LIIss sont remises ou exps-
àiêss à àsslination àsns l'oràrs
às Isur rsesption.

Les àëpêellss aàressêss s

àornioile ou posls restants, àsns

ls loeslils qus Is burssu lsls-
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adressirten Depeschen werden

sofort an ihre Adresse vertragen.

Die an die Wohnung oder

pasts restants außerhalb der

bedienten Ortschaft adressirten

Depeschen werden anf das Begehren
des Aufgebers sofort per Post

an ihre Bestimmung gesandt oder

auf noch schneilerem Wege, wenn

die Verwaltung des Bestinimungs-
büreaus einen solchen zur Verfügung

hat.

Art. 17. Jeder der

kontrahirenden Staaten behält sich vor,
soweit möglich für ' die

Ortschaften ohne telegraphische

Verbindung einen schnellern

Transportdienst zu errichten als die

Post, und jeder Staat
verpflichtet sich gegenüber den

andern, jeden Aufgeber in den

Stand zu setzen, von den dnrch

irgend einen der übrigen Staaten

diesfalls getroffenen und

mitgetheilten Verfügungen für seine

Korrespondenz Gebrauch zu machen.

Art. 18. Wenn eine Depesche

in die Wohnung des Adressaten

getragen lourde, und dieser

abwesend ist, so kann diefelbe

seinen erwachsenen Familiengliedern,
seinen Angestellten, Miethsleuten
oder Gastgeber» behändigt werden,

insofern nicht der Adressat«

grapkiqus àssssrt, soul iinrns- 17. Mai
àistsineul poNêss à Isur sàresss. Aug.

.26. Dez.
Lss àspsokss sàrsssss» s ^gg^

äoiuioils ou posts restants, Kors

àe Is loeslits àesssrvis, sont,
suivsnt Is àeinsnàs às l'sxpê-
àitsur, suvovses iininsàisls-

insnt s Isur àsstination par Is

posts, ou psr un inovsu plus

rspiàs, si l'sàminislralion àu

burssu àsstiustsirs su àisposs.

^rt. 17. LKseun àss Llsts
contractants ss reserve à'or-

Zsnissr, sulsnt qus possible,

pour Iss Localités uou desse»

vies par le tslsgrapks, uu ssr-
vies ds transport plus rapide

que Is posts; st ebsqus Ltst
s'engage, snvsrs Iss autres, s

mettre tout expéditeur sn ins-
surs ds proliter, pour ss eor-

rsspouàsnos, àes àispositions

prises st notilisss, s est sgsrà,

psr l'un quslcouqus àss autres

Ltsts.

/Vrt. 18. Lorsqu'une às-

peeks sst portés s àoinieils st

qus le àestinstsirs est sbssut,
elle peut «lrs rsmise sux mem-
bres sàullss às ss Ismills, s

ses emplovss, loestsirss ou Kôtss,

s moins que le àsslinstsirs

n'sit àêsigus, par scrit, uu às-
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17. Mai schriftlich einen Spezialbevollmäch-
2. Aug. tigten bezeichnet oder der Aufgeber

^1865^ klangt hat, daß die Zustellung

nur in die Hände des Adressaten

stattfinden solle.

Wenn die Depesche burssu

rsslsul adressirt ist, so wird
dieselbe nur dein Adressaten odcr

seinein Bevollmächtigten
übergeben.

Kann die Depesche nicht an

ihre Bestimmung abgegeben

werden, so wird hievon Anzeige

in der Wohnung des Adressaten

hinterlassen, die Depesche auf

das Büreau zurückgetragen und

dcmn dem Adressaten auf seine

Reklamation zugestellt.

Wenn dic Dcpcsche nach Vcr-

fluß von sechs Wochen nicht

abgefordert worden ist, so wird sie

vernichtet.

Das Gleiche gilt für Depeschen,

welche burssu rsslsul adressirt sind.

Fünfter Abschnitt.
Von der Kontrole.

Art. 19. Die hohen

kontrahirenden Theile behalten sich das

Recht vor, die Beförderung jeder

Privatdepesche stillznstellcn, welche

für die Sicherheit des Staates

gefährlich erscheint, oder die sich

lègue spèsisi, «u que I'sxpö-
clilsur u'sit àsmsuclè que ls

remiss u'sit lisu cm'«Mrs Iss

msius ciu clöstiuutsire ssul.

Lorsqus Is àêpeelis ssl sclrss-

sös burssu rsslsul, slls u'sst

clslivrss qu'nu clssliustsirs ou

s sou clslèguè.

8i Is clspsslis us psut strs
rsiuiss s àsstiuutiou, nvis sst

Isissö su clomisile äu ässtius-

tsirs, el Is àèpssbs ssl rsp-
portos su burssu pour lui être

àêlivrse sur ss rèelsmstiou.

Li Is äspöslis u's pss sts

rsslsinss nu bout às six ssmsi-

uss, slls sst sussulis.

Ls même règle s'sppliqus

sux àspsollss uàrssssss burssu

rsslsul.

8lMI<M V.

^rt. 19. Lss Usulss ?sr-
liss soulrscnutes ss rsssrvsut
Is tseults à'srrêlcr Is lrsns-
missiou às louts clèpsebe prives

qui psrsîtrsit àsugsrsuss pour
Is ssourits às l'Llst, ou qui
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gegen die Landesgesetze, die öffentliche

Ordnung oder die Sittlichkeit
verstößt; doch ist hievon dem

Aufgeber sofort Kenntniß zu geben.

Diese Kontrole, wird von den

End- oder Zwischenbüreaux ans-

geübt, unter Vorbehalt des

Rekurses an die Zentralverwaltung,
welche endgültig entscheidet.

Art. 20. Jede Regierung

behält sich ferner das Recht vor,
den internationalen Telegraphendienst

für unbestimmte Zeit zu

suspendiren (wenn sie es

nothwendig erachtet), sei es des Gänzlichen

oder nur auf gewissen Linien

und rücksichtlich gewisser Arten

von Korrespondenzen ; doch hat sie

hievon sofort jeder der übrigen
kontrahirenden Regierungen Kenntniß

zu geben.

Sechster Abschnitt.
Von den Archiven.

Art. 21. Die Originale und

Kopien der Depeschen, die

Papierstreifen mit den Zeichen oder

ähnliche Belege sollen, von ihrem
Datum an gerechnet, wenigstens
ein Jahr lang in den Archiven
der Bureaux, unter Beobachtung

serait «entrai re aux lois àu 17. Mai

psvs, s l'oràre publie ou aux 2. Aug.

bouuss moeurs, s oksrge à'eu ^'g^^'
svenir immsàistemenl l'sxps-
àiteur.

Le contrôle est exerce psr
les burssux lslsgrapbiciuss ex-

trslnss ou iulormsàiaires, s»uk

rseours a l'sàminislrstion osa»

trsls, qui prononce ssus appel.

^rt. 20. LKsqus Louve»
nsmsnt se réserve sussi Is ta-

culte às suspsnàre le servies

às I» tslsgrspbis internstiouals

pour un tsmps indéterminé, s'il
le juge neoesssirs, soit à'uus
manière générale, soit seuls-

insnt sur certaines lignes et

pour esrtsinos nsturss às eo»
rssponàsnoss, s obsrgs par lui
à'en aviser immsàiutemsnt ebs-

eun àss sutrss Louverusmsuts

contractants.

SlMIM Vl.

Des arekwes.

^rt. 21. Lss originaux sl
I«s copies àss àspookss, Iss

bauàss às signaux ou pièces

analogues soul conserves àans

Iss urobivos àss bursaux su
moins psnàsnt uns gunès, s

oomplsr às Isur àsts, svso
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1865.

Zl7. Mai aller nöthigen Vorsicht rücksicht-
2. Aug. sich des Geheimnisses, aufbewahrt

2«- Dez. „erden.

Nach Verfluß dieses Zeitraums
können dieselbe» vernichtet werden.

Art. 22. Die Originale uud

Kopien von Depeschen dürfen nur
dem Aufgeber oder dem Adressaten

nach Konstatirung ihrer

Identität, verabfolgt werden.

Der Aufgeber und der Adressat

sind berechtigt, sich beglaubigte

Abschristen der von ihnen

aufgegebenen oder empfangenen

Depeschen ausfertigen zu lassen.

Siebenter Abschnitt.
Von gewissen besondern Tedesche».

Art. 23. Jeder Aufgeber kann

die seinem Korrespondenten

abverlangte Antwort frankiren.

Er kann sich diese Antwort
nach irgend einem Orte tes
Gebietes der kontrahirenden Staaten

adressiren lassen.

Bei mangelnder Angabe in
der Depesche selbst oder in einer

folgenden rechtzeitig angelangten
Depesche wird die Antwort dem

Ausgangsbüreau übermittelt,
damit sie durch dasselbe an ihre
Bestimmung befördert werde.

toutes Iss precautious nsess»

ssirss su point às vus àu

sserst.

pgsss os Mai, on psut Iss

anssnlir.

/Vn. 22. Los originaux st
Iss copies àss ck«pècbss ns peu-
vent être communiques qu'à

l'expsàitsur ou au àsstiustairs,

sprss constatation às son icksu-

lits.

L'expsàitsur st Is àsslinu-
tsirs onl Is clroil às ss lairs
àèlivrer ckss eopiss eertiköss
oonkormss cks Is àepecbe qu'ils
ont trsnsiniss ou reçus.

8LL7IM VII.

De Lsi'èaines ckHzöccks« s/>ê«'aêes.

^rt. 23. Inut sxpsàilsur

peut slkrauebir la rsponss qu'il
àsluanàs à don corrssponàunt.

II psut ss Kirs «àrssssr ostts

réponse sur un point quelcon-

que àu territoire ckss Lists

contractants.

Insuls à'inckicslion fournis

àsus la àspscbs mêms ou par

uns àspêcbs ullsrisure arrivée

eu temps utils, lu réponse est

trsnsmiss su bureau «"origine,

pour être remiss à àsstinstiou
^ par les soins às es bureau.
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Wenn die Antwort innerhalb
acht Tagen seit Aufgabe der

ursprünglichen Depesche nicht

erfolgt, so gibt das Bestimmungs-
büreau dem Ausgeber hievon durch

eine Depesche Kenntniß, welche

als Antwort gilt. Jede nach

dieser Frist aufgegebene Antwort
wird wie eine neue Depesche

angesehen und behandelt.

Art. 24. Jeder Aufgeber einer

Depesche hat das Recht,
dieselbe zu re k o m man d iren.

Wird eine Depesche rekom-

mandirt, so übermittelt das Be-
stiminungsbüreau dem Anfgeber

telegraphisch eine vollständige

Kopie der dem Adressaten

zugestellten Depesche mit der

doppelten Angabe, einerseits des

genaueren Zeitpunkts der Zustellung,
und anderseits der Person,
welcher die Depesche übergeben

wurde.

Wenn die Zustellung nicht

erfolgen konnte, so wird diese

doppelte Anzeige durch die

Mittheilung der Umstände, welche

die Zustellung verhinderten und

durch die nöthige» Angaben ersetzt,

damit der Aufgeber seine

Depesche eventuell weiter befördern

lassen kann.

Jahrgang 18<ZI.

1865.

Lorsaus Is rsponss n's pss 17. Mm
sts présentés àsns Iss nuit jours 2. Aug.

qui suivent Is cksts cks Is cks- ^'.^ez.
peeks primitive, le burssu ckss-

tinstsirs sn informs I'sxpsckileur

psr uns ckspsebs qui tient lieu
cks rsponss. 1'outs rsponss pre-
sentes sprss os cksisi, sst oou-
sickôrss st trsitss oomins uns
nouvslls ckspsoks.

^rl. 24. L'sxpsckitsur cks

louts ckepôoks s Is fsoults cks

Is ,-e««mma«,cke?'.

Lorsqu'une ckspèoke est rs-
oomrnsuckss, le buresu cks ckss-

tinstion trsnsmst pgr Is vois

tslsgrspkiqus, s l'sxpêckileur

même, Is reproduction, ints-

grsls cks Is oopis snvovss su
cksslinstsirs, suivis cks Is ckoubls

îuckiostion cks l'bsurs prsoiss
cks Is remiss sl cks la psrsouns
snlrs Iss inaius cks laqusils oslls

remise s su lisu.

Si Is remiss n's pu strs sl-

lsoluès, os double svis est

romplsos psr l'inckiostion ckss

oiroonstsnoss qui ss soul op-

posses s Is remiss sl psr les

renseignements nsossssires pour

qus l'sxpsckitsur puisss ksirs

suivrs ss ckspsoks, s'il v s

lieu.

33
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17. Mai Der Beförderung einer Re-
2. Aug. tourdepesche steht gegenüber

^1865^ ""^r, Depeschen gleichen Ran¬

ges die Priorität zu.

Der Aufgeber einer rekom-

mandirten Depesche kann sich die

Retourdepesche nach irgend einem

Orte des Gebietes der

kontrahirenden Staaten adressiren

lassen, wenn er die nöthigen Angaben

macht; wie bei bezahlten

Antworten.

Art, 25. DieRekommandation

ist obligatorisch für chiffrirte oder

mit geheimen Buchstaben geschriebene

Depeschen.

Art. 26. Wenn eine

Depesche den Zusatz: nachzusenden,

ohne weitere Angabe

enthält, so wird das Bestim-
muttgsbüreau dieselbe, nach

erfolgter Zustellung an die

angegebene Adresse, eintretendenfalls

fofort an die neue, ihm in der

Wohnung des Adressaten mitgetheilte

Adresse weiterbefördern;
dasselbe ist jedoch nur
verpflichtet, diese Weiterbeförderung

innerhalb desjenigen Staates

zn bewerkstelligen, dem es

angehört, und in diesem Falle
behandelt es die Depesche als eine

interne Depesche.

La transmission, às la cke"-

^>s«/ts cke s'skkselus pgr
priorité sur les sutres àspsekss
às msms rsng.

L'sxpsàiteur à'une àepsoks
rseommsuàss psut ss Kirs
sàrssssr Is àspseks às retoor
sur un point qusleonqus àu

tsrriloirs àss Ltsts eontrselsnts,

sn kouruissgnl Iss inàicstions

nêesssairss, eomms en matisrs
às réponse paves.

^rt. 23. La rseommsnàs-

tion est obligatoire pour Iss

àspsekss composées sn cbilkrss

ou su Isttrss ssorstss.

^rt. 26. Lorsqu'une às-

peeks porls la msution /m>e
sans suirs inàieslion,

Is bureau às àsstinslion, «près

l'avoir présentes g l'sàrssss in-

àiquês, la rssxpsàis immsàis-

tsiuent, s'il v s lisu, s la nou-
veils sàrssss qui lui est às-

signss su àomieile àu destina-

taire; il n'est toutstois lsuu às

ksirs selle rssxpêàiliou que àsns

les limiles às l'Llst auquel il
appartient, el il trsits slors ls

àspèebs eomms uns àspseks

iutsrisurs.
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Wird ihm keine Angabe

gemacht, so bewahrt es die

Depesche auf. Wurde dieselbe

weiter befördert, und konnte

das zweite Büreau den Adressaten

mit der neuen Adresse nicht

auffinden, so wird die Depesche

durch dieses Büreau aufbewahrt.

Wenn der Zusatz:
nachzusenden, von successiven Adressen

begleitet ist, so wird die

Depesche successive au jede der

angegebenen Bestimmungen befördert,

eintretendenfalls bis zur letzten,

und das letzte Büreau verfährt
nach den Bestimmungen des

vorhergehenden Paragraphen.

Jedermann, der die hiezu

nöthigen Ausweise beibringt, kann

verlangen, daß die auf einem

Telegräphenbüreau ankommenden

Depesche», welche ihm innerhalb
des Zustellungsrayon des letztern

zu übermitteln wären, ihm an
eine weiters bezeichnete Adresse

oder nach den Bestimmungen der

vorhergehenden Paragraphen
nachgesandt werden.

Art. 27. Die telegraphischen

Depeschen können adressirt werden

:

entweder an mehrere Adressaten

in verschiedenen Orschaften;

8i sueuus indication ns lui l7. Mai
est fournis, il gards I« dspècbs Aug.

su dépôt. Si I« dspeeks ssl

réexpédiée, et que le sseond

bureau ns trouve pas le desti-

nalsirs à l'sdrssss nouvelle, ls

dèpèeks est conserves psr ce

bureau.

8> la mention /aü'e suwrs
est accompagnée à'sàrs88S8 sue-

esssivs8, ls dèpèsbs ssl suc-
css8ivsmeut transmiss s «lia-

cune cls8 destinations indiquées,

jusqu'à la dernière, s'il v a iisu,
st ls dernier bureau 8S conforme

aux dispositions du parsgrspbs
précèdent.

louts psrsouns psut dsman-

dsr, en fournissant ies jusliti-
estions nécessaires, que Iss ds-

psekes qui srrivsrsient à uu
burssu lslègrspliiqus, pour lui
être remises dsns le rsvou ds

distribution ds ce buresu, lui
soisut réexpédiées s l'adresse

qu'elle surs indiqués ou dans

Iss conditions dss psrsgrspkss

précédents.

^rt. 27. Les dspsclies le-

Isgrsptnques peuvent strs sdrss-

sees:
Soit à plusieurs destinataires

dsns dss localités différentes;



516

17. Mai
2. Aug.

26. Dez.
1865.

oder au mehrere Adressaten in
der nämlichen Ortschaft;

oder an deu nämlichen Adres- >

säten in verschiedenen Ortschaften

oder an mehrere Wohnungen
in der nämlichen Ortschaft.

In den beiden ersten Fällen ^

darf jedes Exemplar der

Depesche nur die ihm zukommende!

Adresse tragen, es wäre denn,
daß der Aufgeber das Gegen-

theil verlangt hätte.

Die nach mehreren Staaten ^

bestimmten Depeschen müssen in
so vielen Originarie», als ver- ^

schiedene Staaten sind, aufgegeben

werden.

Art. 28. Bei Anwendung
der vorstehenden Artikel sollen

die dem Publikum für die fran- >

kirten Antworten, für die rekom-

mandirten, die nachzusendenden

und die zu vervielfältigenden
Depeschen eingeräumten Erleichterungen

kombinirt werden.

Art. 29. Die hohen

kontrahirenden Theile verpflichten sich,

die geeigneten Maßnahmen für
Beförderung derjenigen Depeschen

an ihre Bestimmung zu treffen,
welche vom Meer aus vermittelst
der Seetelegraphen fpedirt werden,
die auf dem Littorale eines der

an gegenwärtigem Vertrage Theil

8oit s plusieurs àssiinstsirss

àsns uns insms locslils;

3oir à uu msms àsstinslsirs

àsns àss localités àiliersntes, ou

s plusieurs àomicilss àsns Is

msms località.

Dsns Iss àsux prsmisrs ess,

cbaqus exemplairs às lu às-

pecks ne àoit porter que l'a-
clrssss qui lui sst propre, s

moins qus l'sxpeclilsur n'sit
àsmsuàs Is eonlrsirs.

Lss àspsekss s àsstinslion
às plusisurs Lists àoivsnt être

àsposses su uutsut à'originsux

quii v s à'Ltsts àitlsrsuls.

^rt. 28. Dsns l'application
àss srtielss precedents, on o«m>

diners les kseililss àonnsss su

public pour Iss réponses psvsss,
Iss àspscbss rseommsnàsss, Iss

àepsokss s lairs suivre et les

àèpeekss multiples.

^rt. 29. Lss Hautes pur-
lies contractantes s'engagent »

prsuàrs Iss mesures que com-

portera la rsmiss » destination

àes àspsekss sxpsàisss, às la

mer, psr l'intsrmsàisire àss

ssmspborss établis ou » établir

sur le littoral às l'uu quel-

oonqus àss Lists qui surout
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nehmenden Staaten erstellt sind
oder noch erstellt werden.

Dritter Titel.

Von den Taren.

Erst er Abs ch n i t t.

Allgemeine Grimdscitze.

Art. 30. Dic hohen
kontrahirenden Theile erklären, für die

Aufstellung der internationalen

Tarife nachstehende Grundlagen
annehmen zn wollen :

Die Taxe für alle zwischen

den Vüreaux von je zwei der

kontrahirenden Staaten auf dem

nämlichen Wege gewechselten

Depeschen soll eine einheitliche sein.

Jedoch kann ein und derselbe

Staat, hinsichtlich der Anwendung

der einheitlichen Taxe,
in (höchstens) zwei große Gebietstheile

ausgeschieden werden. Die
kontrahirenden Staaten behalten
sich übrigens bezüglich ihrer
außereuropäischen Besizungen oder Kolonien

volle Freiheit vor.

Das Minimum der Taxe
findet auf Depeschen Anwendung,

welche nicht mehr als

zwanzig Worte zählen. Die auf
Depeschen von zwanzig Worten

pris part à la presento Lou- 17. Mai

vsulion. 2. Aug.
26. Dez.

186S.

riWL m.
Des taxes.

8LLII0« ?«LA1ILKL.

^rt. 30. Les Hanls« ?srliss

eonlraetsntss cleelsrsnt sàoptsr,

pour la formation clss tarils in-

lsrnationsux, les bases ei-
après:

La tsxs sppliesbls à toutes
Iss eorrssponàsnees échangées

par la même vois sntrs Iss

bureaux àe àsux queleouciuss
àes Lluls eonlraelanls sers uui-
forms. Lu même Liât pourrs,
loutstois, strs subdivise, pour
l'sppliesliou às la taxe uui-

forme, en àsux grandes àivisions

lsrritorislss su plus. Lss Lists
eoutrsetsnts ss réservent d'sil-
leurs toute liberté d'astio» s

l'êgsrà às leurs possessions ou
àe leurs colonies situées Kors

à'Lurope.
Ls minimum às ls tuxs s'sp-

pliuus s ls àëpèebs àont ls

longueur ns àepssss pss vingt
mots. Ls tsxs sppliesbls s ls

àèpêebe àe vingt mots s'soeroît
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17. Mai anwendbare Taxe wird für jede
2. Aug. untheilbare Serie von zehn Wor-

26. Dez. ^ z^,,^ Worte hinaus,
1865. .„.c, <„r,um die Hälfte erhöht.

Der Franken bildet die Münzeinheit

für Aufsteilung der

internationalen Tarife.

Der Tarif für die zwischen

zwei beliebigen Punkten der

kontrahirenden Staaten geivechfelten

Depeschen soll in der Weise

festgesetzt werden, daß die Taxe der

Depesche von zwanzig Worten

immer eine Multiplikation des

halbe» Franken bildet.

Für eine» Franke» werde»

berechnet!

In Oesterreich 40 Kreuzer

(österreichische Währung) ;

Im Großherzogthum Baden,
in Bayern und in Württemberg

28 Kreuzer;

In Dänemark 35 Schillinge ;

„ Spanien 0,40 Thaler;

„ Griechenland 1,11 Drachmen

;

„ Hannover, Preußen und

Sachse» 8 Silbergroschen;

„ den Niederlande» 50 Cents;

„ Portugal 192 Reis;

„ Rußland 25 Kopeken;

„ Schweden 72 Oere;

„ Norwegen 22 Schillinge.

cls moilis par ckaqus serie in-
divisible às àix mots au-àss-

sus às vingt.

Ls krau« sst I'uuils mone-
tairs qui ssrt a is composition
àss tsrils internationaux.

Ls tarif àss eorresponclaness

êebsngèss sutrs àsux points

quelconques àss Ltats contras-
lsnls àoil être eomposs às tsils
sorts qus la tsxs às la àèpsobs
às vingt mots soit toujours un
multiplo àu àsmi'frane.

II ssrs psrcu pour un franc:

Ln ^ulricbe, 40 lirsuêsr
(vsisur sulriebienne) ;

Dans ls ûrsnà'Ouclis às L»às,

su Laviers st su Wurtsrnbsrg,
28 «rsuxsr;

Ln Danemark, 33 shillings;
Lspagns, 0,40 scu;
6rsee, 1,1 l àracbms;

Hanovrs, prusss, 8axs,
8 silbergros;

Dans Iss pavs lias, 30 «snts;
La Portugal, 192 reis;

^ linssis, 23 copsks;
Lusàs, 72 cerss;
IXorvvègs, 22 skilliugs.



519

Art. 31. Der Ansatz dn Taxe
wird von Staat zu Staat, im

Einverständniß zwischen den extremen

und den intermediären Regierungen,

festgestellt.

Der auf den telegraphischen

Verkehr zwischen den

kontrahirenden Staaten sofort anwendbare

Tarif wird gemäß den,

gegenwärtigem Vertrage beige-

gebcnen Tabellen festgesetzt. Die
in diesen Tabellen aufgeführten

Taxen können immer und zn

jeder Zeit im Einverständniß
zwischen einzelnen der betheiligten

Regierungen ermäßigt werden;

jede Abänderung im Ganzen oder

Einzelnen kann jedoch erst nach

wenigstens einem Monat, von

deren Notifikation an gerechnet,

in Vollziehung gesetzt werden.

Zweiter Abschnitt.
Von der Anwendung der Taxen.

Art. 32. Alles, was der

Aufgeber in das Original seiner

Depesche zum Zwecke der Beförderung

schreibt, wird bei der

Berechnung der Taxe mitgezählt,
mit Ausnahme dessen, was im

§ 7 des folgenden Artikels
erwähnt ist.

Art. 33. Das Maximum für
die Länge eines Wortes wird auf

àrt. 31. Ls tsux às Is 17. Mai

tsxs est stsbli à'Ltst s List
às eoueert sntrs Iss Louvsr-
usmsuts sxlrsmss st Iss Lou-
veruemeuts iulsrmsàisirss.

Le lsrik immsàistsmsut sp-
pliesbls sux oorrssponàsness

êeksngêss sntrs les Ltsts eon-

lrsetsuls est lixs eonkorinsinsut

sux tsblssux snnsxss s Is vre-
seuls tüonvsntiou. Lss lsxss
iussritss àsus ess tsblssux

pourront, toujours st s touts

spoqus, strs rêàuilss à'uu soin-

muu seeorà outre tel ou tel
àss lzouverusMsuts intsrsssss;
msis touts moàiûosiion à'sn-
ssrubls ou às àslsil us ssrs

sxseutoirs qu'un mois su moins

sprss ss notiliestion.

8LLIIM IL
Ds ê'aMk'eaêion cêss êaires.

^rt. 32. lout es qus l'sx-
psàilsur ssrit sur Is miuuts às

ss àspseks, pour strs trsusmis,

snlrs àsus Is esleul às Is tsxs,
ssuk es qui sst àit su psrs-
zzrspke 7 àe l'srtiele suivsnt.

^rt. 33. Le msximum às

longueur à'un mot est üxs à

2. Aug.
26. Dez.

1865.
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17. Mai sieben Silben festgesetzt und dcr
2. Aug. Ueberschuß für ein Wort gezählt.

Bindestrich
verbundenen Ausdrücke zählen für
so viele Wörter als zu ihrer
Bildung dienen.

Die durch einen Apostroph
getrennten Wörter werden für eben

so viele einzelne Wörter gezählt.

Die Eigennamen von Städten
und Personen, die Namen von

Orten, Plätzen, Boulevards :c.,
die Titel, Vornamen, Partikeln
und Qualifikationen werden nach

der Anzahl der zur Bezeichnung

derselben gebrauchten Wörter
berechnet.

Die in Ziffern geschriebenen

Zahlen werden für so viele

Wörter gezählt, als sie Gruppen

von fünf Ziffern enthalten,
nebst einem Wort mehr für den

Ueberschuß.

Jedes einzelne Schriftzeichen,

Buchstabe oder Ziffer, wird für
ein Wort gezählt. Das Nämliche

gilt für die Unterstreichung.

Die Zeichen, welche die

Apparate mit einem einzigen Signal

geben (Interpunktionszeichen,

Bindestriche, Apostrophe,

Anführungszeichen Parenthesen und

Alinea) werden nicht gezählt.

ssol svllubss, l'sxeeàsnt est

oompts pour uu mot.
Lss expressions réunies psr

uu trsit à'uuion sont comptées

pour le nombre äs mots qui
servent s Iss former.

Lss mots sépares psr uns

spostropbs sont comptes comme
autant às mots isolss.

Lss noms proprss äs villss
et às personnes, Iss nom» às

lisux, places, boulsvaràs, ste.,
Iss titrss, prénoms, psrticu-
Iss et quslilicatious, sont comp-
tes pour ls nombrs às mots sm-

plovss s les exprimer.

Lss nombres écrits en cbilkrss

sont comptes pour sutsut às

mols qu'ils eontisnnsnt às lois

cinq ekiklrss, plus uu mot pour
l'sxeeàsnt.

l'out «srselsrs isols, Isttrs

ou okissrs, est compte pour uu

mot; il sn sst às rnsins àu

souligns.

Lss signes que Iss sppsrsils

expriment par uu seul signal

(signss às ponetustion, trsits

à'union, spostropkes, guills-
mets, psrsnlussss, sliusss) ne

sont pss comptés.
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Jedoch werden die Punkte,
Kommata und Trennungsstriche,

welche zur Bildung der Zahlen
gebraucht werden, für eine Ziffer
gezählt.

Art. 34. Bei chiffrirten oder

Geheimschrift-Depeschen wird die

Wortzählung auf folgende Weise

vorgenommen:

Alle im chiffrirten Texte
gebrauchten Buchstaben, Ziffern
oder Schriftzeichen werden

zusammengezählt. Die durch 5 divi-
dirte Summe gibt als Quotient
die entsprechende Wortzahl; der

Ueberschuß zählt für ein Wort.

Um die Gesammtwortzahl der

Depesche zu erhalten, fügt man
die in gewöhnlicher Sprache
geschriebenen Worte der Adresse,
der Unterschrift und eventuell
des Textes bei. Die Zählung
derselben geschieht nach den

Regeln des vorhergehenden Artikels.

Art. 35. Der Name des Auf-
gabebüreaus, das Datum, die

Stunde und Minute der Aufgabe

werden dem Adressaten von
Amtes wegen mitgetheilt.

Art. 36. Jede berichtigende
oder ergänzende Depesche, und

sont loutstois comptes pour 17. Mar

uu ekilkrs : les points, les vir- 2. Aug.

suies et lss bsrrss cle clivisiou ^'5^'^
- I860,

qui entrent cksns I« tormstiou
clss uombrss.

^rt. 34. Ls eompts 6s

mots s'établit 6s la msnièrs
suivants pour Iss ckèpêckes en
ekissrss ou eu Isllres ssersles:

lous Iss esrseteres, euilkrss,
lettres ou signes, smplovss cksus

ls tsxts ekitkrè sont sckckiliou-

nss. Ls tolsi chviss par cinq
6onns pour quolisnt ls nombre
cke mots qu'ils reprsssnlsnl;
l'sxcècksnt sst compte pour un
mot. ^

On v ajouts, pour oblsnir
le nombre total ckss mots cke

la ckspèebs, Iss mots sn Isn-

gags orckinsirs cks l'sckrssss, cks

la signature et cku tsxls, s'il v
a lieu. Ls eompts sn sst Kit
ck'sprès les règles cks l'srtiels

prsescksnl.

^rt. 33. Ls nom cku bureau
cks ckspsrt, la cksts, l'usure et

la minute cku ckspôt sont trsns-
mis ck'okliee su ckestiuslsire.

àri. 36. louts ckëpsebs rse-
tiöcslivs, completive, el gène-
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17. Mai überhaupt jede wegen einer be-
2. Aug. federten oder in Beförderung

^186S^' begriffenen Depesche stattfindende

Mittheilung an cin Telegräphenbüreau

wird gemäß den Bestimmungen

gegenwärtigen Vertrages

taxirt, wofern diese Mittheilung
nicht in Folge eines Dienstseh-
lers nothwendig geworden ist.

Art. 37. Die Taxe wird
nach dcm billigsten Wege von
dem Aufgabeort bis zum

Bestimmungsort der Depesche

berechnet.

Die hohen kontrahirenden

Theile verpflichten sich, den

von der Unterbrechung der

unterseeischen Leitungen herrührenden

Veränderungen der Taxe so weit
als möglich vorzubeugen.

Dritter Abschnitt.
Von besondern Taxe».

Art. 38, Die Taxe für die

Rekommandirung ist die gleiche

wie diejenige der Depesche selbst.

Art. 39. Die Taxe der

bezahlten Antworten und der

Retourdepeschen, welche nach einem

andern Punkte, als nach dem

Aufgabeort der ursprünglichen

Depesche zu übermitteln sind,

rslsmsnt touts eommuuiestwn

seksngss svse uu burssu lêls-

grspkiqus s I'oeession ci'uus

àêpseks transmise ou eu eours
äs trsusmission, est tsxes eon-
iormsmsnt sux règles às ls

presents Lonvsntion, s moins

qus eslls eommuuiestiou n'sit
slê rsnäus usessssirs psr uus

srrsur äe servies.

^rt. 37. Ls tsxs sst esl-

eulss à'sprss Is vois Is moius

eoûtsuss sntrs Is point às àe-

psrt às Is àspseks sl son point
às àsstinslion.

Los Usulss ?srtiss eoutrse-

tsutes s'sngsgsnt s éviter, su-

tant qu'il sers possible, les vs-
ristions às tsxs qui pourraient
rssuiler àss interruptions àe

servies àss eouàuslsurs sous-

msrins.

SLL7IM III.

Des s/zêeia/es.

^rt. 38. Ls tsxs äs rs-
uominsnàstiou sst sguls s esile

às Is àspseks.

^rt. 39. Ls tsxs àss rs-

ponsss passes st àspsekss às

retour, s àirigsr sur uu poiul
sutre qus Is lisu «l'origino às

Is àspsobs primitive, est ssl-

eulss à'sprss Is tsrik qui sst
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wird nach dem Tarife berechnet,

wie er für die Depeschen gilt,
welche zwischen dem Orte, wo

die Antwort oder Retourdepesche

aufgegeben wird, und dem Orte,
wohin sie bestimmt ist, gewechselt

werden,

Art. 40. Depeschen, die an

mehrere Adressaten, oder zwar an

den nämlichen Adressaten, aber

nach Orten gerichtet sind, welche

von verschiedenen Telegraphen-

büreaux bedient sind, werden als
eben so viele besondere Depeschen

taxirt.
Die (nach der nämlichen

Ortschaft) an mehrere Adressaten oder

an mehrere Wohnungen eines und

desfelben Adressaten gerichteten

Depeschen werden, ob eine

Weiterbeförderung per Post stattfinde

oder nicht, nur für eine einzige

Depesche taxirt; jedoch wird,
außer allfälligen Postgebühren,
eine Kopiegebühr von fo viel

Mal einem halben Franken

erhoben, als Adressen vorhanden

stnd, weniger eine.

Art. 41. Es wird für jede

gemäß Art 22 zugefertigte
Abschrift eine fixe Gebühr von

einem halben Franken erhoben.

Art. 42. Die rekommandir-

ten, mit der Post zu befördernden

oder posts rsstsuts zu depo-

sppliesble snlrs ls point à'ex- 17. Mai

psclirion cls I« rsponss ou às ^' Aug.

Is àspseks às retour, st son
i l«bd.

point às cleslinstion.

^rt. 40, Lss àspsekss sàrss-

ssss à plnsisurs àsstinstsirss

ou à un inèills àsslinstsire,
àsns àss loeslitês àssssrviss

pgr àss burssux àiiksrents, sont

tsxsss eomms gutsnt às às-

psekes sspsrsss.

Lss àspsekss sclrssssss, àsns

uus même loesuls s plusieurs
àsstinstsirss, ou à un même

àsslinstsire à piusisurs àomi-

süss, svss ou suns rssxpsclitiou

par Ig posls, sout tsxsss eomms

uns «suis àspseks; insis il ssl

psreu, s tilrs às àroit às eo-

pis, oulrs Iss àroils às posts,
s'il v s lisu, gutsut às kois un
àsmi-krgne qu'il v g às àesti-

ns lions moins uns.

^rt. 41. Il est psreu, pour
toute sopis àslivrss eontorms-

meut s I srtiels 22, uu àroit
Lxs à'uu àsini-krsue par eopis.

^rt. 42. »z àêpsckes rs-
enmmsnàsss, à snvovsr psr I»

poste «u s àspossr poste rss-
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1.7. Mai nirenden Depeschen werden von
2. Aug. dem Ankunftsbüreau als char-

Briefe frankirt.
Das Ausgangsbüreau erhebt

die nachfolgenden Zuschlagsgebühren

:

Einen halben Franken für jede

Depesche, welche puste restants
in einer telegraphisch bedienten

Ortschaft zu deponiren, oder

innert den Grenzen des Staates,
welcher die Beförderung besorgt,

per Post zu versenden ist.

Einen Franken für jede über

diese Grenzen hinaus auf dem

Gebiet der kontrahirenden Staaten

zu befördernde Depesche.

Zwei und einen halben Franken

für jede weiter zu versendende

Depesche,

Die nicht rekvmmandirten

Depeschen werden von dem

Ankunftsbüreau wie gewöhnliche

Briefe befördert. Die Postgebühren

werden eintretendenfalls

von dem Adressaten entrichtet,
da das Ausgangsbüreau keine

Znschlagstaxe erhebt.

Art. 43. Die Taxe der

Depeschen, welche durch die

Seetelegraphen mit den auf dem

Meere befindlichen Schiffen
auszuwechseln sind, wird gemäß

den allgemeinen Bestimmungen

tsnt«, sont gfkranekies, eomms
Isttrss cdargsss, par le bureau

tslsgrspkiqus d'arrivés.
Ls burssu d'origine psreoit

les tsxes supplsinsntsirss sui-

vsntes:
Lu denii-krsne par dspseks

s déposer posts rsstsuts, dsns

Is loeslite desservis, ou à sn-
vovsr par la poste, dsns Iss

limites ds I'Ltst qui kail I'sx-

psdition;

Lu frane psr depeeks à en-

vover, Kors ds ess limitss, sur
ls tsrriloirs dss Llsts eoutrue-

tsols;
Deux fraues et demi par de-

peeks à suvovsr au delà.

Lss dûpsekss non reeom-
msudsss sont sxpsdisss somme
lettres «rdinnirss par le burssu

telegrspkiqus d'srrivss. Les
krsis ds posts sout sequittês,
s'il s lisu, par ls dsstius-

lsirs, »ueuus tsxs supplsmen-
tairs n'elsnt perçus psr I« bu-

rssu d'origino.
.4>rl. 43. Ls tsxs dss de-

pseliss » seksngsr svse Iss

nsvirss sn msr, psr l'intsr-
msdisirs des ssmspkores, sera

lixss eonlormêinenl aux règles

générales ds Is presents Lon-
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des gegenwärtigen Vertrages
festgestellt, unter Vorbehalt des

Rechtes derjenigen der

kontrahirenden Staaten, welche diesen

Korrespondenzmodus organisirt
haben, die für die Vermittlung

zwischen den Seetelegraphen

und den Schiffen zu
entrichtende Taxe

bestimmen.

angemessen zn

Vierter Abschnitt.
Von der Taxerhebimg.

Art. 44. Die Erhebung der

Taxen findet bei der Aufgabe
statt.

Es werden jedoch von dem

Adressaten am Bestimmungsort
erhoben:

1) die Taxe der durch die

Seetelegraphen vom Meere her

beförderten Depeschen;

2) die Ergänzungstaxe der

nachzusendenden Depefchen;

3) die Ergänzungstaxe für
bezahlte Antworten, deren Länge
die frankirte Wortzahl
überschreitet ;

4) die Kosten für schnellere

Beförderung als per Post, über

die Telegraphenbüreaux hinaus:
in denjenigen Ländern, wo ein

solcher Dienst organisirt ist.

vsntion, ssuf, pour esux àss 17. Mar

Llsls eonlraelsnls qui auront ^> Aug.

organise es inoàs às eorrespon-
àsnes, ls àroit às àstsrminsr,
somme il sppsrtisnàrs, Is tsxs
afferente à I» transmission sntrs
les sèmspkorss et Iss nsvirss.

SLLIIlM IV.

^rt. 44. Ls psresption àss

tsxss s lisu su àspart.

Sont toutefois versus s I'sr-
rives sur Is àsslinstairs:

1« La tsxs àss àspsekss sx>

psàisss, às Is mer, psr l'in-
tsrmeàisirs àss ssmapkorss;

2" Ls tsxs eomplsmsntsirs
àss àspsekss s fairs suivre;

3« l>a taxe eomplsmsntairs
àss rsponsss psvsss àonl I'stsn-
àus sxcsàs Is longueur sf-

frsuekis;
4« Lss krsis às transport, su

àels àss burssux tslsgrspki-

gués, psr un movsu plus rs»

piàs que Is poste, àsns Iss

Lists ou uu servies às ostts

nsturs sst organise.
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17. Mai
2. Aug.
2«. Dez.

1865.

Jedoch kann der Aufgeber

einer rekoinmandirten Depesche

diese Beförderung durch Depo-

nirung einer vom Aufgabebüreau

zu bestimmenden Summe

frankiren, spätere Liquidation
«orbehalten. Der Betrag der

Auslagen wird durch die Netourdepesche

angegeben.

In allen Fällen, wo eine

Gebührenerhebung bei der Ucber-

gabe stattfinden soll, wird die

Depesche dem Adressaten nnr

gegen Bezahlung der schuldigen

Taxe zugestellt.

Fünfter Abschnitt.
Von der Taxfreiheit.

Art. 45. Die auf den

internationalen Telegraphendienst

der kontrahirenden Staaten

bezüglichen Depeschen werden auf
dem ganzen Netze der genannten

Staaten taxfrei befördert.

Sechster Abschnitt.

Von den Tax-Niickzahlnngen.

Art. 46. Dem Aufgeber wird
die Taxe jeder Depesche, deren

telegraphische Beförderung nicht

stattgefunden hat, von demjenigen

Staate zurückbezahlt, welcher

loulskois, l'sxpsàitsur à'une
àêpseks rsoomniauàss psut sk-

frsneliir es transport moven-
nsnt Is àspôt à'une somme qui
sst àêtsrininss par Is burssu

à'origins, ssuf liquiàsliou u>>

tsrieurs. Ls àspsebs às rs-
lour Kit oounsìtrs Is inontsnt
àss Irais àsboursss.

Dsns lous Iss «ss ou il àoit

v svoir perception s I'grrivss,
Is àspèebs n'est àslivrès su
àsstinutsirs que «outre pais-

msnt às Is tsxs àus.

8LLIIM V.

Des /^ancÄses.

^rt. 43. Lss àspscbss rs-
Istivss su servies àss tslsgrs-
pbss inlernstionsux àss Ltsts
euutrselsnls sont transmises su
frsnebiss. sur toul Is rssssu
àss àits Ltsts.

8LOLIM VI.
Des Äthanes eê ^smdo^ss-

memês.

^rt. 46. Lst rsstituss s

l'sxpsàitsur, psr l'Ltst qui l's
psreus, ssul rseours eoulrs les

autres Ltsts, s'il v s lisu, Is

tsxs às touts àspsebs àont la
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dieselbe erhoben hat, entspre-

chendenfalls mit Rückgriffsrecht

auf die übrigen Staaten.

Art. 47 Dem Aufgeber wird
die ganze Taxe jeder rekomman-

dirten Depesche, welche in Folge
bedeutender Verspätung oder wichtiger

Irrthümer in der Uebernuttlung

ihren Zweck offenbar nicht

erfüllen konnte, von demjenigen

Staate, welcher dieselbe erhoben

hat (vorbehältlich des Rückgriffs

anf die andern Staaten),
zurückerstattet, es wäre denn, daß die

Verspätung oder der Irrthum
einem Staate oder einer

Privatgefellschaft zur Last fiele, welche

die Bestimmungen des gegenwärtigen

Vertrages nicht angenommen

haben sollten.

Art. 48. Jede Reklamation

muß, bei sonstiger Verwirkung,
innerhalb dreier Monate, vom

Tage der Erhebung der Taxe an

gerechnet, angebracht werden.

Für die Korrespondenz mit

außereuropäischen Ländern wird

diese Frist auf zehn Monate

ausgedehnt.

transmission tslsgrsplnqus n's 17. Mai

pss st« elkeeluss. 2. Aug.
2«. Dez.

1865.
^rl. 47. Lst rembourses

à l'sxpôàiteur, psr I'Ltsl qui
I s versus, ssuk rseours contre
les sutrss Ltsts, s'il v s lisu,
Is lnxs iulsgruls às toute às-

pêebe roeommsuàês qui, par
suite à'uu rslsrà uolsbls ou às

graves srrsurs às lrsusmission,
n's vu msnissstsmsnl remplir
son objet, s moins que le rs-
tsrà ou l'erreur us soit iinvu-
lsbls s un List ou s uns com-
pagnis privss qui «'sursit pas
seeevtê Iss dispositions às ls
présents Lonvenlion.

^,rt. 48. louts reclamation
àoit être kormês, sous veins às

àsebsgnes, àans Iss trois mois
às Is perception.

Ls àêlsi est ports s àix mois

pour Iss correspondances eeksn-

Ssss svse àes psvs situes Kors

à'Lurops.
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Vierter Titel.
27. Mai
2. Aug. Von der internationalen Comp-

2«. Dez. tabilitat.
1865.

Art. 49. Die hohen

kontrahirenden Theile sind sich gegenseitig

über die von icdein

derselben erhobenen Taxen Rechnung

schuldig.

Die Taxen für Kopien und

für Beförderung über die Tele-

graphenlinicn hinaus fallen
demjenigen Staate zu, welcher die

Kopien angefertigt oder die

Beförderung beforgt hat.
Jeder Staat schreibt dem

Nachbarstaate den Betrag der Taxen
aller ihm übermittelten
Depeschen zu gut, welche von der

Grenze der beiden Staaten bis

an Bestimmung berechnet werden.

Diese Taxen können in
gegenseitigem Einverständniß nach der

Anzahl dcr Depeschen berechnet

werden, welche diese Grenze

überschritten, abgesehen von der

Wortzahl und den Nebengebühren.

In diesem Falle werden

die Antheile des Nachbarstaates

und eines jeden dcr etwa

nachfolgenden Staaten durch

gegenseitig festzusetzende

Durchschnittsquoten bestimmt.

vs lg, oollilitädilitö iiitsr-
nation 3,1«.

^rt. 49. Lss Usulss ?srtiss
eontrsolsules ss doivent röei-

proqusmsut eompts clss taxes

psreuss par ekaeuns cl'sllss.

Lss taxss »llsrslllss sux clroils

ds eopis st ds transport su
delà dss lignes sont dévolues

s l'Ltal qui s dslivrs Iss eo-

pies «u sllselus Is transport.

LKsqus Ltal «redite l'Ltat
limitropks du rnontsut des lsxss
ds toutes les dêpsskss qu'il lui
s transmises, esleulsss depuis
Is frontiers ds ees deux Ltsts

jusqu'à dssliustiou.
Lss luxss psuvsnt êlrs rsglsss

ds eommun seeord, d'après le

nombrs dss dspsekss qui out
krsneki estls kroulisrs, abslrse-
lion faits du uombrs dss mots

st dss frais »eesssoirss. Dsns

es ess, Iss psrts ds I'Ltst Ii-

mitropbs sl ds ekseuu des Ltsts
suivants, s'il v s lieu, sout
dstsrminsss par dss movsnnss
établies eontrudiotoirsinsnt.
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Art. 50. Die zum voraus

erhobenen Taxen für bezahlte

Antworten und Rekommandatio-

nen werden unter die verschiedenen

Staaten gemäß den

Bestimmungen des vorhergehenden

Artikels vertheilt, wobei die

Antworten und die Retourdepe-

fchen in den Rechnungen wie

gewöhnliche, von dem Staate,
der die Taxen erhoben, expedirte

Depeschen behandelt werden.

Wenn die Uebernuttlung nicht

stattgefunden hat, so fällt die

Taxe, vorbehältlich der Rechte

des Aufgebers, derjenigen

Verwaltung zu, welche dieselbe

erhoben hat.

Art. 51. Wenn irgend eine

Depesche auf einem andern Wege

befördert wurde, als auf
demjenigen welcher der Berechnung

der Taxen zur Grundlage

diente, so wird die Taxdifferenz

von derjenigen Verwaltung
getragen, welche den Umweg der

Depesche veranlaßte.

Art. 52. Die gegenseitige

Ausgleichung der Rechnungen

findet am Ende eines jeden

Monats statt.
Die Abrechnung und die

Liquidation des Saldo erfolgen

am Ende eines jeden Vierteljahrs.

Jahrgang 18«S.

26. Dez.
1865.

^rt. 30. Lss taxes psreuss 17. Mai
d'avsues pour réponses psvsss 2. Aug,

et rseommsndulions soul re-
psrlies, entre les divers Llsls,
eonkormömsvl sux dispositions
ds I'srliels precedent, les re-

ponsss sl les dspsekss ds rs-
tour stsul trsilses, dsns Iss

eomptss, somme dss depsekss
ordinsires qui sursisnt sts sx-
psdiöes psr l'Ltst qui s psreu.

Lorsque ls transmission n's

pss su lisu, Is tsxs sst se-

quiss g »kiics qui l'a psreus,
ssuk Iss droits ds l'sxpedi-
tsur.

^rl. 31. Lorsqu'uus ds-
psekg, quslls qu'slls soit, s

sts trsusiniss psr uns vois
dillsrsnts ds eells qui s servi
ds bsss s Is tsxs, ls dilisrenee
ds tsxs est supportés psr l'ol»
fies qui s dêtourns Is dspsoks.

^rl. 32. Ls rsglsmsnt rsei-

proqus dss eomptss s lisu s

l'expirstion ds oksque mois.

Le dseompls st Is liquidstiou
du soldo ss kout s ls Kn ds

eksqus trimsslrs.

34
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17. Mai Art. 53. Der aus der Li-
S. Aug. ^nidation sich ergebende Saldo

^ISW^ gangbarer Münzc des¬

jenigen Staates bezahlt, dem

dieser Saldo heraustrifft.

Fünster Titel.

«Allgemeine Bestimmungen.

Erster Abschnitt.

Ergänzende Bestimmungen.

Art. 54. Die Bestimmungen
des gegenwärtigen Vertrages
werdvn hinsichtlich der De-
tail-Regulirung des internationalen

Dienstes durch ein

gemeinsames, von den

Telegraphenverwaltungen der kontrahirenden

Staaten einverständlich

aufzustellendes Reglement

ergänzt.

Die Bestimmungen dieses

Réglementes treten gleichzeitig

mit gegenwärtigem Vertrage in

Kraft; dieselben können von
den genannten Verwaltungen
jederzeit durch Einverständniß

abgeändert werden.

Art. 55. Mit den

Vollziehungsmaßregeln betreffend die

eittverständlich vorzunehmenden

Abänderungen des Reglements

^rt. 33. Ls solcks résultant,
6s Ig liquickstion est psvs sn
monnsis eoursnls às I'Ltst su
profil ckuqusl es solcls est établi.

MW! V.

VÌ8v«sit1«U8 F«rl«ràl68.

8LL1'I<M ?«LNlL«L.
Des dispositions Lom^êêmeTt-

taises.

^rt. 34. Lss ckisposilious

às Ig prsssnts Lonvsntion ss»

ront complétées, en os qui eon-

esrns Iss règles às ckölsil cku

servies intsrustiousl, pgr uu
règlement eommun qui sers

srrèts cks eonesrt sntrs les gck-

ministrstions tslègrspbiques ckss

Ltsts eoutrsetsnls.

Les àispositions cks os règle»

ment entreront en vigueur eu
même tsmps que Is prsssuts
Lonvsulion; sllss pourront strs,

s louts epoque, mockikìsss ck'un

eommun soeorà psr Iss ckites

ackministrstions.

^rt. 33. L'sckministrstiou
cks I'Llut ou, en veriu cks

I'srtieis 36 ei-sprès, surs su

lisu Is cksrnisrs conférence, ssrs
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wird die Verwaltung desjenigen
Staates beauftragt, in welchem

gemäß dem folgenden Art. 56
die letzte Konferenz stattgefunden

hat.

Alle Abändernngsbegehren werden

an diese nämliche Verwaltung
gerichtet, welche alle andern
darüber zu Rathe zieht und bei

einstimmiger Beipflichtung derselben

die angenommenen Abänderungen

promulgirt und das Datum ihres

Inkrafttretens bestimmt.

Zweiter Abschnitt.
Konferenzen nnd gegenseitige

Mittheilungen.

Art. 56. Der gegenwärtige

Vertrag soll periodischen

Revisionen unterworfen werden, wobei

alle Mächte, welche daran

Theil genommen haben, vertreten

fein werden.

Zu diesem Zwecke sollen

successive je in der Hauptstadt eines

jeden der kontrahirenden Staaten

Konferenzen zwifchen
Abgeordneten der genannten Staaten

abgehalten werden.

Der erste Zusammentritt findet

zu Wien im Jahr 1868

statt.

oksrges àes mesures à'sxseu- 17. Mai
lion rslälivss sux moàikìcations 2- Aug.

à apporter, à'uu eornmuu ss-
1«6ö,

som, su règlement.

toutes Iss àsmsuclss às mo-
àilÌLstious ssroul sàrssssss s

«slls sàministrslion, qui son-
sultsrs toutes Iss sutres, et,
sures avoir obtenu leur ssseu»

liment uusnims, promulgusrs
Iss ebsngsmsnts sàoptss, sn
lîxsnt ls àsts às Isur appli-
estion.

LLLtlM II.

^rt. Z6. Ls presents Lon-
vsntion ssrs soumise s àes

revisions psrioàiquss, ou toutss
lss puissances qui v ont Fris
part seront representees.

à, cet eltet, àss eonkersnces

surout lisu sueesssivsmsul àsns

Is espilsls às ckscun àss Ltsts

oontrsetsnts, sntrs les àsleguès
àss àits Ltsts.

I>a premiers réunion aura
lieu su 1868, à Vienne.
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17. Mai Art. 57. Um die gute Ver-
2> Aug. waltuug gemeinsamen Dien-
^1865^ Austausch regelmäßi¬

ger Mittheilunge» zu sichern,

verpflichten sich die hohen kontrahirenden

Theile, sich gegenseitig

alle auf ihre innere Verwaltung
bezüglichen Dokumente zu
übermitteln und jede allfällig eingeführte

Vervollkommnung einander

zur Kenntniß zu bringen.

Jede derselben wird allen

übrigen direkt zusenden:

1) Durch den Telegraphen:

Sofortige Anzeige von Unter-

brechungen, welche auf ihrem

eigenen Gebiete oder auf den

Linien derjenigen Staaten oder

Privatgesellschaften eintreten,
deren Korrespondenz mit den

übrigen kontrahirenden Staaten
durch sie vermittelt wird;

2) Durch die Post:

Anzeige aller Verfügungen
betreffend Eröffnung neuer und

Aufhebung alter Linien;
Eröffnung, Aufhebung oder

Dienständerung von Büreaux, die auf
ihrem eigenen Gebiete oder auf
den Telegraphenlinien der im

vorhergehenden Paragraphen be-

^rt. 37. Lss Usulss?srlies

eontrsetsnlss, skin ck'sssurer,

psr uu sebsngs cks communi-
estions régulières. Is bonus sà-

ministrstiou cks Isur ssrviss

sommuu, s'sugsgeul à ss trsns-
msttrs rêoiproqusineut tous Iss

ckosumsiils rslstil» à Isur sà-

miriislrsliou iulsrisurs st s ss

communiquer loul perlsotionns-
meut qu'ellss visuckrsisul s v
iulrockuirs.

Lbueuns ck'sllss snvsrrs ckirse-

tsmsnt s toutes Iss sutrss:
1« ?sr Is lslsgrspbe:

Ls uolikesliou immsckists ckss

interruptions gui se seraient

prockuitss sur son territoire,
ou sur Iss lignes ckes Ltsts st
ckes eompsgniss privées sux-
quels slls ssrvirs ck'inlsrms-

ckîsirs, pour Isur eorrespon-
cksnes svee obseuu ckss Ltsts

oonlrsclsnts;

2» ?sr Is poste:
Ls notiliostion cks touts» Iss

inssurss rslstivss s l'ouvsrlurs
cks lignes nouvelles, s Is sup-
pressiou cks lignes existantes,

sux ouvertures, suppressions
sl mockiLestions cks servies ckss

burssux eoinpris sur sou ter-
ritoirs «u sur le psreours ckss
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zeichneten Staaten und

Gesellschaften liegen;

Je zu Anfang eines Jahres
eine statistische Tabelle über den

Depeschenverkehr auf ihrem Netze

während des Vorjahres, und

die Karte dieses Netzes,

angefertigt und festgestellt auf den

31. Dezember letzthin;

Endlich ihre Kreisschreiben und

Dienstinstruktionen je nach ihrer
Veröffentlichung.

Art. 58. Eine offizielle
Karte der telegraphischen
Verbindungen soll durch die

französische Verwaltung
angefertigt und veröffentlicht, und

periodisch revidirt werden.

Dritter Abschnitt.
Von den Vorbehalte».

Art, 59. Die hohen

kontrahirenden Theile behalten sich

gegenseitig das Recht vor,
abgesondert unter sich besondere

Uebereinkünfte jeder Art über

solche Theile des Dienstes
abzuschließen, wobei nicht die

Gesammtheit der Staaten interessili

ist, namentlich:
über die Aufstellung der

Tarife;

liguss tslsgrspbiquss «lss Lists 17. Mai

sl eompsZuiss ckssizuês su os- 2. Aug.

rsZrapKs prsescksut; ^18W^
^u oommsuosinsul cls slisqus

suuss, uu tsblssu slstislique
du mouvsrnsut àss ckspssbss,

sur sou rssssu, psucksul I'suuse

ssoulss, sl Is «srts às ss rs-
sssu, ckrsssse sl srrslss su
31 Usssiubrs às Is «lits suuês;

Luliu sss sirsuluirss st iu-
struetious às ssrvios, su kur

st s mssurs às Isur publi-
esliou.

^rt. 38. Uus Oarts «A>
oieêêe cêes z'siak'ons ês^c/m-
^Mg«es ssrs àressss st publiss

psr l'aàmiuistrslion krsugsiss

st soumiss s àss revisions ve-

rioàiquss.

8LLIIM III.

Dss «"sse^ves.

^rl. 89. l.«s Usulss?uniss
ooutrsolsutss ss rsssrvsut xss-

psslivsmsnt Is àroil às ursuàrs,
söpsrsmsut sntrs sllss, àss

srrsngsmsuls psrlisuiisrs cks

touts usturs, sur Iss poiuls cku

ssrvies qui u'iulsrssscut pss
Is Asuèrslits ckss Ltsts, uotum-

msut:
8ur Is kormstio» ckss tarifs;
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17. Mai über die Anwendung beson-
2. Aug. dgrer Apparate oder Wörterver-

^1865^ âeich'usse zwischen gewissen Punk¬

ten und in gewissen Fällen;
über die Anwendung des

Systems dcr Depeschenmarken;

über die Erhebung der Taxen
bei der Ankunft;

über die Vertragung der

Depeschen in die Wohnung;
über die Ausdehnung der

Taxfreiheit auf Dicnstdepeschen

betreffend Meteorologisches oder

andere Dinge von öffentlichem

Interesse.

Vierter Abschnitt.
Von den Beitritten.

Art. 60. Denjenigen Staaten,

welche an dieser Ueberein -

kunft nicht Theil genommen
haben, wird auf ihr Begehren der

Beitritt gestattet.

Dieser Beitritt wird demjenigen

der kontrahirenden Staaten,
in welchem die letzte Konferenz

stattgefunden hat, auf diplomatischem

Wege, und durch diesen

Staat allen übrigen notisizirt.
Er schließt von Rechts wegen

die Zustimmung zu allen Klauseln

und die Zulassung zu allen

Vortheilen in sich, welche in
diescm Vertrage stipulirt worden

sind.

8ur l'sàoption à'sppsrsils
ou às voesbulsires spseisux,

snlrs àss poiuls st àsus àss

ess àsterininès;

sur l'sppliestiou àu svslsins
àss timbrss-àspsekg;

8ur is psresptiou àss lsxss

s l'srrivss;
8ur le servies às Is rsruise

àss ckspsskss s àsstinsliou;
8ur l'sxlsusiou àu àroit às

krunebiss sux àspsekss às ser-
vies qui eonesrusut Is instsoro»

logie et tous sulrss objsts

à'intêrst publie.

8L0IIM IV.
Des acêKsRtMS.

^rt. 60. Lss Ltsts qui u'out

poiut pris psrt s Is presents
Louventiou ssrout sàrnis s v
sàkêrer sur Isur àsmsuàs.

Lette sàkesion ssrs notifies

psr ls vois àiplomstiqus à es-

lui àss Ltsts eontrsetsnts su

seiu àuqusl Is àsruièrs eon-

lersnes surs êts tenus, st, psr
est Lm, s tous Iss sutrss,

LIIs smportsrs, às plein

àroit, seesssion s toutes Iss

elsuses sl sàmission s tous les

svsntsgss stipules psr ls pre-
sente Lonvsntivn.
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Art. 6t. Die hohen

kontrahirenden Theile verpflichten sich,

so viel als möglich die

Vorschriften des gegenwärtigen
Vertrages den Gesellschaften

aufzuerlegen, denen Land- oder

unterseeische Telegraphenlinien konze-

dirt sind, und erforderlichenfalls
mit den bestehenden Gesellschaften

eine gegenseitige Ermäßigung
der Tarife zu negoziren.

Es sollen in keinem Falle in
den internationalen Tarif
aufgenommen werden:

1) die Telcgraphenbüreaux
derjenigen Staaten und Privatgesellschaften,

welche die reglementarischen

einheitlichen und obligatorischen

Bestimmungen des

gegenwärtigen Vertrages nicht
angenommen haben;

2) die Telegraphenbüreaux der

Eisenbahngesellschaften oder

anderer Privatunternehmungen auf
dem kontinentalen Gebiete der

kontrahirenden oder beitretenden

Staaten, für welche eine

Zuschlagsgebühr zu entrichten ist.

Fünfter Abschnitt.
Vo» der Bollziehung.

Art. 62. Gegenwärtiger Vertrag

tritt mit dem 1. Januar
1866 in Wirksamkeit und bleibt

^rl. 61. Les Hsute8 ?srlie8 17. Mm

eontraetantss s'engagent à im-, ^ Aug»

poser, »utsut que possible, Iss ^gg^*
règlss cke Is pressale Louve»,-

liou sux eoinpgguies eouess-
8iounsirs8 cke lignes lslsgrs-
plaques terrestres ou sons-ins-
riuss, st s négocier, svee Iss

eoiUVSJuisS SXÌ8tSUtS8, uus rs-
ckuetiou rseiproque ckss tsrik,
s'il v s lieu.

IXs seront oompris, su su-
eun ess, cksns Is tsrik inter-
nations! :

1° Lss burssux tslêgrs-
pbiquss ckss Ltsts et ckss eoi»-

psgnies privées qui u'surout

point accepte Iss ckispositions

rsglsmentairs8 unikorms8 st «b-

ligstoirss cks ls prsssnts Lou-

vsntion;
2« Lss burssux tslsgrspki-

quss ckss compagnies cke ebs-

miv8 cks 1er «u sulr«8 sxploi»
tstions privées, situes sur ls

tsrritoirs eontinsutsl ckss Ltsts
eontrsetsnt8 ou sckksrsuls, st

pour lssqusls il v aurait uus
laxs supplsmsutsirs.

SLLtlM V.

De ê'WLMl'ion.

^rt. 62. Ls présents Lou-
ventioll sers mise s exëeutiou

à partir cku 1^ lanvisr 1866,
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17. Mm «us unbestimmte Zeit, bis nach
L.Aug. Verfluß eines Jahres, vom

Tage der Aufkündung an ge-

rechnet, in Kraft.

Art. 63. Der gegenwärtige

Vertrag soll ratisizirt und die

Ratifikationen in möglichst kurzer

Frist in Paris ausgewechselt

werden.

Zur Urkunde dessen haben

die betreffenden Bevollmächtigten

denselben unterzeichnet und

ihre Wappensiegel beigedruckt.

So geschehen, in zwanzigfacher

Ausfertigung, zu Paris,
den 17. Mai 1865.

(L. 8.) Kern.

« Netternirli.
< 8el>wei«er.

« VVenMnck.

Levens

NoltKe-UvittM.
«on.
vrouvu «le k.Kuv8.

knoeion Koqne.
Leeren

sl àsrnsursrs SN vigusur peu-
àsnt nn lsmps inàslsrmins «t

jusqu'à l'sxviralion ä'uns sunss
à partir clu jour ou la clsnon-

eistion en ssrsit Kits.

^Vrl. 63. L» vrsssnts Lou-
vsntion ssrs rstiliss st lss rati-
tiealious sn ssront sskuugsss s
?sris àsns Is plus brsk àèlsi

possibls.

Ln /m ds gum, Iss?Isuioo-
tsutisirss rssossliks l'ont siguss
st v ont spposs Is ossbst às
Isurs arm ss.

Lsit à Da?is su vingt sxps»
àitions, Is 17 Nsi 1865.

(L. 8.) liinsinFen.

1,!KktenveIt.
l?ÄVÄ.

««It«.

önckderg.
8eebä«K.

^ckels^vKrll.

vîemil.
VVseeKter.
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Beilagen.

Tabellen der den internationale» Tarisen zu Grunde zu legenden

Taren, festgesetzt in Ausführung des Art. 3«! des unter heutigem

Tage zu Paris unterzeichneten Vertrages.

Terminaltaxen.

(Unter Terminaltaxe «ersteht man diejenige Taxe, welche einem jeden
Staate für die Korrespondenzen von und nach feinen Büreaux zu gut kommt.)

Staaten. Bezeichnung der Depesche«. Taxe. Bemerkungen.

Fr. Rp.

Oesterreich. Für die mit den kontrahirenden
Staaten gewechselten Depeschen 3. —

Für jede durch die
Staaten des
deutschösterreichischen Vereins

gehende
Depesche ist diese Taxe
eine mitjmen Staaten

gemeinsame.

Baden. Für die durch die Staaten des

deutsch-österreichischen Vereins
gehenden Depeschen 3. — Idem.

Bayern. Für die durch die Staaten des

deutsch-österreichischen Vereins
gehenden Depeschen 3. - Idem.

Belgien. Für die mit Dänemark, Nor¬

wegen, Rußland und Schweden
gewechselten Depeschen 1. S0

Dänemark. Für alle seine Depeschen 1. S0
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Staaten. Bezeichnung der Depeschen. Taxe. Bemerkungen.

Fr. Rp.

Spanien. Für die mit Dänemark, Italien,
Norwegen, Schweden und den

Staaten des deutsch-österreichischen

Vereins, Preußen
ausgenommen, gewechselten De-

3. —
2, 50

Frankreich, Für die mit Dänemark, Griechen¬
land, Norwegen, Nußland,
Schweden, der europäische»
Türkei und de» Staaten des

deutsch-österreichischen Vereins
gewechselten Depeschen

Für alle andern, inbegriffen die
mit den Niederlanden und
Württemberg gewechselten

3. -
2. -

Griechenland. Für alle seine Depeschen l. —

Hannover. Für alle seine Depeschen 3. — Mit den andern
Staaten des Vereins

gemeinsame
Taxe.

Italien. Für alle seine Depeschen 3. —

Norwegen. Für alle seine Depeschen 2. —
Niederlande. Für die durch die Vereinsstaaten

gehenden Depeschen

Für die mit Italien nnd der
Schweiz über Belgien und
Frankreich gewechselten Depe-

3. - Idem

Portugal. Für alle seine Depeschen 1. —
Preußen. Für die durch die Vereinsstaaten

gehenden Depeschen 3. — Idem.
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Staaten. Bezeichnung der Depeschen. Taxe. Bemerkungen.

Fr. Rp.

Europäisches
Rußland.

Für alle mit den kontrahirenden
Staaten, die Türkei ausgenommen,

gewechselten Depeschen 5. -
Für die Stationen
des Kaukasus wird
die Taxe auf Fr. «
erhöht.

Sachsen.

Schweden.

Für alle feine Depeschen
'

Für alle seine Depeschen

3. —

3. -

Mit den andern
Staaten des Ver--
eins gemeinsame
Taxe.

Schweiz. Für alle ihre Depeschen 1. —
Europ. Türkei Für alle mit den kontrahirenden

Staaten, Rußland ausgenommen,

gewechselten Depeschen 4. —

Die Fürstmthümer
Serbien und Mol-
dlm-Wallachei nicht
inbegriffen..

Württemberg
und

Hohenzollern.

Für die durch die Vereinsstaaten
gehenden Depeschen

Für die mit Frankreich, Italien
und der Schweiz gewechselten

3. —

1. —

Mit den andern
Staaten des Vereins

gemeinsame
Taxe.
DieTaxefür Frankreich

von Fr. 1 ist
eine mit den andern
Vereinsstaaten
gemeinsame.
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L.
Transit - Taxen.

(Unter Transit-Taxe versteht man diejenige Taxe, welche einem jeden Staate
für die durch sein Gebiet gehenden Depeschen zukommt.)

Staaten. Bezeichnung der Depeschen. Taxe. Bemerkungen.

Fr.Rp.

Oesterreich.

Baden.

Für alle Depeschen, in allen

Richtungen

Für die durch die Staaten des

deutsch-österreichischen Vereins
gehenden Depeschen in allen

3. -
Für alle durch die

Staaten des
deutschösterreichischen Vereins

gehenden
Depeschen ist diese Taxe
eine mit jenen Staaten

gemeinsame.

Idem.

Bayern. Für die durch die Staaten des
Vereins gehenden Depeschen,
in allen Richtungen 3. — Idem.

Belgien. Für die zwischen den Niederlanden
einerseits und Italien und der

Schweiz andererseits über Frankreich

gewechselten Depeschen

Für alle andern Depeschen, in
50

1 -
Dänemark. Für alle Depeschen, in allen Rich¬

tungen unterseeische Linien
1 50

Spanien. Für die Depeschen von und nach

Dänemark, Italien, Norwegen,
Schweden und den Staaten des

deutsch-österreichischen Vereins,
Preußen ausgenommen 3. —
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Staaten. Bezeichnung der Depeschen. Taxe. Bemerkungen.

(Spanien.)

Frankreich.

Griechenland

Hannover.

Italien.

Norwegen.

Niederlande,

Portugal.

Preußen.

Für die zwischen Frankreich und

Portugal gewechselten Depeschen

Für alle andern Depeschen.

Für die

1) zwischen Italien einerseits, Spanien

und Portugal andererseits;
2) zwischen Belgien und den

Niederlanden einerseits, und allen
andern Staaten andererseits
über die Grenzen von Deutschland,

Italien und der Schweiz
gewechselten Depeschen

Für alle andern Depeschen, in
allen Richtungen

Fr.Np.

2.
ä. 50

2. —

Für alle Depeschen, in allen
Richtungen

Für alle zwischen den Grenzen
Oesterreichs, Frankreichs öc der

Schweiz gewechselten Depeschen

Für alle Depeschen zwischen den

nämlichen Grenzen und der

ottomanischen Grenze (die
unterseeischen Linien inbegriffen)

Für alle Depeschen, in allen
Richtungen

Für die durch die Vereinsstaaten
gehenden Depeschen

Für alle andern Depeschen, in
allen Richtungen

Die Taxe des Tran-
its über Corsica

betragt Fr. 1. -
Kein Transit.

Mit den andern
Staaten des Vereins

gemeinsame
Taxe.

3. —

3. —

3-

2. 50

Kein Transit.

Mit dm andern
Staaten des Vereins

gemeinsame
Taxe.

Kein Transit.

Mit den andern
Staaten des Vereins

gemeinsame
Taxe.
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Staate». Bezeichnung der Depeschen. Taxe. Bemerkungen.

Fr.Rp.

Europäisches
Rußland.

Für alle Depeschen, in allen
Richtungen, ausgenommen die euro-

5 -
Da sich der Vertrag
nur ans Europa
bezieht, so wird des

Transites nach
Asien nicht er¬

wähnt.

Sachsen. Für alle Depeschen, in allen Nich- Mit den übrigen
Staaten des Vereins

gemeinsame
Taxe.

Schweden. Für alle Depeschen, in allen Rich¬

tungen (die unterseeischen Linien
3. —

Schweiz. Für alle Depeschen, in allen Rich-
1, -

Europ.Türkei

Württemberg
und

Hohenzollern.

Für die Depeschen von und nach

Für alle Depeschen, in allen Rich-

3, —

3, —

Die FUrstenthttmer
Serbien und Mol-

.dau-Wallachei nicht
inbegriffen.
Mit den übrigen
Staaten des Vereins

gemeinsame
Taxe.

(L. 8.) Kern. (L. 8.) Linsingen.
Metternich. » Nigra.
Schweizer. Lightenvelt.
Wendland. Pa'iva.
Weyens. Goltz.

Moltke-Hvitfeldt. Budberg.
Mon. Seebach.

Drouyn de Lhuys. „ Adelswiird.
Phocion Roque. Djemil.
Heeren. Wächter.
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erklärt den vorstehenden Vertrag

in allen Theilen als
angenommen und in Kraft erwachsen,

und verspricht im Namen
der schweizerischen Eidgenossenschaft,

denselben, fo weit es von
ihr abhangt, gewissenhaft zu be

obachten.

Zur Urkunde dessen ist
gegenwärtige Ratistkation vom
Bundespräsidenten und dem

Kanzler der Eidgenossenfchaft
unterfchrieben uud mit dem

eidgenössischen Staatsstegel versehen
worden; welche Ratifikation in
Paris aufbewahrt und für jeden
der kontrahirenden Staaten Geltung

haben soll.
So geschehen in Bern, den

zweiten August Eintausend
achthundert fünf und sechzig.

Im Namen des schweizerischen

Bundesrathes,

Der Bundespräsident:

Schenk.

DerKanzlerderEidgenoßenschaft:

Schieß.

?i«U8, avant vu st examine 17. Mai
lg ckits Convention, l'avons 2. Aug.

Approuves st approuvons en 26. Dez.

toutes st ekaeuue ckss ckisposi- 186S.

lions qui v sont soutenues,
Oeolsrous qu'elle est seeeptês,
ratitìss sl eonlirmss, st promet-
tons qu'slls ssra inviolablsinsnt
obssrvss.

S» /m de g«c», Nous avons
ckonns les prsssutss, signées cks

nolrs main sl sesllses cks Notre
öeesu Impsrisl.

^ Da^s, ls 12 Quillst cks

l'su cks grsOs 1863.

(S.. 8.)

?ar l'Lmpsreur:
vruux» àe I,Kuv«.

Note. Die Auswechslung der Ratifikationen des vorstehenden
Vertrags hat am l4. August 136S zwischen dem schweizerischen Minister in
Paris, Herrn Kern, und dem Minister der auswärtigen Angelegenheiten
von Frankreich, Herrn Drouyn de Lhuys, in Paris stattgefunden.

Mit Note vom 20. November l36S zeigte der kaiserlich französische
Botschafter an, daß obiger Vertrag von allen dabei betheiligten Staaten,
mit Ausnahme von Portugal, Griechenland und der Türkei, ratisizirt worden

fei, und daß im Weitern demselben beigetreten sei: das Großherzogthum

Mecklenburg-Schwerin.
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si Mg" De^ Regierungsrath des Kantons Bern

^86?' beschließt:

Vorstehender Vertrag ist in die Gesetzsammlung

aufzunehmen.

Bern, den 26. Dezember 1865.

Namens des Regierungsrathes:
Der Präsident,

P. Migh.
Der Rathsschreiber,

vr. Trächsel.
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Telegraphenvertrag
zwischen

der Schwei) und Italien.

Abgeschlossen den 5. Juli 136S.

Ratisizirt von dcr Schweiz am 2. August l36S.

„ Italien „ 30. „ „

S. Juli
2. Aug.
26. Dez.

1S65.

Der Bundesrath

der

schweizerischen Eidgenoljenschäft,

nach Einsicht und Prüfung
des zwischen den Bevollmächtigten

des schweizerischen

Bundesrathes und Seiner Majestät
des Königs von Italic» am

5. Henmonat 1865 in Florenz
unter Ratisikationsvorbehalt
abgeschlossene» nnd unterzeichneten

Telegraphenvertrags, betreffend
die Ausführung des international»

Telcgraphenvertrcigs von

Paris, welcher vom schweizerischen

Ständerathe ani 18. Juli
1865 u»d vom schweizerische»

Nationalrathe am 26, gleichen

Monats gcnchmigt worden ist,
und dcr also lautet:

Jahrgang I8SZ.

Vittorio Lmîwiiele II,

pe?' Stasia di Di« e pM
Vot«?M deê/a Muions

R« u'Itäliä,

^ tutti e«?ow eks êe ^esenti

lins L«nvsn?ions tslsgrsöea
les l'/taêia s Is Oon/edew-
2io«ö 8«is2e^a sssenào ststs

soucluuss s soltoscritts clsi ris-

venivi vlsnivotsnêisrii in Li-
renés scici! oiuczus àel mess

cli Luglio àsl corrente snno

Mis ottocento sesssntseinczus;

Lonven^ions àsl tenore ss-

gusllts:

35
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5. Ink Der Bundesrath der schwei-
s. Aug, zwischen Eidgenossenschaft und

^186?' Sei^ Majestät der König von

Italien, in der Absicht, von den

im Artikel 59 des am 17, Mai
1865 zu Paris unterzeichneten

internationalen Telegraphenvertrages

erwähnten Vorbehalten

Gebrauch zu machen uno den

beiden Ländern die Vortheile
eines ermäßigten Tarifs für die

Auswechslung ihrer telegraphischen

Depeschen zu sichern, sind

übereingekommen, zu diesem

Zwecke einen Vertrag
abzuschließen, und haben zu ihren

Bevollmächtigten ernannt:

Der Bundeörath der schwei¬

zerischen E i d g enoßen -

schaft: den Herrn Johann
Baptist Pi od«, seinen

außerordentlichen Gesandten

und bevollmächtigten Minister

bei Seiner Majestät dem

König von Italien; und

Seine Majestät der König
von Italien: den Herrn
Ritter Stephan Jacini,
Großoffizier Seines Ordens
der Heiligen Maurizius und

Lazarus, Abgeordneten zum

Parlament, Seinen Minister

Staatssekretär für die

öffentlichen Bauten,

I,e Loiiseil kecker«! àe I«.

l!o»feaeräti«ll 8iii88e st 8».

.U»je8te le Kol «'Italie àssirsm

profiler cles reserves ennlsnuss
s I'srliels 39 àu Irsits tele-

grspkiczus iuterustionsl siznö à

?sris Is 17 mai 1863, st ss>

sursr sux cleux psvs les svsu-
tsgss à'uu lsrik moclörs pour
I'scbsngs cls leurs clspsebes

telsgrspbiczuos, out résolu cls

eouelurs uus couvsntion à eet
eilet st out nommé pour Isurs

plünipolsntisires, savoir:

Le Ocmsei/ /ecke','»/ cêe /a

/eck^atton suisse: U. Issu-
Lsplists Ciocia, sou Lnvovs
sxlrsorcliuairs st Niuistrs
plsnipotsnlisire près 8s Ns>

jests Is Roi à'ltslie; st

Sa Z^cyesêtZ /e K«i cê'IaêieU.
Is Lbsvslivr Ltienne /aoim,
Lrsnà-Okfieisr às 8on Oràrs
àss öainls Nauriee et Lasars,

Ospuls su parlement, Son

Ministre secrétaire à'Ltst

pour lss trsvsux publics.
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welche nach gegenseitiger

Mittheilung ihrer, in guter und

gehöriger. Form befundenen Voll-
machten die nachstehenden

Bestimmungen vereinbart haben.

Art. t. Die Taxe für eine

telegraphische Depesche von zwanzig

Worten foll einheitlich
festgesetzt werden, nemlich:

«. auf zwci Franken für alle

gewechselten Korrespondenzen

zwischen den schweizerischen Bureaux
und den Bureaux dcs Königreichs

Italien, welche in einem

Rayon von hundert Kilometern,
von irgend einem Punkte der

schweizerisch - italienischen Grenze

an gerechnet, gclegen sind, wobei

der Betrag der Taxe zwischen

beiden Staaten zur Hälfte
getheilt wird;

b. auf drei Franken für alle

gewechselten Korrespondenzen

zwischen dcn schweizerischen Büreaux
und dcn übrigen Büreaux des

Königreichs Italien, wobei der

Betrag der Taxe im Verhältniß zu

einem Drittheil für die Schweiz
und zu zwei Drittheilen für Italien

getheilt wird.
Die auf die Depesche von

zwanzig Worten anwendbare

Taxe wird um die Hälfte ge-

186S.

lesquels, sores s'être com- S. Juli
muniqus Isurs pisius-pouvoirs,
trouves su bonus sl clus torins,
ont arrête les àispositions sui-

vsnlss:

^rt. 1^. z^g lgxs cls la

àspseks tslsgrapkicius cls vingt
mots ssrs uniformément lixss,
savoir:

a. s clsux krsnes pour lou-
lss Iss eorrsspouclsness seksn-

gèes entre Iss burssux suisses

sl Iss bureaux àu klovsume
à ltslis situes àsus uu rsvon
às «eut Kilomètres^ à psrtîr
à'uu point queleoucius às Is

frontière suisss-itslisuns^ Is

moulsnt às Is tsxs stsnl psr-
lsgs psr moitié sutrs Iss àsux
Ltsts;

b. s trois krsnes pour toutes
Iss eorrespouclsness èeksugsss

sutrs Iss burssux suissss et
Iss sulrss burssux àu IKovaums

à'ltslie^ Is monlsnl às Is tsxs
étant psrtsgs àans Is propor-
lion à'uu tisrs pour Is Luisss

st às àsux tiers pour l'ltslis.

Ls tsxs sppliesbls s ls às-

peeks às vingt mots s'sceroît
às moitié psr eksqus ssris iu-
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5. Juli steigert für jede untheilbare Serie
S. Aug. yg„ Worten über zwanzig

^186?' hinaus.

Art. 2. Die italienische

Regierung verpflichtet sich, auf den

Transit aller zwischen den

schweizerischen und den päpstlichen

Büreaux gewechselten

Korrespondenzen die dein am meisten

begünstigten Staate gestattete

Taxe anzuwenden und unter den

ncmlichen Bedingungen.

Art. 3. Die in dem

allgemeinen in Kraft bestehenden

Vertrage enthaltenen Bestimmungen

sollen mit Ausnahme

dessen, was die Taxation der

Depeschen und die Vertheilung
der Taxen betrifft, auf die

Auswechslung der Depeschen
angewendet werden, welche Gegenstand

diefer Uebereinkunft bilden.

Art. 4. Die in dem

Vertrage vom 6. Juli 1864, sowie

in demjenigen vom 2. September

1858 und in der

Uebereinkunft vom 6. Oktober 1859

enthaltenen Bestimmungen fallen
mit dem Tage dahin, an
welchem der gegenwärtige Vertrag
in Kraft tritt.

Art. 5. Der gegenwärtige

Vertrag, welcher vom 1.
September 1865 an in Vollziehung

àivisibls cls àix mots su-ckss-

sus cls vingt.

^rt. 2. Ls lZouvsruemsul
italien s'engage s appliquer «u
transit pour toutss Iss eorres-

ponclaness êebangêes sutrs Iss

bureaux suissss st Iss burssux

pontiliesux Is lsx« sceoràss s

I'Ltat Is plus ksvoriss et sux
msluss concluions.

^rt. 3. ^ I'sxOSplion às os

qui concerne Is taxation àss

àepeebes st Is répartition àss

lsxss, Iss àispositions «onlsuues
ckaus I» convention generale sn

vigueur seront appliquées à

l'eekange àss clspöelies qui
font l'objet às la prsssnts eon-
vsntion.

^Vrt. 4. Lss àispositions eon-
tslluss àaus la eonvenlion àu
6 juillst 1864, às même que
àsns celle àu 2 septembre
1858 et àsns l'srrsngsinsnt àu

6 octobrs 1859 ssront sbro-

gêss s àster àu jour às l'en-
très su vigueur às Is presente
convention.

^rt. 3. Ls prsssnts con-

vsntion, exécutoire s partir àu

1^ septembre 1865, sera cou-
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treten kann, wird für unbestimmte

Zeit als in Kraft bestehend

erklärt, so lange als dessen

Kündigung nicht durch einen der

kontrahirenden Staaten erfolgt;
in diesem letzteren Falle bleibt

er vom Tage der Kündigung an

bis nach Verfluß eines Jahres
in Kraft.

Derselbe soll ratisizirt und

die Ratifikationen sobald als

möglich ausgewechselt werden.

Zur Urkunde dessen haben

die beidseitigen Bevollmächtigten
den gegenwärtigen Vertrag
unterzeichnet und demselben ihre Siegel
beigesetzt.

So geschehen zu Florenz,
in doppelter Ausfertigung, den

fünften Jnli eintausend
achthundert fünf und sechzig.

c>. 8.) (Gez.) I. B. Pioda.
(t.,8.) (Gez.) E. Ianni.

erklärt den vorstehenden Vertrag

seinem ganzen Inhalte nach

als angenommen und in Kraft
erwachsen, und verspricht im
Namen dcr schweizerischen Eid-
genosscnfchaft, denselben, so weit
es von ihr abhangt, gewissenhaft

zu beobachten.

siàêrse comme êtsnl en vigueur

pour un temps inàslsrmins,
tant que Is àsuoncislion n'eu

sers pss ksils psr l'un às»

Llsls eonlrselsnts; àsns es às»
nisr ess elle àerneurers en vi-

gusur jusqu'à l'expiration à'une

année à psrlir àu jour ou la

àsnonoiation sn ssrs ksils.

LIIs ssrs rstilies sl lss rsti-
Lestions seront êobsngses sus-
sitôt que lsirs se pourra.

/m as c/u«i les pieni-
polsnlisirss rsspsetils ont signe
ls prsssnts convention et v ont

spposs leurs esebets.

?sit s F'/o^enee sn àoubls

expedition Is cinq'juillet mille
Kuit-eent soixsnte-einq.

(L. 8.) (8ig.) Z. «. ?i«ckîl.

(L. 8.) (8ig.) L. ^A,ei«î.

?i«i svsnào vsàuto sà sss-

minato la qui sovraseritta Lou-
vsn^ious sà »pprovsncluls in

ogni s singola sus psrts, l'sb-
biamo sccsttsts, rstiliests s cou-

ksrmal»,, come psr Is prsssvli
l'aecettismo^ rslilickismo s con-

ksrmismo, promsltenào ài «sssr-

5. Juli
2. Aug,
2«. Dez.

1865.



550

1865.

5. Juli Zur Urkunde dessen ist
2, Aug. gegenwärtige Ratifikation vom

Bundespräsidenten und dem

Kanzler der Eidgenossenschaft

unterschrieben und mit dem

eidgenössischen Staatssiegel
versehen worden.

So geschehen in Bern, den

zweiten August eintaufend

achthundert fünf und sechzig.

Im Namen des schweiz.

Bundesrathes,

Der Bundespräsident:

Schenk.

Der Kanzler der Eidgenoßenschaft:

Schieß.

vsrls s ài Kris osservarci invio-
labilmente. In lscls ài eke Noi
abbinino lirmsto I« presenti lot-

lors ài rati lìe»? ione s vi sb-
disino kslto svvorrs il Nostro

Ilesls Lizillo. Usto in

sàài ventisette àsl mese ài

Agosto l'snno àsl signore Mis
ottoosnto sssssntseincius s àsl

UsAno Nostro il Useimosst-

timo.

(I.. 8.)
^er ziarêe lèi Sua Akasâêà iê Ks,
II ?rssiàe«ts clvl Ounsigiio,

sinistro LsFrstario ài gtàto psr
gii sssiu'i esteri:

^ls°. la Uäivwr».

Note. Die Ratifikationen des vorstehenden Vertrages sind zwischen

dem schweizerischen Minister in Florenz, Herrn Pioda, und dem Minister
des Aeußern von Italien, Herrn I.a Kl armors,, am 30. August 136S

in Florenz ausgewechselt worden.

Vorstehender Vertrag ist in die Gesetzsammlung

aufzunehmen.

Bern, den 26. Dezember 1865.

Namens des Regierungsrathes:
Der Präsident,

P. Migy.
Der Rathsfchreiber,

Dr. Trächsel.
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Vollziehnngsverordnung ss. Dez.
1865.

zum

Dekret vom 21. Dezember 1865, betreffend Ab¬

änderung der SS 1 und 6 desjenigen vom

11. Dezember 1852.

Der Regierungsrath des Kantons Bern,
in Ausführung des Dekrets vom 21. dieß, betreffend

Abänderung der ZZ 1 und 6 des Dekrets über das

Brandversicherungswesen vom 11. Dezember 18S2,
auf den Antrag der Direktion des Innern,

beschließt:

Z 1. Die Versicherungssumme der auf den

1. Januar 1866 in der kantonalen Brandversicherungsanstalt

aufgenommenen Gebäude ist von diesem Zeitpunkte

hinweg auf den Betrag der Schatzungssumme erhöht.

Ausgenommen sind diejenigen Gebäude, deren

Versicherungssumme weniger als acht Zehntheile der

Schätzungssumme beträgt. Die Versicherungssumme dieser

Gebäude bleibt unverändert, bis die Eigenthümer
deren Erhöhung verlangen.

Z 2. Sofern der Eigenthümer eines Gebäudes, dessen

Versicherungssumme acht Zehntheile des Schatzungswerthes

betragen hat, dieselben nicht auf den vollen Betrag des

letztern zu erhöhen wünscht, so hat er sich bis zum 31.

Januar 1866 bei der Amtsschreiberei des Bezirks, in welchem

das Gebäude liegt, darüber zu erklären. Erfolgt die

Erklärung nach Ablauf dieser Frist, so hat der Eigenthümer
den Versicherungsbeitrag für das Jahr 1866 von der

vollen Schatzungssumme zu bezahlen.
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29. Dez. Für die Abnahme der Erklärung, die Eintragung der
isso. Versicherungssumme in die Lagerbücher und die Mitthei¬

lung derselben an die Buchhalter« der Brandversicherungsanstalt,

kann die Amtsschreiberei vom Versicherten eine

Gebühr von 50 Rappen beziehen.

§ 3. Die gegenwärtige Verordnung tritt mit dem

1. Januar 1866 in Kraft. Dieselbe ist sowohl durch

öffentlichen Anschlag als durch Einrückung in's Amtsblatt
uud in die Gesetzsamnllung bekannt zu machen.

Bern, den 29. Dezember 1865.

Namens des Reglerungsrathes:
Der Präsident,

P. Migy.
Der Rathsfchreiber,

Dr. Trächsel.

Errata.
Zur Verordnung'und Regulativ, betreffend die Zündhölzchen-

Fabriken, Seite 456 und 459.

§ 1 der Verordnung lese Gesuche statt Gebühr.

Ini Regulativ zu setzen „s 5" vor dcm Satze: Vor und nach der

Bereitung zc. zc.

« „ „ „ „tz 11" vor dem Satze: Fabrikinhaber zc.

s 6 zc. zc., mit Ausnahme derjenigen zc. zc.
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